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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

Rat 

 
E i n l a d u n g  

 
Gremium: Rat - öffentlich 
Sitzungstermin: Dienstag, 25.06.2019, 17:00 Uhr 
Ort, Raum: Dorfkrug Delfshausen, Delfshauser Straße 141, 
                              26180 Rastede 

 
 

Rastede, den 13.06.2019  
 
1. An die Mitglieder des Rates der Gemeinde Rastede 
 
 
Hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten ein. 
 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
 
TOP 1 Eröffnung der Sitzung 

 
TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit 

und der Tagesordnung 
 

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 01.04.2019 
 

TOP 4 Einwohnerfragestunde 
 

TOP 5 Feststellungsbeschluss - Verzicht Ratsmandat / Feststellung der Ersatz-
person 
Vorlage: 2019/138                      Berichterstatter: Bürgermeister von Essen 
 

TOP 6 Umbesetzung des Verwaltungsausschusses 
 

TOP 7 Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters 
 

TOP 8 Umbesetzung der Fachausschüsse 
 

TOP 9 Berufung von Vertreterinnen und Vertretern in andere Gremien 
 

TOP 9.1 Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband 
 

TOP 9.2 Residenzort Rastede GmbH 
 

TOP 10 Aufstellung Bebauungsplans 106 - Ortsmitte Hahn-Lehmden 
Vorlage: 2019/084                                       Berichterstatterin: Frau Lamers 



Einladung 
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TOP 11 Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 13 - Windener-

gie Lehmden 
Vorlage: 2019/097                                       Berichterstatterin: Frau Lamers 
 

TOP 12 78. Änderung des Flächennutzungsplans - Nördlich Feldstraße 
Vorlage: 2019/121                                       Berichterstatterin: Frau Lamers 
 

TOP 13 Aufstellung des Bebauungsplans 114 - Nördlich Feldstraße 
Vorlage: 2019/122                                       Berichterstatterin: Frau Lamers 
 

TOP 14 Konzept zur verträglichen Innenentwicklung 
Vorlage: 2019/128                                       Berichterstatterin: Frau Lamers 
 

TOP 15 Haushalt 2018 - Über- und außerplanmäßige Ausgaben über 5.000 Euro 
Vorlage: 2019/135                      Berichterstatter: Bürgermeister von Essen 
 

TOP 16 Haushalt 2018 - Über- und außerplanmäßige Ausgaben unter 5.000 Euro 
Vorlage: 2019/136                      Berichterstatter: Bürgermeister von Essen 
 

TOP 17 Zuwendungen des Jahres 2018 
Vorlage: 2019/140                      Berichterstatter: Bürgermeister von Essen 
 

TOP 18 Bericht des Bürgermeisters 
 

TOP 19 Einwohnerfragestunde 
 

TOP 20 Schließung der Sitzung 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. von Essen 
Bürgermeister 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2019/138 
freigegeben am 12.06.2019 

 
GB 2 Datum: 05.06.2019 
Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer  
 

Feststellungsbeschluss - Verzicht Ratsmandat / Feststellung der 
Ersatzperson 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 25.06.2019 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat stellt gemäß § 52 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) fest, dass Herr Torsten Wilters ordnungsgemäß seinen Mandatsverzicht 
auf der Grundlage des § 52 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG erklärt hat und somit seine Mit-
gliedschaft im Rat endet. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Herr Torsten Wilters hat seinen Mandatsverzicht schriftlich gegenüber dem Bürger-
meister zum 03.04.2019 erklärt. Die Mitgliedschaft im Rat endet unter anderem durch 
Verzicht gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG); dieser ist dem Bürgermeister schriftlich zu erklären und kann nicht wider-
rufen werden. Die Verzichtserklärung ist somit formgerecht erfolgt.  
 
Sofern eine Person aus dem Rat ausscheidet, regelt § 44 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Kommunalwahlgesetzes (NKWG), dass der Ratssitz nach Maßgabe des § 38 
NKWG auf die nächste Ersatzperson übergeht. Herr Torsten Wilters wurde durch 
Personenwahl gewählt. Gemäß § 38 Abs. 2 NKWG sind Ersatzpersonen für die 
durch Personenwahl gewählten Bewerberinnen und Bewerber alle nicht gewählten 
Bewerberinnen und Bewerber des Wahlvorschlages. Die Reihenfolge richtet sich 
nach der Höhe der auf sie entfallenen Stimmenzahl.  
 
Der Niederschrift über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Feststellung 
des endgültigen Wahlergebnisses kann entnommen werden, dass Herr Patrick 
Brandt aufgrund der auf ihn entfallenen Stimmenzahl „Nachrücker“ ist. Die Mitglied-
schaft von Herrn Brandt im Rat beginnt gemäß § 51 NKomVG frühestens mit dem 
Feststellungsbeschluss über den Sitzverlust von Herrn Wilters.  
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 - Mandatsverzicht 
 
 
 



kobbe
Textfeld
Anlage 1 zu Vorlage 2019/138
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2019/084 
freigegeben am 29.04.2019 

 
GB 1 Datum: 23.04.2019 
Sachbearbeiter/in: Triebe, Tabea  
 

Aufstellung Bebauungsplans 106 - Ortsmitte Hahn-Lehmden 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 13.05.2019 Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen 
N 14.05.2019 Verwaltungsausschuss 
Ö 25.06.2019 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 4 Abs. 2 
und § 4a Abs. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden auf der 
Grundlage dieser Beschlussvorlage sowie der Sitzung des Ausschusses für 
Bau, Planung, Umwelt und Straßen am 13.05.2019 berücksichtigt. 

 
2. Von einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird gemäß § 13 Abs. 2 BauGB ab-

gesehen.  
 

3. Der Bebauungsplan 106 mit örtlichen Bauvorschriften sowie die Begründung 
wird gemäß § 1 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 10 Abs. 1 BauGB be-
schlossen.  
 

4. Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der 
Berichtigung angepasst. 

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 106 sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Entwicklung eines Mischgebietes im Ortskern Hahn-Lehmden ge-
schaffen werden.  
 
Hierdurch wird die Weiterentwicklung und Aufrechterhaltung der zentral-örtlichen 
Funktionen des Grundzentrums Hahn-Lehmden gestärkt, indem mischgebietstypi-
sche Nutzungen wie Wohnen und Gewerbe ermöglicht werden. Diese Entwicklungs-
ziele wurden bereits im Dorfentwicklungsplan Rastede-Nord definiert und führten be-
reits 2015 zu einem Aufstellungsbeschluss.  
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Um auch die rückwärtig zur Bahnlinie liegenden Flächen in die Bauleitplanung einbe-
ziehen zu können, war die Freistellung von Bahnbetriebszwecken erforderlich. Diese 
wurde zwischenzeitlich für das Plangebiet erteilt, sodass das Bauleitplanverfahren 
fortgeführt werden konnte.  
 
Im Bebauungsplan wird ein Mischgebiet festgesetzt, in dem eine zweigeschossige 
Bauweise mit einer maximalen Firsthöhe von 13,00 m und einer maximalen Traufhö-
he von 6,50 m zulässig ist. Zum Erhalt des dörflichen Charakters werden angelehnt 
an die Gestaltungsmerkmale aus dem Dorfentwicklungsplan weitere örtliche Bauvor-
schriften verbindlich vorgegeben. 
 
Die örtlichen Bauvorschriften sehen eine Mindestdachneigung von 15° vor, wobei die 
Dächer nur in rot bis rotbraunen oder anthrazit Tönen gestaltet sein dürfen. Die Fas-
saden sind aus rot bis rotbraunem Verblendmauerwerk herzustellen, wobei 30 % der 
Fassade auch aus Holz oder hellem Klinker hergestellt sein dürfen.  
 
Zuletzt wurde aufgrund von Ergänzungen der textlichen Festsetzungen zur Zulässig-
keit von Einzelhandel eine erneute öffentliche Auslegung durchgeführt (s. Vorlage 
2019/009). Vonseiten der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen eingereicht. 
Der Landkreis Ammerland und die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer 
begrüßen die ergänzten Festsetzungen. Somit kann nun der Satzungsbeschluss ge-
fasst werden.  
 
Nähere Erläuterungen werden in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, 
Umwelt und Straßen gegeben.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Haushaltsmittel zur Durchführung des Bauleitplanverfahrens stehen zur Verfügung. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Abwägungsvorschläge 
2. Planzeichnung 
3. Begründung 
4. Berichtung Flächennutzungsplan 

 
 
 



 
 
 

 

GEMEINDE RASTEDE 
Landkreis Ammerland 

_______________________________________________________________________ 

 
 

Bebauungsplan Nr. 106 
„Hahn - Ortsmitte“ 

 
 

Beteiligungsverfahren  
gem. § 13 a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 

+ 
erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger  

Träger öffentlicher Belange  
(§ 4a (3) i. V. m. § 4 (2) BauGB) 

und 
erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 

(§ 4a (3) i. V. m. § 3 (2) BauGB) 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

 
 

 
 
 
                                         18.04.2019 

kobbe
Textfeld
Anlage 1 zu Vorlage 2019/084



Abwägung: Bebauungsplan Nr. 106, Behörden-/TÖB-Beteiligung   keine Anregungen 

 
 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

Träger öffentlicher Belange 
 
von folgenden Stellen wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

1. Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr 
Geschäftsbereich Oldenburg 
Kaiserstraße 27 
26122 Oldenburg 

 
 



Abwägung: Bebauungsplan Nr. 106, Behörden-/TÖB-Beteiligung                                                 Anregungen 

 
 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

Träger öffentlicher Belange 
 
von folgenden Stellen wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

1. Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 
 

2. Oldenburgische Industrie- und Handelskammer 
Moslestraße 6 
26122 Oldenburg 

 
3. Oldenburg-Ostfriesischer Wasserverband 

Georgstraße 4 
26919 Brake 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 
 

  

 Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13 a BauGB; Benachrichtigung über die erneute ver-
kürzte öffentliche Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Die textlichen Festsetzungen des Planentwurfs wurden um Passagen zur 
Steuerung des Einzelhandels ergänzt. Diese Festsetzungen entsprechen 
den Aussagen des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes von 2015. Die 
Mischgebiete 1 (MI1) liegen hiernach im zentralen Versorgungsbereich von 
Hahn-Lehmden. Meine untere Landesplanungsbehörde regt an zu prüfen, 
ob eine sich aus den textlichen Festsetzungen Nr. 3 und 4 ergebende Kom-
bination eines zentrenrelevanten Hauptsortimentes mit einem zentrenrele-
vanten Randsortiment plausibel erscheint.  
 
Der Landkreis Ammerland hat die Abgrenzung des zentralen Versorgungs-
bereichs in Hahn-Lehmden mit dem Einzelhandelsentwicklungskonzept 
2015 - weil gutachterlich entwickelt und herausgearbeitet - nicht in Frage 
gestellt. Die städtebaulich integrierte Lage entspricht in ihrer räumlichen 
Ausdehnung immer mindestens dem sachgerecht festgelegten zentralen 
Versorgungsbereich. Die Agglomerationsregelung des Landes-Raumord-
nungsprogramms kommt nach erneuter Überprüfung der nun geplanten 
Festsetzungen durch meine untere Landesplanungsbehörde bei Einzelhan-
delsbetrieben innerhalb dieser von ihr mitgetragenen städtebaulich inte-
grierten Lage der Mischgebiete 1 (MI1) nicht mehr zum Tragen (siehe Er-
läuterungen zum LROP 2017 Abschnitt 2.3, Ziffer 02 Satz 3). Daher kann 
ihres Erachtens folgender Satz in der Begründung auf Seite 7 entfallen: 
"Damit soll eine räumliche Konzentration von Einzelhandelsbetrieben, die 
in ihrer Gesamtbetrachtung raumbedeutsame Auswirkungen (Agglomera-
tion) wie Einzelhandelsgroßprojekte hervorrufen können, verhindert wer-
den." 
 
In der fünften Zeile der textlichen Festsetzung Nr. 3 sollte das Wort "nah-
versorgngsrelevanten" redaktionell berichtigt werden.  
 

 Die Stellungnahme des Landkreises Ammerland wird zu Kenntnis genom-
men.  
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die textliche Festsetzung Nr. 4 wird redaktionell 
angepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung wird redaktionell angepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die textliche Festsetzung Nr.3 wird redaktionell 
angepasst.  
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Ansonsten steht meine untere Landesplanungsbehörde der Aufnahme der 
textlichen Festsetzungen positiv gegenüber.  
 
Rechtsgrundlage für die Anpassung des Flächennutzungsplans im Wege 
der 62. Berichtigung ist nicht § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB, sondern § 13 a 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB.Die Planzeichenerklärung "Fläche für den Gemeinbe-
darf mit der Zweckbestimmung: Dorfplatz" ist nicht nachvollziehbar und soll 
vermutlich "Grenze des Geltungsbereiches der 62. Berichtigung des Flä-
chennutzungsplans" lauten. Gleichwohl diese Stellungnahme gemäß § 4 a 
Abs. 3 BauGB nur noch zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgege-
ben werden kann, gebe ich mit diesem Hinweis die Gelegenheit, dieses 
Plandokument noch entsprechend zu korrigieren. 
 
Ich stelle der Gemeinde im eigenen Interesse die Entscheidung anheim, ob 
die örtlichen Bauvorschriften um eine Vorschrift gemäß § 80 Abs. 3 NBauO 
komplettiert werden sollen. 
 
Die Unterlagen zum Wendehammer am östlichen Ende der Straße "Zum 
Haltepunkt" vermitteln, dass am Ende des Wendehammers eine Verknüp-
fung verschiedener Verkehrsmittel stattfinden soll (ggf. künftiger Bahnhal-
tepunkt, P+R-Anlage). In diesem Zusammenhang wäre es sinnvoll, die 
Straße und Anlagen so auszubauen, dass auch Busse des ÖPNV dort 
Fahrgäste aufnehmen könnten. Leider gibt mein für den ÖPNV zuständiges 
Schul- und Kulturamt erst in diesem Verfahrensschritt den Hinweis, dass 
für einen 15m-Bus ein Wenderadius von 25 m erforderlich wäre. Gleichwohl 
diese Stellungnahme gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB nur noch zu den geän-
derten oder ergänzten Teilen abgegeben werden kann, gebe ich diesen 
späten Hinweis weiter, damit die Gemeinde in eigener Zuständigkeit ent-
scheiden kann, ob sie ihn noch aufgreifen möchte. 
 
Eine vollumfängliche redaktionelle Überprüfung der Planunterlagen (Be-
gründung) wurde absprachegemäß nicht vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Plandokument zur 62. 
Berichtigung des Flächennutzungsplans wird redaktionell angepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Eine Vorschrift gemäß § 80 Abs. 3 NBauO wird 
redaktionell ergänzt.  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Rastede sieht 
von einer Verbreiterung der Wendeanlage auf 25 m Durchmesser für einen 
15m Bus ab, da sich in unmittelbarer Umgebung (120 m Fußweg) die Bus-
haltestelle „Rastede-Lehmden, Zum Haltepunkt“ befindet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Oldenburgische Industrie- und Handelskammer 
Moslestraße 6 
26122 Oldenburg 

  
 
 
 

 Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 106 ist die Entwicklung eines zu-
kunftsfähigen, attraktiven Mischgebietes (MI), das dem zentralen Standort 
im Ortskern Hahn-Lehmdens gerecht wird und zur Weiterentwicklung und 
Aufrechterhaltung der zentral-örtlichen Funktionen des Grundzentrums bei-
trägt. Unter anderem sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Entwicklung raumverträglicher Mischgebietsstrukturen für z. B. Büroge-
bäude, kleine Geschäfts- und Praxiseinheiten sowie für Wohnungen ge-
schaffen werden. Es sollen zudem die Voraussetzungen für die Entwicklung 
von Wohn- und Geschäftsgebäuden zur Deckung des Bedarfes an Miet-
wohnungen und zur Deckung des Bedarfs hinsichtlich Versorgung (Lebens- 
mittel; Medizin; Dienstleistung allgemein, etc.) geschaffen werden. Zur 
städtebaulichen Feinsteuerung wird das MI in zwei Mischgebiete (MI 1 und 
MI 2) aufgeteilt. 
 
Die Oldenburgische IHK hatte sich bereits im November 2015 im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörde und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gern. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB zu 
dem Vorhaben geäußert und hatte gegen die Aufstellung des Bebauungs-
plans keine Bedenken. 
 
Zwischenzeitlich wurden die Planunterlagen um Regelungen und Festset-
zungen zur Steuerung des Einzelhandels ergänzt, zu denen wir wie folgt 
Stellung nehmen: 
 
Die Gemeinde Rastede orientiert sich bei der Einzelhandelsentwicklung an 
dem im Jahr 2015 von der CIMA Beratung + Management GmbH erstellten 
und vom Stadtrat beschlossenen Einzelhandelsentwicklungskonzept 
Rastede 2015 (EEK). Die Oldenburgische IHK befürwortet die darin formu-
lierten Ziele und Handlungsempfehlungen. 
 
Die Oldenburgische IHK begrüßt, dass in den beiden festgesetzten Mls ent-
sprechend ihrer Lage innerhalb (MI 1) oder außerhalb (MI 2) des Nahver-
sorgungszentrums Hahn-Lehmden Regelungen zur Steuerung des Einzel-
handels in Sinne des EEK getroffen wurden. 
 

 Die Stellungnahme der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer 
wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Im MI 1 sollen Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten sowie 
nicht- zentrenrelevanten und nicht-nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
unbegrenzt zulässig sein, sofern sie nicht dem § 11 BauNVO unterliegen. 
Zudem sollen kleinflächige Ladenkonzepte mit einer Verkaufsfläche bis 200 
m2 mit zentrenrelevanten Sortimenten zulässig sein. 
 
Im MI2 sollen keine zentrenrelevanten und nachversorgungsrelevanten 
Sortimente als Hauptsortiment zulässig sein. Nahversorgungsrelevante 
und zentrenrelevante Sortimente sollen lediglich im Randsortiment bis zu 
10 % der Gesamtverkaufsfläche zulässig. Zusätzlich ist die Verkaufsfläche 
je Sortimentsgruppe auf maximal 80 m2 zu begrenzen. Es sind branchenty-
pische Randsortimente zu wählen. 
 
Sowohl die Regelungen für das MI 1 als auch die Regelungen für das MI 2 
sind konform mit den Empfehlungen für die Nahversorgungszentren sowie 
mit der Sortiments- und Standortmatrix des EEK (vgl. EEK, S. 39 und S. 
42). 
 
Die Oldenburgische IHK hat nach wie vor keine Bedenken gegen das Vor-
haben. 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

 Oldenburg-Ostfriesischer Wasserverband 
Georgstraße 4 
26919 Brake 
 

  

 In unserem Schreiben vom 05.10.2015 -Tia-739 /15/Sa/KE -und vom 
01.11.2018 -AP-LW- AWL/18/JW haben wir bereits Stellungnahmen zu 
dem oben genannten Vorhaben abgegeben. 
 
Bedenken und Anregungen werden daher, soweit unsere damaligen Hin-
weise beachtet werden, nicht mehr vorgetragen. 
 

 Die Stellungnahme des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. 106, öffentliche Auslegung, Anregungen von Bürgern 
 

 
 
 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

Anregungen von Bürgern 
 
von Bürgern wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht. 
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Gemeinde Rastede
Bebauungsplan Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte"
gem. § 13a BauGB

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNTERLAGE

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

©  2016

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom Januar 2016). Sie ist
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Westerstede, den..................................................

........................................................................
Dipl. Ing. Alfred Menger
(Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) (Siegel)

..........................................
       (Unterschrift)

HINWEISE
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein:

Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds.
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehördedes
Landkreises Ammerland oder dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg,
Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg, Tel. 0441/799-2120 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der
Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG
bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen,
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist unverzüglich die
untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen.

3. Im Genehmigungsverfahren ist die Einhaltung der im Bebauungsplan festgesetzten Höhen entsprechend den
Vorgaben der Planzeichnung i.V.m. mit der textlichen Festsetzung Nr. 7 nachzuweisen. Die Bezugshöhen können
bei der Gemeinde Rastede eingeholt werden.

4. Die in den textlichen Festsetzungen angeführte DIN-Vorschrift ist beim Bauamt der Gemeinde Rastede einzusehen.

5. Im Einmündungsbereich der Gemeindestraße "Zum Haltepunkt" in die L 825 sind die gemäß RASt 2006, Bild 120
und Tabelle 59 beschriebenen Sichtfelder freizuhalten. Der Bereich der freizuhaltenden Sichtfelder ist von jeder
sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung in einer Höhe von 0,8 m bis 2,5 m über den Oberkanten der
angrenzenden Fahrbahnen der Straßen freizuhalten.

6. Für die neu geplanten Nutzungen können im Hinblick auf die von der Wilhelmshavener Straße (L 825) ausgehenden
Emissionen keine Ansprüche gegenüber dem Straßenbauträger gestellt werden.

7. Für die neu geplanten Nutzungen können im Hinblick auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der
Bahnanlagen entstehenden Immissionen und ausgehenden Emissionen keine Ansprüche gegenüber der Deutsche
Bahn AG gestellt werden. Insbesondere sind Immisionen wie Erschütterung, Lärm, elektromagnetische
Beeinflussungen, Funkenflug u.ä., die von den Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen,
entschädigungslos hinzunehmen.

8. Im Nachbarbereich von Bahnanlagen sind die Bestimmungen der Deutsche Bahn AG bezüglich Gehölzpflanzungen zu
berücksichtigen.

6. Innerhalb des Geltungsbereiches gilt entlang der Wilhelmshavener Straße die Satzung der Gemeinde Rastede zur
Regelung der Außenwerbung in Teilen des Gemeindegebietes (2014).

7. Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I, S. 3634) anzuwenden.

8. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBL. I, S. 3786)
anzuwenden.

9. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBL. I,
S. 1057).

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
8.  Innerhalb der festgesetzten Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen             i. S. d.

BImSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen an das gesamte
bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges gem. DIN 4109-1:2018-01 Kap. 7.1, Gleichung (6) für schutzbedürftige Räume gem.
DIN 4109 - 1:2018 - 01 Kap. 3.16 durchzuführen. Dabei sind die Außenlärmpegel zugrunde zu legen, die sich aus den in der
Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereichen ergeben. Folgende Tabelle ist für die Zuordnung zwischen
Lärmpegelbereichen und maßgeblichen Außenlärmpegel La anzuwenden:

9.  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist zur Nachtzeit als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB für schutzbedürftige Räume gem. DIN 4109 - 1:2018 Kap
3.16 die erforderliche Gesamtschalldämmung der Außenfassaden auch im Lüftungszustand durch schallgedämmte ggf.
fensterunabhängige Lüftungssysteme sicherzustellen. Alternativ hierzu ist die Belüftung über ausreichend abgeschirmte
Fassadenseiten zu gewährleisten.

10. Innerhalb des Beurteilungspegelbereiches I (BPB I) und der Lärmpegelbereiche V-VII (LPB V-VII) sind als Vorkehrung zum
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB beim Neubau bzw. baulichen
Änderungen Außenwohnbereiche zu vermeiden oder geeignete bauliche Maßnahmen (z.B. verglaste Loggien, Wand oder
Nebengebäude) zum Einhalten der Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1:2002-07 notwendig.

11. Innerhalb des Beurteilungspegelbereiches II (BPB II) sind als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB empfindliche Nutzungen (z.B. Wohnen,
Außenwohnbereiche, etc.) ausgeschlossen.

12. Abweichungen von den textlichen Festsetzungen Nr. 8-11 sind mit entsprechendem schalltechnischen Einzelnachweis über
gesunde Wohn- und Aufenthaltsbereiche zulässig.

13. Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. 9 (1) Nr. 20 BauGB
sind Abriss- und Sanierungsmaßnahmen von Gebäuden sowie Baumfäll- und Rodungsarbeiten zur Vermeidung
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30.
September durchzuführen. Unmittelbar vor den Fällarbeiten sind die Bäume und Gebäude durch eine sachkundige Person
auf die Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten sowie auf das Fledermausvorkommen zu überprüfen. Sind Individuen
/ Quartiere vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen ist mit der Unteren
Naturschutzbehörde abzustimmen.

PLANZEICHENERKLÄRUNG

3. Bauweise, Baugrenzen

zulässige Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,6

2. Maß der baulichen Nutzung

1. Art der baulichen Nutzung

0,6

Baugrenze

4. Verkehrsflächen

o offene Bauweise

öffentliche Straßenverkehrsfläche

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Mischgebiete (MI)

TH ≤ 6,50 m
FH ≤ 13,00 m

5.  Sonstige Planzeichen

Straßenbegrenzungslinie

Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
i. S. d. BImSchG

Abgrenzung unterschiedlicher Lärmpegelbereiche (LPB) gem. DIN 4109

LPB IV Lärmpegelbereich (LPB) gem. DIN 4109

Beurteilungspegelbereich, siehe textliche Festsetzung Nr. 8-11

x

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN gem. § 84 NBauO Gemeinde Rastede

Bebauungsplan Nr. 106

Landkreis Ammerland

Übersichtsplan unmaßstäblich

"Hahn-Ortsmitte"
mit örtlichen Bauvorschriften
gem. § 13a BauGB

M 1:1.000

1.  Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist identisch mit dem des Bebauungsplanes Nr. 106 „Hahn-Ortsmitte".

2.  Innerhalb des Geltungsbereiches sind die obersten Geschosse von Hauptgebäuden mit einem sichtbar geneigten Dach
zu erstellen. Bei Staffelgeschossen ist ausschließlich das Staffelgeschoss das oberste Geschoss. Die Dachneigung muss
mindestens 15° betragen. Aus gestalterischen Gründen dürfen maximal 10% der relevanten Dachfläche mit einer
geringeren Dachneigung ausgeführt werden. Dieses gilt nicht für begrünte Dächer, Dachgauben, Dacherker,
Krüppelwalme, Wintergärten, Eingangsüberdachungen und Windfänge sowie für Garagen gem. § 12 BauNVO und
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO in Form von Gebäuden.

3.  Als Material für die Dacheindeckung der Gebäude mit geneigten Dächern (ausgenommen Wintergärten) sind nur rot bis
rotbraune, anthrazit Töne sowie nicht glänzende Tondachziegel oder Betondachsteine zulässig. Glasierte und sonstige
reflektierende Dacheindeckungen sind unzulässig. Hierzu sind für Rot bis Rotbrauntöne wahlweise die Farben des
Farbregisters RAL 840-HR (matt) der Ziffern Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8004 oder 8012, für
Anthrazittöne die Nr. 7012, 7015, 7016, 7024 oder 9007 zu verwenden.

4. Außenwände:
• Die Außenwände sind als Lochfassaden auszubilden, d.h. dass Öffnungen in der Fassadenfläche allseitig von

Wandflächen umschlossen sind.
• Fensteröffnungen müssen ein stehendes Format haben.
• Die Gesamtbreite der verglasten Flächen darf höchstens 60 % der Gesamtbreite des Hauses betragen.
• Bei Geschäftsgebäuden gilt für die Erdgeschosszone abweichend von der örtlichen Bauvorschrift Nr. 4 Abs. 2 und 3:

Die Gesamtbreite der verglasten Flächen darf 90% der Gesamtbreite des Hauses betragen. Die Fenster müssen von
Wandpfeilern oder Stützen eingefasst sein. Pfeiler und Wandflächen müssen mind. 0,365 m breit sein.

• Sonnenschutzeinrichtungen und Fensterüberdeckungen sind nur im Erdgeschoss bis Unterkante Fenster des
darüberliegenden Geschosses zulässig. Sie sind entsprechend den Fensterbreiten zu unterteilen. Größere
Sonnenschutzeinrichtungen und Fensterüberdeckungen sind ausnahmsweise zulässig, wenn sie sich in die
kleinteilige Gebäude- und Fassadenstruktur einfügen.

5.  Innerhalb des Geltungsbereiches ist das sichtbare Außenmauerwerk aus Verblendmauerwerk herzustellen. Für das
Verblendmauerwerk sind Rot bis Rotbrauntöne zulässig. Es sind wahlweise die Farben des Farbregisters RAL 840-HR
(matt) der Ziffern Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8004 oder 8012 zu verwenden. Bis zu einem Anteil von
30 % ist Holz, heller Putz oder Klinker in den RAL Farben 1014 elfenbein, 1013 perlweiß, 7035 lichtgrau, 7032 kieselgrau,
7044 seidengrau, 7047 telegrau 4, 9001 crémeweiß, 9002 grauweiß zulässig. Die Errichtung von Windfängen, Balkonen
und Wintergärten ist mit anderen Baumaterialien zulässig.

6. Ordnungswidrig handelt nach § 80 (3) NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Nr. 1 bis 5 dieser örtlichen
Bauvorschriften zuwiderhandelt. Gemäß § 80 (5) NBauO können Ordnungswidrigkeiten nach § 80 (3) NBauO mit einer
Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet werden.

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Park and RideP+R

Haltepunkt BahnH

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
Die Beteiligung der Öffentlichkeit hat i. R. einer öffentlichen Auslegung nach § 13a BauGB i. V. m. § 13 (2)  S. 1
Nr. 2 BauGB und § 3 (2) BauGB vom ............................ bis ............................. stattgefunden. Ort und Dauer der
Auslegung wurden gemäß § 3 (2) BauGB am .............................. ortsüblich durch die Tageszeitung sowie auf
der Internetseite der Gemeinde bekannt gemacht. Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher
Belange wurde mit Anschreiben vom ............................... nach § 13a BauGB i. V. m. § 13 (2) S. 1 Nr. 3 BauGB
und § 4 (2) BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Rastede, ..................                                                                                       .....................................         
    Bürgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS

PLANVERFASSER
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften wurde ausgearbeitet
vom Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner.

Rastede, ...................
                                                                                                                        .....................................
                                                                                                                        Dipl. Ing. O. Mosebach
                                                                                                                               (Planverfasser)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ............................. die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren
gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan für die Innenentwicklung) beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist
gem. § 2 (1) BauGB am ............................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Rastede, ...................                                                                                      ....................................
                                                                                                                               Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Rastede hat den Bebauungsplan Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften
nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ................................ gem. § 10
BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung ist dem Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt.

Rastede, ..................                                                                                       .....................................
                                                                                                                                Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften ist gem.
§ 10 Abs. 3 BauGB am .............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan Nr. 106 ist
damit am ......................... rechtsverbindlich geworden.

Rastede, ..............                                                                      .....................................
                                                                                                           Bürgermeister

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen
Bauvorschriften ist gem. § 215 BauGB die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des
Bebauungsplanes Nr. 106 und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Rastede, ........................                                                             ....................................
                                                                                                            Bürgermeister

INKRAFTTRETEN

BEGLAUBIGUNG
Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 106 " Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften stimmt mit
der Urschrift überein.

Rastede, ...................
                                                                                                                        .....................................
                                                                                                                                Bürgermeister

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 (2) Satz 1 Nr. 2 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie § 84 der Niedersächsischen Bauordnung
(NBauO) in den jeweils aktuellen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Rastede diesen Bebauungsplan
Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte", bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen
Bauvorschriften als Satzung beschlossen.

Rastede, den .....................                                                                             ....................................
              Bürgermeister

(Siegel)

1. Als Material für die Dacheindeckung der Gebäude mit geneigten Dächern (ausgenommen Wintergärten) sind nur rot bis
rotbraune, anthrazit Töne sowie nicht glänzende Tondachziegel oder Betondachsteine zulässig. Glasierte und sonstige
reflektierende Dacheindeckungen sind unzulässig. Hierzu sind für Rot bis Rotbrauntöne wahlweise die Farben des
Farbregisters RAL 840-HR (matt) der Ziffern Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8004 oder 8012, für
Anthrazittöne die Nr. 7012, 7015, 7016, 7024 oder 9007 zu verwendet.

2. Innerhalb des Geltungsbereiches ist das sichtbare Außenmauerwerk aus Verblendmauerwerk herzustellen. Für das
Verblendmauerwerk sind Rot bis Rotbrauntöne zulässig. Es sind wahlweise die Farben des Farbregisters RAL 840-HR
(matt) der Ziffern Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8004 oder 8012 zu verwendet. Bis zu einem Anteil von
30 % ist Holz, Putz oder Klinker in den RAL Farben 1014 elfenbein, 1013 perlweiß, 7035 lichtgrau, 7032 kieselgrau, 7044
seidengrau, 7047 telegrau 4, 9001 crémeweiß, 9002 grauweiß zulässig. Die Errichtung von untergeordneten Bauteilen
und Wintergärten ist mit anderen Baumaterialien zulässig.

maximal zulässige Firsthöhe (FH), z. B. FH  ≤  13,50 m

maximal zulässige Traufhöhe (TH), z. B. TH  ≤  6,50 m

(2) Innerhalb der festgesetzten Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1
Nr. 24 BauGB ist darüber hinaus für schutzbedürftige Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, die Anforderungen an
das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges der Außenbauteile auch im Lüftungszustand sicherzustellen (z. B. durch
schallgedämmte Lüftungssysteme), sofern der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik, geeigneten Weise sichergestellt werden kann.

(3) Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes 2 (WA 2) ist innerhalb des jeweiligen Baublocks (s. Anlage 3, Block 1-3) eine Wohnnutzung nur
dann zulässig, wenn der zugehörige Baukörper in den Urbanen Gebieten 3 und 4 (MU 3 und 4) innerhalb des jeweiligen Baublocks errichtet
ist (gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB).

(4) Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete (WA) und der Urbanen Gebiete (MU) sind als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB vor Fassadenöffnungen (Fenstern und Türen) von Aufenthaltsräumen
in Wohnungen (schutzbedürftige Räume gem. DIN 4109 - 1 Kap. 3.16) bauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten
(z. B. verglaste Loggien, verglaste Balkone oder in der Wirkung vergleichbare Maßnahmen) vorzusehen. Die mit diesen
Schallschutzmaßnahmen ggf. entstandenen Räume sind keine schutzbedürftigen Räume gem. DIN 4109 - 1:2018 - 01 Kap. 3.16. Die
verglasten Vorbauten müssen eine Schallpegeldifferenz von außen nach innen von mindestens 8 dB sicherstellen.

(5) Innerhalb des Urbanen Gebietes 3 (MU 3) sind als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. §
9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Fassadenöffnungen (Fenster und Türen) von Aufenthaltsräumen in Wohnungen (schutzbedürftige Räume gem. DIN
4109 - 1 Kap. 3.16) entlang der festgesetzten Baulinie gem. § 23 Abs. 2 BauNVO nicht zulässig.

(6) Innerhalb des Urbanen Gebietes 4 (MU 4) ist als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB die Anordnung von Aufenthaltsräumen in Wohnungen (schutzbedürftige Räume gem. DIN 4109 - 1 Kap. 3.16)
ausschließlich in dem mit (L) bezeichneten Bereich (s. Anlage 3) zulässig.

(7) Innerhalb der Urbanen Gebiete 2-4 (MU 2-4) und der eingeschränkten Gewerbegebiete 1 und 2 (GEe 1 und 2) sind als Vorkehrung zum
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB vor Fassadenöffnungen (Fenster und Türen)
von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen, die nicht in Wohnungen liegen (schutzbedürftige Räume gem. DIN 4109 - 1 Kap. 3.16), bauliche
Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten, einer zweiten Fassade (Doppelfassade) oder in der Wirkung vergleichbare
Maßnahmen umzusetzen. Die mit diesen Schallschutzmaßnahmen ggf. entstandenen Räume sind keine schutzbedürftigen Räume gem.
DIN 4109 - 1:2018 - 01 Kap. 3.16. Die zweite Fassade muss eine Schallpegeldifferenz von außen nach innen von mindestens 5 dB
sicherstellen.

(8) Innerhalb der festgesetzten Flächen für Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1
Nr. 24 BauGB sind Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien) ohne zusätzliche schallabschirmenden Maßnahmen, innerhalb der
Fläche mit La > 65 dB(A) nach Anlage 1, unzulässig. Als schallabschirmende Maßnahmen gelten die Anordnung dieser Außenwohnbereiche
im Schallschatten der jeweils zugehörigen Gebäude, die Errichtung von Lärmschutzwänden oder vergleichbare bauliche Maßnahmen. Im
Baugenehmigungsverfahren bzw. im Baufreistellungsverfahren ist nachzuweisen, dass der maßgebliche Außenlärmpegel an der dem
Außenwohnbereich zugeordneten Fassade La ≤ 65 dB(A) beträgt.

(9) Von den Festsetzungen zu § 5 Abs. 1, Abs. 4 und Abs. 7 dieser Satzung kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines
Einzelnachweises gutachterlich belegt wird, dass alleine aufgrund der Ausbreitungsbedingungen (z. B. Baukörperstellung, Position Fenster,
Gestalt Baukörper oder ähnliches) geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren, als nach den Festsetzungen in § 5 Abs. 1,
Abs. 4 und Abs. 7 dieser Satzung angeordnet sind.

(1) Innerhalb der festgesetzten Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1
Nr. 24 BauGB sind bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges gem.
DIN 4109-1:2018-01 Kap. 7.1 für schutzbedürftige Räume gem. DIN 4109 - 1:2018 - 01 Kap. 3.16 durchzuführen. Folgende Tabelle ist für
die Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichen Außenlärmpegel anzuwenden:

BPB II

überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Beurteilungspegelbereich, siehe textliche Festsetzung Nr. 8-11

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 1 und 2 (MI1, MI2) gem. § 6 BauNVO sind die allgemein zulässigen Nutzungen

gem. § 6 (2)  Nr. 8 BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht zulässig (§ 1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO).

2. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 1 und 2 (MI) gem. § 6 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
gem. § 6 (3) BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

3. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 1 (MI1) gem. § 6 BauNVO sind in den zulässigen Einzelhandelsbetrieben die
folgenden zentrenrelevanten Sortimente der Sortimentsliste von Rastede (Einzelhandelsentwicklungskonzept, 2015) als
Hauptsortiment bis zu 200 qm Verkaufsfläche zulässig (§ 1 (9) i. V. m. § 1 (5) BauNVO). Innerhalb der festgesetzten
Mischgebiete 2 (MI2) gem. § 6 BauNVO sind in den zulässigen Einzelhandelsbetrieben die zentrenrelevanten und
nahversorgungsrelevanten Sortimente der Sortimentsliste von Rastede als Hauptsortiment nicht zulässig.

Zu den nicht-zentrenrelevanten und
nicht-nahversorgungsrelevanten Sortimenten gehören:
• Zoobedarf
• Möbeln (inkl. Küchen, Matratzen, Büromöbel)
• Baumarktspezifisches Kernsortiment (u.a.

Badeinrichtungen, Bauelemente, Baustoffe, Beschläge,
Eisenwaren, Fliesen, Heizungen, Öfen, Werkzeuge,
Metall- und Kunststoffwaren)

• Farbe, Lacke, Tapeten, Teppiche und Bodenbeläge
• Elektrohaushaltsgeräte
• Lampen und Leuchten
• Fahrräder und Fahrradzubehör
• Unterhaltungselektronik, Tonträger
• Musikalien, Musikinstrumente
• Computer und Kommunikationselektronik, einschließlich

Zubehör
• Auto und Autozubehör
• Gartenmarktspezifische Kernsortimente (z.B. Erde,

Torf, Gartenhäuser, -geräte, (Groß-) Pflanzen und
Pflanzgefäße

• Erotikartikel / Waffen

Zu den zentrenrelevanten Sortimenten gehören:
• Bekleidung, Wäsche
• Haus- und Heimtextilien (u.a. Stoffe,

Kurzwaren, Gardinen und Zubehör)
• Sportbekleidung und -schuhe
• Schuhe
• Bücher
• Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf
• Spielwaren
• Glas, Porzellan und Keramik, Hausrat
• Foto und Zubehör
• Optische und akustische Artikel
• Uhren, Schmuck
• Lederwaren, Koffer und Taschen
• Sanitätswaren

4.  Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 2 ( MI2) gem. § 6 BauNVO sind in den zulässigen Einzelhandelsbetrieben jeweils
maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche für zentrenrelevante Sortimente der Sortimentsliste von Rastede als
Randsortiment zulässig. Zusätzlich ist die Verkaufsfläche je Sortimentsgruppe auf maximal 80 m² zu begrenzen. Es sind
branchentypische Randsortimente zu wählen. Die Sortimentengliederung ist der textlichen Festsetzung Nr. 3 zu entnehmen.

5.  Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 1 (MI1) gem. § 6 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe mit
nahversorgungsrelevanten sowie nicht-zentrenrelevanten und nicht-nahversorgungsrelevanten Sortimenten unbegrenzt
zulässig, sofern sie nicht dem § 11 BauNVO unterliegen. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 2 (MI2) gem. § 6
BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten und nicht-nahversorgungsrelevanten Sortimenten
unbegrenzt zulässig, sofern sie nicht dem § 11 BauNVO unterliegen (§ 1 (9) i. V. m. § 1 (5) BauNVO). Die
Sortimentengliederung ist der textlichen Festsetzung Nr. 3 zu entnehmen.

6.  Auf den straßenseitigen, nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der öffentlichen Erschließungsstraßen sowie
entlang der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier: Park and Ride, sind Garagen und überdachte Stellplätze
(Carports) gem. § 12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 (1) BauNVO nicht zulässig.

7.  Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 1 und 2 (MI1, MI2) gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte
     (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt:     Traufhöhe (TH):  Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der
Dachhaut

                   Firsthöhe (FH):   obere Firstkante
 Unterer Bezugspunkt:     Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße.

Maßgeblichen Außenlärmpegel
                      La in dB

70

75

80

>80*

IV

V

VI

VII

* Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen
behördlicherseits aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Lärmpegelbereich

Endfassung

Ausschnitt rechtswirksamer Flächennutzungsplan

M 1 : 5. 000

    62. Anpassung des Flächennutzungsplanes
der Gemeinde Rastede (§13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Die Gemeinde Rastede hat im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB den
Bebauungsplan Nr. 106 für die Innenentwicklung aufgestellt. Der Satzungsbeschluss
durch den Rat der Gemeinde Rastede wurde am ...................... gefasst.

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 wird der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede im
Wege der Berichtigung angepasst.

Rastede, den .....................                                                  ............................................
Der Bürgermeister

Planzeichenerklärung

Gemischte Bauflächen (M) Grenze des Geltungsbereiches der 62.
Berichtigung des Flächennutzungsplans

62. Anpassung des Flächennutzungsplanes

M 1 : 5. 000

Zu den nahversorgungsrelevanten Sortimenten
gehören:
• Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren
• Drogerieartikel (Körperpflege, Wasch-, Putz- und

Reinigungsmittel), Parfümerieartikel
• Pharmazeutische Artikel, Arzneimittel
• Schnittblumen und kleinere Pflanzen
• Zeitungen und Zeitschriften Oldenburger Straße 86         26180 Rastede           Tel. (04402) 91 16 30         Fax 91 16 40
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1.0 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 
 

Zur Beordnung der baulichen Situation und zur Vermeidung städtebaulicher Fehlent-
wicklungen im zentralen Ortskernbereich von Hahn-Lehmden beabsichtigt die Ge-
meinde Rastede, den Bebauungsplan Nr. 106 „Hahn-Ortsmitte“ mit örtlichen Bauvor-
schriften aufzustellen.  
 
Der Ortskern von Hahn-Lehmden an der Wilhelmshavener Straße ist geprägt durch ein 
breites Spektrum an vielfältigen Nutzungen. Neben der Wohnnutzung sind zudem Ein-
richtungen aus den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk und Dienstleis-
tung vorzufinden. Derzeit ist ein ausgewogenes Verhältnis von Wohnen und gewerbli-
cher Nutzung für den zentralen, innerörtlichen Kern des Ortes prägend.  
 
Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 106 ist die Entwicklung eines zukunftsfähigen, 
attraktiven Mischgebietes (MI), das dem zentralen Standort im Ortskern Hahn-
Lehmdens gerecht wird und zur Weiterentwicklung und Aufrechterhaltung der zentral-
örtlichen Funktionen des Grundzentrums beiträgt. Unter anderem sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung raumverträglicher Mischgebietsstruk-
turen für z. B. Bürogebäude, kleine Geschäfts- und Praxiseinheiten sowie für Wohnun-
gen geschaffen werden. Die bezeichneten Entwicklungsziele wurden im Rahmen der 
Dorfentwicklung Rastede-Nord für den Bereich Hahn-Lehmden erarbeitet. Es sollen 
die Voraussetzungen für die Entwicklung von Wohn-und Geschäftsgebäuden zur De-
ckung des Bedarfes an Mietwohnungen und zur Deckung des Bedarfs hinsichtlich Ver-
sorgung (Lebensmittel; Medizin; Dienstleistung allgemein, etc.) geschaffen werden. 
Konkret erfolgt hierbei die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem Ziel, Mischgebie-
te (MI) gem. § 6 BauNVO festzusetzen. Im Hinblick auf die sensible Lage soll eine mit 
dem Ortskern verträgliche Situation gebildet werden. Dieses geschieht durch eine 
maßvolle, an den Bestandsstrukturen orientierte Festsetzung von Art und Maß der 
baulichen Nutzung. Zur Steuerung einer ortsverträglichen Baugestaltung und behut-
samen Weiterentwicklung werden örtliche Bauvorschriften zur Dachneigung sowie zur 
Gestaltung von Fassaden formuliert.  
 
Für die infrastrukturelle Anbindung der Mischgebiete wird ausgehend von der Wil-
helmshavener Straße die Straße „Zum Haltepunkt“, als öffentliche Straßenverkehrsflä-
che gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB planungsrechtlich gesichert. Zudem fungiert auch die 
Wilhelmshavener Straße für die unmittelbar angrenzenden Grundstücke als Erschlie-
ßung. Zur Verbesserung des ÖPNV-Angebotes wird südlich der inneren Erschließung 
eine Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung: Park & Ride festgesetzt. 

 
Zur Berücksichtigung der Schutzansprüche im Hinblick auf den von der Wilhelmshave-
ner Straße (L 825) und der Bahnstrecke Oldenburg – Wilhelmshaven ausgehenden 
Verkehrslärm werden auf der Grundlage einer durchgeführten schalltechnischen Un-
tersuchung passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Des Weiteren wurden Ge-
werbelärmimmissionen untersucht. (vgl. Kap. 4.3; Kap. 5.5). 

 
Da es sich bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106 aufgrund des innerörtli-
chen Standortes um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt und die zulässige 
Grundfläche im Plangebiet eine Größe von 16.765 m² aufweist, wird der Bebauungs-
plan im beschleunigten Verfahren gem. § 13a (1) Satz 2 Nr. 1 BauGB aufgestellt. Eine 
Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB bzw. ein Umweltbericht gem. § 2a BauGB ist auf-
grund der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106 im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB nicht notwendig. Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gel-
ten gemäß § 13a (2) Nr. 4 BauGB bei Vorhaben in den Fällen § 13a (1) Satz 2 Nr. 1 
BauGB (zulässige Grundfläche ≤ 20.000 m²) Eingriffe als im Sinne des § 1a (3) Satz 6 
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BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, sodass eine Kompen-
sation hier nicht erforderlich ist (vgl. Kap. 4.1). 
 

2.0 RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Kartenmaterial 
 
Die Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 106 wurde auf der Grundlage des vom 
Vermessungsbüro Alfred Menger, Westerstede zur Verfügung gestellten Kartenmateri-
als im Maßstab 1 : 1000 erstellt. 

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes umfasst eine  
ca. 2,95 ha große Fläche zwischen der Wilhelmshavener Straße und der Bahnstrecke 
Oldenburg – Wilhelmshaven. Sie liegt nördlich und südlich der Straße „Zum Halte-
punkt“. Die konkrete Abgrenzung sowie die Lage im Gemeindegebiet sind der Plan-
zeichnung zu entnehmen. 

2.3 Nutzungsstrukturen und städtebauliche Situation 
 

Das Plangebiet befindet sich im Ortskern des Grundzentrums Hahn-Lehmden, unmit-
telbar östlich an der Ortsdurchfahrt (Wilhelmshavener Straße, L 825). Dieses ist durch 
für ein Mischgebiet charakteristische Nutzungen gekennzeichnet. Während im nördli-
chen Gebietsteil vorwiegend reine Wohngebäude oder Wohngebäude mit handwerkli-
cher Nutzung im Erdgeschoss den Bestand prägen, ist im südlichen Bereich eine brei-
te Durchmischung von Gewerbe, Handwerk kombiniert mit Gewerbe und Wohnen so-
wie Dienstleistung vorherrschend.  
 
Das städtebauliche Umfeld, insbesondere der angrenzende Bereich westlich der Wil-
helmshavener Straße ist deutlich durch gemischte Nutzungsstrukturen gekennzeich-
net. Neben einem Nahversorger sind in diesem Bereich auch verschiedenste Dienst-
leister, gastronomische Einrichtungen und Wohngebäude im Bestand zu finden.  
Östlich des Plangebietes verläuft die Bahntrasse Oldenburg-Wilhelmshaven.  

3.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 

3.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP) 
 
Nach § 1 (4) BauGB unterliegen Bauleitpläne, in diesem Fall die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 106 einer Anpassung an die Ziele der Raumordnung. Aus den Vor-
gaben der übergeordneten Planungen ist die kommunale Planung zu entwickeln bzw. 
hierauf abzustimmen. Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) aus 
dem Jahr 2017 werden für das Plangebiet keine gesonderten Festsetzungen getroffen. 
Der Hauptort Rastede ist im LROP als Mittelzentrum festgelegt. Grundsätzlich ist die 
Leistungsfähigkeit der zentralen Orte entsprechend ihrer Festlegungen zu sichern und 
zu entwickeln. Die Ortschaft Hahn-Lehmden nimmt dennoch eine wichtige Funktion 
insbesondere für das nördliche Gemeindegebiet der Gemeinde Rastede wahr. Gene-
rell gilt, in den ländlichen Regionen des Landes Niedersachsen, die Entwicklungspo-
tenziale auszuschöpfen und zu fördern, um die Auswirkungen des demographischen 
Wandels für die Dörfer abzuschwächen und sie als Orte mit großer Lebensqualität zu 
erhalten. Das mit der vorliegenden Bauleitplanung verfolgte Ziel, der verträglichen 
Entwicklung im Ortskernbereich von Hahn, ist eine der Grundvoraussetzungen für die 
Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität vor allem auch für die übrigen Orte im 
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nördlichen Gemeindegebiet. Das zuvor genannte Ziel ist mit den übergeordneten Zie-
len des Landesraumordnungsprogrammes vereinbar. 

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
 
Das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Ammerland liegt 
aus dem Jahr 1996 vor. Die Gültigkeit des RROP wurde nach einer Prüfung der Aktua-
lität mit Bekanntmachung vom 07.06.2007 für weitere 10 Jahre verlängert. Aufgrund 
der Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten zur Neuaufstellung des Re-
gionalen Raumordnungsprogrammes im Mai 2017 ist die Fassung aus dem Jahre 
1996 weiterhin gültig. Der Ort Hahn-Lehmden wird hierin als Grundzentrum sowie als 
Standort mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten 
ausgewiesen. Darüber hinaus sind eine funktionierende soziale Infrastruktur und die 
Bereitstellung der entsprechenden Versorgungstrukturen beispielsweise mit Gütern 
und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs für eine geordnete und zukunftsweisende 
Entwicklung in den zentralen Bereich unabdingbar. Im RROP wird auf eine Hauptver-
kehrsstraße mit überregionaler Bedeutung hingewiesen, die westlich des Plangebiets 
gelegen ist. Diese Strecke ist gleichzeitig von regionaler Bedeutung für den Busver-
kehr. Östlich des Plangebietes ist eine sonstige Eisenbahnstrecke dargestellt.  
 
Für das Plangebiet selbst werden im RROP keine konkreten Aussagen getroffen. 
Raumbedeutsame Planungen sind hier grundsätzlich so aufeinander abzustimmen, 
dass diese Gebiete in ihrer besonderen Funktion und Bedeutung nicht beeinträchtigt 
werden. Städtebauliches Ziel dieser Bauleitplanung ist die verträgliche und geordnete 
Entwicklung des zentralen Ortskernbereiches von Hahn-Lehmden. Aufgrund der städ-
tebaulichen Vorprägung und der bereits vorhandenen Infrastruktur stellt der Bereich für 
den vorgesehenen Nutzungszweck einen besonders günstigen Raum dar. Die vorge-
nannten regionalplanerischen Grundsätze stehen dem Planvorhaben nicht entgegen.  

 
Das Planvorhaben steht somit im Einklang mit den raumordnerischen Zielvorgaben 
gem. § 1 (4) BauGB. 

3.3 Vorbereitende Bauleitplanung 
 
Für das Plangebiet gelten die Inhalte des Flächennutzungsplanes aus dem Jahr 1993, 
in dem der westliche Teilbereich als gemischte Baufläche (M) gem. § 1 (1) Nr. 2 
BauNVO darstellt ist. Der östliche Randbereich ist als Fläche für Bahnanlagen ge-
kennzeichnet. Demnach unterliegt die Fläche dem Fachplanungsvorbehalt des Eisen-
bahn-Bundesamtes (EBA). Hierfür wurde für das Flurstück 86/57 (Gemarkung Raste-
de, Flur 13) der Antrag auf Freistellung von Eisenbahnbetriebszwecken am 19.06.2018 
(58142-581pf/012-2018#003, 07.03.2018) bewilligt. Das genannte Flurstück wurde 
zum 16.07.2018 von Bahnbetriebszwecken freigestellt. Auch der Freistellungsantrag 
(58142-581pf/011-2017#002, 24.10.2017) für das Flurstück 86/63 (Gemarkung Raste-
de, Flur 13) wurde bewilligt. Das genannte Flurstück wurde zum 24.11.2017 von 
Bahnbetriebszwecken freigestellt.  
 
Hinsichtlich des im Bebauungsplan Nr. 106 festgesetzten Mischgebietes weichen die 
Inhalte von der vorgenannten Darstellung ab. Entsprechend dem städtebaulichen Ziel, 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Beordnung der baulichen Situation 
und zur Vermeidung städtebaulicher Fehlentwicklungen im zentralen Ortskernbereich 
von Hahn-Lehmden zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan im Zuge der 62. Be-
richtigung nach § 13a (2) Nr. 2 BauGB an die geänderten Entwicklungsziele für den 
Bereich entlang der Bahnstrecke Oldenburg- Wilhelmshaven angepasst.  
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3.4 Verbindliche Bauleitplanung 
 
Für das Plangebiet liegt derzeit keine verbindliche Bauleitplanung vor. Es ist planungs-
rechtlich dem Innenbereich gem. § 34 BauGB zuzuordnen.  

4.0 ÖFFENTLICHE BELANGE 

4.1 Belange von Natur und Landschaft  
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106 wird aufgrund der innerörtlichen Lage 
und des Planumfanges im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung) durchgeführt, weshalb von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 (4) BauGB abgesehen wird. Für Bebauungspläne mit einer zulässigen Grundfläche  
≤ 20.000 m² sind ferner nach § 13a (2) Satz 1 Nr. 4 BauGB Eingriffe in den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, im Sinne des § 1a (3) BauGB zu bewerten. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes besitzt eine Gesamtfläche von 2,95 ha. Die zulässige Grundfläche 
beläuft sich auf 16.765 m². Darüber hinaus werden Straßenverkehrsflächen von 
1.331 m² und eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Park & Ride von 
255 m² Größe festgesetzt. Damit ist die zulässige Grundfläche kleiner als 20.000 m², 
sodass die Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gem. § 
1a (3) BauGB keine Anwendung findet.  
 
Darüber hinaus ist eine Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB und die Erarbeitung eines 
Umweltberichtes gem. § 2a BauGB nicht erforderlich. Nichtsdestotrotz sind in Abstim-
mung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ammerland die umwelt-
schützenden und hier insbesondere die artenschutzrechtlichen Belange zu berücksich-
tigen, die nachfolgend dargestellt werden.  

4.2 Artenschutzrechtliche Belange  
 
§ 44 BNatSchG begründet ein strenges Schutzsystem für bestimmte Tier- und Pflan-
zenarten. Zwar ist die planende Gemeinde nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, 
da mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106 in der Regel nicht selbst die ver-
botenen Handlungen durchgeführt beziehungsweise genehmigt werden. Allerdings ist 
es geboten, den besonderen Artenschutz bereits in der Bauleitplanung angemessen 
zu berücksichtigen, da ein Bebauungsplan, der wegen dauerhaft entgegenstehender 
rechtlicher Hinderungsgründe (hier entgegenstehende Verbote des besonderen Arten-
schutzes bei der Umsetzung) nicht verwirklicht werden kann, vollzugsunfähig ist. 
 
Für den Planungsraum liegen derzeit keine Informationen über besondere Wertigkei-
ten vor. Aufgrund der vorhandenen Strukturen und Nutzungen im Plangebiet und da-
ran angrenzend wird ein Vorkommen von Tierarten gemäß Anhang IV der FFH-
Richtlinie zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit der Ausnahme von potenziell vorhandenen 
Fledermäusen ausgeschlossen.  
 
Im Planungsraum können zudem potenziell verschiedene europäische Vogelarten vor-
kommen, die hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu betrachten 
sind. Es werden aufgrund der vorgeprägten Strukturen vornehmlich Arten des Sied-
lungsbereiches sowie gehölzbewohnende Arten vorkommen. Diese Arten weisen eine 
breite ökologische Amplitude auf und sind in der Lage, bei Störungen auf Ersatzbioto-
pe auszuweichen. Weiterhin handelt es sich hier vorwiegend um Arten, die an die An-
wesenheit des Menschen gewöhnt sind.  
  
Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen und Vermeidungsgrundsätze des 
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind bei der Realisierung der Planung zu 
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beachten. Um die Verletzung und Tötung von Individuen auszuschließen, sind Bau-, 
Abriss- und Rodungsarbeiten nur außerhalb der Brutphase der Vögel (d. h. nicht vom 
1. März bis 31. Juli) und außerhalb der Sommerlebensphase der Fledermäuse durch-
zuführen (d. h. nicht vom 1. März bis 30. September). Sollten Bäume gefällt werden, so 
sind diese vorab durch eine sachkundige Person auf die Bedeutung für höhlenbewoh-
nende Vogelarten sowie auf das Fledermausquartierpotenzial zu überprüfen. Gebäude 
sind bei Sanierungsmaßnahmen oder Abrissarbeiten auf Fledermausvorkommen so-
wie auf Vogelniststätten zu überprüfen. Werden Individuen/ Quartiere festgestellt, sind 
die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen ist mit dem Landkreis 
Ammerland abzustimmen. 
 
Unter Berücksichtigung der o. g. Vermeidungsmaßnahmen sind die Verbotstatbestän-
de nach § 44 BNatSchG nicht einschlägig.  

4.3 Belange des Immissionsschutzes 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, 
unterschiedlichen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, sodass 
Konfliktsituationen vermieden und die städtebauliche Ordnung sichergestellt wird. 
Demnach ist die Beurteilung der akustischen Situation im Planungsraum ein wesentli-
cher Belang der Bauleitplanung. Der Geltungsbereich befindet sich im Einwirkungsbe-
reich der Wilhelmshavener Straße sowie der Bahnstrecke Oldenburg-Wilhelmshaven. 
Aufgrund der von den vorgenannten Verkehrswegen ausgehenden Immissionen sowie 
des Gewerbelärms im Bereich des Plangebietes können sich Konflikte mit der geplan-
ten Mischgebietsnutzung ergeben. Deshalb wurde ein schalltechnisches Gutachten 
bezüglich des Verkehrs- und Gewerbelärms von der ZECH Ingenieurgesellschaft mbH, 
Lingen, angefertigt. Die wesentlichen Ergebnisse werden im Folgenden zusammenge-
fasst. 

4.3.1 Verkehrslärm  
 
Die schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslärm für das Plangebiet (Bebau-
ungsplan Nr. 106 (2018)1 der ZECH Ingenieurgesellschaft mbH, Lingen, zeigt, dass 
die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete (MI) von 60 dB(A)/ tags und 
von 50 dB(A)/ nachts im Nahbereich der Wilhelmshavener Straße und der Bahnstrecke 
überschritten werden. 
 
Zur Koordinierung der immissionsschutzrechtlichen Belange in Bezug auf den Ver-
kehrslärm werden entsprechend den Empfehlungen des schalltechnischen Berichtes 
im vorliegenden Bebauungsplan Lärmschutzvorkehrungen getroffen. Das Plangebiet 
des Bebauungsplanes Nr. 106 befindet sich gemäß der schalltechnischen Untersu-
chung im Bereich der Lärmpegelbereiche IV bis VII. Innerhalb der in der Planzeich-
nung entsprechend gekennzeichneten Lärmpegelbereiche sind für Neubauten bzw. 
baulichen Änderungen Anforderungen an das gesamt bewertete Bau-Schalldämm-
Maß R’w,ges gem. DIN 4109-1:2018-01 Kap. 7.1 für schutzbedürftige Räume gem. 
DIN 4109 - 1:2018 - 01 Kap. 3.16 einzuhalten. 
 
Im Bebauungsplan Nr. 106 werden die vorgenannten Lärmpegelbereiche als passive 
Lärmschutzmaßnahmen entsprechend festgesetzt (vgl. Kap. 5.5).  
 
 

                                                
1  ZECH INGENIEURGESELLSCHAFT MBH (ZECH MBH): Schalltechnischer Bericht zur Verkehrs- und Gewer-

belärmsituation im Bereich des geplanten Plangebietes Nr. 106 zwischen der Bahnstrecke 1522 und 
der Wilhelmshavener Straße in Hahn-Lehmden, Lingen, 18. September 2018. 



Gemeinde Rastede: Begründung zum Bebauungsplan Nr. 106                                                                6 
 

 
 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

4.3.2 Gewerbelärm  
 
Für die Beurteilung der Immissionssituation bezüglich des Gewerbelärms sind insbe-
sondere die östlich, außerhalb des Plangebietes gelegenen Lackharzwerke Kraemer 
und der südlich im Plangebiet liegende Raiffeisenmarkt der RWG Wesermarsch (Bau-
stoffhandel und SB Tankstelle) relevant. 
 
Die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete gem. TA Lärm liegen bei 60 dB(A)/ tags und 
45 dB(A)/ nachts. Zudem sind einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen vertretbar, sofern 
diese die vorgenannten Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 30 dB/ tags und 20 
dB/ nachts überschreiten. 
 
Gemäß den Untersuchungsergebnissen des Gewerbelärms der ZECH Ingenieurge-
sellschaft mbH, Lingen, werden die Immissionsrichtwerte nach der TA Lärm tags un-
terschritten und nachts an einem Wohngebäude im Bereich der SB Tankstelle um ma-
ximal 1 dB überschritten.  
 
Zum Schutz gesunder Wohn- und Aufenthaltsbereiche werden in Bereichen mit Beur-
teilungspegeln über 60/45 dB (A) empfindliche Nutzungen (z.B. Wohnen, Außenwohn-
bereiche, etc.) ausgeschlossen. 

4.4 Belange des Denkmalschutzes 
 

Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung wird nachrichtlich auf die Meldepflicht ur- 
und frühgeschichtlicher Bodenfunde im Zuge von Bauausführungen hingewiesen: Soll-
ten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
(das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 (1 ) des Nds. Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG) meldepflichtig und der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises Ammerland oder dem niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege – 
Referat Archäologie –Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel.: 0441 / 7992120 
unverzüglich zu melden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der 
Unternehmer. Bodenfunde und FundsteIlen sind nach § 14 (2) des NDSchG bis zum 
Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der 
Arbeit gestattet.  

4.5 Altablagerungen 
 
Im Rahmen des Altlastenprogramms des Landes Niedersachsen haben die Landkreise 
gezielte Nachermittlungen über Altablagerungen innerhalb ihrer Grenzen durchgeführt 
und entsprechendes Datenmaterial gesammelt. Die Ermittlung dieser Ablagerungen 
erfolgte durch Aktenrecherche und Zeitzeugenbefragung vor 30 Jahren. Dieses wurde 
vom Niedersächsischen Landesamt für Wasser und Abfall (NLWA) (aktuell: Nieder-
sächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)) 
bewertet. Hiernach liegen im Plangebiet keine Altablagerungen vor. Die Erfassung 
muss allerdings nicht vollständig und flächendeckend sein. Altstandorte wurden im Alt-
lastenprogramm nicht erfasst. Sollten daher bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten 
Hinweise auf Altlasten, Altablagerungen, Bodenverunreinigungen etc. zutage treten 
oder Bodenverunreinigungen während der Bauphase (Leckagen beim Umgang mit Be-
triebsmitteln oder Baustoffen) auftreten, so ist unverzüglich untere Bodenschutzbehör-
de des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen (s. Hinweise / nachrichtliche Über-
nahmen). 
 



Gemeinde Rastede: Begründung zum Bebauungsplan Nr. 106                                                                7 
 

 
 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

5.0 INHALT DES BEBAUUNGSPLANES 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Planungsziel des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines zukunftsfähigen, attrakti-
ven Mischgebietes (MI), das dem zentralen Standort im Ortskern Hahn-Lehmdens ge-
recht wird. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die typische Eigenart des Misch-
gebietes gewahrt werden soll. Es ist daher zu berücksichtigen, dass das Mischgebiet 
eine Nutzungsstruktur enthält, die gekennzeichnet ist durch ein gleichwertiges und 
gleichgewichtiges Nebeneinander insbesondere von Wohnen und von nicht wesentlich 
störendem Gewerbe und einer entsprechenden Durchmischung beider Nutzungen im 
gesamten Gebiet. Gemäß dem Urteil des VGH München (Urt. V. 3.2.2006 - 1 05.613, 
UPR 2007, 318) verfügt der Bauherr über ein Wahlrecht zwischen der Wohnnutzung 
und der gewerblichen Nutzung. Die Durchmischung der beiden Hauptnutzungsarten 
kann sich somit sowohl auf das gesamte Mischgebiet, als auch auf eine Mischung auf 
den Baugrundstücken und in den Gebäuden beziehen. Wichtig ist lediglich, dass im 
gesamten Gebiet insgesamt ein ausgewogenes Verhältnis beider Nutzungen vorherr-
schend ist.  
 
Entsprechend der eingangs unter Anlass und Ziel der Planung dargelegten Zielsetzung 
werden im Plangebiet Mischgebiete (MI) gem. § 6 BauNVO festgesetzt. Zur planeri-
schen Koordination einer der räumlichen Situation angemessenen Entwicklung und zur 
Vermeidung städtebaulicher Fehlentwicklungen bedarf es einer konkreten Regelung 
der im Plangebiet zulässigen Nutzungen. Entsprechend dem vom Gemeinderat be-
schlossenen Einzelhandelsentwicklungskonzept Rastede 2015 (EEK) liegt das Plan-
gebiet überwiegend im Nahversorgungszentrum Hahn-Lehmden (NVZ Hahn-
Lehmden), das sich entlang der Wilhelmshavener Straße zwischen dem Nethener 
Weg und dem Meenheitsweg erstreckt. Grundsätzlich ist die Weiterentwicklung des 
Einzelhandels auf den zentralen Versorgungsbereich entlang der Oldenburger Straße 
im Hauptort Rastede zu konzentrieren, um die Wahrnehmbarkeit des Zentrums als 
städtebauliche und funktionale Einheit zu fördern.  
 
Im NVZ Hahn-Lehmden, das im vorliegenden Bebauungsplan durch das Mischgebiet 1 
(MI1) gesichert wird, sind nur kleinflächige Ladenkonzepte mit einer Verkaufsfläche bis 
200 qm für zentrenrelevante Sortimente zulässig. Hauptaufgabe der Nahversorgungs-
zentren ist die Bereitstellung von Waren des täglichen Bedarfs. Da es sich um die Ver-
sorgung mit Grundbedarf handelt, der auch für mobilitätseingeschränkte Bevölke-
rungsgruppen fußläufig bereitzustellen ist, sollen diese Sortimente auch wohnortnah 
an integrierten Lagen mit fußläufiger Wohngebietsanbindung angeboten werden. Fol-
gend sind im festgesetzten Mischgebiet 1 (MI1) Einzelhandelsbetriebe mit nahversor-
gungsrelevanten sowie nicht-zentrenrelevanten und nicht-nahversorgungsrelevanten 
Sortimenten unbegrenzt zulässig, sofern sie nicht dem § 11 BauNVO unterliegen.  
 
Das südlich angrenzende Mischgebiet 2 (MI2) zählt nicht mehr zum NVZ Hahn-
Lehmden. Aufgrund der Nähe zum NVZ Hahn-Lehmden und der Vorprägung ist dieser 
Bereich einem Standort in integrierten Wohn- und Mischgebieten zuzuzählen. Folgend 
sind hier keine zentrenrelevanten und nachversorgungsrelevanten Sortimente als 
Hauptsortiment zulässig. Nahversorgungsrelevante und zentrenrelevante Sortimente 
sind innerhalb des Mischgebietes 2 (MI2) lediglich im Randsortiment bis zu 10 % der 
Gesamtverkaufsfläche zulässig. Zusätzlich ist die Verkaufsfläche je Sortimentsgruppe 
auf maximal 80 m² zu begrenzen. Es sind branchentypische Randsortimente zu wäh-
len. Im festgesetzten Mischgebiet 2 (MI2) sind somit Einzelhandelsbetriebe mit nicht-
zentrenrelevanten und nicht-nahversorgungsrelevanten Sortimenten unbegrenzt zu-
lässig, sofern sie nicht dem § 11 BauNVO unterliegen.  
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Folgend sind die entsprechenden zentrenrelevanten, nahversorgungsrelevanten sowie 
nicht-nahversorgungsrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimente der Rasteder 
Sortimentenliste gem. §1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO aus dem Einzelhandelsentwick-
lungskonzept Rastede 2015 (EEK) aufgeführt:  
 
Zu den zentrenrelevanten Sortimenten gehören:  
- Bekleidung, Wäsche 
- Haus- und Heimtextilien (u.a. Stoffe, Kurzwaren, Gardinen und Zubehör) 
- Sportbekleidung und -schuhe 
- Schuhe 
- Bücher 
- Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf 
- Spielwaren  
- Glas, Porzellan und Keramik, Hausrat 
- Foto und Zubehör 
- Optische und akustische Artikel  
- Uhren, Schmuck  
- Lederwaren, Koffer und Taschen  
- Sanitätswaren  
-  
Zu den nahversorgungsrelevanten Sortimenten gehören:  
- Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren 
- Drogerieartikel (Körperpflege, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel), Parfümerieartikel 
- Pharmazeutische Artikel, Arzneimittel  
- Schnittblumen und kleinere Pflanzen  
- Zeitungen und Zeitschriften  
 
Zu den nicht-zentrenrelevanten und nicht-nahversorgungsrelevanten Sortimenten ge-
hören: 
- Zoobedarf  
- Möbeln (inkl. Küchen, Matratzen, Büromöbel) 
- Baumarktspezifisches Kernsortiment (u.a. Badeinrichtungen, Bauelemente, Baustof-

fe, Beschläge, Eisenwaren, Fliesen, Heizungen, Öfen, Werkzeuge, Metall- und 
Kunststoffwaren) 

- Farbe, Lacke, Tapeten, Teppiche und Bodenbeläge 
- Elektrohaushaltsgeräte 
- Lampen und Leuchten 
- Fahrräder und Fahrradzubehör 
- Unterhaltungselektronik, Tonträger 
- Musikalien, Musikinstrumente  
- Computer und Kommunikationselektronik, einschließlich Zubehör 
- Auto und Autozubehör 
- Gartenmarktspezifische Kernsortimente (z.B. Erde, Torf, Gartenhäuser, -geräte, 

(Groß-) Pflanzen und Pflanzgefäße 
- Erotikartikel / Waffen 
 
Des Weiteren sind innerhalb der festgesetzten Mischgebiete gem. § 6 (2) Nr. Nr. 8 
BauNVO die allgemein zulässigen Nutzungen, Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a 
Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebietes, die überwiegend durch gewerbliche Nutzun-
gen geprägt sind, nicht zulässig. Diese werden als Nutzung ausgeschlossen, weil die-
se nicht im Einklang mit der planerischen Zielsetzung der Entwicklung eines attraktiven 
und harmonischen Mischgebietes im zentralen Ortskernbereich stehen. Diese hätten 
zudem negative Auswirkungen auf den bereits vorherrschenden Gebietscharakter. In 
diesem Sinne sind auch die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 6 (3) 
BauNVO (Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 außerhalb der in Absatz 2 Nr. 
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8 bezeichneten Teile des Gebietes) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) 
Nr. 1 BauNVO).    

5.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan Nr. 106 über die Festsetzung 
der Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 BauNVO, der zulässigen Zahl der 
Vollgeschosse gem. § 16 (2) Nr. 3 BauNVO sowie der Trauf- (TH) und Firsthöhe (FH)  
gem. § 18 BauNVO bestimmt. Auf diese Weise wird für die vorgesehene städtebauli-
che Entwicklung ein nutzungsgerechter Entwicklungsspielraum geschaffen und zu-
gleich einer verträglichen Weiterentwicklung des bestehenden Siedlungsgefüges 
Rechnung getragen.  
 
Zur Schaffung eines nutzungsgerechten Spielraumes für die angestrebte Entwicklung 
bzw. einem optimalen Ausnutzungsgrad der angebotenen Mischgebietsflächen wird 
die Grundflächenzahl (GRZ) im Plangebiet einheitlich auf 0,6 festgesetzt. Es werden 
die geltenden Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung nach § 17 BauNVO 
ausgeschöpft. Dies entspricht dem Ziel der Innenentwicklung. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird zudem über die Festsetzung der zulässigen Zahl 
der Vollgeschosse baulicher Anlagen gem. § 16 (2) Nr. 3 BauNVO definiert. In Anleh-
nung an die umliegenden städtebaulichen Strukturen und im Sinne einer verträglichen 
Nachverdichtung wird in den Mischgebieten entlang der Wilhelmshavener Straße eine 
maximal zweigeschossige Bauweise festgesetzt.  
 
Zur Vermeidung städtebaulicher Fehlentwicklungen im Hinblick auf die Höhenentwick-
lung baulicher Anlagen wird zusätzlich die maximale Trauf- (TH) und Firsthöhe (FH) 
gemäß § 18 BauNVO bestimmt. Angelehnt an die ortsüblichen Gebäudehöhen werden 
eine maximal zulässige Firsthöhe von FH ≤ 13,00 m und eine Traufhöhe von 
TH ≤ 6,50 m festgesetzt. Maßgebend sind hierbei die in der textlichen Festsetzung Nr. 
4 definierten Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO). Als oberer Bezugspunkt für die 
Traufe (TH) gilt die untere Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden 
Mauerwerks und der Dachhaut. Als Bezugspunkt für die Ermittlung der Firsthöhe (FH) 
dient die obere Firstkante. Als unterer Bezugspunkt gilt demzufolge die Straßenober-
kante der nächsten Erschließungsstraße (Fahrbahnmitte). Die Einhaltung der Höhen 
ist im Zulassungsverfahren nachzuweisen. Die benötigten Bezugshöhen können bei 
der Gemeinde Rastede eingeholt werden. 

5.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
In Anlehnung an die umliegenden Strukturen wird für die festgesetzten Mischgebiete 1 
und 2 (MI1, MI2) eine offene Bauweise (o) gem. § 22 (4) BauNVO festgesetzt. Dem-
nach sind innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen Gebäudelän-
gen bis zu 50,00 m zulässig.   
 
Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden im Bebau-
ungsplan Nr. 106 durch die Festsetzung von Baugrenzen gem. § 23 (3) BauNVO so 
dimensioniert, dass ein möglichst großer und flexibler Entwicklungsspielraum für die 
gemischte Bebauung geschaffen wird. Zur Entwicklung eines einheitlichen Straßen-
raumes werden die Baugrenzen auf den verkehrsseitigen Grundstücksflächen entlang 
der Wilhelmshavener Straße mit einem Abstand von 5,00 m festgesetzt. Entlang der 
Straßen „Zum Haltepunkt“ und „Am Sternbusch“ sowie zur Bahnstrecke werden die 
Baugrenzen in einem Abstand von 3,00 m zur Verkehrsfläche festgesetzt. 
 
Um entlang der öffentlichen Erschließungsstraßen (Wilhelmshavener Straße, Zum Hal-
tepunkt) sowie entlang der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier: Park 
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and Ride, eine einheitliche, städtebauliche Entwicklung zu erzielen, sind auf den stra-
ßenseitigen, nicht überbaubaren Grundstücksflächen Garagen und überdachte Ein-
stellplätze (Carports) gem. § 12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Ge-
bäuden gem. § 14 (1) BauNVO nicht zulässig.  

5.4 Verkehrsflächen  

5.4.1 Straßenverkehrsflächen  
 
Die beiden Quartiere des Mischgebietes „Hahn-Ortsmitte“ werden neben der Anbin-
dung an die Wilhelmshavener Straße über die Straße „Zum Haltepunkt“ mit einer Ge-
samtbreite von 14,00 m erschlossen. Die vorhandene Gemeindestraße mündet in eine 
Wendeanlage mit einem Radius von 11,00 m, wodurch die Befahrbarkeit durch Müll-
fahrzeuge gewährleistet ist. Im Rahmen des Bebauungsplanes wird diese als öffentli-
che Straßenverkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB festgesetzt. 

5.4.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Park & Ride 
 
Im Zuge der Neugestaltung im Bereich der Straße „Zum Haltepunkt“ soll unmittelbar 
südlich an die Wendeanlage eine Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 
Park & Ride gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB festgesetzt werden. Neben Stellplätzen sollen 
hier auch Fahrradabstellmöglichkeiten realisiert werden. Auf diese Weise werden die 
Voraussetzungen für eine mögliche Verknüpfung verschiedenster Verkehrsmittel ge-
schaffen. Somit wird ein wesentliches Potenzial in der Ortsmitte Hahn-Lehmdens ge-
nutzt, um kurze Wege zu schaffen, was darüber hinaus eine Erhöhung der Lebens- 
und Aufenthaltsqualität zur Folge hat.  
 
Es ist zudem angedacht, einen in Zukunft möglichen Bahnhaltepunkt im Rahmen die-
ses Bebauungsplanes vorzusehen. Dies ist in der Planzeichnung mit einem „H“ kennt-
lich gemacht. Die genaue Größe und Lage des Haltepunktes ist zu gegebener Zeit mit 
den zuständigen Trägern abzustimmen. 

5.5 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
 
Zur Koordinierung der Belange des Schallschutzes werden auf der Grundlage der 
Empfehlungen des schalltechnischen Gutachtens zum Bebauungsplan Nr. 106 die 
nachstehenden passiven Schallschutzmaßnahmen verbindlich festgesetzt. (vgl. Kap. 
4.2). 
 
Bei Neubauten bzw. baulichen Änderungen ergeben sich Anforderungen an den 
Schallschutz, die sich auf Grundlage der DIN 4109-1 bilden. Hiernach sind die gesam-
ten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w.ges der Außenbauteile für die unterschiedli-
chen Raumarten von schutzbedürftigen Räumen gem. DIN 4109 - 1:2018 - 01 Kap. 
3.16 auf Grund der vorliegenden maßgeblichen Außenlärmpegel La gem. DIN 4109-
1:2018-01 Kap. 7.1 zu bestimmen und einzuhalten. Die innerhalb des Plangebiets re-
sultierenden maßgeblichen Außenlärmpegel La sind grafisch als Lärmpegelbereiche 
gem. DIN 4109-1 dargestellt. Das Plangebiet liegt innerhalb der Lärmpegelbereiche IV-
VII (LPB III - LPB VII). 
 
 
 
 
 
 
Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel 
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Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel La in dB 

IV 70 
V 75 
VI 80 
VII > 80* 

 
Zur Nachtzeit liegt innerhalb des gesamten Plangebietes ein Beurteilungspegel von 
≥ 45 dB(A) vor. Ein ungestörter Schlaf ist daher bei geöffnetem Fenster nicht immer 
möglich.  Folglich sind innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 106 
die Fenster schutzbedürftiger Wohnräume (z. B. Wohn- und Schlafräume) mit schall-
gedämmten Lüftungssystemen auszustatten. Die aufgeführten Mindestanforderungen 
müssen auch nach Einbau der schallgedämmten Lüftungssysteme eingehalten wer-
den. Wahlweise kann eine zentrale Belüftung für sämtliche Räume eingerichtet wer-
den. Alternativ hierzu ist die Belüftung über ausreichend abgeschirmte Fassadenseiten 
zu gewährleisten.  

 
Entlang der Wilhelmshavener Straße und der Bahn sind innerhalb des Lärmpegelbe-
reiches V-VII sowie des Beurteilungspegelbereiches I (BPB I) beim Neubau bzw. bei 
baulichen Änderungen Außenwohnbereiche ohne zusätzliche schallabschirmende 
Maßnahmen nicht zulässig. Als schallabschirmende Maßnahme kann die Anordnung 
der Außenwohnbereiche im Schallschatten der jeweils zugehörigen Gebäude auf den 
lärmabgewandten Seiten oder die Anordnung von zusätzlichen Lärmschutzwänden 
oder Nebengebäuden im Nahbereich verstanden werden. Hierbei ist sicherzustellen, 
dass solche Lärmschutzwände so dimensioniert werden, dass sie eine Minderung des 
Verkehrslärm-Beurteilungspegels um das Maß der Überschreitung des schalltechni-
schen Orientierungswertes tags bewirken. Die Sicherstellung ist im Baugenehmi-
gungsverfahren durch Vorlage einer schalltechnischen Untersuchung zu belegen. 
 
Abweichungen von den im Bebauungsplan angeführten Festsetzungen zur Lärmvor-
sorge sind mit entsprechendem schalltechnischem Einzelnachweis über gesunde 
Wohn- und Aufenthaltsbereiche zulässig. 
 
Da die Gewerbelärmimmissionen, die im Plangebiet durch die nordöstlich angrenzen-
de Lackfabrik sowie durch das Betriebsgelände des Raiffeisenmarktes RWG Weser-
marsch verursacht werden, nicht mit Hilfe passiver Schallschutzmaßnahmen beregelt 
werden können, ist für Flächen mit Beurteilungspegeln über 60/45 dB (A) eine geson-
derte textliche Festsetzung erforderlich. Somit werden hinsichtlich der Gewerbelärm-
immissionen innerhalb des Beurteilungspegelbereiches II (BPB II) empfindliche Nut-
zungen (z.B. Wohnen, Außenwohnbereiche, etc.) ausgeschlossen. 
 
Die o. g. DIN-Vorschrift ist beim Bauamt der Gemeinde Rastede einzusehen.  
 

6.0 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 
Das unverwechselbare, eigenständige Ortsbild bebauter Räume wird über vielfältige 
Gestaltungselemente geprägt. Neben der Gestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen 
prägt die Architektur einzelner Gebäude und Gebäudeelemente zu einem hohen Maß 
das physische Erscheinungsbild des Ortes. Auswüchse bzw. Fehlentwicklungen kön-
nen dieses sensible Gebilde nachhaltig stören. Aufgrund dessen ist es notwendig, das 
vorhandene Ausdruckspotenzial zu erkennen, zu sichern und weiterzuentwickeln. Pla-
nerisches Ziel ist es, über örtliche Bauvorschriften den ablesbaren Ortsbildcharakter im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen und somit städte-
bauliche Fehlentwicklungen zu vermeiden.  
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Bedingt durch die zentrale Lage des Plangebietes im Ortskern von Hahn-Lehmden ist 
es notwendig, die bauliche Gestaltung der künftigen Gebäude dahingehend zu steu-
ern, dass sich die geplanten baulichen Anlagen verträglich in den Siedlungsraum ein-
fügen und dadurch städtebauliche Fehlentwicklungen vermieden werden. Auch im 
Rahmen der Dorfentwicklung Rastede-Nord wurde von den Bürgern der Wunsch ge-
äußert, dass im Zusammenhang mit der Ausweisung von neuem Bauland oder bei der 
Beordnung von bestehenden ortsbildprägenden Ortslagen örtliche Bauvorschriften 
formuliert werden sollten, um das Erscheinungsbild des Ortes zu wahren und entspre-
chend weiterzuentwickeln. Folgend wurden im Dorfentwicklungsbericht in der Maß-
nahme Nr. 15 Vorschläge für örtliche Bauvorschriften formuliert, die in den vorliegen-
den Bebauungsplan eigearbeitet werden. 
 
Im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan Nr. 106 wird deshalb 
festgelegt, dass innerhalb des Plangebietes die obersten Geschosse von Hauptge-
bäuden mit einem geneigten Dach zu erstellen sind. Bei Staffelgeschossen ist aus-
schließlich das Staffelgeschoss das oberste Geschoss. Die Dachneigung muss min-
destens 15° betragen. Aus gestalterischen Gründen dürfen maximal 10% der relevan-
ten Dachfläche mit einer geringeren Dachneigung ausgeführt werden. Ausgenommen 
von dieser Regelung sind Garagen gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 
BauNVO in Form von Gebäuden sowie für Dachausbauten, Krüppelwalme, Eingangs-
überdachungen, Windfänge und Wintergärten. Als Material für die Dacheindeckung der 
Gebäude mit geneigten Dächern sind nur rot bis rotbraune, anthrazit Töne sowie nicht 
glänzende Tondachziegel oder Betondachsteine zulässig. Glasierte und sonstige re-
flektierende Dacheindeckungen sind unzulässig. Hierzu sind für Rot bis Rotbrauntöne 
wahlweise die Farben des Farbregisters RAL 840-HR (matt) der Ziffern Nr. 2001, 
2002, 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8004 oder 8012, für Anthrazittöne die Nr. 7012, 
7015, 7016, 7024 oder 9007 zu verwenden. 
 
Um das Ortsbild einheitlich zu gestalten, werden Vorschriften über die Gestaltung der 
Außenwände getroffen. Innerhalb des Geltungsbereiches ist das sichtbare Außen-
mauerwerk aus Verblendmauerwerk herzustellen. Für das Verblendmauerwerk sind 
Rot bis Rotbrauntöne zulässig. Es sind wahlweise die Farben des Farbregisters RAL 
840-HR (matt) der Ziffern Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8004 oder 
8012 zu verwenden. Bis zu einem Anteil von 30 % ist Holz, heller Putz oder Klinker in 
den RAL Farben 1014 elfenbein, 1013 perlweiß, 7035 lichtgrau, 7032 kieselgrau, 7044 
seidengrau, 7047 telegrau 4, 9001 crémeweiß, 9002 grauweiß zulässig. Die Errichtung 
von Windfängen, Balkonen und Wintergärten ist mit anderen Baumaterialien zulässig.  
 
Darüber hinaus sind die Außenwände als Lochfassaden auszubilden, d.h. dass Öff-
nungen in der Fassadenfläche allseitig von Wandflächen umschlossen sind. Fenster-
öffnungen müssen ein stehendes Format haben. Die Gesamtbreite der verglasten Flä-
chen darf höchstens 60% der Gesamtbreite des Hauses betragen. Bei Geschäftsge-
bäuden gilt für die Erdgeschosszone abweichend von der örtlichen Bauvorschrift Nr. 4 
Abs. 2 und 3: Die Gesamtbreite der verglasten Flächen darf 90 % der Gesamtbreite 
des Hauses betragen. Die Fenster müssen von Wandpfeilern oder Stützen eingefasst 
sein. Pfeiler und Wandflächen müssen mind. 0,365 m breit sein. Sonnenschutzeinrich-
tungen und Fensterüberdeckungen sind nur im Erdgeschoss bis Unterkante Fenster 
des darüberliegenden Geschosses zulässig. Sie sind entsprechend den Fensterbreiten 
zu unterteilen. Größere Sonnenschutzeinrichtungen und Fensterüberdeckungen sind 
ausnahmsweise zulässig, wenn sie sich in die kleinteilige Gebäude- und Fassaden-
struktur einfügen. 
 
Es wird auf § 80 (3) NBauO hingewiesen, wonach der ordnungswidrig handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den Nr. 1 bis 9 dieser örtlichen Bauvorschriften zuwider-
handelt. Gemäß § 80 (5) NBauO können Ordnungswidrigkeiten nach § 80 (3) NBauO 
mit einer Geldbuße von bis zu 500 000 Euro geahndet werden. 
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Innerhalb des Geltungsbereiches gilt entlang der Wilhelmshavener Straße die Satzung 
der Gemeinde Rastede zur Regelung der Außenwerbung in Teilen des Gemeindege-
bietes (2014). 
 

7.0 VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 

• Verkehrserschließung 
Das Plangebiet wird im Westen über die hieran angrenzende Wilhelmshavener 
Straße (L825) an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Die in-
nere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die in der Mitte des Plangebiets 
vorhandene Straße „Zum Haltepunkt“. 

 
• ÖPNV 

Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt durch die 
Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen (VBN). Die 
nächstgelegene Haltestelle „Hahn-Lehmden, zum Haltepunkt“ ist fußläufig vom 
Planungsgebiet aus erreichbar und wird von einer Bürgerbuslinie angefahren. Zu-
dem stellt der Geltungsbereich aus Sicht des ÖPNV aufgrund seiner Lage im 
1000 m-Radius um die festgelegte Ortsmitte gemäß dem ÖPNV-orientierten Sied-
lungsentwicklungskonzept des Landkreises Ammerland (2011) eine geeignete 
Entwicklungsfläche dar. 
 
Gemäß der vorgenannten Arbeitshilfe für die Bauleitplanung liegt das Plangebiet 
außerdem innerhalb 500 m-Korridors zur nächsten Regionalbuslinie. Das Plange-
biet ist somit optimal an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. 
 
Das Plangebiet liegt somit auch im Einzugsbereich der Haltestelle „Hahn, Feuer-
wehr“, die von den Linien 340, 341, 347 und 349 bedient wird. Die Linie 340 ver-
kehrt regelmäßig zwischen Jaderberg- Rastede und Oldenburg. Die Linien 341 und 
349 sind ausschließlich auf die Bedürfnisse der Schülerbeförderung ausgerichtet. 

 
• Gas- und Stromversorgung 

Die Gas- und Stromversorgung erfolgt über den Anschluss an die Versorgungsnet-
ze der Energieversorgung Weser-Ems (EWE).  

 
• Schmutz- und Abwasserentsorgung 

Die Schmutz- und Abwasserentsorgung innerhalb des Plangebietes erfolgt durch 
den Anschluss an die vorhandenen und ggf. noch zu erweiternden Kanalisations-
leitungen. Die Herstellung eines entsprechenden Anschlusses sowie die Prüfung 
der Leistungsfähigkeit des Anschlusses erfolgt im Rahmen der Ausführungspla-
nung. 

 

• Wasserversorgung  
Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser wird durch den Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) gesichert. 
 

• Abfallbeseitigung 
Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Ammerland. 
 

• Oberflächenentwässerung 
Für die konfliktfreie Ableitung des im Plangebiet anfallenden Regenwassers ist es 
nicht erforderlich ein Oberflächenentwässerungskonzept zu erstellen, da die be-
bauten Grundstücksteile bereits an die gemeindliche Regenwasserkanalisation an-
geschlossen sind. Darüber hinaus ist es möglich, die derzeit noch unbebauten 
Grundstücksteile an die vorhandene Regenwasserkanalisation anzuschließen, da 
diese ausreichend dimensioniert ist.  
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• Fernmeldetechnische Versorgung 

Die fernmeldetechnische Versorgung des Bebauungsplangebietes erfolgt lt. Si-
cherstellungsauftrag gem. § 77 i Abs. 7 Telekommunikationsgesetz (TKG) über die 
verschiedenen Telekommunikationsanbieter. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinie-
rung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist 
es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen beim zu-
ständigen Ressort  Produktion Technische Infrastruktur Oldenburg, Ammerländer 
Heerstraße 140, 26129 Oldenburg, Tel. (0441) 2 34 – 68 75, so früh wie möglich, 
mindestens 8 Wochen vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

 
• Sonderabfälle 

Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzu-
führen. 

 
• Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung innerhalb des Plangebietes wird gemäß den entspre-
chenden Anforderungen sichergestellt.  
 

8.0 VERFAHRENSGRUNDLAGEN / -ÜBERSICHT / -VERMERKE 

8.1 Rechtsgrundlagen 
 
Dem Bebauungsplan liegen zugrunde (in der jeweils aktuellen Fassung): 
 
• BauGB  (Baugesetzbuch), 
• BauNVO  (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke: Bau- 

nutzungsverordnung), 
• PlanZV  (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die  

Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung), 
• NBauO  (Niedersächsische Bauordnung), 
• NAGBNatSchG (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnatur- 

schutzgesetz), 
• BNatSchG  (Bundesnaturschutzgesetz), 
• NStrG  (Niedersächsisches Straßengesetz) 
• NKomVG  (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz). 

 

8.2 Verfahrensübersicht 

8.2.1 Aufstellungsbeschluss 
  

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am 
................................ die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" 
mit örtlichen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB (Bebau-
ungsplan für die Innenentwicklung) beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gem. 
§ 2 (1) BauGB am ............................ ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 

8.2.2 Beteiligung der Öffentlichkeit  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gem. § 3 (1) BauGB (öffentli-
che Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und Anhörung der Öf-
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fentlichkeit) erfolgte vom ………………….. bis zum ............................ Die ortsübliche 
Bekanntmachung hierzu erfolgte am ....................... durch Hinweis in der Tagespresse. 
 

8.2.3 Öffentliche Auslegung 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit hat i. R. einer öffentlichen Auslegung nach § 13a 
BauGB i. V. m. § 13 (2)  S. 1 Nr. 2 BauGB und § 3 (2) BauGB vom ........................... 
bis ................................. stattgefunden. Ort und Dauer der Auslegung wurden gemäß   
§ 3 (2) BauGB am ............................... ortsüblich durch die Tageszeitung sowie auf der 
Internetseite der Gemeinde bekannt gemacht. Den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wurde mit Anschreiben vom .................................... nach 
§ 13a BauGB i. V. m. § 13 (2) S. 1 Nr. 3 BauGB und § 4 (2) BauGB Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben. 
 
Rastede, ........................             ............................. 
       Bürgermeister 

8.2.4 Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Rastede hat den Bebauungsplan Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit 
örtlichen Bauvorschriften nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in 
seiner Sitzung am .............................. gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die 
Begründung ist dem Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt. 
 
Rastede, den ...............                                                                    ............................. 
         Bürgermeister 

8.2.5 Inkrafttreten 
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen 
Bauvorschriften ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am ............................... ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Der Bebauungsplan Nr. 106 ist damit am ......................... rechtsver-
bindlich geworden. 
 
Rastede, den ...............                                                                    ............................. 
         Bürgermeister 

8.3 Planverfasser 
 
Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 106 „Hahn-Ortsmitte“ mit örtlichen Bau-
vorschriften erfolgte im Auftrag der Gemeinde Rastede vom Planungsbüro: 
 
 

Diekmann • 
Mosebach 
& Partner 

Regionalplanung 
Stadt- und Landschaftsplanung 
Entwicklungs- und Projektmanagement 

Oldenburger Straße 86  -  26180 Rastede 
Telefon (0 44 02) 9116-30 
Telefax (0 44 02) 9116-40 
www.diekmann-mosebach.de 
mail: info@diekmann-mosebach.de  
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8.4 Anlagen  
 
1. 62. Berichtigung des Flächennutzungsplanes  

 
2. Antrag auf Freistellung einer Fläche von Eisenbahnbetriebszwecken in Rastede für 

das Flurstück 86/57 (Gemarkung Rastede, Flur 13), 58142-581pf/012-2018#003, 
07.03.2018 
 

3. Antrag auf Freistellung einer Fläche von Eisenbahnbetriebszwecken in Rastede für 
das Flurstück 86/63 (Gemarkung Rastede, Flur 13), 58142-581pf/011-2017#002, 
24.10.2017 
 

4. ZECH Ingenieurgesellschaft mbH (ZECH mbH): Schalltechnischer Bericht zur Ver-
kehrs- und Gewerbelärmsituation im Bereich des geplanten Plangebietes Nr. 106 
zwischen der Bahnstrecke 1522 und der Wilhelmshavener Straße in Hahn-
Lehmden, Lingen, 18. September 2018. 
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Gemeinde Rastede
Bebauungsplan Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte"
gem. § 13a BauGB

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNTERLAGE

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

©  2016

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom Januar 2016). Sie ist
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Westerstede, den..................................................

........................................................................
Dipl. Ing. Alfred Menger
(Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) (Siegel)

..........................................
       (Unterschrift)

HINWEISE
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein:

Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds.
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehördedes
Landkreises Ammerland oder dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg,
Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg, Tel. 0441/799-2120 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der
Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG
bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen,
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist unverzüglich die
untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen.

3. Im Genehmigungsverfahren ist die Einhaltung der im Bebauungsplan festgesetzten Höhen entsprechend den
Vorgaben der Planzeichnung i.V.m. mit der textlichen Festsetzung Nr. 7 nachzuweisen. Die Bezugshöhen können
bei der Gemeinde Rastede eingeholt werden.

4. Die in den textlichen Festsetzungen angeführte DIN-Vorschrift ist beim Bauamt der Gemeinde Rastede einzusehen.

5. Im Einmündungsbereich der Gemeindestraße "Zum Haltepunkt" in die L 825 sind die gemäß RASt 2006, Bild 120
und Tabelle 59 beschriebenen Sichtfelder freizuhalten. Der Bereich der freizuhaltenden Sichtfelder ist von jeder
sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung in einer Höhe von 0,8 m bis 2,5 m über den Oberkanten der
angrenzenden Fahrbahnen der Straßen freizuhalten.

6. Für die neu geplanten Nutzungen können im Hinblick auf die von der Wilhelmshavener Straße (L 825) ausgehenden
Emissionen keine Ansprüche gegenüber dem Straßenbauträger gestellt werden.

7. Für die neu geplanten Nutzungen können im Hinblick auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der
Bahnanlagen entstehenden Immissionen und ausgehenden Emissionen keine Ansprüche gegenüber der Deutsche
Bahn AG gestellt werden. Insbesondere sind Immisionen wie Erschütterung, Lärm, elektromagnetische
Beeinflussungen, Funkenflug u.ä., die von den Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen,
entschädigungslos hinzunehmen.

8. Im Nachbarbereich von Bahnanlagen sind die Bestimmungen der Deutsche Bahn AG bezüglich Gehölzpflanzungen zu
berücksichtigen.

6. Innerhalb des Geltungsbereiches gilt entlang der Wilhelmshavener Straße die Satzung der Gemeinde Rastede zur
Regelung der Außenwerbung in Teilen des Gemeindegebietes (2014).

7. Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I, S. 3634) anzuwenden.

8. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBL. I, S. 3786)
anzuwenden.

9. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBL. I,
S. 1057).

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
8.  Innerhalb der festgesetzten Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen             i. S. d.

BImSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen an das gesamte
bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges gem. DIN 4109-1:2018-01 Kap. 7.1, Gleichung (6) für schutzbedürftige Räume gem.
DIN 4109 - 1:2018 - 01 Kap. 3.16 durchzuführen. Dabei sind die Außenlärmpegel zugrunde zu legen, die sich aus den in der
Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereichen ergeben. Folgende Tabelle ist für die Zuordnung zwischen
Lärmpegelbereichen und maßgeblichen Außenlärmpegel La anzuwenden:

9.  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist zur Nachtzeit als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB für schutzbedürftige Räume gem. DIN 4109 - 1:2018 Kap
3.16 die erforderliche Gesamtschalldämmung der Außenfassaden auch im Lüftungszustand durch schallgedämmte ggf.
fensterunabhängige Lüftungssysteme sicherzustellen. Alternativ hierzu ist die Belüftung über ausreichend abgeschirmte
Fassadenseiten zu gewährleisten.

10. Innerhalb des Beurteilungspegelbereiches I (BPB I) und der Lärmpegelbereiche V-VII (LPB V-VII) sind als Vorkehrung zum
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB beim Neubau bzw. baulichen
Änderungen Außenwohnbereiche zu vermeiden oder geeignete bauliche Maßnahmen (z.B. verglaste Loggien, Wand oder
Nebengebäude) zum Einhalten der Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1:2002-07 notwendig.

11. Innerhalb des Beurteilungspegelbereiches II (BPB II) sind als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB empfindliche Nutzungen (z.B. Wohnen,
Außenwohnbereiche, etc.) ausgeschlossen.

12. Abweichungen von den textlichen Festsetzungen Nr. 8-11 sind mit entsprechendem schalltechnischen Einzelnachweis über
gesunde Wohn- und Aufenthaltsbereiche zulässig.

13. Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. 9 (1) Nr. 20 BauGB
sind Abriss- und Sanierungsmaßnahmen von Gebäuden sowie Baumfäll- und Rodungsarbeiten zur Vermeidung
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30.
September durchzuführen. Unmittelbar vor den Fällarbeiten sind die Bäume und Gebäude durch eine sachkundige Person
auf die Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten sowie auf das Fledermausvorkommen zu überprüfen. Sind Individuen
/ Quartiere vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen ist mit der Unteren
Naturschutzbehörde abzustimmen.

PLANZEICHENERKLÄRUNG

3. Bauweise, Baugrenzen

zulässige Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,6

2. Maß der baulichen Nutzung

1. Art der baulichen Nutzung

0,6

Baugrenze

4. Verkehrsflächen

o offene Bauweise

öffentliche Straßenverkehrsfläche

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Mischgebiete (MI)

TH ≤ 6,50 m
FH ≤ 13,00 m

5.  Sonstige Planzeichen

Straßenbegrenzungslinie

Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
i. S. d. BImSchG

Abgrenzung unterschiedlicher Lärmpegelbereiche (LPB) gem. DIN 4109

LPB IV Lärmpegelbereich (LPB) gem. DIN 4109

Beurteilungspegelbereich, siehe textliche Festsetzung Nr. 8-11

x

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN gem. § 84 NBauO Gemeinde Rastede

Bebauungsplan Nr. 106

Landkreis Ammerland

Übersichtsplan unmaßstäblich

"Hahn-Ortsmitte"
mit örtlichen Bauvorschriften
gem. § 13a BauGB

M 1:1.000

1.  Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist identisch mit dem des Bebauungsplanes Nr. 106 „Hahn-Ortsmitte".

2.  Innerhalb des Geltungsbereiches sind die obersten Geschosse von Hauptgebäuden mit einem sichtbar geneigten Dach
zu erstellen. Bei Staffelgeschossen ist ausschließlich das Staffelgeschoss das oberste Geschoss. Die Dachneigung muss
mindestens 15° betragen. Aus gestalterischen Gründen dürfen maximal 10% der relevanten Dachfläche mit einer
geringeren Dachneigung ausgeführt werden. Dieses gilt nicht für begrünte Dächer, Dachgauben, Dacherker,
Krüppelwalme, Wintergärten, Eingangsüberdachungen und Windfänge sowie für Garagen gem. § 12 BauNVO und
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO in Form von Gebäuden.

3.  Als Material für die Dacheindeckung der Gebäude mit geneigten Dächern (ausgenommen Wintergärten) sind nur rot bis
rotbraune, anthrazit Töne sowie nicht glänzende Tondachziegel oder Betondachsteine zulässig. Glasierte und sonstige
reflektierende Dacheindeckungen sind unzulässig. Hierzu sind für Rot bis Rotbrauntöne wahlweise die Farben des
Farbregisters RAL 840-HR (matt) der Ziffern Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8004 oder 8012, für
Anthrazittöne die Nr. 7012, 7015, 7016, 7024 oder 9007 zu verwenden.

4. Außenwände:
• Die Außenwände sind als Lochfassaden auszubilden, d.h. dass Öffnungen in der Fassadenfläche allseitig von

Wandflächen umschlossen sind.
• Fensteröffnungen müssen ein stehendes Format haben.
• Die Gesamtbreite der verglasten Flächen darf höchstens 60 % der Gesamtbreite des Hauses betragen.
• Bei Geschäftsgebäuden gilt für die Erdgeschosszone abweichend von der örtlichen Bauvorschrift Nr. 4 Abs. 2 und 3:

Die Gesamtbreite der verglasten Flächen darf 90% der Gesamtbreite des Hauses betragen. Die Fenster müssen von
Wandpfeilern oder Stützen eingefasst sein. Pfeiler und Wandflächen müssen mind. 0,365 m breit sein.

• Sonnenschutzeinrichtungen und Fensterüberdeckungen sind nur im Erdgeschoss bis Unterkante Fenster des
darüberliegenden Geschosses zulässig. Sie sind entsprechend den Fensterbreiten zu unterteilen. Größere
Sonnenschutzeinrichtungen und Fensterüberdeckungen sind ausnahmsweise zulässig, wenn sie sich in die
kleinteilige Gebäude- und Fassadenstruktur einfügen.

5.  Innerhalb des Geltungsbereiches ist das sichtbare Außenmauerwerk aus Verblendmauerwerk herzustellen. Für das
Verblendmauerwerk sind Rot bis Rotbrauntöne zulässig. Es sind wahlweise die Farben des Farbregisters RAL 840-HR
(matt) der Ziffern Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8004 oder 8012 zu verwenden. Bis zu einem Anteil von
30 % ist Holz, heller Putz oder Klinker in den RAL Farben 1014 elfenbein, 1013 perlweiß, 7035 lichtgrau, 7032 kieselgrau,
7044 seidengrau, 7047 telegrau 4, 9001 crémeweiß, 9002 grauweiß zulässig. Die Errichtung von Windfängen, Balkonen
und Wintergärten ist mit anderen Baumaterialien zulässig.

6. Ordnungswidrig handelt nach § 80 (3) NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Nr. 1 bis 5 dieser örtlichen
Bauvorschriften zuwiderhandelt. Gemäß § 80 (5) NBauO können Ordnungswidrigkeiten nach § 80 (3) NBauO mit einer
Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet werden.

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Park and RideP+R

Haltepunkt BahnH

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
Die Beteiligung der Öffentlichkeit hat i. R. einer öffentlichen Auslegung nach § 13a BauGB i. V. m. § 13 (2)  S. 1
Nr. 2 BauGB und § 3 (2) BauGB vom ............................ bis ............................. stattgefunden. Ort und Dauer der
Auslegung wurden gemäß § 3 (2) BauGB am .............................. ortsüblich durch die Tageszeitung sowie auf
der Internetseite der Gemeinde bekannt gemacht. Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher
Belange wurde mit Anschreiben vom ............................... nach § 13a BauGB i. V. m. § 13 (2) S. 1 Nr. 3 BauGB
und § 4 (2) BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Rastede, ..................                                                                                       .....................................         
    Bürgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS

PLANVERFASSER
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften wurde ausgearbeitet
vom Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner.

Rastede, ...................
                                                                                                                        .....................................
                                                                                                                        Dipl. Ing. O. Mosebach
                                                                                                                               (Planverfasser)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ............................. die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren
gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan für die Innenentwicklung) beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist
gem. § 2 (1) BauGB am ............................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Rastede, ...................                                                                                      ....................................
                                                                                                                               Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Rastede hat den Bebauungsplan Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften
nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ................................ gem. § 10
BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung ist dem Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt.

Rastede, ..................                                                                                       .....................................
                                                                                                                                Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften ist gem.
§ 10 Abs. 3 BauGB am .............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan Nr. 106 ist
damit am ......................... rechtsverbindlich geworden.

Rastede, ..............                                                                      .....................................
                                                                                                           Bürgermeister

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen
Bauvorschriften ist gem. § 215 BauGB die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des
Bebauungsplanes Nr. 106 und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Rastede, ........................                                                             ....................................
                                                                                                            Bürgermeister

INKRAFTTRETEN

BEGLAUBIGUNG
Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 106 " Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften stimmt mit
der Urschrift überein.

Rastede, ...................
                                                                                                                        .....................................
                                                                                                                                Bürgermeister

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 (2) Satz 1 Nr. 2 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie § 84 der Niedersächsischen Bauordnung
(NBauO) in den jeweils aktuellen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Rastede diesen Bebauungsplan
Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte", bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen
Bauvorschriften als Satzung beschlossen.

Rastede, den .....................                                                                             ....................................
              Bürgermeister

(Siegel)

1. Als Material für die Dacheindeckung der Gebäude mit geneigten Dächern (ausgenommen Wintergärten) sind nur rot bis
rotbraune, anthrazit Töne sowie nicht glänzende Tondachziegel oder Betondachsteine zulässig. Glasierte und sonstige
reflektierende Dacheindeckungen sind unzulässig. Hierzu sind für Rot bis Rotbrauntöne wahlweise die Farben des
Farbregisters RAL 840-HR (matt) der Ziffern Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8004 oder 8012, für
Anthrazittöne die Nr. 7012, 7015, 7016, 7024 oder 9007 zu verwendet.

2. Innerhalb des Geltungsbereiches ist das sichtbare Außenmauerwerk aus Verblendmauerwerk herzustellen. Für das
Verblendmauerwerk sind Rot bis Rotbrauntöne zulässig. Es sind wahlweise die Farben des Farbregisters RAL 840-HR
(matt) der Ziffern Nr. 2001, 2002, 3000, 3002, 3003, 3013, 3016, 8004 oder 8012 zu verwendet. Bis zu einem Anteil von
30 % ist Holz, Putz oder Klinker in den RAL Farben 1014 elfenbein, 1013 perlweiß, 7035 lichtgrau, 7032 kieselgrau, 7044
seidengrau, 7047 telegrau 4, 9001 crémeweiß, 9002 grauweiß zulässig. Die Errichtung von untergeordneten Bauteilen
und Wintergärten ist mit anderen Baumaterialien zulässig.

maximal zulässige Firsthöhe (FH), z. B. FH  ≤  13,50 m

maximal zulässige Traufhöhe (TH), z. B. TH  ≤  6,50 m

(2) Innerhalb der festgesetzten Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1
Nr. 24 BauGB ist darüber hinaus für schutzbedürftige Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, die Anforderungen an
das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges der Außenbauteile auch im Lüftungszustand sicherzustellen (z. B. durch
schallgedämmte Lüftungssysteme), sofern der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik, geeigneten Weise sichergestellt werden kann.

(3) Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes 2 (WA 2) ist innerhalb des jeweiligen Baublocks (s. Anlage 3, Block 1-3) eine Wohnnutzung nur
dann zulässig, wenn der zugehörige Baukörper in den Urbanen Gebieten 3 und 4 (MU 3 und 4) innerhalb des jeweiligen Baublocks errichtet
ist (gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB).

(4) Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete (WA) und der Urbanen Gebiete (MU) sind als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB vor Fassadenöffnungen (Fenstern und Türen) von Aufenthaltsräumen
in Wohnungen (schutzbedürftige Räume gem. DIN 4109 - 1 Kap. 3.16) bauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten
(z. B. verglaste Loggien, verglaste Balkone oder in der Wirkung vergleichbare Maßnahmen) vorzusehen. Die mit diesen
Schallschutzmaßnahmen ggf. entstandenen Räume sind keine schutzbedürftigen Räume gem. DIN 4109 - 1:2018 - 01 Kap. 3.16. Die
verglasten Vorbauten müssen eine Schallpegeldifferenz von außen nach innen von mindestens 8 dB sicherstellen.

(5) Innerhalb des Urbanen Gebietes 3 (MU 3) sind als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. §
9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Fassadenöffnungen (Fenster und Türen) von Aufenthaltsräumen in Wohnungen (schutzbedürftige Räume gem. DIN
4109 - 1 Kap. 3.16) entlang der festgesetzten Baulinie gem. § 23 Abs. 2 BauNVO nicht zulässig.

(6) Innerhalb des Urbanen Gebietes 4 (MU 4) ist als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB die Anordnung von Aufenthaltsräumen in Wohnungen (schutzbedürftige Räume gem. DIN 4109 - 1 Kap. 3.16)
ausschließlich in dem mit (L) bezeichneten Bereich (s. Anlage 3) zulässig.

(7) Innerhalb der Urbanen Gebiete 2-4 (MU 2-4) und der eingeschränkten Gewerbegebiete 1 und 2 (GEe 1 und 2) sind als Vorkehrung zum
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB vor Fassadenöffnungen (Fenster und Türen)
von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen, die nicht in Wohnungen liegen (schutzbedürftige Räume gem. DIN 4109 - 1 Kap. 3.16), bauliche
Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten, einer zweiten Fassade (Doppelfassade) oder in der Wirkung vergleichbare
Maßnahmen umzusetzen. Die mit diesen Schallschutzmaßnahmen ggf. entstandenen Räume sind keine schutzbedürftigen Räume gem.
DIN 4109 - 1:2018 - 01 Kap. 3.16. Die zweite Fassade muss eine Schallpegeldifferenz von außen nach innen von mindestens 5 dB
sicherstellen.

(8) Innerhalb der festgesetzten Flächen für Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1
Nr. 24 BauGB sind Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien) ohne zusätzliche schallabschirmenden Maßnahmen, innerhalb der
Fläche mit La > 65 dB(A) nach Anlage 1, unzulässig. Als schallabschirmende Maßnahmen gelten die Anordnung dieser Außenwohnbereiche
im Schallschatten der jeweils zugehörigen Gebäude, die Errichtung von Lärmschutzwänden oder vergleichbare bauliche Maßnahmen. Im
Baugenehmigungsverfahren bzw. im Baufreistellungsverfahren ist nachzuweisen, dass der maßgebliche Außenlärmpegel an der dem
Außenwohnbereich zugeordneten Fassade La ≤ 65 dB(A) beträgt.

(9) Von den Festsetzungen zu § 5 Abs. 1, Abs. 4 und Abs. 7 dieser Satzung kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines
Einzelnachweises gutachterlich belegt wird, dass alleine aufgrund der Ausbreitungsbedingungen (z. B. Baukörperstellung, Position Fenster,
Gestalt Baukörper oder ähnliches) geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren, als nach den Festsetzungen in § 5 Abs. 1,
Abs. 4 und Abs. 7 dieser Satzung angeordnet sind.

(1) Innerhalb der festgesetzten Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1
Nr. 24 BauGB sind bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges gem.
DIN 4109-1:2018-01 Kap. 7.1 für schutzbedürftige Räume gem. DIN 4109 - 1:2018 - 01 Kap. 3.16 durchzuführen. Folgende Tabelle ist für
die Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichen Außenlärmpegel anzuwenden:

BPB II

überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Beurteilungspegelbereich, siehe textliche Festsetzung Nr. 8-11

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 1 und 2 (MI1, MI2) gem. § 6 BauNVO sind die allgemein zulässigen Nutzungen

gem. § 6 (2)  Nr. 8 BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht zulässig (§ 1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO).

2. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 1 und 2 (MI) gem. § 6 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
gem. § 6 (3) BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

3. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 1 (MI1) gem. § 6 BauNVO sind in den zulässigen Einzelhandelsbetrieben die
folgenden zentrenrelevanten Sortimente der Sortimentsliste von Rastede (Einzelhandelsentwicklungskonzept, 2015) als
Hauptsortiment bis zu 200 qm Verkaufsfläche zulässig (§ 1 (9) i. V. m. § 1 (5) BauNVO). Innerhalb der festgesetzten
Mischgebiete 2 (MI2) gem. § 6 BauNVO sind in den zulässigen Einzelhandelsbetrieben die zentrenrelevanten und
nahversorgungsrelevanten Sortimente der Sortimentsliste von Rastede als Hauptsortiment nicht zulässig.

Zu den nicht-zentrenrelevanten und
nicht-nahversorgungsrelevanten Sortimenten gehören:
• Zoobedarf
• Möbeln (inkl. Küchen, Matratzen, Büromöbel)
• Baumarktspezifisches Kernsortiment (u.a.

Badeinrichtungen, Bauelemente, Baustoffe, Beschläge,
Eisenwaren, Fliesen, Heizungen, Öfen, Werkzeuge,
Metall- und Kunststoffwaren)

• Farbe, Lacke, Tapeten, Teppiche und Bodenbeläge
• Elektrohaushaltsgeräte
• Lampen und Leuchten
• Fahrräder und Fahrradzubehör
• Unterhaltungselektronik, Tonträger
• Musikalien, Musikinstrumente
• Computer und Kommunikationselektronik, einschließlich

Zubehör
• Auto und Autozubehör
• Gartenmarktspezifische Kernsortimente (z.B. Erde,

Torf, Gartenhäuser, -geräte, (Groß-) Pflanzen und
Pflanzgefäße

• Erotikartikel / Waffen

Zu den zentrenrelevanten Sortimenten gehören:
• Bekleidung, Wäsche
• Haus- und Heimtextilien (u.a. Stoffe,

Kurzwaren, Gardinen und Zubehör)
• Sportbekleidung und -schuhe
• Schuhe
• Bücher
• Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf
• Spielwaren
• Glas, Porzellan und Keramik, Hausrat
• Foto und Zubehör
• Optische und akustische Artikel
• Uhren, Schmuck
• Lederwaren, Koffer und Taschen
• Sanitätswaren

4.  Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 2 ( MI2) gem. § 6 BauNVO sind in den zulässigen Einzelhandelsbetrieben jeweils
maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche für zentrenrelevante Sortimente der Sortimentsliste von Rastede als
Randsortiment zulässig. Zusätzlich ist die Verkaufsfläche je Sortimentsgruppe auf maximal 80 m² zu begrenzen. Es sind
branchentypische Randsortimente zu wählen. Die Sortimentengliederung ist der textlichen Festsetzung Nr. 3 zu entnehmen.

5.  Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 1 (MI1) gem. § 6 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe mit
nahversorgungsrelevanten sowie nicht-zentrenrelevanten und nicht-nahversorgungsrelevanten Sortimenten unbegrenzt
zulässig, sofern sie nicht dem § 11 BauNVO unterliegen. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 2 (MI2) gem. § 6
BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten und nicht-nahversorgungsrelevanten Sortimenten
unbegrenzt zulässig, sofern sie nicht dem § 11 BauNVO unterliegen (§ 1 (9) i. V. m. § 1 (5) BauNVO). Die
Sortimentengliederung ist der textlichen Festsetzung Nr. 3 zu entnehmen.

6.  Auf den straßenseitigen, nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der öffentlichen Erschließungsstraßen sowie
entlang der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier: Park and Ride, sind Garagen und überdachte Stellplätze
(Carports) gem. § 12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 (1) BauNVO nicht zulässig.

7.  Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete 1 und 2 (MI1, MI2) gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte
     (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt:     Traufhöhe (TH):  Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der
Dachhaut

                   Firsthöhe (FH):   obere Firstkante
 Unterer Bezugspunkt:     Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße.

Maßgeblichen Außenlärmpegel
                      La in dB

70

75

80

>80*

IV

V

VI

VII

* Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen
behördlicherseits aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Lärmpegelbereich

Endfassung

Ausschnitt rechtswirksamer Flächennutzungsplan

M 1 : 5. 000

    62. Anpassung des Flächennutzungsplanes
der Gemeinde Rastede (§13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Die Gemeinde Rastede hat im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB den
Bebauungsplan Nr. 106 für die Innenentwicklung aufgestellt. Der Satzungsbeschluss
durch den Rat der Gemeinde Rastede wurde am ...................... gefasst.

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 wird der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede im
Wege der Berichtigung angepasst.

Rastede, den .....................                                                  ............................................
Der Bürgermeister

Planzeichenerklärung

Gemischte Bauflächen (M) Grenze des Geltungsbereiches der 62.
Berichtigung des Flächennutzungsplans

62. Anpassung des Flächennutzungsplanes

M 1 : 5. 000

Zu den nahversorgungsrelevanten Sortimenten
gehören:
• Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren
• Drogerieartikel (Körperpflege, Wasch-, Putz- und

Reinigungsmittel), Parfümerieartikel
• Pharmazeutische Artikel, Arzneimittel
• Schnittblumen und kleinere Pflanzen
• Zeitungen und Zeitschriften Oldenburger Straße 86         26180 Rastede           Tel. (04402) 91 16 30         Fax 91 16 40

Regionalplanung • Stadt- und Landschaftsplanung • Entwicklungs- und Projektmanagement

kobbe
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Anlage 4 zu Vorlage 2019/084



Seite 1 von 2 

 

 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2019/097 
freigegeben am 02.05.2019 

 
GB 1 Datum: 26.04.2019 
Sachbearbeiter/in: Triebe, Tabea  
 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 13 - 
Windenergie Lehmden 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 13.05.2019 Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen 
N 14.05.2019 Verwaltungsausschuss 
Ö 25.06.2019 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wer-
den auf der Grundlage dieser Beschlussvorlage sowie der Sitzung des Aus-
schusses für Bau, Planung, Umwelt und Straßen am 13.05.2019 berücksich-
tigt. 

 
2. Die bisherige Beschlussfassung und Abwägung wird bestätigt. 

 
3. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 13 – Windenergie Lehmden – mit 

örtlichen Bauvorschriften, Begründung und Umweltbericht wird gemäß § 1 
Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.  

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Mit der 72. Flächennutzungsplanänderung wird die Potenzialfläche 4 „Liethe“ der 
Standortpotenzialflächenstudie für Windparks in ihrer gesamten Größe für eine ent-
sprechende Nutzung vorbereitet. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfolgt 
die weitere Beplanung in mehreren Abschnitten durch die Aufstellung von mehreren 
Bebauungsplänen, da verschiedene Vorhabenträger Zugriff auf entsprechende Teil-
flächen haben. Auf die Vorlagen 2018/030 und 2018/032, mit der Aufstellungsbe-
schlüsse für weitere Teilflächen gefasst wurden, wird verwiesen.  
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 soll der nordöstliche Teilbereich 
der Potenzialfläche für die Errichtung von drei Windenergieanlagen durch den Vor-
habenträger Windkonzept Projektentwicklungs GmbH & Co.KG ausgewiesen wer-
den.  
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 13 umfasst ein ca. 23 ha großes land-
wirtschaftlich genutztes Areal, welches – abgesehen von den konkreten Standorten 
der Windenergieanlagen – auch künftig für diese Nutzung zur Verfügung steht. Hier-
für wird ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Windenergieanlagen“ überla-
gernd mit einer Fläche für die Landwirtschaft festgelegt. Innerhalb des Bebauungs-
plans gelegene Waldflächen werden als solche zur Erhaltung festgesetzt. Zudem 
werden private Erschließungswege für die dauerhafte Erreichbarkeit der Windener-
gieanlagen festgelegt. 
 
Im Zuge der bisherigen Beratungen wurden die geplanten Festsetzungen und Um-
weltauswirkungen bereits umfangreich erläutert (s. Vorlagen 2016/139, 2018/023 und 
2019/062).  
 
Aufgrund des Alters der Kartierungen von Flora und Fauna wurde eine erneute öf-
fentliche Auslegung in verkürzter Form durchgeführt. Vonseiten der Öffentlichkeit 
wurden keine Stellungnahmen eingereicht.  
 
Von den Trägern öffentlicher Belange wurden keine Bedenken gegen den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr. 13 vorgetragen. Somit kann jetzt der Satzungsbe-
schluss gefasst werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Kosten für die Durchführung des Bauleitplanverfahrens werden vom Vorhaben-
träger getragen. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Abwägungsvorschläge 
2. Planzeichnung 
3. Begründung  
4. Anlagen 1a+b zur Begründung 
5. Anlage 2a zur Begründung 
6. Anlagen 2b-4 zur Begründung 
7. Umweltbericht mit Plänen 
8. Anlagen 1-6 zum Umweltbericht 

 
 
 



 

 

 

 
 

Diekmann • Mosebach & Partner           Oldenburger Straße 86 - 26180 Rastede 
 Tel.: 04402/911630 - Fax: 04402/911640 
 e-Mail: info@diekmann-mosebach.de 
www.diekmann-mosebach.de 
 

GEMEINDE RASTEDE 
Landkreis Ammerland 

_______________________________________________________________________ 

 
 

Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 13 

„Windenergie Lehmden“ 
 
 

Erneute Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange  

(§ 4 (2) BauGB) 
+ 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 (2) BauGB) 

 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 
 
 
 
 
           26.04.2019 

mailto:info@diekmann-mosebach.de
kobbe
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29.04.2019 

Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 

1. Landkreis Westermarsch 
Poggenburger Str. 15 
26919 Brakeg 

 
2. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 

Georgstr. 4 
26919 Brake 

 
3. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Stilleweg 2 
30655 Hannover 

 
4. Avacon AG 

Watenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 
 

5. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Gertrudenstr. 22 
26121 Oldenburg 
 

6. Deutsche Telekom AG 
Hannoversche Str. 6-8 
49084 Osnabrück 
 

7. Landkreis Friesland 
Lindenallee 1 
26441 Jever 
 

8. Niedersächsisches Forstamt Neuenburg 
Zeteler Str. 18 
26340 Zetel 
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Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

1. Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 
 

2. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Geschäftsbereich Oldenburg 
Kaiserstraße 27 
26122 Oldenburg 
 

3. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 
Südwestpark 38 
90449 Nürnberg 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 
 

  

 Die im Umweltbericht dargestellten Untersuchungsmethoden in Bezug auf 
das Artenspektrum, Anzahl der Begehungen sowie Erfassungsmethoden ent-
sprechen den Vorgaben des Niedersächsischen Leitfadens zum Artenschutz 
(Windenergieerlass vom 24.02.2016) und wurden mit der Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Ammerland abgestimmt. 
 
Ggf. unter der Beifügung von Nebenbestimmungen wird die erforderliche 
Ausnahmezulassung gemäß § 45 Absatz 7 Nr. 5 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) hinsichtlich des Mäusebussards für das sich anschließende Ge-
nehmigungsverfahren in Aussicht gestellt. 
 
Die Sicherung der Kompensationsmaßnahmen ist spätestens im immissions-
rechtlichen Genehmigungsverfahren darzulegen. 
 
Ich bitte um Abgleich der textlichen Festsetzungen Nr. 1 und Nr. 7 und ver-
weise diesbezüglich auf § 12 Absatz 3 a Baugesetzbuch (BauGB). 
 
Eine vollumfängliche Überprüfung der Planunterlagen in textlicher Hinsicht 
wurde nicht vorgenommen und obliegt der Verantwortung der Gemeinde. 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird gefolgt und ein Abgleich der textlichen Festsetzungen vor-
genommen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr 
Geschäftsbereich Oldenburg 
Kaiserstraße 27 
26122 Oldenburg 
 

  

 Auf die Schreiben vom 24.04.2018 und 11.07.2018 verweise ich.  
 
Weiterhin weise ich darauf hin, dass sich in unmittelbarer Nähe ein Dauerge-
lände für Motorflugzeuge befindet.  
 
 
Belange der militärischen Luftfahrt bleiben unberührt. Diese werden vom Bun-
desamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 
Fontainengraben 200, 53123 Bonn, wahrgenommen.  
 

  
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Hier liegt offenbar ein 
Missverständnis vor, der Modellflugplatz befindet sich im Norden der Gemeinde 
und wird durch diese Planung nicht berührt.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 
Südwestpark 38 
90449 Nürnberg 

  

 Aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den ein-
schlägigen raumordnerischen  Grundsätzen die folgenden Belange bei der 
weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits vor-
handener Telekommunikationslinien zu vermeiden: 
 
- durch das Plangebiet führen drei Richtfunkverbindungen hindurch 
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 114557302, 114557303 
              bei WEA3 befindet sich in einem vertikalen Korridor zwischen  
             32 m und 62 m über Grund 
 

 
 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales 
Bild, welches den Verlauf unserer Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen 
verdeutlichen sollen. 
 

 
 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Bebauungsplan lag in der Zeit vom 11.07.2018 bis 22.08.2018 öffentlich 
aus. Die eingegangen Stellungnahmen wurden in der Sitzung des Ausschus-
ses für Bau, Planung, Umwelt und Straßen am 25.03.2019 ausführlich behan-
delt. Beschlossen wurden die vorgelegten Abwägungsvorschläge sowie die 
eingeschränkte erneute öffentliche Auslegung zu den folgenden Teilbereichen:  
 
 Aktualisierung der Faunakartierung 
 Aktualisierung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
 Aktualisierung des Umweltberichtes 
 Anpassung der Kompensationsflächen 
 
In der Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung sowie den An-
schreiben an die Träger öffentlicher Belange vom 28.03.2019 wurde darauf 
hingewiesen, dass Stellungnahmen lediglich zu den geänderten und ergänzten 
Teilen abgegeben werden können. 
 
Die hier vorgebrachte Anregung wurde ausführlich im Rahmen der Abwägung 
zur öffentlichen Auslegung behandelt, sie ist nicht Inhalt der erneuten öffentli-
chen Auslegung. Auf die bisherige Abwägung wird insoweit verwiesen. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen 
der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Die Linie in Magenta hat für Sie 
keine Relevanz.  
 
Das Plangebiet ist in den Bildern mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. 
 
Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der 
Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 30-60m 
(einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen 
Parametern). Bitte beachten  Sie zur Veranschaulichung die beiliegenden 
Skizzen mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplanten Masten, Ro-
toren und allenfalls notwendige Baukräne oder sonstige Konstruktionen dür-
fen nicht in die Richtfunktrasse ragen und müssen daher einen horizontalen 
Schutzkorridor zur Mittellinie des Richtfunkstrahles von mindestens +/- 30 m 
und einen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-15m 
einhalten. Bitte beachten Sie diesen Umstand bei der weiteren Planung Ihrer 
Windkraftanlagen. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse ein-
schließlich der geschilderten Schutzbereiche in die Vorplanung und in die zu-
künftige Bauleitplanung. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und verti-
kal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die 
raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird. 
 
Sollten sich noch Änderungen in der Planung / Planungsflächen ergeben, so 
würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann. 
 
Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Gemeinde Rastede

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 13 "Windenergie Lehmden"

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNTERLAGE

PLANVERFASSER

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 "Windenergie Lehmden" mit 

Rastede, ..................                                                                                    .......................................

                                                                                                                       Dipl. Ing. O. Mosebach

                                                                                                                             (Planverfasser)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am .................... die Aufstellung des

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 "Windenergie Lehmden" mit  Bauvorschriften

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gem.  2 Abs.1 BauGB am .................... 

bekanntgemacht.

Rastede, ..................                                                                                       ............................

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am .................... dem Entwurf des

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 "Windenergie Lehmden" mit  Bauvorschriften und der

 zugestimmt und die  Auslegung gem.  3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer

der Auslegung wurden am ....................  bekannt gemacht. Der Entwurf des vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes Nr. 13 "Windenergie Lehmden" mit  Bauvorschriften und der  sowie

die wesentlichen, bereits vorliegenden, umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom .................... bis zum

Rastede, ..................                                                                                       ............................

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Gemeinde Rastede hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 "Windenergie Lehmden"

Rastede, ..................                                                                                        .............................

BEKANNTMACHUNG

Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 "Windenergie Lehmden" mit

 Bauvorschriften ist gem.  10 Abs. 3 BauGB am ....................  bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am .................... in Kraft getreten.

Rastede, ..................                                                                                       ............................

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 "Windenergie

Lehmden" mit  Bauvorschriften ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des

Rastede, .....................                                                                                    ............................

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 "Windenergie Lehmden" mit 

Rastede, ................                                                                                           ............................

Aufgrund des  1 Abs. 3 und des  10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m.  58 (2) Satz 1 Nr. 2 des

 Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie  84 der 

Bauordnung (NBauO) in den jeweils aktuellen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Rastede diesen

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 "Windenergie Lehmden", bestehend aus der Planzeichnung, den

Rastede, den .....................

................................

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

 1:1.000

Vermessungs- und Katasterverwaltung,

2016

La

und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die  bedeutsamen

baulichen Anlagen sowie  Wege und   nach (Stand vom ...........................). Sie ist

hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die

Westerstede, den..................................................

........................................................................

Dipl. Ing. Alfred Menger

(Siegel)

..........................................

       (Unterschrift)

Gemeinde Rastede

Landkreis Ammerland

Entwicklungs- und Projektmanagement

Regionalplanung Stadt- und Landschaftsplanung

86       26180 Rastede        Tel. (04402) 91 16 30        Fax 91 16 40

M 1:2.500

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 13

"Windenergie Lehmden"

GR 

3. Bauweise, Baugrenzen

Baugrenze

7. Sonstige Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet (SO)
Zweckbestimmung: Windenergieanlagen (WEA)

Standorte der geplanten Windenergieanlagen (WEA 1 bis WEA 3)

 H  150 m

8. Informelle Darstellung

1. Der  Geltungsbereich  der  Bauvorschriften  entspricht dem Geltungsbereich  des

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 "Windenergie Lehmden".

2. Anlagentyp:

3. Farbgebung:

Die einzelnen Bauteile der Windenergieanlagen  (WEA) sind in einem mattierten,  bis hellgrauen Farbton

anzulegen.

Ausnahmsweise   im unteren Bereich des Windenergieanlagenturmes  mattierte   

werden. Hierbei ist eine Abstufung der  von dunkel- auf  jeweils von unten ausgehend,  bis zu

Die  von Umspannwerken  und Nebenanlagen  (Hochbauten wie z.B. erforderliche

4. Werbeanlagen:

Innerhalb des Geltungsbereiches  sind Werbeanlagen  und  nicht  Ausgenommen  ist die

Eigenwerbung  des Herstellers,  bezogen auf den installierten Anlagentyp.  Die Werbeaufschrift  ist auf die

5. Lichtanlagen:

 an baulichen Anlagen und als   sind nicht 

Ausgenommen  ist die notwendige Beleuchtung   Wartungsarbeiten  sowie Kennzeichnungen  

Luftverkehrsgesetz.

6. Ordnungswidrig  handelt, wer diesen  Bauvorschriften  zuwiderhandelt.  Ordnungswidrigkeiten  

Textliche Festsetzungen

1. Innerhalb des Plangebietes sind nur solche Vorhaben und Nutzungen  zu deren  sich der

 im  verpflichtet.   des  oder Abschluss

2. Innerhalb der festgesetzten  Sondergebiete  (SO WEA 1-3) mit der Zweckbestimmung  Windenergieanlagen  (WEA)

Windenergieanlagen (WEA)

notwendige Infrastrukturanlagen

landwirtschaftliche Nutzungen

Die Mittelpunkte der   werden durch Koordinaten nach ETRS89 / UTM wie folgt

festgesetzt.

     Rechtswert Hochwert

WEA 1 32446026 5904036

WEA 2 32446048 5903762

WEA 3 32446341 5903894

3. Bei der Ermittlung der gem.  16 (2) Nr. 1 BauNVO festgesetzten  (GR) sind die notwendigen

Aufstell- und  innerhalb der   je

Windenergieanlagenstandort  zu   der festgesetzten   (GR) nach 

4. Die maximale  der geplanten Windenergieanlagen   gem.  16 (2) Nr. 4 BauNVO 150 m. Es

(senkrechte Rotorspitze)

Windenergieanlage

5. Die   9 (1) Nr. 11 BauGB festgesetzten privaten   sowie die

 innerhalb der   sind zu 100 % aus 

6. Innerhalb der festgesetzten  Sondergebiete  (SO WEA 1-3) mit der Zweckbestimmung  Windenergieanlagen  (WEA)

gem.  11 BauNVO  Windenergieanlagen  mit einem maximalen Schallleistungspegel  (inkl.

Sicherheitszuschlag)   die  Nachtzeit  (22 bis 6 Uhr) von 101,6 dB(A) betrieben werden. Die

Windenergieanlagen  sind hinsichtlich des Schallleistungspegels  so zu betreiben, dass die Immissionsrichtwerte

7. Als  zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft   9 (1) Nr.

20 BauGB ist die  (ausgenommen  zur Vermeidung

artenschutzrechtlicher   gem.  44 (1) Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG)  der

Zeit zwischen dem 1.  und dem 15. Juli  Eine  ist

ausnahmsweise  in der Zeit zwischen dem 1.  und dem 15. Juli  wenn durch eine 

8. Als  zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  gem.  9 (1) Nr.

20 BauGB sind  und Rodungsarbeiten  zur Vermeidung  artenschutzrechtlicher   gem.

 44 (1) BNatSchG  der Zeit zwischen dem 1.  und dem 30. September 

Unmittelbar  vor den  sind die  durch eine sachkundige Person auf die Bedeutung 

 Vogelarten sowie auf das Fledermausvorkommen  zu  Sind Individuen/Quartiere

vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen ist mit der unteren

1. Folgende  werden als   den vorhabenbezogenen  Bebauungsplan  Nr. 13

"Windenergie Lehmden" in Anspruch genommen:

  285/166  1,2957 ha), 280/161  0,9418 ha), 281/162 

0,6747 ha), 286/166  1,2595 ha) und 279/161  0,9619 ha, anteilig auf 0,3835 ha)

Flur 2, Gemarkung Jaderaltendeich

des Umweltberichtes umgesetzt.

2. Bei  von  100 m  Grund ist eine Tag/Nacht-Kennzeichnung  der Windenergieanlagen  als

Luftfahrthindernis   der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift  (AVV) zur Kennzeichnung  von

Luftfahrthindernissen  des Bundesministeriums   Verkehr, Bau- und Wohnungswesen  (in der aktuell 

Fassung). Nach  14 i. V. m.  31 und  12 Luftverkehrsgesetz  (LuftVG)  die Anlagen zudem der

Im Rahmen des  zwischen der Gemeinde Rastede und dem  soll der

Einsatz einer bedarfsgerechten  Befeuerung vereinbart werden. Ziel ist es, die Befeuerung so zu steuern, dass

3. Die innerhalb der sonstigen Sondergebiete  (SO WEA 1-3)  Windenergieanlagen  sind mit

Schattenwurfabschaltmodulen  auszustatten,  sofern die Schattenwurfzeiten  an den relevanten Immissisonsorten

 werden. Die zum Zeitpunkt der Planaufstellung  vertretbaren Schattenwurfzeiten  betragen 30

Minuten pro Tag und 30 Stunden je Jahr.

4. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel  (Granaten,  Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die

 Polizeidienststelle,  das Ordnungsamt  oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst  der zentralen

Polizeidirektion zu benachrichtigen.

5. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder  Bodenfunde (das  u. a. sein:

 Holzkohleansammlungen,  Schlacken sowie   u.

Steinkonzentrationen,  auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind dieses gem.  14 (1) des Nds.

Denkmalschutzgesetzes  (NDSchG) meldepflichtig  und  dem Nds. Landesamt  Denkmalpflege,

 Oldenburg,  Ofener  15, 26121 Oldenburg  gemeldet werden. Meldepflichtig  ist der

Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer.  Bodenfunde und Fundstellen  sind nach  14 (2) des

NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige  zu lassen, bzw.  ihren Schutz ist

Sorge zu tragen, wenn nicht die  vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.  

Erdarbeiten  im Geltungsbereich   einer denkmalrechtlichen  Genehmigung  gem.  13 NDSchG, diese

kann verwehrt werden oder mit Auflagen verbunden sein.

6. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten weitere Hinweise auf Altablagerungen  zutage treten, so ist

7. Hinsichtlich der Gefahr des Eisabwurfes durch Windenergieanlagen  wird auf den Runderlass des Nieders.

Sozialministeriums  vom 12.06.2009 (Nds.MBI. 2009, S. 651 und die hierzu geltenden technischen Regeln als

Technische  Baubestimmungen  hingewiesen.  Unter der  Ziffer 2.7.12 ist die Richtlinie

"Windenergieanlagen,  Einwirkungen und Standsicherheitsnachweis   Turm und   

Punkt 2 sind  wegen der Gefahr des Eisabwurfs  zu Verkehrswegen  und  einzuhalten.  Falls

erforderlich,  sind die  Windenergieanlagen  zur Gefahrenabwehr  mit automatischen

Eiserkennungssystemen  auszustatten,  die im Falle der Eiserkennung auf den  zur Abschaltung der

8.   9 Abs. 6 a (2) BauGB werden die  im Plangebiet als Risikogebiet  im Sinne des  73 Abs. 1 (1)

des Wasserhaushaltsgesetz vermerkt.

Diekmann  Mosebach

& Partner

BF Landschaftsspezifisches Kulturdenkmal: Bodenfund (Einzelfund)

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

unterirdische Leitung (Fernwasserleitung)

7.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132),

 58 des  Kommunalverfassungsgesetzes  (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576),

Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung der RL 2014/52/EU im  und zur  des neuen

Zusammenlebens in der Stadt vom 04.05.2017 (BGBI. I S. 1057)

 Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. S.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542),

  zum Bundesnaturschutzgesetz  (NAGBNatSchG)  in der Fassung der

Bekanntmachung vom 19.02.2010 (Nds. GVBI. S. 104)
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1.0 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 
Die Gemeinde Rastede beabsichtigt anlässlich aktueller Entwicklungsvorhaben und 
dem Willen der Gemeinde Rastede einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Windparks im nördlichen Ge-
meindegebiet zu schaffen und führt zu diesem Zweck die Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ durch. 
Aufgrund der anhaltenden regionalen Nachfrage nach neuen Standorten für Windener-
gieanlagen hat die Gemeinde Rastede die „Standortpotenzialstudie für Windparks im 
Gebiet der Gemeinde Rastede“ (DIEKMANN & MOSEBACH, 2016) erarbeiten lassen, in der 
das gesamte Gemeindegebiet hinsichtlich möglicher, für Windenergienutzungen geeig-
neter Standorte untersucht worden ist. 
Die Standortpotenzialstudie dient als fachliche Grundlage für die in der Flächennut-
zungsplanänderung Nr. 72 erfolgende Ausweisung eines weiteren Sondergebietes 
„Windenergie“ im nördlichen Teil des Gemeindegebietes, die eine Ausschlusswirkung 
nach § 35 (3) Satz 3 BauGB entfaltet. Mit der Flächennutzungsplanänderung Nr. 72 wird 
das Planungsziel einer städtebaulich geordneten und verträglichen Entwicklung der 
Windenergienutzung innerhalb des Gemeindegebietes Rastede verfolgt, wodurch ein 
Beitrag zur Förderung regenerativer Energien im Sinne von § 1 (6) Nr. 7f BauGB geleis-
tet werden soll. 
Im Rahmen der o. g. Standortpotenzialstudie wurden in einem ersten Arbeitsschritt die 
„harten“ Tabuzonen herausgearbeitet. Nachfolgend wurden unter Berücksichtigung ak-
tueller Raumanforderungen und bestehender Flächenrestriktionen sowie unter Einhal-
tung notwendiger Schutzabstände zu Siedlungsräumen usw. verschiedene Potenzialflä-
chen für Windenergienutzungen ermittelt.  
Dem Ergebnis der Studie zufolge weist das Gemeindegebiet fünf Potenzialräume auf, 
die sich in unterschiedlicher Weise als geeignet für Windenergienutzungen darstellen. 
Obwohl gemäß der Studie verschieden Flächen, unterschiedlich für eine Windenergie-
nutzung geeignet sind, hat sich der Rat der Gemeinde Rastede dazu entschieden nicht 
alle Flächen gleichzeitig einer Windenergienutzung zuzuführen, sondern lediglich die 
Potenzialflächen 1-4 zu entwickeln. 
Neben drei bisher ungenutzten / unbebauten Potenzialflächen, die im Rahmen von Flä-
chennutzungsplanänderungen für eine Windenergienutzung planungsrechtlich vorberei-
tet werden sollen, beabsichtigt die Gemeinde Rastede mit der parallel durchgeführten 
Flächennutzungsplanänderung einen bereits vorgeprägten Standort (Potenzialfläche 4 
„Liethe“) an dem sich heute bereits ein Windpark befindet (Windpark Liethe) zu erwei-
tern. Die vorliegende Planung umfasst nur einen Teil der Potenzialfläche. Die Gemeinde 
fasst für die durch diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan und durch den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 „Windenergie Lehmden Süd“ nicht abgedeckten 
Bereiche der Potenzialfläche einen Aufstellungsbeschluss, um die Entwicklung dieser 
Flächen ebenfalls über eine verbindliche Bauleitplanung zu steuern. 
Seitens eines Vorhabenträgers ist die Entwicklung eines Windparks mit drei Windener-
gieanlagen geplant. Neben der parallel erfolgenden Änderung Nr. 72 des Flächennut-
zungsplanes wird die konkrete Gebietsentwicklung über den vorliegenden vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ und das nachgelagert bun-
desimmissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren gesteuert. 
Die Standortverträglichkeit der geplanten Windenergieanlagen bezüglich der umliegen-
den Wohnnutzungen wird durch die Erarbeitung entsprechender Fachgutachten (Lärm, 
Schattenwurf) geprüft. In der Abwägung gem. § 1 (7) BauGB sind gleichermaßen die 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB zu 
berücksichtigen (vgl. § 1a BauGB). Diese werden im Umweltbericht zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ umfassend beschrieben und 
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bewertet. Der notwendige Ausgleich erfolgt über geeignete Maßnahmen auf externen 
Kompensationsflächen. Die umweltbezogenen Auswirkungen des Planvorhabens wer-
den im Umweltbericht gem. § 2a BauGB dokumentiert, der Umweltbericht zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ ist verbindlicher Be-
standteil der Begründung und als Teil II dieser Begründung beigefügt. 

2.0 RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Kartenmaterial 
Die Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergie 
Lehmden“ wurde unter Verwendung einer amtlichen Plangrundlage, die vom Vermes-
sungsbüro Menger aus Westerstede im Maßstab 1 : 1.000 zur Verfügung gestellt wurde, 
im Maßstab 1 : 2.500 erstellt. 

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergie 
Lehmden“ liegt im nördlichen Bereich der Gemeinde Rastede, östlich der Ortschaft 
Lehmden. Das Plangebiet grenzt nordöstlich an den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 64 „Sondergebiet Windenergie“ und umfasst ein ca. 23,6 ha großes Areal. 
Die genauen Grenzen des Plangebiets sind der Planzeichnung zu entnehmen.  

2.3 Nutzungsstruktur / Städtebauliche Situation 
Das Plangebiet stellt sich derzeit etwa je zur Hälfte als Grünland und als Acker dar. Die 
Fläche wird durch kleine Gräben gegliedert, im zentralen Bereich befindet sich eine klei-
nere Waldfläche (ca. 8.000 m²). Entlang der kleineren Gräben befinden sich Einzelge-
hölze und teilweise kurze Baumreihen.  
Gebäude sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht vorhanden. Die nächstgelegenen 
Gebäude mit Wohnnutzung befinden sich vornehmlich nördlich in einer Entfernung von 
550 m, gemessen vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergie 
Lehmden“. Im Süden grenzt der vorhandene Windpark Liethe mit 8 Windenergieanlagen 
an, nördlich befindet sich noch eine weitere Einzelanlage. In etwa 500 m Entfernung 
(Luftlinie) verläuft die Bahnstrecke Oldenburg-Wilhelmshaven, westlich davon befindet 
sich ein Gewerbe- und Industriegebiet.  

3.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
Nach § 1 BauGB unterliegen Bauleitpläne einer Anpassung an die Ziele der Raumord-
nung. Aus den Vorgaben der übergeordneten Planungen ist die kommunale Planung zu 
entwickeln bzw. hierauf gemäß § 1 (4) BauGB abzustimmen. 

3.1 Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 
Das Landesraumordnungsprogramm 2017 (LROP-VO 2017) stellt für das Plangebiet die 
planerischen Ziele der Landesplanung dar. 
Die LROP-VO 2017 trifft für das Plangebiet keine gesonderten Aussagen. Im näheren 
Umfeld wird die geplante Bundesautobahn 20 (BAB 20) dargestellt. Die geplante Trasse 
liegt nördlich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergie 
Lehmden“. Im Westen sind die Bahnstrecke Oldenburg-Wilhelmshaven als Haupteisen-
bahnstrecke sowie die Bundesautobahn A 29 als Autobahn dargestellt. 
In der beschreibenden Darstellung der LROP-VO 2017 wird zum Punkt Energie erläu-
tert, dass die Nutzung einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien unter-
stützt werden soll. Die Träger der Regionalplanung sollen darauf hinwirken, dass unter 
Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten der Anteil einheimischer Energieträger 
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und erneuerbarer Energien insbesondere der Windenergie, der Solarenergie, der Was-
serkraft, der Geothermie sowie von Biomasse und Biogas raumverträglich ausgebaut 
wird. 
Für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame Standorte sind zu sichern 
und unter Berücksichtigung der Repowering-Möglichkeiten in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete Windenergienutzung fest-
zulegen. 
Mit der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung durch den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden" für die Errichtung von Windenergie-
anlagen innerhalb der Gemeinde Rastede werden die Ziele der Raumordnung beachtet. 

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm 
Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Ammerland aus dem Jahr 
1996 wird der vorliegenden Bauleitplanung zu Grunde gelegt.  
In der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms wird das 
Plangebiet als Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft sowie aufgrund des hohen, na-
türlichen, standortgebundenen, landwirtschaftlichen Ertragspotenzials als Vorsorgege-
biet für Landwirtschaft und als Gebiet zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und 
des Naturhaushaltes dargestellt.  
Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Ammerland werden keine 
Ziele der Raumordnung zum Ausbau oder zur Steuerung der Windenergienutzung defi-
niert. Es ist aber festgelegt, dass Windenergieanlagen unter den Gesichtspunkten der 
Umweltverträglichkeit und sozialen Akzeptanz auf geeignete Standorte zu konzentrieren 
sind. Die Gemeinde Rastede gibt hier, wie auch der Landkreis Ammerland in seinem 
Standortkonzept Windenergie 2013, dem Ziel des LROP-VO, dem Ausbau regenerativer 
Energien den Vorrang vor dem Grundsatz der Raumordnung. 
Zum Aspekt Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft wird im Text zum RROP ausge-
führt, dass diese Darstellung für Gebiete und Landschaftsteile getroffen wurde, die we-
gen ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit eine besondere Bedeutung für das Land-
schaftsbild besitzen oder die wegen ihrer ökologischen Bedeutung für den Naturhaus-
halt und als Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt wichtige Bereiche darstellen. 
Diese Gebiete sind vor Beeinträchtigungen zu schützen und - soweit erforderlich - durch 
Landschaftsschutzgebietsverordnungen zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln. Sie 
erfüllen teilweise die Funktion von ökologischen Puffer- und Entwicklungsflächen für die 
dargestellten Vorranggebiete für Natur und Landschaft. Da es sich hier um ein Vorsor-
gegebiet für Natur und Landschaft und kein Vorranggebiet handelt, unterliegt dieser Be-
lang der Abwägung. Es handelt sich hierbei um einen Grundsatz der Raumordnung, 
nicht um ein Ziel der Raumordnung. 
Zum Vorsorgegebiet für Landwirtschaft ist den textlichen Ausführungen zu entnehmen, 
dass sich in solchen Gebieten raumbeanspruchende Planungen und Maßnahmen auf 
das notwendige Maß beschränken sollen. Unvermeidbare Bodenbeanspruchungen sol-
len im Rahmen von Flurneuordnungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Dabei sind vor-
rangig diejenigen Gebiete einer anderen Nutzung zuzuführen, bei denen die geringsten 
Auswirkungen auf Betriebs-, Produktions- und Einkommensstruktur der betroffenen 
landwirtschaftlichen Betriebe zu erwarten sind. Eine nachhaltige Beeinträchtigung der 
landwirtschaftlichen Standortqualität auf den verbleibenden Flächen ist möglichst aus-
zuschließen. 
Besonders in vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Gebieten und Siedlungen müs-
sen immissionsempfindliche Nutzungen ausreichend große Abstände zu entwicklungs-
fähigen landwirtschaftlichen Betrieben einhalten. 
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Neben der Aufgabe der Ernährungssicherung der Bevölkerung hat die Landwirtschaft - 
insbesondere in den Vorranggebieten und den Vorsorgegebieten für Natur und Land-
schaft sowie für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung auch Aufgaben zum 
Schutz, der Pflege und der Gestaltung der bäuerlichen Kulturlandschaft zu erfüllen. Da-
mit die Landwirtschaft diese Aufgabe auch in Zukunft übernehmen kann, ist die Existenz 
einer bäuerlich strukturierten Landwirtschaft im Ammerland dauerhaft zu sichern. 
Die ordnungsgemäße Landbewirtschaftung soll auf die standortbedingte Eigenart und 
den Charakter des jeweiligen Naturraumes Rücksicht nehmen, um die ökologische 
Funktionsfähigkeit der Kulturlandschaft zu erhalten. Dies gilt insbesondere in den Nie-
derungen und Bäkentälern sowie auf Moorstandorten. 
Im RROP wird im Textteil zu den Gebieten zur Verbesserung der Landschaftsstruktur 
und des Naturhaushaltes ausgeführt, dass die vorhandenen Landschafts- und Biotop-
strukturen zu erhalten, zu pflegen und durch Neupflanzungen zu ergänzen sind. Weiter 
wird ausgeführt, dass hierzu vorzugsweise die im öffentlichen Eigentum stehenden 
Randstreifen von Wegen und Gewässern in Anspruch genommen werden. Zusätzlich 
sind Bereiche des Rasteder Geestrandes vorzugsweise zur Vergrößerung des Waldan-
teils vorzusehen. Die planungsrechtliche Vorbereitung eines Windparkstandortes wider-
spricht den Aussagen nicht grundsätzlich. Die genannten Maßnahmen wären dennoch 
umsetzbar, wenn auch nicht sinnvoll, da diese sich für einen Bereich, in dem sich bereits 
in Windpark befindet nicht anbieten. Solche Maßnahmen hätten bei einer Umsetzung 
ggf. sogar artenschutzrechtliche Probleme zur Folge. Diese Maßnahmen sollten folglich 
in unbelasteten Räumen vorgesehen werden. Es ist deutlich darauf hinzuweisen, dass 
es sich um einen Bereich der Gemeinde Rastede handelt, für den eine Vorbelastung 
durch den bestehenden Windpark besteht. Es handelt sich somit nicht um eine vollstän-
dige Neuinanspruchnahme dieses Gemeindegebietes, sondern um eine planungsrecht-
liche Erweiterung einer bereits bestehenden Nutzung. Die Gemeinde gibt in diesem Be-
reich des Gemeindegebietes der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für 
die Errichtung von Windenergieanlagen den Vorzug vor den angestrebten Maßnahmen 
des RROP für diesen Bereich. 
Die planungsrechtliche Vorbereitung eines Windparkstandortes widerspricht der ge-
troffenen Darstellung eines Vorsorgegebietes für Landwirtschaft, aufgrund des hohen, 
natürlichen, standortgebundenen, landwirtschaftlichen Ertragspotenzials nicht. Die vor-
handene landwirtschaftliche Nutzung wird durch die Errichtung von Windenergieanlagen 
sowie deren zugehörige Infrastruktureinrichtungen nicht in dem Maße gestört, dass eine 
landwirtschaftliche Nutzung unmöglich wird. Eine landwirtschaftliche Nutzung der Flä-
chen um die Fundamente der Windenergieanlagen ist auch zukünftig möglich.  
Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ 
entspricht den Zielen des RROP. Außerdem muss hier auch berücksichtigt werden, dass 
es sich bei dem Planbereich um einen durch Windenergieanlagen vorgeprägten Bereich 
handelt. Die ursprüngliche bäuerliche Kulturlandschaft wurde bereits mit der Errichtung 
der vorhandenen Anlagen verändert. Folglich ist die Planung mit den Zielen der Raum-
ordnung gem. § 1 (4) BauGB vereinbar. 

3.3 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede (Stand 18.06.1993) 
wird der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 „Windener-
gie Lehmden“ abgesehen von einer kleinen Waldfläche als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt.  
Zur bauleitplanerischen Vorbereitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 
„Windenergie Lehmden“ wird parallel gem. § 8 (3) BauGB die Flächennutzungsplanän-
derung Nr. 72, in der die Darstellung eines Sonderbaugebietes mit der Zweckbestim-
mung „Windenergie“ vorgesehen ist, durchgeführt.  
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An das Plangebiet grenzt im Südwesten der verbindliche Bebauungsplan Nr. 64 „Son-
dergebiet Windenergie“. Für das Plangebiet liegt kein verbindlicher Bebauungsplan vor. 

4.0 ÖFFENTLICHE BELANGE 

4.1 Belange von Natur und Landschaft 
Gleichzeitig mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wird der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ im Parallelverfahren gem. 
§ 8 (3) BauGB aufgestellt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wurde gem. § 2 
(4) Satz 1 BauGB i. V. m. § 2a Nr. 2 BauGB ein Umweltbericht mit einer umfassenden 
Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen für das ge-
samte Planvorhaben im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ erstellt. Dieser Umweltbericht wird auch für die Änderung 
des Flächennutzungsplanes herangezogen. Aufgabe des Umweltberichts ist es, die Be-
lange des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Landschaftspflege so umfassend zu 
berücksichtigen, dass die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes, die mit der Reali-
sierung des Vorhabens verbunden sind, sofern möglich, vermieden, minimiert oder kom-
pensiert werden können. Dies ist auf Grundlage der angewandten Eingriffsregelung im 
Rahmen des Umweltberichts geschehen. Der Umweltbericht zu dem vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ ist auch verbindlicher Bestandteil 
der Begründung der vorliegenden Planung.  
Die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Rah-
men des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ kom-
pensiert. Die Durchführung der Kompensation wird über entsprechende Regelungen in 
einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde Rastede und den Vorhabenträ-
gern sichergestellt. 

4.2 Belange des Denkmalschutzes 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. § 1 (6) Nr. 5 BauGB die Belange des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege zu beachten. Während der frühzeitigen Beteiligung 
hat das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege darauf aufmerksam gemacht, 
dass in der Nähe des geplanten Standortes der WEA 2, in der Vergangenheit ein soge-
nannter Hortfund geborgen worden ist. Dieser bestand unter anderem aus zwei Bronze-
halsringen und Bernsteinperlen aus der Jüngeren Bronzezeit / Ältere Eisenzeit 
(Rastede, FStNr. 88). Es muss folglich mit weiteren archäologischen Funden und Be-
funden gerechnet werden. Dabei handelt es sich um Bodendenkmale handelt, die durch 
das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz geschützt sind. Sämtliche Erdarbeiten in 
diesem Bereich bedürfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung (§13 NDSchG), diese 
kann verwehrt werden oder mit Auflagen verbunden sein. 
Für den Aushub der Baugrube zu WEA 2 ergeben sich daraus folgende denkmalpflege-
rische Notwendigkeiten, welche im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichti-
gen sind: 

 Planung und Durchführung der Baumaßnahme müssen in enger zeitlicher und 
organisatorischer Absprache mit den Denkmalbehörden erfolgen, damit die ar-
chäologische Begleitung der Erdarbeiten sichergestellt ist.  

 Der Bodenaushub hat im Beisein und nach den Maßgaben der entsprechenden 
archäologischen Fachleute zu erfolgen.  

 Anschließend ist den Fachleuten ausreichend Zeit für die Dokumentation und 
Bergung der ggf. angetroffenen Befunde und Funde einzuräumen.  

 Erst nachdem die Fläche von der archäologischen Denkmalpflege freigegeben 
wurde, können die Bauarbeiten dort fortgesetzt werden. 
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 Entstehende Kosten für Personal- und Maschineneinsatz können nicht von der 
Archäologischen Denkmalpflege getragen werden. 

Zusätzlich wird in den Planunterlagen nachrichtlich auf die Meldepflicht von ur- und früh-
geschichtlichen Bodenfunden im Zuge von Bauausführungen mit folgendem Text hinge-
wiesen: 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
(das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde 
des Landkreises Ammerland oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmal-
pflege – Referat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441/799-
2120 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Ar-
beiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des 
NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, 
bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher 
die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

4.3 Belange des Bodenschutzes / Altablagerungen / Kampfmittel 
Im Rahmen des Altlastenprogramms des Landes Niedersachsen haben die Landkreise 
gezielte Nachermittlungen über Altablagerungen innerhalb ihrer Grenzen durchgeführt 
und entsprechendes Datenmaterial gesammelt. Dieses wurde vom Niedersächsischen 
Landesamt für Wasser und Abfall (NLWA) bewertet. Nach diesen Unterlagen liegen im 
Plangebiet keine Altablagerungen vor.  
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten weitere Hinweise auf Altablagerungen 
zutage treten, so ist unverzüglich die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Am-
merland zu benachrichtigen. 
Grundsätzlich sind bei geplanten Baumaßnahmen oder Erdarbeiten die Vorschriften des 
vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten, d. h. jeder, der auf den Boden einwirkt, hat 
sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. 
Grundstückseigentümer bzw. Nutzer sind verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von 
ihrem Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderung zu ergreifen (Grundpflich-
ten gem. § 4 BBodSchG). 

4.4 Belange der Luftfahrt 
Bei Bauhöhen von über 100 m über Grund wird generell eine Tag/Nacht-Kennzeichnung 
als Luftfahrthindernis sowohl für den militärischen als auch für den zivilen Flugbetrieb 
gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luftfahrt-
hindernissen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen in der 
aktuell gültigen Fassung notwendig. Nach § 14 i. V. m. § 31 und § 12 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) bedürfen die Anlagen zudem der Erteilung einer Genehmigung durch die zu-
ständige Luftfahrtbehörde. Die Anforderungen der militärischen und zivilen Luftfahrt an 
die Kennzeichnungs- und Genehmigungspflicht der geplanten Windenergieanlagen 
werden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gem. Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BImSchG) berücksichtigt. Die Genehmigungspflicht bei Bauwerkshöhen über 100 
m/Grund nach § 14 LuftVG wird im Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ 
nachrichtlich übernommen. 
Im Rahmen des Durchführungsvertrages zwischen der Gemeinde Rastede und dem 
Vorhabenträger soll der Einsatz einer bedarfsgerechten Befeuerung vereinbart werden. 
Ziel ist es, die Befeuerung so zu steuern, dass diese nur bei tatsächlichem Überflug 
eines Flugobjektes zum Einsatz gebracht werden muss. In der übrigen Nachtzeit bleibt 
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der Windpark dann „unbeleuchtet“, eine dauerhafte blinkende Kennzeichnung wird so 
vermieden. 
Bezüglich umliegender Radarstationen wurde durch die Airbus Defence and Space 
GmbH eine signaturtechnische Untersuchung durchgeführt. Diese Untersuchung kommt 
für die Radarstationen Wittmundhafen und Brockzetel zu folgendem Ergebnis: 
Zum Radar Wittmundhafen: 
Unter Abwägung der verschiedenen untersuchten Überflugpfade ist die Realisierung der 
geplanten WEAs als Enercon E82 E2 radartechnisch zulässig, da keine relevanten Ziel-
verlustwahrscheinlichkeiten festzustellen sind, die zu einen Trackabbruch für ein LFZ 
mit einem RQS von 3 m² (Klasse Cessna oder größer) führen. Eine Fremdabschaltung 
für die geplanten WEAs ist daher nicht notwendig. 
Zum Radar Brockzetel: 
Für die untersuchte Frequenz von 3,1 GHz ist eine Reichweitenreduktion auf minimal 
98,51 % des ungestörten Falls zu erwarten. Damit ist keine Reichweitenreduktion mess-
bar. Eine Reichweitenreduktion ist erst bei unter 96,2 % des ungestörten Falles gege-
ben. Die Planung ist bezüglich des LV-Radars Brockzetel radartechnisch zulässig. Es 
ist keine messbare Reichweitenminderung zu erwarten. 

4.5 Belange des Richtfunks 
Innerhalb des Plangebietes verlaufen zwei Richtfunktrassen, welche südlich der geplan-
ten Windenergieanlage 3. Die Lage der Richtfunktrassen inkl. Fresnel-Zone zu dem ge-
planten Anlagenstandort ist so, dass es zu keinen Beeinträchtigungen der Richtfunkt-
rassen kommen wird. Der Anlagenstandort 3 kein unverändert bleiben, so dass es zu 
keinen unzulässigen Beeinträchtigungen dieser Trassen kommt. 

4.6 Belange des Immissionsschutzes 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, unterschiedli-
chen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass Konfliktsituatio-
nen vermieden und die städtebauliche Ordnung sichergestellt wird. Es sind die allge-
meinen Anforderungen und die Belange des Umweltschutzes gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 
zu beachten. Schädliche Umwelteinwirkungen sind bei der Planung nach Möglichkeit zu 
vermeiden (§ 50 BImSchG). Die mit dem Planvorhaben verfolgte Nutzung von Wind-
energieanlagen ist allgemein mit Emissionsentwicklungen verbunden. Neben den Be-
triebsgeräuschen (Schallentwicklung) ist durch die rotierenden Anlagen mit Schatten-
wurf zu rechnen, der sich beeinträchtigend auf den Menschen auswirken kann.  

4.6.1 Schallimmissionen 
Zur Prüfung der mit dem Planvorhaben verbundenen Schallimmissionen wurde durch 
das Ingenieurbüro PLANkon, Oldenburg ein Geräuschimmissionsgutachten erarbeitet 
(Bericht-Nr.: PK 2016040-SLG-A, 05.02.2018 und Bericht-Nr.: PK 2016040-SLG-A-NT1, 
12.04.2018, s. Anlage) erstellt. Hierbei wurde ein Gutachten für die drei Windenergiean-
lagen im Bereich des Standortes Lehmden erstellt.  
Als immissionsrelevante Windenergieanlagen wurden hierbei die Anlagen vom Typ 
ENERCON E-82 E2 (TES) mit 108,4 m Nabenhöhe und einer Nennleistung von 
2.300 kW zugrunde gelegt. Für die Berechnungen wurde ein Schallleistungspegel von 
101,8 dB (A) (Ergebniszusammenfassung der Fa. Kötter - Auszug aus dem Bericht Nr. 
214585-01.01) berücksichtigt. Da die drei Windenergieanlagen nachts (22-6 Uhr) in ei-
ner schallreduzierter Betriebsweise gefahren werden müssen, haben die drei Windener-
gieanlagen nachts einen Schallpegel von 99,4 dB(A) (Messbericht der Fa. Kötter - Aus-
zug aus dem Bericht Nr. 213498-02.02). 
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Der Gutachter hat in seiner aktuellen Untersuchung die LAI (Die Bund/Länder-Arbeits-
gemeinschaft für Immissionsschutz) „Hinweise zum Schallschutz bei Windkraftanlagen 
(WKA)“ in der Fassung von 2017 berücksichtigt. Das Berechnungsverfahren ist bei der 
Berücksichtigung der LAI 2017 etwas verändert und dieses Verfahren setzt sich in der 
Planungspraxis aktuell durch. Diese LAI Hinweise, sind aufgrund eines noch nicht dazu 
vorliegenden Erlasses in Niedersachsen rechtlich noch nicht verbindlich eingeführt wor-
den. Dennoch werden von vielen Landkreisen schon die Berechnungen nach neuer LAI 
gefordert, obwohl die genauen Festsetzungen zur Anwendung in Niedersachsen noch 
nicht vorliegen. Um der aktuellen Praxis Rechnung zu tragen, hat der Gutachter die LAI 
im Stand 2017 daher schon heute zu Grunde gelegt.  
Im näheren Umfeld zu den geplanten WEA besteht der Windpark Liethe mit neun Wind-
energieanlagen verschiedener Hersteller und Typen. Ein mögliches Repowering in dem 
bestehenden Windpark durch den Austausch von vier alten, gegen vier moderne Wind-
energieanlagen wurden ebenfalls untersucht und in der Planung berücksichtigt. Als 
schalltechnische Vorbelastung auszuschließen ist aufgrund der großen Distanz zum ge-
planten Windenergie-Standort der geplante Windparkstandorte Wapeldorf-Heubült so-
wie der etwa 7 km weiter östlich gelegene Windpark Nordbollenhagen. Als Vorbelastung 
wurde der ca. 3,5 km nordöstlich geplante Windpark bei Delfshausen untersucht. Die 
Berechnung ergibt jedoch, dass der hier untersuchte Planungsstandort gem. TA Lärm 
außerhalb des Einwirkungsbereiches der bei Delfshausen geplanten WEA liegt. Im Um-
feld der geplanten WEA vorhandene Biogasanlagen wurden betrachtet und soweit er-
forderlich als Vorbelastung berücksichtigt. Zu berücksichtigende Tierhaltungsanlagen 
mit Lüftungsanlagen sind im Umfeld der geplanten WEA nicht vorhanden. Bzgl. des In-
dustriegebietes Liethe mit Wohnnutzung an mehreren Stellen, etwa 1,7 km südwestlich 
der geplanten Windenergieanlagen ist aufgrund der aktuellen Nutzung vor Ort nicht von 
nächtlichen Schallemissionen durch die vorhandenen Gewerbebetriebe auszugehen; 
sollten im Einzelfall doch nächtliche Geräuschemissionen erfolgen, so ist auszuschlie-
ßen, dass diese den Immissionspegel von 50 dB(A) an den Wohnhäusern nicht wesent-
lich überschreiten. Da sich die Schallimmissionsprognose auf den hier untersuchten 
Nachtzeitraum bezieht, ist von einem relevanten Einfluss des Industriegebietes nachts 
nicht auszugehen. 
Die maßgeblichen Immissionsorte sind die nächstgelegenen Wohngebäude im Außen-
bereich für die, entsprechend ihrer vornehmlichen Lage im Außenbereich, der Richtwert 
der TA-Lärm für Dorf- oder Mischgebiete zugrunde gelegt wurde (Richtwert Tag/Nacht 
in dB(A) 60/45).  
Vor dem Hintergrund der LAI 2017 wurden die Berechnungen aktualisiert und der Gut-
achter kommt zu folgendem Ergebnis. 
Für den Standort Lehmden-Liethe ergibt sich bei Berechnung nach den neuen Regula-
rien eine Änderung des Betriebszustandes für alle Windenergieanlagen nachts. Die An-
lagen müssen aufgrund von Überschreitungen des zulässigen Immissionspegels an IP 
C infolge der Vorbelastung durch eine Biogasanlage nachts im schalloptimierten Modus 
2.000 kW betrieben werden.  
Die Biogasanlage und die Windenergieanlagen inkl. der Vorbelastung durch die bereits 
bestehenden Windenergieanlagen müssen getrennt berechnet werden, da die Schal-
lausbreitungsberechnung für die Biogasanlage mit dem bisher üblichen Berechnungs-
modell gemacht wird und die Windenergieanlagen mit dem Interimsverfahren berechnet 
werden müssen. Danach werden die Schallwerte der beiden Berechnungen energetisch 
addiert, um den Gesamtbelastungspegel zu erhalten. Dies wird jedoch nur für die Im-
missionsunkte B, C und D durchgeführt, weil die Biogasanlagen auf alle anderen Immis-
sionspunkte gem. TA Lärm nicht einwirkt, da an allen anderen Immissionspunkten die 
Richtwerte durch den Schall der Biogasanlage um mind. 10 dB(A) unterschritten wer-
den.  
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An dem IP A ergibt sich eine zulässige Überschreitung von 0,1 dB(A). Diese Überschrei-
tung ist trotz Ausweisung im Berechnungsausdruck mit „nicht eingehalten“ noch zuläs-
sig, da gem. TA Lärm der Nachweis gegenüber gerundeten Werten erfolgt und 45,1 
dB(A) gerundet 45 dB(A) ergibt und damit der Richtwert zwar erreicht aber eingehalten 
ist.  
An den IP B und C ergibt sich eine zulässige Überschreitung der Richtwerte von 0,5 bis 
1,3 dB(A). Diese Überschreitung der Richtwerte ist noch zulässig, da gem. TA Lärm bei 
einer vorliegenden relevanten Vorbelastung (hier vorh. Biogasanlage und Windenergie-
anlagen) die Richtwerte um max. 1 dB(A) überschritten werden dürfen. Zum Zweiten 
erfolgt der Nachweis gegenüber gerundeten Werten und da 46,3 dB(A) gerundet 46 
dB(A) ergibt ist damit der Richtwert noch im zulässigen Maß von nur 1 dB(A) überschrit-
ten. 
Betrachtet man den Immissionspunkt C und filtert die Lärmanteile derjenigen Windener-
gieanlagen heraus, die den Richtwert um mind. 15 dB(A) unterschreiten (Einwirkungs-
kriterium Windenergieanlagen aus NRW), ergibt sich an Immissionspunkt C ein Gesamt-
belastungspegel von 45,9 dB(A).   
Betrachtet man den Immissionspunkt B und filtert die Lärmanteile derjenigen WEA her-
aus, die den Richtwert um mind. 15 dB(A) unterschreiten (Einwirkungskriterium Wind-
energieanlagen aus NRW), ergibt sich an Immissionspunkt B ein Gesamtbelastungspe-
gel von 45,1 dB(A). 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die drei geplanten Anlagen tagsüber im 
Vollastmodus betrieben werden können. Nachts ist ein schalloptimierter Betrieb im Mo-
dus 2.000 kW erforderlich. 
Innerhalb der festgesetzten Sondergebiete (SO WEA 1-2) mit der Zweckbestimmung 
Windenergieanlagen (WEA) gem. § 11 BauNVO dürfen Windenergieanlagen mit einem 
maximalen Schallleistungspegel (inkl. Sicherheitszuschlag) für die maßgeblichen Nacht-
zeit (22 bis 6 Uhr) von 101,6 dB(A) betrieben werden. Die Windenergieanlagen sind 
hinsichtlich des Schallleistungspegels so zu betreiben, dass die Immissionsrichtwerte 
gem. TA-Lärm eingehalten werden. 
 
Tieffrequente Geräusche/ Infraschall 
Zu den möglichen Infraschallimmissionen, die von Windenergieanlagen ausgehen kön-
nen, wurden in der Vergangenheit umfangreiche Untersuchungen vorgenommen. 
Grundsätzlich strahlen Windenergieanlagen, wie jedes andere hohe Bauwerk auch 
durch Wirbelbildung Infraschall aus. Als Infraschall wird Schall im Frequenzbereich 
< 20 Hz bezeichnet. Wahrnehmbar durch das menschliche Ohr ist dieser Frequenzbe-
reich erst ab einem Schallpegel von 71 dB (Hörschwellenpegel im Infraschallbereich 
gem. DIN 45680), Gesundheitsgefährdungen können erst ab einem Pegel von 120 dB 
erwartet werden (DEWI, Deutsches Windenergieinstitut Wilhelmshaven). Der Infra-
schallpegel nimmt mit zunehmender Entfernung ab. Bei Messung an vergleichbaren 
Windenergieanlagen wurde festgestellt, dass die abgestrahlten Schallpegel im Infra-
schallbereich (< 20 Hz) bei den durch die Wohnnutzung eingehaltenen Abständen weit 
unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle liegen. 

4.6.2 Schattenwurf der Windenergieanlagen 
Zur Prüfung der mit dem Planvorhaben verbundenen Schattenwurfbelastung wurde 
durch das Ingenieurbüro PLANkon, Oldenburg ein Schattenwurfgutachten (Bericht-Nr.: 
PK 2016040-STG, 12.07.2016, s. Anlage) erarbeitet. Hierbei wurde ein Gutachten für 
die drei Windenergieanlagen im Bereich des Standortes Lehmden erstellt. 
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Die Schattenwurfberechnung erfolgte unter Berücksichtigung aller immissionsrelevan-
ten Windenergieanlagen (WEA) im Untersuchungsraum. Diese umfassen die drei Wind-
energieanlagen der Typ ENERCON E-82 E2 (TES) mit 108,4 m Nabenhöhe. Als maß-
gebliche Immissionsorte (IO) wurden die nächstgelegenen Wohngebäude in der Umge-
bung ausgewählt, für die von erhöhter potenzieller Schattenwurfimmission ausgegangen 
werden kann.  
Im Mai 2002 sind durch einen Erlass des Niedersächsischen Umweltministeriums die 
"Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergie-
anlagen" für Niedersachsen als Grundlage im Genehmigungsverfahren festgelegt wor-
den. 
Im Rahmen des Schattenwurfgutachtens zeigt sich, dass eine Überschreitung des Jah-
resrichtwertes von 30 Stunden für die astronomisch mögliche Beschattungsdauer an 
insgesamt 13 der 19 betrachteten Immissionspunkte zu erwarten ist. An diesen Immis-
sionspunkten sollte das Jahresmaximum auf 30 Stunden pro Jahr begrenzt werden. 
Eine Überschreitung des Tagesrichtwertes von 30 Minuten astronomisch möglicher Be-
schattungsdauer ist an 12 Immissionspunkten durch die Gesamtbelastung mit den vor-
handenen Windenergieanlagen zu erwarten. An diesen 12 Immissionspunkten sollte das 
Tagesmaximum auf 30 Minuten pro Tag begrenzt werden. 
Bei dem Immissionspunkt mit der höchsten astronomisch möglichen Beschattungszeit 
pro Jahr handelt es sich um das Wohngebäude Lehmder Str. 125, Lehmden (IP F). Für 
diesen IP ergeben sich astronomisch mögliche Beschattungszeiten von 92:24 Stunden 
pro Jahr. Bei den Immissionspunkten mit der höchsten astronomisch möglichen Be-
schattungszeit je Tag handelt es sich ebenfalls um das Wohngebäude Lehmder Str. 125, 
Lehmden (IP F). Für diese IP ergibt sich eine astronomisch mögliche Beschattungszeit 
von 1:29 Stunden je Tag. Diese Zeiten können jedoch nur bei wolken- bzw. dunstfreiem 
Himmel und ungünstigster Rotorstellung (Rotor senkrecht zur Richtung Sonne – Be-
trachter) erreicht werden. Angesichts der zu erwartenden Beschattungszeiten unter Be-
rücksichtigung der tatsächlichen Sonnenscheindauer und der Windrichtungsverteilung 
reduzieren sich die Beschattungszeiten deutlich.  
Aufgrund der Überschreitungen an den Immissionspunkten ist eine Verminderung der 
Beeinträchtigungen durch Rotorschattenwurf herbeizuführen. Hierbei ist das Betriebs-
führungssystem der Windenergieanlagen so anzupassen oder durch Zusatzgeräte so 
auszustatten, dass die Windenergieanlage bei Überschreitungen zeitweise abgeschaltet 
wird. 
Hieraus wird ersichtlich, dass anhand der Programmierung der astronomisch möglichen 
Schattenwurfzeiten sowie der Messung der tatsächlichen Sonneneinstrahlung eine Ab-
schaltung bei Überschreitung der zulässigen Werte gewährleistet ist. Die Aktivierung der 
Schattenabschaltung wird von der Datenfernübertragung protokolliert und über mehrere 
Jahre gespeichert. Der Einsatz der Schattenwurfabschaltmodule entsprechend den In-
halten des Gutachtens wird im Rahmen des Durchführungsvertrages zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ verbindlich geregelt. Den Be-
langen des Immissionsschutzes wird auf diese Weise Rechnung getragen. 

4.7 Belange der Verkehrssicherheit / Eisabwurf 
Grundsätzlich besteht bei Windenergieanlagen eine potenzielle Gefährdung durch Eis-
abwurf. Bei Temperaturen um und unterhalb des Gefrierpunktes kann es bei einer ent-
sprechenden Luftfeuchtigkeit an den Vorderseiten der Rotorblätter von Windenergiean-
lagen zur Bildung von Eis, Raureif oder Schneeablagerungen kommen. Insbesondere 
bei den derzeit üblichen Windenergieanlagen mit Nabenhöhen über 100 m erfolgt die 
Eisbildung bereits durch das Durchlaufen der Rotorblätter durch Gebiete mit hoher 
Feuchtigkeit, z. B. bei tief hängenden Wolken und bei Hochnebel. Aufgrund der Dreh-
bewegung der Rotorblätter können die gebildeten Eisablagerungen mehr als über 100 m 
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weit vom Anlagenstandort geschleudert werden, was eine wesentliche Gefährdung von 
Personen und Sachen und insgesamt eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit 
in besiedelten Gebieten oder im Bereich von Verkehrswegen darstellt.  
Aufgrund der Besonderheiten einer Windenergieanlage mit drehendem Rotor ergeben 
sich daher neben den erforderlichen Abstandsflächen gem. NBauO zudem Forderungen 
zur Abstandshaltung wegen Eisabwurfgefahr. Gemäß Anlage 1 Nr. 2.7.9 der aktuellen 
Liste Technischen Baubestimmungen ist die Richtlinie „Windenergieanlagen; Einwirkun-
gen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“ in Verbindung mit der da-
zugehörigen Anlage 1 Nr. 2.7/12 Ziffer 2 gelten Abstände größer als 1,5 x (Rotordurch-
messer + Nabenhöhe) zu Verkehrswegen und Gebäuden in der Regel als ausreichend. 
Diese Abstände können unterschritten werden, sofern Einrichtungen installiert werden, 
durch die der Betrieb der Windenergieanlage bei Eisansatz sicher ausgeschlossen wer-
den oder durch die ein Eisansatz verhindert werden kann. Eine gutachterliche Stellung-
nahme eines Sachverständigen zur Funktionssicherheit dieser Einrichtungen ist als Teil 
der Bauvorlagen vorzulegen. 
Die im Plangebiet vorgesehenen Windenenergieanlagen sind, sofern Abstände z. B. zu 
Verkehrswegen dies erfordern, mit einem automatischen Eiserkennungs- und Maschi-
nenabschaltsystem auszustatten. Die Funktionsweise dieser Systeme stellt sich wie 
folgt dar. Möglicher Eisansatz wird durch das Betriebsführungssystem der Windenergie-
anlagen erkannt, in dem die aktuellen Werte für Leistung und Windgeschwindigkeit der 
Anlagen erfasst und mit dem vorgegebenen Betriebskennfeld verglichen werden. Eine 
entsprechende Abweichung deutet auf eine Verschlechterung der Rotorblattdynamik 
durch Eisansatz hin – es erfolgt eine Abschaltung der Anlage. Aufgrund der hohen Emp-
findlichkeit der aerodynamischen Profile wird die Windenergieanlage bereits abgeschal-
tet, bevor das Eis in einer gefährdenden Dicke auf dem Rotorblatt abgelagert wird. Zu-
sätzlich werden auch Turm- und Treibstangenschwingungen erkannt, die durch verei-
sungsbedingte Zusatzmassen am Rotor entstehen. Auch sie führen zu einer Abschal-
tung der Anlage. Die Anlage wird erst nach einem manuellen Reset wieder in Betrieb 
gesetzt. 
Der Einsatz eines Eiserkennungs- und Maschinenabschaltsystem ist durch einen Hin-
weis im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ kenntlich 
gemacht und wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gem. BImSchG sicherge-
stellt.  

5.0 INHALTE DES BEBAUUNGSPLANES 

5.1 Vorhaben- und Erschließungsplan 
Dem vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ ist ein Vorha-
ben- und Erschließungsplan und eine Vorhabenbeschreibung gem. § 12 (3) BauGB bei-
gefügt. In den entsprechenden Unterlagen ist das Vorhaben eindeutig beschrieben.  

5.2 Art der baulichen Nutzung 
Anlässlich des aktuellen Entwicklungsvorhabens werden mit dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Errichtung eines Windparks mit drei Windenergieanlagen geschaffen, um die 
Windenergienutzung in der Gemeinde Rastede im Sinne von § 1 (6) Nr. 7f BauGB (Nut-
zung erneuerbarer Energien) weiterzuentwickeln. 
Im Rahmen der vorliegenden Planung werden daher die Anlagenstandorte inkl. der von 
den Rotoren überstrichenen Flächen als sonstige Sondergebiete (SO) mit der Zweck-
bestimmung „Windenergieanlagen“ gem. § 11 (2) BauNVO festgesetzt. 
Zur Realisierung der geplanten Maßnahmen sollen drei Windenergieanlagen errichtet 
werden. In dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ 
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werden jeweils im Bereich der geplanten Anlagenstandorte überbaubare Grundstücks-
flächen in Anlehnung an einen Kreisradius entsprechend dem maximal zulässigen Ro-
tordurchmesser festgelegt.  
Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind die für den Betrieb der Windener-
gieanlagen notwendigen baulichen Anlagen und technischen Einrichtungen unterzubrin-
gen. Zur Steuerung einer zweckgebundenen Nutzung sind auf den festgesetzten über-
baubaren Grundstücksflächen ausschließlich folgende Nutzungen zulässig: 

 Windenergieanlagen (WEA) 

 notwendige Infrastrukturanlagen 

 landwirtschaftliche Nutzungen 
Die Flächen außerhalb der überbaubaren Bereiche werden als Flächen für die Landwirt-
schaft festgesetzt, um die Bewirtschaftung der Freiflächen zwischen den Anlagestand-
orten weiterhin sicherzustellen. 

5.3 Maß der baulichen Nutzung 
Innerhalb der festgesetzten Sondergebiete (SO WEA) wird das Maß der baulichen Nut-
zung über die Festlegung einer maximal zulässigen Grundfläche (GR) gem. § 16 (2) Nr. 
1 BauNVO je Anlagenstandort bestimmt.  
Zur Begrenzung der Flächenversiegelung auf das notwendige Mindestmaß wird, bezo-
gen auf die einzelnen Grundstücksflächen eine nutzungsspezifische Grundfläche (GR) 
festgesetzt, die sich aus dem Flächenanteil für die notwendigen Aufstell- und Erschlie-
ßungsflächen (Fundament, Kranstellflächen etc.) im Bereich der einzelnen Anlagen-
standorte ergibt. Eine Überschreitung dieser festgesetzten Grundfläche (GR) von 1.200 
m² nach § 19 (4) BauNVO wird zur Minimierung der Flächenversiegelung nicht zugelas-
sen.  
Innerhalb der Sondergebiete (SO WEA) wird das Maß der baulichen Nutzung zudem 
über die Festsetzung der Höhe der Windenergieanlagen gem. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO 
definiert. Die maximale Bauhöhe der neu geplanten Windenergieanlagen beträgt jeweils 
150 m.  
Für die festgesetzten Höhen gelten folgende Bezugspunkte gem. § 18 (1) BauNVO: 

 Oberer Bezugspunkt: Nabenhöhe der Anlage plus halbem Rotordurchmesser 
(senkrechte Rotorspitze) 

 Unterer Bezugspunkt: Oberkante der nächstgelegenen privaten Erschließungs-
straße der jeweiligen Windenergieanlage 

5.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden innerhalb des 
Sondergebietes (SO WEA) über die Festsetzung von Baugrenzen gem. § 23 (3) 
BauNVO so definiert, dass sie für die Errichtung der geplanten Windenergieanlagen 
ausreichend dimensioniert sind. Dementsprechend werden um die insgesamt drei neu 
geplanten Windenergieanlagenstandorte überbaubare Grundstücksflächen angeordnet. 
Hierdurch werden sowohl der Anlagenstandort selbst als auch die Projektionsfläche, die 
durch den Rotor überstrichen wird, abgedeckt.  
Durch die Festsetzung der überbaubarer Grundstücksflächen werden die Standorte der 
Anlagen exakt definiert. 
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5.5 Öffentliche Verkehrsfläche 
Die äußere Erschließung erfolgt über die Lehmder Straße (K 131). Von dieser öffentli-
chen Straße werden die einzelnen Anlagen durch private landwirtschaftliche Straßen / 
Genossenschaftswege erschlossen. Um die Anbindung an das überörtliche Straßennetz 
möglich zu machen, muss ein Teil (hier 30,0 m) der privaten landwirtschaftliche Straßen, 
als öffentliche Straßenverkehrsfläche gewidmet und gemäß der Vorgaben der NLSTBV 
ausgebaut werden. Die ersten 30,0 m der landwirtschaftliche Straße, die an die Lehmder 
Straße grenzen, werden daher als öffentliche Verkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB 
festgesetzt. 

5.6 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmungen 
Die innere Erschließung der Anlagenstandorte erfolgt durch private landwirtschaftliche 
Straßen / Genossenschaftswege. 
Die planungsrechtliche Absicherung dieser Wege erfolgt über die Festsetzung von Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB. Zu diesen Er-
schließungsflächen gehören nicht nur die privaten Verkehrswege, sondern auch die den 
Anlagen jeweils zugeordneten Kranstellflächen. Diese, sowie die übrigen privaten Ver-
kehrsflächen sind entsprechend ihrem Nutzungszweck und zur Minimierung der Versie-
gelung aus wasserdurchlässigem Material (Schotterbauweise) herzustellen. 

5.7 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 
Innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 
„Windenergie Lehmden“, verläuft im südlichsten Teil des Plangebietes eine unterirdi-
sche Fernwasserleitung, welche als solche gem. § 9 (1) Nr. 13 BauGB festgesetzt wird. 
Da diese Leitung das Plangebiet nur minimal streift, wurde sie in der Planzeichnung 
zusätzlich, zur besseren Lesbarkeit, auch außerhalb des Geltungsbereichs dargestellt. 
Eine genauere Lagebestimmung muss durch geeignete Maßnahmen im Rahmen der 
Erschließungsarbeiten vor Ort erfolgen. 

5.8 Fläche für die Landwirtschaft und Wald 
Die überwiegenden Flächen innerhalb des Geltungsbereiches sind heute landwirtschaft-
liche Flächen und sollen als solche auch in Zukunft genutzt werden. Aus diesem Grund 
werden diese Flächen um die Windenergieanlagenstandorte und die notwendigen Er-
schließungswege entsprechend der gegenwärtigen Nutzung für die weitere Bewirtschaf-
tung für landwirtschaftliche Zwecke gesichert. Den landwirtschaftlichen Belangen und 
den Entwicklungsinteressen der örtlichen Landwirte wird somit Rechnung getragen. 
Nördlich der geplanten Windenergieanlage 2 (SO WEA 2) befindet sich ein kleinerer 
Eichenmischwald, an der südwestlichen Plangebietsgrenze ein naturnahes Feldgehölz. 
Die Teilfläche dieses Eichenmischwaldes und des naturnahes Feldgehölzes werden 
entsprechend als Wald gem. § 9 (1) Nr. 18b BauGB festgesetzt und somit planungs-
rechtlich gesichert. 

6.0 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ 
werden örtliche Bauvorschriften gem. § 84 der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) entsprechend des Planvorhabens definiert, die für den gesamten Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ gelten. Sie umfassen ge-
stalterische Vorgaben bezüglich der Farbgebung, Werbeanlagen und der Lichtanlagen, 
um im Hinblick auf das Landschaftsbild und die Fernwirkung eine verträgliche Gestal-
tung der Anlagenstandorte zu sichern. 
Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften entspricht dem Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 13 „Windenergie Lehmden“. 
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Anlagentyp 
Die Windenergieanlagen müssen als geschlossene Körper errichtet werden. 
Farbgebung 

Die einzelnen Bauteile der Windenergieanlagen (WEA) sind in einem mattierten, weißen 
bis hellgrauen Farbton anzulegen.  
Ausnahmsweise können im unteren Bereich des Windenergieanlagenturms mattierte 
grüne Farbtöne gewählt werden. Hierbei ist eine Abstufung der Farbtöne von dunkel- 
auf hellgrün, jeweils von unten ausgehend, bis zu einer Höhe von maximal 20,00 m 
zulässig. 
Die Außenfassaden von Umspannwerken und Nebenanlagen (Hochbauten wie z.B. er-
forderliche Kompaktstationen) sind mit einem dauerhaft mattierten hellgrauen oder 
schilfgrünen Anstrich zu versehen. 
Werbeanlagen 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind Werbeanlagen und Werbeflächen nicht zulässig. 
Ausgenommen ist die Eigenwerbung des Herstellers bezogen auf den installierten An-
lagentyp. Die Werbeaufschrift ist auf die Anlagengondel zu beschränken. Lichtwerbung 
oder die Beleuchtung der Werbeschrift ist unzulässig. 
Lichtanlagen 
Beleuchtungskörper an baulichen Anlagen und als eigenständige Außenleuchten sind 
nicht zulässig. Ausgenommen ist die notwendige Beleuchtung für Wartungsarbeiten so-
wie Kennzeichnungen gemäß Luftverkehrsgesetz. 

7.0 VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 
 Äußere Erschließung 

Die Verkehrsanbindung des Plangebietes erfolgt über die Lehmder Straße (K 131). 
Die für die Erschließung erforderliche Vereinbarung gem. § 34 (1) NStrG wird die 
Gemeinde Rastede mit dem Landkreis Ammerland vor Baubeginn abschließen. Die 
für diese Vereinbarung erforderlichen Ausbauplanungen werden der NLStBV-OL zur 
Überprüfung vorgelegt. Die Planung wird nach erfolgter Vorabstimmung mit der 
NLStBV-OL einem Sicherheitsaudit von einem zertifizierten Sicherheitsauditoren un-
terzogen. 
 

 Gas- und Stromversorgung, Schmutz- und Abwasserversorgung, Wasserver-
sorgung, Abfallbeseitigung 
Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes bezüglich der o. g. Aspekte ist entspre-
chend der angestrebten Nutzungsform nicht erforderlich. 
 

 Oberflächenentwässerung 
Die Oberflächenentwässerung erfolgt über Anschluss an das vorhandene Entwäs-
serungssystem. 
 

 Fernmeldetechnische Versorgung 
Die fernmeldetechnische Versorgung des Plangebietes wird innerhalb der Ausfüh-
rungsplanung geregelt. 
 

 Sonderabfälle 
Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzu-
führen. 
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 Brandschutz  
Die Löschwasserversorgung wird entsprechend den jeweiligen Anforderungen im 
Zuge der Ausführungsplanung sichergestellt. 
 

 Anbindung an das öffentliche Stromnetz 
Die Anbindung an das öffentliche Stromnetz ist im Rahmen der konkreten Planungen 
sicherzustellen. 
 
 

8.0 VERFAHRENSGRUNDLAGEN/-VERMERKE 

8.1 Rechtsgrundlagen 
 
 BauGB   (Baugesetzbuch), 
 BauNVO  (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke: 

Baunutzungsverordnung), 
 PlanzV  (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 

Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung), 
 NBauO  (Niedersächsische Bauordnung), 
 BNatSchG  (Bundesnaturschutzgesetz), 
 NAGBNatSchG (Nieders. Ausführungsgesetz z. Bundesnaturschutzgesetz), 
 NKomVG (Nieders. Kommunalverfassungsgesetz). 
 
 
 

Diekmann • 
Mosebach 
& Partner 

Regionalplanung 
Stadt- und Landschaftsplanung 
Entwicklungs- und Projektmanagement 

Oldenburger Straße 86  -  26180 Rastede 
Telefon (0 44 02) 9116-30 

Telefax (0 44 02) 9116-40 

www.diekmann-mosebach.de 

mail: info@diekmann-mosebach.de  
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Anlagen 
 

 Anlage 1a: „Geräuschimmissionsgutachten für den Betrieb von 3 Windenergieanlagen 
Typ Enercon E-82 E2 (2,3 MW, TES) mit 108,4 m Nabenhöhe am Standort Lehmden, 
26810 Rastede“, Berichtsnummer PK 2016040-SLG-A, 06.02.2018, PLANkon, Blumen-
straße 26, 26121 Oldenburg 
 

 Anlage 1b: „Erster Nachtrag zum Geräuschimmissionsgutachten für den Betrieb von 3 
Windenergieanlagen Typ Enercon E-82 E2 (2,3 MW, TES) mit 108,4 m Nabenhöhe am 
Standort Lehmden, 26810 Rastede“, Berichtsnummer PK 2016040-SLG-A-NT1, 
12.04.2018, PLANkon, Blumenstraße 26, 26121 Oldenburg 
 

 Anlage 2a: „Schattenwurfgutachten für den Betrieb von 3 Windenergieanlagen Typ Ener-
con E-82 E2 (2,3 MW, TES) mit 108,4 m Nabenhöhe am Standort Lehmden / Liethe, 
26810 Rastede“, Berichtsnummer PK 2016040-STG, 12.07.2016, PLANkon, Blumen-
straße 26, 26121 Oldenburg 

 
 Anlage 2b: „Erste Nachtrag zum Schattenwurfgutachten für den Betrieb von 3 Windener-

gieanlagen Typ Enercon E-82 E2 (2,3 MW, TES) mit 108,4 m Nabenhöhe am Standort 
Lehmden / Liethe, 26810 Rastede“, Berichtsnummer PK 2016040-STG-NT1, 11.04.2018, 
PLANkon, Blumenstraße 26, 26121 Oldenburg 

 
 Anlage 3a: Vorhaben- und Erschließungsplan „Errichtung von 2 Windenergieanlagen des 

Typs ENERCON E-82 E2 / 108,38mNh“. 
 

 Anlage 3b: Vorhabenbeschreibung „Kurzbeschreibung“ 
 

 Anlage 4: Signaturtechnisches Gutachten zur Planung von Windenergieanlagen im Be-
reich Lehmden im Einflussbereich der militärischen Radaranlagen Brockzetel und Witt-
mund (Gutachten Nr.: TAEYO2-332/16) 
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Kurzbeschreibung 
 
 
Einleitung 

Es ist geplant in der Gemeinde Rastede im Landkreis Ammerland 3 Windenergiean-
lagen der Firma ENERCON vom Typ E-82 E2 mit einer Nabenhöhe von 108,38 m zu 
errichten. Die Anlagen haben eine Nennleistung von je 2.300 kW und werden getrie-
belos mit einem Dreiblattrotor betrieben. Die Gesamthöhe beträgt 149,38m. 
Die Baugrundstücke sind die Flurstücke 12, 71, 73/1 Flur 15 der Gemarkung Rastede 
in 26180 Rastede. 
Da die geplanten Windenergieanlagen eine Gesamthöhe größer als 50m haben wer-
den, ist ein Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG durchzuführen. 
 
Erschließung 

Die Anbindung des Windparks erfolgt von der K 131. Von dort aus folgt die Zuwe-
gung über bestehende Wirtschaftswege, die entsprechend der ENERCON-
Spezifikation ausgebaut bzw. verlängert werden. 
Innerhalb des Windparks werden die Erschließungswege zur Schonung der landwirt-
schaftlichen Nutzung soweit wie möglich am Parzellenrand und auf bestehenden 
Wegen geführt.  
Der genaue Verlauf der Zuwegung ist den beigefügten Lageplänen zu entnehmen. 
Die Baugrunduntersuchung empfiehlt eine Pfahlgründung. 
 

Brandschutz 

Für die ENERCON Windenergieanlagen wurde ein ausführliches Sicherheitskonzept 
erarbeitet, das dem BImSchG-Antrag beiliegt. 
Des Weiteren können die Windenergieanlagen von der Feuerwehr über die ausge-
bauten Erschließungswege erreicht werden. 
 
Schallemission 

In Bezug auf die Schallimmission werden die zulässigen Werte gemäß TA-Lärm zu-
grunde gelegt. 
 
Nutzung nachts 

Allgemeines Wohngebiet 40 dB(A) 
Dorf- und Mischgebiet 45 dB(A) 
Gewerbegebiet 50 dB(A) 
 
Diese Immissionswerte sind an den nächstgelegenen Immissionspunkten zu unter-
schreiten. 
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Als Nachweis, dass die Richtwerte gemäß TA-Lärm eingehalten werden, wurde ein 
Gutachten bezüglich der Schallimmission erstellt und ist ebenfalls dem BImSchG-
Antrag zu entnehmen. 
 
Schattenwurf 

Ein einheitliches Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Rotorschattenwurfdauer 
sowie ein Beurteilungsrahmen sind bisher nicht rechtlich verbindlich festgelegt wor-
den. Normen und Richtlinien sowie Orientierungswerte fehlen. 
Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) empfiehlt einen Richtwert von ma-
ximal 30 Stunden pro Jahr bzw. 30 Minuten pro Tag in Bezug auf die astronomisch 
mögliche Schattenwurfdauer. 
Als Nachweis bezüglich des Schattenwurfs wurde ebenfalls ein Gutachten erstellt, 
welches dem besagtem BImSchG-Antrag zu entnehmen ist. 
 
Naturschutz 

Die Unterlagen zur Beurteilung des Eingriffes in Natur und Landschaft sowie zum 
Bodenschutz sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan erfasst und erforderliche 
Ausgleichsmaßnahmen sind ebenfalls im BImSchG-Antrag beigefügt. 
 
UVP 

Die Unterlagen zur standortbezogenen Prüfung der Umweltverträglichkeit der geplan-
ten Windenergieanlagen sind bereits im Rahmen des BImSchG-Antrages beantragt. 
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1 Zielsetzung 
Status des Berichtes: 
 

Der vorliegende Abschlussbericht fasst die bis zum Zeitpunkt des Berichtsdatums 

erarbeiteten Ergebnisse und Erkenntnisse zusammen. Die Inhalte basieren auf den 

zum Zeitpunkt der Bearbeitung uns bekannten und durch uns abschätzbaren 

Forderungen und Vorstellungen der technischen Entscheidungsträger der Genehmi-

gungsbehörden sowie des aktuellen Standes von Wissenschaft und Technik. 

Bekannte geplante Windenergieanlagen werden in dieser Analyse als Bestandsanla-

gen berücksichtigt. 

 

Zielsetzung der Untersuchung: 
 

Die vorliegende Untersuchung bewertet den möglichen technischen Einfluss von drei 

geplanten Windenergieanlagen im Bereich Lehmden auf die Radarabdeckung des 

3D-LV-Radars am Standort Brockzetel sowie des Radars am Standort Wittmund. 

Geplant sind Anlagen vom Typ Enercon E-82 E2 mit ca. 108 m Nabenhöhe. 

 

Die Daten und Informationen der Windenergieanlagen bzgl. der Gondel- und 

Säulendimensionen sowie bzgl. der Rotorblätter wurden dem Verfasser des Gutach-

tens auf der Grundlage einer Vertraulichkeitserklärung vom Hersteller der Windener-

gieanlagen zur Verfügung gestellt.  

 

Eine betriebliche Bewertung, die eine nichttechnische Folgenabschätzung für die 

Nutzer der Radarsysteme bedeutet, erfolgt im vorliegenden technischen Bericht 

nicht. 

1.1 Bewertung bzgl. des Radars Brockzetel/3D-LV Radar 

Berücksichtigt wurden hierbei insbesondere die Topografie und die exakten Höhen-

positionen des Radarsystems sowie der geplanten und vorhandenen Windenergiean-

lagen. Weiter sind Ergebnisse aus der letzten Sondervermessung bei der Überprü-

fung der Ergebnisse berücksichtigt worden. 
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In der vorliegenden Untersuchung zum LV-Radar werden die technischen Betriebs-

parameter der Radarortungsanlage Brockzetel, die einer Sicherheitseinstufung 

unterliegen, zugrunde gelegt. Eine ausführliche Beschreibung der technischen 

Betriebsparameter und Aufgabenstellungen der Systeme erfolgt aus diesem Grund in 

den schriftlichen Unterlagen nicht. 

 
Die Beurteilung möglicher Störeinflüsse von Windenergieparks erfolgt grundsätzlich 

unter folgenden Kriterien für Radarsysteme:  

 

 Messtechnisch feststellbare Radarverschattungen durch die geplanten WEAs 
 Gerichtete Reflexionen 
 Streufelderscheinungen, insbesondere infolge von Wechselwirkungen zwi-

schen den vorhandenen sowie geplanten Windenergieanlagen 
 Bewertung der Streufeldintensität für einzelne WEAs als auch für mehrere 

WEAs unter Berücksichtigung deren Wechselwirkung 
 Messtechnisch feststellbare Radarverschattungen durch die geplanten WEAs 

im Falle der notwendigen Berücksichtigung vorhandener räumlich vor- oder 
nachgelagerter WEAs im Hinblick auf 3D-Radarsysteme 

 Konkrete Parameter des LV-Radarsystems: Antennenposition, Antennenhöhe, 
Azimutauflösung, Betriebsfrequenzbereich 

 Anforderungen der DFS zur Vermeidung radarwirksamer Verschattungen 
 
Die Bewertung der Ergebnisse zum radarwirksamen Verschattungseinfluss bei 

Luftverteidigungsradarsystemen erfolgt im Hinblick auf die Möglichkeiten einer 

messtechnischen Erfassbarkeit dieser Einflüsse. Eine Beurteilung, ob diese Einflüsse 

zu betrieblich relevanten Störungen der Radarortungsanlage von Typ HADR führen, 

erfolgt im Rahmen dieser Untersuchung nicht, da hierzu u. a. eine sehr konkrete 

Bewertung der Aufgaben des Radarortungssystems erforderlich ist. 

 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass eine Minderung der messtechnisch mit Hilfe 

von RASS oder SASS-C ermittelbaren Entdeckungswahrscheinlichkeit zur Überprü-

fung von Radarverschattungen in der vorliegenden Untersuchung als nicht feststell-

bar erachtet wird, wenn die Reichweitenminderung geringer ist als der radiale 

Abstand bzw. Versatz zweier Rangefenster von ca. 5 NM. Das ungestörte Feld dient 



Airbus Defence and Space GmbH          Signaturtechnisches Gutachten  Seite: 6 
Labor für Signaturtechnik           Bremen, den 23.09.2016  
 

 
Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadensersatz. Insbesondere die Veröffentlichung in öffentlich zugänglichen Medien setzt eine explizite 
schriftliche Zustimmung durch Airbus Defence and Space voraus. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Ge-
brauchsmuster – Eintragung vorbehalten. Quellenangabe: Alle genutzten Darstellungen sind durch Airbus Defence and Space, 
bzw. den Bearbeiter erzeugt worden. Bei Luftaufnahmen wird teilweise auf Google Earth Abbildungen zurückgegriffen. 

dabei als Bezug. Die Radarreichweite ist dabei auf 100 % normiert. Die LFZ-Position 

wird in 130 NM angenommen. Eine messbare Beeinflussung liegt danach bei einer 

Reichweitenminderung auf unter 96,2 % vor. 

 

Potentiell störrelevant sind im Standortbereich des geplanten Windparks neben der 

Säulen- und der Nabenkonstruktion die Rotorblätter. Radarwirksame Verschattungen 

können infolge zu geringer Distanzen zum Radaranlagenstandort vorliegen. Streufel-

der und gerichtete Reflexionen durch metallische Blitzschutzstrukturen bewirken 

darüber hinaus unter Umständen eine unzuverlässige bzw. ungenaue LFZ-

Positionsbestimmung.  

 

Zielsetzung: 
 

Es werden im Ergebnis Vorschläge formuliert und begründet, an welchen Orten die 

geplanten Windenergieanlagen unter den genannten radartechnischen Kriterien als 

zulässig erachtet werden. Das Gutachten dient zur Vorlage und Entscheidungs-

grundlage im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bei der zuständigen Wehrbe-

reichsverwaltung (WBV) als Betreiber der Radaranlagen Brockzetel. Eine Bewertung 

der Radaranlagen erfolgt nicht. 
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1.2 Bewertung bzgl. des Radars Wittmund 

Das vorliegende Gutachten bewertet bzgl. der Radaranlage am Flugplatz Wittmund 

für den Radargerätetyp ASR-S die radartechnischen Störwirkungen des Windparks 

Lehmden bezüglich der Planung von drei Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-

82 E2 mit einer Nabenhöhe von 108,4 m unter Berücksichtigung der Vorbelastung im 

Hinblick auf die Möglichkeit von Flugzielverlusten im Falle eines Überfluges über die 

untersuchte geplante Windenergieanlagenanordnung. 

 

Der geplante Windpark Lehmden befindet sich südöstlich des Radarstandortes 

Wittmund in einer Entfernung von ca. 46 km. 

 

Die Untersuchung beurteilt für die geplanten WEAs die Auswirkungen auf mögliche 

LFZ-Zielverluste in Abhängigkeit von der räumlichen Anordnung der geplanten WEAs 

sowie die Störwirkungen, die durch die geplanten WEA-Anlagentypen zu erwarten 

sind. Das Ziel der Untersuchung ist die Identifizierung eines Restrisikos im Hinblick 

auf LFZ-Zielverluste gegenüber der heutigen Situation. 

 

Bezüglich der Begrifflichkeiten und Definitionen sei auf die Festlegungen gemäß 

Anhang A verwiesen. 

 

Zielsetzung: 
 

Es wird im Ergebnis begründet, an welchen Orten die geplanten Windenergieanlagen 

einen Einfluss auf die Radarbilddarstellung haben. 

 

Das Gutachten dient zur Vorlage und als Entscheidungsgrundlage im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens bei dem zuständigen BAIUDBw (Bundesamt für Infrastruk-

tur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr) sowie dem AFSBw (Amt 

für Flugsicherung der Bundeswehr) als „Betreiber“ der FS-Radaranlage auf der 

Liegenschaft in Wittmund. Als Bezugsradarsystem wird das dort vorhandene ASR-S 

herangezogen. Eine Bewertung der Radaranlagen erfolgt nicht. Die angewandten 

Kriterien setzen voraus, dass eine Filterung von Windenergieanlagen zur Unter-

scheidung von Flugzielen durch den Radarsensor – wie es bei digitalen Radarsyste-
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men zur Flugsicherung möglich ist – nicht erfolgt und sind damit auf alle Radarsys-

teme dieses Typs oder vergleichbarer Systeme anwendbar. 

 

Eine Überprüfung der Anforderungen der Hindernisfreiheit gemäß der ICAO –

Convention Annex 14 –, die die grundsätzlich zulässige Bauhöhe von Objekten 

beliebiger Art festlegt, erfolgt im Rahmen des Gutachtens nicht. Diese ist für jeden 

Umgebungsort eines Flugplatzes festgelegt und unveränderlich. Sie dient dem 

Schutz von Luftfahrzeugen im Flug und steht nicht im Zusammenhang mit der 

radartechnischen Problematik, die Gegenstand des Gutachtens ist. 

 

Vorbemerkung zur Wechselwirkung zwischen WEA und Radaranlagen der 
militärischen Flugsicherung 
 

Die Analyse eines möglichen Störpotentials durch die Planung von drei Windener-

gieanlagen vom Typ Enercon E-82 E2 mit einer Nabenhöhe von 108,4 m im Gebiet 

Lehmden, südöstlich der Liegenschaft Wittmund im Nahbereich der militärischen 

Flugsicherungsanlagen, wurde erforderlich aufgrund von Bedenken der zuständigen 

Genehmigungsbehörden, insbesondere der militärischen Flugsicherung. 

 

Entsprechende Bedenken wurden im Zusammenhang mit Windenergieanlagen seit 

ca. 1998 im Umfeld von Luftverteidigungsradaranlagen stets geäußert und im 

Rahmen einer umfangreichen, durch Flugvermessungen gestützten Untersuchung 

unter Leitung des Luftwaffenführungskommandos bestätigt, vgl. Abschlussbericht: 

“Einfluss von Hindernissen…“ vom 15.02.2004. Dabei wurden gezielt für in Betrieb 

befindliche 3D-Radaranlagen Kriterien und Lösungen für WEAs bzgl. der radartech-

nisch zulässigen Dimensionen und räumlicher Anordnungen ausgearbeitet und 

nachgewiesen. 

 

Vergleichbare durch systematische Flugvermessungen messtechnisch bestätigte 

und verifizierte Kriterien liegen für 2D-Radaranlagen im Rahmen der Förderstudie 

des BMU seit September 2011 vor:  
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o Dabei erfolgten an verschiedenen militärischen Flugplätzen die Aufzeichnung 

von Störeinflüssen von Windenergieanlagen auf das Radarsystem ASR 910 

über einen langen Zeitraum unter sehr unterschiedlichen Wetter- bzw. Wind-

bedingungen. Durch diese Ergebnisse konnten verschiedenen Windenergie-

anlagentypen unterschiedliche Störpotentiale bzw. Störhäufigkeiten zugeord-

net werden. 

o Auf der Grundlage von Auswertungen zu WEA-Darstellungs- bzw. Störhäufig-

keiten sowie auf der Grundlage der Auswertung von LFZ-Überquerungen über 

WEA-Anordnungen konnten Kriterien für radartechnisch zulässige Anordnun-

gen am Beispiel vorhandener Windenergieanlagenanordnungen und WEA-

Typen festgelegt werden. 

 

Liegen für konkrete, geplante WEA-Typen keine im Rahmen von messtechnischen 

Untersuchungen ermittelten, belastbaren Ergebnisse zur radarwirksamen Darstel-

lungs- oder Störhäufigkeit vor, wird ersatzweise für die Beurteilung dieser Störhäufig-

keit eine „Worst-Case“-Betrachtung unter der Annahme der größeren Störhäufigkei-

ten geringfügig kleinerer messtechnisch untersuchter WEA-Rotoren durchgeführt. 

 

Durch die Bewegung der Rotoren einer WEA wird für den Radarsensor ein Reflexi-

onsobjekt mit einem starken dynamischen Radarquerschnitt bzw. Radarreflexionsin-

tensität generiert. Die Charakteristik eines dynamischen Radarquerschnittes ist 

einem bewegten Luftfahrzeug sehr ähnlich, so dass für den Radarsensor des eines 

ASR-S oder vergleichbarer moderner Flugsicherungsradaranlagen eine Unterschei-

dung gegenüber einem Luftfahrzeug (LFZ) erschwert wird. 

 

Die Störeinflüsse von Windenergieanlagen bei 2D-Radaranlagen zur Flugsicherung 

sind im Schwerpunkt durch zwei unterschiedliche Erscheinungen beschreibbar: 

 

a. Jede Windenergieanlage, unabhängig von ihrer Dimension und Rotorblattform, 

erzeugt mit einer individuellen Häufigkeit auf dem Radarschirm eine ortsfeste 

Zieldarstellung. In der Umgebung eines Radaranlagenstandortes sind über die-

se Erscheinung prinzipiell alle vorhandenen Windenergieanlagen sichtbar. Beim 

ASR-S ist die Darstellung dieser Plots üblicherweise nicht eingeschaltet. Die 
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Darstellungshäufigkeit von WEAs ist somit kein direktes Maß für deren Störwir-

kung. In der Umgebung des Flugplatzes bzw. im Überwachungsbereich des 

Radars ist bereits eine größere Anzahl von Windenergieanlagen vorhanden. 

Zusätzliche Windenergieanlagen können beim ASR-S zu LFZ-Plotausfällen so-

wie hierdurch bedingte Trackabbrücke generieren. In seltenen Fällen können 

WEA-Plots zu einer Trackablenkung bzw. Falschtracks führen. 

 

WEA-Plots verursachen in der Radardarstellung bei Windstille – wenn der 

Windenergieanlagenrotor nicht dreht – keine LFZ-Plotausfälle. Sie sind durch 

technische Maßnahmen bei Windenergieanlagen nicht lösbar, da hierzu eine 

Minderung der Reflexionsintensität von Windenergieanlagen über mehrere De-

kaden, d. h. mehr als 30 dB (Faktor 1000), notwendig wäre, die technisch nicht 

möglich ist. Zugleich muss darauf hingewiesen werden, dass die Radardarstel-

lung zugleich die Einblendung von einfachen Karten, z. B. Küstenlinien, als Ori-

entierungshilfe in gleicher Weise ermöglicht. 

 

b. Beim Überflug über Windparks oder über mehrere räumlich eng angeordnete 

Windenergieanlagen zeigen sich Schwächungen der Primärzieldarstellung bei 

der Überwachung von LFZ-Bewegungen im direkten Umgebungsgebiet um und 

über WEAs für alle Flughöhen. Eine falsche Trackgenerierung ist ebenfalls 

möglich. 

 

Dieser Sachverhalt kann für die Flugsicherung eine schwerwiegende Problema-

tik eines nicht akzeptablen LFZ-Zielverlustes bewirken und ist der Schwerpunkt 

der technischen Beurteilung des vorliegenden Gutachtens. Diese Problematik 

wird sehr stark bestimmt durch die räumliche Anordnung der geplanten Wind-

energieanlagen sowie die technischen Parameter der Windenergieanlagen, die 

die Störwirkung bestimmen. Durch technische Maßnahmen bei den Windener-

gieanlagen sowie durch deren räumliche Anordnungen im Hinblick auf mögliche 

Überflugszenarien von LFZs sind hier Maßnahmen zur Problemlösung oder 

Problemminderung möglich. Diese Maßnahmen sind im Hinblick auf künftige 

digital arbeitende Radarsysteme zur Flugsicherung besonders vorteilhaft, weil 

eine Unterscheidung zwischen einer WEA und einem LFZ unterstützt wird. 
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In diesem Zusammenhang kann festgestellt werden, dass abhängig von der 

Verweildauer eines LFZs im Fall des Überfluges im entsprechend betroffenen 

Luftraumgebiet oberhalb einzelner WEAs oder kleiner isoliert stehender Wind-

parks diese nicht zwangsläufig als Ursache entsprechender Störungen wirksam 

werden, wenn die Verweildauer eines LFZ oberhalb dieses Gebietes geringer 

ist als drei Antennenumdrehungszeiten.  

 

Zusätzlich wurden im vorliegenden Gutachten technische Erkenntnisse aus nachste-

henden Dokumentationen und Besprechungen berücksichtigt: 

 

 Abschlussbericht: Einfluss von Hindernissen auf HF-gestützte Führungsmittel 

vom 15.02.2004 

 Feldstudie RAF AWC „The Effects of Wind turbine Farms on ATC Radar“ vom 

10.05.2005 

 Messtechnische Untersuchung an Windenergierotorblättern zur Ermittlung von 

reflexionsdämpfenden Möglichkeiten vom 04.06.2003 und 15.01.2004. 

 Report DoD USA „ THE EFFECS OF WIND TURBINE FARMS ON MILITARY 

READINESS 2006“ 

 aktuelle Empfehlungen von EUROCONTROL gemäß Doc ID 0.3 vom 

18.05.2008 

 BMVg IT 4 – Schutzbereich von Funkstellen (allgemeiner Umdruck Nr. 51) 

 Besprechung und Vortrag bei „EUROCONTROL / Wind energy task group“ 

vom 01.03.2006 „Potential effects of wind turbines and justiciable solutions“. 

 Technische Dokumentation zum 2D-Radar „ASR-S“ des Herstellers 

 Technische Dokumentation des AFSBw zum ASR 910  

 Ergebnisse einer BMU-Studie zum Störeinfluss von WEAs auf Radarsysteme 

zur Flugsicherung – Ergebnispräsentation von 09.12.2008 . 

 ICAO EUR Doc. 15 2nd Edition, September 2009 

 ICAO – Doc 8071 – Manual on Testing of Radio Navigation Aids; Vol. III 

 EUROCONTROL-Doc. “Assessment Methodology to Determine the Impact of 

Wind Turbines on ATC Surveillance Systems, Edition Number 0.4 (3.2.3 ff)” 
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 EUROCONTROL-Doc. "Wind farm impact assessment technique and mitiga-

tion measures, Edition 0.5 

 Besprechung mit AFSBw im Rahmen des BMU – Fördervorhabens „ Fortfüh-

rung WEA – Radarverträglichkeit“ vom 11.+12.05.2010 

 Eurocontrol “ Guidelines from Wind turbine task force “ Version 1.0 from May 

2010  

 Abschlussbericht des BMU-Fördervorhaben „Fortführung WEA – Radarver-

träglichkeit“ von September 2011 

 Datenaufzeichnung und Auswertung am Radar in Wittmund vom Typ ASR-S 

am Beispiel eines vorhandenen Windparks im Dezember 2015 

 Besprechung beim Luftfahrtamt der Bundeswehr Referat 3 II e bzgl. der Be-

wertung für das ASR-S vom 19.01.2016 

 Datenaufzeichnung und Auswertung am Radar in Schleswig vom Typ ASR-S 

am Beispiel zweier vorhandener Windparks im Juli 2016 

 

Neuere messtechnische Untersuchungen konzentrieren sich auf vergleichende 

Detailuntersuchungen zu konkreten Bestandsparks, werden daher nicht explizit 

aufgeführt und dienen der Verifikation der Ergebnisse der genannten Grundlagenun-

tersuchungen. 

 

Zur Bewertungsmethodik: 
 

Die technischen Erfordernisse für die Planung von Windenergieanlagen im Gebiet 

Lehmden erfolgen unter den Randbedingungen des Radarsystems ASR-S oder 

funktionsgleicher anderer Radarsysteme. Grundlage sind die WEA-Standorte gemäß 

der Koordinaten aus Tabelle 1. 

 

I. 

Die Bewertung der WEAs erfolgt unter der Maßgabe, dass die zu betrachtenden 

durch WEAs beeinflussten Zellen in einem definierten Polar Flächenraster (DCM- 

Zellen) vorliegen, welcher auf den Radarstandort ausgerichtet ist. Beim ASR-S weist 

jede dieser DCM-Zellen in einer Entfernung zwischen 12,3 km und 70 km zum 
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Radargerät 299,7 m x 1,8° auf. Bei Entfernungen von weniger als 12,3 km beträgt die 

Dimension der DCM-Zellen 299,7 m x 3,6°. 

 

II: 

Die für die Bewertung angenommene LFZ-Überfluggeschwindigkeit wird mit 

180 km/h (50 m/s) angegeben, dabei wird ein störrelevanter Trackverlust bei weniger 

als drei Antennenumdrehungen ausgeschlossen. 

 

Die Beurteilung der LFZ-Verweildauer im Falle eines Überflugs über die Gesamtan-

ordnung der projektierten WEA-Standorte gemäß Tabelle 1 führt auf eine Zunahme 

der Flugzielverluste infolge der durch WEAs beeinflussten DCM-Zellen (im Folgen-

den als Störzellen bezeichnet). Nach der Errichtung der WEAs sind bei Überflügen 

Flugzielverluste mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit der 

Überflugrichtung zu erwarten. Bei diesem Bewertungsverfahren wurden der Gelän-

deeinfluss sowie die reale Erfassbarkeit von Windenergieanlagen entsprechend der 

Ergebnisse der BMU-Studie aus 2011 berücksichtigt. 

 

III. 

Die tatsächliche Störrelevanz innerhalb einer Störzelle wird durch die Position bzw. 

die Anordnung der WEAs innerhalb und außerhalb der betrachteten Störzelle 

bestimmt. Zudem sind die Intensität und die zeitliche Änderung der Radarreflektivität 

bzw. des RQS (Radarrückstreuquerschnitt) einer WEA maßgeblich. 

 

Von Bedeutung ist jedoch, dass der RQS für die geplante WEA eine Größenordnung 

zeigt, die deutlich über der Detektionsschwelle des ASR-S sowie anderer moderner 

2D-Radarsysteme liegt, so dass eine Bewertung der WEA-Erfassung durchgeführt 

werden muss. 

 

Ein LFZ-Trackverlust ist gemäß den Forderungen und Festlegungen der 
Flugsicherung ab der dritten durch eine WEA gestörten Detektion gegeben.  
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Bei Radaranlagen der Flugsicherung wird für eine sichere Flugzielerfassung eine 

Wahrscheinlichkeit (PD LFZ) von mindestens 90 % gefordert, die realiter diffizil zu 

erreichen ist. 

 

Der oben gewählte Ansatz stellt im Hinblick auf die Bewertung von Überflügen über 

WEA einen Worst-case Ansatz dar. 

 

So wäre eine LFZ-Zielverlustwahrscheinlichkeit von unter 10 % für die o. g. Forde-

rung von mindestens 90 % für die PD LFZ rechnerisch ohne Wirkung. Dieser Ansatz 

wird jedoch im vorliegenden Fall nicht verfolgt, weil eine Anhebung der Falschalarm-

rate (FAR) in diesem Zusammenhang ebenfalls zu berücksichtigen ist. 
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2 Gesamtbeurteilung/Zusammenfassung der Ergebnisse 

2.1 Radar Brockzetel 

Die nachstehend dargestellte geplante WEA-Anordnung stellt für die Radaranlage 

Brockzetel eine der bisherigen Betriebssituation gleichwertige Situation dar. 

 

 
 
Abbildung 1: Grafische Übersicht auf die gekennzeichneten Windenergieanlagen (rot=Bestand, 

grün=Planung). Die Einstrahlungsrichtungen bzgl. des Radars Brockzetel sind durch 

gelbe Linien gekennzeichnet. Das Planungsgebiet ist im rechten unteren Bildbereich 

zu sehen. 

 



Airbus Defence and Space GmbH          Signaturtechnisches Gutachten  Seite: 16 
Labor für Signaturtechnik           Bremen, den 23.09.2016  
 

 
Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadensersatz. Insbesondere die Veröffentlichung in öffentlich zugänglichen Medien setzt eine explizite 
schriftliche Zustimmung durch Airbus Defence and Space voraus. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Ge-
brauchsmuster – Eintragung vorbehalten. Quellenangabe: Alle genutzten Darstellungen sind durch Airbus Defence and Space, 
bzw. den Bearbeiter erzeugt worden. Bei Luftaufnahmen wird teilweise auf Google Earth Abbildungen zurückgegriffen. 

 
 
Abbildung 2: Grafische Detailansicht auf die geplanten Windenergieanlagen (grün, im Bild rechts 

oben) 

 

Durch die geplanten WEA erfolgt zusammen mit den Bestandsanlagen eine lokale 

Änderung der WEA-Verdichtung mit Wechselwirkungen untereinander. Die Einstrah-

lungsrichtungen bzgl. des Radars Brockzetel sind gelb gekennzeichnet. 

 

Bei der Realisierung der Planungsstandorte sind Ortsabweichungen gegenüber den 

Koordinaten gemäß Tabelle 3 in der Größenordnung des Säulendurchmessers im 

unteren Höhenbereich von ca. 5,5 m ohne Einfluss auf die Ergebnisse in allen 

Richtungen zulässig. 

 

Für die vorliegende Radaranlage Brockzetel, die als 3D-Radaranlage zur Luftvertei-

digung dient, ergibt sich für keine der untersuchten WEA-Anordnungen eine messba-

re Minderung der Radarerfassung. Das Kriterium ist hierzu 96,2% als messtechni-

sche Nachweisgrenze. 
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Ebenfalls sind die Forderungen bzw. Empfehlungen gemäß des Dokuments "EURO-

CONTROL Guidelines Edition 1.1" ,  Table 3 : "Move wind turbine out of  radar line of 

sight " durch die Planungen im radartechnische Sinne erfüllt. 

 

Die Streufeldeinflüsse, bedingt durch die zukünftige Windparksituation mit den 

geplanten und den vorhandenen WEAs, weisen eine geringe Intensitätszunahme 

auf, infolge derer jedoch keine feststellbaren Auswirkungen wie Zielerfassungsverlus-

te oder Fehler bei Laufzeit- bzw. Distanzmessungen auf das Radarsystem zu 

erwarten sind. Eine messbare Störung des Radars Brockzetel in der Planungssituati-

on kann ausgeschlossen werden. 

 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Untersuchungen bei 3D- 

Radarsystemen nur unter Berücksichtigung der Topografie sowie der Höhenposition 

der Radarantenne und der WEA eine Aussage zu Reichweitenänderungen ermögli-

chen und die hier vorgestellten Ergebnisse nur für die betrachteten Planungsstandor-

te gemäß Tabelle 3 gültig sind. 
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2.2 Radar Wittmund 

Um eine Situation sicherzustellen, die auch bei Errichtung der geplanten WEAs für 

die Radaranlage in Wittmund eine der bisherigen Betriebssituation gleichwertige 

Beeinflussung schafft, ist die nachstehende Anordnung der grün gekennzeichneten 

WEAs gemäß Abbildung 3 und Tabelle 1 zulässig: 

 

 
Abbildung 3: Detailübersicht der geplanten Windenergieanlagen (blau) sowie der Bestandsanalgen 

(rot). Die Einstrahlungsrichtungen bzgl. der Radaranlage Wittmund sind gelb darge-

stellt. 

 

Die Standorte der geplanten Windenergieanlagen (blau) sowie der Bestandsanalgen 

(rot) sind gekennzeichnet. Die Einstrahlungsrichtungen bzgl. des Radars Wittmund 

sind gelb gekennzeichnet.  
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Tabelle 1:  Koordinatenübersicht über die geplanten Windenergieanlagen (blau) sowie die 

Vorbelastung (grün/magenta/rot). Die grün gekennzeichneten geplanten WEAs sind 

radartechnisch zulässig. 

 

Bei der Realisierung der Planungsstandorte sind Ortsabweichungen in allen Richtun-

gen gegenüber den Koordinaten gemäß Tabelle 1 in der Größenordnung des 

Säulendurchmessers – im unteren Höhenbereich – ohne Einfluss auf die Ergebnisse 

in allen Richtungen zulässig. 

 

 

Zusätzlicher Handlungsbedarf für die zulässigen geplanten Windenergieanlagen 

besteht bei den festgestellten Einflüssen nicht. 

 

  

Standort Anlage WGS 84 Nord WGS 84 Ost
Naben-höhe 

[m]
Elevation [°] Distanz [m] Winkel [°]

Planung Wapeldorf-Heubült

Wapeldorf 01 Enercon E-82 E2   53° 20’  6,30”    8°  8’ 40,79” 108,38 -0,0178 39914,96 126,9168

Wapeldorf 02 Enercon E-82 E2   53° 20’  3,90”    8°  8’ 53,59” 108,38 -0,0188 40148,42 126,7962

Wapeldorf 03 Enercon E-82 E2   53° 19’ 43,43”    8°  9’  9,24” 108,38 -0,0212 40762,96 127,2588

Wapeldorf 04 Enercon E-82 E2   53° 19’ 35,76”    8°  9’  3,56” 108,38 -0,0217 40825,34 127,6124

Wapeldorf 05 Enercon E-82 E2   53° 19’ 28,27”    8°  9’  7,11” 108,38 -0,0224 41019,92 127,8107

Planung Lehmden

Lehmden 01 Enercon E-82 E2   53° 16’ 58,08”    8° 11’ 25,57” 108,38 -0,051 45953,05 130,3822

Lehmden 02 Enercon E-82 E2   53° 16’ 49,22”    8° 11’ 26,92” 108,38 -0,0525 46151,36 130,6193

Lehmden 03 Enercon E-82 E2   53° 16’ 53,60”    8° 11’ 42,66” 108,38 -0,0542 46283,34 130,2559

Planung Delfshausen

Delfshausen 01 Enercon E-82 E2   53° 18’  8,66”    8° 14’  3,17” 108,38 -0,0552 46871,19 126,0269

Delfshausen 02 Enercon E-82 E2   53° 18’  7,58”    8° 14’ 21,07” 108,38 -0,0568 47157,86 125,82

Delfshausen 04 Enercon E-82 E2   53° 17’ 59,61”    8° 14’ 24,88” 108,38 -0,0577 47360,8 126,0098

Delfshausen 05 Enercon E-82 E2   53° 18’  4,80”    8° 14’ 46,94” 108,38 -0,059 47595,39 125,5621

Delfshausen 03 Enercon E-82 E2   53° 18’ 14,86”    8° 14’ 41,36” 108,38 -0,0574 47329,29 125,3312

Bestand

Liethe 01 NEG Micon NM54   53° 16’ 43,08”    8° 11’ 11,34” 70 -0,1113 46059,45 131,0332

Liethe 02 NEG Micon NM54   53° 16’ 41,32”    8° 11’ 24,13” 70 -0,1122 46273,24 130,8895

Liethe 03 NEG Micon NM54   53° 16’ 34,98”    8° 11’ 18,14” 70 -0,1124 46319,78 131,1622

Liethe 04 NEG Micon NM54   53° 16’ 31,20”    8° 11’  7,11” 70 -0,1121 46244,98 131,4386

Liethe 05 NEG Micon NM54   53° 16’ 29,83”    8° 11’ 26,81” 70 -0,1134 46545,62 131,1775

Liethe 06 NEG Micon NM54   53° 16’ 24,06”    8° 11’ 11,50” 70 -0,113 46452,99 131,5744

Liethe 07 NEG Micon NM54   53° 16’ 22,74”    8° 11’ 33,94” 70 -0,1145 46790 131,2708

Liethe 08 NEG Micon NM54   53° 16’ 20,90”    8° 11’ 22,04” 70 -0,1139 46663,55 131,5031

Lehmden B01 Enercon E-58   53° 17’  2,11”    8° 11’ 11,67” 59 -0,1234 45676,76 130,475

Rosenberg 01 Enercon E-82 E2   53° 20’ 54,00”    8°  7’ 41,75” 108,38 -0,0033 38155,89 126,1491

Rosenberg 02 Enercon E-82 E2   53° 20’ 58,71”    8°  7’ 57,74” 108,38 -0,0052 38308,06 125,7108



Airbus Defence and Space GmbH          Signaturtechnisches Gutachten  Seite: 20 
Labor für Signaturtechnik           Bremen, den 23.09.2016  
 

 
Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadensersatz. Insbesondere die Veröffentlichung in öffentlich zugänglichen Medien setzt eine explizite 
schriftliche Zustimmung durch Airbus Defence and Space voraus. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Ge-
brauchsmuster – Eintragung vorbehalten. Quellenangabe: Alle genutzten Darstellungen sind durch Airbus Defence and Space, 
bzw. den Bearbeiter erzeugt worden. Bei Luftaufnahmen wird teilweise auf Google Earth Abbildungen zurückgegriffen. 

Bewertung: 
 

Grundlage sind die technischen Erfordernisse des Radarsystems ASR-S oder 

funktionsgleicher anderer Radarsysteme, sowie die WEA-Standorte gemäß  

Tabelle 1. 

 

Untersucht wurde die geplante Situation unter Berücksichtigung der benachbarten 

Vorbelastung. 

 

Auf der Grundlage aller durchgeführten Überflugbewertungen bzgl. zu erwartender 

Zielverlustwahrscheinlichkeiten von LFZ kann festgestellt werden, dass durch die 

geplante Situation ein Störzellengebiet vorliegt, bei dem bzgl. der Radaranlage 

Wittmund bei allen Überflugrichtungen die Zielverlustwahrscheinlichkeiten für ein LFZ 

mit einem RQS von 3 m2 ausreichend gering sind. 

 

Eine Zielverlustwahrscheinlichkeit von über 50 % für ein LFZ mit einem RQS von 

3 m2 nicht mehr als zweimal in Folge gegeben. Ein LFZ-Zielverlust/Trackverlust ist 

gemäß den Forderungen und Festlegungen der Flugsicherung erst ab der dritten 

durch eine WEA gestörten Detektion gegeben. 

 

Im Zusammenhang mit dem Flugpfad D sei darauf hingewiesen, dass bei tangential 

orientierten Flugpfaden relativ zum Standort des Radarsystems generell Einschrän-

kungen bei der Darstellung von LFZ-Bewegungen aufgrund fehlender radialer 

Dopplerinformationen vorliegen. 

 

Es muss stets dabei deutlich unterschieden werden zwischen der grundsätzlich 

angegebenen Möglichkeit für einen LFZ-Trackverlust, der als Kumulation verschie-

dener Ergebnisse angegeben wird, und der Wahrscheinlichkeit, dass ein LFZ-

Zielverlust bei einer bestimmten Detektion eintritt. In dem Zusammenhang ist zu 

beachten, wie lange ein derartiger Verlust gegeben ist. 

 

Die Berechnungen beruhen auf der Annahme der Hauptwindrichtung für das 

Windparkgebiet von ca. 230° (Jahresmittel).  
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Eine ausführliche technische Bewertung der Überflugproblematik, der Radardarstel-

lung sowie unterstützender bzw. kompensierender Maßnahmen erfolgt in Kapitel 7. 

 

Empfehlung: 
 

Unter Abwägung der verschiedenen untersuchten Überflugpfade ist die 
Realisierung der geplanten WEAs als Enercon E82 E2 radartechnisch zulässig, 
da keine relevanten Zielverlustwahrscheinlichkeiten festzustellen sind, die zu 
einen Trackabbruch für ein LFZ mit einem RQS von 3 m2 (Klasse Cessna oder 
größer) führen. Eine Fremdabschaltung für die geplanten WEAs ist daher nicht 
notwendig. 
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2.3 Zusammenfassung 

 
Auf der Grundlage der vorgenannten Feststellungen und unter Beachtung der 
Empfehlung werden die geplanten WEA-Typen an den geplanten Standorten 
sowie in der vorgesehenen angegebenen Bauhöhe - vgl. Tabelle 3 sowie 
Anhang auf Seite 72 - als radartechnisch vertretbar und zulässig betrachtet. 
 

Hinweis:  
Sämtliche Ergebnisse sind unter den für die untersuchten WEA-Standorte angege-
benen Randbedingungen gültig. Ein Übertrag der Ergebnisse auf andere Windener-
gieanlagen oder auf andere Standorte ist nur mit Einschränkungen möglich. Bei 
Änderungen der WEA-Konstruktionen oder bei abweichenden Geländeprofilen 
verlieren die ermittelten Ergebnisse ihre Gültigkeit. 
 
Alle Untersuchungen, wie theoretische Analysen, Berechnungen und messtechni-
sche Untersuchungen, wurden durch den Unterzeichner persönlich überwacht bzw. 
durchgeführt. Der Schwerpunkt der Unterstützung durch Dipl. Math. O. Stelzner und 
Dipl. Ing. M. Gottschalk liegt in der Durchführung der Simulationsverfahren nach 
festgelegten Prozessen. 
 
Alle genutzten Hilfsmittel sind Eigentum der Airbus Defence and Space GmbH, 
Betriebsstätte Bremen. Sie entsprechen dem aktuellen Stand der Wissenschaft, der 
Lehre und den Erfahrungen der Praxis. 
 

 

 

 

Dr.-Ing. A. Frye, 23.09.2016 

 

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 

Hochfrequenz- und Signaturtechnik 
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3 Untersuchung bzgl. Radar Brockzetel 

3.1 Aufgabenbeschreibung 

Südöstlich des Radarstandortes Brockzetel ist in einer Distanz von ca. 40 km 

Entfernung die Errichtung von drei Windenergieanlagen des Typs Enercon E-82 E2 

mit ca. 108 m Nabenhöhe vorgesehen. Berücksichtigt werden ebenfalls diverse 

Bestandsanlagen, die in einem radarwirksamen Zusammenhang mit den Planungs-

anlagen stehen. Die Bestandsanlagen befinden sich in ca. 33 km bis ca. 42 km 

Entfernung vom Radar Brockzetel. 

 

Geplante Anlagen: 
Die technischen Parameter der geplanten Anlagen sind auf Seite 71 aufgeführt. Die 

ermittelten Ergebnisse in diesem Gutachten behalten auch bei einem ggf. kleineren 

Rotordurchmesser ihre Gültigkeit ohne Einschränkungen. 

 
Für die Rotorblätter der geplanten Anlagen wird von einem Blitzschutzkonzept 

ausgegangen, das ein Leiterband bzw. eine axial geführte Leiterschiene im Rotor-

blatt sowie metallische Rezeptoren u. a. im Bereich der Blattspitze vorsieht. Gemäß 

durchgeführter messtechnischer Untersuchungen im Zusammenhang mit anderen 

Projekten konnte nachgewiesen werden, dass ein derartiges Blitzschutzkonzept ein 

geringeres radartechnisches Störpotential zeigt als äußere metallische Kantenprofile, 

insbesondere eine geringere Streufeldintensität infolge eines geringeren Metallanteils 

im Rotorblatt.  

 

Das Ausmaß der möglichen Einflüsse durch Rotorblätter wird im Folgenden für ein 

Blitzschutzkonzept berücksichtigt, das diesen axial verlaufenden Leiter vorsieht. 

 
Die Angaben zu den Planungs- und Bestandsanlagen wurden vom Kunden zur 

Verfügung gestellt.  

 

Ziel dieser Untersuchung ist es, unter den Kriterien, die in den nachstehenden 

Kapiteln genannt sind, eine Aussage über die durch die geplanten WEA erzeugten 

und zu erwartenden radarverschattungswirksamen Störeinflüsse und daraus 
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folgender Reichweitenminderungen zu erarbeiten und, soweit erforderlich, Maßnah-

men zu deren Beseitigung und deren Wirksamkeit aufzuzeigen.  
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3.2 Referenzuntersuchung 

Die vorliegende Untersuchung berücksichtigt neben den durchgeführten Simulations-

rechnungen zusätzlich Erkenntnisse aus rechnergestützten und messtechnischen 

Analysen von anderen Windkraftvorhaben im Nahbereich unterschiedlichster 

Radarortungssysteme. Der Schwerpunkt der vorliegenden messtechnischen 

Grundlagen und Referenzen bezieht sich auf 3D-Radarsysteme zur Luftverteidigung. 

Bei der Modellierung sowie der rechnergestützten Strahlungsfeldanalyse der 

vorliegenden WEA-Anordnung wurden die gleichen Verfahren aus den nachstehend 

genannten Vorhaben in weiterentwickelter Version genutzt. 

 

Grundlagen dieser Untersuchungen sind u. a.: 

1) Computergestützte Strahlungsfeldanalysen der DASA/EADS zur 

Beurteilung der Einflüsse einzelner Windkraftanlagen im Nahbe-

reich des militärischen Radarsensors Auenhausen/NRW. Die Resul-

tate wurden in einem Bericht vom September 1998 zusammenge-

fasst. 

2) Flugvermessungen zur Verschattungswirkung von Windkraftanla-

gen im Nahbereich des Radarsensors Auenhausen im Jahr 1996. 

3) Technische Vorgaben der Bundeswehr an die Untersuchung von 

Windenergieanlagen zum Radarsensor Brockzetel vom September 

1998.  

4) Durchgeführte computergestützte Strahlungsfeldanalyse der DA-

SA/EADS zur Beurteilung der Einflüsse einzelner Windkraftanlagen 

mit Nabenhöhen von 98 m über Grund. Dabei wurden gezielt unter-

schiedliche Distanzen zu einer Radarortungsanlage bewertet. Die 

Resultate wurden in einem Bericht vom Januar 1999 zusammenge-

fasst. Die gewählten Modellparameter bei der Nachbildung dieser 

Windenergieanlagen entsprechen den Parametern der Untersu-

chungen nach a und b zu Auenhausen, da hierbei jeweils eine sehr 

gute Übereinstimmung zwischen den computergestützten Strah-

lungsfeldanalysen sowie den Flugvermessungen festgestellt wurde. 
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5) Durchgeführte Flugvermessungen zum Radarsensor Brockze-

tel/Niedersachsen vom April 1999. 

6) Computergestützte Strahlungsfeldanalysen der DASA im Rahmen 

einer Machbarkeitsanalyse für ein Aufstellungskonzept eines Wind-

energieparks. Die Resultate zu radartechnisch möglichen Anord-

nungen einer größeren Anzahl von Windenergieanlagen im Nahbe-

reich des Radarsensors Brockzetel wurden dabei in einem Bericht 

im Mai 1999 zusammengefasst. 

7) Interpretation und Beteiligung an der Auswertung von Flugvermes-

sungen im Rahmen der „Arbeitsgruppe Messtechnik“ – 1999 bis 

2003 – unter Leitung des Luftwaffenführungskommandos. 

8) Computergestützte Feldanalysen der EADS in Abstimmung mit der 

Erprobungsstelle WTD 81 der Bundeswehr in Greding zur Beurtei-

lung des Einflusses von Windenergieanlagen bei unterschiedlichen 

Radarbetriebsfrequenzen im Jahr 2003. 

9) Untersuchung von Windenergieanlagen-Anordnungen im Einfluss-

bereich/Arbeitsbereich von Luftverteidigungsanlagen der Typen 

MPR, HADR und RRP 117 mit unterschiedlichen Frequenzen in den 

Jahren 2002 bis 2005. 

10) Untersuchung von Windenergieanlagen-Anordnungen im Einfluss-

bereich/Arbeitsbereich von Navigationsanlagen des Typs DVOR in 

Deutschland im Jahr 2004.  

11) Untersuchung von WEA Anordnungen in großer Distanz sowie de-

ren Einfluss auf Luftverteidigungsradaranlagen des Typs HADR und 

Vergleich mit Flugverkehrsaufzeichnungen in den Jahren 2008 und 

2009. 

12) Report DoD USA „ THE EFFECS OF WIND TURBINE FARMS ON 

MILITARY READINESS 2006“. 

13) Eurocontrol “ Guidelines from Wind turbine task force “ Version 1.0 

14) ICAO EUR Doc. 15 2nd Edition, September 2009. 

15) ICAO – Doc 8071 – Manual on Testing of Radio Navigation Aids; 

Vol. III. 
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16) Präsentation "Beurteilung von WEA, Version 1.2 " des Kdo LRÜ 

vom 22.03.2011 

17) Sondervermessung des Radars Auenhausen zum Einfluss von 

Windenergieanlagen – nicht öffentlich - im Auftrag des Einsatzfüh-

rungsdienstes der Luftwaffe, Ausfertigung Januar 2013 
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3.3 Untersuchungsverfahren 

Das eingesetzte numerische Untersuchungsverfahren zur Strahlungsfeldanalyse im 

Raum basiert bzgl. der Nachbildung der Windenergieanlagen auf dem mathemati-

schen Verfahren der Momentenmethode. 

 

Bei den Untersuchungen der Abschattungswirkungen sowie der Wechselwirkungen 

der Windenergieanlagen untereinander wurden die Feldberechnungen bei jeder 

einzelnen Konfiguration einer Windenergieanlage oder einer Gruppe von Windener-

gieanlagen für verschiedene Raumgebiete sowie unterschiedliche Höhen durchge-

führt. In der vorliegenden Untersuchung wurde der Schwerpunkt auf einen sehr 

niedrigen Elevationswinkel von 0,2°…0,22° gelegt. Dabei wurde diese leicht geneigte 

Analyseebene derart im Raum bzgl. der Höhen angeordnet, dass der Höhenbereich 

der Gondeln, d. h. der Bereich, in dem die intensivsten Störungen hervorgerufen 

werden können, abgetastet wird. 

 

Grundsätzlich wird bei den numerischen Analysen als Worst-case-Ansatz das 

Raumgebiet der Gondel zusammen mit dem Turm als verschattungsrelevante 

Objektstruktur nachgebildet, die sich im Falle einer vollständigen Rotation ergibt. 

Damit sind zusätzlich die ungünstigsten Randbedingungen, die sich bei wechselnden 

Windrichtungen ergeben können, berücksichtigt. 

 

Das elektromagnetische Strahlungsfeld wird im gesamten Entfernungsbereich 

zwischen dem LFZ und der Radarortungsanlage berechnet. Für jede einzelne 

Analyse wird auf dieser Grundlage die Intensitätsverteilung des Feldes in einem 

400 m breiten und 50 km langen Feldgebiet – ausgehend von der Radarortungsanla-

ge – dargestellt. Dieses Feldgebiet stellt somit den letzten Streckenabschnitt der vom 

LFZ reflektierten Radarwelle dar. In den Abbildungen sind somit die Feldstärkevertei-

lungen der letzten 50 km mit der Radarortungsanlage als Zielpunkt angegeben. 

 

Das Raumgebiet um das Radarsystem wird mit unterschiedlichen Feldpunktdichten 

analysiert, um eine gesicherte Datenbasis für die Beurteilung der zu erwartenden 

Einflüsse auf die Empfangsfeldstärke zu haben. 
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Grundsätzlich wird bei den Feldberechnungen eine normierte elektrische Feldstärke 

bei Annahme vertikaler Polarisation ausgewiesen. Die Darstellung der Ergebnisse 

erfolgt durch als Farbflächen gekennzeichnete Feldstärkeverteilungen sowie durch 

3D-Konturdarstellungen, die die räumliche Ausdehnung des Streufeldes in der 

direkten Umgebung der streuenden Struktur der Windenergieanlage deutlich 

machen. 

 

Ein Einfluss auf die Radarortungssysteme wird als messtechnisch mit z. B. SASS-C 

(vgl. Anhang auf Seite 70) nachweisbar beurteilt, wenn die Feldstärkeminderungen 

am Ort der Empfangsantenne zu einer Reichweitenminderung auf unter 96,2 % 

gegenüber dem ungestörten Fall (100 %) führen. Die Beurteilung von messbaren 

Reflexions- und Streufeldeinflüssen orientiert sich an Änderungen der Empfangsfeld-

stärke, die eine gleiche Größenordnung erreichen. 

 

Eine Bewertung, ob die messbaren Einflüsse eine Beeinträchtigung des Betriebes 

des Radarortungsverfahren bedeuten, erfolgt im Rahmen dieser Untersuchung nicht.  
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3.4 Technische Analyse für das 3D-LV-Radar Brockzetel 

Die Analyseergebnisse zeigen als Grundsatzbetrachtung auf der Grundlage von 

Ausbreitungsrechnungen im Betriebsfrequenzbereich von ca. 3,1 GHz die durch 

Windenergieanlagen verursachten Streufeldeinflüsse sowie radarwirksame Verschat-

tungen und den Einfluss auf mögliche Reichweitenminderungen. 

 

Die nachstehenden Untersuchungen zur Beurteilung des Einflusses von WEAs auf 

das Radarstrahlungsfeld wurden unter Berücksichtigung der Generatorbauform, den 

vorhandenen Blitzschutzkonzepten, der Säulendimensionierung und den Nabenhö-

hen sowie für Teilanordnungen der WEAs mit den stärksten radialen Verdichtungen 

durchgeführt. Die Ergebnisse sind damit übertragbar auf die gesamte Planung. Ein 

geringfügig größerer Rotordurchmesser bewirkt keine Abweichungen von den 

nachfolgenden Analyseergebnissen. 

 

Diese Ergebnisse basieren auf einem statischen Modell, das die Windenergieanla-

gen in ihrer Gesamthöhe inkl. Rotor berücksichtigt. Als Worst-Case-Annahme wird 

dabei die Kombination aus quer gestellter Gondeldimension und einer Rotororientie-

rung gewählt, bei der die Rotorachse auf den Radarsensor zeigt. 
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3.4.1 Künftige Situation mit den geplanten WEA 

1. WEA-Elffachanordnung der geplanten Situation gemäß Tabelle 2. Die Ana-

lysen werden für die dort aufgeführten Standorte bei einer Distanz von ca. 

40,7 km zur Radaranlage Brockzetel durchgeführt.  

 
Tabelle 2:  Teilanordnung T1 

 

Abbildung 4 gibt die untersuchte Kubatur der Naben- und Generatorbauform wieder. 

Die Abmessungen der nachgebildeten Generatorgondel sowie der Durchmesser des 

jeweiligen oberen Säulenanschlusses sind angegeben. 

T1
WEAs Anlage NH [m] Entfernung [m]

Lehmden 03 Enercon E-82 E2 108,38 40835,07

Lehmden 01 Enercon E-82 E2 108,38 40492,02

Lehmden B01 Enercon E-58 59 40206,95

Lehmden 02 Enercon E-82 E2 108,38 40653,64

Liethe 02 Unknown Type 70 40735,49

Liethe 01 Unknown Type 70 40504,74

Liethe 03 Unknown Type 70 40742,93

Liethe 05 Unknown Type 70 40963,2

Liethe 07 Unknown Type 70 41190,85

Liethe 04 Unknown Type 70 40630,51

Liethe 08 Unknown Type 70 41033,76

40726,29
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Abbildung 4: Schematische Objektgeometrie für die geplante WEA-Bauform Enercon E-82 E2 mit 

ca. 82 m Rotor, wie für die Analysen berücksichtigt 

 

Die nachstehende Abbildung bietet eine Übersicht des erstellten 3D-CAD-

Datensatzmodells für die geplanten Windenergieanlagenstandorte in der Übersicht 

und aus der Perspektive der Radaranlage Brockzetel, stets in Kombination von frei 

verfügbaren Luftbildern, die auf den Radarhöhendatensatz projiziert wurden. 
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Abbildung 5: Luftaufnahme der Standorte der geplanten, grün gekennzeichneten Windenergieanla-

gen (rechts unten im Bild) sowie der rot gekennzeichneten Bestandsanlagen. Die Ein-

strahlungsrichtungen bzgl. des Radars Brockzetel sind gelb gekennzeichnet. 
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Abbildung 6: Detailansicht der Standorte der geplanten, grün gekennzeichneten Windenergieanla-

gen. Die Einstrahlungsrichtungen bzgl. des Radars Brockzetel sind gelb gekennzeich-

net. 
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3.5 Randbedingungen für Analysen zu einem 3D-LV-Radar 

In früheren Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, welche räumliche 

Ausdehnung das Streufeld einer Windenergieanlage typischerweise hat. Sie zeigen, 

dass sich das Strahlungsfeld in großen Distanzen hinter einer verschattenden 

Windenergieanlage rekonstruiert. Bei der Beurteilung der Feldstärkeminderung ist 

daher zwischen dem Primärpfad vom Radarsystem zum Luftfahrzeug und dem 

Sekundärpfad des Signals vom reflektierenden Luftfahrzeug zurück zum Radarsys-

tem zu unterscheiden. Die Ursache von möglichen Reichweitenreduktionen ist im 

vorliegenden Fall der durch die Windenergieanlage hervorgerufene Verschattungs-

einfluss im Sekundärpfad, bzw. die von der Windenergieanlage in Richtung Radaror-

tungsanlage zeigende Verschattungswirkung. 

 

Die Bewertung der Ergebnisse zur Verschattung erfolgt im Hinblick auf die Möglich-

keiten einer messtechnischen Erfassbarkeit dieser Einflüsse. Eine Beurteilung, ob 

diese Einflüsse zu betrieblich relevanten Störungen der Radarortungsanlage führen, 

erfolgt im Rahmen dieser Untersuchung nicht, da hierzu u. a. eine sehr konkrete 

Bewertung der Aufgaben des Radarortungssystems erforderlich ist. 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass eine Minderung der messtechnisch mit Hilfe von 

SASS-C ermittelbaren Entdeckungswahrscheinlichkeit zur Überprüfung von Radar-

verschattungen in der vorliegenden Untersuchung als nicht feststellbar erachtet wird, 

wenn die Reichweitenminderung geringer ist als der radiale Abstand bzw. Versatz 

zweier Rangefenster von 5 NM. Das ungestörte Feld dient dabei als Bezug. Die 

Radarreichweite ist dabei auf 100 % normiert. Die LFZ Position wird in ca. 130 NM 

angenommen. Eine messbare Beeinflussung liegt danach bei einer Reichweitenmin-

derung auf unter  96,2 % vor. Dieser Wert wird nachstehend als Entscheidungskrite-

rium herangezogen. 

 

Die Auswirkung durch eine oder mehrere Windenergieanlagen wird im dreidimensio-

nalen Raum ermittelt.  

 

Die nachstehende Abbildung 7 stellt schematisch einen zweidimensionalen Flächen-

ausschnitt dar, der unter einem Elevationswinkel vom Luftfahrzeug herunter bis zur 
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exakten Höhenposition der Radarantenne zeigt. Als Höhenposition am Ort der 

Radarortungsanlage wird die Unterkante der Radarantenne gewählt. Alle Feldstärken 

sind normiert und in dBV/m angegeben. 

 

Die normierten Feldstärkewerte (der Referenzfall ohne WEA) gemäß Abbildung 7 

sind die Grundlage für die Untersuchungen. Die analysierten Ergebnisse aus Kapitel 

3 sind gültig für Elevationswinkel bei 0,2 °. 

 

 
Abbildung 7: Schematische Darstellung: Anordnung von Radar und WEA sowie Lage des in dieser 

Untersuchung dargestellten Luftraums mit einer Ausdehnung von (hier) 50 km x 

400 m Breite. Das LFZ wird in einer Distanz von bis zu 130 NM angenommen.  

 

Untersucht wird das gesamte elektromagnetische Ausbreitungsfeld, das vom 

erfassten LFZ in großer Distanz zurück zur Radaranlage zeigt („Sekundärpfad“). 

Bildhaft dargestellt ist in der vorliegenden Untersuchung (wenn nicht anders angege-

ben) stets ein Feldgebiet für den Sekundärpfad im Streckenabschnitt vor der 

Radaranlage, das das vom LFZ reflektierte Signal zur Radaranlage bis 50 km 
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Längenausdehnung und in einer Breite von 400 m darstellt. Der grau dargestellte 

Ausschnitt des Feldgebietes wird zusätzlich mehreren Detailanalysen als Variations-

rechnung unterzogen, um eine ausreichende Datenbasis für die zu erwartenden 

Einflüsse auf die Empfangsverhältnisse des Radarsensors zu erhalten. 

 

 
Abbildung 8: Feldgebiet von 50 km x 400 m in der schematischen Übersicht für das Radar 

Brockzetel 
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Das Untersuchungsgebiet ist in der Übersicht dargestellt. Der Feldstärkeverlauf ist 

farblich in verschiedenen Abstufungen angegeben. Der Ort des geplanten Windparks 

wurde in Abbildung 8 schematisch in der geplanten Distanz zu den Radarsystemen 

als schwarze Ellipse gekennzeichnet. Die gemittelte Distanz des gesamten zukünfti-

gen Windparks zum Radar Brockzetel liegt bei ca. 41 km. 

Durch die Analyse der Feldverteilung im Raum sind Rückschlüsse auf die Rück-

streuung, die eine Falschzielerzeugung generieren kann, und Verschattungen, die 

Zielverluste generieren können, möglich. 

Aus der Gesamtanzahl der geplanten und vorhandenen WEA sind exemplarisch die 

ungünstigsten Anordnungen ausgewählt und unter Berücksichtigung von Wechsel-

wirkungen analysiert worden. 

 

Die Nachbildung der Windenergieanlage erfolgt gemäß Abbildung 4. Die Strahlfelda-

nalyse erfolgt für die vorgenannten Anlagentypen und Standortkombinationen. 

 

 
Abbildung 9:  Untersuchte Planungsstandorte (grün) sowie Bestandsanlagen (rot) mit Radarbezug 

(gelb) 

 

Die  Abbildung 10 gibt die Strahlungsfeldverteilungen als Referenz im Fall ohne 

Windenergieanlagen zum Vergleich für die Frequenz von ca. 3,1 GHz wieder. Die 
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Werte sind normiert und dienen einer vergleichenden Betrachtung am Ort der 

Empfangsantenne als Referenzwert. 

 

Bei der Betriebsfrequenz der Radaranlage Brockzetel gilt für den Fall ohne 
WEA im Rahmen der Simulation zum Strahlungsfeld der Referenzwert von: 

 
-16,227 dBV/m (normierte Empfangsfeldstärke) 

 

 
Abbildung 10: Das dargestellte Raumgebiet mit einer Elevation von 0,2° ohne WEA-Einfluss sowie 

ohne Berücksichtigung der Topografie bzw. der relevanten Höhenunterschiede zwi-

schen dem Radarstandort und den geplanten WEA-Standorten in der Konturdarstel-

lung der normierten Feldstärkenverteilung für die Betriebsfrequenz des Radars Brock-

zetel 

 

Die nachfolgenden Untersuchungsergebnisse unter Berücksichtigung des Einflusses 

von Windenergieanlagen zeigen am Ort des Radarsensors von den o. g. Werten 

ohne WEA abweichende, üblicherweise geringere Feldstärkewerte. Diese Differenz 

der Werte wird in eine zu erwartende äquivalente Reduktion der Reichweite umge-

rechnet. 
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3.6 Bewertung des Einflusses von Einzelanlagen und Gruppierungen 

Die Nachbildung einer Windenergieanlage erfolgt schematisch betrachtet gemäß 

Abbildung 4. Die Strahlfeldanalyse erfolgt für die vorgenannten Anlagentypen und 

Standortkombinationen. 

 

Die Ergebnisse gemäß Abbildung 11 geben für die Frequenz von ca. 3,1 GHz der 

militärischen Radaranlage Brockzetel die Ergebnisse der künftigen Situation für die 

Anordnung mit den geplanten Windenergieanlagen und den Bestandsanlagen 

wieder. 

 

Im direkten Vergleich mit der Referenz ohne WEA sind der jeweilige radartechnisch 

wirksame Verschattungseffekt von einer WEA-Struktur bis zur Radarortungsanlage 

sowie die von der WEA verursachten Streufelder erkennbar. Deutlich sichtbar wird 

ebenfalls die unterschiedliche Ausdehnung und Ausprägung des Streufeldes infolge 

von Reflexions- und Beugungserscheinungen an den verschiedenen WEA-Struk-

turen in Abhängigkeit von der Distanz zum Radarsensor. 

 

Die Auswertung der Analysen für den Ort der empfangenden Radarortungsanlage 

erfolgt mittels der Feldpunktgitter, über das die Orte der berechneten Feldstärkewer-

te festgelegt sind. 
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3.6.1 Künftige Situation mit den geplanten WEA 

WEA-Elffachanordnung der geplanten Situation gemäß Tabelle 2. Die Analysen 

werden für die dort aufgeführten Standorte bei einer Distanz von ca. 40,7 km zur 

Radaranlage Brockzetel durchgeführt.  

 
Abbildung 11: Reflexions- und Streufeldausbildung für die geplanten Windenergieanlagen als 

Elffach-Anordnung im Einflussbereich der Radaranlage Brockzetel mit Berücksichti-

gung der Topografie 

 

Aus den abgebildeten Werten der Abbildung 11 mit -16,34 dBV/m errechnet sich 

gegenüber der Referenz gemäß der genannten Kriterien eine Reichweite von 

98,71 %. 
Der Verschattungseinfluss ist messtechnisch nicht feststellbar, das Kriterium ist 

erfüllt.  
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3.6.2 Bewertung der Darstellung der normierten Feldstärkenverteilungen 

Abbildung 10 zeigt als Konturdarstellung den Intensitätsverlauf der Feldstärke des 

elektromagnetischen Ausbreitungsfeldes. Sie zeigt als Referenz ohne WEA die 

kontinuierlichen Minderungen der Reflexionsfeldstärke eines vom Radarsensor 

angestrahlten Flugzeuges. Dabei wird das Luftfahrzeug bei einer Elevation von 0,2° 

gegenüber der Höhenposition der Antenne angenommen. 

Bei Berücksichtigung einer oder mehrerer WEA in der geplanten Distanz zum 

Radarsystem sowie unter Berücksichtigung der geplanten Bauhöhe der WEAs 

zeigen sich Einflüsse auf die Ausbreitung des elektromagnetischen Feldes. Dabei 

"greift" das elektromagnetische Feld aufgrund von Beugungs- bzw. Streuprozessen 

um das Hindernis herum. Es liegt somit im Hochfrequenzfeld keine vollständige 

Unterdrückung des elektromagnetischen Feldes entsprechend einer geometrischen 

Verschattung vor. 

Abbildung 11 zeigt, dass bei einer Distanz zwischen WEA und Radarstandort von ca. 

41 km nur Verschattungserscheinungen vorliegen, die am Ort der Radarantenne 

einer Reichweitenminderung von 100 % (ideal) auf minimal 98,71 % entsprechen 

und somit messtechnisch durch Flugvermessungen und Random-Traffic Aufzeich-

nungen nicht nachweisbar sind. Es zeigen sich weiter Streufelderscheinungen, 

insbesondere in seitlichen Richtungen. Zugleich ist den Abbildungen zu entnehmen, 

dass die Analysen in diesen Fällen Reflexionen durch die WEA zeigen, die zurück in 

Richtung des Luftfahrzeuges wirken. 
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3.6.3 Beurteilung 

Für die Untersuchung der geplanten WEA des Anlagentyps Enercon E-82 E2 mit ca. 

108 m Nabenhöhe liegen gemäß den Untersuchungsergebnissen bei Berücksichti-

gung der Geländetopografie in keinem der untersuchten Fälle Verschattungen und 

Reichweitenminderungen vor, die das Kriterium von 96,2 % verletzen. 

 

Im direkten Vergleich mit der Referenz ohne WEA sind der jeweilige radartechnisch 

wirksame Verschattungseffekt von einer WEA-Struktur bis zur Radarortungsanlage 

sowie die von der WEA verursachten Streufelder im Nahbereich erkennbar. Deutlich 

sichtbar wird ebenfalls die unterschiedliche Ausdehnung und Ausprägung des 

Streufeldes infolge von Reflexions- und Beugungserscheinungen an den verschiede-

nen WEA-Strukturen in Abhängigkeit von der Distanz zum Radarsensor. 

 

Die Auswertung der Analyse für den Ort der empfangenden Radarortungsanlage 

erfolgt mittels der Feldpunktgitter, über das die Orte der berechneten Feldstärkewer-

te festgelegt sind. 

 

Die Koordinaten der geplanten WEA sowie die jeweiligen Entfernungen, die Eleva-

tion und Azimutwinkelbezüge zum Radar Brockzetel sind der Tabelle 3 zu entneh-

men. Die Koordinaten aller in diesem Gutachten relevanten Windenergieanlagen 

sind im Anhang auf Seite 72 aufgelistet. 

 

 
Tabelle 3: Koordinatenübersicht über die Planungsanlagen des Windparks 

 

Abbildung 12 gibt die Perspektive der geplanten Windenergieanlagen über Azimut 

und Elevation bzgl. der Gondelpositionen für das Radar wieder. Der Bereich der 

gemäß der Ergebnisse nach Abbildung 11 untersuchten Anordnung ist farbig 

hinterlegt. 

 

Standort Anlage WGS 84 Nord WGS 84 Ost Nabenhöhe [m] Elevation [°] Distanz [m] Winkel [°]

Lehmden 01 Enercon E-82 E2   53° 16’ 58,08”    8° 11’ 25,57” 108,38 0,0037 40492,02 120,1912

Lehmden 02 Enercon E-82 E2   53° 16’ 49,22”    8° 11’ 26,92” 108,38 0,0022 40653,64 120,5055

Lehmden 03 Enercon E-82 E2   53° 16’ 53,60”    8° 11’ 42,66” 108,38 -0,0001 40835,07 120,1322
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Abbildung 12: Perspektive zur Gondelanordnung gemäß Azimut und Elevation für die Position des 

Radars Brockzetel. Der Bereich der analysierten Anordnung ist orange gekennzeich-

net. 

 

Bei den analysierten Teilanordnungen wird grundsätzlich neben anderen Parametern 

der Radaranlage stets die Breite der Antennenkeule berücksichtigt. Bei den jeweili-

gen Teilanalysen wird das LFZ mittig bzgl. des jeweils analysierten Azimutabschnit-

tes in großer Entfernung angenommen und der hervorgerufene Verschattungsein-

fluss im Sekundärpfad, bzw. die von den Windenergieanlagen in Richtung Radaror-

tungsanlage zeigende Verschattungswirkung, analysiert. Die Auswahl der untersuch-

ten Teilanordnungen basiert auf der Auswertung der geplanten Standorte unter dem 

Aspekt der geringsten Azimutabstände und der damit verbundenen stärksten 

Verschattungserscheinungen bzw. Reichweitenminderungen. 

 

Befindet sich ein LFZ hinter einer WEA-Anordnung mit geringen Azimutabständen, 

so werden bedingt durch die direkten Verschattungen sowie stärkeren Wechselwir-

kungen untereinander die größten Verschattungserscheinungen bzw. Reichweiten-

minderungen auftreten. Verschiebt sich die LFZ-Azimutposition aus diesem Bereich 
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mit geringen Azimutabständen der WEAs heraus, nimmt der Verschattungseinfluss 

grundsätzlich ab. 

 

Die Detailanalysen, bei denen das LFZ hinter einer WEA-Verdichtung mit geringen 

Azimutabständen angeordnet ist, geben den jeweiligen Worst-Case-Fall einer 

Verdichtung wieder. Die Azimutbreite der ausgewählten WEA-Teilanordnungen ist 

somit nicht zwingend identisch mit der Azimutauflösung des Radargerätes. 

 

Die nachstehende Abbildung 13 zeigt eine Zusammenstellung der Ergebnisse zu den 

ermittelten Reichweitenminderungen mit Berücksichtigung der Topografie. 

 

 
Abbildung 13: Übersicht über die zu erwartende Reichweitenreduktion bei den angegebenen 

WEA-Konstellationen mit Berücksichtigung der Topografie 
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4 Aufgabenbeschreibung FS-Radar Wittmund 
Beschreibung der grundsätzlichen Problematik: 
 

Beim Überflug über Windparks oder über mehrere Windenergieanlagen zeigen sich 

selbst bei modernen 2D-Radaranlagen, wie dem ASR-S Schwächungen der Primär-

zieldarstellung bei der Überwachung von LFZ-Bewegungen oder LFZ-Zielverluste für 

alle Flughöhen im direkten Umgebungsgebiet um WEAs. Es muss jedoch auch 

festgestellt werden, dass abhängig von der Verweildauer eines LFZs im entspre-

chend belasteten Luftraumgebiet oberhalb einzelner WEAs oder kleinerer isoliert 

stehender Windparks, diese nicht zwangsläufig als Ursache entsprechender Störun-

gen wirksam werden. Abhängig von der zeitlichen Charakteristik der radarwirksamen 

Reflexionen, der Form und Materialität der Rotorblätter, kann eine deutlich geringere 

Störwirkung vorliegen. 

 

Dagegen kann durch eine geringe Anzahl zusätzlicher WEAs eine räumliche 

Verknüpfung bisher „isolierter“ WEA-Gruppierungen geschaffen werden. In diesem 

Fall wird ein durch Störungen belastetes ausgedehntes Gebiet geschaffen, das 

vorher nicht wirksam war. 

 

Ursache für mögliche Flugzielverluste ist die intensive Oberflächenreflexion sowie 

der dynamische RQS-Anteil von sehr großen Bauwerken mit bewegten Komponen-

ten wie z. B. den Rotorblättern von Windkraftanlagen. Die bewegten Komponenten 

können aufgrund des dynamischen RQS und dessen Dopplercharakters nicht durch 

Verfahren wie Festzielunterdrückung in einem fest definierten Umgebungsbereich 

herausgefiltert werden. Dadurch wird eine Flugzielverfolgung / „Trackbildung“ in 

einem Umgebungsbereich oberhalb des Hindernisses stark eingeschränkt oder 

sogar fehlerhaft, da der RQS einer WEA den RQS eines LFZ deutlich übertrifft.  
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Bei LFZs wird daher die Trackbildung bzw. die Primärzieldarstellung deutlich 

beeinträchtigt, wenn die „Verweildauer“ dieses LFZs im durch die o. g. Reflexionsstö-

rungen betroffenen Gebiet einen ausreichenden Zeitraum, z. B. zwei Antennenum-

drehungszeiten, überschreitet. Die Bewertung von WEAs erfolgt unter der Maßgabe, 

dass die zu betrachtenden Störzellen in einem definierten Polar Flächenraster (DCM- 

Zellen) vorliegen, welcher auf den Radarstandort ausgerichtet ist. 

 

Die Wirkungsintensität dieser DCM-Zelle wird bestimmt durch die Reflexionsintensität 

und die bzgl. des Radarstandorts radialen Geschwindigkeitskomponenten des 

Rotorblattes. Da kleinere WEAs größere Rotorgeschwindigkeiten zeigen, stellt sich 

die Problematik für unterschiedlich große WEAs sehr ähnlich dar.  

 

Zudem sind die Anzahl und die Anordnung der WEAs innerhalb sowie außerhalb der 

betrachteten DCM-Zellen maßgeblich. 

 

Eine herabgesetzte Reflektivität oder eine herabgesetzte radiale Geschwindigkeits-

komponente der Rotoren der zu berücksichtigenden WEAs mindert zwangsläufig die 

Wirkungsintensität bzw. Relevanz einer Störzelle. 

 

In diesem Zusammenhang ist die RQS-Bewertung eines WEA-Typs von besonderer 

Bedeutung, da bei einer WEA bauartbedingt nicht zwangsläufig eine 100%-ige 

Störwirkung angenommen werden kann. 

 

Die DCM-Zelle mit 1,8° Breite und einer ca. 300 m großen radialen Ausdehnung (bei 

Entfernungen von weniger als 12,3 km beträgt die Dimension der DCM-Zellen ca. 

300 m x 3,6°) im Bereich des Windparks beim ASR-S, ist in allen Flughöhen wirk-

sam. Eine Filterung auf der Grundlage der charakteristischen Störeinflüsse der 

Windenergieanlagen unter Berücksichtigung des dynamischen Radarquerschnittes 

ist bisher mit 2D-Radaranlagen nicht möglich. 

  



Airbus Defence and Space GmbH          Signaturtechnisches Gutachten  Seite: 48 
Labor für Signaturtechnik           Bremen, den 23.09.2016  
 

 
Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadensersatz. Insbesondere die Veröffentlichung in öffentlich zugänglichen Medien setzt eine explizite 
schriftliche Zustimmung durch Airbus Defence and Space voraus. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Ge-
brauchsmuster – Eintragung vorbehalten. Quellenangabe: Alle genutzten Darstellungen sind durch Airbus Defence and Space, 
bzw. den Bearbeiter erzeugt worden. Bei Luftaufnahmen wird teilweise auf Google Earth Abbildungen zurückgegriffen. 

Im Hinblick auf moderne künftige Flugsicherungsradaranlagen kann eine Verbesse-

rung der Primärzieldarstellung durch Verfahren wie 

 

 verbesserte Tracker-Routinen, 

 verbesserte räumliche Auflösung, sowie 

 „adaptives Beamforming“  

 

erwartet werden.  

 

Aufgrund fehlender messtechnischer Nachweise unter betrieblichen Bedingungen 

wird bei der vorliegenden Windparkbewertung auf diese künftigen Möglichkeiten 

nicht zurückgegriffen. 

 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass im Falle radarreflexionsarmer Rotorblätter 

bei WEAs die Voraussetzungen für eine gute Wirksamkeit WEA-optimierter „Tracker- 

Routinen“ gegeben wird, da die Intensitätsunterschiede zwischen dem dynamischen 

RQS eines WEA-Rotors und einem LFZ in gleicher Distanz und Richtung ausrei-

chend herabgesetzt sind. 
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5 Untersuchungsverfahren FS-Radar Wittmund 
Für die vorliegende Untersuchung der WEA-Anordnung im Gebiet DEWI-Testfeld 

wird ein Bewertungsverfahren zugrunde gelegt, das sich auf die Auswertung von 

Beobachtungen des ASR-S auf der Grundlage heute bekannter Parameter stützt. 

 

Bewertungsprozedur: 
 

1. Um jede WEA wird als ein möglicher Ort für Reflexionen ein Ortskreis mit der 

Größe des Rotordurchmessers angelegt. 

 

2. Das Umgebungsgebiet um einen Radarstandort wird ab einer Entfernung 

zwischen 12,3 km und 70 km zum Radargerät in einem polaren Koordinaten-

system durch DCM-Zellen mit jeweils 299,7 m radialer Ausdehnung, sowie mit 

einer Azimutausdehnung von 1,8° – bezogen auf den Radarstandort – geglie-

dert. Bei Entfernungen von weniger als 12,3 km beträgt die Dimension der 

DCM-Zellen 299,7 m x 3,6°. 

 

3. Jede DCM-Zelle in dem sich der Ortskreis einer Windkraftanlage befindet, 

sowie die beiden benachbarten Zellen im Azimut werden markiert. Die Festle-

gung, ob eine derart markierte DCM-Zelle als Störzelle interpretiert wird, setzt 

eine ausreichende Reflexionsintensität, d. h. „Radarquerschnitt“ der WEAs vo-

raus, vgl. hierzu Kapitel 6. 

 

4. Für jede markierte DCM-Zelle wird die Wahrscheinlichkeit der Darstellung 

eines LFZ mit einem Radarrückstreuquerschnitt von 1 m2 und 3 m2 ermittelt 

und anschließend in einer Grafik farbig kodiert. 

 

5. Es werden vier verschiedene Überflugpfade über das Gebiet mit farbig kodier-

ten DCM-Zellen gelegt. Dabei werden bezogen auf das Radargerät ein Über-

flug Radial, einer Tangential und zwei unterschiedliche Diagonalüberflüge be-

trachtet. Die einzelnen Überflugpfade werden derart gewählt, dass jeweils die 

größte Lateraldimension der Störzellen der geplanten WEA abgedeckt wird. 

Diese Überflugpfade stellen damit ein sogenanntes „Worst-Case“-Szenario 
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dar. Als Referenzgeschwindigkeit eines LFZ wird 180 km/h gewählt. Damit 

sind die typischen Reisefluggeschwindigkeiten auch kleiner LFZ berücksich-

tigt. 

 

6. Für jeden Überflugpfad wird die Zielverlustwahrscheinlichkeit an diskreten 

Punkten berechnet. Die für die Bewertung angenommene LFZ-

Überfluggeschwindigkeit beträgt hierbei 180 km/h (50 m/s). Eine Zielverlust-

wahrscheinlichkeit von 50 % sollte hierbei nicht überschritten werden. 

 

7. Zulässig sind Erfassungsverluste bei maximal zwei direkt aufeinander folgen-

den Antennenorientierungen in Richtung WEA oder Windpark. 

 

8. Die räumliche Separation zu einer benachbarten WEA-Gruppierung muss 

einen Abstand zeigen, der über mindestens drei Antennenumdrehungen eine 

störfreie neue Detektion des LFZ gewährleistet. 

 

 

Bei Windenergieanlagen mit sehr großen Rotordurchmessern von über 100 m und 

geringerer Rotordrehzahl wurde festgestellt, dass eine durchgehende Störung trotz 

eines sehr großen Radarquerschnittwertes infolge langsamer Drehgeschwindigkeiten 

des Rotors bei bestimmten Windrichtungen nicht gegeben ist. Die Störwirkung ist in 

dem Fall herabgesetzt. 

 

Wird die vertikale Orientierung eines Rotorblattes ausgeschlossen, liegt in dem Fall 

ein offenbar ausreichend reduzierter dynamischer Radarquerschnitt bzw. Radarrefle-

xionsintensität vor. Dadurch ist der zulässige Grenzwert für die Reflexionsintensität 

festgelegt. Eine WEA, deren dynamischer Radarquerschnitt diesen Grenzwert nicht 

überschreitet, generiert keinen zusätzlichen Störeinfluss. 
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6 Radarquerschnittanalyse 
Der dynamische Radarquerschnitt zeigt abhängig von der Orientierung der Rotorblät-

ter während der Umdrehung sehr unterschiedliche Werte, die bei vertikaler Orientie-

rung eines Rotorblattes oder einer Rotorblattkante stets einen maximalen Reflexi-

onswert für die z. B. bei vertikaler Polarisation arbeitende Radarantenne zeigen. 

 

Der RQS bzw. Rückstrahlfläche eines Objektes ist eine objektspezifische Größe, die 

für die Entdeckungswahrscheinlichkeit eines Objektes durch ein Radargerät ein 

wesentlicher Parameter ist. Sie ist abhängig von der Kubatur und der Wellenlänge 

bzw. vom Verhältnis der Strukturabmessungen des Körpers zur Wellenlänge. 

Quantitativ gibt der Radarquerschnitt eine effektive Fläche an, die die einlaufende 

Welle einfängt und isotrop in den Raum abstrahlt. 

 

Der Radarquerschnitt σ ist definiert als 

 

𝜎 = 4𝜋𝑅²
𝑃𝑠
𝑃𝑖

 

 

Dabei ist Pi die Leistungsdichte auf dem Radarziel und Ps die gestreute Leistungs-

dichte in einem Abstand R vom Radarziel. 

 

Für eine WEA erfolgt die Berechnung des RQS auf der Grundlage einer computer-

gestützten 3D-CAD Nachbildung gemäß beigestellter Konstruktionsunterlagen des 

Herstellers. Der RQS ist nur gültig für die Untersuchungsfrequenz sowie die angege-

bene nachgebildete Objektkubatur bzw. Oberflächenformgebung und Dimension 

unter Berücksichtigung der Materialien und Bauweisen sowie ggf. Mehrfachreflexio-

nen zwischen Oberflächensegmenten. 
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Zur Gegenüberstellung mit einer WEA sind zur Orientierung typische RQS-Werte von 

Objekten nachstehend angegeben: 

 

Vogel  0,01 m2 

Mensch  1 m2 

Einmotoriges Sportflugzeug … leichtes Jagdflugzeug  < 3 m2 

schweres Kampfflugzeug < 5 m2 

Verkehrsflugzeug  40 m2 

Jumbojet / A 380  100 m2 

 

Für ein großes Kampfflugzeug kann in dem Zusammenhang ein RQS von 5 bis 6 m2 

angegeben werden. Ein Transportflugzeug zeigt einen RQS in der Größenordnung 

von ca. 100 m2, ein kleines Passagierflugzeug zeigt einen RQS von ca. 10 m2, ein 

Mensch/Ultraleichtfluggerät zeigt einen RQS in der Größenordnung von ca. 1 m2. 
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6.1 Ermittlung des RQS der WEA 
Die Ermittlung des RQS berücksichtigt die nachstehenden technischen Aspekte: 

 

1. Die Objektstruktur einer WEA wird von der elektromagnetischen Welle nicht 

kohärent (phasengleich) erreicht. Grundsätzlich liegen gekrümmte Wellenfron-

ten vor. Eine phasengleiche Erfassung eines Abschnittes eines Rotorblattes 

zum Beispiel liegt vor, wenn die Distanzunterschiede kleiner sind als 1/8 der 

Wellenlänge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 14: Schemabild zur Wellenfront. 

 

2. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Radareinstrahlung auf die Wind-

energieanlage durch die Hauptkeule / Hauptrichtung innerhalb der Hauptkeule 

nicht mit gleicher Intensität erfolgt. Die Breite der Hauptkeule (Half power 

beam) wird für ca. 2,7 GHz–Systeme mit ca. 3° Breite angenommen. So liegt 

bei ca. 13 km Distanz eine Fläche von ca. 680 m Durchmesser im Raum vor. 

 

Die Ermittlung des RQSdyn. der Rotoren für die geplanten Windenergieanlagen wurde 

nachstehend für eine Frequenz von ca. 2,7 GHz ermittelt. Der RQS über phi/deg wird 

für eine vollständige Rotordrehung stets zwischen 0° und 360° bei einem Elevati-

onswinkel von 0° bzgl. der Radarantenne und Rotornabe dargestellt. Der Winkel 

zwischen Rotorachse und dem Richtungsvektor zur Radaranlage ist bei den nachfol-
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genden Ergebnissen mit 280° angenommen, da dieser Fall die Situation für die 

Berücksichtigung der Hauptwindrichtung im Windpark darstellt. 

 

Die Abbildung 15 und Abbildung 16 geben beispielhaft einen WEA-Rotor aus zwei 

verschiedenen Perspektiven an. 

 
Abbildung 15: Rotoransicht bei 0° Winkel zwischen Rotorachse und Bezugsrichtung zum Radar 

 
Abbildung 16: Rotoransicht bei 90° Winkel zwischen Rotorachse und Bezugsrichtung zum Radar 
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Dabei wird die Oberfläche der Objektstruktur durch eine ausreichend große Anzahl 

ebener Dreieckflächenelemente nachgebildet – „trianguliert“. Zur Vermeidung 

unphysikalischer singulärer Einzelwerte, die bei jeweils rot angegebenen RQS-

Rohdaten vorliegen, wird zur Bewertung ein Winkelintervall über 2° festgelegt. Die 

Mittelwerte aus diesem Bereich sind durch die blaue Linie gekennzeichnet und 

werden nachfolgend zur Beurteilung herangezogen. 

 

Die berücksichtigten Dimensionen für die geplanten Anlagen Enercon E-82 E2 sind: 

 

 Rotordurchmesser: max. ca. 82 m 

 Säulenquerschnitt oben: ca. 2,4 m 

 Gondeldimension: ca. 5,53 x 11,57 m 

 Betriebsrotordrehzahl: 6,0-18,5 U/min 

 

 

Unter Berücksichtigung der Antennenumdrehungszeit des Radarsystems ASR-S ist 

die Möglichkeit einer Detektion der WEA mit einer zeitlichen Rate von ca. 

5 Sekunden gegeben. Zugleich muss für die Reflexionsintensität der WEA eine 

ausreichende Intensität vorliegen. Diese unterliegt unter Berücksichtigung der 

Rotordrehzahl ebenfalls einer zeitlichen Änderung. 
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Enercon E-82 E2: 

 
Abbildung 17: RQSdyn. über eine Rotordrehung für den geplanten Typ Enercon E-82 E2 
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7 Bewertung des Gesamteinflusses der WEA-Gruppe 
bzgl. „Störzellen“ 

Ein Radargerät vom Typ ASR-S besitzt zur Unterdrückung von stationären Zielen 

„mit Dopplerverschiebung“ eine sogenannte Doppler-Clutter-Map (DCM-Map). Jede 

dieser DCM-Zellen hat in einer Entfernung zwischen 12,3 km und 70 km zum 

Radargerät eine Ausdehnung von ca. 300 m im Radial und 1,8° im Azimut – bezogen 

auf den Radarstandort. Bei Entfernungen von weniger als 12,3 km beträgt die 

Dimension der DCM-Zellen ca. 300 m x 3,6°. Zur Ermittlung der Luftraumgebiete 

(DCM-Zellen), in denen ein möglicher Zielverlust nicht ausgeschlossen werden kann, 

wird nicht nur der Standort der WEA-Säule selbst betrachtet, sondern es wird 

zusätzlich um jeden WEA-Standort ein „Ortskreis“ mit der Größe des Rotordurch-

messers eingetragen. Hierdurch werden alle potentiellen Reflexionsorte vom Rotor 

berücksichtigt. 

 

Nachfolgend wird für jede betroffene DCM-Zelle, sowie die seitlich jeweils angren-

zenden Zellen, die Darstellungswahrscheinlichkeit für bestimmte Radarrückstreu-

querschnitte des Ziels berechnet. Die Darstellungswahrscheinlichkeit eines LFZ mit 

einem RQS von 1 m2 bzw. 3 m2 für jede betroffene DCM-Zelle ist im Kapitel 7.2 

dargestellt. 

 

Über diese betroffenen DCM-Zellen werden verschiedene Flugpfade gelegt. Die 

gewählten Flugpfade stellen jeweils die ungünstigsten Überflugpfade für die jeweilige 

Überflugrichtung dar, die bezogen auf die Störzellenanordnung möglich ist. Es sei 

darauf hingewiesen, dass abhängig vom Flugpfad im Detail deutlich unkritischere 

Überflugszenarien vorliegen. In der Regel hat eine Abweichung vom hier angenom-

menen Worst-Case-Überflugpfad eine oft sogar deutlich günstigere Situation zur 

Folge, bezogen auf die resultierende Störwahrscheinlichkeit. Oft sind Abweichungen 

von nur 50 m bis 100 m ausreichend, um die Problematik entscheidend zu entschär-

fen. Dies gilt in umso höherem Maße bei separiert gelegenen Störzellen und umso 

weniger, je verdichteter das Störzellengebiet beschaffen ist. 
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Die Überflugpfade kennzeichnen infolge der festgelegten Überfluggeschwindigkeit 

von 50 m/s durch blaue Punkte die Detektionsereignisse, die infolge der zeitlichen 

Abtastung durch die drehende Radarantenne möglich sind. Der Abstand der Detekti-

onspunkte kann beim ASR-S mit 250 m angegeben werden. 

 

Eine vergleichbare Überflugbetrachtung für eine deutlich höhere Überfluggeschwin-

digkeit von z. B. 100 m/s  360 km/h kann bei ausschließlicher Betrachtung des 

jeweils zweiten blauen Punktes erfolgen.  

 

Für die vorliegende WEA-Anordnung werden vier verschiedene Überflugpfade 

jeweils in unterschiedlichen Richtungen analysiert. Die einzelnen durch WEAs 

belasteten Störzellen bilden eine gemeinsame Störzone. Einschwenkvorgänge 

wurden ebenfalls untersucht, führen im vorliegenden Fall jedoch nicht zu abweichen-

den Ergebnissen, da die gewählten Überpflugpfade die ungünstigsten Situationen 

wiedergeben. 

 

Die Bewertung der einzelnen Überflugszenarien entlang der gekennzeichneten 

Flugpfade orientiert sich an den blau gekennzeichneten Detektionsorten. An diesen 

Orten wird für die Überflugbewertung die LFZ-Position angenommen, an der ein LFZ 

durch die Radarortungsanlage erfasst und ggf. zeit- und ortsgleich mit der nächstge-

legenen Windenergieanlage detektiert wird. Diese zeit- und ortsgleiche Detektion 

kann zu einem LFZ-Zielverlust mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit führen, die 

sehr stark durch die Störintensität der Windenergieanlagen bestimmt wird.  

 

Der Flugpfad eines LFZ unterliegt beim Überflug in das Luftraumgebiet oberhalb der 

Windenergieanlagen gemäß den Forderungen und Festlegungen der Flugsicherung 

ab der dritten durch eine WEA gestörten Detektion einer unbestimmten Verlustwahr-

scheinlichkeit bzgl. der LFZ-Zielerkennung. 
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Weiter kann auf dieser Grundlage eine Aussage getroffen werden, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit grundsätzlich von einem Zielverlust sowie einem Trackverlust 

während eines Überfluges ausgegangen werden kann. Nach einem Trackverlust sind 

in direkter Folge drei ungestörte Detektionsereignisse notwendig, um eine neue LFZ-

Trackgenerierung zu ermöglichen. 

 

Abhängig von der Störintensität und der Länge des Flugpfades oberhalb eines 

Windenergieanlagengebietes ist weiter eine Aussage möglich, mit welcher Wahr-

scheinlichkeit Zielverluste unterschiedlicher Länge – zeitlich und räumlich – zu 

erwarten sind. Insbesondere bei der Planung von zusätzlichen Windenergieanlagen 

im räumlichen Zusammenhang mit bestehenden Anlagen oder bei Repowering-

Vorhaben kommt diesem Aspekt eine besondere Bedeutung zu, um die Änderung 

und die Auswirkung für die Flugsicherung zu beurteilen: 

 

 Der Zeitabschnitt eines LFZ-Zielverlustes ist somit nicht zwangsläufig iden-

tisch mit dem Zeitraum, den ein LFZ für den Überflug über ein Störzellenge-

biet benötigt.  

 Auch sind die notwendigen Separationsabstände zwischen benachbarten 

WEA-Gebieten ebenfalls nicht identisch mit drei Detektionsabständen.  

 

Beide Sachverhalte werden durch die Störintensität der einzelnen WEA und deren 

räumlicher Anordnung bestimmt, die räumliche Lücken bei den Störzellen bewirken 

können.  

 

Diese Ergebnisse sind nachstehend für jedes Überflugszenario angegeben.  
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7.1 Bewertung bzgl. der Radaranlage vom Typ ASR-S 
Zur Darstellung der geplanten Situation nach Errichtung aller Windenergieanlagen 

wird für jede WEA als ein möglicher Ort für Reflexionen ein Ortskreis mit der Größe 

des Rotordurchmessers angelegt und in Form eines Kreises um den Mittelpunkt des 

WEA-Fußpunktes dargestellt. 

 

Das Umgebungsgebiet um einen Radarstandort wird ab einer Entfernung zwischen 

12,3 km und 70 km zum Radargerät in einem polaren Koordinatensystem durch 

DCM-Zellen mit jeweils ca. 300 m radialer Ausdehnung, sowie mit einer Azimutaus-

dehnung von 1,8° – bezogen auf den Radarstandort – gegliedert. Bei Entfernungen 

von weniger als 12,3 km beträgt die Dimension der DCM-Zellen ca. 300 m x 3,6°. 

 

Jede DCM-Zelle in dem sich der Ortskreis einer Windkraftanlage befindet, sowie die 

beiden benachbarten Zellen im Azimut werden markiert. Die Festlegung, ob eine 

derart markierte DCM-Zelle als Störzelle interpretiert wird, setzt eine ausreichende 

Reflexionsintensität, d. h. „Radarquerschnitt“ der WEAs voraus. 
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Abbildung 18: Übersicht über die Gesamtanordnung der geplanten WEA (blau) sowie der Vorbelas-

tung (rot/magenta). Die betroffenen DCM-Zellen bezüglich des Radars Wittmund sind 

rot gekennzeichnet. Die Ortskreise um jede WEA sind in der jeweiligen Farbe visuali-

siert. 

  



Airbus Defence and Space GmbH          Signaturtechnisches Gutachten  Seite: 62 
Labor für Signaturtechnik           Bremen, den 23.09.2016  
 

 
Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadensersatz. Insbesondere die Veröffentlichung in öffentlich zugänglichen Medien setzt eine explizite 
schriftliche Zustimmung durch Airbus Defence and Space voraus. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Ge-
brauchsmuster – Eintragung vorbehalten. Quellenangabe: Alle genutzten Darstellungen sind durch Airbus Defence and Space, 
bzw. den Bearbeiter erzeugt worden. Bei Luftaufnahmen wird teilweise auf Google Earth Abbildungen zurückgegriffen. 

7.2 Geplante Situation 
Die Abbildung 19 und die Abbildung 20 zeigen die geplante Situation. Die farbige 

Kodierung der Darstellungswahrscheinlichkeit eines LFZ mit einem Radarrückstreu-

querschnitt von 1 m2 ist in Abbildung 19 dargestellt. Die Abbildung 20 zeigt die 

Darstellungswahrscheinlichkeit eines LFZ mit einem Radarrückstreuquerschnitt von 

3 m2. 

 

 
Abbildung 19: Übersicht über die geplante Situation. Farbig kodiert sind die DCM-Zellen nach der 

Wahrscheinlichkeit der Darstellung eines LFZ mit einem RQS von 1 m2. Zusätzlich 

sind die „Worst-Case“-Überflugpfade durch blaue Linien dargestellt. Die Ermittlung der 

Zielverlustwahrscheinlichkeit erfolgt an den blauen Punkten. 
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Abbildung 20: Übersicht über die geplante Situation. Farbig kodiert sind die DCM-Zellen nach der 

Wahrscheinlichkeit der Darstellung eines LFZ mit einem RQS von 3 m2. Zusätzlich 

sind die „Worst-Case“-Überflugpfade durch blaue Linien dargestellt. Die Ermittlung der 

Zielverlustwahrscheinlichkeit erfolgt an den blauen Punkten. 

 

Die Farbkodierung der Darstellungswahrscheinlichkeit eines LFZ geschieht nach 

folgender Systematik: 

 

   0 % - 19 % = rot 

 20 % - 49 % = orange 

 50 % - 89 % = gelb 

 90 % - 100 % = grün 
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Die gewählten Überflugpfade (blaue Linien) über den geplanten Windpark stellen ein 

sogenanntes „Worst-Case“-Szenario dar. Dabei wird die Zielverlustwahrscheinlich-

keit eines LFZ an den mit blauen Punkten gekennzeichneten Orten ermittelt. 

 

Die Pfade sind hierbei: 

 

 A = Diagonal A 

 B = Diagonal B 

 C = Radial 

 D = Tangential 

 

Die Überfluggeschwindigkeit des LFZ wird mit 50 m/s angenommen. 

 
 

Flugpfad A: Diagonal A von Nord nach Süd oder in umgekehrter Richtung 
 

Beim Flugpfad A sind 9 Detektionen, entsprechend einer Flugpfadlänge von 2.250 m, 

belastet. 3 Detektionen weisen dabei eine Zielverlustwahrscheinlichkeit von über 

50 % für ein LFZ mit einem RQS von 1 m2 auf. Für ein LFZ mit einem RQS von 3 m2 

liegt bei keiner Detektionen eine Zielverlustwahrscheinlichkeit von über 50 % vor. 

 

 

Flugpfad B: Diagonal B von West nach Ost oder in umgekehrter Richtung 
 

Beim Flugpfad B sind 13 Detektionen, entsprechend einer Flugpfadlänge von 

3.250 m, belastet. 4 Detektionen weisen dabei eine Zielverlustwahrscheinlichkeit von 

über 50 % für ein LFZ mit einem RQS von 1 m2 auf. Für ein LFZ mit einem RQS von 

3 m2 liegt bei keiner Detektionen eine Zielverlustwahrscheinlichkeit von über 50 % 

vor. 
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Flugpfad C: Radial von Nordwest nach Südost oder in umgekehrter Richtung 
 

Beim Flugpfad C sind 6 Detektionen, entsprechend einer Flugpfadlänge von 

1.500 m, belastet. 3 Detektionen weisen dabei eine Zielverlustwahrscheinlichkeit von 

über 50 % für ein LFZ mit einem RQS von 1 m2 auf. Für ein LFZ mit einem RQS von 

3 m2 liegt bei keiner Detektionen eine Zielverlustwahrscheinlichkeit von über 50 % 

vor. 

 
 
Flugpfad D: Tangential von Südwest nach Nordost oder in umgekehrter 
Richtung 
 

Beim Flugpfad D sind 24 Detektionen, entsprechend einer Flugpfadlänge von 

6.000 m, belastet. 12 Detektionen weisen dabei eine Zielverlustwahrscheinlichkeit 

von über 50 % für ein LFZ mit einem RQS von 1 m2 auf. Für ein LFZ mit einem RQS 

von 3 m2 liegt bei keiner Detektionen eine Zielverlustwahrscheinlichkeit von über 

50 % vor. 
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Abbildung 21: Zielverlustwahrscheinlichkeit bei der jeweiligen Detektion (Pfad A) 

 

 
Abbildung 22: Zielverlustwahrscheinlichkeit bei der jeweiligen Detektion (Pfad B) 
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Abbildung 23: Zielverlustwahrscheinlichkeit bei der jeweiligen Detektion (Pfad C) 

 

 
Abbildung 24: Zielverlustwahrscheinlichkeit bei der jeweiligen Detektion (Pfad D) 
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7.3 Beurteilung der verschiedenen Überflugs-Szenarien: 
Bei allen hier durchgeführten Untersuchungen ist zu beachten, dass es sich 
um sogenannte „Worst-Case“-Szenarien handelt. Das bedeutet, dass ein 
etwaiger realer Überflug genau diese hier dargestellten Richtungen aufweisen 
müsste. Dabei ist bei einer auch nur geringfügigen Abweichung von wenigen 
Metern von diesem Worst-Case-Szenario von einer zum Teil sehr viel geringe-
ren Zielverlustwahrscheinlichkeit auszugehen. 
 

Grundlage sind die technischen Erfordernisse des Radarsystems ASR-S oder 

funktionsgleicher anderer Radarsysteme, sowie die WEA-Standorte gemäß  

Tabelle 1. 

 

Untersucht wurde die geplante Situation unter Berücksichtigung der benachbarten 

Vorbelastung. 

 

Auf der Grundlage aller durchgeführten Überflugbewertungen bzgl. zu erwartender 

Zielverlustwahrscheinlichkeiten von LFZ kann festgestellt werden, dass durch die 

geplante Situation ein Störzellengebiet vorliegt, bei dem bzgl. der Radaranlage 

Wittmund bei allen Überflugrichtungen die Zielverlustwahrscheinlichkeiten für ein LFZ 

mit einem RQS von 3 m2 ausreichend gering sind. 

 

Eine Zielverlustwahrscheinlichkeit von über 50 % für ein LFZ mit einem RQS von 

3 m2 nicht mehr als zweimal in Folge gegeben. Ein LFZ-Zielverlust/Trackverlust ist 

gemäß den Forderungen und Festlegungen der Flugsicherung erst ab der dritten 

durch eine WEA gestörten Detektion gegeben. 

 

Im Zusammenhang mit dem Flugpfad D sei darauf hingewiesen, dass bei tangential 

orientierten Flugpfaden relativ zum Standort des Radarsystems generell Einschrän-

kungen bei der Darstellung von LFZ-Bewegungen aufgrund fehlender radialer 

Dopplerinformationen vorliegen. 

 

Es muss stets dabei deutlich unterschieden werden zwischen der grundsätzlich 

angegebenen Möglichkeit für einen LFZ-Trackverlust, der als Kumulation verschie-
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dener Ergebnisse angegeben wird, und der Wahrscheinlichkeit, dass ein LFZ-

Zielverlust bei einer bestimmten Detektion eintritt. In dem Zusammenhang ist zu 

beachten, wie lange ein derartiger Verlust gegeben ist. 

 

Die Berechnungen beruhen auf der Annahme der Hauptwindrichtung für das 

Windparkgebiet von ca. 230° (Jahresmittel).  
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Anhang A: Abkürzungen 
 
AntUk  = Antennenunterkante 
ASR   = Airport Surveillance Radar (Primärradar) 2D-Radar  
DCM = Doppler Clutter Map 
GND  =  Geländehöhe 
LFZ  = Luftfahrzeug 
LV-Radar = Radar zur Luftverteidigung;   3D-Radar 
MoM  = Momentenmethode ; Analyseverfahren zur  
   Hochfrequenzausbreitung  
MPR  = Typenbezeichnung eines Radargerätes zur Luftverteidigung 
NH  = Nabenhöhe  
Plot = Punkt- bzw. Positionsdarstellung auf dem Radarsichtschirm 
Radar  = Radio Detection and Ranging 
RASS =  Verfahren/Tool zur messtechnischen Bewertung von Radarsystemen 
RQS/RCS = Radar-Cross-Section  
   (Radarquerschnitt/Radarreflexionsintensität) 
RQSdyn. = dynamischer RQS; zeitlich sich ändernde Reflexionsbeiträge  
   von bewegten Objekten 
Reichweiten- 
minderung = Maß für die Beschränkung/Minderung der radarwirksamen  
   Einsehbarkeit in definierte Luftraumsektionen. Die ideale  
   Betriebsbedingung liegt vor für einen Wert von 100 %. 
SASS-C = Software von EUROCONTROL zur Radardatenaufzeichnung 

und Analyse bzgl. Positionsgenauigkeit in Range und Azimut 
sowie bzgl. der Probability of Detection für PSR und SSR 

SSR/IFF = Secondary Surveillance Radar  (Sekundärradar)  
Störhäufigkeit = Häufigkeit der Detektion und LFZ – ähnlichen Darstellung einer WEA  
  auf dem Radarschirm der ASR 910. 
Track = Spur 
UTD   =  Uniform Theorie of Diffraction: Analyseverfahren zur  
   Hochfrequenzausbreitung  
WEA  =  Windenergieanlage 
LFZ- 
Zielverlust =  Bei ausschließlicher Bewertung der Primärradarerfassung liegt  

ein LFZ-Zielverlust vor, wenn in unmittelbarer Folge die Darstellung ei-
ner LFZ-Position durch WEA beeinträchtigt wird, und in dem Zusam-
menhang keine eindeutige Zuordnung/Identifikation zwischen darge-
stelltem Ziel und einem LFZ herstellbar ist. 
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Anhang B: Technische Parameter der geplanten WEA 
Nachstehend sind die radartechnisch relevanten WEA-Parameter der Planungsanla-

gen zusammengestellt: 
 

Enercon E-82 E2: 

 Rotordurchmesser: ca. 82 m  

 Nabenhöhe: ca. 108 m 

 Säulenquerschnitt oben: ca. 2,4 m 

 Gondeldimension: ca. 5,53 m x 11,57 m 
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Anhang C: Koordinaten 
Nachstehend sind die Koordinaten (WGS 84) aufgeführt, die diesem Gutachten für 

die Analyse zugrunde liegen. Die Planungsanlagen sind grün gekennzeichnet. 

 

 
Tabelle 4: Verwendete Koordinaten 

 

Bezeichnung WGS 84 Nord WGS 84 Ost Anlagentyp
Nabenhöhe ü. 

Grund [m]

Windpark Lehmden

Lehmden 01 53° 16’ 58,08” 8° 11’ 25,57” Enercon E-82 E2 108,38

Lehmden 02 53° 16’ 49,22” 8° 11’ 26,92” Enercon E-82 E2 108,38

Lehmden 03 53° 16’ 53,60” 8° 11’ 42,66” Enercon E-82 E2 108,38

Wapeldorf 01 53° 20’  6,30” 8°  8’ 40,79” Enercon E-82 E2 108,38

Wapeldorf 02 53° 20’  3,90” 8°  8’ 53,59” Enercon E-82 E2 108,38

Wapeldorf 03 53° 19’ 43,43” 8°  9’  9,24” Enercon E-82 E2 108,38

Wapeldorf 04 53° 19’ 35,76” 8°  9’  3,56” Enercon E-82 E2 108,38

Wapeldorf 05 53° 19’ 28,27” 8°  9’  7,11” Enercon E-82 E2 108,38

Delfshausen 01 53° 18’  8,66” 8° 14’  3,17” Enercon E-82 E2 108,38

Delfshausen 02 53° 18’  7,58” 8° 14’ 21,07” Enercon E-82 E2 108,38

Delfshausen 04 53° 17’ 59,61” 8° 14’ 24,88” Enercon E-82 E2 108,38

Delfshausen 05 53° 18’  4,80” 8° 14’ 46,94” Enercon E-82 E2 108,38

Delfshausen 03 53° 18’ 14,86” 8° 14’ 41,36” Enercon E-82 E2 108,38

Liethe 01 53° 16’ 43,08” 8° 11’ 11,34” Unknown Type 70

Liethe 02 53° 16’ 41,32” 8° 11’ 24,13” Unknown Type 70

Liethe 03 53° 16’ 34,98” 8° 11’ 18,14” Unknown Type 70

Liethe 04 53° 16’ 31,20” 8° 11’  7,11” Unknown Type 70

Liethe 05 53° 16’ 29,83” 8° 11’ 26,81” Unknown Type 70

Liethe 06 53° 16’ 24,06” 8° 11’ 11,50” Unknown Type 70

Liethe 07 53° 16’ 22,74” 8° 11’ 33,94” Unknown Type 70

Liethe 08 53° 16’ 20,90” 8° 11’ 22,04” Unknown Type 70

Lehmden B01 53° 17’  2,11” 8° 11’ 11,67” Enercon E-58 59

Rosenberg 01 53° 20’ 54,00” 8°  7’ 41,75” Enercon E-82 E2 108,38

Rosenberg 02 53° 20’ 58,71” 8°  7’ 57,74” Enercon E-82 E2 108,38
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1.0 EINLEITUNG  
Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rah-
men der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Entsprechend der Anlage 
zum Baugesetzbuch zu § 2 (4) und § 2a BauGB werden die ermittelten Umweltaus-
wirkungen im Umweltbericht, welcher neben den umweltbezogenen Auswirkungen 
des Planvorhabens gem. § 2a BauGB auch die Inhalte eines Landschaftsökologi-
schen Fachbeitrages enthält, beschrieben und bewertet (§ 2 (4) Satz 1 BauGB).  
 
Gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 UVPG ist bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung 
von Bebauungsplänen die Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der Vorprü-
fung nach den §§ 1 und 2 Absatz 1 und 2 sowie nach den §§ 3 bis 13 UVPG im 
Aufstellungsverfahren als Umweltprüfung sowie die Überwachung nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuchs durchzuführen.  
 
Eine Vorprüfung nach diesem Gesetz kann nach § 50 Abs. 1 Satz 2 UVPG entfallen, 
wenn für den aufzustellenden Bebauungsplan eine Umweltprüfung nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuchs durchgeführt wird.  
 
Eine UVP-Pflicht besteht gemäß § 10 UVPG (4) auch, wenn mehrere Vorhaben der-
selben Art von einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden, die in 
einem engen Zusammenhang stehen und zusammen die maßgeblichen Größen- o-
der Leistungswerte erreichen oder überschreiten. Ein enger Zusammenhang liegt vor, 
wenn 
 

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und 
2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind. 

 
Dabei müssen technische und sonstige Anlagen zusätzlich mit gemeinsamen betrieb-
lichen oder baulichen Einrichtungen verbunden sein.  
 
Bestehende Vorhaben sind auch kumulierende Vorhaben im Sinne dieser Regelung. 
Allerdings bleibt der, in den jeweiligen Anwendungsbereich der Richtlinien 
85/337/EWG und 97/11/EG fallende, aber vor Ablauf der jeweiligen Umsetzungsfris-
ten  genehmigte Bestand, hinsichtlich des Erreichens oder Überschreitens der Grö-
ßen- oder Leistungswerte und der Prüfwerte unberücksichtigt (§ 10 Abs. 6 UVPG). 
 
Gemäß § 11 UVPG (1) liegt außerdem ein sog. hinzutretendes kumulierendes Vor-
haben vor, wenn zu einem beantragten oder bestehenden Vorhaben (früheren Vor-
haben) nachträglich ein kumulierendes Vorhaben hinzutritt. § 12 UVPG trifft zusätz-
lich Aussagen zu kumulierenden Vorhaben, bei denen das frühere Vorhaben noch im 
Zulassungsverfahren ist.  
 
Neben der hier vorliegenden Bauleitplanung bestehen seitens der Gemeinde 
Rastede aktuell konkrete Planungen zur Ausweisung eines weiteren Windparks. Der 
geplante Windpark "Lehmdermoor" liegt etwa 3,5 km östlich der vorliegenden Pla-
nung. Diese Planung wird als kumulierendes Vorhaben im Umweltbericht zur vorlie-
genden Bauleitplanung "Windenergie Lehmden" berücksichtigt. Die Planung zum 
Neubau der Bundesautobahn A 20 nördlich des geplanten Windparks sowie der be-
stehende Windpark „Liethe“ sind ebenfalls in die Prüfung der kumulierenden Wirkun-
gen miteinzubeziehen. 
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Der vorliegende Umweltbericht zur Planung "Windenergie Lehmden" trägt somit auf 
der Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplans den Ansprüchen des UVPG 
Rechnung, indem im vorliegenden Umweltbericht eine Umweltprüfung nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuchs durchgeführt wird, die zugleich den Anforderungen 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung entspricht.  

1.1 Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort 
 
Die Gemeinde Rastede hat 2016 in einer aktuellen Standortpotenzialstudie das ge-
samte Gemeindegebiet Rastede auf die Eignung im Hinblick auf die Windenergie-
nutzung untersuchen lassen (vgl. PLANUNGSBÜRO DIEKMANN & MOSEBACH 2016).  
 
Zur bauleitplanerischen Vorbereitung des Vorhabens wird das Plangebiet im Rah-
men der Flächennutzungsplanänderung als Sonderbaufläche (SO) mit der Zweck-
bestimmung „Windenergie“ gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) mit überlagernder Fläche für die Landwirtschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9a 
BauGB sowie Flächen für Wald gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9b dargestellt. Die weitere 
Gebietsentwicklung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung mit der Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergie Lehmden" 
mit örtlichen Bauvorschriften. Im Folgenden wird das Planvorhaben des Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans Nr. 13 "Windenergie Windenergie" beschrieben. 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 liegt im 
nördlichen Bereich der Gemeinde Rastede, östlich der Ortschaft Lehmden. Das 
Plangebiet grenzt nordöstlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 64 
„Sondergebiet Windenergie“ an und umfasst ein ca. 23,5 ha großes Areal. Genaue 
Angaben zum Standort sowie eine detaillierte Beschreibung des städtebaulichen 
Umfeldes, der Art des Vorhabens und den Darstellungen sind den entsprechenden 
Kapiteln der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 zu ent-
nehmen. Die Fläche des Plangebietes befindet sich innerhalb der Potenzialfläche 4 
„Liethe“ aus der Standortpotenzialstudie für Windparks aus dem Jahr 2016. 

1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden 
Mit der vorliegenden Bauleitplanung „Windenergie Lehmden“ werden Maßnahmen 
vorbereitet, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind.  
 
Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 23,5 ha.  
 
In der 72. FNP-Änderung, die in einem separaten Verfahren durchgeführt wird, wird 
der Änderungsbereich als Sonderbaufläche (SO) mit der Zweckbestimmung „Wind-
energieanlagen“ gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) darge-
stellt. Innerhalb dieser Fläche ist die Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) ent-
sprechend den Festsetzungen des parallel aufgestellten vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ zulässig. Konkret vorgesehen sind 3 
x 2,3 MW Windenergieanlagen des Typs Enercon E-82 E2 mit einer Nabenhöhe von 
108,40 m bei einer Gesamthöhe von 149,40 m. Die äußere Erschließung erfolgt über 
die Lehmder Straße (K 131). Von dieser öffentlichen Straße werden die einzelnen 
Anlagen durch private landwirtschaftliche Straßen / Genossenschaftswege erschlos-
sen. Um die Anbindung an das überörtliche Straßennetz möglich zu machen, muss 
ein Teil (hier 30,0 m) der privaten landwirtschaftliche Straßen, als öffentliche Stra-
ßenverkehrsfläche gewidmet und gemäß der Vorgaben der NLSTBV ausgebaut wer-
den. Die ersten 30,00 m der landwirtschaftliche Straße, die an die Lehmder Straße 
grenzen, werden daher als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Zur Begrenzung der 
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Flächenversiegelung auf das notwendige Mindestmaß wird, bezogen auf die einzel-
nen überbaubaren Grundstücksflächen, eine nutzungsspezifische Grundfläche (GR) 
festgesetzt, die sich aus dem Flächenanteil für die notwendigen Aufstell- und Er-
schließungsflächen (Fundament, Kranstellflächen etc.) im Bereich der einzelnen An-
lagenstandorte ergibt. Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan gesondert außer-
halb der überbaubaren Flächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als private Verkehrs-
flächen festgesetzten Erschließungswege sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Eine 
Überschreitung dieser festgesetzten Grundfläche (GR) von 1.200 m² nach § 19 Abs. 
4 BauNVO wird zur Minimierung der Flächenversiegelung nicht zugelassen. Die Flä-
chenversiegelung wird somit auf das maximal notwendige Maß begrenzt. Die zuläs-
sige Höhe der geplanten Windenergieanlagen ist auf 150 m begrenzt. 
 
Die mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 maximal zulässige Neu-
versiegelung (Voll- und Teilversiegelung) im Bereich der Bau- und Verkehrsflächen 
beträgt insgesamt ca. 0,73 ha. 

2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
Die in einschlägigen Fachplänen und Fachgesetzen formulierten Ziele, die für den 
vorliegenden Planungsraum relevant sind, werden unter Kap. 3.0 „Planerische Vor-
gaben und Hinweise“ der Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
13 umfassend dargestellt (Landesraumordnungsprogramm (LROP), Regionales 
Raumordnungsprogramm (RROP), vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung). 
Im Folgenden werden zusätzlich die planerischen Vorgaben und Hinweise aus na-
turschutzfachlicher Sicht dargestellt (Landschaftsprogramm, Landschaftsrahmen-
plan (LRP), naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete, artenschutz-
rechtliche Belange). 

2.1 Niedersächsisches Landschaftsprogramm  
Entsprechend der Einteilung des Niedersächsischen Landschaftsprogramms von 
1989 (MELF 1989) befindet sich der südöstliche Geltungsbereich in der naturräum-
lichen Region „Watten und Marschen - Binnendeichsflächen“. Als vorrangig schutz- 
und entwicklungsbedürftig werden beispielsweise Weiden-Auewälder, kleine Flüsse, 
Salzwiesen und nährstoffreiches Feuchtgrünland aufgeführt. Als besonders schutz- 
und entwicklungsbedürftig werden Eichenmischwälder der großen Flußauen, Erlen- 
und Birken-Bruchwälder, Bäche sowie nährstoffarme und nährstoffreiche Seen und 
Weiher genannt. Als schutzbedürftig, z. T. auch entwicklungsbedürftig sind Feucht-
gebüsche, Gräben, Grünland mittlerer Standorte, Ruderalfluren und sonstige wild-
krautreiche Sandäcker aufgeführt. 
 
Der Großteil des Geltungsbereiches befindet sich in der naturräumlichen Region Ost-
friesisch-Oldenburgische Geest. Als vorrangig schutz- und entwicklungsbedürftig 
werden beispielsweise Eichenmischwälder mittlerer Standorte, Weiden-Auewälder, 
nährstoffarme Seen und Weiher sowie nährstoffarme Feuchtwiesen genannt. Als be-
sonders schutz- und entwicklungsbedürftig gelten bodensaure Buchenwälder, Bir-
ken-Bruchwälder, Bäche sowie nährstoffreiches Feuchtgrünland. Schutzbedürftig, z. 
T. auch entwicklungsbedürftig sind Feuchtgebüsche, Gräben, Grünland mittlerer 
Standorte, dörfliche Ruderalfluren und sonstige wildkrautreiche Äcker. 

2.2 Landschaftsrahmenplan (LRP) 
Der Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Ammerland liegt mit Stand 1995 
vor. Zum Plangebiet werden nachfolgende Aussagen getroffen: 
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Im LRP werden die naturräumlichen Regionen weiter unterteilt. Das Plangebiet be-
findet sich in der naturräumlichen Einheit "Rasteder Geestrand", welches zum Was-
serscheidegebiet der Oldenburger Geest gehört. Der südwestliche Bereich hat ein 
geringes Gefälle, der nordöstliche Bereich ist auf schmalem Raum zusammengezo-
gen und erhält dadurch ein stärkeres Gefälle, wodurch kleine Täler und eine hohe 
Reliefenergie entstehen. Eingeschnittene Täler zerlegen den Geestrand in zahlrei-
che Hügelsporne. Durch Erosion treten die lehmigen Teile der Grundmoräne zutage. 
Diese Einheit ist im Plangebiet geologisch durch Niedermoor, Bruchwald-Schilf- und 
Seggentorf, welches meist stark zersetzt ist, geprägt. Dementsprechend kommen 
feuchte, meist entwässerte Niedermoorböden, verbreitet mit Sand im Untergrund 
vor. Die potenzielle natürliche Vegetation besteht aus einem Erlen-Birkenbruchwald-
gebiet einschließlich der Röhrichte und Seggensümpfe. Des Weiteren wären über-
flutete Bereiche mit Traubenkirschen-Erlenwald und Übergangsbereiche zum Geest-
rücken mit feuchtem Birken-eichen- oder Eichen-Hainbuchenwald potenziell natür-
lich. Heute wird das Gebiet überwiegend intensiv als entwässerte Mähweide und 
Weide genutzt. Ackerflächen sind eingestreut. 
 
Karte 5 (Lebensraumkomplexe und Biotoptypen – gegenwärtiger Zustand) stellt für 
das Plangebiet und seine Umgebung eine überwiegend intensive Nutzung (Acker, 
Baumschulflächen, Fichtenaufforstungen, Ackergras) dar. Dieser Bereich wird in 
Karte 7 (Lebensraumkomplexe und Biotoptypen – wichtige Bereiche) als stark ein-
geschränkt bewertet. 
 
Westlich des Plangebietes befinden sich Wallheckengebiete ohne Bewertung, z.B. 
aufgrund der Flächengröße oder der Waldlage (Karte 6 – Wallheckengebiete). 
 
Gemäß Karte 8 (Vielfalt, Eigenart und Schönheit – Gegenwärtige Bereiche) liegt der 
Geltungsbereich in einem intensiv genutzten und gehölzarmen Areal. Im Norden ragt 
gut sichtbarer Esch in das Plangebiet. 
 
Laut Karte 9 (Vielfalt, Eigenart und Schönheit – wichtige Bereiche) befinden sich in 
nordöstlicher und westlicher Richtung im Nahbereich des Plangebietes Laubwaldbe-
reiche mit Bedeutung für die Vielfalt, Eigenart und Schönheit. Nördlich ragt ein Be-
reich mit kulturhistorischen Elementen und Strukturen in das Plangebiet hinein. 
 
Im Bereich des Erschließungsweges finden sich Plaggenesch- und Eschböden. 
Westlich und östlich des Plangebietes sind Geestböden alter Waldstandorte gekenn-
zeichnet (Karte 10 – Boden, wichtige Bereiche). 
 
Karte 12 (Grundwasser) stellt für den südlichen Bereich des Plangebietes eine sehr 
hohe Grundwasserneubildungsrate von > 300 bis 400 mm/a dar. Im Norden wird die 
Neubildungsrate mit > 100– 100 mm/a niedriger dargestellt.  
 
Karte 13 (Grundwasser) kennzeichnet den südlichen Bereich des Plangebietes und 
deren Umgebung als Bereiche mit einem geringen Schutzpotenzial. Der nördliche 
Bereich besitzt ein mittleres bis hohes Schutzpotenzial. 
 
In den Plangebieten kommt Freilandklima auf ausgeräumten Geestflächen vor. In 
der Umgebung finden sich ferner Bereiche mit Waldklima, Stadtrandklima und Nie-
derungs-/Bäkentalklima (Karte 15 – Luft und Klima). 
 
Im Norden des Plangebietes ragt ein Gebiet zur Erhaltung von Eschböden hinein 
(Karte 16 – Entwicklungsziele und Maßnahmen).  
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2.3 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete 
Die folgenden Informationen wurden den Umweltkarten der niedersächsischen Um-
weltverwaltung (MU 2018), sowie dem Wallheckenverzeichnissen und Katastern des 
Landkreises Ammerland entnommen.   
 
Schutzgebiete 
In einem Umkreis von 2 km befinden sich die geschützten Landschaftsbestandteile 
„Kiefernwald am Nethener Kirchweg“ (GLB WST 00023) in westlicher Richtung und 
„Umgebung des Hofes Kleibrok“ (GLB WST 00016) in südlicher Richtung. In Wie-
felstede und Rastede liegen weitere geschützte Landschaftsbestandteile. 
 
Die nächsten Landschaftsschutzgebiete befinden sich in mehr als 3 km Entfernung 
zum Plangebiet. Nordöstlich gelegen befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Ja-
der Moormarsch“ (LSG BRA 00023), südöstlich liegen die Landschaftsschutzgebiete 
„Hankhauser Geest“ (LSG WST 00091), „Rasteder Geestrand (LSG WST 00078) 
und „Schlosspark, Park Hagen“ (LSG WST 00057). 
 
Westlich des geplanten Windparks beginnt in einiger Entfernung das Wasserschutz-
gebiet „Nethen“. 
 
In der umgebenden Geest finden sich relativ oft Wallhecken in der näheren und wei-
teren Umgebung des Plangebietes. 
 
Naturschutzgebiete sind in der weiteren Umgebung des Plangebietes nicht vorhan-
den. 
 
Naturdenkmale 
Naturdenkmale, die gemäß § 28 BNatSchG geschützt sind, sind zumeist einzelne 
Naturschöpfungen, die durch ihre Seltenheit, Eigenart oder Schönheit oder ihre Be-
deutung für die Wissenschaft bzw. Natur- und Heimatkunde besonderen Schutzes 
bedürfen. Auch die Umgebung des Naturdenkmals kann in den Schutz mit einbezo-
gen werden. In der weiteren Umgebung der Planfläche sind jedoch keine Naturdenk-
male vorhanden. Die nächstgelegenen Naturdenkmale finden sich in der Ortschaft 
Rastede. 
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Abb. 1: Schutzgebiete und avifaunistisch wertvolle Bereiche in der Umgebung des Geltungs-
bereichs (Kartengrundlage: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung) 

 
 

  

Avifaunistisch wertvolle Bereiche 2010 
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Avifaunistisch wertvolle Bereiche 
Die vorliegenden avifaunistischen Daten wurden von der Fachbehörde für Natur-
schutz (NLWKN) des Landes Niedersachsen gebietsbezogen bewertet. Diese Be-
wertung erfolgte getrennt für Brut- und Gastvögel nach einem standardisierten Be-
wertungsverfahren. Stand der hier veröffentlichten Bewertungen ist für die Gastvögel 
2006 und für die Brutvögel 2010 (mit Ergänzungen 2013). Die erfassten Vogelvor-
kommen werden unterteilt in Bereiche von internationaler, nationaler, landesweiter, 
regionaler und lokaler Bedeutung.  
 
Die nächsten wertvollen Bereiche beginnen in mehr als 2,8 km Entfernung zum Gel-
tungsbereich und besitzen für Brutvögel eine lokale Bedeutung (Bewertung 2006).  
 
Über die durchgeführten Kartierungen zu den Brut- und Rastvogelvorkommen in 
2011 / 2012 konnten bedingt weitere Wertigkeiten innerhalb des Geltungsbereiches 
festgestellt werden. Lediglich im Rahmen der worst-case Betrachtung kann das zent-
rale Teilgebiet 3 als Vogelbrutgebiet lokaler Bedeutung eingestuft werden. Alle an-
deren Teilgebiete besitzen eine Bewertung unterhalb lokaler Bedeutung. Bereiche 
mit Bedeutung für Rastvögel wurde ebenfalls nicht festgestellt. Die genauen Be-
schreibungen sind in der Anlage im Anhang zum Umweltbericht zu finden. 
 
Weitere faunistisch, vegetationskundlich oder historisch wertvolle Bereiche oder Vor-
kommen, die einen nationalen oder internationalen Schutzstatus bedingen, liegen 
nach derzeitigem Informationsstand nicht vor. 

2.4 Standortpotenzialstudie für Windparks, Gemeinde Rastede (2016)  
Die Gemeinde Rastede hat 2016 in einer aktuellen Standortpotenzialstudie das ge-
samte Gemeindegebiet auf die Eignung im Hinblick auf die Windenergienutzung un-
tersuchen lassen (vgl. PLANUNGSBÜRO DIEKMANN & MOSEBACH 2016). 
 
Im Rahmen dieser Standortpotenzialstudie für Windparks wurde das gesamte Ge-
meindegebiet von Rastede unabhängig von den vorherrschenden, unterschiedlichen 
Windverhältnissen in vier Arbeitsschritten auf seine grundsätzliche Eignung als 
Windenergieanlagenstandort untersucht, um geeignete Flächen für die Darstellung 
von Sonderbauflächen für Windenergie zu bestimmen (s. Tab. 1). 
 
Die Ermittlung möglicher Standorte erfolgt in drei Arbeitsschritten: 
 
Tab. 1: Arbeitsschritte der Standortpotenzialstudie für Windparks (2016) 

Vorauswahl nach Ausschlusskriterien  
 

Arbeitsschritt 1 
Ausschluss aufgrund harter Ausschlusskriterien  

 Ausschluss aufgrund weicher Ausschlusskriterien 

Standortdiskussion  
 Arbeitsschritt 2 Bewertung der verbleibenden Potenzialflächen aufgrund ge-

wichteter Belange (Punktesystem)  

Standortbeschreibung und -empfehlung 
 Arbeitsschritt 3 Verbal-argumentative Diskussion der verbleibenden Flächen  
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Vorauswahl nach Ausschlusskriterien 
Vorhandene Nutzungsansprüche und Festlegungen im Flächennutzungsplan wie 
z. B. Siedlungsbereiche und Verkehrswege sowie naturschutzrechtliche Auflagen 
und Restriktionen (Schutzgebiete) schließen die Windenergienutzung auf einem we-
sentlichen Teil des Gemeindegebietes aus (Arbeitsschritt 1).  
 
Standortdiskussion 
Die nach Ausschluss von harten und weichen Ausschlussflächen verbleibenden Flä-
chen wurden daraufhin untersucht, welche weiteren Belange betroffen sind, die mög-
licherweise zu Konflikten mit der Windenergienutzung führen, diese aber nicht von 
vornherein ausschließen. Diese wurden nach einem auf die Gemeinde Rastede be-
zogenen Punktraster bewertet und in Empfindlichkeitsstufen eingeordnet. Je mehr 
und je gewichtiger die betroffenen Belange sind, desto empfindlicher ist die Fläche 
gegenüber einer Windenergienutzung (Arbeitsschritt 2).  
 
Standortbeschreibung und -empfehlung  
Im Rahmen der Standortbeschreibung und -empfehlung wird dargestellt, welche Flä-
chen/Bereiche als potenzielle Standorte für Windparks in Frage kommen. Nach den 
Arbeitsschritten 1 und 2 verbliebene Flächen werden in einem dritten Arbeitsschritt 
u. a. hinsichtlich der betroffenen Belange, welche nicht zum Ausschluss geführt ha-
ben, ihrer Größe, ihrer Umgebung etc. näher beschrieben und bezüglich der Eignung 
für Windenergienutzung verbal-argumentativ bewertet. 
 
Das Plangebiet entspricht der Potenzialfläche 4 „Liethe“ der Standortpotenzialstudie 
aus dem Jahr 2016 und umfasst auch den bestehenden Windpark „Liethe“. Die ge-
samte Potenzialfläche besitzt eine Gesamtgröße von ca. 73,5 ha. 
 
Diese gesamte Potenzialfläche ist in drei Teilflächen unterteilt (4.1 bis 4.3), welche 
mit maximal 10 Punkten als geeignet für die Windenergie eingestuft wurden.  

2.5 Artenschutzrechtliche Belange 
§ 44 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 13 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH-Richtlinie) und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie (V-RL) begründen ein strenges 
Schutzsystem für bestimmte Tier- und Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten, die in 
Anhang A oder B der Europäischen Artenschutzverordnung - (EG) Nr. 338/97 - bzw. 
der EG-Verordnung Nr. 318/2008 in der Fassung vom 31.03.2008 zur Änderung der 
EG-Verordnung Nr. 338/97 - aufgeführt sind, Tier- und Pflanzenarten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie, alle europäischen Vogelarten, besonders oder streng ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung - 
BArtSchV). Danach ist es verboten, 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören und 
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4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-
digen oder zu zerstören. 

 
Zwar ist die planende Gemeinde nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit 
der Bauleitplanung in der Regel nicht selbst die verbotenen Handlungen durchge-
führt beziehungsweise genehmigt werden. Allerdings ist es geboten, den besonde-
ren Artenschutz bereits in der Bauleitplanung angemessen zu berücksichtigen, da 
Bauleitplanungen, die wegen dauerhaft entgegenstehender rechtlicher Hinderungs-
gründe (hier entgegenstehende Verbote des besonderen Artenschutzes bei der Um-
setzung) nicht verwirklicht werden können, vollzugsunfähig sind. 
 
Diese Belange des Artenschutzes werden in einer speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP) berücksichtigt, in der die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfüllt werden könnten, bezüglich der 
im Planungsraum vorkommenden gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle 
europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) ermittelt und darge-
stellt werden müssen. Diese spezielle artenschutzrechtliche Prüfung befindet sich in 
Anlage 4 dieses Umweltberichtes. 

3.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 
Die Bewertung der Umweltauswirkungen des vorliegenden Planvorhabens erfolgt 
anhand einer Bestandsaufnahme bezogen auf die einzelnen, im Folgenden aufge-
führten Schutzgüter. Durch eine umfassende Darstellung des gegenwärtigen Um-
weltzustandes einschließlich der besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zu-
stand sollen die umweltrelevanten Wirkungen der Bebauungsplanaufstellung her-
ausgestellt werden. Hierbei werden die negativen sowie positiven Auswirkungen der 
Umsetzung der Planung auf die Schutzgüter dargestellt und hinsichtlich ihrer Erheb-
lichkeit soweit wie möglich bewertet. Ferner erfolgt eine Prognose der Umweltaus-
wirkungen bei Durchführung und Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“). 
 
Die Bewertung der Umweltauswirkungen richtet sich nach folgender Skala:  
 
- sehr erheblich, 
- erheblich, 
- weniger erheblich, 
- nicht erheblich.  
 
Hierbei werden Eingriffe als kompensationspflichtig bewertet, die entweder „sehr er-
heblich“ oder „erheblich“ sind. 
 
Zum besseren Verständnis der Einschätzung der Umweltauswirkungen wird im Fol-
genden ein kurzer Abriss über die durch die Festsetzungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 13 verursachten Veränderungen von Natur und Landschaft ge-
geben. 
 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 13 "Windenergie 
Lehmden“ werden Sondergebiete mit der Zweckbestimmung Windenergieanlagen 
(SO WEA 1 bis SO WEA 3) festgesetzt. Dabei werden in diesem ca. 23,5 ha großen 
Plangebiet vorwiegend Grünländereien sowie Ackerflächen überplant.  
 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 13 „Windenergie 
Lehmden" sieht durch die Festsetzung eines Sondergebiets mit nun drei überbauba-
ren Grundstücksflächen mit einer Grundfläche (GR) von je Windenergieanlage mit 
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≤ 1.200 m² sowie einer zulässigen Gesamthöhe der Windenergieanlagen von 
≤ 150,00 m vor. Eine Überschreitung der Grundfläche gemäß § 19 (4) BauNVO ist 
gemäß der textlichen Festsetzungen nicht zulässig, demzufolge wird durch die Son-
dergebiete eine Versiegelung von insgesamt maximal 3.600 m² ermöglicht. 
 
Die erforderlichen Erschließungswege, dargestellt als private Verkehrsflächen bzw. 
in einem Teilbereich als Straßenverkehrsfläche, sind gemäß textlicher Festsetzung 
zu 100 % wasserdurchlässig auszuführen. Insgesamt ist eine Neuversieglung durch 
die Erschließungsflächen von ca. 7.250 m² zulässig.  

3.1 Schutzgut Mensch 
Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage für den Menschen dar. Im Zusam-
menhang mit der Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch sind gesundheitliche Aspekte sowie solche, die im Zusammenhang mit Er-
holung stehen, von Bedeutung. Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind 
daher Auswirkungen durch Lärm, Gerüche und andere Immissionen sowie die As-
pekte Erholungsfunktion und Wohnqualität zu untersuchen. Der Aspekt der Erholung 
steht wiederum in engem Zusammenhang mit dem Schutzgut Landschaft.  

3.1.1 Gesundheitliche Aspekte 
Bezüglich Immissionen, die von den geplanten Windenergieanlagen (WEA) verur-
sacht werden können, sind Auswirkungen durch Lärm- und Schattenwurf zu erwar-
ten.  
 
Schallgutachten 
Zur Prüfung der mit dem Planvorhaben verbundenen Schallimmissionen wurde 
durch das Ingenieurbüro PLANkon, Oldenburg ein Geräuschimmissionsgutachten 
(s. Anlage 1a zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie 
Lehmden") erstellt. Aufgrund weiterer Planungen zu einem Repowering von vier 
Altanlagen im südlich an die Planfläche angrenzenden Windpark Liethe wurde das 
Schallgutachten um den einen Nachtrag zum Geräuschimmisssionsgutachten 
(s. Anlage 1b zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie 
Lehmden") ergänzt, um die Auswirkungen von Repowering und der vorliegenden 
Neuplanung von drei WEA im Zusammenspiel zu betrachten. 
 
Die maßgeblichen Immissionsorte sind die nächstgelegenen Wohngebäude im Au-
ßenbereich für die, entsprechend ihrer vornehmlichen Lage im Außenbereich, der 
Richtwert der TA-Lärm für Dorf- oder Mischgebiete zugrunde gelegt wurde (Richtwert 
Tag/Nacht in dB(A) 60/45). Ein Immissionspunkt liegt innerhalb eines Wohngebietes 
(Richtwert Tag/Nacht in dB(A) 50/35).  
 
Anhand aktueller rechnerischen Beurteilungsverfahren wurde die Schallimmissions-
belastung an den relevanten Immissionsorten für mehrere Varianten (mit und ohne 
Repowering von 4 Bestandsanlagen im angrenzenden vorhandenen Windpark) und 
unter Berücksichtigung von vorhandenen Vorbelastungen (u.a. Gewerbegebiet, Bio-
gasanlage) geprüft. Im Ergebnis können die drei geplanten WEA im Plangebiet des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 13 "Windenergie Lehmden" tagsüber bei 
Volllast betrieben werden. Nachts müssen die drei WEA im schallreduzierten Modus 
von 2.000 kW betrieben werden. Aus schalltechnischer Sicht bestehen gemäß Gut-
achten keine Bedenken bei Errichtung der Anlagen.  
 
Daher ist von keinen erheblichen Beeinträchtigungen durch Schall auszugehen. 
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Infraschall 
Als Infraschall wird der Bereich des Lärmspektrums unterhalb einer Frequenz von 
20 Hz definiert. Infraschall ist ein in der Natur allgegenwärtiges Phänomen für das 
es verschiedene natürliche und künstliche Quellen wie z.B. Wind, Gewitter, Meeres-
brandung, Straßenverkehr, Pumpen, Kompressoren etc.. Bei sehr hohen Schalleis-
tungspegeln kann Infraschall vom Menschen wahrgenommen werden und auch ge-
sundheitsschädliche Wirkung entfalten. Die von WEA erzeugten messbaren Schall-
druckpegel liegen bereits ab ca. 250 m Abstand zur WEA deutlich unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle für Infraschall, wie im Rahmen mehrerer Messungen und 
Studien verschiedener Bundesländer an unterschiedlichen WEA hinsichtlich des von 
ihnen ausgehenden Infraschalls ergeben haben. In dem Zusammenhang wird auch 
auf die Veröffentlichung des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz "Fragen und Antworten zum Windenergieerlass" vom 14.12.2015 
zu Ziffer 3 ("Gehen Gesundheitsgefährdungen von Infraschallemissionen der Anla-
gen aus?") verweisen, wo es am Ende heißt: "Unterhalb der Hörschwelle des Men-
schen konnten bisher keine Wirkungen des Infraschalls auf den Menschen belegt 
werden." Im täglichen Umfeld des Menschen ist eine Vielzahl von natürlichen oder 
künstlichen Quellen für Infraschall verantwortlich, deren Schallpegel teilweise sogar 
deutlich höher sein können, als die von WEA erzeugten Schallpegel. In der üblichen 
Entfernung von 500 m und mehr zwischen WEA und Immissionsorten (Wohnhäu-
sern) erzeugt eine WEA "lediglich einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren 
Infraschalls" (vgl. Bayerischer VGH, Beschluss vom 08.06.2015 - 22 CD 15.868 -, 
zitiert nach juris.) 
 
Da die neu geplanten WEA min. 500 m von den nächsten Wohnbebauungen entfernt 
liegen, kann davon ausgegangen werden, dass der Infraschall keinen relevanten 
Einfluss hat. Daher ist von keinen erheblichen Beeinträchtigungen durch Infraschall 
auszugehen.  
 
Schattenwurfgutachten 
Zur Prüfung der mit dem Planvorhaben verbundenen Schattenwurfbelastung wurde 
durch das Ingenieurbüro PLANkon, Oldenburg ein Schattenwurfgutachten (s. An-
lage 1 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 "Windenergie Lehmden") er-
arbeitet. Aufgrund weiterer Planungen zu einem Repowering von vier Altanlagen im 
südlich an die Planfläche angrenzenden Windpark Liethe wurde das 
Schattenwurfgutachten um einen Nachtrag (Stand 11.04.2018) ergänzt, um die 
Auswirkungen von Repowering und der vorliegenden Neuplanung von drei WEA im 
Zusammenspiel zu betrachten (Anlage der Begründung – Teil I). 
 
Die Schattenwurfberechnung erfolgte unter Berücksichtigung aller immissionsrele-
vanten 150 m hohen WEA im Untersuchungsraum. Die Grundberechnungen gehen 
dabei von dem ungünstigsten Fall aus, dass die Sonne immer scheint, der Rotor sich 
kontinuierlich dreht und, in Bezug auf den betrachteten Immissionspunkt, senkrecht 
zu den Sonnenstrahlen steht. Dabei werden der jahres- und tageszeitliche (astrono-
mische) Sonnenstand, der geplante Standort und die Größe der WEA berücksichtigt.  
 
Als maßgebliche Immissionsorte wurden die nächstgelegenen Wohngebäude in der 
Umgebung ausgewählt, die von Schattenwurf betroffen sein können.  
 
Seit Mai 2002 sind durch einen Erlass des Niedersächsischen Umweltministeriums 
die "Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Wind-
energieanlagen" für Niedersachsen als Grundlage im Genehmigungsverfahren fest-
gelegt worden. 
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Für die im Gutachten berücksichtigten Windenergieanlagen des Typs Enercon E-82 
(2,3 MW) mit 108,4 m Nabenhöhe wurde ein max. Einwirkbereich des Schattenwur-
fes von 1.598 m ermittelt. Eine Überschreitung des Jahresrichtwertes von 30 Stun-
den für die astronomisch mögliche Beschattungsdauer ist daher an einem Teil der 
betrachteten Immissionspunkte möglich. Auch der Tagesrichtwert von 30 Minuten 
astronomisch möglicher Beschattungsdauer wird tlw. Überschritten. Angesichts der 
zu erwartenden Beschattungszeiten unter Berücksichtigung der tatsächlichen Son-
nenscheindauer und der Windrichtungsverteilung reduzieren sich die tatsächlichen 
Beschattungszeiten jedoch deutlich.  
 
Zur Verminderung der Beeinträchtigungen durch Rotorschattenwurf und Einhaltung 
der Richtwerte ist das Betriebsführungssystem der Windenergieanlagen so anzupas-
sen oder durch Zusatzgeräte so auszustatten, dass die Windenergieanlage bei Über-
schreitungen zeitweise abgeschaltet werden (Abschaltautomatik). 
 
Erschütterungen, Vibrationen 
Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch können temporär im Bereich 
der geplanten Standorte der Windenergieanlagen, im Zuge des Ausbaus der erfor-
derlichen Wege sowie der Anlage der Vormontageflächen und Kranstellflächen auf-
treten. Durch den Baustellenbetrieb, den Einsatz von Baumaschinen und Lastwagen 
kann es zu einer Verlärmung in den angrenzenden Bereichen während der Bau-
phase kommen. Weitere Beeinträchtigungen können durch Staubentwicklung, Er-
schütterungen, Beunruhigung durch Baufahrzeuge etc. entstehen.  
 
Da die Wirkfaktoren lediglich über einem kurzen Zeitraum erfolgen, sind erhebliche 
Beeinträchtigungen auf den Menschen nicht zu erwarten. Die Genehmigungsbe-
hörde kann dazu im Verfahren nach BImSchG Beweissicherungsmaßnahmen sowie 
Koordinierungen in Bezug auf die Baustellenabläufe zur Verminderung von Auswir-
kungen bestimmen.  
 
Unter Berücksichtigung der möglichen Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltautoma-
tik) ist von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch auszu-
gehen. 

3.1.2 Erholung 
Bestehende Erholungseinrichtungen sind durch das geplante Vorhaben nicht betrof-
fen. Teile des Geltungsbereiches liegen als ein Vorsorgegebiet für Landwirtschaft 
und als ein Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft gemäß RROP des LANDKREISES 
AMMERLAND (1996) vor. Diese Landschaftsbereiche werden durch die geplanten An-
lagen beeinträchtigt.  
 
Die Erholungsnutzung im Geltungsbereich und seiner unmittelbaren Umgebung ist 
aufgrund der Nähe des Geltungsbereiches zur A 29 sowie der geringen Erschließung 
von untergeordneter Bedeutung. Nordwestlich und östlich in einiger Entfernung zum 
Plangebiet sind Bereiche dargestellt, die als Vorsorgegebiet für Erholung gekenn-
zeichnet sind.  
 
Bei der Betrachtung der kumulierenden Vorhaben im Raum ist zu berücksichtigen, 
dass der geplante Windpark direkt an den bestehenden Windpark Liethe angrenzt, 
so dass es sich bei dem Bereich um einen stark durch Windkraft vorgeprägten Raum 
handelt. Bei der Betrachtung der kumulierenden Vorhaben im Raum ist zu berück-
sichtigen, dass in etwa 3,5 km Entfernung östlich des geplanten Windparks 
„Lehmden“ ein weiterer Windpark (Lehmdermoor) geplant ist. Zwar überschneiden 
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sich die hinsichtlich des Landschaftsbildes zu betrachtenden Wirkbereiche (s. u.) am 
Rande, die Entfernung zwischen den Windparks ist jedoch so groß, dass keine er-
hebliche Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch eine übermäßige Dominanz 
der Windparks oder bedrängende Wirkung eintritt. Weiterhin ist der betreffende 
Landschaftsraum durch die Nähe der Autobahn A 29 vorbelastet. Durch die geplante 
Errichtung der Anlagen in der Nähe dieser Vorbelastungen sowie die Nähe der ge-
planten Windparks zueinander werden Beeinträchtigungen konzentriert und unbe-
einträchtigte Landschaftsräume nicht in Anspruch genommen. 
 
Die Erholungseignung einer Landschaft wird entscheidend durch das Landschafts-
bild geprägt. Da angrenzend der Windpark „Liethe“ besteht, ist bereits eine erhebli-
che Vorbelastung vorhanden, so dass sich insgesamt durch das Vorhaben weniger 
erhebliche negative Umweltauswirkungen für das Schutzgut Mensch in Bezug auf 
die Erholung  ergeben. 

3.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

3.2.1 Pflanzen 
Als wichtige Bestandteile des Ökosystems auf der Erde sind die Tiere und Pflanzen 
anzusehen. Sie tragen zum Funktionieren des Naturhaushaltes, zur Erhaltung der 
Luft- und Wasserqualität und zur Schönheit des Landschaftsbildes bei. Daneben sind 
sie Nahrungsgrundlage für Menschen. Durch den Verlust an biologischer Vielfalt bei 
Tier- und Pflanzengruppen werden Funktionen des Ökosystems nachhaltig beein-
trächtigt. 
 
Im Plangebiet wurde im Mai 2016 eine Bestandserfassung der Biotoptypen im Rah-
men einer Geländebegehung durchgeführt, um Aussagen über den Zustand von Na-
tur und Landschaft zu erhalten. Dabei wurden alle relevanten Biotopstrukturen er-
fasst. Durch das Vorhandensein bestimmter Biotope, ihre Ausprägung und die Ver-
netzung untereinander sowie mit anderen Biotopen können Informationen über 
schutzwürdige Bereiche gewonnen werden.  
 
In Plan 1 aufgenommen wurden ferner die Biotoptypen und die Baumarten der Ge-
hölzstrukturen. Einzelbäume und -sträucher wurden erfasst, sofern sie markant oder 
prägend für das Landschaftsbild sind und i. d. R. Stammholz von mindestens 0,1 m 
im Durchmesser aufweisen. Außerdem wurden nach § 30 BNatSchG geschützte Bi-
otope sowie die gefährdeten und besonders geschützten Arten kartiert, sofern solche 
vorhanden waren.  
 
Die im Folgenden vorgenommene Typisierung der Biotope und die Zuordnung der 
Codes (Großbuchstaben hinter dem Biotoptyp) beziehen sich auf den Kartierschlüs-
sel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2011). 
 
Übersicht der Biotoptypen  
Das Plangebiet liegt im Norden der Gemeinde Rastede zwischen der Lehmder 
Straße im Norden und der Rehorner Bäke im Süden. Die Fläche weist relativ starke 
Höhenunterschiede auf, sie liegt am Rand der Ostfriesisch-Oldenburgischen Geest. 
Nördlich und südwestlich befinden sich bereits mehrere Windkraftanlagen. Das Plan-
gebiet wird größtenteils von Ackerflächen und Grünland eingenommen. Dazwischen 
verlaufen Entwässerungsgräben mit teilweise altem Baumbestand im Saumbereich. 
Weiterhin befinden sich ein kleines Waldstück, Feldgehölze und Feldhecken in, bzw. 
direkt angrenzend an das Plangebiet. Die Zuwegung erfolgt von Norden aus entlang 
des Strathwegs. 
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Im Plangebiet und in dessen unmittelbarer Nähe befinden sich Biotoptypen der fol-
genden Gruppen (Zuordnung gemäß VON DRACHENFELS (2011) – Kartierschlüssel 
für Biotoptypen in Niedersachsen): 
 
-Wälder, 
-Gebüsche und Gehölzbestände, 
-Binnengewässer, 
-Gehölzfreie Biotope der Sümpfe und Niedermoore, 
-Grünland, 
-Stauden- und Ruderalfluren, 
-Acker und Gartenbaubiotope, 
-Gebäude-, Verkehrs- und Industrieflächen sowie 
-Offenbodenbiotope. 
 
Beschreibung der Biotoptypen des Plangebietes (Stand 2016) 
 
Wälder 
Im Plangebiet befindet sich ein Eichenmischwald armer, trockener Standorte (WQT) 
(Abb. 2). Die Baumschicht wird von Stiel-Eichen (Quercus robur) mit Stammdurch-
messern bis zu  0.8 m dominiert. Daneben kommen einzelne Rotbuchen (Fagus syl-
vatica), Fichten (Picea abies) und Hainbuchen (Carpinus betulus) vor. In der 
Strauchschicht wachsen weiterhin Gewöhnliche Haseln (Corylus avellana), Brom-
beeren aus der Artengruppe der Echten Brombeere (Rubus fruticosus agg.) und 
Stechpalmen (Ilex aquifolium). Letztere sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG ge-
schützt. Die meisten Individuen befinden sich am westlichen Rand des Waldes, eine 
kleine Gruppe steht am Ostrand. Insgesamt handelt es sich um etwa 200 Individuen, 
die Größen von 0,5 bis 5 m aufweisen. Der Biotoptyp gehört zu den Bodensauren 
Eichenmischwäldern und zeichnet sich durch Säurezeiger in der Krautschicht aus. 
Beispiele hierfür sind das Zweiblättrige Schattenblümchen (Maianthemum bifolium) 
mit einem großen Vorkommen im Südwesten des Waldstücks, sowie Wald-Sauer-
klee (Oxalis acetosella) und Adlerfarn (Pteridium aquilinum) im gesamten Wald-
stück.  
 
Weiterhin kommen Nährstoffzeiger wie Gewöhnliche Goldnessel (Lamium galeobdo-
lon), Kletten-Labkraut (Galium aparine), Große Sternmiere (Stellaria holostea) und 
Große Brennnessel (Urtica dioica) vor. Das Waldstück wird von einem unbefestigten 
Fahrweg durchzogen, der von den beschriebenen Arten der Krautschicht bewachsen 
wird. Eine alte Rotbuche (Fagus sylvatica) am nordöstlichen Rand des Waldes 
wurde wegen ihrer Besonderheit als Sonstiger Einzelbaum (HBE) ausgewiesen. Sie 
hat einen Stammdurchmesser von etwa 1,4 m. 
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Abb. 2: Eichenmischwald mit Stechpalmen (Ilex aquifolium) in der Strauchschicht 

 
Gebüsche und Gehölzbestände 
Im nördlichen Bereich des Plangebiets befindet sich ein Feldgehölz. Im westlichen 
Bereich dominieren Fichten, weshalb dieser Abschnitt als Standortfremdes Gehölz 
(HX) eingestuft wurde. Daneben kommen einzelne Birken (Betula pendula) und 
Stiel-Eichen vor. Im östlichen Bereich dominieren Laubbäume wie Stiel-Eichen, Rot-
buchen, Hänge-Birken (Betula pendula) und Obstbäume. Diese Fläche wurde als 
Naturnahes Feldgehölz (HN) eingestuft. Die Bäume des Feldgehölzes haben 
Stammdurchmesser von 0,1 bis 0,7 m, wobei Bäume mit einem Stammdurchmesser 
von mehr als 0,5 m nur im östlichen, naturnahen Abschnitt vorkommen. Im Unter-
wuchs beider Abschnitte wachsen Brombeeren (Rubus fruticosus agg.) und nitro-
phile Kräuter wie Große Brennnessel, Kletten-Labkraut und Große Sternmiere (Stel-
laria holostea). Westlich schließt an das Feldgehölz ein baumfreier Bereich mit 
Brombeeren (Rubus fruticosus agg.) an, ein Rubus-/Lianengestrüpp (BRR). 
 
Ein weiteres Feldgehölz befindet sich direkt südwestlich des Plangebiets. Es wird 
bestimmt von Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior), Obstbäumen, Stiel-Eiche, 
Gewöhnlicher Hasel (Corylus avellana) und Eingriffeligem Weißdorn (Crataegus mo-
nogyna). Daneben kommen kleinere Sträucher des Europäischen Pfaffenhütchens 
(Euonymus europaeus) und des Gewöhnlichen Schneeballs (Viburnum opulus) vor.  
 
Die Bäume haben maximale Stammdurchmesser von 0,3 m. Der Bereich ist als Na-
turnahes Feldgehölz (HN) einzustufen. 
 
In nördlicher Verlängerung dieses Feldgehölzes befindet sich eine Strauch-Baumhe-
cke (HFM) mit vergleichbarer Artenzusammensetzung. 
 
Eine weitere Strauch-Baumhecke (HFM) verläuft entlang der Lehmder Straße am 
Beginn der Zuwegung ins Plangebiet. Vorkommende Bäume sind Sommer-Linden 
(Tilia platyphyllos) mit Stammdurchmessern von 0.2 bis 0.3 m. Vorkommende Sträu-
cher sind Eingriffeliger Weißdorn und Gewöhnliche Hasel. 
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Daneben befindet sich, ebenfalls parallel zur Lehmder Straße eine Baumreihe 
(HBA). Sie ist aus Stiel-Eichen und Obstbäumen aufgebaut. Die Bäume haben mit 
Stammdurchmessern von 0,3 bis 0,6 m ein mittleres Alter. 
 
Weitere Obstbäume stehen entlang des Feldweges innerhalb des Plangebiets. Sie 
wurden, genau wie zahlreiche Stiel-Eichen, Gewöhnliche Eschen, Rotbuchen und 
Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) entlang der Gräben als Sonstige Einzelbäume 
(HBE) erfasst. 
 
Im Norden des Plangebiets befindet sich zwischen mehreren Gräben ein kleiner Be-
reich mit Grau-Weide (Salix cinerea) und Gewöhnlicher Hasel. Die Fläche war zum 
Kartierzeitpunkt teilweise von Wasser bedeckt und in den trockeneren Bereichen mit 
nitrophilen Arten wie Kletten-Labkraut und Großer Brennnessel  bewachsen. Die Ha-
selsträucher wurden als Einzelstrauch (BE) erfasst, der Bereich mit Grau-Weiden 
wurde als Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte (BFR) eingestuft. 
 
Binnengewässer 
Die Nährstoffreichen Gräben (FGR) im Planungsgebiet wurden zu einem großen Teil 
erst vor kurzem geräumt und weisen so nur geringe oder gar keine Wasservegetation 
auf. Es konnten vereinzelte Bestände aus der Artengruppe des Sumpf-Wassersterns 
(Callitriche palustris agg.) und des Flut-Schwadens (Glyceria fluitans) festgestellt 
werden. Die Ufer der Gräben werden von Grünlandarten wie Wiesen-Fuchsschwanz 
(Alopecurus pratensis), Ausdauerndem Weidelgras (Lolium perenne) und Wiesen-
Rispengras (Poa pratensis), Nährstoffzeigern wie Großer Brennnessel und Feuchte-
zeigern wie Flatter-Binse (Juncus effusus) und Rohr-Glanzgras (Phalaris arundi-
nacea) bewachsen.  
 
Bei starkem Bewuchs mit Gewöhnlichem Schilf (Phragmites australis) wurden die 
Gräben als Nährstoffreicher Graben mit Schilf-Landröhricht (FGR/NRS) erfasst. Ein 
Graben an der Südwestgrenze des Plangebiets wird im Uferbereich von Büschen 
der Grauweide (Salix cinerea) bedeckt, hier wurde die Codierung Nährstoffreicher 
Graben mit Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte (FGR/BFR) verwendet. Die 
Gräben führten teilweise zum Kartierzeitpunkt kein oder nur wenig Wasser, deshalb 
wurde mehrmals der Hinweis unbeständig, zeitweise trockenfallend (u) vergeben. 
 
Ein Graben an der Nordgrenze des Plangebiets (Abb. 3) weist eine deutlich artenrei-
chere Vegetationszusammensetzung als die anderen Gräben auf. Hier konnten bei-
spielsweise Weißes Straußgras (Agrostis stolonifera), Wiesen-Schaumkraut (Carda-
mine pratensis), Bastard-Schlank-Segge (Carex x elytroides), Sumpf-Labkraut (Ga-
lium palustre), Geflügeltes Johanniskraut (Hypericum tetrapterum), Glieder-Binse 
(Juncus articulatus) und Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis scorpioides) festgestellt 
werden. Dieser Graben wurde mit dem Hinweis besonders gut ausgeprägte Wasser-
vegetation (+) versehen. 
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Abb. 3: Artenreicherer Graben am nördlichen Rand des Plangebiets 

Grünland, Offenbiotope 
Im Südwesten des Plangebiets liegt eine große in den Vorjahren eingesäte Grün-
landfläche, die als Grünland-Einsaat (GA) eingestuft wurde. Die Fläche wird fast aus-
schließlich von Ausdauerndem Weidelgras und Vielblütigem Weidelgras 
(Lolium multiflorum) bewachsen. Ein Reihenwuchs wie bei jungem Einsaat-Grünland 
ist zwar nicht mehr zu erkennen, Untergräser und Kräuter fehlen aber fast vollstän-
dig, so dass die Fläche noch nicht als Intensiv-Grünland einzustufen ist. 
 
Nordöstlich dieser Fläche liegen weitere Grünlandflächen. Hier kommen neben Grä-
sern des Intensivgrünlands wie Wiesen-Fuchsschwanz, Ausdauerndem Weidelgras, 
Wiesen-Rispengras, auch Feuchtezeiger wie Kriechender Hahnenfuß (Ranuncu-
lus repens) und vor allem Knick-Fuchsschwanz (Alopecurus geniculatus) vor. Die 
Flächen befinden sich zumindest teilweise auf Moorboden, der allerdings stark mi-
neralisiert ist. Sie wurden als Intensivgrünland auf Moorböden / Sonstiges feuchtes 
Intensivgrünland (GIM/GIF) eingestuft. 
 
Im nördlichen Plangebiet befinden sich zwei weitere Grünlandflächen. Die westliche 
davon wurde als Intensivgrünland trockener Mineralböden (GIT) eingestuft. Die Flä-
che wird dominiert von Ausdauerndem Weidelgras, daneben kommen aber auch 
Wiesen-Rispengras als Untergras und verschiedene Kräuter wie Gewöhnliches 
Hornkraut (Cerastium holosteoides), Krauser Ampfer (Rumex crispus), Wiesen-
Ampfer (Rumex x pratensis) und Individuen aus der Artengruppe des Echten Löwen-
zahns (Taraxacum officinale agg.) vor. 
 
Auch auf der östlichen Fläche dominieren mit Ausdauerndem Weidelgras und Wie-
sen-Fuchsschwanz Gräser des Intensivgrünlands. Daneben kommen Knick-Fuchs-
schwanz und Kriechender Hahnenfuß als Feuchtezeiger vor. Die Fläche beherbergt 
zwar mit Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Wiesen-Schaumkraut und Scharfem 
Hahnenfuß (Ranunculus acris) auch Kennarten des mesophilen Grünlands, aber nur 
in so geringer Zahl, dass die Fläche dennoch als Sonstiges feuchtes Intensivgrün-
land (GIF) einzustufen ist. Die gesamte Fläche ist von Weidezäunen umgeben, ein 
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Teilabschnitt wurde zwischen den Kartierterminen beweidet. Die Fläche wurde dem-
entsprechend in der Karte mit dem Hinweis beweidet (w) versehen. 
 
Ein kleiner Bereich der Grünlandfläche wird zur Lagerung von Bodenmaterial ver-
wendet, wodurch Offenbodenbereiche entstehen. Diese wurden in der Karte als 
Sonstiger Offenbodenbereich (DO) erfasst. 
 
Stauden und Ruderalfluren 
Entlang der Zuwegung in das Plangebiet und innerhalb des Plangebiets verlaufen 
mehrere Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM). Sie verlau-
fen wegbegleitend oder an den Grenzen zweier Ackerflächen und haben Breiten von 
1 bis 2 m. Die Säume werden von nitrophilen Arten wie Giersch (Aegopodium po-
dagraria), Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris), Weicher Trespe (Bro-
mus hordaceus), Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata), Weißer Taubnessel 
(Lamium album), Rainfarn (Tanacetum vulgare) und Großer Brennnessel eingenom-
men. Weiterhin kommen Grünlandarten wie Wiesen-Fuchsschwanz, Rot-Schwingel 
(Festuca rubra), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Ausdauerndes und Vielblüti-
ges Weidelgras und Wiesen-Rispengras vor. 
 
Im Nordosten des Plangebiets wurde der Randbereich einer Wiese als Nitrophi-
ler Staudensaum mit Rubus-/Lianengestrüpp (UHN/BRR) eingestuft. In diesem Ab-
schnitt kommen fast ausschließlich Große Brennnesseln und Brombeeren vor. 
 
Acker- und Gartenbaubiotope 
Bei den Äckern im Plangebiet und entlang der Zuwegung handelt es sich teilweise 
um Sandstandorte (AS), teilweise um traditionelle Moorstandorte. Durch die landwirt-
schaftliche Nutzung wurde der Moorboden weitestgehend zersetzt. Deshalb wurden 
keine reinen Mooräcker (AM), sondern Mischtypen (AM/AS und AS/AM) ausgewie-
sen. 
 
Die Äcker im Plangebiet waren zum Zeitpunkt der Biotoptypenkartierung teilweise 
bereits mit Mais (m) eingesät. Bei einigen Flächen fand gerade die Bodenvorberei-
tung statt, bzw. hatte wenige Tage vor der Kartierung stattgefunden, hier konnte noch 
keine Feldfrucht zugewiesen werden. Allen Äckern fehlt es durch ihre intensive Nut-
zung an einer ausgeprägten Segetalvegetation.  
 
Verkehrsflächen 
Die Zuwegung zum Plangebiet zweigt von der Lehmder Straße, einer asphaltierten 
Straße die über einen gepflasterten Fußweg verfügt (OVSa/OVWv), ab. Der Strath-
weg (OVW) führt von der Lehmder Straße Richtung Süden ins Plangebiet (Abb. 4). 
Davon biegt in Richtung Westen ein weiterer Feldweg ab. Im Südwesten grenzt an 
das Plangebiet ein Weg an, der als Zuwegung zu einer bereits vorhandenen Wind-
kraftanlage dient. Die im Untersuchungsgebiet erfassten Wege verfügen nur über 
spärliche Vegetation auf der eigentlichen Wegfläche und haben eine mineralische 
Auflage (OVWv). Teilweise werden sie von Vegetationssäumen eingerahmt, die ge-
sondert im Abschnitt Stauden- und Ruderalfluren beschrieben werden. 
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Abb. 4: Blick vom Strathweg auf das Plangebiet 

Nach § 30 BNatSchG i.V. mit § 24 NAGBNatSchG geschützte Biotope im Plan-
gebiet 
Im Rahmen der Bestandserfassung konnten keine nach § 30 BNatSchG bzw. § 24 
NAGBNatSchG gesetzlich geschützten Biotope im Untersuchungsraum festgestellt 
werden. 

Gefährdete und besonders geschützte Pflanzenarten  
Während der Begehungen konnten im Untersuchungsraum keine nach der Roten 
Liste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004) ge-
fährdeten Pflanzenarten nachgewiesen werden. 
 
Mit der Stechpalme wurde eine gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders ge-
schützte Pflanzenart im Untersuchungsgebiet festgestellt. Streng geschützte Pflan-
zenarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG wurden nicht nachgewiesen. 
 
In Plan 1 ist die ungefähre Lage und Ausdehnung der zum Zeitpunkt der Bestands-
kartierung angetroffenen Wuchsorte der Art dargestellt. Eine flächendeckende de-
taillierte pflanzensoziologische Untersuchung wurde nicht durchgeführt, so dass wei-
tere Einzelvorkommen gefährdeter Pflanzenarten nicht auszuschließen sind.  
 
Die Stechpalme konnte nur innerhalb des Eichenmischwalds, insbesondere an des-
sen Westseite, festgestellt werden. Hier prägt sie die Strauchschicht mit über 1.000 
Individuen deutlich.  

Bewertung der Umweltauswirkungen  
Zur Ermittlung des Eingriffes in Natur und Landschaft wird das Bilanzierungsmodell 
des NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAGES von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) angewendet. 
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In diesem Modell werden Eingriffsflächenwert und Kompensationsflächenwert ermit-
telt und gegenübergestellt. Zur Berechnung des Eingriffsflächenwertes werden zu-
nächst Wertfaktoren für die vorhandenen Biotoptypen vergeben und mit der Größe 
der Fläche multipliziert. Analog werden die Wertfaktoren der Biotoptypen der Pla-
nungsfläche mit der Flächengröße multipliziert und anschließend wird die Differenz 
der beiden Werte gebildet.  
 
Es werden 6 Wertfaktoren unterschieden:  
 

Wertfaktor Beispiele Biotoptypen 
5 = sehr hohe Bedeutung Wiesentümpel; gesetzlich geschütztes Biotop  
4 = hohe Bedeutung naturnahes Feldgehölz,  
3 = mittlere Bedeutung Strauchhecke 
2 = geringe Bedeutung Intensivgrünland 
1 = sehr geringe Bedeutung Weg (wasserdurchlässig) 
0 = weitgehend ohne Bedeutung versiegelte Fläche 

 
In der Liste II des Bilanzierungsmodells (Übersicht über die Biotoptypen in Nieder-
sachsen) sind den einzelnen Biotoptypen entsprechende Wertfaktoren zugeordnet. 
Für die im Plangebiet vorhandenen bzw. geplanten Biotope ergeben sich folgende 
Wertstufen (in Anlehnung an die Liste II des Bilanzierungsmodells): 
 
Tab. 2: Im Geltungsbereich erfasste Biotoptypen und deren Bewertung 

Biotoptyp / Bezeichnung  Wert-
faktor 

Anmerkungen 

Eichenmischwald armer, trockener 
Standorte (WQT) 

5 sehr hohe Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Nährstoffreicher Graben / Schilf-
Landröhricht (FGR/NRS) 

4 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Naturnahes Feldgehölz (HN) 4 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Feuchtgebüsch nährstoffreicher 
Standorte (BFR) 

4 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Rubus-/Lianengestrüpp (BRR) 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Nährstoffreicher Graben (FGR) 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Baum-Strauchhecke (HFM) 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften  

Nährstoffreicher Graben / Feuchtge-
büsch nährstoffreicher Standorte 
(FGR/BFR) 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Einzelbaum (HBE)  3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Baumreihe (HBA) 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Einzelstrauch (BE) 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften  

Halbruderale Gras- und Staudenflur 
mittlerer Standorte (UHM) 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Nitrophiler Staudensaum / Rubus-
/Lianengestrüpp (UHN/BRR) 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Sonstiger Offenbodenbereich (DO) 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Standortfremdes Feldgehölz (HX) 2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 
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Biotoptyp / Bezeichnung  Wert-
faktor 

Anmerkungen 

Intensivgrünland auf Moorböden / 
Sonstiges feuchtes Intensivgrünland 
(GIM/GIF) 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Intensivgrünland trockener Mineral-
böden (GIT) 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Acker (AM, AS) 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebens-
gemeinschaften 

Grünland-Einsaat (GA) 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebens-
gemeinschaften 

Weg (OVW) 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebens-
gemeinschaften 

 
Durch die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 werden 
die Errichtung und der Betrieb von drei WEA planungsrechtlich ermöglicht. Dadurch 
werden vorwiegend Acker- und Grünlandflächen überplant. Zwei Waldbereiche wer-
den als Flächen für Wald im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt. Durch 
die geplanten und planungsrechtlich vorbereiteten Versiegelungsmöglichkeiten ge-
hen somit Lebensräume von Pflanzen verloren. Es werden erhebliche negative Um-
weltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen verursacht, die allerdings relativ klein-
flächig sind. 
 
Die in der Bauphase voraussichtlich notwendigen Grundwasserabsenkungen in den 
Baugruben werden keine erheblichen Auswirkungen auf etwaige Pflanzenbestände 
im näheren Umfeld der Standorte haben. Pflanzen sind anpassungsfähig und kön-
nen auch trockenere Phasen, die allein natürlich im Sommer witterungsbedingt auf-
treten könne, überstehen. Zumal die Grundwasserabsenkungen kurzfristig auf die 
Bauphase beschränkt sind. 

3.2.2 Tiere 
Die folgende Darstellung des Bestandes und der Bewertung der Brut- und Rastvögel 
sowie der Fledermäuse im Bereich der Planfläche stellt eine kurze Zusammenfas-
sung der Ergebnisse aus den faunistischen Gutachten (s. Anlage 1 bis 3) dar, welche 
in den Jahren 2018/2019 durchgeführt worden sind.  
 
Die vollständigen Ergebnisse der Brut- und Rastvogelerfassung, der Raumnutzungs-
kartierung sowie der Kartierung der Fledermäuse im Plangebiet befinden sich in An-
hang (s. Anlage 1 bis 3). Im Folgenden werden die grundlegenden Aussagen der 
Übersichtlichkeit halber im laufenden Text zusammengefasst. 

Tiere – Avifauna  

Methodik  
Brutvögel 
Das Untersuchungsgebiet (UG) für die Brutvögel umfasst nach dem Leitfaden zur 
Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von WEA in Nie-
dersachsen (MU 2016) einen Radius von 500 Metern um den Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplanes und einen Radius von 1.000 Metern zur Erfassung 
kollisionsgefährdeter Greif- und Großvögel (Standardraumnutzungserfassung). Für 
planungs- und bewertungsrelevante Arten ist eine quantitative Erfassung durchge-
führt worden. Alle übrigen Arten wurden qualitativ erfasst. 
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Die Brutvogelerfassung und die Statuseinschätzung (Brutnachweis, Brutverdacht, 
Brutzeitfeststellung) erfolgte in enger Anlehnung an die Empfehlungen von SÜDBECK 
et al. (2005). Die Kartierung wurde überwiegend zu Fuß, aber auch vom PKW aus 
durchgeführt und umfasste neun Tages- und vier Nachtbegehungen im Zeitraum zwi-
schen 19.03. bis 06.07.2018. Dabei ist die Kartierstrecke an den einzelnen Terminen 
variiert worden. Zur Erfassung ausgewählter Arten wurde eine Klangattrappe ver-
wendet. 
 
Innerhalb des 1.500 m-Radius um die Potenzialfläche wurden alle Wälder, Gehölze 
und Baumreihen nach Greifvogelhorsten abgesucht. Die Horstsuche erfolgte vor Be-
laubung der Bäume an zwei Terminen im März (05.03. und 12.03.2018). Die Horste 
wurden mit einem GPS-Gerät eingemessen und im Verlauf der Brutzeit an drei Ter-
minen auf Besatz kontrolliert (25.05., 04.06. und 06.07.2018). Die Horstkontrollen 
sind in Kombination mit der Brutvogelkartierung durchgeführt worden.  
 
Für die Bewertung des Brutvogelbestandes ist das niedersächsische Bewertungs-
modell nach BEHM & KRÜGER (2013) angewendet worden.  
 
Standardraumnutzungskartierung (SRNK) 
Für diese Erfassung von windenergieempfindlichen Groß- und Greifvögeln wurde im 
Rahmen der Standardraumnutzungskartierung die sog. „Vantage-Point-Methode“ 
verwendet. Die Erfassung erfolgt von zwei Beobachtungspunkten (Vantage Points) 
aus und schloss sich in der Regel an die Brutvogelkartierung am Tag an bzw. wurde 
vor der Brutvogelkartierung in der Nacht durchgeführt. Insgesamt erfolgten an zwölf 
Terminen Raumnutzungsuntersuchungen. Pro Termin und Punkt sind durchschnitt-
lich zweistündige Planbeobachtungen durchgeführt worden, so dass insgesamt 48 
Beobachtungsstunden für die Auswertung zur Verfügung stehen. Jede Flugbewe-
gung ist mit Angaben zum Verhalten, zur Flugrichtung, Uhrzeit und Beobachtungs-
dauer genau protokolliert und in Geländekarten eingetragen worden. Alle im Gelände 
erhobenen Beobachtungen wurden in eine georeferenzierte Kartengrundlage einge-
tragen und hieraus Karten mit allen Flugbewegungen erstellt. Die Karten sind der 
Anlage 1 zu entnehmen.  
 
Rastvögel  
Die Erfassung von Rastvögeln erfolgte gemäß den Vorhgaben des Niedersächsi-
schen Windenergieerlasses in einem 1.000-m-Radius um das Plangebiet. Dabei 
wurden nach der Bewertungsmethode von KRÜGER et al. (2013) alle relevanten Rast-
vogelarten meist vom PKW aus räumlich erfasst. Dabei wurden immer ein Fernglas 
und ein Spektiv (30x80) eingesetzt.  
 
Die Erfassung der Rastvögel wurde an 43 Terminen im Zeitraum vom 05.03.2018 bis 
01.03.2019 durchgeführt. Die Kartierungen verteilten sich wie folgt auf die Monate: 
März (5x), April (4x), Juli (4x), August (5x), September (4x), Oktober (4x), November 
(5x), Dezember (4x), Januar (4x), Februar (4x). Eine Auflistung aller Termine mit An-
gabe von Uhrzeiten und Wetterdaten ist in Anlage 2 im Anhang zusammengestellt. 
 
Die Bewertung erfolgt nach dem Modell bzw. den Kriterien von KRÜGER et al. (2013). 
 
Ergebnisse  

 
Brutvogelerfassung 
Im Rahmen der Brutvogelerfassungen wurden insgesamt 84 Vogelarten im Untersu-
chungsgebiet angetroffen. Von den insgesamt festgestellten Arten sind folgende 14 
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planungsrelevante (Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen) und bewer-
tungsrelevante (nach BEHM & KRÜGER 2013) Brutvogelarten, die zumindest mit ei-
nem Brutverdacht festgestellt wurden, im UG in der Brutzeit 2018 nachgewiesen wor-
den: 
 
Baumpieper, Goldammer, Gartengrasmücke, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, 
Habicht, Haussperling, Kiebitz, Mäusebussard, Mittelspecht, Star, Stieglitz, Trauer-
schnäpper und Wiesenpieper. 
 
Darüber hinaus wurden auch Brutzeitfeststellungen von Blaukehlchen, Feldlerche, 
Gelbspötter und Kernbeißer registriert. 
 
Die Arten Feldsperling, Graureiher, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Sperber, Turm-
falke und Weißstorch traten als Nahrungsgäste und der Schwarzmilan als Durchzüg-
ler im UG auf.  
 
Brutzeitfeststellungen, Nahrungsgäste und Durchzügler werden aus Gründen der 
Vorsorge wegen ihres Schutzstatus oder ihrer potenziellen Gefährdung durch Kolli-
sionen mit Windenergieanlagen (vgl. DÜRR 2019) in der nachfolgenden Tab. 3 mit 
berücksichtigt. 
 
Die folgende Tabelle listet die Nachweise bzw. Brutpaar-Anzahlen der vorgenannten 
Arten auf. Die Ergebnisse sind zeichnerisch den Karten 2 bis 5 der Anlage 1 zu ent-
nehmen. 
 
Tab. 3:  Planungs- und bewertungsrelevante Vogelarten in der Brutzeit incl. Arten der 

SRNK (500 m-Radius bzw. 1000 m-Radius um die geplanten WEA bei Greif- und 
Großvögeln) 

Deutscher Name Wissenschaftl. Name 
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Baumpieper Anthus trivialis  1 3 V V §  1 BV, 1 BZF 

Blaukehlchen Luscinia svecica     §§ I 2 BZF 

Feldlerche Alauda arvensis  3 3 3 §  1 BZF 

Feldsperling Passer montanus  V V V  § 1 NG 

Goldammer Emberiza citrinella 16 V V V §  16 BV, 6 BZF 

Gartengrasmücke Sylvia borin 1  V V §  1 BV, 3 BZF 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 1 V V V §  1 BV, 2 BZF 

Gelbspötter Hippolais icterina   V V §  3 BZF 

Graureiher Ardea cinerea   V V §  3 NG 

Grauschnäpper Muscicapa striata 1 V 3 3 §  1 BV 

Habicht Accipiter gentilis 1  V V §§  1 BN + 1 Fb SRNK 

Haussperling Passer domesticus 1 V V V §  1 BV 

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes   V V §  1 BZF 

Kiebitz Vanellus vanellus 5 2 3 3 §§  1 B, 4 BV, 1 BZF 

Mäusebussard Buteo buteo 6    §§  3 B, 1 BV 

Mehlschwalbe Delichon urbicum  3 V V §  1 NG 
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Mittelspecht Dendrocopos medius 1    §§  1 BV, 1 BZF 

Rauchschwalbe Hirundo rustica  3 3 3 §  4 NG 

Schwarzmilan Milvus migrans     §§ I DZ (1 Fb SRNK) 

Sperber Accipiter nisus     §§  NG (2 Fb SRNK) 

Star Sturnus vulgaris 2 3 3 3 §  5 B, 3 BV 

Stieglitz Carduelis carduelis 8  V V §  8 BV, 1 BZF 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 1 3 3 3 §  1 B 

Turmfalke Falco tinnunculus   V V §§  1 NG 

Wiesenpieper Anthus pratensis 1 2 3 3 §  1 BV 

Weißstorch Ciconia ciconia  3 3 3 §§ I 4 NG + 2 Fb SRNK 

Legende: 
RL Nds., TW 2015 = Gefährdungseinstufungen in der Roten Liste der Brutvögel von Niedersachsen, 8. 

Fassung (KRÜGER & NIPKOW 2015) 
RL BRD 2015 = Gefährdungseinstufungen nach der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands, 4. über-

arbeitete Fassung (GRÜNEBERG et al. 2015); 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = 
gefährdet, V = Vorwarnliste, + = nicht gefährdet 

BNatSchG = Schutzstatus nach dem Bundesnaturschutzgesetz; §§ = streng geschützte Art, § = beson-
ders geschützte Art 

EU-VRL = Schutzstatus nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie; I = In Anhang I geführte Art 
Anmerkungen = Brutvogelstatus nach SÜDBECK et al. (2005); B = Brutnachweis, BV = Brutverdacht, BZF 

= Brutzeitfeststellung; Arten, die aufgrund der vorhandenen Lebensräume im UG brüten könnten; NG 
= Arten, die in der Umgebung brüten und im UG als Nahrungsgast auftreten; DZ = Durchzügler, keine 
Brut im UG; auch in der Brutzeit umherstreifende Vögel, z.B. Rot- und Schwarzmilan in Ostfriesland; 
Fb=Flugbewegung 

 
Bezüglich der ausführlichen Beschreibung der Bestandssituation der Avifauna im 
Untersuchungsgebiet wird auf den anliegenden Ornithologischen Fachbetrag im An-
hang (Anlage 1) verwiesen.  

Bewertung der Brutvögel  
Für die Brutvögel des UG (500 m-Radius) wurde eine Bewertung nach BEHM & KRÜ-
GER (2013) durchgeführt. Das Untersuchungsgebiet wurde dazu in zwei Teilbereiche 
aufgeteilt, welche jeweils über die Berücksichtigung der Anzahl bewertungsrelevan-
ter Brutpaare eine lokale Bedeutung als Brutvogellebensraum aufwiesen.  

Ergebnisse der Raumnutzungskartierung 
Die räumliche Verteilung der im Rahmen der Standardraumnutzungskartierung do-
kumentierten Flugbewegungen ist in Karte 5 der Anlage 1 dargestellt. Graureiher, 
Mäusebussard und Turmfalke sind bei der SRNK nicht berücksichtigt worden. Im 
Rahmen der Brutvogelerfassung ergab sich für den Mäusebussard 3-mal ein Brut-
nachweis und 3-mal ein Brutverdacht. Turmfalke und Graureiher wurden als Nah-
rungsgäste im UG beobachtet. Neben diesen Arten konnten im Rahmen der SRNK 
folgende weitere Greif- und Großvogelarten nachgewiesen werden: 

Weißstorch 
An zwei Terminen wurden während der SRNK Weißstörche beobachtet. Am 
02.05.2018 durchflog ein Trupp von 5 Tieren das UG. Am 13.05.2018 wurden 4 Tiere 
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beobachtet, die erst über dem Gebiet kreisten und dann zur Nahrungssuche lande-
ten. Dabei dürfte es sich um nahrungssuchende Vögel aus der weiteren Umgebung 
des UG handeln. 

Schwarzmilan 
Am 27.03.2018 wurde ein Schwarzmilan beobachtet, der das Gebiet überflog. Da die 
Beobachtung in die Hauptdurchzugszeit fällt (SÜDBECK et al. 2005) und im weiteren 
Verlauf der Kartierungen keine Schwarzmilane mehr festgestellt wurden, ist davon 
auszugehen, dass es sich um einen Durchzügler handelt. 

Habicht 
Am 15.06.2018 wurde ein lokaler Flug eines Habichts in der unmittelbaren Nähe des 
Waldes mit dem Brutvorkommen registriert. Für diese Art liegt ein Brutnachweis im 
UG vor. 

Sperber 
Am 27.03. wurde im Rahmen der SRNK ein durchziehender Sperber über dem UG 
beobachtet. Am 13.05.2018 hielt sich ein Sperber im Osten des UG auf. Bei diesem 
Tier handelte es sich wahrscheinlich um einen Nahrungsgast, der in der Umgebung 
des UG brütet. 

Gastvogelerfassung 
Bei den planungsrelevanten (Empfindlichkeit) und bewertungsrelevanten (KRÜGER 
et al. 2013) Rastvogelarten handelt es sich i.d.R. um Arten aus den Gruppen der 
Watvögel, Enten, Gänse und Schwäne, Möwen, Reiher und Kraniche. Im UG 
Lehmden wurden insgesamt folgende 23 bewertungsrelevante Rastvogelarten ras-
tend nachgewiesen: 
 
Zwergtaucher, Kormoran, Silberreiher, Graureiher, Höckerschwan, Tundrasaatgans, 
Blässgans, Graugans, Pfeifente, Schnatterente, Krickente, Stockente, Gänsesäger, 
Teichhuhn, Austernfischer, Kiebitz, Zwergschnepfe, Regenbrachvogel, Großer 
Brachvogel, Lachmöwe, Sturmmöwe, Heringsmöwe und Silbermöwe. 
 
Als ausschließlich überfliegende Art ist darüber hinaus noch der Kranich festgestellt 
worden. Für andere planungsrelevante Arten hatte das Gebiet im Untersuchungsjahr 
als Durchflugsgebiet keine Bedeutung. 
 
Es wurden im Rahmen der Rastvogelzählungen mit Habicht, Sperber, Mäusebus-
sard und Turmfalke vier Greifvogelarten nachgewiesen. Die genannten Greifvogel-
beobachtungen sind (bis auf Mäusebussard und Turmfalke) in Karte 1 in der An-
lage 1 dargestellt.   

Bewertung der Gastvögel 
Hauptrastgebiete liegen im Bereich der Potenzialfläche in der Niederung beidseits 
der Rehorner Bäke (Großer, Brachvogel, Kiebitz, Silberreiher) und am Geestrandtief 
(Zwergtaucher, Enten). Es wurden Trupps von Silberreihern mit für Gesamtrastzah-
len landesweiter Bedeutung an zwei Terminen sowie von regionaler Bedeutung an 
einem Termin festgestellt. Weiterhin trat ein Trupp Regenbrachvögel mit 14 Exemp-
laren und damit landesweiter Bedeutung im Untersuchungsgebiet aus. Graugänse 
und Sturmmöwen wurden an jeweils einem Termin mit regionaler bzw. lokaler Be-
deutung festgestellt.  
 
Für diese Arten traten nach KRÜGER et al. (2013) auch bedeutsame Einzeltrupps auf 
(siehe Karte 2 der Anlage 2): 
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Silberreiher: 
einmal landesweit bedeutsame Truppgröße (12 Ex.) im 500-m Radius 
einmal regional bedeutsame Truppgröße (5 Ex.) innerhalb des Geltungsbereiches 
 
Graugans:  
einmal regional bedeutsame Truppgröße (440 Ex.) im 500-1000 m-Radius westlich 
des Geestrandtiefs 
 
Regenbrachvogel:  
einmal landesweit bedeutsame Truppgröße (14 Ex.) im 500-1000 m Radius im Nor-
den des UG 
 
Sturmmöwe: 
einmal lokal bedeutsame Truppgröße (112 Ex.) im 500-1000 m Radius im Nordwes-
ten des UG 
 
Das übrige UG hat für bewertungsrelevante Rastvogelarten nur eine sehr geringe 
Bedeutung. Für überfliegende bewertungsrelevante Arten hat das UG keine Bedeu-
tung. 
 
Auswirkungen auf Brut- und Gastvögel 

Kollisionen 
Für die überwiegende Zahl von Vogelarten stellen Kollisionen mit WEA insbesondere 
im Vergleich mit anderen Ursachen des Vogelschlags (Straßenverkehr, Hochspan-
nungsfreileitungen) ein relativ geringes Problem dar. Entscheidend ist dabei die Lage 
des Windparks; so ist das Kollisionsrisiko in Mitteleuropa in Feuchtgebieten am 
höchsten. Andererseits dürfte die Zahl an gefundenen Kleinvögeln mit großer Wahr-
scheinlichkeit nicht der Anzahl tatsächlicher Vogelschlagopfer entsprechen, da Klein-
vögel in Windparks mit unterschiedlich hohen Vegetationsstrukturen leicht überse-
hen werden können (vgl. WINKELMANN 1990).  
 
Da die Fundkartei von DÜRR (2019) hauptsächlich nur auf Zufallsfunden beruht, kann 
die nachgewiesene Häufigkeit von Schlagopfern lediglich als Hinweis dienen, d. h. 
wenn eine Art gar nicht oder mit wenigen Individuen in der Kartei verzeichnet ist, 
bedeutet dies nicht automatisch, dass sie keiner höheren Schlagwahrscheinlich un-
terliegt. Grundsätzlich wird nur ein Bruchteil der Schlagopfer an Windenergieanlagen 
aufgefunden, da aufgrund von verschiedenen Parametern die Findewahrscheinlich-
keit gering ist (wenige systematische Untersuchungen, Schwierigkeit des Auffindens 
in höherer Vegetation, Abtrag der Opfer durch Prädatoren (Fuchs etc.) usw.  
 
Die Kollisionsraten, die im Rahmen von vorhandenen Untersuchungen ermittelt wur-
den, zeigen eine enorme Streuung zwischen den Windparks. In einigen Parks gab 
es keine oder fast keine Kollisionen, in anderen traten Kollisionen mit einer Häufigkeit 
von mehr als 60 pro Jahr und Turbine auf (HÖTKER 2006), wobei der Mittelwert bei 
6,9 Opfern pro WEA und Jahr und der Median bei 1,8 lag. 
 
Entscheidend ist dabei die Lage des Windparks: das Kollisionsrisiko ist in Mitteleu-
ropa in Feuchtgebieten am höchsten, in den USA und Spanien kam es zu besonders 
hohen Verlusten an kahlen Gebirgsrücken und Geländekanten. Im Allgemeinen sol-
len durch Kollisionen Großvögel stärker betroffen sein als Kleinvögel. In den USA 
waren hauptsächlich Greifvögel betroffen, in Spanien überwiegend Gänsegeier. Dies 
kann damit zusammenhängen, dass Großvögel beim Auftreffen auf Hindernisse 
schwerfälliger als Kleinvögel reagieren. 
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Weiterhin lässt sich für Windparks, die sich in der risikoarmen Normallandschaft be-
fanden, ein Zusammenhang zwischen Kollisionsrate und Anlagengröße feststellen, 
welcher statistisch gesichert ist. HÖTKER (2006) konnte in seinen Modellberechnun-
gen nachweisen, dass ein Repowering bezüglich der Kollisionen mit Vögeln in allen 
Fällen negative Auswirkungen zeigte. Große Windkraftanlagen erzeugen generell 
mehr Opfer als niedrigere. Es wurde nachgewiesen, dass das Risiko von Kollisionen 
in den Zugzeiten und bei schlechten Wetterbedingungen (Nebel, Wind) generell er-
höht ist. 
 
Insgesamt scheinen Kollisionen unter den Gastvögeln eher bei den rastenden Vö-
geln als auf dem Zug zu geschehen (BIOCONSULT & ARSU 2010). 
 
Die Populationen häufiger Arten wie Lachmöwe oder Mäusebussard sind i. d. R. 
leichter in der Lage, Anflugopfer wieder auszugleichen. Problematisch sind Anflüge 
von gefährdeten und/oder seltenen Arten an Windenergieanlagen, wie z. B. von Rot-
milan, Seeadler, Wiesenweihe, Weißstorch, zumal wenn es in der Brutzeit durch den 
Verlust von Altvögeln zusätzlich zu indirekten Verlusten an Gelegen bzw. Jungvögeln 
kommt. Für den Rotmilan gibt es Hinweise, dass sich die Tiere in ihrem Revier an 
die WEA gewöhnen und daher keinen besonders großen Sicherheitsabstand einhal-
ten. Aus diesem Grund steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Vögel in die Rotoren 
geraten, wenn sie, z. B. durch die Beutejagd, Balzflüge sowie Beuteübergabemanö-
ver abgelenkt sind. Daher sollten auch auf keinen Fall - z. B. im Rahmen von Kom-
pensationsmaßnahmen - direkt unter den WEA für die Vögel (oder auch für Fleder-
mäuse) attraktive Nahrungshabitate angelegt werden. 
 
Die Kollisionsgefahr (und auch die Störung) von Vögeln werden vorrangig durch die 
Wahl des Standortes beeinflusst. Eine Planung von Windenergieanlagen zieht je-
doch selbst in avifaunistisch wertvollen Gebieten nicht zwangsläufig erhebliche Be-
einträchtigungen nach sich, da neben der Bedeutung - oder sogar noch vor dieser - 
vor allem die unterschiedlichen Empfindlichkeiten der Arten berücksichtigt werden 
müssen (SINNING 2002).  
 
Von denen in den Plangebieten unmittelbar vorkommenden Brutvogelarten sind al-
lein der Mäusebussard sowie der Habicht als schlaggefährdet einzustufen.  
 
Der Mäusebussard ist mit 562 Totfunden in Deutschland (DÜRR 2019) ein häufiges 
Kollisionsopfer. Diese Art gilt mit einem bundesdeutschen Bestand von 80.000 – 
135.000 Paaren allerdings als nicht gefährdet (GEDEON et al. 2014), ist aber als 
streng geschützte Art in der Bundesartenschutzverordnung aufgeführt. Für den Mäu-
sebussard zeigen jedoch die Ergebnisse des PROGRESS-Projekts („Ermittlung der 
Kollisionsraten von (Greif-) Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen 
für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen“), 
dass u.a. der Mäusebussard unter den Greifvögeln als häufigste Art die meisten Kol-
lisionen aufweist und die zusätzlichen kollisionsbedingten Mortalitäten bei Mäuse-
bussard auf der Grundlage der Anzahl der im Untersuchungsraum vorhandenen 
Windenergieanlagen zu erkennbar negativen Einflüssen auf die Populationsentwick-
lung führt (GRÜNKORN et al. 2016). 
 
Im Untersuchungsgebiet sind vier Paare Mäusebussard von einem potenziell erhöh-
ten Kollisionsrisiko betroffen, wobei sich zwei besetzte Horste mit mindestens  
875 m Abstand innerhalb eines 1.000 m Radius zu den Windenergieanlagen befin-
den. Ein Brutverdacht innerhalb des 500 m - Radius besteht in einem Wäldchen. Ein 
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Horst befindet sich knapp außerhalb des 1.000 m Radius, wobei die Standardraum-
nutzungserfassung ergeben hat, dass auch dieses Revier in das UG reicht (vgl. Karte 
3 der Anlage 1). 
 
Für schlaggefährdete Greifvogelarten wird gemäß NLT-Papier (2014) ein Mindest-
abstand von 500 m empfohlen. Darüber hinaus wird im Leitfaden zur Umsetzung bei 
der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen (MU 
2016b) ausgeführt, dass das Einhalten der empfohlenen Mindestabstände nach der 
aktuellen Rechtsprechung das Fehlen eines relevanten Tötungsrisikos indiziert. So-
weit der fachlich empfohlene Abstand unterschritten wird, könnte dies ein Anhalt für 
eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos sein. Im Rahmen der Brutvogelerfas-
sung wurde der Mäusebussard ein Mal als Brutvogel im Umkreis von 500 m um die 
Planflächen herum festgestellt. Für dieses Brutpaar wird daher von einem erhöhten 
Kollisionsrisiko ausgegangen. 
 
Der Habicht gehört mit bisher neun dokumentierten Funden zu den selteneren Kol-
lisionsopfern mit WEA (DÜRR 2019). Mit einem bundesdeutschen Bestand von 
11.500 – 16.500 Paaren ist der Habicht nicht so häufig wie der Mäusebussard. In 
Deutschland gilt er als nicht gefährdet, in Niedersachsen befindet er sich auf der 
Vorwarnliste. Der Habicht gilt wie der Mäusebussard als streng geschützte Art.  
 
Im Untersuchungsgebiet ist ein Paar Habicht durch die Lage des Horststandortes 
theoretisch von einem potenziell erhöhten Kollisionsrisiko betroffen. Allerdings wurde 
im Rahmen der Brutvogelkartierung und der Raumnutzungskartierung nur einmal ein 
Habicht außerhalb des Horstwaldes gesehen. Es ist deshalb davon auszugehen, 
dass das Brutpaar die Potenzialfläche selten zur Nahrungssuche nutzt und sich das 
Kollisionsrisiko für diese Art nicht signifikant erhöhen wird. Der Abstand zwischen 
dem Horst und der nächstgelegenen WEA beträgt weiterhin mehr als 500 m. Dies 
entspricht sicher den Abstandsempfehlungen des NLT (2014), welche für weitere 
kollisionsgefährdete Greifvögel, zu denen auch der Habicht zu zählen ist, einen Min-
destabstand von 500 m vorschlagen. 
 
Zusammenfassend sind durch das geplante Vorhaben erhebliche negative Auswir-
kungen durch Erhöhung der Kollisionsgefahr für den Mäusebussard als Brutvogel zu 
erwarten. 

Störungen und Verdrängungen von Vögeln durch WEA 
Bei der Errichtung von Windenergieanlagen werden neben dem Vogelschlagrisiko 
auch Probleme infolge von indirekten Beeinträchtigungen durch Vertreibungswirkun-
gen und damit verbundenen Lebensraumverlust gesehen. Im Vordergrund steht da-
bei die Eigenschaft von Windkraftanlagen, die Offenheit der Landschaft zu unterbre-
chen. Hinzu kommt evtl. der Effekt, dass kleinere Vögel den Schattenwurf der Roto-
ren mit dem eines Greifvogels verwechseln und dadurch aufgescheucht werden. 
Dies führt nach Auffassung der Autoren verschiedener Untersuchungen dazu, dass 
insbesondere Wiesenbrüter und rastende/durchziehende Wasser- und Watvögel 
größere Abstände zu den Anlagen einhalten, wodurch für bestimmte Vogelarten der 
Wert bestimmter Flächen als Brut- und/oder Rasthabitat völlig ausfällt bzw. einge-
schränkt wird. 

1. Störungen von Brutvögeln 
Erforderlich ist also die Berücksichtigung der eingriffsspezifischen Empfindlichkeit 
der Arten. Je größer die Empfindlichkeit der Art, desto größer ist der potenzielle Be-
einträchtigungsradius um die Windenergieanlagen und desto weitgehender ist die 
Wirkung auf die Brutpaare innerhalb dieses Radius (INSTITUT FÜR VOGELFORSCHUNG 



Gemeinde Rastede –  
Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 "Windenergie Lehmden" 29 
 

 

 
 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

& ARSU GmbH 2000). HÖTKER et al. (2004) und HÖTKER (2006) haben bestehende 
Untersuchungen zu Störwirkungen durch Windenergieanlagen artbezogen ausge-
wertet. Bei den Abständen, die von den Vogelarten zur Brutzeit zu Windenergiean-
lagen eingehalten wurden, gibt es deutliche Unterschiede. So liegt der Mittelwert der 
ermittelten Abstände z. B. beim Fitis und Zilpzalp bei 42 m und bei der Uferschnepfe 
bei 369 m. In jüngerer Zeit zeigen einige Untersuchungen, dass sich Brutvögel in 
gewisser Weise wohl an die WEA gewöhnen können und z. T. geringere Abstände 
einhalten (u. a. MÖCKEL & WIESNER 2007, ARSU 2008, STEINBORN 2011). 
 
Im Allgemeinen sind Singvogelarten als wenig empfindlich gegenüber Windenergie-
anlagen in Bezug auf Verdrängungswirkungen einzustufen (vgl. u. a. REICHENBACH 
2006, MÖCKEL & WIESNER 2008). 
 
Für viele Brutvogelarten wirken höhere Windenergieanlagen weniger abschreckend 
als kleine. „21 von 29 untersuchten Arten zeigten die Tendenz, sich näher an größe-
ren als an kleineren Anlagen anzusiedeln. Dies galt auch für die sonst eher als emp-
findlich eingestuften Watvogelarten Uferschnepfe, Großer Brachvogel und Rot-
schenkel“ (HÖTKER 2006). Diese Ergebnisse waren statistisch allerdings nicht signi-
fikant.  
 
Unter den im UG mit festgestellten planungsrelevanten Arten ist eine Scheuch- und 
Barrierewirkung für die laut MU (2016) als WEA-empfindlich eingestuften Arten ge-
nauer zu betrachten. Da in der Fachliteratur Störungsempfindlichkeiten, die über 500 
m hinausgehen, von Brutvögeln nicht bekannt sind, wird im Folgenden lediglich auf 
diejenigen planungsrelevanten Arten eingegangen, die innerhalb von 500 m um die 
Potenzialfläche vorkamen. 
 
Die nachgewiesenen Brutvogelarten reagieren entweder mit Meideabständen von 
max. 50 m wenig empfindlich (z. B. nach REICHENBACH et al. 2004: Blaukehlchen), 
sind im aktuellen Windenergieerlass (MU, 2016b) nicht als störempfindliche Art auf-
geführt und / oder sind nicht gefährdet, so dass im Analogieschluss für die weiteren 
nachgewiesenen Sing- und Greifvögel keine erhebliche Verdrängungswirkung durch 
das geplante Vorhaben zu erwarten ist. Die Feldlerche als weitere bekannte stö-
rungsempfindliche Art befindet sich mehr als 500 m von der nächstgelegenen Anlage 
entfernt, so dass für diese Art keine Verdrängungswirkung eintritt. 
 
Als einzige störempfindliche Art ist daher der im Weiteren der Kiebitz zu betrachten, 
welcher sich mit einem Brutpaar in einem Abstand von 20 m zur nächstgelegenen 
Windenergieanlage befindet. 

Zum Kiebitz liegen inzwischen viele Studien vor, so dass die Empfindlichkeit gut 
beurteilt werden kann. Eine detaillierte Zusammenstellung findet sich bei REICHEN-
BACH (2002, 2003) sowie bei REICHENBACH et al. (2004). Danach zeigen überein-
stimmend fast alle Untersuchungen, dass Kiebitze als Brutvögel offensichtlich nur 
wenig oder gar nicht von Windenergieanlagen beeinträchtigt werden. Auf der Basis 
von 19 Studien beurteilen REICHENBACH et al. (2004) die Empfindlichkeit des Kiebitz 
gegenüber Windenergieanlagen als gering bis mittel. Diese Einstufung ist nach An-
sicht der Autoren gut abgesichert, von Beeinträchtigungen bis zu einer Entfernung 
von ca. 100 m muss ausgegangen werden. Die einzige Studie, die scheinbar einen 
signifikanten Einfluss nachweisen konnte, ist jene von PEDERSEN & POULSEN (1991). 
Wahrscheinlich gehen ihre Ergebnisse jedoch weniger auf einen Einfluss der Anlage 
selber zurück, als vielmehr auf den von menschlichen Störungen. Die Anlage zeigte 
große technische Mängel, was einen hohen Wartungsbedarf hervorrief. Nach Anga-
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ben der Autoren bewegten sich während der Brutzeit täglich Menschen im unmittel-
baren Umfeld der Anlage. PEDERSEN & POULSEN (1991) führen dies selber als die 
beste Erklärung für die Brutaufgabe von drei Nestern an, die am nächsten zur Anlage 
lagen. Ihre Ergebnisse sind somit kein eindeutiger Nachweis einer Vertreibungswir-
kung, die durch die Anlage selber hervorgerufen würde. Insgesamt schien der Kiebitz 
als Brutvogel somit bereits schon nach älteren Erkenntnissen nicht oder nur in ver-
gleichsweise geringem Maße von Windenergieanlagen beeinflusst zu werden. Dies 
wird nun durch zahlreiche Studien von z.B. HANDKE et al. (2004a, 2004b), REICHEN-
BACH (2003), REICHENBACH & STEINBORN (2006), SINNING (2002, 2004), SINNING et 
al. (2004) sowie SPRÖTGE (2002) und STEINBORN et al. (2011) bestätigt. Insgesamt 
ist demnach noch von Meidungen in einem Umfeld von bis zu 100 m um WEA 
auszugehen, wobei es jedoch zu keiner Vollverdrängung aus dem Raum kommt. So 
werden regelmäßig auch Kiebitze innerhalb großer Windparks registriert. 
 
Insgesamt sind für ein Brutpaar des Kiebitzes Verdrängungswirkungen durch die 
Windenergieanlagen nicht auszuschließen. Dies führt folglich zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung dieser Art. 

2. Störungen von Gastvögeln 
Aus der Literaturstudie (HÖTKER 2006) geht hervor, dass negative Auswirkungen von 
WEA vor allem außerhalb der Brutzeit dominieren. In Bezug auf die im Mittel einge-
haltenen Abstände zu Windenergieanlagen hielten v. a. Vogelarten der offenen 
Landschaft, also Gänse, Enten und Watvögel, im Allgemeinen mehrere Hundert Me-
ter Abstand ein. Dies bedeutet, dass unter Umständen traditionelle Rast- und Nah-
rungsplätze von Gastvögeln durch die Errichtung von Windkraftanlagen verloren ge-
hen können. Graureiher, Greifvögel, Austernfischer, Möwen, Stare und Krähen konn-
ten dagegen oft dicht an WEA oder sogar innerhalb von Windparks beobachtet wer-
den. Dies führte zum Teil zu höheren Kollisionsraten (HÖTKER 2006).  
 
Es darf bei der Betrachtung der Minimalabstände nicht vernachlässigt werden, dass 
bei der kleinräumigen Verteilung von Vögeln auch die Habitatpräferenzen der einzel-
nen Arten eine Rolle spielen. Dies bedeutet z. B., dass Vögel bei Vorliegen von at-
traktiven Nahrungsflächen unter Umständen sich mehr an Windenergieanlagen an-
nähern, als sie dies unter „normalen“ Umständen täten. 
 
Nachfolgend wird für die planungs- und bewertungsrelevanten Arten, die im UG mit 
bedeutsamen Anzahlen festgestellt wurden (Silberreiher, Graugans, Regenbrachvo-
gel, Sturmmöwe), der derzeitige Kenntnisstand zur Empfindlichkeit gegenüber Wind-
energieanlagen zusammengefasst. 

Silberreiher  
Der Silberreiher wird – genau wie der Graureiher (REICHENBACH ET AL. 2004, STEIN-
BORN ET AL. 2011) - regelmäßig innerhalb von Windparks und in geringer Entfernung 
(weniger als 100 m) zu Windenergieanlagen beobachtet, sodass diese Art – wie auch 
den Graureiher – als gering empfindlich gegenüber Windenergieanlagen eingestuft 
werden kann. 

Graugans 
Von dieser Art gibt es Angaben zu Meidungsdistanzen von bis zu 300 m (HANDKE et 
al. 2004, SCHREIBER 2000). Daher wurde die Art von REICHENBACH et al. (2004) als 
hoch empfindlich gegenüber Windenergieanlagen eingestuft. Ähnliche Einstufungen 
liegen auch für andere Gänsearten wie Bläss- und Nonnengans vor. 
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Regenbrachvogel 
Zum Meideverhalten von Regenbrachvögeln gegenüber Windenergieanlagen gibt es 
in der Literatur bisher nur sehr wenige Angaben. Bei einer Untersuchung zum Rast-
verhalten von Regenbrachvögeln in den Bereichen Jaderberg, Varel und Rastede 
wurden mehrmals Trupps in Größen zwischen 2 und 18 Tieren beobachtet, die in ca. 
80-150 m Entfernung zu einer WEA rasteten (HANDKE 2016, HANDKE 2017). Das 
würde eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit bedeuten. Zu einer ähnlichen Einstu-
fung kamen auch REICHENBACH et al. (2004). 
 
Sturmmöwe 
Möwen gelten hingegen generell als wenig empfindlich gegenüber Windenergiean-
lagen. Für Sturmmöwen sind Vertreibungswirkungen über 100 m hinaus nicht be-
kannt. REICHENBACH et al. (2004) stufen die Art daher als gering empfindlich ein. 
Nach HÖTKER et al. (2004) liegen die mittleren Meideabstände zwischen 100 m und 
160 m. Gleichzeitig unterliegt die Art offensichtlich einem erhöhten Kollisionsrisiko, 
was auf eine geringe Meidung gegenüber Windenergieanlagen hinweist. 
 
Scheuchwirkungen sind beim Regenbrachvogel nach Beobachtungen des Fachgut-
achters bis zu einer Entfernung von etwa 100 m zu erwarten. Bei der Sturmmöwe 
sind Vertreibungswirkungen über 100 m hinaus nicht bekannt. Auch von Silber- und 
Graureiher liegen keine Beobachtungen zu Scheuchwirkungen durch Windenergie-
anlagen vor. Alle Trupps dieser Arten, die festgestellt worden sind, lagen in einer 
Entfernung von deutlich über 100 m zu den geplanten Anlagen.  
 
Als einzige Art mit einer hohen Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen ist 
die Graugans einzustufen, von der ein Meideverhalten bis 300 m beobachtet worden 
ist. Da die Graugans nur einmal in regional bedeutsamer Anzahl bei einer Entfernung 
von ca. 800 m vom Geltungsbereich nachgewiesen worden ist, ist aber auch bei 
dieser Art mit keiner Scheuchwirkung zu rechnen.  
 
Insgesamt sind für die Gastvögel in Bezug auf Störungen keine erheblichen Beein-
trächtigung zu erwarten. 

3. Störungen von Zugvögeln/ Barrierewirkung 
Die geplanten drei ca. 150 m hohen Windkraftanlagen stellen grundsätzlich vertikale 
Hindernisse in der Offenlandschaft dar, von denen Scheucheffekte auf Brut- und 
Gastvögel ausgehen können. Gerade Offenlandvögel meiden vertikale Strukturen 
wie Windenergieanlagen. Überdies können die Anlagen als Barriere wirken, die Vö-
gel bei der Nahrungssuche oder beim Wechsel der Rastplätze behindern können. 
Das Plangebiet ist, wie die Bewertungen der Brut- und Gastvogellebensräume zei-
gen, kein bedeutendes Gebiet mit einer Frequentierung von zahlenmäßig großen 
Trupps.  
 
Eine Barrierewirkung ergibt sich, wenn der Windpark eine Wirkung dergestalt entfal-
tet, dass die Vögel daran gehindert werden, das Schutzgebiet zu erreichen oder zwi-
schen Nahrungs- und Rastplätzen, die sich jeweils in einem Schutzgebiet befinden, 
zu wechseln (vgl. Nds. OVG, Urteil vom 24. März 2003 1 LB 3571/01 ). Die bloße 
Erschwerung, das Schutzgebiet zu erreichen, kann demgegenüber nicht genügen 
(vgl. OVG NRW, Urteil vom 30. Juli 2009). Windenergieanlagen können in Bezug auf 
die Barrierewirkung sich dergestalt auswirken, dass die Vögel ausweichen und die 
Anlagen umfliegen, wenn nicht sowieso unterhalb des Rotors der Park durchflogen 
wird.  
 

https://openjur.de/suche/1+LB+3571%2F01/
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Das Plangebiet befindet sich weder in direkter Linie zwischen zwei Vogelschutzge-
bieten, noch ziehen Gänse bei Ortswechseln allein in einem schmalen Korridor zwi-
schen Schlaf- und zu Nahrungsplätzen bzw. umgekehrt. Die Darstellungen in KRU-
CKENBERG (2013) zu Flugbewegungen in Ostfriesland verdeutlichen zudem, dass 
Vögel in die Nahrungsgebiete morgens einfliegen und abends zurückkehren. Dabei 
nehmen sie jedoch unterschiedliche Wege (KRUCKENBERG 2013) 
 
Da sich das nächstgelegene, von Rastvögeln stark frequentierte Vogelschutzgebiet, 
nördlich des Geltungsbereiches am Jadebusen befindet und im Landesinneren keine 
stark traditionellen Rast-, Schlaf- oder Nahrungsplätze befinden, zu denen ein regel-
mäßiger Austausch stattfindet, ist bei Umsetzung des Projektes keine Barrierewir-
kung zu erwarten.  
 
Insgesamt sind durch die vorliegende Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen 
von ziehenden bzw. überfliegenden Gastvögeln zu erwarten. 

Tiere – Fledermäuse 
Wie bereits im Anfangstext zum Schutzgut Tiere erwähnt, befindet sich die vollstän-
dige Fledermauserfassung aus dem Jahr 2018 im Anhang (s. Anlage 3). Im Folgen-
den werden die grundlegenden Aussagen im laufenden Text zusammengefasst. 

Methodik Fledermäuse 
Das Untersuchungsgebiet (UG) erstreckt sich zwischen Hahn-Lehmden im Nordwes-
ten, Lehmdermoor im Nordosten, Delfshausen im Osten, Kleibrok im Süden und 
Liethe im Südwesten. Die östliche Grenze verläuft entlang des Geestrandtiefs, im 
Süden begrenzt der südlich der Rehorner Bäke gelegene Feldweg das UG, im Wes-
ten verläuft sie parallel zur Bahnlinie und im Norden begrenzt die K131 das UG. Der 
Radius umfasst 500 m um den Geltungsbereich. 

Detektorerfassung 

Zur Untersuchung der Fledermausfauna wurden insgesamt 15 Begehungen (14 Be-
gehungen plus 1 Ergänzungstermin im Oktober, da das UG im potenziellen Durch-
zugsgebiet von Fledermäusen liegt) verteilt auf die Monate April bis Mitte Oktober 
2018 vorgenommen (nach NMU 2016).  
 
Für die Erfassung wurde während der Dunkelphase ein Fledermausdetektor des 
Typs Pettersson D-240x (Mischer + Zeitdehner) in Verbindung mit einem Hand-
scheinwerfer eingesetzt, während bei den Begehungen Ende September/Anfang Ok-
tober während der Hellphase zusätzlich zur visuellen Beobachtung ein Fernglas ein-
gesetzt wurde. Neben der üblichen Detektorbegehung wurde bei jeder Begehung ein 
automatisches Aufzeichnungsgerät (Batlogger der Firma ELEKON) im Rucksack mit-
geführt, welcher die Möglichkeit bietet, kontinuierlich Fledermausrufe in Realzeit auf-
zunehmen sowie diese mit GPS Daten zu koppeln. Dies hat den Vorteil, dass eine 
Nachbestimmung fraglicher Fledermauskontakte möglich ist und eine Dokumenta-
tion auch der im Freiland erhobenen Detektordaten gewährleistet ist.  

Horchkistenerfassung 

Neben dem Detektor wurden automatische Ultraschall-Aufzeichnungsgeräte 
(„Horchkisten“) eingesetzt, um die Aktivität am potenziellen Standort kontinuierlich 
über die ganze Nacht zu messen. Zum Einsatz kamen AnaBat Express-Geräte der 
Firma Titley, welche während der gesamten Aufstellungszeit alle nächtlichen Ultra-
schalllaute im Frequenzbereich 5-150 kHz empfingen und aufzeichneten, was eine 



Gemeinde Rastede –  
Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 "Windenergie Lehmden" 33 
 

 

 
 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

Analyse der Rufe am Computer ermöglicht (Softwareprogramm AnaLookW von Tit-
ley Electronics). Der Einsatz dieser Geräte erlaubt die zeitgleiche Ermittlung von 
Flug- oder Aktivitätsdichten an unterschiedlichen Standorten. Eine kontinuierliche 
„Überwachung“ mit Horchkisten erhöht zudem gegenüber einer stichprobenartigen 
Begehung mit dem Detektor die Wahrscheinlichkeit, eine unregelmäßig über die 
Nacht verteilte Rufaktivität und entsprechende Flugaktivität zu erfassen. Bei der Aus-
wertung wird neben der reinen Zählung der Lautsequenzen noch notiert, ob es sich 
um lange Sequenzen handelt, feeding-buzzes (Hinweis bzw. Beleg für Jagdflug) ent-
halten sind und ob mehrere Individuen gleichzeitig flogen. 
 
In allen Erfassungsnächten wurden jeweils 3 Horchkisten (HK) an den geplanten 
WEA-Standorten aufgestellt. Eine kontinuierliche „Überwachung“ mit Horchkisten er-
höht gegenüber einer stichprobenartigen Begehung mit dem Detektor die Wahr-
scheinlichkeit, eine unregelmäßig über die Nacht verteilte Rufaktivität und entspre-
chende Flugaktivität zu erfassen. Die Standorte der Horchkisten sind in der Karte 1 
in der Anlage 3 dargestellt. 
 
Neben den Detektorbegehungen und den Horchkisten wurde zusätzlich ab Anfang 
April bis Mitte November ein AnaBat-System der Firma Titely zur automatischen 
Langzeiterfassung eingesetzt, welches durchgängig Fledermausaktivitäten aufzeich-
nete. Das AnaBat-Gerät wurde am 29.3.2018 am südlichen Rand eines Wäldchens 
installiert und am 19.11.2018 abgebaut. 

Ergebnisse der Fledermauserfassung 
Die durch die Untersuchung ermittelten Arten repräsentieren das typische Arten-
spektrum der Offenlandgebiete (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügelfleder-
maus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus). Insgesamt wurden sieben Arten 
und zwei Artengruppen (Bartfledermaus und Langohr) sicher festgestellt. Hierbei 
handelt es sich im Einzelnen um die in Tab. 4 aufgeführten Arten. 
 
Beide Langohrarten lassen sich per Detektor nicht unterscheiden. Infolge der bislang 
bekannten Verbreitung ist aber davon auszugehen, dass es sich bei den hiesigen 
Funden um das Braune Langohr (Plecotus auritus) handelt. 
 

Tab. 4: Im UG vorkommende Arten und ihr Gefährdungsstatus nach den Roten Listen 
Niedersachsens (NLWKN in Vorb.) und Deutschlands (MEINIG et al. 2009). 

3.2.2.1.1.1.1.1.1 Art Nachweisstatus Rote 
Liste 
Nds. 

Rote Liste 
Deutschland 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) De, B, AE, S, A 3 V 
Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) De, B, AE G D 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) De, B, AE, S, A 2 G 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) De, B, AE, S, A - - 
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) De, B, AE, S, A R - 
Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) A R D 
Fransenfledermaus (Myotis nattereri) De, B V - 
Bartfledermaus (Myotis mystacinus/brandtii)* De, B D/3 V/V 
Langohr (Plecotus auritus/austriacus)* De, B, AE, A V/R V/2 

 
Legende:  
De = Detektor  
B = Batlogger   
AE = AnaBat Express (HK)  
S = Sicht          
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A = AnaBat 
2 = stark gefährdet  
3 = gefährdet  
V = Arten der Vorwarnliste  
D = Daten unzureichend 
G = Gefährdung anzunehmen, Status aber unbekannt  
R = Art mit eingeschränktem Verbreitungsgebiet 
* = die beiden Langohrarten als auch die beiden Bartfledermausarten lassen sich per Detektor nicht 
unterscheiden. 

 
Es konnten drei in Niedersachsen stark gefährdete Arten (bei dem Langohr handelt 
es sich vermutlich um das Braune Langohr) festgestellt werden (die Kategorie „R“ 
zählt nach BOYE et al. 1998 zu den stark gefährdeten bzw. vom Aussterben bedroh-
ten Arten). Hier ist vor allem die Breitflügelfledermaus hervorzuheben, die im Laufe 
der letzten Jahre vermehrt Probleme mit Dachsanierungen (Sommer- und Winter-
quartiere) bekam, als auch mit einer Reduzierung der Nahrungsmöglichkeiten. Diese 
Art jagt bevorzugt in ländlicher Umgebung und hier z.T. über Weiden, wo sie von der 
Insektenproduktion der sich zersetzenden Kuhfladen etc. profitiert. Die zunehmende 
Stallhaltung und Schädlingsbekämpfung reduziert das Nahrungsangebot dieser Fle-
dermausart. Ebenfalls hervorzuheben ist hier die Rauhautfledermaus, die neben der 
Breitflügelfledermaus zu den durch WEA schlaggefährdeten Arten zählen. 
 
Anders als z.B. bei avifaunistischen Untersuchungen sind die Beobachtungszahlen 
bei Bestandsaufnahmen von Fledermäusen nicht als absolute Häufigkeiten anzuse-
hen. Die Daten werden als „Beobachtungshäufigkeiten” angegeben; der Begriff „Ak-
tivitätsdichte” soll hier vermieden werden, da er methodisch bedingt problematisch 
ist (unterschiedliche Begehungshäufigkeit und unterschiedliche Verweildauer pro 
Begehung, vgl. auch LIMPENS & ROSCHEN 1996). Alle Fledermausbeobachtungen 
sind deshalb ein relatives Maß und als Mindestanzahl zu werten. 
 
Von den Arten wurden insgesamt 701 Beobachtungen registriert (Tab. 3 + Anhang 
1 in der Anlage 3). Mit 265 Kontakten war die Zwergfledermaus die am häufigsten 
angetroffene Art, gefolgt von der Rauhautfledermaus (191 Kontakte), der Breitflügel-
fledermaus (97 Kontakte) und dem Großen Abendsegler (82 Kontakte). Der Klein-
abendsegler trat in vier Nächten mit insgesamt fünf Kontakten auf. Bartfledermäuse 
und Langohren wurden die Saison über regelmäßig mit wenigen Kontakten erfasst, 
die Fransenfledermaus wurde einmalig am 20.8. festgestellt. 
 
Nachfolgend werden die jahreszeitliche Verteilung der Arten und ihre Raumnutzung 
dargestellt (siehe auch Karten 2-4 in der Anlage 3). 
 
Der Große Abendsegler (im Folgenden nur Abendsegler genannt) ist im UG die 
vierthäufigste Art und wurde regelmäßig im UG angetroffen. Abendsegler verteilten 
sich während der Saison über das gesamte UG und jagten weitestgehend entlang 
von baum- und strauchbestandenen Straßen und Wegen. In offenen Bereichen ge-
langen im Frühjahr lediglich wenige Nachweise, ab dem Sommer wurden vermehrt 
Abendsegler auch in offenen Bereichen angetroffen. Im Herbst konnten vereinzelte 
überfliegende Tiere beobachtet werden. Im Nordwesten wurde im August sehr spät 
morgens (schon hell) ein Tier über einen längeren Zeitraum jagend gesichtet, wel-
ches dann plötzlich verschwunden war. Auch ohne einen direkten Einflug in einen 
Baumbestand beobachtet zu haben, ist davon auszugehen, dass in diesem Bereich 
mit altem Baumbestand an der K131 ein Quartier für diese Art besteht (Quartierver-
dacht, s. Karte 4 der Anlage 3). 
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Die Breitflügelfledermaus als dritthäufigste Art wurde im Großteil der Nächte nach-
gewiesen, lediglich in einer Nacht (30.9.) fehlte sie. Breitflügelfledermäuse traten ver-
mehrt im Frühjahr sowie Ende Juli/Mitte August auf, ab Mitte September gelangen 
nur noch vereinzelte Nachweise dieser Art. Die Aktivität verteilte sich in allen drei 
Jahreszeiten über das gesamte UG, die Beobachtungen konzentrierten sich vorwie-
gend auf baumbestandene Straßen/Wege. 
 
Die Rauhautfledermaus wurde am zweithäufigsten erfasst und trat regelmäßig im 
UG auf. Ab Ende des Frühlings bis in die 2. Augustdekade hinein wurden nur wenige 
Kontakte pro Nacht aufgenommen, die restliche Saison über trat diese Art wieder 
vermehrt auf. Die Aktivitäten verteilten sich zu jeder Jahreszeit über das gesamte 
UG, im Spätsommer und Herbst wurden vermehrt Rauhautfledermäuse in offenen 
Bereichen angetroffen. Die leicht erhöhte Aktivität im Frühjahr und die hohe Aktivität 
im Herbst mit den beiden Aktivitätspeaks Mitte September und Mitte Oktober zeigen, 
dass diese Art das UG auf ihren Frühjahrs- und Herbstwanderungen quert. Im Nord-
osten wurde im September ein Balzquartier der Rauhautfledermaus gefunden.  
 
Die Zwergfledermaus, die in Deutschland zu den häufigsten Fledermausarten zählt, 
ist die dominierende Art im UG und konnte in jeder Untersuchungsnacht erfasst wer-
den. Zwergfledermäuse verteilten sich während der Saison über das gesamte UG. 
Vorzugsweise jagten Zwergfledermäuse entlang der baum- und strauchbestandenen 
Straßen und Wege, vereinzelt wurden Tiere über die gesamte Saison auch in offenen 
Bereichen erfasst. Im Spätsommer/Herbst wurden insgesamt neun Balzreviere von 
Zwergfledermäusen im UG festgestellt, drei davon liegen im Norden, drei innerhalb 
des Plangebietes und drei im Nordosten im/am Wäldchen „Klocksbüsche“. 
 
Im Frühjahr und Sommer wurden immer wieder einzelne Kleinabendsegler im UG 
erfasst. 
 
Neben den bislang hier behandelten und für Windkraft relevanten Arten (Abendseg-
ler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus) wurden noch regel-
mäßig Nachweise von Langohren und Bartfledermäusen erbracht sowie einmalig die 
Fransenfledermaus nachgewiesen. 
 
Langohren wurden regelmäßig mit wenigen Kontakten im UG erfasst, vorwiegend 
an Gehölzstrukturen. Die Beobachtungen der Bartfledermaus verteilten sich über 
das gesamte Gebiet, der Großteil der Kontakte wurde an Strukturen erfasst. Der ein-
zige Nachweis der Fransenfledermaus erfolgte in der Mitte des UG. 
 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die Aktivität der Fledermäuse im Gebiet 
im Frühjahr und Sommer vornehmlich auf die baumbestandenen Straßen/Wegen 
und Waldbereiche konzentriert. Die großen offenen Flächen wurden selten beflogen. 
Im Spätsommer/Herbst verteilten sich die Aktivitäten jedoch über das gesamte UG. 
 
Insgesamt wurden am AnaBat-Standort 21.917 Fledermauskontakte aufgenommen, 
wobei die mit Abstand häufigste Art mit 13.532 Kontakten die Zwergfledermaus war. 
Die Rauhautfledermaus (4.195 Kontakte), die Gruppe Nyctaloid (1.482 Kontakte), 
die Breitflügelfledermaus (1.062 Kontakte) und der Abendsegler (1.004 Kontakte) 
traten deutlich seltener als die Zwergfledermaus auf, dennoch sind diese Aktivitäten 
als hoch einzustufen. Die Mückenfledermaus wurde mit insgesamt 11 Kontakten im 
Frühjahr und Spätsommer/Herbst erfasst. Neben diesen schlaggefährdeten Arten 
traten noch insgesamt 578 nicht näher bestimmbare Kontakte der Gattung Myotis 
sowie 51 Langohren auf. 
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass in knapp 61% der untersuchten Nächte die 
Aktivität am AnaBat-Standort auf einem mittleren oder hohen Niveau lag. Dem Früh-
jahr, welches starken Aktivitätsschwankungen unterlag, schloss sich ein durch mitt-
lere bzw. hohe Aktivitäten geprägter Sommer an, dem ein Spätsommer/Herbst mit 
überwiegend hohen Aktivitätslevels bis in den Oktober hinein folgte. Ab Ende Sep-
tember nahmen die starken Aktivitätsschwankungen wieder zu und nach dem 25.10. 
wurden größtenteils nur noch vereinzelt Fledermäuse am AnaBat-Standort erfasst, 
2.11. und 14.11. ausgenommen. Fledermäuse waren am AnaBat-Standort bis Mitte 
Oktober ganznächtig aktiv. 
 
Bewertungsansätze 
Für die Bewertung von Landschaftsausschnitten mit Hilfe fledermauskundlicher Da-
ten gibt es bisher keine standardisierten Bewertungsverfahren. Das hier angewen-
dete Verfahren für die Linientransekt- und Horchkistenerfassung basiert darauf, die 
Zahl von Fledermauskontakten im Detektor für ausgewählte Arten zu summieren und 
durch die Zahl der Beobachtungsstunden zu teilen. Hieraus ergibt sich ein Index. 
Dieser Index wird ins Verhältnis zu Erfahrungswerten von Begegnungshäufigkeiten 
mit Fledermäusen in norddeutschen Landschaften gesetzt. 
 
In die Bewertung fließen zudem die Kriterien „Gefährdung“ und die Verteilung der 
Arten im Untersuchungsgebiet ein. Aus der nachgewiesenen Verteilung der Arten im 
Raum werden Funktionsräume hoher, mittlerer und geringer Bedeutung abgeleitet. 
 
Verbalargumentative Bewertung 
Auf der Grundlage vorstehender Ausführungen werden folgende Definitionen der Be-
wertung der Funktionsräume von geringer, mittlerer und hoher Bedeutung zugrunde 
gelegt:  
 

Funktionsraum hoher Bedeutung 

 Quartiere aller Arten, gleich welcher Funktion. 
 Gebiete mit vermuteten oder nicht genau zu lokalisierenden Quartieren. 
 Alle essentiellen Habitate: regelmäßig genutzte Flugstraßen und Jagdgebiete 

von Arten mit hohem Gefährdungsstatus [stark gefährdet] in Deutschland o-
der Niedersachsen. 

 Flugstraßen mit hoher Fledermaus-Aktivität. 
 Jagdhabitate, unabhängig vom Gefährdungsgrad der Arten, mit hoher Fle-

dermaus-Aktivität. 
 

Funktionsraum mittlere Bedeutung 

 Flugstraßen mit mittlerer Fledermaus-Aktivität oder wenigen Beobachtungen 
einer Art mit besonders hohem Gefährdungsstatus (s.o.). 

 Jagdgebiete, unabhängig vom Gefährdungsgrad der Arten, mit mittlerer Fle-
dermaus-Aktivität oder wenigen Beobachtungen einer Art mit besonders ho-
hem Gefährdungsstatus (s.o.). 
 

Funktionsraum geringer Bedeutung 

 Flugstraßen mit geringer Fledermaus-Aktivität oder vereinzelte Beobachtun-
gen einer Art mit hohem Gefährdungsstatus (s.o.). 

 Jagdgebiete mit geringer Fledermaus-Aktivität oder vereinzelte Beobachtun-
gen einer Art mit hohem Gefährdungsstatus (s.o.). 
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Nach diesen Definitionen ergeben sich für das Untersuchungsgebiet folgende Be-
wertungen:  

Hohe Bedeutung:  

 HK-Standort 1 im Norden des Plangebietes im Frühjahr 
 Feldweg inklusive südlich gelegenem Wäldchen, AnaBat-Standort und HK-

Standort 1 im Norden des Plangebietes im Sommer 
 Teilbereich des südlich der Rehorner Bäke gelegenen Feldweges im Süden 

des UG im Sommer  
 Großer Bereich im Norden und Nordosten des UG inklusive Bereich der K 131 

und des Dwoweges, des Wäldchens „Klocksbüsche“, des Feldweges im Nor-
den des Plangebietes und des südlich angrenzenden Wäldchens, der HK-
Standorte 1 + 2 und des AnaBat-Standortes im Spätsommer/Herbst 

 Teilbereich des südlich der Rehorner Bäke gelegenen Feldweges im Süden 
des UG im Spätsommer/Herbst   

 Quartierverdacht des Abendseglers im westlichen Bereich der K131 im Nord-
westen des UG  

 Rauhaut-Balzquartier im Nordosten des UG am Dwoweg 
 Drei Zwergfledermaus-Balzreviere im Norden des UG an der K 131  
 Drei Zwergfledermaus-Balzreviere im Bereich des Wäldchens „Klocksbüsche“ 

im Nordosten des UG  
 Drei Zwergfledermaus-Balzreviere im Bereich des Wäldchens im Norden des 

Plangebietes 
 Jeweils ein Balzrevier der Zwergfledermaus am HK-Standort 1 und 2 (HK 1 + 

2 

Mittlere Bedeutung:  

 Teilbereich der K 131 im Norden des UG i Frühjahr 
 Teilbereich des Wäldchens „Klocksbüsche“ im Nordosten des UG im Frühjahr  
 Feldweg inklusive südlich gelegenem Wäldchen und AnaBat-Standort im Nor-

den des Plangebietes im Frühjahr  
 Teilbereich des südlich der Rehorner Bäke gelegenen Feldweges im Süden 

des UG im Frühjahr 
 Kleiner Teilbereich der K 131 im Norden des UG im Sommer 
 Westlich des Geestrandtiefs gelegene Grünlandfläche im Nordosten des UG 

im Sommer 
 HK-Standort 2 im Süden des Plangebietes im Sommer 
 HK-Standort 3 im Osten des Plangebietes im Sommer 
 Großer Bereich in der Mitte des UG, der vom Rande des Wäldchens „Lehmde-

ner Büsche“ in östliche Richtung bis hin zum Geestrandtief im Osten verläuft 
und in südliche Richtung bis zur Rehorner Bäke reicht, inklusive des HK-Stan-
dortes 3 im Spätsommer/Herbst 

Geringe Bedeutung:  

 Große offene Bereiche des UG im Frühjahr und Sommer 
 Ackerflächen im Norden des UG im Spätsommer / Herbst 

 
Bewertung des Artenspektrums 
Für eine Bewertung des gesamten Untersuchungsgebietes des Artenspektrums wird 
ein Verfahren angewendet, das mit Indices aus der Gesamtnachweishäufigkeit bzw. 
einer Nachweishäufigkeit während verschiedener Jahreszeiten operiert und dabei 
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sowohl die Zahl an Fledermauskontakten als auch die Anzahl an Beobachtungsstun-
den berücksichtigt. Diese Indices erlauben die Einschätzung der Ergebnisse der 
Horchkistendaten im Vergleich mit den Detektordaten. Der Index ergibt sich dabei 
aus der Summe der Kontakte der hiesigen fünf Zielarten Abendsegler, Kleinabend-
segler, Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus geteilt durch die Summe der Be-
obachtungsstunden, in der Fledermausaktivität nachweisbar gewesen wäre. 
 
Der im Ergebnisteil errechnete Gesamt-Index von 6,5 (Frühjahr, Sommer, Herbst: 
5,3; 4,6; 9,6; s. Tab. 3 in der Anlage 3) für die Begehungen weist den gesamten 
Untersuchungsraum insgesamt als ein Gebiet mit „hoher Bedeutung“ aus. Die ermit-
telte Wertstufe bezieht sich nur auf die planungs- und konfliktrelevanten Arten 
Abendsegler, Kleinabendsegler, Zwerg-, Rauhaut- und Breitflügelfledermaus. Die 
Begehungen zeigen, dass die mittlere Bedeutung des Gesamtgebietes im Frühjahr 
und Sommer vor allem auf der Aktivität entlang der mit Bäumen gesäumten 
Wege/Straßen beruht, wohingegen die hohe Bedeutung des Gesamtgebietes im 
Herbst auch auf erhöhte Aktivitäten in offenen Bereichen zurückzuführen ist (Karte 
2-4 der Anlage 3). 
 
Bewertung der Horchkistenbefunde 
Die hohe Gesamtbewertung des Gebietes spiegelt sich ebenfalls in den AnaBat-Da-
ten wieder. Die Horchkisten-Daten und die Nachweiskarten der einzelnen Arten zei-
gen aber auch, dass nicht alle Teilflächen des UG gleiche Wertigkeiten aufweisen 
(vgl. Karte 2-4 der Anlage 3). Im relativen Vergleich zueinander lassen sich die weiter 
unten dargestellten Bewertungen zu den Horchkisten auf den Windparkflächen auf 
diese Weise aber besser interpretieren. 
 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Aktivität am Horchkisten-Standort 1 auf 
einem sehr hohen Niveau (12,6) und an den Standorten 2 und 3 auf einem mittleren 
Niveau (4,9 bzw. 4,8) lag. Ein Vergleich der gemittelten Aktivitätsindices der HK mit 
dem Index der Detektornachweise für das Gesamtgebiet, der 6,5 betrug, zeigt, dass 
die Standorte 2 und 3 im Vergleich zu der Gesamtfläche eine etwas geringere Fle-
dermausaktivität aufweisen, wohingegen am Standort 1 eine deutlich höhere Aktivität 
erfasst wurde. Die Aktivitätspeaks der Rauhautfledermaus im Frühjahr und Spätsom-
mer/Herbst zeigen, dass diese Art die Bereiche der geplanten WEA auf ihren Früh-
jahrs- und Herbstwanderungen quert. Darüber hinaus ziehen ggf. Kleinabendsegler 
im Frühjahr, die Mückenfledermaus im Frühjahr und Herbst und Abendsegler im 
Herbst über das UG. 
 
Auswirkungen auf Fledermäuse/Konfliktanalyse 
Die sich aus Planungen zur Windenergie ergebenden potentiellen Konflikte sind un-
ter zwei differenten Gesichtspunkten zu betrachten. Es handelt sich hierbei um: 
 
 den Verlust von Lebensraum durch anlage- und betriebsbedingte Lebensraum-

verluste (Eingriffsregelung) und  
 um die Problematik von Schlag streng geschützter Arten an WEA (Artenschutz).  

Beide Aspekte werden nachfolgend betrachtet. 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen  
Durch den Bau der geplanten Anlagen, die notwendigen Zuwegungen und Kranstell-
plätze werden landwirtschaftliche Flächen, einige Gräben sowie einige wenige Ge-
hölzstrukturen in Anspruch genommen. Die Verluste dieser Biotoptypen sind aus fle-
dermauskundlicher Sicht und aufgrund der Größe der Eingriffsfläche nicht direkt als 
erhebliche Beeinträchtigung anzusehen. Quartiere sind bei Durchführung des Vor-
habens nicht betroffen. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 
Betriebsbedingte Auswirkungen sind dann zu erwarten, wenn entweder Lebensraum 
in größerem Umfang nicht mehr nutzbar ist oder von den Tieren aufgrund von Meide-
verhalten nicht mehr aufgesucht wird und damit faktisch verloren geht oder wenn 
sich die Gefahr einer Tötung durch Kollision oder Barotrauma für eine Art signifikant 
erhöht. 
 
Im Hinblick auf das Kollisionsrisiko von den im Projektgebiet vorkommenden Arten 
sind insgesamt fünf – Abendsegler, Kleinabendsegler, Rauhhaut- und Mückenfleder-
maus und Zwergfledermaus – potentiell durch die Planung betroffen und daher näher 
zu betrachten. Dieses geschieht nachfolgend in Lokalpopulationen und Zugzeiten 
unterschieden.  
 
Frühjahr  
Im Falle der durchziehenden Kleinabendsegler sowie Rauhaut- und Mückenfleder-
mäuse besteht generell das Risiko des Fledermausschlags im Frühjahr. Betroffen 
sind Individuen, die sich auf dem Zug zwischen Winter- und Sommerlebensräumen 
befinden und im UG rasten bzw. sich dort weitere Fettsreserven anfressen. Nach 
bisherigem Wissensstand spielt Fledermausschlag im Frühjahr jedoch nur eine un-
tergeordnete Rolle. 
 
Die Wirkkreise der WEA überschneiden sich mit einem Jagdgebiet hoher Bedeutung 
und mit drei Jagdgebieten mittlerer Bedeutung, wodurch ein Schlagrisiko für Abend-
segler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Rauhaut- und Zwergfledermäuse 
besteht. 
 
Sommer  
Die Überlagerung der WEA-Wirkflächen mit einem Jagdgebiet hoher und zwei Jagd-
gebieten mittlerer Bedeutung betrifft Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, 
Mücken-, Zwerg- und Rauhautfledermäuse. Hier ist ein Schlagrisiko für diese Arten 
zu erwarten. 
 
Spätsommer / Herbst  
Die Daten zeigen, dass das UG während des Herbstzuges vom Abendsegler, der 
Rauhaut- und der Mückenfledermaus durchzogen wird. Dadurch kann es zu Kollisi-
onen kommen. Betroffen sind Individuen, die sich auf dem Zug zwischen Sommer- 
und Winterlebensräumen befinden, das UG durchfliegen und im UG „rasten“ bzw. 
sich dort weitere Fettsreserven anfressen und sich paaren.  
 
Die Überlagerungen der WEA-Wirkflächen der WEA 1-3 mit dem Jagdgebiet hoher 
und mittlerer Bedeutung betreffen vornehmlich Abendsegler, Kleinabendsegler, 
Breitflügel-, Zwerg-, Mücken-, und Rauhautfledermaus. Hier ist ein erhöhtes Schlag-
risiko für diese Arten zu erwarten (Jagdgebiete hoher Bedeutung) bzw. nicht auszu-
schließen (Jagdgebiete mittlerer Bedeutung). 
 
Anhand der Daten an den HK-Standorten 1 und 2 wurden Balzreviere der Zwergfle-
dermaus aufgezeigt, die jeweils einen Funktionsraum hoher Bedeutung darstellen, 
welche vom Wirkkreis der WEA 1 und 2 betroffen sind. Da es sich bei diesen beiden 
Balzrevieren um Daten der Horchkisten handelt, werden diese nur in Karte 7 darge-
stellt. Aufgrund der Balz in diesen beiden Bereichen ist mit einer vermehrten Aktivität 
von Zwergfledermäusen zu rechnen, so dass ein erhöhtes Schlagrisiko für diese Art 
zu erwarten ist. 
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Daher ist bei Umsetzung des Projektes von erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Erhöhung des Kollisionsrisikos auf das Schutzgut Tiere – Fledermäuse auszugehen. 

3.2.3 Sonstige Fauna 
Detaillierte Kartierungen sonstiger Faunengruppen wurden im Rahmen der Bearbei-
tung des Umweltberichtes nicht durchgeführt, da die Wahrscheinlichkeit einer Betrof-
fenheit weiterer Tierarten durch das geplante Vorhaben als gering einzuschätzen ist.  

3.3 Biologische Vielfalt 

Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rah-
men der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussicht-
lichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Dabei sind u. a. insbeson-
dere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu 
berücksichtigen. 
 
Auf Basis der Ziele des Übereinkommens der Biologischen Vielfalt (Rio-Konvention 
von 1992) sind folgende Aspekte im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes zu 
prüfen: 
 

 Artenvielfalt und 

 Ökosystemschutz. 

Allgemeines 

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) wurde auf der Konferenz 
der Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Jahr 1992 in Rio 
de Janeiro ausgehandelt. Das Vertragswerk, auch Konvention zur biologischen Viel-
falt genannt, beinhaltet die Zustimmung von damals 187 Staaten zu folgenden drei 
übergeordneten Zielen: 
 

 die Erhaltung biologischer Vielfalt, 

 eine nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile sowie 

 die gerechte Aufteilung der Vorteile aus der Nutzung genetischer  
Ressourcen.  

 
Das Übereinkommen trat am 29.12.1993 völkerrechtlich in Kraft. Deutschland ist da-
bei seit 1994 Vertragspartei. Der Begriff "biologische Vielfalt" im Sinne des Überein-
kommens umfasst drei verschiedene Ebenen: 
 

 die Vielfalt an Ökosystemen, 

 die Artenvielfalt und 

 die genetische Vielfalt innerhalb von Arten.  
 

Im Konventionstext ist dabei der Begriff „biologische Vielfalt“ wie folgt definiert: 
 
„Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem 
Land-, Meer- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, 
zu denen sie gehören. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen 
den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme.“ 
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In der Rio-Konvention verpflichten sich die Vertragsparteien zur Erhaltung aller Be-
standteile der biologischen Vielfalt, der aus ethischen und moralischen Gründen ein 
Eigenwert zuerkannt wird. Die biologische Vielfalt ermöglicht es den auf der Erde 
vorkommenden Arten und Lebensgemeinschaften in ihrem Fortbestand bei sich 
wandelnden Umweltbedingungen zu sichern. Dabei ist eine entsprechende Vielfäl-
tigkeit von Vorteil, da dann innerhalb dieser Bandbreite Organismen vorkommen, die 
mit geänderten äußeren Einflüssen besser zurechtkommen und so das Überleben 
der Population sichern können. Die biologische Vielfalt stellt damit das Überleben 
einzelner Arten sicher. Um das Überleben einzelner Arten zu sichern ist ein Ökosys-
temschutz unabdingbar. Nur durch den Schutz der entsprechenden spezifischen 
Ökosysteme ist eine nachhaltige Sicherung der biologischen Vielfalt möglich. 

Biologische Vielfalt im Rahmen des Umweltberichtes 
Als Kriterien zur Beurteilung der Vielfalt an Lebensräumen und Arten wird die Vielfalt 
an Biotoptypen und die damit verbundene naturraum- und lebensraumtypische Ar-
tenvielfalt betrachtet, wobei Seltenheit, Gefährdung und die generelle Schutzverant-
wortung auf internationaler Ebene zusätzlich eine Rolle spielen. 
 
Das Vorkommen der verschiedenen Arten und Lebensgemeinschaften wurde in den 
vorangegangenen Kapiteln zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere ausführlich dar-
gestellt. Ebenso werden hier die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 
Pflanzen und Tiere betrachtet und bewertet sowie gefährdete Arten und die verschie-
denen Lebensraumtypen gezeigt.  
 
Unter Berücksichtigung der prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens werden 
für die Biologische Vielfalt insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen 
durch die Realisierung der Planung erwartet. 
 
Eine Verringerung der Artenvielfalt tritt durch die Planung nicht ein, da keine beste-
henden Populationen seltener oder für den Naturraum besonders repräsentativer Ar-
ten in ihrem Erhaltungszustand beeinträchtig werden. Die Kompensation der prog-
nostizierten erheblichen negativen Umweltauswirkungen trägt dazu bei, die Arten-
vielfalt zu erhalten. Die Auswirkungen können daher als nicht erheblich betrachtet 
werden, da stabile sich reproduzierende Populationen im Sinne der biologischen 
Vielfalt erhalten bleiben. 
 
Die geplante Realisierung des Windparks ist damit mit den betrachteten Zielen der 
Artenvielfalt sowie des Ökosystemschutzes der Rio-Konvention von 1992 vereinbar 
und widerspricht nicht der Erhaltung der biologischen Vielfalt bzw. beeinflusst diese 
nicht im negativen Sinne. 

3.4 Schutzgut Boden 
Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Öko-
system ein, u. a. ist er Träger der Vegetation, Filter von Luft und Wasser, Lebens-
raum von Organismen, die u. a. Abbauprozesse im Boden durchführen, besitzt Be-
deutung als Puffer und als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.  
 
Durch die Festsetzung der Sondergebiete und privaten Verkehrsflächen (Erschlie-
ßung) werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine intensivere Flä-
chennutzung und Versiegelung am geplanten Standort geschaffen. Mit dem vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 werden neue Versiegelungsmöglichkeiten in 
einem Umfang von insgesamt ca. 7.250 m² ermöglicht.  
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Im Geltungsbereich liegen laut Daten-Server des Landesamtes für Bergbau, Energie 
und Geologie (LBEG 2018) mittlerer Plaggenesch, mittlerer Podsol und sehr tiefer 
Podsol-Pseudogley vor (s. Abb 6). 

 
Abb. 5: Bodentypen im Untersuchungsgebiet (Quelle: LBEG (2018), umrandeter Be-

reich: Geltungsbereich (unmaßstäblich) 
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Abb. 6: Übersicht zu den Suchräumen schutzwürdiger Böden im Plangebiet (Quelle: 

LBEG 2018), umrandeter Geltungsbereich (unmaßstäblich). 

 
Des Weiteren befindet sich im Nordwesten des Plangebietes ein Suchraum für 
schutzwürdigen Boden (vgl. Abb. 6). Es handelt sich dabei um einen Bereich mit 
Böden hoher Kulturgeschichtlicher Bedeutung (hier: Plaggenesch). 
 
Aufgrund der Überformung des Bodens durch die intensive landwirtschaftliche Nut-
zung ist im Bereich des Plangebietes ein anthropogen veränderter Bodenaufbau vor-
handen. Die natürlichen Bodenfunktionen im Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans Nr. 13 "Windenergie Lehmden" sind durch die Nutzung als In-
tensivgrünland und Acker durch regelmäßiges Düngen und Befahren beeinträchtigt. 
Der Boden weist daher eine mittlere bzw. allgemeine Wertigkeit hinsichtlich der Be-
lange von Natur und Landschaft auf.   
 
Die Bodeneigenschaften, Bodenqualitäten und Bodenfunktionen (z. B. Grundwas-
serneubildung, Grundwasserschutzfunktion) gehen durch die ermöglichten Versie-
gelungen im Bereich der Fundamente der WEA vollständig verloren. Es sind aller-
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dings hier lediglich kleine Flächengrößen betroffen. Die größeren Anteile der Er-
schließungsflächen zu den WEA (Zuwegungen, Kranstellflächen) werden zu 100 % 
in Schotterbauweise ausgeführt. 
 
Gemäß des vorliegenden Geotechnischen Berichtes im Rahmen der Windparkpla-
nung von Büro Ingenieurgeologie Dr. Lübbe (s. Anlage 5) ist aufgrund der geologi-
schen und bodenkundlichen Standortverhältnisse für die Gründung der WEA eine 
Flachgründung ausreichend.  
 
Nach den Ergebnissen der Baugrunduntersuchungen steht im Bereich aller drei An-
lagen bis zu einer Tiefe von 21 bzw. 23 m sogenannter Lauenburger Ton an, welcher 
tragfähig ist. Über der Tonschicht stehen bei der WEA 1 und 3 geringmächtige Deck-
sande bzw. Schmelzwassersande an, deren Baugrundeigenschaften geeignet bis 
gut sind. 
 
Gemäß der Beschreibung des Standortes aus bodenschutz- und wasserrechtlicher 
Sicht des Büros Böker und Partner (s. Anlage 6) liegen im Planbereich Pseudogley-
Podsole vor. Die Böden weisen keine sulfatsauren Eigenschaften auf, sind aber hin-
sichtlich von Verdichtungen deutlich empfindlich.  
 
Insgesamt gesehen ist aufgrund der vorkommenden teilweise besonders schutzwür-
diger Böden von erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden durch das 
Planvorhaben auszugehen.  

3.5 Schutzgut Wasser  
Oberflächengewässer 
Das Plangebiet wird von Gräben unterschiedlicher Breite und Tiefe durchzogen und 
entwässert.  
 
Die Gräben sind zwischen 1,0 und 2,5 breit bei einer Sohlbreite von 0,4 bis 1,0 m. 
Die Tiefe beträgt bis maximal 1,5 m unter der Geländehöhe, teilweise nur 0,5 m. 
Während der Erfassungsperiode betrug der Wasserstand zwischen 0,0 und 0,3 m.  
 
Im Bereich der neu zu erstellenden Zuwegungen bzw. der Fundamente der WEA 
sind mehrere Verrohrungen im Bereich der Gräben erforderlich. Es ist daher insge-
samt betrachtet eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser – Ober-
flächengewässer zu erwarten. Weitere Auswirkungen für den lokalen Wasserhaus-
halt sind nicht zu erwarten. 

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes. Die Grund-
wasseroberfläche liegt bei unter >1 m bis 5 m. Der überwiegende Bereich des Plan-
gebietes liegt in einem Bereich, der mit 51 – 100 mm/a eine relativ niedrige Grund-
wasserneubildungsrate aufweist. Nach Nordwesten ist die Neubildungsrate mit 201 
– 250 mm/a deutlich höher angegeben. Das Schutzpotenzial der Grundwasserüber-
deckung befindet sich im Plangebiet im geringen Bereich (Datenserver des NIEDER-
SÄCHSISCHEN LANDESAMTES FÜR BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE, LBEG 2018). 
 
Als Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahme ist u. a. die Versickerung bzw. der 
Verbleib des anfallenden Niederschlagswassers innerhalb des Geltungsbereiches 
sicherzustellen. Weiterhin ist der Schutz des Oberbodens (§ 202 BauGB), z. B. vor 
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gefährlichen Stoffen, angezeigt. Unter Berücksichtigung dieser genannten Maßnah-
men ist von keinen erheblichen negativen Auswirkungen, auch nicht durch die ku-
mulierenden Vorhaben, auszugehen. 
 
Grundwasser wurde bei den durchgeführten Bohrungen bei der WEA 1 ab 1,20 m 
unter GOK angetroffen. Am Standort der WEA 3 wurde nur ein geringer Andrang von 
Grundwasser bei 1,10 m unter GOK festgestellt. Am Standort der WEA 2 wurde kein 
Grund- oder Schichtenwasser angetroffen (vgl. Geotechnischer Bericht in Anlage 5). 
An allen drei Standorten können die Anlagen ständig oder zumindest zeitweilig unter 
Grundwassereinfluss stehen, daher sind auftriebssichere Fundamentvarianten erfor-
derlich. An der WEA 2 ist ein Bodenaushub ist nur im Schutze einer ausreichend 
dimensionierten geschlossene Wasserhaltung, z. B. durch eingefräste Horizon-
taldränage oder Vakuumfilter, möglich. Die Wasserabsenkung muss bis mindestens 
0,50 m unter Aushubsohle reichen. Bei einer Baugrubentiefe bis ca. 3,70 m ent-
spricht dies einer Absenktiefe bis mindestens 4,20 m unter GOK. An den WEA 2 und 
WEA 3 wurde lediglich ein geringer Andrang von Stau- oder Schichtenwasser fest-
gestellt. Hier ist eine offene Wasserhaltung mit Ringdränagen, Stichdräns und einem 
Pumpensumpf ausreichend. 
 
Aufgrund der Geologie des Standortes sind Auswirkungen durch die Entnahme des 
Grundwassers ausschließlich auf den Nahbereich der Fundamente zu erwarten (vgl. 
Anlage 6).  
 
Durch die Absenkungen ist das Trockenfallen von Bäumen in unmittelbarer Nähe 
denkbar. Da es sich um eine temporäre Maßnahme handelt, sind signifikante Aus-
wirkungen nicht zu erwarten. Positiv hat sich in vergleichbaren Projekten die Wieder-
versickerung des Wassers in unmittelbarer Nähe gezeigt (vgl. Anlage 6). 
 
Aufgrund der Beprobungsergebnisse des Grundwassers ist dieses nach DIN 4030 
als stark betonangreifend einzustufen.  
 
Aufgrund der geringen Versiegelungsmöglichkeiten mit einem Großteil an wasser-
durchlässig befestigten Flächen sowie die allein kleinräumig verursachten temporä-
ren Auswirkungen während der Bauphase sind insgesamt durch das Vorhaben keine 
erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser - Grundwasser zu 
erwarten. 

3.6 Schutzgut Klima  
Klimatisch ist der Untersuchungsraum vorwiegend atlantisch geprägt. Die Nähe zur 
Nordsee und die überwiegende Luftzufuhr aus westlichen Richtungen verursachen 
ein maritimes Klima, das sich durch relativ niedrige Temperaturschwankungen im 
Tages- und Jahresverlauf, eine hohe Luftfeuchtigkeit sowie häufige Bewölkung und 
Nebelbildung auszeichnet. Die Sommer sind daher mäßig warm und die Winter ver-
hältnismäßig mild. Die Niederschläge verteilen sich gleichmäßig über das Jahr und 
erreichen 670 – 800 mm/a (Landschaftsrahmenplan, LK AMMERLAND 1995). 
 
Windenergieanlagen erhöhen die Rauigkeit des Gebietes und verringern die Wind-
geschwindigkeit. Dadurch und durch Verwirbelungen und Turbulenzen kann es zu 
kleinklimatischen Veränderungen im Gebiet kommen, die aber großräumig keine Be-
deutung haben. Aufgrund der bereits bestehenden Windkraftanlagen und der flä-
chenmäßig geringen Versiegelung wird sich das Lokalklima nicht wesentlich verän-
dern. Somit sind durch die Umsetzung des Planvorhabens keine erheblichen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Klima zu erwarten. 
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3.7 Schutzgut Luft 
Die Luft besitzt Bedeutung als Lebensgrundlage für Mensch, Tiere und Pflanzen. 
Durch Luftverunreinigungen werden neben der menschlichen Gesundheit weitere 
Schutzgüter wie Pflanzen, Tiere, Kultur- und Sachgüter beeinträchtigt sowie Belas-
tungen des Klimas sowohl auf der kleinräumigen als auch auf der regionalen bis zur 
globalen Ebene verursacht. Bei der Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen 
der geplanten Bauflächen auf die Schutzgüter Luft und Klima sind somit eventuelle 
mit der Umsetzung der Planung einhergehenden Luftverunreinigungen (v. a. Rauch, 
Stäube, Gase und Geruchsstoffe) mit Folgen für das Kleinklima von Bedeutung.  
 
Indirekt führen die Windenergieanlagen zu Verbesserungen der Luftqualität, da 
durch sie die mit Schadstoffausstoß verbundene fossile sowie atomare Energiege-
winnung verringert werden kann. Herstellung, Errichtung und Abbau der Windener-
gieanlagen verlaufen jedoch nicht vollständig schadstofffrei (Emissionen beim Bau 
von Windenergieanlagen, Emissionen von Baufahrzeugen). Der Betrieb der Wind-
energieanlagen emittiert jedoch keine der genannten Stoffe. Somit sind durch die 
Umsetzung des Planvorhabens keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Luft zu erwarten. 

3.8 Schutzgut Landschaft  
Windenergieanlagen (WEA) können durch ihr Erscheinungsbild eine wesentliche Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes darstellen. Aufgrund ihrer Höhe reichen die ne-
gativen landschaftsbildwirksamen Auswirkungen über den eigentlichen Standort hin-
aus. Windenergieparks sollten daher auf Standorten verwirklicht werden, auf denen 
die negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild möglichst gering sind. Beson-
ders geeignet sind vorhandene Standorte, wenn sich zwischenzeitlich keine neuen 
Erkenntnisse ergeben haben, die gegen den Standort sprechen. 
 
Für alle Windenergieanlagen gilt grundsätzlich, dass sie das Landschaftsbild erheb-
lich verändern. Die Masten sowie ihre Rotoren sind, insbesondere in Landschaften 
wie der hier beschriebenen relativ ebenen Marsch- bzw. Geestlandschaft, bereits 
aus großer Distanz zu erkennen. 
 
Trotz der vorhandenen Vorbelastungen des Landschaftsbildes aufgrund der techni-
schen Überprägungen in räumlicher Umgebung, den bereits vorhandenen Windener-
gieanlagen und der überwiegend intensiven landwirtschaftlichen Nutzung bedingt 
der Bau von drei neuen Windenergieanlagen eine Veränderung des Landschaftsbil-
des. Durch die Höhe der Anlagen (max. 150 m) werden sie weiträumig in die Land-
schaft hinein wirken. 
 
Die Eingriffserheblichkeit im landschaftsästhetischen Sinn ergibt sich einerseits aus 
der Intensität des Eingriffs, andererseits aus der Empfindlichkeit der Landschaft im 
Eingriffsbereich. 
 
Die Beeinträchtigungsintensität (Wahrnehmung) nimmt mit zunehmender Entfer-
nung vom Planungsbereich ab. Insbesondere Siedlungslagen/Gebäude und vorhan-
dene Gehölze können die Wahrnehmungsintensität (Fernwirkung) der Windenergie-
anlagen vermindern. Im Allgemeinen ist die Fernwirkung und damit der Einwirkungs-
bereich (= der vom Eingriffsobjekt ästhetisch beeinträchtigte Landschaftsbereich) 
umso größer, je höher das Eingriffsobjekt, aber auch je auffälliger es ist (hier z. B. 
durch die Bewegung bzw. die Dichte der aufgestellten Masten). 
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Bei der Bewertung bzw. Einschätzung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
dürften zudem Einstellung und subjektive Wahrnehmung des Betrachters eine große 
Rolle spielen. Das landschaftsästhetische Empfinden kann deshalb nicht objektiv er-
fasst werden. 

3.8.1 Methodik 

Bestandsaufnahme und Bewertung 
Gemäß den Empfehlungen des Niedersächsischen Landkreistages (NLT 2014) wird 
das Landschaftsbild innerhalb des vom Eingriff erheblich beeinträchtigten Raumes 
der Methodik von KÖHLER & PREIß (2000) entsprechend erfasst und fünf Wertstufen 
zugeordnet. 
 
Da in KÖHLER & PREIß (2000) keine genauen Angaben zur Größe des Wirkraumes 
getroffen werden, wird nach BREUER (2001: 240) als der vom Eingriff betroffene 
Raum ein Radius der 50- bis 100fachen Anlagenhöhe betrachtet, im vorliegenden 
Fall würde das einem Umkreis von 7,5 bis 15,0 km entsprechen (weiterer Untersu-
chungsraum). Die Intensität der Wahrnehmbarkeit der Windenergieanlagen nimmt 
dabei mit weiterer Entfernung immer mehr ab. Als erheblich beeinträchtigt ist nach 
Breuer daher das Landschaftsbild mindestens im Umkreis der 15fachen Anlagen-
höhe anzusehen, im vorliegenden Fall sind dies 2.250 m. Dieser Raum stellt das 
engere Untersuchungsgebiet für das Landschaftsbild dar (s. Plan 2).  
 
Von den naturräumlichen Landschaftseinheiten ausgehend, wurden Landschafts-
bildeinheiten im engeren Untersuchungsgebiet abgegrenzt, die im Gelände als Ein-
heit erlebbar sind. Die Differenzierung in Wertstufen erfolgt anhand nachfolgender 
Skala: 
 

 Bedeutung für das Landschaftsbild sehr hoch, 

 Bedeutung für das Landschaftsbild hoch, 

 Bedeutung für das Landschaftsbild mittel, 

 Bedeutung für das Landschaftsbild gering, 

 Bedeutung für das Landschaftsbild sehr gering. 
 
Außerdem wurden prägende Landschaftsbildelemente erfasst und sofern vorhanden 
ebenfalls in Plan 2 dargestellt. Prägende Landschaftsbildelemente sind Bestandteile, 
die sich positiv oder negativ auf das Landschaftsbild auswirken. Störelemente des 
engeren Untersuchungsgebietes sind z. B. die bestehenden Windenergieanlagen. 

3.8.2 Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes 
 
Weiterer Untersuchungsraum (15fache bis 100fache Anlagenhöhe) 
Der weitere Untersuchungsraum für das Landschaftsbild (15fache bis 100fache An-
lagenhöhe) reicht im Osten bis kurz vor der Stadtgrenze von Westerstede und 
schließt das Zwischenahner Meer fast gänzlich ein.  
 
Im Norden befindet sich die Stadt Varel im Betrachtungsraum sowie Marschbereiche 
entlang des Jadebusens, welche überwiegend als offene Grünland-, z. T. auch 
Ackerbereiche ausgebildet sind. Im Westen des Untersuchungsraumes liegen 
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Strückhausen und Eckfleth innerhalb des Betrachtungsraumes. Im Süden ragt zum 
Teil die Stadt Oldenburg in den Untersuchungsraum hinein.  
 
Der östliche Teil des Untersuchungsraumes, welcher in der naturräumlichen Region 
der Watten und Marschen (Binnendeichsflächen) liegt, zeichnet sich vorwiegend 
durch relativ waldarme (ehemalige) Hochmoorlandschaften aus. Die meisten Moore 
sind abgetorft oder in Abtorfung begriffen und in landwirtschaftlicher Kultur. Beson-
ders prägend ist das weitmaschige Netz der Grünland-Graben-Areale. Der westliche 
Teil des Untersuchungsgebietes liegt in der naturräumlichen Region Ostfriesisch-
Oldenburgischen Geest. Diese Geestbereiche zeichnen sich durch einen höheren 
Gehölzreichtum im Allgemeinen sowie mehreren größeren Waldbereichen bei Varel, 
Wiefelstede, Westerstede und Rastede im Besonderen aus. Auch Wallhecken und 
Feldhecken sind verbreitet, was zu einer z. T. relativ starken „Kammerung“ der Land-
schaft führt. Weiterhin nimmt hier die ackerbauliche Nutzung deutlich zu.  
 
Der gesamte Raum wird durch die Autobahn A 29 von Norden nach Süden durch-
schnitten, in diesem Bereich verläuft auch die Bahnlinie Oldenburg-Wilhelmshaven. 
Weitere Beeinträchtigungen sind durch mehrere Elektrizitäts-Freileitungen, nicht re-
gionaltypische Bauformen (Gewerbe- und Industriegebiete) sowie Windparks gege-
ben. Vorhandene Windparks stehen im Gebiet der Stadt Westerstede (Hellermoor), 
der Stadt Varel (Hohelucht), der Gemeinde Rastede (Liethe), der Gemeinde Jade 
(Jaderaußendeich, Achtermeer, Bollenhagen), der Gemeinde Bad Zwischenahn 
(Haarenstroth), in den Gemeinden Brake und Ovelgönne und der Gemeinde Wie-
felstede (Conneforde). Vereinzelt finden sich einzelne Windenergieanlagen. Außer-
dem sind weitere Windparks in der Gemeinde Rastede, der Gemeinde Jade, der 
Stadt Varel sowie der Gemeinde Ovelgönne im Planverfahren (Neuplanungen, Neu-
enwege, Rosenberg, Wapeldorf / Heubült, Lehmdermoor sowie Barghorn).  
 
Engeres Untersuchungsgebiet (15fache Anlagenhöhe) 
Das engere Untersuchungsgebiet umfasst einen Umkreis der 15fachen Anlagen-
höhe, im vorliegenden Fall also 2.250 m. Dies entspricht nach BREUER (2001: 240) 
dem durch die Errichtung des geplanten Windparks erheblich beeinträchtigten 
Raum. 
 
Der westliche Bereich des erheblich beeinträchtigten Raumes liegt in der naturräum-
lichen Unterregion "Ostfriesisch-Oldenburgische-Geest". Das östliche Gebiet des 
Betrachtungsraumes gehört zur naturräumlichen Untereinheit "Watten und Mar-
schen". 
 
Das Landschaftsbild im engeren UG ist vor allem auf der Geest durch eine überwie-
gend intensive landwirtschaftliche Nutzung, einigen Gehölzstrukturen, meist Gehölz-
umstandene Hofstellen und Grundstücke sowie zahlreiche Gräben charakterisiert. 
Im Bereich der Watten und Marschen sind die ehemaligen Hochmoorstandorte teil-
weise etwas gehölzreicher und kleinteiliger parzelliert.  
 
Für die Abgrenzung und Bewertung der Landschaftsbildeinheiten des engeren Un-
tersuchungsgebietes wurden die Darstellungen der Landschaftsrahmenpläne (LAND-
KREIS AMMERLAND 1995 UND LANDKREIS WESERMARSCH 2015) ausgewertet. Darüber 
hinaus erfolgte im Mai 2016 eine Landschaftsbildkartierung.  
 
Das UG wurde in elf Landschaftsbildeinheiten unterteilt (vgl. Plan 2), die nachfolgend 
beschrieben und bewertet werden. 
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Alle Landschaftsbildeinheiten (außer Landschaftsbildeinheit Nr. 8) befinden sich teil-
weise bereits in dem erheblich beeinträchtigten Raum des vorhandenen Windparks 
Liethe. Diese Bereiche der Landschaftsbildeinheiten werden aufgrund der Vorbelas-
tung mit einer „sehr geringen Bedeutung“ für das Landschaftsbild bewertet und ent-
sprechend in der Eingriffsermittlung berücksichtigt. 
 

Landschaftsbildeinheit Nr. 1 „Lehmdermoor“ 
Diese Landschaftsbildeinheit befindet sich nordwestlich von Delfshausen in einigen 
Kilometern Entfernung, südlich des Lehmdermoorgrabens. Hier sind die für Moorbe-
reiche typische Fehnsiedlung sowie die streifenförmigen Flurformen noch erkennbar. 
Die Höfe sind mit größeren Baumbeständen gut eingegrünt und die Vorgärten relativ 
großzügig, jedoch verhältnismäßig strukturarm angelegt. Die Bebauung vermittelt 
aufgrund seines „Normalcharakters“ keinen besonders hervorzuhebenden Gesamt-
eindruck. Aufgrund dessen wird diese Landschaftsbildeinheit als von „mittlerer Be-
deutung“ angesehen und bewertet. 

 
Abb. 7: Haus in Lehmdermoor. 

 

Landschaftsbildeinheit Nr. 2 „Rastede und Hahn - Lehmden“ 
Der Siedlungsbereich Hahn - Lehmden befindet sich im Nordosten des Betrach-
tungsraumes, nördlich des Golfplatzes. Die Ortschaft Rastede liegt zum größten Teil 
außerhalb des Betrachtungsraumes, lediglich die nördlichen Ausläufer ragen im Sü-
den etwas in den Untersuchungsraum hinein. In beiden Orten finden sich ältere 
Wohnhäuser sowie auch Neubaugebiete an den Ortsrändern. Die für Norddeutsch-
land typische Klinkerbauweise wird auch hier beibehalten und verleiht den Ortschaf-
ten die regionaltypische Eigenart. 
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Abb. 8: Siedlungsbereich in der Ortschaft Rastede. 

Die Siedlungsbereiche weisen die derzeit typischen Strukturen und Elemente hin-
sichtlich Gebäudedichte, -anordnung und Gartengestaltung auf. Trotz der überwie-
gend verwendeten Klinkerbauweise ist kein besonderer im historischen Sinne dörfli-
cher Charakter zu erkennen. Wie oftmals üblich überwiegen wenig naturnah gestal-
tete und daher auch relativ strukturarme Gartengestaltungen mit Rasenflächen und 
hohen Anteilen immergrünen Hecken ohne Blütenreichtum. Daher besitzen die Sied-
lungsbereiche keine besondere ästhetische Eigenart oder Vielfalt. Als Vorbelastung 
ist die durch beide Ortschaften verlaufende Bahnstrecke Oldenburg – Wilhelms-
haven anzusehen sowie ein Funkmast in Hahn-Lehmden, der sich westlich der 
Bahngeleisen im Norden des Ortes befindet. Die Landschaftsbildeinheit der Sied-
lungsbereiche ist insgesamt gesehen aufgrund ihres "Normalcharakters" ohne be-
sonders hervorzuhebende negative sowie positive Einflüsse auf das Landschaftsbild 
von „mittlerer Bedeutung“. 
 

Landschaftsbildeinheit Nr. 3 „Gehölzreiche Bereiche inklusive Golfplatz“ 
Westlich der Bundesautobahn A 29 finden sich einige Bereiche, die Waldbestände 
bzw. einen vermehrten Gehölzbestand aufweisen. Dazu zählt u. a. auch der Golf-
platz. Die Waldbereiche bestehen zum Teil aus mehr oder weniger heterogenen Na-
delwaldbereichen (zumeist Fichten), aber auch aus Laubwaldbereichen (z.B. Buchen 
und Eichen unterschiedlicher Altersklassen), die das Landschaftsbild bereichern.  
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Abb. 9: Lehmdener Büsche. 

Die Gehölze und Waldbereiche beleben das Landschaftsbild und verleihen der Land-
schaft einen hohen Strukturreichtum. Die Mülldeponie nördlich der Lehmdener Bü-
sche wurde 1999 von der Betriebs- in die Nachsorgephase überführt. Der Bereich 
wird überwiegend von Grünland sowie Gehölzstrukturen eingenommen. Der Golf-
platz stellt trotz der starken anthropogenen Nutzung einen besonderen Reiz auf-
grund der unterschiedlich modellierten Geländemorphologie und der enthaltenen 
Gehölzbereiche dar. Die Golfanlage wurde vom Qualitätsmanagement Golf & Natur 
(QM) des Deutschen Golf Verbands (DGV) ausgezeichnet und steht daher für eine 
besonders umweltgerechte Nutzung der Spielanlage. Kleinteilig finden sich intensi-
vere genutzte Bereiche, die jedoch dem Gesamtbild keinen Abbruch tun. Obwohl 
diese Landschaftsbildeinheit z.T. keinen natürlichen Naturraumbezug (Golfplatz und 
Deponie) besitzt, ist sie dennoch von „hoher Bedeutung“ aufgrund der ansprechend 
gestalteten, abwechslungsreichen Flächen. 
 

Landschaftsbildeinheit Nr. 4 „Geest nördlich von Rastede“ 
Diese Landschaftsbildeinheit liegt im Bereich des bestehenden Windparks Liethe 
und seiner Umgebung und liegt zum Großteil in der naturräumlichen Einheit „Ostfrie-
sisch-Oldenburgische Geest“. Diese Landschaftseinheit ist durch eine hohe Reliefe-
nergie geprägt, wodurch sich in den Randbereichen dieser Einheit Geestkuppen be-
finden. Diese werden vorwiegend intensiv als Ackerflächen, Intensivgrünländer bzw. 
Neuansaatflächen bewirtschaftet. Gehölzstrukturen sind nur vereinzelt anzutreffen, 
wodurch die Landschaft als vergleichsweise weiträumig erlebbar ist. Die hügelige 
Geländemorphologie belebt die Landschaft und verleiht ihr eine besondere Eigenart. 
Nördlich des geplanten Windparks lässt sich ein kulturhistorischer Eschboden erah-
nen. Der erhöhte Bereich weist jedoch keine typischen Eschkanten mehr auf, son-
dern geht fließend in die angrenzende Landschaft über. 
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Abb. 10: Blick auf den Windpark in Liethe. 

Als Vorbelastungen für das Landschaftsbild sind die bereits vorhandenen Windener-
gieanlagen des Windparks Liethe zu nennen. 
 
Entsprechend der genannten Strukturen und Nutzungen wird diese Landschaftsbild-
einheit mit einer „mittleren Bedeutung“ für das Landschaftsbild eingestuft und bewer-
tet.  
 

Landschaftsbildeinheit Nr. 5 „Kultivierte Moorlandschaft mit Grünlandnutzung 
bei Delfshausen  
Diese Einheit ist um die Ortschaft Delfshausen herum gelegen und ragt im Osten in 
den Untersuchungsbereich hinein. Die Flächen werden von Grünlandnutzung ge-
prägt, die teilweise durch Gehölzstrukturen gegliedert werden. Birkenreihen beglei-
ten häufig die auf Dämmen etwas höher liegenden Straßen. 
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Abb. 11: Weidenutzung. 

Ackerflächen finden sich hier nur selten, wodurch die Landschaft erlebbarer ist. 
Kennzeichnend sind die meist in einiger Entfernung von der Straße liegenden Ein-
zelgehöfte mit Hofgehölzen und die hofnahen Weideflächen. Durch die beschriebe-
nen Strukturen und Nutzungen erhält die Landschaftseinheit eine besondere Eigen-
art und Vielfalt, wodurch sie eine „hohe Bedeutung“ für das Landschaftsbild besitzt.  

Landschaftsbildeinheit Nr. 6 „ Nördlich Rastede“ 
Diese Landschaftsbildeinheit befindet sich im Süden des Untersuchungsraumes. Die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen (Acker und Grünland) werden von größeren 
Gehölzbereichen strukturiert. Diese bestehen überwiegend aus standortfremden Na-
delbäumen wie z.B. Fichten. Die Natürlichkeit und Eigenart der Landschaft ist daher 
als eingeschränkt anzusehen. 

 
Abb. 12: Blick auf Baumreihe sowie dahinterliegende Nadelgehölze. 
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Entsprechend der genannten Strukturen und Nutzungen wird diese Landschaftsbild-
einheit mit einer „mittleren Bedeutung“ für das Landschaftsbild eingestuft und bewer-
tet.  
 

Landschaftsbildeinheit Nr. 7 „Westlich von Liethe und Hahn-Lehmden“ 
Die Bereiche dieser Landschaftsbildeinheit finden sich südlich des Golfplatzes sowie 
westlich von Hahn-Lehmden. Dieses Gebiet wird landwirtschaftlich intensiv genutzt, 
was sich durch Ackerflächen und Intensivgrünländer ausdrückt. Diese werden durch 
einige Feldgehölze sowie Hecken strukturiert wodurch eine relativ kleinteilige Unter-
gliederung entsteht. Eine Vorbelastung entsteht durch die im Süden dieser Land-
schaftsbildeinheit verlaufende Bahnstrecke sowie durch die Bundesautobahn A 29. 
Entsprechend der genannten Strukturen und Nutzungen wird diese Landschaftsbild-
einheit mit einer „mittleren Bedeutung“ für das Landschaftsbild eingestuft und bewer-
tet.  

 
Abb. 13: Blick auf Grünland und Acker südwestlich von Liethe. 

Landschaftsbildeinheit Nr. 8 „Kleinteilige Flächen“ 
Am westlichen Rand des Untersuchungsbereiches beginnt diese Landschaftsbildein-
heit. Hier herrschen ebenfalls vorwiegend intensiv genutzte landwirtschaftliche Flä-
chen vor. Diese werden durch Wallhecken und teilweise flächigen Gehölzstrukturen 
parzelliert. Weiterhin steht der Waldbereich Silberkamp als Nadelwald an. Entspre-
chend der genannten Strukturen und Nutzungen wird diese Landschaftsbildeinheit 
mit einer „mittleren Bedeutung“ für das Landschaftsbild eingestuft und bewertet.  
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Abb. 14: Blick auf Maisacker mit angrenzenden Gehölzstrukturen. 

 

Landschaftsbildeinheit Nr. 9 „Westlich Lehmdermoor“ 
Diese Landschaftsbildeinheit findet sich im Norden des Betrachtungsraumes und be-
steht überwiegend aus intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen (Acker und 
Grünland). Die Weiträumigkeit wird hier und da durch einige Gehölzreihen unterbro-
chen. Aufgrund der beschriebenen Nutzungen und Strukturen wird diese Land-
schaftsbildeinheit mit „mittlerer Bedeutung“ für das Landschaftsbild eingestuft. 
 

 
Abb. 15: Blick auf Maisacker (außerhalb des Untersuchungsraumes. 
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Landschaftsbildeinheit Nr. 10 „Gewerbegebiete“ 
Es befinden sich mehrere Gewerbe- bzw. Industriegebiete im Untersuchungsbe-
reich. Die größte Fläche ist rechts und links der Kreisstraße K 131 angesiedelt. Groß-
flächige Versiegelungen und relativ hohe weithin sichtbare, nur wenig eingegrünte 
Gebäude beeinträchtigen wesentlich das Landschaftsbild. Aufgrund der geringen 
Natürlichkeit, Eigenart und Vielfalt und der Beeinträchtigungen durch die Gebäude 
besitzt diese Einheit eine „geringe Bedeutung“ für das Landschaftsbild. 
 
 

 
Abb. 16: Blick auf das Industriegebiet westlich der Kreisstraße. 

 

Landschaftsbildeinheit Nr. 11 „Niederungsbereich der Südbäke, Rasteder 
Bäke und Jade“ 
Diese Landschaftsbildeinheit ragt lediglich kleinteilig im Osten des Betrachtungsrau-
mes hinein. Der Niederungsbereich ist gekennzeichnet durch einen noch relativ na-
turnahen mäandrierenden Verlauf der genannten Bäche und Bäken. Teilweise wer-
den die Ufer von Gehölzen sowie naturraumtypischen Schilf- und Schwertlilienbe-
ständen begleitet. Die so vorhandene besondere Eigenart und Schönheit der Land-
schaftsbildeinheit führt zu der Einstufung und Bewertung mit einer „hohen Bedeu-
tung“ für das Landschaftsbild. 
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Abb. 17: Blick auf die Südbäke (außerhalb des Untersuchungsraumes) 
 
Für alle Windenergieanlagen gilt grundsätzlich, dass sie das Landschaftsbild erheb-
lich verändern. Die Masten sowie ihre Rotoren sind, insbesondere in Landschaften 
wie der hier beschriebenen relativ ebenen Landschaft, bereits aus großer Distanz zu 
erkennen. Insgesamt ist von erheblichen negativen Umweltauswirkungen auf das 
Landschaftsbild durch die Errichtung von WEA auszugehen. 

3.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Innerhalb des Plangebietes und in dessen Umgebung sind keine besonderen kultu-
rellen Sachgüter wie Bodendenkmale oder archäologische Denkmale und ähnliche 
kulturhistorische Elemente oder Baudenkmale bekannt, die durch die Windenergie 
beeinträchtigt werden könnten. Das nächste im Flächennutzungsplan verzeichnete 
Baudenkmal befindet sich in 2 km Entfernung südöstlich des Plangebietes an der 
Ecke Weißenmoorstraße - Südbäkerweg. Dieses ist jedoch ohne besondere Größe 
oder Fernwirkung und besitzt keine Sichtachsen in die Umgebung. Von einer Beein-
trächtigung durch die Windräder ist nicht auszugehen, zumal der Bereich von hohen 
Bäumen geprägt ist, die keinen weiten Blick in die Landschaft oder die Wahrneh-
mung des Baudenkmals aus der Entfernung ermöglichen. Auch die Trinitatiskirche 
in Jaderaltendeich liegt mit über 7 km weit genug entfernt, um durch die Planung 
nicht mehr in beeinträchtigender Weise betroffen zu sein. In dieser Entfernung ist die 
Wahrnehmbarkeit des Windparks am Horizont bereits stark abgemildert. Weitere 
Bau- oder Bodendenkmale, die durch die Planung tangiert werden könnten, sind 
nicht bekannt.  
 
Während der frühzeitigen Beteiligung hat das Niedersächsische Landesamt für 
Denkmalpflege darauf aufmerksam gemacht, dass in etwa an dem geplanten Stand-
ort der WEA 2, bezogen auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 
„Windenergie Lehmden“, in der Vergangenheit ein sogenannter Hortfund geborgen 
worden ist. Dieser bestand unter anderem aus zwei Bronzehalsringen und Bernstein-
perlen aus der Jüngeren Bronzezeit / Ältere Eisenzeit (Rastede, FStNr. 88). Es muss 
folglich mit weiteren archäologischen Funden und Befunden gerechnet werden, bei 
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denen es sich um Bodendenkmale handelt, die durch das Niedersächsische Denk-
malschutzgesetz geschützt sind. 
 
Sämtliche Erdarbeiten in diesem Bereich bedürfen einer denkmalrechtlichen Geneh-
migung (§13 NDSchG), diese kann verwehrt werden oder mit Auflagen verbunden 
sein. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. § 1 (6) Nr. 5 BauGB die Belange des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege zu beachten. Folglich wird nachrichtlich auf die 
Meldepflicht von ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden im Zuge von Bauausfüh-
rungen mit folgendem Text hingewiesen: „Sollten bei den geplanten Bau- und Erdar-
beiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäß-
scherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen 
u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind 
diese gem. § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig 
und müssen dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege – Stützpunkt 
Oldenburg – Archäologische Denkmalpflege oder der unteren Denkmalschutzbe-
hörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Fin-
der, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind 
nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.“ 
 
Unter Berücksichtigung der o.g. Vermeidungsmaßnahme ist von keinen erheblichen 
negativen Auswirkungen, auch nicht durch die kumulierenden Vorhaben, auf das 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter auszugehen. 

3.10 Wechselwirkungen  
Die Schutzgüter beeinflussen sich in einem Ökosystem gegenseitig, so dass die 
Wechselwirkungen der einzelnen Schutzgüter untereinander bei der Betrachtung der 
umweltrelevanten Auswirkungen von Bedeutung sind.  
 
In den geplanten Bauflächen führt die vorgesehene Überbauung von Boden zwangs-
läufig zu einem Verlust der Funktionen dieser Böden, wozu auch die Speicherung 
von Niederschlagswasser zählt. Hierdurch erhöht sich der Oberflächenwasserab-
fluss, während die Versickerung unterbunden wird. Aufgrund des relativ geringen 
Umfangs der zu versiegelnden Flächen sowie der geforderten Minimierungsmaß-
nahme der Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers im Geltungsbereich 
sind hier keine erheblichen negativen Auswirkungen durch sich negativ verstärkende 
Wechselwirkungen zu erwarten. Durch die Planung wird außerdem der Grundwas-
serstand im Gebiet nicht dauerhaft verändert. Kurzzeitige lokale Grundwasserabsen-
kungen während der Bauphase wirken sich nicht negativ auf die umliegende Vege-
tation aus, da diese durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt ist und 
keine schützenswerten bzw. gegenüber einer zeitlich begrenzten Grundwasserab-
senkung empfindlich reagierende Pflanzenbestände und Biotope im Gebiet und der 
näheren Umgebung vorhanden sind. 
 
Weiterhin bringt die Überbauung von Boden negative Auswirkungen auf Pflanzen 
und Tiere mit sich, da Lebensräume zerstört werden. Da dieser Verlust relativ klein-
flächig ist, die landwirtschaftliche Nutzung bereits heute das Lebensraumpotenzial 
im Gebiet für empfindliche Arten einschränkt und im Rahmen der Planung keine dau-
erhaften bzw. regelmäßig genutzten Lebensstätten von Tieren (z.B. Greifvogelhorste 
und Fledermausquartiere) überplant werden, ist auch hier von keinen erheblichen 
sich verstärkenden Auswirkungen auszugehen, die durch eine Verlagerung bzw. 
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Verringerung von Tierpopulationen durch Beseitigung der Vegetation (Lebensstät-
ten) ausgehen könnten.  
 
Insgesamt ist von keinen erheblichen sich verstärkenden Wechselwirkungen auszu-
gehen.  

3.11 Kumulierende Wirkungen 

Die hier vorliegende Bauleitplanung stellt eine Erweiterung des bereits bestehenden 
Windparks Liethe dar. Die geplante Erweiterung wird als kumulierendes Vorhaben 
im Umweltbericht zur Bauleitplanung "Windenergie Lehmden" berücksichtigt. Der ge-
plante Windpark „Lehmdermoor“ befindet sich in einer Entfernung von ca. 3,5 km. 
Der erheblich beeinträchtigte Raum (15-fache Anlagenhöhe) überschneidet sich mit 
dem erheblich beeinträchtigten Raum der vorliegenden Planung (s. Plan 2). Somit 
ist dieses Vorhaben als kumulierendes Vorhaben einzustufen. Darüber hinaus ver-
läuft die Trasse der geplanten Autobahn A 20 in ca. 1,5 km Entfernung nordöstlich 
des Geltungsbereiches der vorliegenden Bauleitplanung (s. Abb. 18). Der 2. Pla-
nungsabschnitt der A 20 zwischen der A 29 bei Jaderberg und der B 437 bei Schwei 
befindet sich in der Planungsphase, das Planfeststellungsverfahren wurde am 01. 
Dezember 2017 eingeleitet. 
 

 
Abb. 18: Kumulierende Planungen (unmaßstäblich). 
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Tab. 5: Darstellung und Einschätzung möglicher kumulierender Wirkungen 

Schutzgut Auswirkungen / kumulierende Wirkungen Erheblichkeit 
Mensch 
Erholung Die Landschaft weist keine besonders ausge-

prägte oder ausgewiesene Erholungsfunktion im 
Vergleich zu umliegenden Landschaften auf, zu-
mal diese auch durch die Autobahn A29 bereits 
stark eingeschränkt und belastet ist. Eine Erho-
lungsnutzung ist grundsätzlich auch weiterhin 
möglich, wobei dies auch vom Empfinden des 
einzelnen Erholungssuchenden abhängt, ob er 
die WEA und deren Geräusche, die im Nahbe-
reich  zu hören sein werden, als störend empfin-
det. Für die Menschen aus den umliegenden Ort-
schaften verkleinert sich der Bereich der durch 
WEA unbeeinträchtigten Landschaft im Nahbe-
reich. Die Auswirkungen werden angesichts der 
Autobahn und den bereits bestehenden Wind-
energieanlagen jedoch als weniger erheblich ein-
gestuft. 
Es wird auch auf die Ausführungen bei "Land-
schaft" verwiesen.  

weniger erheb-
lich 

Gesundheit - 
Lärm 

Die Richtwerte gem. TA-Lärm durch den Betrieb 
der WEA dürfen an den Immissionspunkte (um-
liegende Wohnbebauung) nicht überschritten 
werden. Die WEA sind daher nötigenfalls ge-
drosselt zu betreiben, dass die Richtwerte jeder-
zeit eingehalten werden.  

nicht erheblich  

Gesundheit - 
Schatten-
wurf 

Bei Überschreitung der vertretbaren Schatten-
wurfzeiten erfolgt eine Abschaltung, so dass 
keine kumulierenden Wirkungen auftreten. 
 

nicht erheblich 

Pflanzen Da Pflanzen auf ihren Wuchsort festgelegt sind 
und durch das Windparkvorhaben keine Änderun-
gen des Grundwasserstandes vorgenommen 
werden, sind jeweils die unmittelbar überplanten 
Standorte betroffen. Durch kumulierende Vorha-
ben werden die Auswirkungen nicht verstärkt  
oder zusätzlich beeinflusst.  

nicht erheblich 

Tiere Im Plangebiet sind zum aktuellen Planungszeit-
punkt keine hohen faunistischen Wertigkeiten be-
kannt, so dass kumulierende Wirkungen vernach-
lässigbar sind. 

weniger erheb-
lich 

Biologische 
Vielfalt 

Keine kumulierende Auswirkungen auf die biolo-
gische Vielfalt bei Umsetzung des Vorhabens er-
sichtlich 

nicht erheblich 

Boden Da mit dem Windparkvorhaben keine Änderun-
gen des Grundwasserstandes (mit Ausnahme 
evtl. Kurzzeitiger Wasserhaltungsmaßnahmen 
während der Bauphase) erfolgen und vorhandene 
Gräben in ihrer wasserführenden Funktion nicht 
beeinträchtigt werden, sind auch keine Auswir-
kungen auf das Schutzgut durch kumulierende 
Vorhaben zu erwarten.  

weniger erheb-
lich 

Wasser Da mit den Windparkvorhaben keine Änderungen 
des Grundwasserstandes (mit Ausnahme evtl. 
Kurzzeitiger Wasserhaltungsmaßnahmen wäh-
rend der Bauphase) erfolgen und vorhandene 

weniger erheb-
lich 
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Schutzgut Auswirkungen / kumulierende Wirkungen Erheblichkeit 
Gräben in ihrer wasserführenden Funktion nicht 
beeinträchtigt werden, sind keine Auswirkungen 
auf das Schutzgut durch kumulierende Vorhabe 
zu erwarten. 

Luft Es sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut 
Luft zu erwarten.  

nicht erheblich 

Klima Es sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut 
Klima zu erwarten.  

nicht erheblich 

Landschaft Die vorliegende Planung stellt eine Erweiterung 
des bereits bestehenden Windparks dar, so dass 
sich ihre Einwirkungsbereiche auf das Land-
schaftsbild stark überschneiden. Der bestehende 
Windpark wird nach Nordosten um drei Wind-
energieanlagen vergrößert. Dadurch, dass ein 
bestehender Windpark erweitert wird und nicht 
andernorts ein komplett neuer Windpark entsteht, 
wird der Eingriff in das Landschaftsbild minimiert. 
Nichts desto trotz vergrößert sich der beeinträch-
tigte Raum, von dem aus WEA zu sehen sind. 
Dies hängt auch damit zusammen, dass die 
neuen Windenergieanlagen rd. 50 m höher sind 
als die vorhandenen. In dem Bereich zwischen 
geplanter Autobahn und Windpark wird die tech-
nische Überformung und Prägung der Landschaft 
durch weitere und höhere WEA verstärkt wahr-
nehmbar. Dieser Effekt wird jedoch maßgeblich 
durch die Autobahn und nur zu einem relativ ge-
ringen Anteil durch die WEA-Planung ausgelöst, 
da hier bereits heute WEA vorhanden sind. Die 
kumulierende Wirkung ist daher als weniger er-
heblich anzusehen. 

weniger erheb-
lich 

Kultur- und 
Sachgüter 

Es sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut 
Kultur- und Sachgüter zu erwarten, da im Be-
trachtungsraum keine besonderen Baudenkmale 
oder in sonstiger Weise bemerkenswerte Bauten 
und andere kulturhistorische Sachgüter vorhan-
den sind, deren Ansicht durch die Vergrößerung 
des vorhandenen Windparks verstärkt beein-
trächtigt würde.  

nicht erheblich 

 

3.12 Zusammengefasste Umweltauswirkungen  
Durch das geplante Vorhaben im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 13 werden weniger erhebliche negative Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Mensch (im Hinblick auf die Erholung) durch die geplante Über-
bauung vorbereitet. Erhebliche negative Auswirkungen sind jedoch auf das Schutz-
gut Landschaft, Pflanzen, Wasser und Boden zu erwarten. Ebenfalls erhebliche ne-
gative Auswirkungen sind auf das Schutzgut Tiere – Brutvögel und Tiere - Fleder-
mäuse zu erwarten.  
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Tab. 6: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • weniger erheblich / - nicht erheblich 
 
Weitere Schutzgüter werden durch die vorliegende Planung in ihrer Ausprägung 
nicht negativ beeinflusst. Insgesamt betrachtet werden durch den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan bzw. durch die Realisierung der künftigen Bebauung in einem 
gewissen Umfang erhebliche negative Umweltauswirkungen vorbereitet. 

4.0 ENTWICKLUNGSPROGNOSE DES UMWELTZUSTANDES  

4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 
Bei der Umsetzung des Planvorhabens ist mit den in Kap. 3.0 genannten Umwelt-
auswirkungen zu rechnen.  
 
Es wird durch die Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Wind-
energie Lehmden" die Errichtung von drei weiteren Windenergieanlage im Planungs-
raum ermöglicht, die über neu anzulegende (Schotter-) Wege im Bereich bisher land-
wirtschaftlich genutzter Flächen zu erschließen sind. Die übrigen Flächen im Pla-
nungsraum werden weiterhin überwiegend landwirtschaftlich als Grünland und Acker 
genutzt. 
 
Im Zuge der Realisierung der Planung können auf der Grundlage von Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen die erheblichen negativen Auswirkungen auf die 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 
Mensch  Keine erheblichen Auswirkungen in Bezug auf 

Schall / Schatten 
 Weniger erhebliche negative Auswirkungen auf die 

Erholungsnutzung  

• 

Pflanzen  Verlust von Pflanzen/Pflanzenlebensräumen •• 
Tiere  erhebliche negative Auswirkungen auf Brutvögel  

 keine negativen Auswirkungen auf Gastvögel  
 erhebliche negative Auswirkungen auf Fleder-

mäuse 

•• 
- 
•• 
 

Boden  erhebliche negative Auswirkungen •• 
Wasser  erhebliche negative Auswirkungen •• 

Klima und 
Luft 

 keine erheblichen negativen Auswirkungen - 

Landschaft   erhebliche Beeinträchtigungen durch Vergrößerung 
des landschaftsästhetisch beeinträchtigten Be-
reichs  

•• 

Kultur- und 
sonstige 

Sachgüter 

 keine erheblichen negativen Auswirkungen - 

Wechselwir-
kungen 

 keine erheblichen sich verstärkenden Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

- 
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Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Landschaft und Mensch tlw. vermieden und minimiert 
werden.  

4.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung – Nullvariante 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die derzeit bestehenden Nutzungen 
wahrscheinlich unverändert erhalten. Die Flächen werden weiterhin landwirtschaft-
lich als Grünland und Acker genutzt.  
 
Der bereits bestehende angrenzende Windpark prägt weiterhin den Raum. Das 
Landschaftsbild würde nicht durch weitere WEA im Plangebiet verändert. Das Land-
schaftsbild und die Nutzungen werden sich zumindest bis zur Umsetzung des ge-
planten Baus der Autobahn A 20 im Nahbereich der Planfläche nicht verändern. Spä-
testens mit Baubeginn der Autobahn werden das Landschaftsbild und der Land-
schaftsraum nördlich des Plangebietes auch in Hinblick auf die übrigen Schutzgüter 
jedoch deutlich verändert. 

 

5.0 VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND KOMPENSATION NACHTEILIGER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN 
Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen 
durch Maßnahmen des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist 
eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beein-
trächtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes 
in dem, betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist (§ 15 (1) und (2) BNatSchG). 
 
Obwohl durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes selbst 
nicht in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild eingegriffen werden kann, son-
dern nur durch dessen Realisierung, ist die Eingriffsregelung dennoch von Bedeu-
tung, da nur bei ihrer Beachtung eine ordnungsgemäße Abwägung aller öffentlichen 
und privaten Belange möglich ist. 
 
Das geplante Vorhaben wird unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft auslösen. Diese sind aber bereits durch die Standortwahl im Vorfeld 
möglichst minimiert worden, da diese Fläche zu einer Konzentration von Windener-
gieanlagen in einem für Natur und Landschaft weniger wertvollen Raum führt, der für 
Natur und Landschaft nicht von erhöhter Bedeutung ist. Auch der Bau der A 20 in 
einiger Entfernung nördlich des Geltungsbereiches ist raumordnerisch bereits fest-
gelegt und das Planfeststellungsverfahren wurde eingeleitet. Somit befindet sich der 
Windpark in einem Raum, der zukünftig nicht von Beeinträchtigung frei bleiben wird. 
Die einzelnen Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen für die Schutzgüter werden 
im Folgenden dargestellt. Einige der genannten Maßnahmen sind aufgrund gesetz-
licher Bestimmungen ohnehin durchzuführen (z.B. Schallschutz) und sind somit 
keine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung. Sie werden vollständigkeitshalber und zum besseren Ver-
ständnis jedoch mit aufgeführt.  
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5.1 Vermeidung / Minimierung 
Grundlegende Vermeidungsmaßnahme ist die Auswahl des Standortes, die nach ei-
ner Abwägung auf der Grundlage der Standortpotenzialstudie 2016 erfolgt ist 
(s. Kap. 2.4). Damit wurde der Standort ausgewählt, der die beste Ausnutzung der 
Fläche (Ertrag) und gleichzeitig geringe Auswirkungen auf Natur und Landschaft er-
warten lässt. Zudem ist eine Erweiterung bestehender Windparks grundsätzlich po-
sitiver zu beurteilen als die Neuanlage von Windparks in nicht vorbelasteten Berei-
chen.  

5.1.1 Schutzgut Mensch  
Um Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu verringern, werden folgende, Maß-
nahmen zur Vermeidung festgesetzt bzw. sind als örtliche Bauvorschriften oder Hin-
weise in der Planzeichnung enthalten: 

 Innerhalb der festgesetzten Sondergebiete (SO WEA 1 – SO WEA 3) mit der 
Zweckbestimmung Windenergieanlagen (WEA) gem. § 11 BauNVO dürfen 
Windenergieanlagen mit einem maximalen Schallleistungspegel (inkl. Sicher-
heitszuschlag) für die maßgeblichen Nachtzeit (22 bis 6 Uhr) von 101,6 dB(A) 
betrieben werden. Die Windenergieanlagen sind hinsichtlich des Schallleis-
tungspegels so zu betreiben, dass die Immissionsrichtwerte gem. TA-Lärm ein-
gehalten werden. 

 Die Windenergieanlagen müssen mit einem runden Trägerturm, der sich nach 
oben verjüngt, errichtet werden. 

 Die einzelnen Bauteile der Windenergieanlagen (WEA) sind in einem mattier-
ten, weißen bis hellgrauen Farbton anzulegen. 

 Die Außenfassaden von Umspannwerken und Nebenanlagen (Hochbauten wie 
z.B. erforderliche Kompaktstationen) sind mit einem dauerhaft mattierten hell-
grauen oder schilfgrünen Anstrich zu versehen. 

 Innerhalb des Geltungsbereiches sind Werbeanlagen und Werbeflächen nicht 
zulässig. Ausgenommen ist die Eigenwerbung des Herstellers, bezogen auf 
den installierten Anlagentyp. Die Werbeaufschrift ist auf die Anlagengondel zu 
beschränken. Lichtwerbung oder die Beleuchtung der Werbeschrift ist unzuläs-
sig. 

 Beleuchtungskörper an baulichen Anlagen und als eigenständige Außenleuch-
ten sind nicht zulässig. Ausgenommen ist die notwendige Beleuchtung für War-
tungsarbeiten sowie Kennzeichnungen gemäß Luftverkehrsgesetz. 

 Die innerhalb der sonstigen Sondergebiete (SO WEA 1 – SO WEA 3) zulässi-
gen Windenergieanlagen sind mit Schattenwurfabschaltmodulen auszustatten, 
sofern die Schattenwurfzeiten an den relevanten Immissionsorten überschritten 
werden. Die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vertretbaren Schattenwurfzei-
ten betragen 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden je Jahr. 

 
Zusätzlich sind folgende allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung zu 
berücksichtigen: 

 
 Eine Genehmigung der zuständigen Luftfahrtbehörde vorausgesetzt, verpflich-

tet sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag gegenüber der Ge-
meinde, dass eine bedarfsgerechte Nachtbefeuerung zum Einsatz kommt. 
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5.1.2 Schutzgut Pflanzen 
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimie-
rung Rechnung und werden daher verbindlich festgesetzt: 

 Die erforderlichen Zuwegungen werden zu 100% in Schotterbauweise wasser-
durchlässig befestigt. 

 
Zusätzlich sind folgende allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 
zu berücksichtigen: 

 Der Schutz der Gehölze wird während der Bauphase gemäß RAS-LP 4 bzw. 
DIN 18920 gewährleistet. 

 
Sollten sich nach den durchgeführten Erfassungen zu den gefährdeten bzw. beson-
ders geschützten Pflanzen neue Wuchsstandorte ergeben haben, welche im Bereich 
von zu verrohrenden Grabenabschnitten liegen, so sind die Pflanzen über eine öko-
logische Baubegleitung an unbeeinträchtigte Standorte umzusiedeln. 

5.1.3 Schutzgut Tiere  
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und –mini-
mierung Rechnung und werden daher verbindlich festgesetzt: 

 Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB ist die Baufeldräumung/Baufeldfrei-
machung (ausgenommen Gehölzentfernungen) zur Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli durch-
zuführen. Eine Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist ausnahmsweise in der 
Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli zulässig, wenn durch eine ökolo-
gische Baubegleitung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ausgeschlos-
sen werden können.  

 Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gem. 9 (1) Nr. 20 BauGB sind Baumfäll- und Rodungsarbeiten 
zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) 
BNatSchG außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30.September 
durchzuführen. Unmittelbar vor den Fällarbeiten sind die Bäume durch eine 
sachkundige Person auf die Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten so-
wie auf das Fledermausvorkommen zu überprüfen. Sind Individuen/Quartiere 
vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vor-
gehen ist mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 
Zusätzlich sind folgende allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung zu be-
rücksichtigen: 

 Beleuchtungen sind abgesehen von Beleuchtung zu Wartungsarbeiten und der 
vorgeschriebenen Nachtbefeuerung nicht zulässig. 

 Die Gondeln der Windenergieanlagen sollten möglichst wenige Öffnungen auf-
weisen, durch die z. B. Fledermäuse ins Innere gelangen könnten. 

Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen Fledermäuse 
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sind daher verbindlich vorzusehen: 
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 Es sind Abschaltungen für das Frühjahr an der WEA 1 vom 16.4.-31.5. und an 
der WEA 2 vom 16.5.-31.5. von SU bis SA bei Windgeschwindigkeiten unter 
7,5m/s und einer Temperatur über 10°C Umgebungstemperatur vorzusehen. 

 Für den Sommer werden Abschaltungen an den WEA 1 + 2 vom 1.6.-31.7. und 
an der WEA 3 spätestens ab Anfang Juli bis Ende Juli von SU bis SA bei Wind-
geschwindigkeiten unter 7,5m/s und einer Temperatur über 10°C Umgebungs-
temperatur vorgesehen. 

 Für den Spätsommer werden für alle drei WEA Abschaltungen im Zeitraum 
1.8.-15.10 ganznächtig (von SU bis SA) und im Zeitraum 16.10.-31.10. von SU 
bis 00:00 Uhr bei Windgeschwindigkeiten unter 7,5m/s und einer Temperatur 
über 10°C Umgebungstemperatur vorgesehen. 

 
Da die vorgeschlagenen Abschaltzeiten das Vorsorgeprinzip berücksichtigen sowie 
eine gewisse Prognoseunsicherheit beinhalten, sollte dem Antragsteller die Möglich-
keit gegeben werden, die Erweiterung der zulässigen Betriebszeiträume mit Hilfe ei-
nes Monitorings zu prüfen. Es wird ein nachfolgendes zweijähriges akustisches Gon-
delmonitoring gemäß Nds. Windenergieerlass empfohlen, mit dem geprüft werden 
kann, wie hoch das Schlagrisiko tatsächlich ist. Die oben genannten Abschaltzeiten 
sind grobe Vorgaben, um dem Artenschutz Rechnung zu tragen. Sie sind im Geneh-
migungsbescheid nach BImSchG verbindlich zu bestimmen. 
 
Während der ggf. beauflagten Phasen einer vorsorglichen Abschaltung, können die 
WEA generell ab einer Windgeschwindigkeit von 7,5 m (in Gondelhöhe gemessen) 
wieder in Betrieb gehen, da bei Windgeschwindigkeiten über 7,5 m/s nur noch ein 
geringes Risiko von Fledermausschlag besteht. 
 
Durch die Abschaltzeiten werden die bisher als erheblich eingestuften Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Fledermäuse unter die Erheblichkeitsschwelle gebracht, so 
dass keine Beeinträchtigungen verbleiben. 

5.1.4 Schutzgut Boden  
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und –mini-
mierung Rechnung und werden daher verbindlich festgesetzt: 
 Die erforderlichen Zuwegungen werden zu 100 % in Schotterbauweise 

wasserdurchlässig befestigt. 
 
Zusätzlich sind folgende allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 
zu berücksichtigen: 

 Zur Erschließung der Windenergieanlagen werden nach Möglichkeit vorhan-
dene befestigte Wege genutzt. 

 Der Schutz des Oberbodens (§ 202 BauGB) sowie bei Erdarbeiten die ATV DIN 
18300 bzw. 18320 und DIN 18915 werden beachtet. 

 Während der Bauarbeiten sollte eine bodenkundliche Baubegleitung durchge-
führt werden, deren grundsätzliches Ziel die Vermeidung und Minimierung 
möglicher Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen im Zuge der 
Baumaßnahmen ist. 

5.1.5 Schutzgut Wasser 
Um Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu verringern, werden folgende Maß-
nahmen zur Vermeidung durchgeführt und festgesetzt: 
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 Die erforderlichen Zuwegungen werden zu 100 % in Schotterbauweise wasser-
durchlässig befestigt. 

 
Weitere Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind: 

 Das anfallende Niederschlagswasser wird innerhalb des Plangebietes versi-
ckert bzw. verbleibt im Gebiet ( Gräben). 

 Der Flächenverbrauch wird auf Mindestmaß reduziert. 

 Für die Fundamente sind Betonfestigkeitsklassen zu verwenden, welche Aus-
waschungen vermeiden. 

 Erforderliche Wasserhaltungsmaßnahmen sind zeitlich und örtlich begrenzt.  

 Während der Baumaßnahme sollen sämtliche Baumaßnahmen zur Wasserhal-
tung im Rahmen der bodenkundlichen Baubegleitung überwacht werden. 

5.1.6 Schutzgut Klima / Luft 
Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten, folglich sind auch 
keine Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. 
Durch Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter 
können allerdings zusätzlich positive Wirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft 
erreicht werden. 

5.1.7 Schutzgut Landschaft 
Um Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu verringern, werden folgende 
Maßnahmen zur Vermeidung durchgeführt: 

 Es werden gedeckte, nicht reflektierende Farben für die Windenergieanlagen 
verwendet. 

 Es werden Anlagen eines Anlagentyps (u. a. gleiche Drehrichtung und -ge-
schwindigkeit) verwendet werden. 

 Werbeanlagen und Werbeflächen sind (abgesehen vom Anlagentyp an der 
Gondel) nicht zulässig. 

 Beleuchtungen sind abgesehen von der erforderlichen Nachtkennzeichnung 
und Beleuchtungen zu Wartungsarbeiten nicht zulässig. 

5.1.8 Schutzgut Kultur und Sachgüter 
Für den Aushub der Baugrube zu WEA 2 ergeben sich folgende denkmalpflegerische 
Notwendigkeiten, welche im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen 
sind: 

 Planung und Durchführung der Baumaßnahme müssen in enger zeitlicher und 
organisatorischer Absprache mit den Denkmalbehörden erfolgen, damit die ar-
chäologische Begleitung der Erdarbeiten sichergestellt ist.  

 Der Bodenaushub hat im Beisein und nach den Maßgaben der entsprechenden 
archäologischen Fachleute zu erfolgen.  

 Anschließend ist den Fachleuten ausreichend Zeit für die Dokumentation und 
Bergung der ggf. angetroffenen Befunde und Funde einzuräumen.  

 Erst nachdem die Fläche von der archäologischen Denkmalpflege freigegeben 
wurde, können die Bauarbeiten dort fortgesetzt werden. 
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5.2 Eingriffsbilanzierung und Kompensation  

5.2.1 Bilanzierung Biotoptypen  
Entsprechend der §§ 14 und 15 (Eingriffsregelung) des BNatSchG muss ein unver-
meidbarer zulässiger Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das 
Landschaftsbild durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden. 
 
Zur Ermittlung des Eingriffes in Natur und Landschaft wird das Bilanzierungsmodell 
des NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAGES von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) angewandt. In diesem 
Modell werden Eingriffsflächenwert und Kompensationsflächenwert ermittelt und ge-
genübergestellt. Zur Berechnung des Eingriffsflächenwertes werden zunächst Wert-
faktoren für die vorhandenen Biotoptypen vergeben und mit der Größe der Fläche 
multipliziert. Analog werden die Wertfaktoren der Biotoptypen der Planungsfläche mit 
der Flächengröße multipliziert und anschließend wird die Differenz der beiden Werte 
gebildet.  
 

   a) Flächenwert des Ist-Zustandes: 
 

Größe der Eingriffsfläche in m² x Wert-
faktor des vorhandenen Biotoptyps  
 

   b) Flächenwert des Planungszustandes: Größe der Planungsfläche in m² x 
Wertfaktor des geplanten Biotoptyps  
 

c
) 

 

c)    Flächenwert des Planungszustandes 
    -  Flächenwert des Ist-Zustandes 
=     Flächenwert des Eingriffs (Maß für die Beeinträchtigung) 

 
 
Mit Hilfe dieses Wertes wird die Bilanzierung von Eingriff und Kompensation ermög-
licht. 
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Tab. 7: Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs: 

IST-Zustand Planung 

Biotoptyp Fläche 
(m²) 

Wert- 
faktor 

Flächen- 
wert 

Biotoptyp Fläche 
(m²) 

Wert- 
faktor 

Flächen- 
wert 

WQT 8.405 5 42.025 WQT 8.405 5 42.025 
HN 1.375 4 5.500 HN 1.225 4 4.900 
BFR 205 4 820 BFR 155 4 620 

FGR/NRS 1.010 4 4.040 FGR/NRS 1.010 4 4.040 
FGR/BRS 310 3 930 FGR/BRS 310 3 930 
HBE jung*1 110 3 330 HBE jung*1 100 3 300 
HBE alt*2 360 3 1.080 HBE alt*2 340 3 1.020 

BE 10 3 30 BE 10 3 30 
HFM 855 3 2.565 HFM 855 3 2.565 
UHM 15 3 45 UHM 15 3 45 
HBA 15 3 45 HBA 15 3 45 

UHN/BRR 130 3 390 UHN/BRR 100 3 300 
BRR 130 3 390 BRR 130 3 390 
DO 745 3 2.235 DO 505 3 1.515 

FGR 1.845 3 5.535 FGR 1.565 3 4.695 
HX 420 2 840 HX 420 2 840 

GIM/GIF 13.435 2 26.870 GIM/GIF 11.895 2 23.790 
GIF 3.950 2 7.900 GIF 3.950 2 7.900 
GIT 2.965 2 5.930 GIT 2.965 2 5.930 
GA 61.770 1 61.770 GA 61.770 1 61.770 

AS; AM 132.545 1 132.545 AS; AM 127.585 1 127.585 
X (OVW) 5.240 1 5.240 X (OVW)*3 8.890 1 8.890 
X (OVS) 175 0 0 X (OVS) 175 0 0 

    X*4 3.600 0 0 
Flächenwert Ist-Zustand: 307.055 Flächenwert Planung: 300.125 

 
*1 Einzelbäume mit > 0,3 m Stammdurchmesser werden mit 20 m2 Grundfläche berücksichtigt. 

Der Flächenwert wird nicht zur Grundfläche dazugezählt. 
*2 Einzelbäume mit < 0,3 m Stammdurchmesser werden mit 10 m2 Grundfläche berücksichtigt. 

Der Flächenwert wird nicht zur Grundfläche dazugezählt. 
*3 Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 4 sind die privaten Verkehrsflächen zu 100 % wasserdurch-

lässig zu versiegeln. Für die demzufolge geschotterten Bereiche wird die Wertstufe 1 angesetzt. 
*4 Vollständig versiegelte Fläche der ausgewiesenen Sondergebiete WEA 1 bis WEA 3 (Grund-

fläche GR ≤ 1.200 m²). Eine Überschreitung gemäß § 19 (4) BauNVO ist nicht zulässig. 
 

 
   Flächenwert Planung = 300.125   
-  Flächenwert Ist-Zustand = 307.055    
= Flächenwert des Eingriffs = -   6.930 

 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 ergibt sich somit ein Flächen-
wert von – 6.930 für den Eingriff in Natur und Landschaft, der kompensiert werden 
muss. Dies entspricht einer Flächengröße von ca. 6.930 m² bei Aufwertung um einen 
Wertfaktor. 
 
Es werden bei der Bilanzierung die Flächen zu Grunde gelegt, die durch den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan erstmalig bebaut werden können. 
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5.2.2 Tiere 

Brutvögel 
Als Ergebnis der Auswirkungsprognose in Bezug auf Brutvogelarten wurde für den 
Kiebitz eine erhebliche Beeinträchtigung in Form von Verdrängungswirkungen durch 
die Windenergieanlagen festgestellt. Weiterhin wurde für den Mäusebussard mit vier 
Paaren ein erhöhtes Kollisionsrisiko abgeleitet. 
 
REICHENBACH (2003) schlägt als Kompensationsbedarf für Arten mit geringer bis mitt-
lerer Empfindlichkeit wie dem Kiebitz vor, für alle Brutpaare innerhalb von 50 m von 
der nächsten Windenergieanlage von einer Funktionsminderung der Hälfte ihres Ter-
ritoriums auszugehen (l. c.: 182).  
 
Bei einer angenommenen durchschnittlichen Reviergröße von jeweils 2 ha für die 
betroffene Art ergibt sich hieraus für den Kiebitz innerhalb von 20 m zur nächsten 
Anlage ein Kompensationsbedarf von 1 ha.  
 
Mit der sogenannten PROGRESS-Studie wurde erstmals zumindest rechnerisch für 
den Mäusebussard eine mögliche Populationsrelevanz durch Kollisionen der Art mit 
WEA festgestellt. Das heißt Verluste an WEA durch Kollisionen können einen Ein-
fluss auf die Bestandsgröße der Art haben. Zum Ausgleich von Verlusten durch Kol-
lisionen sollten im Rahmen von Windparkplanungen daher populationsstärkende 
Maßnahmen an anderer Stelle als Kompensation durchgeführt werden. Hierfür gibt 
es jedoch hinsichtlich des erforderlichen Umfangs keine konkreten fachlichen Emp-
fehlungen. Die Dichte der Besiedlung einer Landschaft durch den Mäusebussard ist 
jedoch stark vom Nahrungsangebot abhängig (MEBS 1964). Insofern ist davon aus-
zugehen, dass über eine Verbesserung des Nahrungsangebotes eine Stärkung der 
Mäusebussardpopulation und ein Ausgleich von Verlusten möglich sind. Im Rahmen 
der vorliegenden Planung wird daher pro Mäusebussardbrutpaar innerhalb des 
500 m Radius 2 ha Kompensationsfläche vorgesehen, auf denen durch Extensivie-
rungsmaßnahmen die Populationen von Kleinsäugern (Feldmäuse) und somit die 
Nahrungsverfügbarkeit für den Mäusebussard im Umkreis erhöht wird. Es ergibt sich 
daher ein Kompensationsbedarf von 2 ha für den Mäusebussard. 

Gastvögel 
Als Ergebnis der Auswirkungsprognose (s. Kap. 3.2.2) in Bezug auf Gastvogelarten 
wurden keine erhebliche Beeinträchtigung der Rastplatzfunktion der vorkommenden 
Arten festgestellt. 

5.2.3 Boden 
Auf einer Fläche von ca. 7.250 m² erfolgt die Neuversiegelung bzw. Überbauung of-
fener Bodenbereiche. Bezogen auf das Schutzgut Boden stellt dies einen erhebli-
chen Eingriff dar. Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden kann gem. des Ein-
griffsmodells nach dem NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAG (2013) zusammen zu den 
Wertverlusten für das Schutzgut Pflanzen ausgeglichen werden, da die Kompensa-
tionsmaßnahmen, welche eine Verbesserung der Biotoptypen mit sich bringen mul-
tifunktional ebenfalls eine Verbesserung der Bodenfunktionen über bspw. eine Ver-
ringerung von Nährstoffeinträgen oder Bodenbearbeitung mit sich bringen. Da sich 
der Kompensationsbedarf des Schutzgutes Pflanzen auf eine Fläche von 6.930 m² 
beläuft, der Eingriff in das Schutzgut Boden jedoch auf einer Fläche von 7.250 m² 
stattfindet, wird die Differenz von 320 m² dieser beiden Flächen für die restliche Kom-
pensation des Schutzgutes Boden zusätzlich bereit gestellt. 
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5.2.4 Wasser 
Zur inneren Erschließung der Windenergieanlagen sind Verrohrungen von Gräben 
über Durchlässe erforderlich. Der für das Schutzgut Wasser erforderliche Ausgleich-
bedarf orientiert sich an der Länge der Gräben im Plangebiet und beläuft sich somit 
aufgrund der Breite der zu verrohrenden Gräben auf eine Fläche von ca. 280 m². 

5.2.5 Landschaftsbild 
Die Ermittlung des Umfanges von Kompensationsmaßnahmen für Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes gestaltet sich schwierig, da die Beurteilung einer ästheti-
schen Qualität sehr subjektiv ist und die Veränderung durch WEA sehr unterschied-
lich wahrgenommen wird. 
 
Der Ausgleich der erheblichen Beeinträchtigungen bzw. die Wiederherstellung des 
Landschaftsbildes scheidet bei WEA, angesichts der heutigen Bauhöhen, aufgrund 
der optischen Wirkungen in der Regel aus (NLT 2014). Daher sollte die Kompensa-
tion von Eingriffen durch WEA generell über die Ersatzzahlung gemäß § 15 Abs. 6 
Satz 1 BNatSchG erfolgen. Eine Regelung der Kompensation über Ersatzgeldzah-
lung auf der Ebene der Bauleitplanung ist jedoch gemäß BauGB nicht festgelegt und 
somit besteht hierfür auch keine Rechtsgrundlage.  
 
Um daher dennoch einen Flächenbedarf in Hektar für Ersatzmaßnahmen in Abhän-
gigkeit von der Bedeutung des Landschaftsbildes ermitteln zu können, wird in Anleh-
nung an die Methode von BREUER (2001) der Kompensationsbedarf analog zu der 
Flächengröße des erheblich beeinträchtigten Raumes festgelegt. Als erheblich be-
einträchtigter Raum wird der Umkreis der 15-fachen Anlagenhöhe um den Geltungs-
bereich angesehen. 
 
Für die Ermittlung des Flächenbedarfs in Hektar für Ersatzmaßnahmen wird nach 
der in der nachfolgenden Tabelle (s. Tab. 8) dargestellten flächenanteiligen Berech-
nung vorgegangen. Die sichtverschatteten Bereiche werden von der erheblich be-
einträchtigten Fläche entsprechend abgezogen. Hierbei wird die Fläche des erheb-
lich beeinträchtigten Raumes je nach Wertstufe (Bedeutung) und Anzahl der Wind-
kraftanlagen mit einem errechneten Faktor multipliziert. Dabei werden folgende Fak-
toren nach BREUER (2001) angenommen: 
 

 sehr hohe Bedeutung für das Landschaftsbild: für 1 WKA = 0,4 % und für jede 
weitere WKA 0,12 % (bei drei WKA = 0,64 %), 

 hohe Bedeutung für das Landschaftsbild: für 1 WKA = 0,3 % und für jede wei-
tere WKA 0,9 % (bei drei WKA = 0,48 %), 

 mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild: für 1 WKA = 0,2 % und für jede 
weitere WKA 0,06 % (bei drei WKA = 0,32 %), 

 geringe Bedeutung für das Landschaftsbild: für 1 WKA = 0,1 % und für jede 
weitere WKA 0,03 % (bei drei WKA = 0,16 %). 

 
Für die Bauleitplanung "Windenergie Lehmden" werden zur Bilanzierung der Ein-
griffe in das Landschaftsbild die drei Windenergieanlagen zu Grunde gelegt. Die wei-
tere Windparkplanung im unmittelbaren Umfeld (kumulierendes Vorhaben) wird da-
bei nicht berücksichtigt, da es sich um getrennte Planverfahren handelt und nur vor-
handene bzw. genehmigte WEA berücksichtigt werden können.  
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Der bereits bestehende Windpark Liethe geht als vorbelasteter Bereich mit sehr ge-
ringer Bedeutung in die Bewertung ein. Für den betroffenen vorbelasteten Raum wird 
ebenfalls die 15-fache Anlagenhöhe angenommen. Im Fall des Windparks 
"Lehmden" ist die Vorbelastung durch den vorhandenen Windpark „Liethe“ zu be-
rücksichtigen. 
 
Tab. 8: Ermittlung des Flächenbedarfs in Hektar für Ersatzmaßnahmen bei drei Wind-

kraftanlagen (in Anlehnung an BREUER 2001) 

Bedeutung für das Landschaftsbild sehr hoch 

Fläche des erheblich beeinträchtigten Raumes in ha 0 

Anteil der Fläche für Ersatzmaßnahmen in % 0,64 % 

Anteil der Fläche für Ersatzmaßnahmen in ha 0 

Bedeutung für das Landschaftsbild hoch 

Fläche des erheblich beeinträchtigten Raumes in ha 221,97 

Anteil der Fläche für Ersatzmaßnahmen in % 0,48 % 

Anteil der Fläche für Ersatzmaßnahmen in ha 1,07 

Bedeutung für das Landschaftsbild mittel 

Fläche des erheblich beeinträchtigten Raumes in ha 340,40 

Anteil der Fläche für Ersatzmaßnahmen in % 0,32 % 

Anteil der Fläche für Ersatzmaßnahmen in ha 1,09 

Bedeutung für das Landschaftsbild gering 

Fläche des erheblich beeinträchtigten Raumes in ha 1,67 

Anteil der Fläche für Ersatzmaßnahmen in % 0,16 % 

Anteil der Fläche für Ersatzmaßnahmen in ha 0,0027 
 

Die Kompensationsermittlung ergibt einen Kompensationsbedarf von ca. 2,16 ha. 
Die sichtverschatteten Bereiche sowie die erheblich vorbelasteten Bereiche durch 
den vorhandenen Windpark wurden bei der Berechnung bereits abgezogen. 

  



Gemeinde Rastede –  
Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 "Windenergie Lehmden" 73 
 

 

 
 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

5.2.6 Kompensationsbedarf insgesamt 
Nach dem angewandten Bilanzierungsmodell des NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAGS 
(2013), welches für klassische, flächenbezogene Bauleitplanungen konzipiert wurde, 
sind neben den vom Eingriff betroffenen Biotoptypen bei Eingriffen in höherwertige 
Bereiche oder solche mit artenschutzrelevanten Vorkommen weitere Betrachtungen 
erforderlich. Dies liegt im vorliegenden Fall vor, da WEA vergleichsweise geringe 
Flächenanteile versiegeln, aber grundsätzlich größere Eingriffe in die Schutzgüter 
Tiere und Landschaftsbild verursachen. 
 
Durch die erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Arten und Lebensge-
meinschaften – Biotoptypen sowie aufgrund des besonderen Schutzbedarfes für Be-
einträchtigungen von Brutvögeln und des Landschaftsbildes ergibt sich demnach für 
den geplanten Windpark „Windenergie Lehmden“ insgesamt folgender Kompensati-
onsbedarf (s. Tab. 9): 
 
Tab. 9: Übersicht des Kompensationsbedarfes der verschiedenen Schutzgüter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Kompensation für das Schutzgut Landschaft kann über eine multifunktionale Wir-
kung zugleich als Maßnahme zur Kompensation der negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Boden und Wasser fungieren. Es sind somit insge-
samt Kompensationsflächen mit einer Größenordnung von 2,16 ha bereit zu stellen. 

5.3 Kompensation 
Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen 
durch Maßnahmen des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist 
eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beein-
trächtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in 
dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Land-
schaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist (§ 15 (1) und (2) BNatSchG). Da 
Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in das Schutzgut Arten und Lebens-
gemeinschaften sowie Landschaft nicht im Plangebiet selbst durchgeführt werden 
können, sind Ersatzmaßnahmen auf externen Flächen vorzusehen. 
 
Obwohl durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan selbst nicht in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild eingegriffen werden kann, sondern nur durch des-
sen Realisierung, ist die Eingriffsregelung dennoch von Belang, da nur bei ihrer Be-
achtung eine ordnungsgemäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange 
möglich ist. 

Schutzgut Kompensationsbedarf 

Pflanzen –  
Biotoptypen  6.930 m² 

Tiere – Brutvögel 2,0 ha 

Boden 320 m² (7.250 m²) 

Wasser 280 m² 

Landschaft  2,16 ha 
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5.3.1 Ausgleichsmaßnahmen  
Innerhalb des Geltungsbereiches werden keine Ausgleichsmaßnahmen vorgese-
hen. 

5.3.2 Ersatzmaßnahmen 
Als Kompensationsziel wird die Extensivierung von zuvor intensiv genutztem Grün-
land vorgesehen. Artenreiche Wiesen sind in intensiv bewirtschafteten Agrarland-
schaften selten geworden. Die in Wiesenflächen vorkommenden Pflanzen beleben 
das Landschaftsbild und sind als Lebensraum und Nahrungsbiotop für Flora und 
Fauna u. a. wegen der Seltenheit derartiger Strukturen von großer Bedeutung. Das 
Bodenleben profitiert durch die geringere Nutzung und den Verzicht auf Pestizide. 
Durch extensive Pflege können sich Blühhorizonte entwickeln und sich über einen 
längeren Zeitraum standortgerechte Artenzusammensetzungen einstellen. Die Vo-
raussetzung für eine optimale Entwicklung dieser Extensivwiese ist der Ausschluss 
jeglicher Nutzung mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten (s. Kap. 5.3.4) erfor-
derlichen und gezielten Pflegemaßnahmen. Dies bedeutet, dass die Kompensations-
flächen zwar weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, die Art der Bewirtschaftung 
jedoch naturschutzfachlichen Anforderungen unterliegt. Im vorliegenden Fall ist die 
Fläche ausschließlich als Mähwiese zu nutzen und die erwähnten Pflegemaßnah-
men bestehen u. a. in Auflagen zu Düngung, Nutzungshäufigkeit und -zeitraum. Au-
ßerdem ist die Anlage einer Senke/Blänke auf einer der Kompensationsflächen ge-
plant. 
 
Da Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in die Schutzgüter nicht im Plan-
gebiet selbst durchgeführt werden können, sind Ersatzmaßnahmen auf externen Flä-
chen vorzusehen. Diese Flächen sollten in einem räumlich-funktionalen Zusammen-
hang mit den vom Eingriff beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes stehen 
und nach Möglichkeit im selben Naturraum wie das eingriffsverursachende Projekt 
liegen. Letzteres ist nicht zwingend erforderlich und besonders bei Grenzlagen auch 
nicht immer möglich. Wichtiger ist in diesen Fällen daher der funktionale Zusammen-
hang insbesondere für Arten und Lebensgemeinschaften (Tiere und Pflanzen). 
 
Weiterhin besteht im vorliegenden Fall ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen 
drei parallel durchgeführten Bauleitplanungen für drei Windparkstandorte im Ge-
meindegebiet von Rastede, im Rahmen derer drei vorhabenbezogene Bebauungs-
pläne für denselben Vorhabenträger aufgestellt werden sollen. Neben der vorliegen-
den Bauleitplanung betrifft dies den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12 
"Windenergie Lehmdermoor" und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 
"Windenergie Wapeldorf-Heubült". Aufgrund dieser engen zeitlichen Verbindung und 
der Gleichartigkeit des Vorhabentyps (Windpark), welcher durch die Bauleitplanung 
vorbereitet wird, werden die genannten Kompensationsflächen, anteilig für alle drei 
Windparkplanungen der Gemeinde Rastede herangezogen. Die Anteile und Eignung 
der jeweiligen Flurstücke sind dabei abhängig vom Kompensationsziel (s. Tab. 10). 
Vor diesem Hintergrund und in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Ammerland ist zudem dieselbe Kompensationsfläche aufgrund der 
Mehrfachwirkung für mehrere Arten mit ähnlichen Ansprüchen, die durch eines der 
o. g. Planverfahren betroffen sind, verwendbar (s. Tab. 10). 
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Abb. 19: Übersicht zu der Lage und Nummerierung der Kompensationsflächen zum Geltungsbereich 

(unmaßstäblich) 

5.3.3 Beschreibung der Kompensationsflächen 
Im Folgenden werden die Kompensationsflächen für den geplanten Windpark 
Lehmden im Detail beschrieben.  
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Gemarkung Wiefelstede, Flur 27, Flurstück 51 

Bestandsbeschreibung der Kompensationsfläche 
Das in der Ortschaft Borbeckerfeld gelegene Flurstück mit einer Größe von ca. 
5,77 ha liegt südlich des Borbecker Weges (Kreisstraße 134) und grenzt im Südos-
ten an den öffentlichen Wasserzug Putthaaren. Die vorwiegend landwirtschaftlich als 
Grünland genutzte Fläche weist ein leicht unebenes Relief auf und fällt von Nord-
westen nach Südosten leicht ab. Im nördlichen Bereich des Flurstückes befindet sich 
ein Gehöft. Die Fläche liegt in einem durch einzelne Gehölzreihen und Kleingehölze 
strukturierten, landwirtschaftlich geprägten Raum mit Grünland- und Ackernutzung 
sowie Baumschulflächen. 
 
Biotoptypen:  
Intensivgrünland trockenerer Mineralböden (GIT) 
Nährstoffreicher Graben (FGR) 
Einzelbaum (HBE) 
Gehölzpflanzung (HP) 
Strauch-Baumwallhecke (HWM) 
Zusatz - = degradierter Wall, lückiger Gehölzbestand 
Gehöft (ODP) 
Hausgarten mit Großbäumen (PHG) 
 
Gehölzarten: 
Ei = Stieleiche – Quercus robur 
Ob = Obstbaum 
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Abb. 20: Kartenskizze (ohne Maßstab) zur Verteilung der Biotoptypen auf dem Flurstück 51 

der Flur 27, Gemarkung Borbeckerfeld. 

 
Das Flurstück wird in erster Linie von Intensivgrünland trockenerer Mineralböden 
(GIT) eingenommen, nach Süden hin nimmt der Feuchtegehalt des Bodens etwas 
zu. Das mit Rindern beweidete Grünland wird von Weidelgras (Lolium perenne) do-
miniert und verbreitet findet sich der Löwenzahn (Taraxacum officinalis agg.). Lokal 
sind Störungszeiger, wie z. B. Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) und Vogelmiere 
(Stellaria media), in größerer Dichte anzutreffen. Sonstige Arten wie das Wollige Ho-
niggras (Holcus lanatus) finden sich nur vereinzelt. Im Nordwesten tritt mit dem Ro-
ten Straußgras (Agrostis capillaris) eine Art mit geringeren Nährstoffansprüchen auf, 
in den Randbereichen findet sich der Rot-Schwingel (Festuca rubra agg.). Inmitten 
des Grünlandes steht eine abgestorbene Eiche. 
 
Im Norden des Flurstückes liegt ein Gehöft (ODL), das von einem Hausgarten mit 
Großbäumen (PHG) umgeben ist. Insbesondere einige Stieleichen mit Stammdurch-
messern bis zu ca. 0,7 m treten hier prägend in Erscheinung. Eine ebenfalls mäch-
tige Buche (Fagus sylvatica) ist (vermutlich infolge eines Brandes in unmittelbarer 
Nähe) stark geschädigt und im Absterben begriffen. Nördlich der Hofstelle befindet 
sich eine Gehölzpflanzung (HP) aus teils standortheimischen Laubbäumen und teils 
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nicht standortgerechten Nadelbäumen. Aus nordöstlicher Richtung führt ein Weg 
(OVW) zu dem Gehöft. 
 
Die an der südöstlichen Grenze des Flurstückes verlaufende Puttharen (Gewässer-
lauf) ist in diesem Abschnitt mit Regelprofil ausgebaut (FGR). Am Gewässerrand 
stehen einige Einzelbäume (HBE) von Stieleichen (Quercus robur) mit starkem 
Baumholz. Entlang der nordöstlichen Grenze verläuft eine degradierte Strauch-
Baumwallhecke (HWM) mit lückigem Gehölzbestand. 
 

 
Abb. 21: Blick vom Hausgarten im Norden des Flurstückes 51 auf das beweidete In-

tensivgrünland (GIT). 

Entwicklungsmöglichkeiten:  
Das Intensivgrünland kann durch Extensivierung der Nutzung und Einstellung der 
Düngung zu Extensivgrünland (GEM) entwickelt werden. Da Kennarten nährstoffär-
merer Standorte nur lokal vorhanden sind, sollte ca. zwei Jahre nach Aussetzen der 
Düngung eine Einsaat einer Extensivgrünlandmischung durch Zwischensaat ohne 
Umbruch erfolgen, damit sich artenreichere Bestände in der Fläche etablieren kön-
nen. 
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Abb. 22: Blick von Süden des Flurstückes 51; im Hintergrund ist die Hofstelle mit 

Großbäumen zu sehen. 

 
Eignung und Aufwertungsfaktoren: 
Das Flurstück ist aus vegetationskundlicher Sicht als Kompensationsfläche gut ge-
eignet. Auch wenn Kennarten nährstoffärmerer Standorte derzeit nur in geringer Zahl 
vorhanden sind, ist bei extensiver Nutzung und Aussetzen der Düngung einschließ-
lich der Nachsaat einer artenreichen Grünlandmischung eine Entwicklung zum Ex-
tensivgrünland (GEM) möglich. Der derzeit vorhandene Biotoptyp des Intensivgrün-
landes (GIT = Wertstufe II) ließe sich mit den genannten Maßnahmen zum Extensiv-
grünland (GET = Wertstufe III) aufwerten. Damit erfolgt eine Aufwertung um eine 
Wertstufe.  
 

 
Abb. 23: Blick von Westen auf den im Norden des Flurstückes 51 gelegenen Hausgar-

ten mit Großbäumen; in der linken Bildhälfte ist die Gehölzpflanzung zu er-
kennen. 
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Abb. 24: Im Bereich der Hofstelle im Norden des Flurstückes 51 stehen mehrere 

Großbäume von denen eine Buche infolge von Hitzeeinwirkung stark geschä-
digt ist. 

 
Gemarkung Jaderaltendeich, Flur 2, Flurstücke: 167, 168, 284/165, 281/162, 
285/166, 280/161, 286/166 sowie 279/161. 
Bei dieser Kompensationsfläche handelt es sich um eine Fläche von ca. 11,71 ha 
Größe aus mehreren, zusammenhängenden Flurstücken nordöstlich der Altendei-
cher Straße in der Gemarkung Jaderaltendeich der Gemeinde Jade. Sie befinden 
sich damit in der naturräumlichen Region Watten und Marschen, stehen aber in ei-
nem funktionalen Zusammenhang mit den Eingriffsflächen, die ca. 8 km entfernt lie-
gen.  
 
Beansprucht werden durch die vorliegende Planung das Flurstück 285/166 mit einer 
Gesamtfläche von 1,2957 ha, das komplett für die Kompensation der Schutzgüter 
Tiere – Brutvögel und Wasser genutzt werden muss und das Flurstück 280/161 mit 
einer Gesamtfläche 0,9418 ha, wovon anteilig 0,7043 ha für das Schutzgut Tiere – 
Brutvögel genutzt werden müssen. 
 
Die Kompensationsflächen wurden im Vorfeld hinsichtlich ihrer Eignung und Aufwert-
barkeit mit dem Landkreis Wesermarsch abgestimmt. Die Flächen liegen im Land-
schaftsschutzgebiet (LSG) "Marschen am Jadebusen - Ost", das vorrangig der Si-
cherung und Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes der wertgebenden 
Arten sowie ihrer Lebensräume des im Gebiet des Landkreises Wesermarsch lie-
genden Teils  des Vogelschutzgebietes V 64 (DE 2514-431) „Marschen am Jadebu-
sen“ dient.  
 
Die Kompensationsmaßnahmen dürfen den in der LSG-Verordnung genannten 
Schutzzwecken und Erhaltungszielen nicht entgegenstehen. Der besondere Schutz-
zweck für das Schutzgebiet liegt in der Sicherung oder Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes durch:  
 

I. den Schutz und die  Entwicklung der Lebensräume, insbesondere der wert-
gebenden Arten des Vogelschutzgebietes (Allgemeine Erhaltungsziele) 
durch den Erhalt: 
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a) der offenen, unverbauten und unzerschnittenen Landschaft mit freien Sicht-
verhältnissen als Lebensgrundlage der wertgebenden Arten und als grund-
legender Bestandteil der charakteristischen Eigenart des Landschaftsbil-
des, 

b) des Nutzungsmosaiks aus unterschiedlich ausgeprägter Grünland- und 
Ackerbewirtschaftung für den Wiesenvogelschutz und als Nahrungsgrund-
lage für Rastvögel, 

c) der Vernetzungselemente und Flugkorridore zum Wattenmeer und zu sons-
tigen Nahrungs- und Ruhestätten wertgebender Arten, 

d) und die Entwicklung der Kleibodenentnahmestellen als Vogellebensräume 
und 

e) Entwicklung zu beruhigten Rast- und Brutgebieten mit Flachwasserzonen, 
und die Entwicklung naturnaher Stillgewässer, strukturreicher Gräben und 

f) sonstiger naturnaher Gewässer, 
g) und die Sicherung der salzarmen Zuwässerung und deren Entwicklung, 
h) des charakteristischen Landschaftsbildes der Marsch und ihrer Randberei-

che als Voraussetzung für die ruhige Erholung in Natur und Landschaft 
i) und die Entwicklung störungsarmer Brut-, Rast- und Nahrungsräume sowie 

 
II. die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebensfähigen Bestan-

des insbesondere der wertgebenden Arten des Vogelschutzgebietes V 64 
nach Art. 4 Abs. 1 Anlage 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie 
(2009/147 EG) sowie der sonstigen Arten des Vogelschutzgebietes V 64 
nach Art. 4 Abs. 1 Anlage 1 und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie 
(2009/147 EG). 

 
Die wertgebenden Arten des Gebietes sind: Weißwangengans, Blässgans, Löffler, 
Goldregenpfeifer, Pfeifenten, Großer Brachvogel, Dunkler Wasserläufer, Lachmöwe, 
Mantelmöwe, Silbermöwe und Sturmmöwe als Gastvögel, sowie Kiebitz und Rot-
schenkel als Brutvögel. Gemäß Hinweis des Landkreises Wesermarsch finden in 
dem Bereich der Jader-Marsch außerdem Schutzmaßnehmen für die gefährdete 
Wiesenvogelart Uferschnepfe statt (Gelegeschutz).  
 
Gemäß § 3 Abs. 2 c) der LSG-Verordnung ist es u.a. verboten, die Bodengestalt 
durch Abgraben oder Aufschütten zu verändern. Von diesem Verbot sind nach 
§ 4 Abs. 1 f) jedoch Maßnahmen freigestellt, zu deren Durchführung eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht, sofern die Verträglichkeit mit dem Schutzzweck nach § 34 
BNatSchG (Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes) be-
steht. Die unten näher beschriebenen Kompensationsmaßnahmen beinhalten die 
Anlage von tlw. wasserführenden, flachen Senken und Blänken. Sie stellen somit 
eine Veränderung der Bodengestalt im Vergleich zum jetzigen Zustand dar. Die Maß-
nahmen dienen der Herrichtung von attraktiven Rast- und Nahrungsflächen für den 
Regenbrachvogel als Gastvogel. Die Lebensraumansprüche dieser Art decken sich 
mit den Ansprüchen der wertbestimmenden und sonstigen im Vogelschutzgebiet vor-
kommenden Wiesenvogelarten (z.B. Kiebitz, Uferschnepfe etc.). Daher steht die Um-
setzung der Kompensationsmaßnahmen den Erhaltungszielen des Vogelschutzge-
bietes nicht entgegen, sondern trägt vielmehr zur Verbesserung der Habitate der 
wertbestimmenden Vogelarten bei.  
 
Bestandsbeschreibung der Kompensationsflächen 
Im Folgenden wird die Fläche hinsichtlich ihrer Biotopausstattung beschrieben und 
ihre Aufwertungspotenziale dargestellt.  
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Das Gebiet bei Jaderaltendeich ist von Grünlandbewirtschaftung geprägt. Die Flur-
stücke werden von Gräben und Grüppen unterschiedlicher Tiefe und Ausprägung 
begrenzt. Nordwestlich und östlich grenzen weitere Grünlandflächen an die hier be-
trachteten Flurstücke an. Im Nordosten begrenzt die Jade die Flächen.  
 
Biotoptypen:  
Intensivgrünland feuchter Standorte (GIF) 
Nährstoffreicher Graben (FGR)  
u = unbeständige Wasserführung 
Nährstoffreicher Graben mit Schilfbestand (FGR/NRS) 
Rohrglanzgrasröhricht (NRG) 
Hausgarten mit Großbäumen (PHG) 
 
Die hier betrachteten Flurstücke werden auf der ganzen Fläche von Intensivgrünland 
eingenommen. Es handelt sich um einen Marschbodenstandort mit humosem 
Oberboden. Daher erfolgt eine Zuordnung zum Biotoptyp Intensivgrünland feuchter 
Standorte (GIF).  
 

 
Abb. 25: Das Plangebiet wird flächig von Intensivgrünland feuchter Standorte (GIF) 

eingenommen.  
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Abb. 26: Kartenskizze (ohne Maßstab) zur Verteilung der Biotoptypen auf den Flurstü-

cken in der Flur 2, Gemarkung Jaderaltendeich, und seiner Umgebung.  
Erläuterung zur Abbildung: 
FGR = Nährstoffreicher Graben, GIF = sonstiges feuchtes Intensivgrünland, NRS = Schilf-Landröhricht, PHG = 
Hausgarten mit Großbäumen; Zusätze: u = unbeständig, zeitweise trockenfallend; Angaben in Klammern (Ca.-
Angaben): Breite der Böschungsoberkante/Breite der Sohle/Tiefe/Wassertiefe zum Zeitpunkt der Bestandsauf-
nahme. 
 
Deutlich vorherrschende Grasart des Grünlandes ist das Weidelgras (Lolium pe-
renne), eingestreut kommen der Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), das 
Gewöhnliche Rispengras (Poa trivialis), das Wollige Honiggras (Holcus lanatus) und 
das Knaulgras (Dactylis glomerata) vor. Als Arten des mesophilen Grünlandes sind 
der Rotschwingel (Festuca rubra) und das Pfennigkraut (Lysimachia nummularia) in 
den Randbereichen vertreten.  
 
Die krautige Vegetation ist relativ artenarm, in geringer Anzahl vertreten sind Krie-
chender Hahnenfuß (Ranunculus repens), Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.) 
und Gewöhnliches Hornkraut (Cerastium holosteoides).  
 
Innerhalb der Grünlandfläche befinden sich bis zu 0,3 m tiefe Senken, die jedoch 
keine von der Umgebung abweichende Artenkombination aufweisen, vermutlich also 
nur kurzzeitig unter Wasser stehen. Dies lässt auf eine effektiv funktionierende Drai-
nierung des Gebietes schließen. Die zusammenhängenden Flurstücke werden zur 
Mahd genutzt.  
 



Gemeinde Rastede –  
Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 "Windenergie Lehmden" 84 
 

 

 
 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 
Abb. 27: Das Gelände weist Senken mit einer Tiefe bis 0,3 m auf.  

 
Die Flächen werden durch nährstoffreiche Gräben (FGR) entwässert, die von Süd-
westen nach Nordosten zur Jade hin verlaufen. Sie sind abschnittsweise dicht mit 
Schilf (Phragmites australis) bewachsen (FGR/NRS). Einige Teilstücke weisen auch 
eine artenreichere Röhrichtvegetation auf, in der Strand-Simse (Bolboschoenus ma-
ritimus), Ufer-Segge (Carex riparia), Aufrechter Igelkolben (Sparganium erectum) 
und Wasserschwaden (Glyceria maxima) vorkommen. Auf dem Uferstreifen wach-
sen Knaulgras (Dactylis glomerata), Brennnesseln (Urtica dioica) und vereinzelt 
Rohr-Schwingel (Festuca arundinacea).  
 

 
Abb. 28: In den randlichen Gräben (FGR) wechseln sich Abschnitte mit Schilfbestän-

den (FGR/NRS) und Teilstücke mit anderen Röhrichtarten ab.  

Die Gräben haben eine Breite von 2 bis 3 m bei einer Sohlbreite von 0,6 bis 1 m. Die 
Tiefe beträgt etwa 1 m unter der Geländehöhe, nur wenige Grabenabschnitte führten 
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zum Kartierungszeitpunkt Wasser, der maximale Wasserstand lag bei 0,2 m. Das 
Gelände fällt auf den letzten etwa 50 Metern zur Jade hin um etwa einen Meter ab. 
Dadurch erfolgt eine sehr effektive Entwässerung der Flächen bis hin zum Trocken-
fallen der Gräben.  
 

 
Abb. 29: An der Jade befindet sich ein schmaler Streifen mit Rohglanzgras-Röhricht 

(NRG), der mit dem Grünland gemäht wird.  

An der Altendeicher Straße befindet sich ein Hausgrundstück, auf dem noch Grund-
mauern eines ehemaligen Wohngebäudes stehen. Auf dem Grundstück befinden 
sich etliche große Bäume und Kleingehölze (PHG). Vertreten sind Eichen (Quercus 
robur), Erlen (Alnus glutinosa), Kastanien (Aesculus hippocastanum), Fichten (Picea 
spec.) und eine Flatter-Ulme (Ulmus laevis). Die Bäume erreichen Stammdurchmes-
ser bis 0,8 m. Besonders erwähnenswert ist eine als Habitatbaum geeignete Esche 
(Fraxinus excelsior) mit einem Stammdurchmesser von 1,5 m.  
 

 
Abb. 30: Hausgrundstück mit Großbäumen (PHG) an der Altendeicher Straße. 
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In einer Entfernung von 120 m von der Nordgrenze der Flurstücke verläuft eine Hoch-
spannungsleitung. 
 
Entwicklungsmöglichkeiten:  
Eine Aufwertung der Grünlandbereiche zu Extensivgrünland (GEF) ist durch Exten-
sivierung der Nutzung, Einstellung der Düngung und Reduzierung der Entwässerung 
durch Entfernen evtl. vorhandener Drainagen möglich. Das Artenpotenzial hierzu ist 
in den Flächen selbst sowie in den angrenzenden Gräben partiell vorhanden.  
 
Durch weitergehende Maßnahmen wie Aufweitung von Gräben, Anlage von flachen 
Senken oder Stillgewässern ließe sich auf dem Flurstück auch ein ökologisch höher-
wertiger Biotopkomplex aus Flutrasen und anderen Feuchtwiesen-Biotopen, Tüm-
peln und Kleingewässern entwickeln.  
 
Eignung und Aufwertungsfaktoren: 
Als Kompensationsfläche aus vegetationskundlicher und ornithologischer Sicht gut 
geeignet. Die vereinzelt vorhandenen Kennarten des mesophilen Grünlandes in der 
Umgebung können sich bei extensiver Nutzung und Reduzierung der Düngung und 
Entwässerung ausbreiten, so dass eine Entwicklung zum Extensivgrünland (GEF) 
möglich ist. Der derzeit vorhandene Biotoptyp des Intensivgrünlandes (GIF = Wert-
stufe II) ließe sich mit den genannten Maßnahmen zum Extensivgrünland (GEF = 
Wertstufe III) aufwerten. Damit ergibt sich eine Aufwertung um 1 Wertstufe.  
 
Bei Durchführung weitergehender Maßnahmen wie der Aufweitung von Gräben in 
Kombination mit einem Anstau des Wassers, der Anlage von Senken und dauerhaf-
ten Kleingewässern können Biotopstrukturen entstehen, die im Mittel überwiegend 
der Wertstufe IV zugeordnet werden können (SEZ, VE, NR). Dadurch wäre eine Auf-
wertung um 2 Wertstufen möglich.  
 
Die Anlage von Grabenaufweitungen, Senken und Kleingewässern bedeutet auch 
eine weitere Steigerung der Attraktivität des Gebietes als Brut- und Rastgebiet für 
Wiesenvögel. Die Flächen werden schon im aktuellen Zustand von rastenden Gän-
sen aufgesucht. Auch wurden Bekassinen bei der Begehung festgestellt. Dies macht 
die grundsätzliche Eignung des Gebietes für Wiesenvögel deutlich. Unabhängig da-
von bewirkt eine Extensivierung der Flächen auch eine Habitatverbesserung für 
Kleinsäuger, die hier ausreichend Nahrung in Form von Samen und Insekten finden 
können. Ein Anstieg der Kleinsäugerpopulationen kommt wiederum insbesondere 
Greifvögeln zugute.  
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Abb. 31: Rastende Gänse auf der Nordseite der Jade. Auch die hier betrachteten Flä-

chen werden von Gänsen zur Rast genutzt.  

Ein Anstau von Wasser auf den Kompensationsflächen wird allerdings nicht durch-
geführt, sondern es wird eine Senke/Blänke angelegt (siehe folgendes Kapitel). 
 

5.3.4 Beschreibung der durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen  
Als Kompensationsziel wird primär die Extensivierung von zuvor intensiv genutztem 
Grünland vorgesehen. Artenreiche Wiesen sind in intensiv bewirtschafteten Agrar-
landschaften selten geworden. Die in Wiesenflächen vorkommenden Pflanzen bele-
ben das Landschaftsbild und sind als Lebensraum und Nahrungsbiotop für Flora und 
Fauna u. a. wegen der Seltenheit derartiger Strukturen von großer Bedeutung. Das 
Bodenleben profitiert durch die geringere Nutzung und den Verzicht auf Pestizide. 
Durch extensive Pflege können sich Blühhorizonte entwickeln und sich über einen 
längeren Zeitraum standortgerechte Artenzusammensetzungen einstellen. Die Vo-
raussetzung für eine optimale Entwicklung dieser Extensivwiese ist der Ausschluss 
jeglicher Nutzung mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten erforderlichen und 
gezielten Pflegemaßnahmen.  Dies bedeutet, dass die Kompensationsflächen zwar 
weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, die Art der Bewirtschaftung jedoch na-
turschutzfachlichen Anforderungen unterliegt. Im vorliegenden Fall ist die Fläche 
ausschließlich als Mähwiese zu nutzen und die erwähnten Pflegemaßnahmen be-
stehen u. a. in Auflagen zu Düngung, Nutzungshäufigkeit und -zeitraum. Außerdem 
ist die Anlage einer Senke/Blänke auf einer der Kompensationsflächen geplant. 
 

Extensivierung von Grünland 
Zur Erreichung des angestrebten Entwicklungszieles sind folgende Nutzungs- und 
Bewirtschaftungsauflagen zu beachten, die in Absprache mit der unteren Natur-
schutzbehörde an örtliche Gegebenheiten bzw. betriebliche Aspekte angepasst wer-
den können: 

 Die Fläche ist ausschließlich als Dauergrünland zu nutzen. 

 Umbruch, Neuansaaten sind nicht zulässig. 

 Die Fläche ist ausschließlich als Mähwiese zu nutzen; eine Beweidung soll 
nicht stattfinden, um einer Verbinsung vorzubeugen. 
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 Es dürfen nicht mehr als 2 Schnitte pro Kalenderjahr durchgeführt werden. Der 
Schnitt darf nur von innen nach außen oder von einer zur anderen Seite durch-
geführt werden. Das gesamte Mähgut ist abzufahren. Liegenlassen von 
Mähgut im Schwad ist unzulässig. 

 In der Zeit vom 1. Januar bis zum 15. Juni eines Jahres darf keine Mahd statt-
finden. 

 Die Fläche muss jährlich bewirtschaftet werden und „kurzrasig“ in den Winter 
gehen. 

 Pro Jahr darf nicht mehr als 80 kg N/ha Gesamtstickstoff (Wirtschafts- oder 
Handelsdünger) aufgebracht werden. (Erhaltungsdüngung). 

 In der Zeit vom 01. März bis 15. Juni eines jeden Jahres sind jegliche maschi-
nelle Arbeiten (z. B. Walzen, Schleppen) auf der Fläche unzulässig. 

 In der Zeit vom 01. März bis 15. Juni eines jeden Jahres ist jegliches Aufbringen 
von Düngemitteln auf die Fläche unzulässig. 

 Jegliches Aufbringen von Pestiziden ist unzulässig. Die Bekämpfung von Tipula 
und Feldmäusen kann bei Vorliegen von Warndienstmeldungen des Pflanzen-
schutzamtes und nach Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde 
durchgeführt werden. 

 Jegliche Einrichtung zusätzlicher Entwässerungseinrichtungen ist unzulässig.  
Über die Unterhaltung hinausgehende Aufreinigung bestehender Entwässe-
rungseinrichtungen (Gräben, Grüppen etc.) ist unzulässig. Grabenaushub ist 
unverzüglich einzuschlichten. 

 Veränderungen der Bodengestalt durch Verfüllen, Einplanieren etc. sind unzu-
lässig. Unberührt hiervon ist die ordnungsgemäße Unterhaltung von Flächen-
zufahrten und Überfahrten. 

 Die Errichtung von Mieten, die Lagerung von Silage sowie die Lagerung von 
Heuballen und das Abstellen von Geräten sind unzulässig. 

 Das Aufkommen von Gehölzbeständen ist zu unterbinden. 
 

Anlage von temporär wasserführenden Klein(st)gewässern (Senken und Blän-
ken)  
Die Herrichtung von Senken und Blänken soll durch Abschieben des Oberbodens 
um etwa 30 – 50 Zentimeter durchgeführt werden. Es wird eine 280 m² große Blänke 
im Bereich Jaderaltendeich auf dem Flurstück 285/166 vorgesehen.  
 
Es ist davon auszugehen, dass diese dann tiefer liegenden Bereiche zeitweilig was-
serführend oder zumindest ganzjährig feuchter als die umliegenden Bereiche sind. 
Senken, die auf etwa 10 cm unter mittlerem Sommerwasserwasserstand ausgescho-
ben werden (ein Austrocknen nicht ausgeschlossen), bilden insbesondere für Am-
phibien einen geeigneten Laichplatz (erwärmt sich im Frühjahr schnell, gutes Nah-
rungsbiotop). Die Senken und Blänken sind sehr flach auszuschieben (Böschungs-
neigung 1 : 6 – 1 : 8), so dass sanfte Übergänge zu den umliegende Bereichen ent-
stehen (vgl. Abb. 32).  
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Abb. 32: Schematischer Schnitt einer Senke 

 
Die neu geschaffenen, aquatischen Bereiche stellen einen Siedlungsraum für feuch-
teliebende Pflanzen bereit und schaffen Lebensbedingungen für eine biotopspezifi-
sche Fauna. Für diesen Bereich typische Pflanzen werden sich von selbst ansiedeln 
(Entwicklung in natürlicher Sukzession). Hinsichtlich der Biotopfunktion (z. B. Le-
bensraum und Standort einer wertvollen Fauna und Flora) und ihre ästhetische Wir-
kung (Vielfalt an Strukturen, Artenvielfalt und Wohlfahrtswirkung) wird der gesamte 
Bereich optimiert. Der bei der Anlage der Gewässer anfallende Bodenaushub ist ab-
zufahren. 
 
Gemäß dem NIBIS-Kartenserver des LBEG (2016) liegen die Kompensationsflächen 
in der Jader-Marsch nicht innerhalb von Bereichen mit sulfatsauren oder potenziell 
sulfatsauren Böden, so dass durch den Bodenabtrag zum Bau der Senken keine 
negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden (durch verstärkte Versauerung 
des Bodens bei Luftkontakt, Entstehung von Sulfaten etc.) zu erwarten sind. Unab-
hängig davon ist jedoch aufgrund des nur flachen Ausschiebens der Senken und der 
geplanten künftigen extensiven Nutzung mit keiner Beeinträchtigung zu rechnen, da 
die Flächen bereits heute durch Gräben entwässert werden und somit die oberste 
Bodenschicht bereits nicht unter permanentem Luftabschluss liegt, was die Entste-
hung von Sulfaten - sofern der Boden sulfatsauer ist - unterbinden würde. Auch wird 
durch die extensive Nutzung weniger Nitrat in den Boden eingebracht, welches als 
Oxidationspartner (Sauerstofflieferant) ebenfalls die Entstehung von Sulfaten in po-
tenziell sulfatsauren Böden ermöglicht. Eine weitergehende Beeinträchtigung des 
Bodens, des damit in Zusammenhang stehenden Grundwassers sowie des Boden-
lebens durch den Bau von flachen Senken ist daher nicht vorstellbar.  
 
 
Folgende Punkte sind bei der Anlage, Gestaltung und Entwicklung zu beachten: 

 Die Uferlinien werden langgestreckt und geschwungen gestaltet, um eine 
möglichst große Kontaktzone zwischen aquatischem und terrestrischem 
Lebensraum zu erhalten. 

 Ausgedehnte Flachwasser- und Flachuferbereiche sind vorzusehen. 

 Ausgedehnte, wechselfeuchte Uferbereiche (Sumpfzonen) für Röhrichte, 
Rieder, Uferstaudenfluren etc. sind durch eine entsprechende Ufer- bzw. 
Geländegestaltung zu schaffen. 
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 Abwechslungsreiche, vielfältige Übergänge sind zu anderen Biotopstruk-
turen vorzusehen. 

 Eine abwechslungsreiche Modellierung des Gewässeruntergrunds und 
der Uferbereiche (Baggerrohschnitt) ist vorzunehmen. 

 Der anfallende Bodenaushub ist abzufahren. 
 
Mit den vorgesehenen Maßnahmen auf den Kompensationsflächen wird ein vollstän-
diger Ausgleich der ermittelten Kompensationsdefizite für das Schutzgut Tiere - Brut-
vögel und Wasser aus der vorliegenden Planung gewährleistet. 
 
Die vorgesehenen und oben beschriebenen Kompensationsmaßnahmen das 
Schutzgut Landschaftsbild bewirken über multifunktionale Wirkungen ebenfalls eine 
Wertsteigerung der Flächen für die Schutzgüter Pflanzen, Tiere - Brutvögel, Boden 
und Wasser. Neben großflächigen Extensivierungen von Grünland werden die Neu-
anlage von Gräben und / oder Senken vorgesehen. 
 
Die multifunktionale Wirkung der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen für die 
verschiedenen Schutzgüter ergibt sich bspw. bei einer Grünlandextensivierung aus 
der veränderten Bewirtschaftung und dem darauf resultierenden Zielbiotop und soll 
im Folgenden kurz erläutert werden. Durch eine extensivere Nutzung stellt sich auf 
den Grünlandflächen eine höhere Artenvielfalt gerade in Bezug auf das Kräuterreich-
tum für das Schutzgut Pflanzen ein. Durch die spätere Mahd der Flächen und dem 
größeren Anteil an krautigen Pflanzen entwickeln sich Blühhorizonte, welche zum 
einen das Landschaftsbild bzw. dessen Wahrnehmung verbessern und zum anderen 
die Artenvielfalt für das Schutzgut Tiere in Bezug auf das Insektenreichtum erhöhen. 
Eine Erhöhung der Insektenanzahl und –arten bedingt ein vergrößertes Nahrungs-
angebot für Vögel bspw. während der Aufzuchtzeit, wodurch Bruterfolge gesteigert 
werden können. Durch eine Verringerung des Einsatzes von Bodenbearbeitungen 
und Düngung wird eine Erhöhung der Vitalität und Artenvielfalt der Bodenlebewesen 
bedingt. Verringerte Bodenbearbeitungen bzw. Schleppen oder Walzen in Zeiträu-
men, in denen der Boden aufgrund von geringerer Feuchtigkeit einer geringeren Ver-
dichtungsgefahr ausgesetzt ist, führen zu einem Erhalt des Porenvolumens in der 
Bodenstruktur und damit ebenfalls zu verbesserten Lebensbedingungen für das Bo-
denleben.  
 
Über die multifunktionale Wirkung der Ersatzmaßnahmen für das Landschaftsbild 
können die ermittelten Kompensationsbedarfe für das Schutzgut Pflanzen, Boden, 
Tiere – Brutvögel und Wasser ebenfalls abgegolten werden. 
 
Nachfolgende Tabelle stellt die Inanspruchnahme der einzelnen Flurstücke durch die 
Kompensationsbedarfe der verschiedenen Schutzgüter dar. 
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Tab. 10: Übersicht über die externen Kompensationsflächen und deren Zuordnung zu den parallel durchgeführten Windparkplanungen in der Gemeinde Rastede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. Gemarkung Flur 
Flur-
stück Gesamtfläche 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 11 
"Windenergie Wapeldorf / Heubült" 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 12 
"Windenergie Lehmdermoor" 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 13 
"Windenergie Lehmden" 

        ha Kompensationszweck 
Anrechnung 
gesamt (ha)  Kompensationszweck 

Anrechnung 
gesamt (ha)  Kompensationszweck 

Anrechnung ge-
samt (ha)  

1 Borbeckerfeld 
(Wiefelstede) 27 51 5,77 - - 

Landschaftsbild, Mäusebussard, 
anteilig für Pflanzen Pflanzen/Bo-
den (1,6611 ha),  
 

3,1419 Landschaftsbild (2,16 ha), 
Pflanzen/Boden (1,418 ha) 2,16 

2 Rastede 4 126 1,64 - - Landschaftsbild 1,64  -  - 

3 Jaderalten-
deich 2 

167 3,7694 

Regenbrachvogel, Landschafts-
bild, Mäusebussard, anteilig für 
Brutvögel: Kiebitz (1 ha), Feldler-
che (2 ha), anteilig für Pflanzen / 
Boden (1,7758 ha), anteilig für 
Wasser (606 m²) 

3,7694 anteilig für Wasser (585 m²) 0,558  -  - 

168 1,8399 Regenbrachvogel, Mäusebus-
sard 1,8399 

Gastvögel (Blässgans, anteilig für 
Kiebitz 1 ha) 
Brutvögel (anteilig für Kiebitz 
1 ha), anteilig für Wasser (1370,5 
m²) 

1,72 - - 

284/165 0,9689 - - 

Landschaftsbild, Gastvögel 
(Blässgans), Brutvögel (anteilig 
für Mäusebussard 0,8581 ha), 
anteilig für Wasser (1.264,5 m²) 

0,9689  -  - 

281/162 0,6747 - - 

anteilig für Gastvögel (Blässgans: 
0,5111 ha), anteilig für Wasser 
(372 m²), anteilig für Landschafts-
bild (0,4392 ha) 

0,6747 anteilig für Brutvögel (Mäuse-
bussard 0,6747) 0,6747 

285/166 1,2957 Regenbrachvogel, Landschafts-
bild, Mäusebussard 1,2957  - anteilig für Brutvögel (Kiebitz 1,0 

ha), anteilig für Wasser (280 m²) 1,0 

280/161 0,9418 Regenbrachvogel, Landschafts-
bild,  0,9418 anteilig für Wasser (500 m²) 0,05 anteilig für Brutvögel (Mäuse-

bussard 0,9418) 0,9418 

286/166 1,2595 
Regenbrachvogel, Landschafts-
bild, anteilig für Mäusebussard 
(1,095) 

1,2595 anteilig für Wasser (500 m²) 0,05 - - 

279/161 0,9619 
anteilig für Regenbrachvogel 
(0,4937 ha), Landschaftsbild 
(0,8836 ha) 

0,8836 -  -  anteilig für Brutvögel (Mäuse-
bussard 0,3835) 0,3835 

Kompensationsflächen gesamt: 19,1218       
        

Summe Landschaftsbild (ha): 16,06 Summe Landschaftsbild: 8,15 Summe Landschaftsbild: 5,75 Summe Landschaftsbild: 2,16 
Summe Brutvögel (ha): 14,0 Summe Brutvögel: 8,0 Summe Brutvögel: 4,0 Summe Brutvögel:  2,0 
Summe Gastvögel (ha): 12,8 Summe Gastvögel: 9,6 Summe Gastvögel:  3,2   
Summe Pflanzen / Boden (ha): 4,8549 Summe Pflanzen / Boden: 1,7758 Summe Pflanzen / Boden: 1,6611 Summe Pflanzen / Boden 1,418 

Summe Wasser (ha): 0,6806 Summe Wasser: 0,0606 Summe Wasser: 0,4592 Summe Wasser: 0,028 
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6.0 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

6.1 Standort 
Die Gemeinde Rastede beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
den Windpark Lehmden zu schaffen und stellt zu diesem Zweck den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ mit örtlichen Bauvorschriften 
auf. 
 
Eine Weiterentwicklung der Windenergienutzung entspricht den klimapolitischen Zie-
len des Landes Niedersachsens, sowie dem raumordnerischen Ziel der Bündelung 
von Windenergieanlagen in Windparks zum Schutz des Landschaftsbildes in anderen 
Teilen der Gemeinde. Das Plangebiet der vorliegenden Bauleitplanung wurde als eine 
Eignungsfläche im Rahmen der Standortpotenzialstudie für Windparks der Gemeinde 
Rastede (s. Kap. 2.4) ermittelt. Hierin wurden - unter Berücksichtigung der aktuellen 
Raumanforderungen und bestehender Flächenrestriktionen sowie unter Einhaltung 
notwendiger Schutzabstände - potenzielle Eignungsräume für die Windenergienut-
zung ermittelt. Die Fläche des Geltungsbereiches befindet sich innerhalb der Poten-
zialfläche 4 „Liethe“ der Standortpotenzialstudie für Windparks aus dem Jahr 2016. 
Die vorliegende Teilfläche der Potenzialfläche 4 wird mit 10 Punkten der Empfindlich-
keitsstufe I zugeordnet und ist somit aus fachplanerischer Sicht grundsätzlich für die 
Windenergiegewinnung geeignet.  
 
Darüber hinaus handelt es sich beim Plangebiet um einen landwirtschaftlich genutz-
ten Bereich mit überwiegend sehr intensiver Nutzung, welcher ein vergleichsweise 
niedriges Konfliktpotenzial im Bereich von Natur und Landschaft erwarten lässt, da 
sich in unmittelbarer Nähe bereits der Windpark „Liethe“ befindet. Somit erfüllt der 
Standort den planerischen Grundsatz, beeinträchtigende Planungen nach 
Möglichkeit zu bündeln, um so andere, von Beeinträchtigung weitgehend freie Räume 
nicht in Anspruch zu nehmen. 

6.2 Planinhalt 
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung wird eine für das Plangebiet unter Be-
rücksichtigung technischer, immissionsschutzrechtlicher, naturschutzfachlicher Be-
lange und aller betroffenen Schutzgüter optimale und effiziente Anlagenkonfiguration 
mit modernen, leistungsstarken WEA verfolgt.  
 
Im Rahmen der erfolgenden Bauleitplanung wird für die geplanten Sondergebiete (SO 
WEA 1 – SO WEA 3) jeweils standortbezogen für die einzelnen Windenergieanlagen 
eine Grundfläche (GR) festgesetzt, wodurch die Flächenversiegelung auf das für den 
Nutzungszweck notwendige Maß beschränkt wird. Für die Erschließungswege wird 
eine wasserdurchlässige Versiegelung festgesetzt. Zudem erfolgt zum Schutz des 
Landschaftsbildes eine Beschränkung der maximalen Bauhöhe auf 150 m sowie eine 
Festlegung der Bau- bzw. Farbgestaltung über die örtlichen Bauvorschriften. In Be-
zug auf die Umweltbelange stellt das Planvorhaben somit eine verträgliche Lösung 
dar. 
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7.0 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren 

7.1.1 Analysemethoden und -modelle 
Die Eingriffsregelung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Windener-
gie Lehmden“ wurde für das Schutzgut Pflanzen auf Basis des Städtetagmodells von 
2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bau-
leitplanung) abgehandelt. Weiterhin wurde eine Bewertung des Landschaftsbildes 
nach der Methode KÖHLER & PREISS (2000) und dessen Bilanzierung der voraussicht-
lichen Umweltauswirkungen in Anlehnung an BREUER (2001) vorgenommen. Zusätz-
lich wurde für die übrigen Schutzgüter eine verbal-argumentative Eingriffsbetrachtung 
vorgenommen. 

7.1.2 Fachgutachten 
Zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Fauna wurden neben Fachbeiträgen für die 
Brut- und Gastvögel auch eine Raumnutzungskartierung im Geltungsbereich sowie 
eine Erfassung der Fledermäuse erarbeitet. Zudem wurden Gutachten zu Schall- und 
Schattenwurfemissionen sowie ein Geotechnisches Gutachten erstellt. Es liegt wei-
terhin eine Beurteilung aus bodenschutz- und wasserrechtlicher Sicht vor. Ebenfalls 
wurde für das Bauleitplanverfahren eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
durchgeführt. Die Fachgutachten finden sich im Anhang dieses Gutachtens (Anlage 
1 - 6). 

7.1.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 
Zu den einzelnen Schutzgütern stand ausreichend aktuelles Datenmaterial zur Ver-
fügung bzw. wurde im Rahmen der Bestandserfassungen und Gutachten erhoben, 
so dass keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auftraten. 

7.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
Gemäß § 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen 
überwachen (Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. 
Hierdurch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzei-
tig erkannt werden, um geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. Im Rah-
men der vorliegenden Planung wurden zum Teil erhebliche negative und weniger er-
hebliche Umweltauswirkungen festgestellt.  
 
Zur Überwachung der prognostizierten Umweltauswirkungen der Planung wird inner-
halb von zwei Jahren nach Satzungsbeschluss eine Überprüfung durch die Gemeinde 
Rastede stattfinden, die feststellt, ob sich unvorhergesehene erhebliche negative 
Auswirkungen abzeichnen. Gleichzeitig wird die Durchführung der im Bebauungsplan 
festgesetzten Kompensationsmaßnahmen ein Jahr nach Umsetzung der Baumaß-
nahme bzw. Durchführung der Kompensationsmaßnahmen erstmalig kontrolliert. 
Nach weiteren drei Jahren wird eine erneute Überprüfung stattfinden. Sollte diese 
nicht durchgeführt worden sein, wird die Gemeinde deren Realisierung über geeig-
nete Maßnahmen sicherstellen. 
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8.0 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 
 
Für das geplante Vorhaben werden in dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 13 drei Sondergebiete mit der Zweckbestimmung Windenergieanlagen darge-
stellt. Durch das Vorhaben ist von einer Umgestaltung von Flächen in einer Größen-
ordnung von ca. 7.250 m² durch Voll- und Teilversiegelung auszugehen.  
 
Erhebliche negative Auswirkungen sind auf das Schutzgut Landschaft (Landschafts-
bild) und auch auf das Schutzgut Pflanzen, Wasser, Boden durch Flächenversiege-
lung bzw. -überbauung sowie Tiere (Brutvögel: Mäusebussard und Kiebitz) zu erwar-
ten. Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden weniger 
erhebliche negative Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch – Erholung ver-
ursacht.  
 
Weitere Schutzgüter werden durch die vorliegende Planung in ihrer Ausprägung nicht 
negativ beeinflusst. Insgesamt betrachtet werden durch die Realisierung der künfti-
gen Bebauung in einem gewissen Umfang erhebliche negative Umweltauswirkungen 
vorbereitet. 
 
Erhebliche negative Umweltauswirkungen können durch die beschriebenen Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen teilweise gänzlich vermieden bzw. minimiert 
werden. Zu den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahen zählen u.a. die Baufeld-
freimachung außerhalb der Brutzeit, Festlegungen zum Bau der Wege und Kranstell-
flächen in Schotterbauweise (keine Vollversiegelung des Untergrundes), Abschaltzei-
ten für WEA in Zeiträumen mit erhöhtem Kollisionsrisiko für Fledermäuse etc..  
 
Die verbleibenden erheblichen Beeinträchtigungen werden über geeignete Kompen-
sationsmaßnahmen auf Flächen in einer Größenordnung von insgesamt 8,0 ha, die 
sich außerhalb des Geltungsbereiches befinden, kompensiert. Diese Flächen sind als 
extensives Grünland zu bewirtschaften. In geeigneten Bereichen auf Kompensations-
flächen in der Jadermarsch sind auch wasserbauliche Maßnahmen (Anlage von Sen-
ken) vorgesehen. Außerdem sind weitere Maßnahmen in Borbeckerfeld, Gemeinde 
Wiefelstede, vorgesehen. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minimierung und Ersatz durch den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 13 keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen im Geltungsbe-
reich zurück bleiben. 
 
Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung wurde festgestellt, dass für alle be-
trachteten Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie sowie die meisten europäische 
Vogelarten gem. Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie unter Berücksichtigung der Ver-
meidungsmaßnahmen die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht erfüllt wer-
den.  
 
Für die Feldlerche ist jedoch von einem nicht vermeidbaren erhöhten Kollisionsrisiko 
auszugehen. Es wird daher vorgesehen, für diese Art die Ausnahme nach § 45 (7) 
BNatSchG zu beantragen. Die dafür notwendigen Ausnahmevoraussetzungen wer-
den im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung dargelegt. 
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Bestand Biotoptypen

Umweltbericht zum vorhabenbezogenen

Bebauungsplan Nr. 13 "Windenergie Lehmden"

Gemeinde Rastede

Landkreis Ammerland

Projekt:MaÇstab

Plan-Nr.

Entwicklungs- und Projektmanagement

Regionalplanung, Stadt- und Landschaftsplanung

Oldenburger StraÇe 86       26180 Rastede            Tel. (04402) 91 16 30        Fax 91 16 40

Planart:

UnterschriftDatum

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Gepr¿ft:

Anmerkung des Verfassers:
Die genaue Lage und Ausdehnung der dargestellten Biotoptypen ist nicht vor Ort eingemessen, so dass
hieraus keinerlei Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden kann. Die dargestellten Strukturen geben
vielmehr die ungefªhre Lage und Ausdehnung der zum Zeitpunkt der Bestandskartierung angetroffenen
Biotoptypen und Nutzungen wieder.

Biotoptypen  (Stand 05/2016)

Biotoptypenk¿rzel nach ĂKartierschl¿ssel f¿r Biotoptypen in Niedersachsen" (DRACHENFELS 2011)
Wªlder
WQT Eichenmischwald armer, trockener Standorte

Geb¿sche und Gehºlzbestªnde
BE Einzelstrauch
BFR Feuchtgeb¿sch nªhrstoffreicher Standorte
BRR Rubus-/Lianengestr¿pp
HBA Baumreihe
HBE Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe
HFM Strauch-Baum-Hecke
HN Naturnahes Feldgehºlz
HX Standortfremdes Feldgehºlz

Binnengewªsser
FGR Nªhrstoffreicher Graben

Zusªtze: u = unbestªndig, zeitweilig trockenfallend
+ = besonders gut ausgeprªgte Wasservegetation

Acker und Gartenbaubiotope
AM Mooracker
AS Sandacker
Zusªtze: m = Mais

Gr¿nland
GA Gr¿nland-Einsaat
GIF Sonstiges feuchtes Intensivgr¿nland
GIM Intensivgr¿nland auf Moorbºden
GIT Intensivgr¿nland trockener Mineralbºden
Zusªtze: w = Beweidung

Gebªude-, Verkehrs- und Industrieflªchen
OVS StraÇe
OVW Weg
Zusªtze: a = asphaltiert

v = Pflaster mit engen Fugen

Stauden- und Ruderalfluren
UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
UHN Nitrophiler Staudensaum

Gehºlzfreie Biotope der S¿mpfe und Niedermoore
NRS Schilf-Landrºhricht

Offenbodenbiotope
DO Sonstiger Offenbodenbereich

Abk¿rzungen f¿r Gehºlzarten

Bi Birke Betula spp.
Bu Rotbuche Fagus sylvatica

Eb Eberesche Sorbus aucuparia

Er Schwarz-Erle Alnus glutinosa
Ei Stiel-Eiche Quercus robur
Es Esche Fraxinus excelsior

Fi Fichte Picea abies

Hb Hainbuche Carpinus betulus

Hs Hasel Corylus avellana

Li Sommerlinde Tilia platyphyllos

Ob Obstbªume
Wd Eingriffeliger WeiÇdorn Crataegus monogyna

We Weide Salix spp.

Quelle/Kartengrundlage: Amtliche Karte (AK 5)

07/2016

05/2016

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Einzelbaum, Einzelstrauch

Wªlder, Gehºlze

125 m0 250 m 500 m

Anmerkungen:
Es wurde keine flªchendeckende detaillierte pflanzensoziologische Untersuchung durchgef¿hrt. Aus diesem
Grund sind weitere Einzelvorkommen gefªhrdeter Arten nicht auszuschlieÇen. Die Standorte der
Pflanzenarten sind nicht eingemessen. Dargestellt sind die ungefªhre Lage und Ausdehnung der zum
Zeitpunkt der Bestandskartierung angetroffenen Wuchsorte der Pflanzenarten.

Gefªhrdete und/oder besonders gesch¿tzte Pflanzenarten

Liste der nachgewiesenen Pflanzenarten der Roten Liste der gefªhrdeten Farn- und Bl¿tenpflanzen in

Niedersachsen und Bremen (5. Fassung, Stand 01.03.2004) und der gemªÇ Ä 7 Abs. 2 BNatSchG
besonders gesch¿tzten Farn- und Bl¿tenpflanzen sowie der nach BArtSchV besonders gesch¿tzten
Moosarten.

Deutscher Artname Wissenschaftl. Artname Rote-Liste-Status    Gesetzlicher Schutz

Ia Stechpalme Ilex aquifolium                       K-, T-, NB-                       Ä

Rote-Liste-Status: K = Region K¿ste, T = Region Tiefland, NB = Region Niedersachsen und Bremen

Gesetzlicher Schutz: Ä = nach Ä 7 Abs. 2 BNatSchG besonders gesch¿tzte Art

Hªufigkeitsangaben:
Deckung in mĮ: 2 = 2-5, 7 = > 1.000

Vorkommen flªchig verteilt

puntuelles VorkommenX

Diekmann Å Mosebach

& Partner
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1 EINLEITUNG 

Im Zuge der Planung mehrerer WEA im Bereich Lehmden (Gemeinde Rastede, LK Ammerland) war 
eine erneute Erfassung der Avifauna in dem Gebiet erforderlich. In dem Untersuchungsraum fanden 
bereits Kartierungen durch ÖKOPLAN in 2016 (FELS 2016) sowie durch das Büro für Ökologie, Na-
turschutz und räumliche Planung in 2013 (SINNING 2013) statt.  
Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der Brutvogelerfassung mit Standardraumnutzungs-
kartierung  und der Horstkartierung aus dem Jahr 2018 zusammen. Die Ergebnisse der Rastvogeler-
fassung sind nicht in diesem Bericht enthalten, da diese erst im Februar 2019 abgeschlossen werden 
wird.  
Die vorliegende Untersuchung (Bestandserfassung und -bewertung) erfolgte im Wesentlichen nach 
den Vorgaben des Leitfadens zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung 
von Windenergieanlagen in Niedersachsen (MU 2016). 

2 METHODEN 

2.1 Horstkartierung 

Innerhalb des 1500 m-Radius um die Potenzialfläche wurden alle Wälder, Gehölze und Baumreihen 
nach Greifvogelhorsten abgesucht. Die Horstsuche erfolgte vor Belaubung der Bäume an zwei Ter-
minen im März (05.03. und 12.03.2018). Die Horste wurden mit einem GPS-Gerät eingemessen und 
im Verlauf der Brutzeit an drei Terminen auf Besatz kontrolliert (25.05., 04.06. und 06.07.2018). Die 
Horstkontrollen sind in Kombination mit der Brutvogelkartierung durchgeführt worden.  

2.2 Brutvögel 

2.2.1 Erfassung 
Das Untersuchungsgebiet (UG) für die Brutvögel umfasst nach dem Leitfaden zur Umsetzung des 
Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von WEA in Niedersachsen (MU 2016) einen 
Radius von 500 Metern (ca. 218 ha) um die Potenzialfläche (PZF) und einen Radius von 1000 Me-
tern (ca. 566 ha) zur Erfassung kollisionsgefährdeter Greif- und Großvögel. Für planungs- und be-
wertungsrelevante Arten ist eine quantitative Erfassung durchgeführt worden. Alle übrigen Arten 
wurden qualitativ erfasst. 
Die Brutvogelerfassung und die Statuseinschätzung (Brutnachweis, Brutverdacht, Brutzeitfeststel-
lung) erfolgte in enger Anlehnung an die Empfehlungen von SÜDBECK et al. (2005). Die Kartierung 
wurde überwiegend zu Fuß, aber auch vom PKW aus, durchgeführt. Dabei ist die Kartierstrecke an 
den einzelnen Terminen variiert worden. 
Zur Erfassung ausgewählter Arten wurde eine Klangattrappe verwendet. 

2.2.2 Kartiertermine 
Der Brutvogelbestand wurde auf neun Tag- und vier Nachtbegehungen im Zeitraum 19.03.- 
06.07.2018 erfasst, wobei die Nachttermine zur Erfassung von Eulen, Waldschnepfe, Wachtel und 
Wachtelkönig dienten. Die einzelnen Termine sind mit Uhrzeiten und Wetterdaten in Tab. 1 aufge-
führt. Um den nach MU (2016) geforderten Erfassungszeitraum (Ende März bis Mitte Juli) komplett 
abzudecken, wurde zusätzlich zu den 12 vorgesehenen Erfassungsdurchgängen ein weiterer Durch-
gang im Juli in Kombination mit einer Rastvogelzählung durchgeführt. 
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Tab. 1: Wetterdaten der Brutvogeluntersuchungen im UG Lehmden 

Te
rm

in
 

Ta
g 

/ 
N

ac
ht

 

Datum Temp. in °C Bewölkung  
in % 

Wind- 
richtung 

Windstärke 
(Bft) Niederschlag Uhrzeit 

1 N 19.03.18 4 0 NNO 3 - 19:00-21:15 

2 T 27.03.18 2-4 80-100 SO 1-2 - 07:30-11:30 

3 T 06.04.18 0 0 SW 0-1 - 07:00-08:30 

4 N 10.04.18 11 0 NO 3 - 20:15-22:00 

5 T 17.04.18 8-10 10 SW 2 - 06:35-08:30 

6 T 02.05.18 4-8 0 S 2-3 - 06:15-08:15 

7 T 13.05.18 13-18 15 SO 1-2 - 06:15-08:15 

8 T 25.05.18 14-19 50 O 3-4 - 05:45-10:30 

9 T 04.06.18 19 100 NW 1-2 Zeitweise Sprühregen 05:10-08:20 

10 N 09.06.18 23-19 80-100 N 3-4 - 18:30-00:05 

11 T 15.06.18 12-18 100 NW 2 - 04:40-07:15 

12 N 27.06.18 19-17 0 NO 2-3 - 22:35-23:50 

13 T 06.07.18 16 100 NW 2 - 05:30-08:30 

2.2.3 Bewertung 
Für die Bewertung des Brutvogelbestandes ist das niedersächsische Bewertungsmodell nach BEHM 
& KRÜGER (2013) angewendet worden.  

Anwendungsschritte des Bewertungsmodells zur Ermittlung der Punktzahl und Einstufung 
des Erfassungsgebietes: 
 Abgrenzung von Teilgebieten einer Flächengröße zwischen 80 und 200 ha. 
 Addieren der Anzahlen von Brutpaaren je Art mit Brutnachweis und Brutverdacht gefährdeter 

Vogelarten für Teilgebiete 
 Feststellen der Gefährdungskategorien für Deutschland, Niedersachsen und Region 
 Ermitteln der Punktzahl für jede gefährdete Vogelart pro Teilgebiet 
 Addieren der einzelnen Punktzahlen zur Gesamtpunktzahl pro Teilgebiet 
 Dividieren der Gesamtpunktzahl durch den Flächenfaktor (mind. 1,0) 
 Einstufen des Gebietes entsprechend den Angaben zu Mindestpunktzahlen: 

ab 4 = lokal; ab 9 = regional, ab 16 = landesweit, ab 25 = national bedeutend 
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Tab. 2: Bewertungsmatrix nach BEHM & KRÜGER (2013) 

Anzahl der Paare mit  
Brutnachweis/ Brutverdacht 

RL 1 
Punkte 

RL 2 
Punkte 

RL 3 
Punkte 

1 10 2 1 

2 13 3,5 1,8 

3 16 4,8 2,5 

4 19 6 3,1 

5 21,5 7 3,6 

6 24 8 4 

7 26 8,8 4,3 

8 28 9,6 4,6 

9 30 10,3 4,8 

10 32 11 5,0 

jedes weitere Paar 1,5 0,5 0,1 

bezogen auf eine Fläche von 1 km², Brutzeitfeststellungen bleiben unberücksichtigt 
 
Bei der Bewertung der Teilgebiete ist zu beachten, dass für die Wertstufen bis zur regionalen Be-
deutung die RL-Einstufungen für die Region Tiefland-West, bis zur landesweiten Bedeutung die RL-
Einstufungen für Niedersachsen und oberhalb der landesweiten Bedeutung die RL-Einstufungen für 
Deutschland berücksichtigt werden müssen. 

2.3 Standardraumnutzungskartierung (SRNK) 

2.3.1 Erfassung 
Gemäß dem Leitfaden zur Umsetzung des Artenschutzes (MU 2016) wurde in Kombination mit der 
Revierkartierung eine stichprobenhafte Standardraumnutzungskartierung (SRNK) durchgeführt. Für 
diese Erfassung von windenergieempfindlichen Groß- und Greifvögeln wurde die sog. „Vantage-
Point-Methode“ verwendet. Die Erfassung erfolgt von zwei Beobachtungspunkten (Vantage Points) 
aus, die so angelegt sind, dass möglichst große Teile des Untersuchungsraumes von hier aus ein-
gesehen werden können. Die beiden Punkte sind in der Regel nacheinander von einem Bearbeiter 
besetzt worden. Von jedem der Punkte aus wurde der gesamte Umkreis (360°) bis ca. 1,5 km Ent-
fernung mit dem Fernglas oder Spektiv immer wieder systematisch abgesucht. Die Erfassung 
schloss sich in der Regel an die Brutvogelkartierung am Tag an bzw. wurde vor der Brutvogelkartie-
rung in der Nacht durchgeführt. Insgesamt erfolgten an zwölf Terminen Raumnutzungsuntersuchun-
gen. Vor der Nachtexkursion am 10.04.18 erfolgte keine SRNK, dafür aber nach der zusätzlichen 
Brutvogelerfassung am 06.07.18, um auch spät brütende Greifvögel wie Wespenbussard und Baum-
falke bei der SRNK zu berücksichtigen. Pro Termin und Punkt sind durchschnittlich zweistündige 
Planbeobachtungen durchgeführt worden, so dass insgesamt 48 Beobachtungsstunden für die Aus-
wertung zur Verfügung stehen. 
Jede Flugbewegung (Fb) ist mit Angaben zum Verhalten, zur Flugrichtung, Uhrzeit und Beobach-
tungsdauer genau protokolliert und in Geländekarten eingetragen worden.  
Alle im Gelände erhobenen Beobachtungen wurden in eine georeferenzierte Kartengrundlage ein-
getragen und hieraus Karten mit allen Flugbewegungen erstellt. 
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2.3.2 Kartiertermine 
Die Kartiertermine der SRNK sind Tab. 3 zu entnehmen. 

Tab. 3: Verteilung der Gesamtbeobachtungszeit der SRNK auf Termine und Beobachtungspunkte 

Datum / VP 1 2 Summe 

19.03.2018 01:30 02:00 03:30 

27.03.2018 02:00 02:00 04:00 

Summe März 03:30 04:00 07:30 

06.04.2018 02:00 02:00 04:00 

17.04.2018 02:00 02:00 04:00 

Summe April 04:00 04:00 08:00 

02.05.2018 02:00 02:30 04:30 

13.05.2018 02:00 02:00 04:00 

25.05.2018 02:00 02:00 04:00 

Summe Mai 06:00 06:30 12:30 

04.06.2018 01:00 03:00 04:00 

09.06.2018 02:00 02:00 04:00 

15.06.2018 02:00 02:00 04:00 

27.06.2018 02:00 02:00 04:00 

Summe Juni 07:00 09:00 16:00 

06.07.2018 02:00 02:00 04:00 

Summe Juli 02:00 02:00 04:00 
Gesamtsumme 22:30 25:30 48:00 

 

3 ERGEBNISSE 

3.1 Horstkartierung 

Insgesamt wurden innerhalb des 1500 m- Radius um die Potenzialfläche 17 Horste gefunden. Drei 
Horste waren von Mäusebussarden (davon einer knapp außerhalb des 1000 m-Radius), ein Horst 
von einem Paar Habicht besetzt. Zwei Horste waren bei den Kontrollen nicht mehr intakt. Drei kleine 
Horste in den Gehölzbeständen auf dem Golfplatz im Südwesten des UG im 1000-1500 m Radius 
wurden nicht kontrolliert, da sie für Arten, die außerhalb des 1000 m Radius bei der Planung berück-
sichtigt werden müssen, deutlich zu klein waren. Die restlichen 10 Horste waren unbesetzt. Die Er-
gebnisse der Horstkartierung sind in Karte 1 dargestellt.  

3.2 Gesamtartenliste 

Insgesamt wurden im Rahmen der 13 Erfassungsdurchgänge (13x Brut mit 12x SRNK) 84 Vogelar-
ten im UG beobachtet (siehe Tab. 4).  
Aufgabenstellung dieser Arbeit war es, insbesondere die Offenlandarten zu erfassen, da nach der-
zeitigem Kenntnisstand bei dieser Gruppe von einer besonderen Planungsrelevanz bei Windkraft-
anlagen auszugehen ist (z.B. REICHENBACH et al. 2004). Aufgrund der hierauf abgestimmten Unter-
suchungsmethodik und -intensität ist die folgende Artenliste sicherlich nicht 100% vollständig. Sie 
vermittelt aber einen sehr guten Eindruck über die Vielfältigkeit eines derartigen Untersuchungsge-
bietes, da auch kleinere Gehölze und Hecken regelmäßig überprüft wurden. 
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Tab. 4: Gesamtartenliste der im UG Lehmden im Zeitraum Anfang März 2018 bis Anfang Juli 2018 
erfassten Vogelarten 

Deutscher Name Wissenschatl. Name 

St
at

us
 

Rote Liste 

B
N

at
Sc

hG
 

EU
 V

R
L 

B
R

D
 2

01
5 

N
ds

 2
01

5 

Ti
ef

la
nd

 W
es

t 
20

15
 

Aaskrähe Corvus corone BV    §  

Amsel Turdus merula BV    §  

Austernfischer Haematopus ostralegus NG    §  

Bachstelze Motacilla alba BV    §  

Baumpieper Anthus trivialis BV 3 V V §  

Bergfink Fringilla montifringilla DZ    §  

Birkenzeisig Acanthis flammea DZ    §  

Blaukehlchen Luscinia svecica BZF    §§ I 

Blaumeise Parus caeruleus BV    §  

Bluthänfling Linaria cannabina DZ 3 3 3 §  

Buchfink Fringilla coelebs BV    §  

Buntspecht Dendrocopos major BV    §  

Braunkehlchen Saxicola rubetra DZ 2 2 1 §  

Dohle Corvus monedula BV    §  

Dorngrasmücke Sylvia communis BV    §  

Eichelhäher Garrulus glandarius BV    §  

Elster Pica pica BFZ    §  

Erlenzeisig Spinus spinus DZ    §  

Fasan Phasianus colchicus BV    §  

Feldlerche Alauda arvensis BZF 3 3 3 §  

Feldsperling Passer montanus BZF V V V §  

Fitis Phylloscopus trochilus BV    §  

Goldammer Emberiza citrinella BV V V V §  

Gartengrasmücke Sylvia borin BV  V V §  

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla BV    §  

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus BV V V V §  

Gelbspötter Hippolais icterina BZF  V V §  

Graugans Anser anser BV    §  

Graureiher Ardea cinerea NG  V V §  

Grauschnäpper Muscicapa striata BV V 3 3 §  

Grünfink Chloris chloris BV    §  

Habicht Accipiter gentilis B  V V §§  

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BZF    §  

Haussperling Passer domesticus BV V V V §  

Heckenbraunelle Prunella modularis BV    §  

Heringsmöwe Larus fuscus NG    §  

Höckerschwan Cygnus olor NG    §  

Hohltaube Columba oenas BZF    §  
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Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes BZF  V V §  

Kiebitz Vanellus vanellus B 2 3 3 §§  

Kleiber Sitta europaea BV    §  

Kohlmeise Parus major BV    §  

Kormoran Phalacrocorax carbo DZ    §  

Lachmöwe Larus ridibundus NG    §  

Mäusebussard Buteo buteo B    §§  

Mauersegler Apus apus NG    §  

Mehlschwalbe Delichon urbicum NG 3 V V §  

Merlin Falco columbarius DZ    §§ I 

Misteldrossel Turdus viscivorus BV    §  

Mittelspecht Dendrocopos medius BV    §§  

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV    §  

Nilgans Alopochen aegyptiaca BV      

Pfeifente Anas penelope DZ    §  

Rauchschwalbe Hirundo rustica NG 3 3 3 §  

Ringeltaube Columba palumbus BV    §  

Rohrammer Emberiza schoeniclus BZF    §  

Rotdrossel Turdus iliacus DZ    §  

Rotkehlchen Erithacus rubecula BV    §  

Saatkrähe Corvus frugilegus NG    §  

Schwanzmeise Aegithalos caudatus BZF    §  

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola BV    §  

Schwarzmilan Milvus migrans DZ    §§ I 

Silbermöwe Larus argentatus NG    §  

Singdrossel Turdus philomelos BV    §  

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla BV    §  

Sperber Accipiter nisus NG    §§  

Star Sturnus vulgaris B 3 3 3 §  

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe DZ 1 1 1 §  

Stieglitz Carduelis carduelis BV  V V §  

Stockente Anas platyrhynchos BV    §  

Sturmmöwe Larus canus NG    §  

Sumpfmeise Poecile palustris BV    §  

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris BV    §  

Tannenmeise Parus ater BV    §  

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca B 3 3 3 §  

Türkentaube Streptopelia decaocto NG    §  

Turmfalke Falco tinnunculus NG  V V §§  

Wacholderdrossel Turdus pilaris DZ    §  
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Wiesenpieper Anthus pratensis BV 2 3 3 §  

Wiesenschafstelze Motacilla flava BV    §  

Wintergoldhähnchen Regulus regulus BV    §  

Weißstorch Ciconia ciconia NG 3 3 3 §§ I 

Zilpzalp Phylloscopus collybita BV    §  

Zaunkönig Troglodytes troglodytes BV    §  

Legende: 
Status = Brutvogelstatus nach SÜDBECK et al. (2005); B = Brutnachweis, BV = Brutverdacht, BZF = Brutzeitfeststellung; Arten, 

die aufgrund der vorhandenen Lebensräume im UG brüten könnten; NG = Arten, die in der Umgebung brüten und im UG als 
Nahrungsgast auftreten; DZ = Durchzügler, keine Brut im UG; auch in der Brutzeit umherstreifende Vögel, z.B. Rot- und 
Schwarzmilan in Ostfriesland  

RL Nds., TW 2015 = Gefährdungseinstufungen in der Roten Liste der Brutvögel von Niedersachsen, 8. Fassung (KRÜGER & 
NIPKOW 2015) 

RL BRD 2015 = Gefährdungseinstufungen nach der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands, 4. überarbeitete Fassung (GRÜ-
NEBERG et al. 2015); 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, + = nicht gefährdet 

BNatSchG = Schutzstatus nach dem Bundesnaturschutzgesetz; §§ = streng geschützte Art, § = besonders geschützte Art 
EU-VRL = Schutzstatus nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie; I = In Anhang I geführte Art 

3.3 Brutvogelerfassung inkl. SRNK 

3.3.1 Planungs- und bewertungsrelevante Arten 
Folgende 14 planungsrelevante (Empfindlichkeit) und bewertungsrelevante (nach BEHM & KRÜGER 
2013) Brutvogelarten, die zumindest mit einem Brutverdacht festgestellt wurden, sind im UG in der 
Brutzeit 2018 nachgewiesen worden: 
Baumpieper, Goldammer, Gartengrasmücke, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, Habicht, 
Haussperling, Kiebitz, Mäusebussard, Mittelspecht, Star, Stieglitz, Trauerschnäpper und Wiesenpie-
per. 
Darüber hinaus wurden auch Brutzeitfeststellungen von Blaukehlchen, Feldlerche, Gelbspötter und 
Kernbeißer registriert. 
Die Arten Feldsperling, Graureiher, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Sperber, Turmfalke und Weiß-
storch traten als Nahrungsgäste und der Schwarzmilan als Durchzügler im UG auf.  
Brutzeitfeststellungen, Nahrungsgäste und Durchzügler werden aus Gründen der Vorsorge wegen 
ihres Schutzstatus oder ihrer potenziellen Gefährdung durch Kollisionen mit Windenergieanlagen 
(vgl. DÜRR 2018) in Tab. 5 mit berücksichtigt. 
Die folgende Tabelle listet die Nachweise bzw. Brutpaar-Anzahlen der vorgenannten Arten auf. Die 
Ergebnisse sind in den Karten 2 bis 5 dargestellt. 
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Tab. 5:  Planungs- und bewertungsrelevante Vogelarten in der Brutzeit incl. Arten der SRNK (500 m-
Radius bzw. 1000 m-Radius um die geplanten WEA bei Greif- und Großvögeln) 
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Baumpieper Anthus trivialis  1 3 V V §  1 BV, 1 BZF 

Blaukehlchen Luscinia svecica     §§ I 2 BZF 

Feldlerche Alauda arvensis  3 3 3 §  1 BZF 

Feldsperling Passer montanus  V V V  § 1 NG 

Goldammer Emberiza citrinella 16 V V V §  16 BV, 6 BZF 

Gartengrasmücke Sylvia borin 1  V V §  1 BV, 3 BZF 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 1 V V V §  1 BV, 2 BZF 

Gelbspötter Hippolais icterina   V V §  3 BZF 

Graureiher Ardea cinerea   V V §  3 NG 

Grauschnäpper Muscicapa striata 1 V 3 3 §  1 BV 

Habicht Accipiter gentilis 1  V V §§  1 BN + 1 Fb SRNK 

Haussperling Passer domesticus 1 V V V §  1 BV 

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes   V V §  1 BZF 

Kiebitz Vanellus vanellus 5 2 3 3 §§  1 B, 4 BV, 1 BZF 

Mäusebussard Buteo buteo 6    §§  3 B, 1 BV 

Mehlschwalbe Delichon urbicum  3 V V §  1 NG 

Mittelspecht Dendrocopos medius 1    §§  1 BV, 1 BZF 

Rauchschwalbe Hirundo rustica  3 3 3 §  4 NG 

Schwarzmilan Milvus migrans     §§ I DZ (1 Fb SRNK) 

Sperber Accipiter nisus     §§  NG (2 Fb SRNK) 

Star Sturnus vulgaris 2 3 3 3 §  5 B, 3 BV 

Stieglitz Carduelis carduelis 8  V V §  8 BV, 1 BZF 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 1 3 3 3 §  1 B 

Turmfalke Falco tinnunculus   V V §§  1 NG 

Wiesenpieper Anthus pratensis 1 2 3 3 §  1 BV 

Weißstorch Ciconia ciconia  3 3 3 §§ I 4 NG + 2 Fb SRNK 

Legende: 
RL Nds., TW 2015 = Gefährdungseinstufungen in der Roten Liste der Brutvögel von Niedersachsen, 8. Fassung (KRÜGER & 

NIPKOW 2015) 
RL BRD 2015 = Gefährdungseinstufungen nach der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands, 4. überarbeitete Fassung (GRÜ-

NEBERG et al. 2015); 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, + = nicht gefährdet 
BNatSchG = Schutzstatus nach dem Bundesnaturschutzgesetz; §§ = streng geschützte Art, § = besonders geschützte Art 
EU-VRL = Schutzstatus nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie; I = In Anhang I geführte Art 
Anmerkungen = Brutvogelstatus nach SÜDBECK et al. (2005); B = Brutnachweis, BV = Brutverdacht, BZF = Brutzeitfeststellung; 

Arten, die aufgrund der vorhandenen Lebensräume im UG brüten könnten; NG = Arten, die in der Umgebung brüten und im 
UG als Nahrungsgast auftreten; DZ = Durchzügler, keine Brut im UG; auch in der Brutzeit umherstreifende Vögel, z.B. Rot- 
und Schwarzmilan in Ostfriesland; Fb=Flugbewegung 

 

 

ANMERKUNGEN ZU PLANUNGS- UND BEWERTUNGSRELEVANTEN BRUTVOGELARTEN 
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Baumpieper: 1 BV in einem Gehölz in Südosten des UG und 1 BZF am Strothweg im Südosten des 
UG 
Blaukehlchen: 2 BZF am 25.05.18 in einem Schilfgraben im Zentrum des UG 
Feldlerche: 1 BZF am 06.04.18 auf einem Acker im Nordwesten des UG südlich der Lehmder 
Straße 
Goldammer: Mit 16 BV und 6 BZF häufigste gefährdete Brutvogelart im UG, Vorkommen relativ 
gleichmäßig über das UG verteilt 
Gartengrasmücke: 1 BV und 1 BZF in einem Gehölz im Südosten des UG, 2 BZF im Zentrum des 
UG 
Gartenrotschwanz: 1 BV in einem Gehölz im Zentrum des UG, 1 BZF in einem Gehölz im Südosten 
des UG 
Gelbspötter: 2 BZF am 15.06.18 am Strothweg im Südosten des UG, 1 BZF am 04.06.18 im Süden 
des UG nördlich der Rehorner Bäke 
Grauschnäpper: 1 BV im Wald „Kloks Busch“ im Norden des UG 
Habicht: 1 Brutnachweis im Wald im Westen des UG im 500-1000 m-Radius 
Haussperling: 1 BV an einem Kuhstall am Dwoweg im Norden des UG 
Kernbeißer: 1 BZF am 06.04.18 in einem Gehölz im Zentrum des UG 
Kiebitz: 1 Brutnachweis und 1 BV im Zentrum des UG, 2 BV im Osten des UG westlich des Gee-
strandtiefs, 1 BZF im Nordwesten des UG südlich der Lehmder Straße 
Mäusebussard: 2 Brutnachweise im Osten des UG im 500-1000 m-Radius, 1 Brutnachweis im Nor-
den außerhalb des 1000 m-Radius, 1 BV im Wald im Westen des UG im 500 m-Radius  
Mittelspecht: 1 BV und 1 BZF im Wald „Kloks Busch“ 
Star: 1 Brutnachweis und 3 BV im Wald „Kloks Busch“, 1 Brutnachweis südöstlich vom „Kloks 
Busch“, 3 Brutnachweise im Südwesten des UG nördlich der Rehorner Bäke. 
Stieglitz: 8 BV und 1 BZF relativ gleichmäßig über die südwestliche Hälfte des UG verteilt 
Trauerschnäpper: 1 Brutnachweis in einem Gehölz im Zentrum des UG 
Turmfalke: 1 BZF am 13.05.18 im Zentrum des UG 
Wiesenpieper: 1 BV im Zentrum des UG westlich der Rehorner Bäke 

ERGEBNISSE DER STANDARDRAUMNUTZUNGSKARTIERUNG 

Die räumliche Verteilung der im Rahmen der Standardraumnutzungskartierung dokumentierten 
Flugbewegungen ist in Karte 5 dargestellt. Graureiher, Mäusebussard und Turmfalke sind bei der 
SRNK nicht berücksichtigt worden. Im Rahmen der Brutvogelerfassung ergab sich für den Mäuse-
bussard 3-mal ein Brutnachweis und 1-mal ein Brutverdacht. Turmfalke und Graureiher wurden als 
Nahrungsgäste im UG beobachtet. Neben diesen Arten konnten im Rahmen der SRNK folgende 
weitere Greif- und Großvogelarten nachgewiesen werden: 

Weißstorch 
An zwei Terminen wurden während der SRNK Weißstörche beobachtet. Am 02.05.2018 durchflog 
ein Trupp von 5 Tieren das UG. Am 13.05.2018 wurden 4 Tiere beobachtet, die erst über dem Gebiet 
kreisten und dann zur Nahrungssuche landeten. Dabei dürfte es sich um nahrungssuchende Vögel 
aus der weiteren Umgebung des UG handeln. 
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Schwarzmilan 
Am 27.03.2018 wurde ein Schwarzmilan beobachtet, der das Gebiet überflog. Da die Beobachtung 
in die Hauptdurchzugszeit fällt (SÜDBECK et al. 2005) und im weiteren Verlauf der Kartierungen keine 
Schwarzmilane mehr testgestellt wurden, ist davon auszugehen, dass es sich um einen Durchzügler 
handelt. 

Habicht 
Am 15.06.2018 wurde ein lokaler Flug eines Habichts in der unmittelbaren Nähe des Waldes mit 
dem Brutvorkommen registriert. Für diese Art liegt ein Brutnachweis im UG vor. 

Sperber 
Am 27.03. wurde im Rahmen der SRNK ein durchziehender Sperber über dem UG beobachtet. Am 
13.05.2018 hielt sich ein Sperber im Osten des UG auf. Bei diesem Tier handelte es sich wahr-
scheinlich um einen Nahrungsgast, der in der Umgebung des UG brütet. 

4 BEWERTUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMES 

4.1 Brutvögel 

Für die Brutvögel des UG wurde eine Bewertung nach BEHM & KRÜGER (2013) durchgeführt (siehe 
Tab. 6 bis 8 und Karte 6).  

Tab. 6: Verteilung der Reviere bewertungsrelevanter Arten auf die Teilgebiete 

Artname 
Rote Liste 

TG I TG II 
BRD Nds Tiefland-West 

Baumpieper 3 V V 0 1 

Grauschnäpper V 3 3 1 1 
Kiebitz 2 3 3 1 4 
Star 3 3 3 5 3 
Trauerschnäpper 3 3 3 1 0 

Wiesenpieper 2 3 3 0 1 

Diese Bewertung erfolgte für den 500 m-Radius um die PZF. 
Da eines der Teilgebiete eine Fläche von mehr als 1 km² aufweist, ist für dieses eine Normierung 
auf 1 km² (Division durch Flächenfaktor) für die Umrechnung des Punktwerts auf die Bedeutungs-
schwelle notwendig. Der ermittelte Wert muss durch den jeweiligen Flächenfaktor dividiert werden 
(siehe Tabelle 8).  
Der Flächenfaktor beträgt für die einzelnen Teilgebiete:  
I: 1,0 
II: 1,3 
Die Abgrenzung und Bewertung der Teilgebiete ist Karte 5 zu entnehmen. 
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Tab. 7: Bewertung des Teilgebietes I  

Teilgebiet I BRD Niedersachsen/  
Bremen 

Tiefland-West 

Art 
Paare/ 
Reviere 

Rote 
Liste 

Punktzahl Rote 
Liste 

Punktzahl Rote 
Liste 

Punktzahl 

Grauschnäpper 1 V 0 3 1,0 3 1,0 

Kiebitz 1 2 2,0 3 1,0 3 1,0 

Star 5 3 3,6 3 3,6 3 3,6 

Trauerschnäpper 1 3 1,0 3 1,0 3 1,0 

Summe  6,6  6,6  6,6 

Flächenfaktor 1,0       

Endwert / Bedeutung als Brutvo-
gellebensraum 

 6,6 
unterhalb 
national 

 6,6 
unterhalb 
landesweit 

 6,6 
lokal 

 

Tab. 8: Bewertung des Teilgebietes II 

Teilgebiet II BRD Niedersachsen/  
Bremen 

Tiefland-West 

Art 
Paare/ 
Reviere 

Rote 
Liste 

Punktzahl Rote 
Liste 

Punktzahl Rote 
Liste 

Punktzahl 

Baumpieper 1 3 1,0 V 0 V 0 

Grauschnäpper 1 V 0 3 1,0 3 1,0 

Kiebitz 4 2 6,0 3 3,1 3 3,1 

Star 3 3 2,5 3 2,5 3 2,5 

Wiesenpieper 1 2 2,0 3 1,0 3 1,0 

Summe  11,5  7,6  7,6 

Flächenfaktor 1,3       

Endwert / Bedeutung als Brutvo-
gellebensraum 

 8,8 
unterhalb 
national 

 5,8 
unterhalb 
landesweit 

 5,8 
lokal 

Demnach erreichen die Teilgebiete I und II lokale Bedeutung. 
 
Kritische Anmerkung zur Bewertung von Brutvogellebensräumen 
An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die ermittelte Bedeutung eines Teilge-
bietes grundsätzlich mit Vorsicht zu verwenden ist, da die konkrete Abgrenzung eines Teilgebietes 
ausschlaggebend für den späteren Wert bzw. die Bedeutung ist. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die konkrete Abgrenzung der Teilgebiete keinem starren Raster zugrunde liegt, sondern nach den 
Methoden einerseits die Landschaftsstruktur berücksichtigen soll und andererseits Mindest- bzw. 
Maximalgrößen einhalten soll. 
Der Bezug zu den ermittelten Wertigkeiten bzw. Bedeutungen, hier z. B. nach BEHM & KRÜGER 
(2013) ist für eine artbezogene Beurteilung der Beeinträchtigung und dem daraus abzuleitenden 
Kompensationsbedarf unerheblich; gleiches gilt für die artenschutzrechtliche Beurteilung, die eben-
falls artenbezogen durchgeführt wird. Bei der Eingriffsermittlung werden die konkreten Auswirkun-
gen eines Vorhabens auf festgestellte Brutplätze/Brutreviere einzelner Arten beurteilt (z. B. Über-
bauung von Brutvogelnestern, Vergrämung eines festgestellten Brutvogels aus seinem Revier auf-
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grund artspezifischer Empfindlichkeiten). Die artenschutzrechtliche Beurteilung hat ebenfalls Vor-
kommen einzelner Arten im Blick und erfordert einen Bezug zur lokalen Population dieser Art. Die 
Bedeutungen von Teilgebieten für Brutvögel allgemein sind hierbei kein Beurteilungsfaktor. 

5 POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN 

5.1 Brutvögel 

5.1.1 Scheuch- und Barrierewirkung 
Unter den im UG mit mindestens einem Brutverdacht festgestellten planungsrelevanten Arten (Tab. 
5) ist eine Scheuch und Barrierewirkung für die laut MU (2016) als WEA-empfindlich eingestuften 
Arten genauer zu betrachten. Dies ist im konkreten Fall der Kiebitz. 

Zum Kiebitz liegen inzwischen viele Studien vor, so dass die Empfindlichkeit gut beurteilt werden 
kann. Eine detaillierte Zusammenstellung findet sich bei REICHENBACH (2002, 2003) sowie bei REI-
CHENBACH et al. (2004). Danach zeigen übereinstimmend fast alle Untersuchungen, dass Kiebitze 
als Brutvögel offensichtlich nur wenig oder gar nicht von Windenergieanlagen beeinträchtigt werden. 
Auf der Basis von 19 Studien beurteilen REICHENBACH et al. (2004) die Empfindlichkeit des Kiebitz 
gegenüber Windenergieanlagen als gering bis mittel. Diese Einstufung ist nach Ansicht der Autoren 
gut abgesichert, von Beeinträchtigungen bis zu einer Entfernung von ca. 100 m muss ausgegangen 
werden. Die einzige Studie, die scheinbar einen signifikanten Einfluss nachweisen konnte, ist jene 
von PEDERSEN & POULSEN (1991). Wahrscheinlich gehen ihre Ergebnisse jedoch weniger auf einen 
Einfluss der Anlage selber zurück, als vielmehr auf den von menschlichen Störungen. Die Anlage 
zeigte große technische Mängel, was einen hohen Wartungsbedarf hervorrief. Nach Angaben der 
Autoren bewegten sich während der Brutzeit täglich Menschen im unmittelbaren Umfeld der Anlage. 
PEDERSEN & POULSEN (1991) führen dies selber als die beste Erklärung für die Brutaufgabe von drei 
Nestern an, die am nächsten zur Anlage lagen. Ihre Ergebnisse sind somit kein eindeutiger Nach-
weis einer Vertreibungswirkung, die durch die Anlage selber hervorgerufen würde. Insgesamt schien 
der Kiebitz als Brutvogel somit bereits schon nach älteren Erkenntnissen nicht oder nur in vergleichs-
weise geringem Maße von Windenergieanlagen beeinflusst zu werden. Dies wird nun durch zahlrei-
che Studien von z.B. HANDKE et al. (2004a, 2004b), REICHENBACH (2003), REICHENBACH & STEIN-
BORN (2006), SINNING (2002, 2004), SINNING et al. (2004) sowie SPRÖTGE (2002) und STEINBORN et 
al. (2011) bestätigt. Insgesamt ist demnach noch von Meidungen in einem Umfeld von bis zu 100 
m um WEA auszugehen, wobei es jedoch zu keiner Vollverdrängung aus dem Raum kommt. So 
werden regelmäßig auch Kiebitze innerhalb großer Windparks registriert. 
Im konkreten Fall sind in einem 100 m Radius um die Windenergieanlagen ein Paar Kiebitze betrof-
fen. 

5.1.2 Kollisionsrisiko 
Die zentrale Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte zeigt Vogelverluste an WEA in Deutsch-
land (DÜRR 2018). Daraus ist ersichtlich, dass Vögel aus den unterschiedlichen Artgruppen mit WEA 
kollidieren können. Dies bestätigt die PROGRESS-Studie (GRÜNKORN et al. 2016) und stellt heraus, 
dass „grundsätzlich jede Vogelart mit WEA kollidieren kann“ (REICHENBACH et al. 2016). Dabei kol-
lidieren häufige Arten absolut gesehen am häufigsten (z.B. Feldlerche, Star, Ringeltaube), in Rela-
tion zur Bestandsgröße seien Greifvögel jedoch überproportional häufig betroffen.  
Kollisionen von Vögeln mit WEA lassen sich nicht verhindern und potentiell können Individuen aller 
festgestellten Arten von den zukünftigen Anlagen geschlagen werden. Entscheidend ist vielmehr die 
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Frage, ob es sich um ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko handelt. Nach einem Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts (BVerwG 2016) muss dabei bedacht werden, dass es sich bei den Lebensräu-
men gefährdeter Tierarten um von Menschenhand gestaltete Naturräume handelt, in denen ein 
Grundrisiko von den Verkehrswegen, Windenergieanlagen, Hochspannungsleitungen usw. ausgeht. 
In der Praxis bedeutet dies, dass für die Beurteilung, inwiefern es bei den festgestellten Arten zu 
einem signifikant erhöhtes Tötungsrisiko kommt, entscheidend ist, ob eine Art im UG brütet, diese 
Art durch das spezifische Flugverhalten erhöht gefährdet ist und/oder in diesem Bereich bevorzugte 
Jagdgebiete liegen. In der Regel sind hierbei auf Grund der hohen Schlagopferzahl (DÜRR 2018) im 
Vergleich zur geringen Populationsgröße (vgl. GRÜNKORN et al. 2016) Groß- und Greifvögel beson-
ders zu betrachten. 
Im Zuge der konkreten Planungen ist das Kollisionsrisiko insbesondere für den Mäusebussard (Brut-
vogel) sowie für den Habicht (Brutvogel) zu betrachten. 
 
Der Mäusebussard ist mit 514 Totfunden in Deutschland (DÜRR 2018) ein häufiges Kollisionsopfer. 
Diese Art gilt mit einem bundesdeutschen Bestand von 80.000 – 135.000 Paaren allerdings als nicht 
gefährdet (GEDEON et al. 2014), ist aber als streng geschützte Art in der Bundesartenschutzverord-
nung aufgeführt. Für den Mäusebussard zeigen jedoch die Ergebnisse des PROGRESS-Projekts 
(„Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif-) Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen 
für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen“), dass u.a. der 
Mäusebussard unter den Greifvögeln als häufigste Art die meisten Kollisionen aufweist und die zu-
sätzlichen kollisionsbedingten Mortalitäten bei Mäusebussard auf der Grundlage der Anzahl der im 
Untersuchungsraum vorhandenen Windenergieanlagen zu erkennbar negativen Einflüssen auf die 
Populationsentwicklung führt (GRÜNKORN et al. 2016). 
Im Untersuchungsgebiet ist ein Paar Mäusebussard von einem potenziell erhöhten Kollisionsrisiko 
betroffen, da sich der Horst innerhalb eines 500 m-Abstandes zur nächstgelegenen Windenergiean-
lage befindet.  
 
Der Habicht gehört mit bisher 9 dokumentierten Funden zu den selteneren Kollisionsopfern mit WEA 
(DÜRR 2018). Mit einem bundesdeutschen Bestand von 11.500 – 16.500 Paaren ist der Habicht nicht 
so häufig wie der Mäusebussard. In Deutschland gilt er als nicht gefährdet, in Niedersachsen befin-
det er sich auf der Vorwarnliste. Der Habicht gilt wie der Mäusebussard als streng geschützte Art.  
Im Untersuchungsgebiet ist ein Paar Habicht von einem potenziell erhöhten Kollisionsrisiko betrof-
fen. Allerdings wurde im Rahmen der Brutvogelkartierung und der Raumnutzungskartierung nur ein-
mal ein Habicht außerhalb des Horstwaldes gesehen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass das 
Brutpaar die Potenzialfläche selten zur Nahrungssuche nutzt und sich das Kollisionsrisiko für diese 
Art nicht signifikant erhöhen dürfte. 

6 ZUSAMMENFASSUNG 

Für die Brutvogelkartierung wurden 13 Termine durchgeführt, wovon vier zur Erfassung nachtaktiver 
Arten ausgelegt waren. Entsprechend den Vorgaben des MU (2016) wurde in Kombination mit 12 
Brutvogelkartierungen eine Standardraumnutzungskartierung von der Dauer von jeweils vier Stun-
den durchgeführt, die sich pro Termin auf zwei Beobachtungspunkte verteilten. 
Insgesamt konnten 84 Arten festgestellt werden, von denen 47 im Untersuchungsgebiet brüteten. 
Von 10 weiteren Arten liegen Brutzeitfeststellungen vor, 15 Arten traten als Nahrungsgäste und 12 
Arten als Durchzügler im UG auf. Von den 84 Arten weisen 13 einen Rote Liste-Status in Deutsch-
land, Niedersachsen oder der Region Tiefland-West auf, 11 stehen zumindest auf einer der Vor-
warnlisten. 
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Zu den planungs- und bewertungsrelevanten Brutvögeln gehören Baumpieper, Goldammer, Gar-
tengrasmücke, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, Habicht, Haussperling, Kiebitz, Mäusebussard, 
Mittelspecht, Star, Stieglitz, Trauerschnäpper und Wiesenpieper. 
Bei der Standardraumnutzungskartierung konnten neben Graureiher, Mäusebussard und Turmfalke 
Flugbewegungen von Weißstorch, Habicht, Sperber und Schwarzmilan nachgewiesen werden. Der 
Weißstorch trat als gelegentlicher Nahrungsgast im UG auf. Der Habicht wurde als Brutvogel im UG 
nachgewiesen. Der Sperber wurde einmal ziehend und einmal als Nahrungsgast beobachtet. Der 
Schwarzmilan trat einmal als Durchzügler auf.  
Im Zuge der konkreten Planung sind bei den Brutvögeln insbesondere Auswirkungen auf den Kiebitz 
hinsichtlich einer Scheuchwirkung (Verlagerung und Verdrängung) näher zu prüfen. Nach heutigem 
Kenntnisstand ist insbesondere für den Mäusebussard als Brutvogel im UG im Rahmen einer arten-
schutzrechtlichen Beurteilung zu prüfen, ob ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko durch das Vor-
haben zu erwarten ist. 
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1 EINLEITUNG 

Im Zuge der Planung mehrerer WEA im Bereich Lehmden (Gemeinde Rastede, LK Ammerland) 
war 2018/2019 eine erneute Erfassung der Avifauna in dem Gebiet erforderlich. In dem Untersu-
chungsraum fanden bereits Kartierungen durch ÖKOPLAN im Jahr 2016 (FELS 2016) sowie durch 
das Büro für Ökologie, Naturschutz und räumliche Planung im Jahr 2013 (SINNING 2013) statt.  
Dieser Bericht fasst die Ergebnisse der Rastvogelkartierung 2018/2019 zusammen. Die Brutvo-
gelerfassung mit Raumnutzungsuntersuchung und Horstkartierung (2018) sind abgeschlossen und 
die Ergebnisse dazu bei HANDKE (2018) zusammengestellt. 
Die Bestandserfassung und –bewertung der Rastvögel wude im Wesentlichen nach den Vorgaben 
des Leitfadens zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-
energieanlagen in Niedersachsen (MU 2016) durchgeführt. 

2 METHODIK 

2.1.1 Erfassung 
Die Erfassung von Rastvögeln erfolgte in einem 1000-m-Radius um die PZF (566 ha). Betroffen-
heiten von Rastvögeln durch Windanlagen sind über einen Umkreis von 1.000 m hinaus nicht be-
kannt (z.B. REICHENBACH ET AL. 2004, HÖTKER ET AL. 2004). Dabei wurden nach der Bewertungs-
methode von KRÜGER ET AL. (2013) alle relevanten Rastvogelarten meist vom PKW aus räumlich 
erfasst. Dabei wurden immer ein Fernglas und ein Spektiv (30x80) eingesetzt. Die nach KRÜGER 
ET AL. (2013) bewertungsrelevanten Rastvogelarten und die erfassten Greifvögel sind in Tabelle 1 
zusammengestellt. Auffällige Anzahlen weiterer, nicht planungsrelevanter Arten sind textlich er-
gänzt. 

2.1.2 Kartiertermine 
Die Erfassung der Rastvögel wurde an 43 Terminen im Zeitraum vom 05.03.2018 bis 01.03.2019 
durchgeführt. Die Kartierungen verteilten sich wie folgt auf die Monate: März (5x), April (4x), Juli 
(4x), August (5x), September (4x), Oktober (4x), November (5x), Dezember (4x), Januar (4x), Feb-
ruar (4x). Eine Auflistung aller Termine mit Angabe von Uhrzeiten und Wetterdaten ist in Tab. A2 
(Anhang) zusammengestellt. 

2.1.3 Bewertung 
Die Bewertung erfolgt nach dem Modell bzw. den Kriterien von KRÜGER ET AL. (2013). 
In dieser Publikation werden für die Mehrzahl der Arten aus der Gruppe der Wat- und Wasservö-
gel, Möwen, Seeschwalben, Störche, Reiher und Kraniche auf Basis der Gesamtrastbestände 
Schwellenwerte für Rastbestandsgrößen lokaler, regionaler, landesweiter, nationaler und internati-
onaler Bedeutung abgeleitet. Hierbei werden die naturräumlichen Regionen Watten und Marschen, 
Tiefland und Bergland mit Börden unterschieden. 
Die Bewertung als Gastvogellebensraum nach dieser Methode kann nur die Arten berücksichtigen, 
für die Schwellenwerte definiert wurden. Für jede dieser Arten wird die Gesamtzahl der bei einer 
Begehung festgestellten Individuen mit den Schwellenwerten verglichen und das Bedeutungskrite-
rium ermittelt. Eine Gesamtbewertung als Gastvogellebensraum kann durch die Auflistung der 
Nachweise von mindestens lokaler Bedeutung erfolgen. 
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3 ERGEBNISSE 

3.1 Planungs- und bewertungsrelevante Arten 

Bei den planungsrelevanten (Empfindlichkeit) und bewertungsrelevanten (KRÜGER ET. AL. 2013) 
Rastvogelarten handelt es sich i.d.R. um Arten aus den Gruppen der Watvögel, Enten, Gänse und 
Schwäne, Möwen, Reiher und Kraniche. 
Im UG Lehmden wurden folgende 23 bewertungsrelevante Rastvogelarten rastend nachgewiesen: 
Zwergtaucher, Kormoran, Silberreiher, Graureiher, Höckerschwan, Tundrasaatgans, Blässgans, 
Graugans, Pfeifente, Schnatterente, Krickente, Stockente, Gänsesäger, Teichhuhn, Austernfi-
scher, Kiebitz, Zwergschnepfe, Regenbrachvogel, Großer Brachvogel, Lachmöwe, Sturmmöwe, 
Heringsmöwe und Silbermöwe. 
Als ausschließlich überfliegende Art ist darüber hinaus noch der Kranich festgestellt worden. Für 
andere planungsrelevante Arten hatte das Gebiet in unserem Untersuchungsjahr als Durchflugs-
gebiet keine Bedeutung. 
 
Außerdem sind in Tab. 1 die Greifvögel dargestellt, da diese Gruppe als besonders kollisionsge-
fährdet gilt (DÜRR 2019). Es wurden im Rahmen der Rastvogelzählungen allerdings nur 4 Greifvo-
gelarten nachgewiesen: Habicht (2 Termine, je 1 Exemplar), Sperber (1 Termin mit 2 überfliegen-
den Ex.), Mäusebussard (34 Termine, max. 7 Ex.), Turmfalke (3 Termine, max. 2 Ex.). Die ge-
nannten Greifvogelbeobachtungen sind (bis auf Mäusebussard und Turmfalke) in Karte 1 darge-
stellt.  
Die Zählergebnisse der o.g. Arten sind Tab. 1 zu entnehmen. 
 
Im Verlauf der 43 durchgeführten Rastvogelzählungen wurde eine Bedeutung des Untersuchungs-
gebietes als Rastvogellebensraum nach KRÜGER ET AL. (2013) lediglich für folgende vier Arten 
nachgewiesen: 
Silberreiher, Graugans, Regenbrachvogel und Sturmmöwe (siehe Karte 2 und auch Kap. 4).  

3.2 Weitere Rastvogelarten 

Einen Überblick über sämtliche im Rahmen der Rastvogelzählungen erfassten Arten gibt Tab. A1 
im Anhang.  
Von den nicht bewertungsrelevanten Arten konnte für den Star an einem Termin mit 110 Individu-
en ein etwas größerer Trupp gezählt werden. 

3.3 Verteilung der Rastvögel im Untersuchungsraum 

Hauptrastgebiete liegen im Bereich der Potenzialfläche in der Niederung beidseits der Rehorner 
Bäke (Großer, Brachvogel, Kiebitz, Silberreiher) und am Geestrandtief (Zwergtaucher, Enten). 
Darüber hinaus wurde einmal im 500 bis 1000-m-Radius im Norden des UG bei Lehmden ein 
Sturmmöwentrupp von lokaler Bedeutung registriert. Das übrige UG hat für bewertungsrelevante 
Rastvogelarten nur eine sehr geringe Bedeutung. 
Für überfliegende bewertungsrelevante Arten hat das UG keine Bedeutung. 
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Tab. 1: Übersicht über die im Rahmen von 43 Rastvogelzählungen im Zeitraum 05.03.2018 bis 01.03.2019 im UG Lehmden nachgewiesenen nach KRÜGER ET AL. (2013) bewertungsrelevanten Rastvogelarten und Greifvögel 

Überfliegende Arten in Klammern; x = qualitative Erfassung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Zw ergtaucher Tachybaptus ruficollis 250 10 5 2 2 2 2 2 1 2 2
Kormoran Phalacrocorax carbo 1000 120 60 30 (1) 2 1
Silberreiher Egretta alba 50 10 5 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 10 13 9 2 2
Graureiher Ardea cinerea 820 280 140 70 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 2 5 3 3 1 1 2
Höckerschw an Cygnus olor 700 80 40 20 (3) 2 2
Tundrasaatgans Anser fabalis rossicus 4000 1200 600 300 27
Bläßgans Anser albifrons 4250 2350 1200 590 (20) 7 (62) 110
Graugans Anser anser 1300 530 270 130 65 24 6 6 2 4 4 (7) 17 7 37 64 40 25 1 440 16
Pfeifente Anas penelope 2900 1400 700 350 11 2
Schnatterente Anas strepera 460 40 20 10 3
Krickente Anas crecca 1000 360 180 90 15 12 12 2 2
Stockente Anas platyrhynchos 9000 2600 1300 650 60 30 25 4 6 4 4 6 4 2 2 3 (14) 2 12 10 15 20 10 30 15 12 15 20 20 5 11 20 13 18
Gänsesäger Mergus merganser 370 90 45 25 1
Habicht Accipiter gentilis 1 1
Sperber Accipiter nisus (2)
Mäusebussard Buteo buteo 5 3 3 2 5 1 6 2 1 1 2 1 1 3 3 2 4 7 2 3 2 1 4 2 1 1 7 3 3 3 3 3 3 4
Turmfalke Falco tinnunculus 2 2 1
Teichhuhn Gallinula chloropus 1100 300 150 75 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2
Kranich Grus grus 1500 540 270 140 (35) (1)
Austernfischer Haematopus ostralegus 2300 490 240 130 1
Kiebitz Vanellus vanellus 7500 2700 1350 680 1 6 12 4 9 6 1 2 85 6 4 30 48 35 30 4 10 2
Zw ergschnepfe Lymnocryptes minimus 80 20 10 5 1
Regenbrachvogel Numenius phaeopus 50 10 5 14
Großer Brachvogel Numenius arquata 1400 300 150 75 6 6 1
Lachmöw e Larus ridibundus 5000 3200 1600 800 (3) 2 2 1 (2)
Sturmmöw e Larus canus 1850 250 130 65 3 15 1 114 52 10 5 4
Heringsmöw e Larus fuscus 1150 120 60 30 8 (2) (2) (2)
Silbermöw e Larus argentatus 2000 260 130 65 2 (1) 2 2 20 1 1 4 1 9
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4 BEWERTUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMES 

Für folgende vier Arten wurden nach KRÜGER ET AL. (2013) bedeutsame Gesamtrastzahlen im Un-
tersuchungsgebiet festgestellt (siehe Tab.1): 
 
Silberreiher:  landesweite Bedeutung am 27.01. (10 Ex.) und 03.02.2019 (13 Ex.) 
   regionale Bedeutung am 10.02.2019 (9 Ex.) 
 
Graugans:  regionale Bedeutung am 03.02.2019 (440 Ex.) 

Regenbrachvogel:  landesweite Bedeutung am 20.07.2018 (14 Ex.) 
 
Sturmmöwe:  lokale Bedeutung am 19.01.2019 (114 Ex.) 
 
 
Für diese Arten traten nach KRÜGER et al. (2013) auch bedeutsame Einzeltrupps auf (siehe Karte 
2): 
 
Silberreiher:  einmal landesweit bedeutsame Truppgröße (12 Ex.) im 500-m Radius 

einmal regional bedeutsame Truppgröße (5 Ex.) innerhalb der Potenzialflä-
che 
 

Graugans:  einmal regional bedeutsame Truppgröße (440 Ex.) im 500-1000 m-Radius 
westlich des Geestrandtiefs 

Regenbrachvogel:  einmal landesweit bedeutsame Truppgröße (14 Ex.) im 500-1000 m Radius 
im Norden des UG 

Sturmmöwe: einmal lokal bedeutsame Truppgröße (112 Ex.) im 500-1000 m Radius im 
Nordwesten des UG 

5 POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN 

Für eine Reihe von Rastvogelarten ist im Vergleich zu den Brutvögeln eine deutlich höhere Emp-
findlichkeit gegenüber Windenergieanlagen nachgewiesen worden (z.B. HÖTKER ET AL. 2004, REI-
CHENBACH ET AL. 2004, MÖCKEL & WIESNER 2007, LANGGEMACH & DÜRR 2017). Insbesondere 
Gänse, Enten und Watvögel halten im Allgemeinen Abstände von bis zu mehreren hundert Metern 
ein. Die Empfindlichkeit in Bezug auf die Scheuchwirkungen steht in direkter Beziehung zur Kollisi-
onsgefährdung von Gastvogelarten. Empfindliche Arten, die die Nähe von Windparks meiden, tre-
ten nur selten als Kollisionsopfer auf (beispielsweise Gänse). Einige Arten, die hingegen auch in-
nerhalb von Windparks auftreten, gehören nach DÜRR (2019) zu den häufigeren Kollisionsopfern 
(z.B. Möwen). Insofern wird mit der Einstufung der Empfindlichkeit in Bezug auf Scheuchwirkungen 
bei einigen Arten gleichzeitig eine Aussage zur Kollisionsgefährdung getroffen. Eine Ausnahme 
sind Grau- und Silberreiher, die regelmäßig in Windparks rasten, aber bisher kaum (Graureiher) 
bzw. nicht (Silberreiher) als Kollisionsopfer registriert wurden sowie der Regenbrachvogel, der 
ebenfalls noch nicht als Kollisionsopfer nachgewiesen wurde. 
Nachfolgend wird für die planungs- und bewertungsrelevanten Arten, die im UG mit bedeutsamen 
Anzahlen festgestellt wurden (Silberreiher, Graugans, Regenbrachvogel, Sturmmöwe), der derzei-
tige Kenntnisstand zur Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen zusammengefasst. Zusätz-
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lich wird für alle planungs- und bewertungsrelevanten Arten die Anzahl der derzeit bekannten Kol-
lisionsopfer angegeben. 

SCHEUCH- UND BARRIEREWIRKUNG 

Silberreiher  
Der Silberreiher wird – genau wie der Graureiher (REICHENBACH ET AL. 2004, STEINBORN ET AL. 
2011) - regelmäßig innerhalb von Windparks und in geringer Entfernung (weniger als 100 m) zu 
Windenergieanlagen beobachtet, sodass wir diese Art – wie auch den Graureiher – als gering 
empfindlich gegenüber Windenergieanlagen einstufen. 

Graugans 
Von dieser Art gibt es Angaben zu Meidungsdistanzen von bis zu 300 m (HANDKE ET AL. 2004, 
SCHREIBER 2000). Daher wurde die Art von REICHENBACH ET AL. (2004) als hoch empfindlich ge-
genüber Windenergieanlagen eingestuft. Ähnliche Einstufungen liegen auch für andere Gänsear-
ten wie Bläss- und Nonnengans vor. 

Regenbrachvogel 
Zum Meideverhalten von Regenbrachvögeln gegenüber Windenergieanlagen gibt es in der Litera-
tur bisher nur sehr wenige Angaben. Bei einer Untersuchung zum Rastverhalten von Regenbrach-
vögeln in den Bereichen Jaderberg, Varel und Rastede wurden mehrmals Trupps in Größen zwi-
schen 2 und 18 Tieren beobachtet, die in ca. 80-150 m Entfernung zu einer WEA rasteten (HAND-
KE 2016, HANDKE 2017). Das würde eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit bedeuten. Zu einer 
ähnlichen Einstufung kamen auch REICHENBACH ET AL. (2004). 
 
Sturmmöwe 
Möwen gelten hingegen generell als wenig empfindlich gegenüber Windenergieanlagen. Für 
Sturmmöwen sind Vertreibungswirkungen über 100 m hinaus nicht bekannt. REICHENBACH ET AL. 
(2004) stufen die Art daher als gering empfindlich ein. Nach HÖTKER ET AL. (2004) liegen die mittle-
ren Meideabstände zwischen 100 m und 160 m. Gleichzeitig unterliegt die Art offensichtlich einem 
erhöhten Kollisionsrisiko, was auf eine geringe Meidung gegenüber Windenergieanlagen hinweist. 

KOLLISIONSVERLUSTE 
Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand (DÜRR STAND 07.01.2019) liegen für einige der planungs-
relevanten Rastvogelarten im UG bisher bundesweit keine Totfunde an Windenergieanlagen vor. 
Dies gilt für Zwergtaucher, Silberreiher, Gänsesäger, Zwergschnepfe und Regenbrachvogel. Für 
weitere planungsrelevante Arten gibt es nur sehr wenige Totfunde: Kormoran (4), Graureiher (14), 
Höckerschwan (22), Tundrasaatgans (5), Blässgans (5), Graugans (16), Pfeifente (5), Schnatter-
ente (3), Krickente (6), Teichhuhn (2), Austernfischer (4), Kiebitz (19) und Großer Brachvogel (4). 
Bei anderen Arten sind zwar viele Kollisions- bzw. Anflugopfer an Windenergieanlagen aus 
Deutschland bekannt, die Anzahlen sind aber in Relation zur Populationsgröße der Arten in 
Deutschland gering: Stockente (189), Lachmöwe (171), Sturmmöwe (58), Heringsmöwe (53) und 
Silbermöwe (119). 

6 ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen der 43 Rastvogelzählungen wurden im Untersuchungsgebiet an fünf Terminen bewer-
tungsrelevante Rastvogelaufkommen von Silberreiher (2x landesweit, 1x regional), Graugans (1x 
regional), Regenbrachvogel (1x landesweit) und Sturmmöwe (1x lokal) nachgewiesen.  
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Hauptrastgebiete liegen im Bereich der Potenzialfläche in der Niederung beidseits der Rehorner 
Bäke (Großer, Brachvogel, Kiebitz, Silberreiher) und am Geestrandtief (Zwergtaucher, Enten). 
Darüber hinaus wurde einmal im 500 bis 1000-m-Radius im Norden des UG bei Lehmden ein 
Sturmmöwentrupp von lokaler Bedeutung registriert. Das übrige UG hat für bewertungsrelevante 
Rastvogelarten nur eine sehr geringe Bedeutung. 
Für überfliegende bewertungsrelevante Arten hat das UG keine Bedeutung. 
 
Scheuchwirkungen sind beim Regenbrachvogel nach unseren Beobachtungen bis zu einer Entfer-
nung von etwa 100 m zu erwarten. Bei der Sturmmöwe sind Vertreibungswirkungen über 100 m 
hinaus nicht bekannt. Auch von Silber- und Graureiher liegen keine Beobachtungen zu Scheuch-
wirkungen durch Windenergieanlagen vor. Die einzige Art mit einer hohen Empfindlichkeit gegen-
über Windenergieanlagen ist die Graugans, von der ein Meideverhalten bis 300 m beobachtet 
worden ist. Da die Graugans nur einmal in regional bedeutsamer Anzahl und in 800 m Entfernung 
von der Potenzialfläche nachgewiesen worden ist, ist aber auch bei dieser Art mit keiner 
Scheuchwirkung zu rechnen 
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Tab. A 1: Ergebnisse von 43 Rastvogelzählungen im Zeitraum 05.03.2018 bis 01.03.2019 im UG Lehmden  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Zw ergtaucher Tachybaptus ruficollis 250 10 5 2 2 2 2 2 1 2 2
Kormoran Phalacrocorax carbo 1000 120 60 30 (1) 2 1
Silberreiher Egretta alba 50 10 5 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 10 13 9 2 2
Graureiher Ardea cinerea 820 280 140 70 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 2 5 3 3 1 1 2
Höckerschw an Cygnus olor 700 80 40 20 (3) 2 2
Tundrasaatgans Anser fabalis rossicus 4000 1200 600 300 27
Bläßgans Anser albifrons 4250 2350 1200 590 (20) 7 (62) 110
Graugans Anser anser 1300 530 270 130 65 24 6 6 2 4 4 (7) 17 7 37 64 40 25 1 440 16
Nilgans Alopochen aegyptiacus x x x x x x x x x x x x x
Pfeifente Anas penelope 2900 1400 700 350 11 2
Schnatterente Anas strepera 460 40 20 10 3
Krickente Anas crecca 1000 360 180 90 15 12 12 2 2
Stockente Anas platyrhynchos 9000 2600 1300 650 60 30 25 4 6 4 4 6 4 2 2 3 (14) 2 12 10 15 20 10 30 15 12 15 20 20 5 11 20 13 18
Gänsesäger Mergus merganser 370 90 45 25 1
Habicht Accipiter gentilis 1 1
Sperber Accipiter nisus (2)
Mäusebussard Buteo buteo 5 3 3 2 5 1 6 2 1 1 2 1 1 3 3 2 4 7 2 3 2 1 4 2 1 1 7 3 3 3 3 3 3 4
Turmfalke Falco tinnunculus 2 2 1
Fasan Phasianus colchicus x x x x x x x x x x x x x
Teichhuhn Gallinula chloropus 1100 300 150 75 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2
Kranich Grus grus 1500 540 270 140 (35) (1)
Austernfischer Haematopus ostralegus 2300 490 240 130 1
Kiebitz Vanellus vanellus 7500 2700 1350 680 1 6 12 4 9 6 1 2 85 6 4 30 48 35 30 4 10 2
Zw ergschnepfe Lymnocryptes minimus 80 20 10 5 1
Waldschnepfe Scolopax rusticola 2
Regenbrachvogel Numenius phaeopus 50 10 5 14
Großer Brachvogel Numenius arquata 1400 300 150 75 6 6 1
Lachmöw e Larus ridibundus 5000 3200 1600 800 (3) 2 2 1 (2)
Sturmmöw e Larus canus 1850 250 130 65 3 15 1 114 52 10 5 4
Heringsmöw e Larus fuscus 1150 120 60 30 8 (2) (2) (2)
Silbermöw e Larus argentatus 2000 260 130 65 2 (1) 2 2 20 1 1 4 1 9
Hohltaube Columba oenas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ringeltaube Columba palumbus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Türkentaube Streptopelia decaocto x
Grünspecht Picus viridis x x x
Schw arzspecht Dryocopus martius x
Buntspecht Dendrocopus major x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mittelspecht Dendrocoptes medius x
Feldlerche Alauda arvensis x x x x
Rauchschw albe Hirundo rustica x x x x x x x x x x x x x
Mehlschw albe Delichon urbica x x x
Baumpieper Anthus trivialis x
Wiesenpieper Anthus pratensis (x) x x x
Schafstelze Motacilla f lava x x
Gebirgsstelze Motacilla cinerea x x
Bachstelze Motacilla alba x x x x x x x x x x x
Zaunkönig Troglodytes troglodytes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Heckenbraunelle Prunella modularis x x x x
Rotkehlchen Erithacus rubecula x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hausrotschw anz Phoenicurus ochruros x x
Gartenrotschw anz Phoenicurus phoenicurus x x
Braunkehlchen Saxicola rubetra x
Schw arzkehlchen Saxicola torquata x x
Steinschmätzer Oenanthe oenanthe x
Amsel Turdus merula x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wacholderdrossel Turdus pilaris x x x x x x x x
Singdrossel Turdus philomelos x x x x x x x
Rotdrossel Turdus iliacus x x x x x
Misteldrossel Turdus viscivorus x x
Dorngrasmücke Sylvia communis x
Gartengrasmücke Sylvia borin x
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla x x x x x x x
Zilpzalp Phylloscopus collybita x x x x x x x x x x x x x x
Fitis Phylloscopus trochilus x x
Wintergoldhähnchen Regulus regulus x x x x x x x x
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus x x x
Grauschnäpper Muscicapa striata x
Schw anzmeise Aegithalos caudatus x x x
Sumpfmeise Parus palustris x x x x x x x x x x x x
Weidenmeise Parus montanus x
Tannenmeise Parus ater x x x x x x
Blaumeise Parus caeruleus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kohlmeise Parus major x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kleiber Sitta europaea x x x x x x x x x x x x x x x
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla x x x x x x x x x x x x
Eichelhäher Garrulus glandarius x x x x x x x x x x x x x x x x
Elster Pica pica x x x x x x x x x x x x x x
Dohle Corvus monedula x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Saatkrähe Corvus frugilegus x x x
Rabenkrähe Corvus corone corone x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Star Sturnus vulgaris x x x 110 x x x x x x x x x x x x x x x x
Haussperling Passer domesticus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Feldsperling Passer montanus x
Buchfink Fringilla coelebs x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bergfink Fringilla montifringilla x x x x x x x
Grünling Carduelis chloris x x x x x x x x x x x
Stieglitz Carduelis carduelis x x x x x x x x x x x x x x
Erlenzeisig Carduelis spinus x x (x) x x
Bluthänfling Carduelis cannabina x
Birkenzeisig Carduelis f lammea x x x
Gimpel Pyrrhula pyrrhula x
Kernbeisser Coccothraustes coccothraustes x
Goldammer Emberiza citrinella x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Tab. A 2: Termine der Rastvogelerfassung im UG Lehmden mit Angabe der Wetterdaten 

 

1 05.03.2018 08:30-09:30 7°C 50 S 2 kein
2 12.03.2018 08:25-09:30 5°C 100 SO 1-2 kein
3 19.03.2018 13:50-15:00 3°C 0 NO 3 kein
4 27.03.2018 11:30-12:45 8°C 90-100 SO 2-3 kein
5 06.04.2018 07:00-08:00 0°C 0 SW 0-1 kein
6 10.04.2018 19:15-20:15 15°C 0 NO 3 kein
7 17.04.2018 12:30-13:30 10°C 10 SW 2 kein
8 26.04.2018 07:40-09:10 8°C 100 SW 3 kein
9 06.07.2018 13:10-14:30 20°C 20 NW 3 kein

10 14.07.2018 17:00-18:00 20°C 20 N 2-3 kein
11 20.07.2018 09:10-10:15 18°C 10 NO 2-3 kein
12 28.07.2018 16:40-17:40 25°C 60 W 3-4 kein
13 03.08.2018 08:10-09:20 21°C 0 O 1 kein
14 12.08.2018 15:00-16:15 22°C 90 SW 3 kein
15 17.08.2018 15:30-16:45 21°C 40 NW 1-2 kein
16 24.08.2018 19:10-20:15 16°C 90 W 3-4 kein
17 31.08.2018 11:25-12:35 17-19°C 100 NW 3 kein
18 08.09.2018 15:00-16:00 19°C 60 SW 2-3 kein
19 14.09.2019 10:30-11:50 16°C 10 SW 2 kein
20 22.09.2018 12:10-13:10 14°C 60 SW 4-5 kein
21 28.09.2018 08:50-10:00 13°C 20-40 N 3 kein
22 05.10.2018 14:30-15:40 20°C 5 SW 2-3 kein
23 11.10.2018 09:05-10:10 12-14°C 0 SO 2-3 kein
24 21.10.2018 11:30-12:40 14°C 80 SW 2-3 kein
25 26.10.2018 09:00-10:00 11°C 100 SW 3 kein
26 04.11.2018 15:10-16:10 8°C 100 SO 2 kein
27 11.11.2018 15:20-16:20 13°C 95 SW 2-3 kein
28 16.11.2018 09:05-10:05 3°C 0 SO 2 kein
29 22.11.2018 08:00-09:00 3°C 100 O 2-3 leichter Schneefall
30 28.11.2018 09:00-10:00 -2°C 10 SO 2-3 kein
31 05.12.2018 09:15-12:20 1°C 10 SW 2-3 kein
32 14.12.2018 08:50-09:40 1°C 100 NO 1-2 kein
33 21.12.2018 09:05-10:00 7°C 100 S 3 Regen
34 30.12.2018 12:15-13:15 8°C 80-100 NW 2-3 kein
35 06.01.2019 14:-15:00 7-9°C 95-90 NW 2-3  zeitw.leichter Nieselregen
36 13.01.2019 12:00-13:00 8°C 100 NW 2  zeitw.leichter Nieselregen
37 19.01.2019 14:35-15:35 2 bis -1°C 20-15 SO 2 kein
38 27.01.2019 14:50-15:50 5-6°C 95-100 W 2-3  zeitw.leichter Nieselregen
39 03.02.2019 14:50-15:50 5°C 60-70 NW 2 kein
40 10.02.2019 16:45-17:45 7°C 95-100 SW 3  zeitw.leichter Nieselregen
41 15.02.2019 17:00-18:00 10°C 5 SO 1-2 kein
42 22.02.2019 08:00-09:00 7°C 95 NW bis NO 2 kein
43 01.03.2019 12:30-13:20 6,5-7°C 60 NNW 3-4 kein

NiederschlagWindst. 
(bft)Exk. Nr. Datum Temp. (°C) Bewölkung 

(%)
Wind-

richtungUhrzeit



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

20 Blg

1 Sp

62 Blg

27 Sag

14
 S

to

35 Kch

1 Ha

1 Sp

2 Zt

2 Zt

2 Zt

3 Sn

2 Zt

1 Ha

1 Ko

1 Zt

2 Zt

2 Sir
2 Sir

3 Sir

1 Sir

1 Sir
1 Sir

1 Sir1 Sir

2 Sir

2 Sir

3 Sir
4 Sir

3 Sir

2 Sir

5 Sir

1 Sir

1 Sir

2 Sir

1 Sir

1 Sir

1 Gbv

2 Sir

1 Sir

1 Sir

1 Sir

1 Sir

10 Ki

1 Sir

6 Gbv

48 Ki

35 Ki

85 Ki

110 S

10 Kr

10 Ki

1 Zsn

15 Kr

1 Sir

1 Was

1 Was

12 Sir

40 Gra

25 Gra

12 Sto

20 Sto

16 Sto

20 Sto

11 Sto

25 Stm

26 Stm

20 Sim

64 Gra

15 Sto

37 Gra

10 Sto

15 Stm

17 Gra

15 Sto
10 Sto

12 Sto

14 Rbv

15 Sto

14 Gra10 Gra

30 Sto
10 Gra

110 Blg
440 Gra

112 Stm

Datum Unterschrift

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

02/2019

02/2019

03/2019

Maßstab: Projekt:

Plan Nr.
1

1:10.000

Diekmann
Janssen

Handke

07/03/2019

0 0,5 10,25
Kilometer

Planzeichenerklärung
Potenzialfläche (PZF)

500 m Radius um PZF

1000 m Radius um PZF

Planungs- und bewertungsrelevante Rastvogelarten*

!( Blg - Blässgans
!( Gbv - Großer Brachvogel
!( Gra - Graugans
!( Gäs - Gänsesäger
!( Ha - Habicht
!( Ki - Kiebitz
!( Ko - Kormoran
!( Kr - Krickente
!( Pfe - Pfeifente
!( Rbv - Regenbrachvogel
!( S - Star
!( Sim - Silbermöwe
!( Sir - Silberreiher
!( Sn - Schnatterente
!( Stm - Sturmmöwe
!( Sto - Stockente
!( Was - Waldschnepfe
!( Zsn - Zwergschnepfe
!( Zt - Zwergtaucher

Überfliegende Vögel

Blg - Blässgans
Ha - Habicht
Kch - Kranich
Sag - Tundrasaatgans
Sp - Sperber
Sto - Stockente

±

Gemeinde Rastede

Windenergieplanung 
Lehmden
Karte 1: Ergebnisse der 
Rastvogelkartierung 2018/2019

Landkreis Ammerland

18-2618

* 
- Bewertungsrelevante Arten nach KRÜGER et al. (2013)
  (Enten, Gänse, Kiebitz, Möwen ab 10 Ex.)
- Greife außer Mäusebussard und Turmfalke
- WEA-empfindliche Arten (Waldschnepfe)

Rastvogelkartierung  im Bereich des
Windparks Lehmden

Rastvogelkartierung 2018/2019Planart:

Diekmann • Mosebach & Partner
Oldenburger Straße 86        26180  Rastede        Tel. (04402)  91 16 30        Fax  91 16 40 

Regionalplanung • Stadt- und Landschaftsplanung • Entwickungs- und Projektmanagement



!(

!(

!(

!(

!(5 Sir
12 Sir

14 Rbv

440 Gra

112 Stm

0 0,5 10,25
Kilometer

Planzeichenerklärung
Potenzialfläche (PZF)

500 m Radius um PZF

1000 m Radius um PZF

Bedeutung

!( landesweit

!( regional

!( lokal

Bewertungsrelevante Rastvogelarten

Gra - Graugans

Rbv - Regenbrachvogel

Sir - Silberreiher

Stm - Sturmmöwe

±
Windenergieplanung 
Lehmden
Karte 2: 
Rastvogelkartierung 2018/2019:
Bewertungsrelevante Rastvogel-
vorkommen 
nach KRÜGER et al. (2013)

Datum Unterschrift

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

02/2019

02/2019

03/2019

Maßstab: Projekt:

Plan Nr.
2

1:10.000

Diekmann
Janssen

Handke

07/03/2019

Gemeinde Rastede
Landkreis Ammerland

18-2618

Rastvogelkartierung  im Bereich des
Windparks Lehmden

Bewertungsrelevante RastvogelvorkommenPlanart:

Diekmann • Mosebach & Partner
Oldenburger Straße 86        26180  Rastede        Tel. (04402)  91 16 30        Fax  91 16 40 

Regionalplanung • Stadt- und Landschaftsplanung • Entwickungs- und Projektmanagement



 
 

 
 

Fachbeitrag Fledermäuse zum potenziellen 
Windparkstandort Lehmden 

 
 
 
 

Diekmann, Mosebach & Partner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auftragnehmer 
 

Dipl.-Biol. Lothar Bach, Freilandforschung, zool. Gutachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bremen, November 2018 

 
 
 



Frey & Bach: Fachstellungnahme Fledermäuse Windparkplanung Lehmden 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
 

Auftraggeber: 

Sonja Bode 

Diekmann, Mosebach & Partner 

Oldenburger Straße 86 

26180 Rastede 

Tel.: 04402/9116-36 

Fax: 04402/9116-40 

Email: bode@diekmann-mosebach.de 

Auftragnehmer: 

Lothar Bach 

Freilandforschung, zool. Gutachten 

Hamfhofsweg 125 b 

28357 Bremen 

Tel/Fax: 0421-2768953 

Email: lotharbach@bach-freilandforschung.de 

 

Projektbearbeitung: 

M.Sc. Kerstin Frey, Delmenhorst 

Dipl.-Biol. Lothar Bach, Bremen  



Frey & Bach: Fachstellungnahme Fledermäuse Windparkplanung Lehmden 
 

 2 

 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

1.  Einleitung 3 

1.1 Zielsetzung der Untersuchung 3 

2.  Untersuchungsgebiet und Methode 4 

2.1 Untersuchungsgebiet 4 

2.2 Methode 4 

   2.2.1 Erfassungsmethode 4 

   2.2.2.Bewertungsverfahren 7 

3.  Ergebnisse 9 

3.1 Übersicht 9 

3.2 Beobachtungshäufigkeiten und Raumnutzung 10 

3.3 Ergebnisse der Horchkisten 13 

3.4 Befunde des AnaBat-Systems 17 

4. Bewertung der Befunde 21 

4.1 Bewertung des Artenspektrums 21 

4.2 Bewertung nach dem Gefährdungspotenzial 21 

4.3 Bewertung der Horchkistenbefunde 22 

4.4 Vergleich mit dem Gutachten aus dem Jahr 2011 22 

4.5 Funktionsräume von hoher, mittlerer und geringer Bedeutung 24 

5. Konfliktanalyse 27 

5.1 Darstellung der Konfliktbereiche  27 

5.2 Bewertung der Beeinträchtigungen 30 

5.3 Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen  33 

5.4 Kompensationsmaßnahmen 37 

6. Zusammenfassung 38 

7. Literatur  39 

Anhang 



Frey & Bach: Fachstellungnahme Fledermäuse Windparkplanung Lehmden 
 

 3 

 

1. EINLEITUNG 
 

Trotz des rechtlichen Schutzes von Fledermäusen seit dem Jahr 1936 erlitten Fledermäuse nach 1950 auch in 

Deutschland zum Teil drastische Bestandsrückgänge (KULZER et al. 1987; ROER 1977). Als Ursache sind 

vorwiegend komplex zusammenwirkende, anthropogen verursachte Faktoren zu nennen. Hierzu gehören u. a. 

Quartierverlust durch Dachsanierung oder Störung von Winterquartieren, schleichende Vergiftung durch Biozide 

und deren Abbauprodukte in der Nahrung, vor allem aber Verlust von Lebensräumen sowie Nahrungsverlust als 

Folge der Uniformierung der Landschaft. Dies führte dazu, dass Fledermäuse zu der Tiergruppe mit dem 

höchsten Anteil gefährdeter Arten der heimischen Fauna zählen (KAULE 1986) und, wenngleich für einige Arten 

in der vergangenen Zeit eine gewisse Stabilisierung und Erholung der Bestände beobachtet wurde, die meisten 

heimischen Fledermausarten in die Rote Liste Niedersachsens bzw. fast alle in die Rote Liste Deutschlands 

aufgenommen werden mussten (NLWKN in Vorb., BOYE et al. 1998). Aus diesem Grunde hat die 

Bundesrepublik Deutschland im Laufe der vergangenen Jahre eine Reihe von internationalen Konventionen zum 

Schutze der Fledermäuse ratifiziert, u.a. 1991 das "Abkommen zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa" 

(Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1993, Teil II: 1106-1112) und räumt demnach dem Fledermausschutz auch hohen 

politischen Stellenwert ein. Schon aus diesen, nur kurz skizzierten Fakten zur Situation der Fledermausbestände 

und der Verpflichtungen zu deren Schutz, lässt sich die Forderung ableiten, Fledermäuse bei Eingriffsvorhaben, 

die erhebliche Beeinträchtigungen dieser Tiergruppe erwarten lassen, grundsätzlich zu berücksichtigen. 

Die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Fledermäusen im Rahmen von Eingriffsplanungen lässt sich aus 

den gesetzlichen Grundlagen ableiten. Darüber hinaus sind viele Fledermausarten geeignet, 

Funktionsbeziehungen zwischen verschiedenen Landschaftselementen aufzuzeigen. Auf diese Weise sollen sich 

Erkenntnisse in die Planung einbringen lassen, die nicht oder nur unzureichend über eine alleinige Betrachtung 

von Biotoptypen berücksichtigt werden (BRINKMANN 1998). 

Zu den abwägungsrelevanten Belangen für die Begründung des jeweiligen Planungsvorhabens gehören u. a. alle 

besonders geschützten, streng geschützten (gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie) oder vom Aussterben 

bedrohten Tierarten, da die Artenschutzbestimmungen nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der 

Eingriffsregelung zu berücksichtigen sind. Zu überplanende Bereiche sind demnach in jedem Fall auf das 

Vorkommen solcher Arten hin zu untersuchen und in Hinblick auf ihre Bedeutung einzuschätzen. Von Belang 

sind allerdings nicht nur die durch die Artenschutzbestimmungen geschützten Tiere, sondern vielmehr alle 

Tierartenvorkommen, deren Kenntnis die Planungsentscheidung beeinflusst. 

1.1 Zielsetzung der Untersuchung 

 

Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung ist die Erfassung und Bewertung der Fledermausvorkommen im 

Rahmen der Eingriffsbewertung in der potenziellen Windparkfläche „Lehmden". Dabei liegt der Schwerpunkt 

auf der Erfassung des für Windkraftplanungen relevanten Artenspektrums und der Suche nach Jagdgebieten und 

Flugrouten in einem Untersuchungsraum mit einem Radius von ca. 500 m um die Potenzialfläche. Die Suche 

nach Fledermausquartieren wurde durchgeführt, hatte aber nachrangige Bedeutung. 

Die erfassten Daten werden dargestellt, bewertet und es wird eine Konfliktanalyse durchgeführt. 
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2. UNTERSUCHUNGSGEBIET UND METHODE 
 

2.1   Untersuchungsgebiet 

 

Das Untersuchungsgebiet (UG) erstreckt sich zwischen Hahn-Lehmden im Nordwesten, Lehmdermoor im 

Nordosten, Delfshausen im Osten, Kleibrok im Süden und Liethe im Südwesten. Die östliche Grenze verläuft 

entlang des Geestrandtiefs, im Süden begrenzt der südlich der Rehorner Bäke gelegene Feldweg das UG, im 

Westen verläuft sie parallel zur Bahnlinie und im Norden begrenzt die K131 das UG. 

Das UG ist geprägt durch Ackerflächen (vorwiegend Mais) und Grünland (vorwiegend Wiesen, vereinzelt 

Weiden) in Verbindung mit vereinzelten Baumhecken. Im Nordosten und im Westen des UG befinden sich 

Waldbereiche (Klocksbüsche bzw. Lehmdener Büsche), im Südosten ein Wäldchen. Im Süden des UG verläuft 

die Rehorner Bäke, welche in das Geestrandtief mündet. Das Geestrandtief im Osten des UG fließt in nördliche 

Richtung. Einige Bereiche des UG sind mit Gräben durchzogen. 

Innerhalb des UG wurden, soweit möglich, die Wege per Fahrrad befahren bzw. zu Fuß begangen (Karte 1). Ein 

Teil der Flächen (Maisacker im Nordosten, Maisacker im Südwesten) konnte aufgrund des hohen Wuchses in 

einigen Nächten nur teilweise begangen werden. 

Der Untersuchungsraum für die Erfassung der Fledermausfauna umfasste alle fledermausspezifischen Raum- und 

Landschaftsstrukturen innerhalb und um das Eingriffsgebiet im engeren Sinn. Die Untersuchungsfläche für die 

Bewertung der Fledermausfauna ist auf den beiliegenden Karten gekennzeichnet, es wurde jedoch stellenweise 

über den vorgesehenen Radius hinaus untersucht. Auf eine Quartiersuche von Tieren, die nicht ins UG 

einfliegen, wurde aus Zeitgründen verzichtet, da sie für die Planung nicht bedeutend sind. 

2.2   Methode  
 

2.2.1 Erfassungsmethode 

 

Zur Untersuchung der Fledermausfauna wurden im Bereich des potenziellen Windkraftstandortes „Lehmden" 

insgesamt 15 Begehungen (14 Begehungen plus 1 Ergänzungstermin im Oktober, da das UG im potenziellen 

Durchzugsgebiet von Fledermäusen liegt) verteilt auf die Monate April bis Mitte Oktober 2018 vorgenommen 

(nach NMU 2016). 

Für die Erfassung wurde während der Dunkelphase ein Fledermausdetektor des Typs Pettersson D-240x 

(Mischer + Zeitdehner) in Verbindung mit einem Handscheinwerfer eingesetzt, während bei den Begehungen 

Ende September/Anfang Oktober während der Hellphase zusätzlich zur visuellen Beobachtung ein Fernglas 

eingesetzt wurde. Neben der üblichen Detektorbegehung wurde bei jeder Begehung ein automatisches 

Aufzeichnungsgerät (Batlogger der Firma ELEKON) im Rucksack mitgeführt, welcher die Möglichkeit bietet, 

kontinuierlich Fledermausrufe in Realzeit aufzunehmen sowie diese mit GPS Daten zu koppeln. Dies hat den 

Vorteil, dass eine Nachbestimmung fraglicher Fledermauskontakte möglich ist und eine Dokumentation auch der 

im Freiland erhobenen Detektordaten gewährleistet ist. Diese Aufnahmen wurden anschließend mit den im Feld 

notierten Aufzeichnungen abgeglichen. 
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Das Untersuchungsgebiet wurde unter für Fledermäuse möglichst optimalen Witterungsbedingungen jeweils mit 

dem Fahrrad systematisch während der Nacht abgefahren bzw. zu Fuß begangen. Dabei wurde darauf geachtet, 

dass möglichst alle Teilstrecken bei den verschiedenen Begehungsterminen abends, nachts und in den 

Morgenstunden aufgesucht wurden. 

An den meisten Terminen wurde das UG von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang untersucht, lediglich an den 

letzten beiden Terminen wurde schon ca. 2 Stunden vor Sonnenuntergang begonnen, da aus dieser Jahreszeit 

bekannt ist, dass Abendsegler bereits während der Nachmittagsstunden jagen können. Die vorletzte Nacht musste 

aufgrund anhaltenden Regens vorzeitig beendet werden. Dafür wurde in der letzten Untersuchungsnacht eine 

ganze Nacht durchgeführt. 

Tab. 1: Begehungstermine mit Witterungsbedingungen im Untersuchungsgebiet (Detektorbegehungen 
2018). 

Monat Datum Witterungsbedingungen (Temp. bei SU) 

April 19.4. 20°C, leichter Wind, klar 
Mai 7.5 20°C, leichter Wind, klar, runter auf 8°C 

 22.5. 20°C, mittlerer Wind, bewölkt 
Juni 6.6. 21°C, leichter Wind, klar 

 27.6. 17°C, leichter-mittlerer Wind, teilweise bewölkt 
Juli 16.7. 20°C, leichter Wind, klar 

 27.7. 26°C, mittlerer Wind, klar 
August 12.8. 23°C, leichter Wind, bewölkt, nachts 30 Minuten Regen 

 20.8. 19°C, leichter Wind, bewölkt 
 30.8. 16°C, leichter Wind, leicht bewölkt, morgens 8°C 

September 10.9. 16°C, leichter Wind, leicht bewölkt 
 17.9. 18°C, leichter Wind, leicht bewölkt, nachts runter auf 8°C 
 30.9. 14°C, leichter Wind, teilweise bewölkt, nachts zwischendurch leichter Regen 

Oktober 6.10. 22°C, leichter Wind, teilweise bewölkt, gegen 1:30 Uhr Abbruch wegen 
anhaltenden Regens 

 12.10. 20°C, leichter Wind, teilweise bewölkt 
 Legende: SU = Sonnenuntergang 

 

Neben dem Detektor wurden automatische Ultraschall-Aufzeichnungsgeräte („Horchkisten“) eingesetzt, um die 

Aktivität am potenziellen Standort kontinuierlich über die ganze Nacht zu messen. Zum Einsatz kamen AnaBat 

Express-Geräte der Firma Titley, welche während der gesamten Aufstellungszeit alle nächtlichen Ultraschalllaute 

im Frequenzbereich 5-150 kHz empfingen und aufzeichneten, was eine Analyse der Rufe am Computer 

ermöglicht (Softwareprogramm AnaLookW von Titley Electronics). Der Bestimmungsgrad ist dabei für die 

einzelnen Artengruppen unterschiedlich. So können die Pipistrellen i.d.R. eindeutig bestimmt werden, während 

dies für die Gruppe Nyctaloid (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügelfledermaus, Zweifarbfledermaus) 

nicht immer gilt. Der Einsatz dieser Geräte erlaubt die zeitgleiche Ermittlung von Flug- oder Aktivitätsdichten an 

unterschiedlichen Standorten. Eine kontinuierliche „Überwachung“ mit Horchkisten erhöht zudem gegenüber 

einer stichprobenartigen Begehung mit dem Detektor die Wahrscheinlichkeit, eine unregelmäßig über die Nacht 

verteilte Rufaktivität und entsprechende Flugaktivität zu erfassen. Bei der Auswertung wird neben der reinen 

Zählung der Lautsequenzen noch notiert, ob es sich um lange Sequenzen handelt, feeding-buzzes (Hinweis bzw. 

Beleg für Jagdflug) enthalten sind und ob mehrere Individuen gleichzeitig flogen. 
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In allen Erfassungsnächten wurden jeweils 3 Horchkisten (HK) an den geplanten WEA-Standorten aufgestellt. 

Eine kontinuierliche „Überwachung“ mit Horchkisten erhöht gegenüber einer stichprobenartigen Begehung mit 

dem Detektor die Wahrscheinlichkeit, eine unregelmäßig über die Nacht verteilte Rufaktivität und entsprechende 

Flugaktivität zu erfassen. Die Standorte der Horchkisten sind in der Karte 1 dargestellt. 

Neben den Detektorbegehungen und den Horchkisten wurde zusätzlich ab Anfang April bis Mitte November ein 

AnaBat-System der Firma Titely zur automatischen Langzeiterfassung eingesetzt, welches durchgängig 

Fledermausaktivitäten aufzeichnete. Das AnaBat-Gerät wurde am 29.3.2018 am südlichen Rand eines Wäldchens 

installiert (Abb. 1), das nördlich des HK-Standortes 2 gelegen ist (siehe Karte 1). Um das AnaBat-Gerät vor 

Witterung zu schützen, wurde es in einem Vogelkasten untergebracht. Der Vogelkasten wurde an einem Baum 

befestigt, die Ausrichtung erfolgte in südliche Richtung (in Richtung der geplanten WEA). In regelmäßigen 

Abständen wurden die Speicherkarte und der Blockakku getauscht. Der Abbau des AnaBat-Gerätes erfolgte am 

19.11.2018. 

 
Abb. 1: Standort des AnaBat-Gerätes im UG „Lehmden“. 
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Die Auswertung der Daten erfolgte mit der dazu gehörigen Auswertesoftware AnaLookW. Diese kontinuierliche 

Erfassung der Fledermausaktivität an einem Standort ermöglicht es, die Ergebnisse der stichprobenartigen 

Begehung besser zu beurteilen. 

Die akustische Artbestimmung erfolgte nach den arttypischen Ultraschall-Ortungsrufen der Fledermäuse (SKIBA 

2009). In wenigen Fällen konnten die Tiere mit dem Detektor/den Horchkisten/dem AnaBat nur bis zur Gruppe 

(Nyctaloid) bzw. bis zur Gattung bestimmt werden (Bartfledermäuse und Langohren). Die Detektor-

Fahrradmethode bietet den Vorteil, qualitativ gute Aussagen über die Verteilung verschiedener Fledermausarten 

in größeren Gebieten zu erhalten. Schwerpunkt der vorliegenden Erfassung war es, dass für die 

Eingriffsbewertung von Windkraftanlagen relevante Artenspektrum, Flugstraßen, Jagdgebiete und ggf. auch 

Quartiere zu ermitteln. Letzteres konnte wegen des dafür notwendigen relativ hohen Zeitaufwandes in den frühen 

Morgenstunden und der begrenzten Zahl kompletter Erfassungsnächte nur eingeschränkt erfolgen. Auch war dies 

nicht Schwerpunkt der Untersuchung. 

Bei den Detektor-Begehungen wurde bei allen Beobachtungen von Fledermäusen versucht, deren Verhalten nach 

„Flug auf einer Flugstraße" oder „Jagdflug" zu unterscheiden. Für die Bewertung der Beobachtungen (Kap. 4) 

wurden folgende Kriterien herangezogen: 

 Funktionselement Flugstraße: An mindestens zwei Begehungsterminen oder unterschiedlichen Nachtzeiten 

bzw. Dämmerungsphasen Beobachtung von mindestens zwei Tieren, die zielgerichtet und ohne Jagdverhalten 

vorbeifliegen. 

 Funktionsraum Jagdgebiet: Als Jagdgebiet gilt jede Fläche, in dem eine Fledermaus eindeutig im Jagdflug 

beobachtet wurde. 

2.2.2 Bewertungsverfahren 

 

Für die Bewertung von Landschaftsausschnitten mit Hilfe fledermauskundlicher Daten gibt es bisher keine 

standardisierten Bewertungsverfahren. Das hier angewendete Verfahren für die Linientransekt- und 

Horchkistenerfassung basiert darauf, die Zahl von Fledermauskontakten im Detektor für ausgewählte Arten zu 

summieren und durch die Zahl der Beobachtungsstunden zu teilen. Hieraus ergibt sich ein Index. Dieser Index 

wird ins Verhältnis zu Erfahrungswerten von Begegnungshäufigkeiten mit Fledermäusen in norddeutschen 

Landschaften gesetzt. Nach diesen Erfahrungswerten sind die nachfolgenden Wertstufen und dazugehörige 

Schwellenwerte definiert: 

Fledermauskontakt  
bei Detektorerfassung der 
Zielarten 

Aktivitätsindex 
bezogen auf h 

Wertstufe 

im Schnitt alle 10 Minuten > 6 hohe Fledermaus-Aktivität/ sig. erhöhtes Kollisionsrisiko ist 
zu erwarten 

im Schnitt alle 10-20 Minuten 3-6 mittlere Fledermaus-Aktivität/ sig. erhöhtes Kollisionsrisiko 
ist nicht auszuschließen 

im Schnitt alle 20-60 Minuten < 3 geringe Fledermaus-Aktivität/ geringes Kollisionsrisiko 
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In die Bewertung fließen zudem die Kriterien „Gefährdung“ und die Verteilung der Arten im 

Untersuchungsgebiet ein. Aus der nachgewiesenen Verteilung der Arten im Raum werden Funktionsräume 

abgeleitet. 

Als Definition für die Funktionsräume unterschiedlicher Bedeutung werden folgende Definitionen zugrunde 

gelegt: 

Funktionsraum hoher Bedeutung 

 Quartiere aller Arten, gleich welcher Funktion. 

 Gebiete mit vermuteten oder nicht genau zu lokalisierenden Quartieren. 

 Alle essentiellen Habitate: regelmäßig genutzte Flugstraßen und Jagdgebiete von Arten mit hohem 

Gefährdungsstatus [stark gefährdet] in Deutschland oder Niedersachsen. 

 Flugstraßen mit hoher Fledermaus-Aktivität. 

 Jagdhabitate, unabhängig vom Gefährdungsgrad der Arten, mit hoher Fledermaus-Aktivität. 

Funktionsraum mittlere Bedeutung 

 Flugstraßen mit mittlerer Fledermaus-Aktivität oder wenigen Beobachtungen einer Art mit besonders hohem 

Gefährdungsstatus (s.o.). 

 Jagdgebiete, unabhängig vom Gefährdungsgrad der Arten, mit mittlerer Fledermaus-Aktivität oder wenigen 

Beobachtungen einer Art mit besonders hohem Gefährdungsstatus (s.o.). 

Funktionsraum geringer Bedeutung 

 Flugstraßen mit geringer Fledermaus-Aktivität oder vereinzelte Beobachtungen einer Art mit hohem 

Gefährdungsstatus (s.o.). 

 Jagdgebiete mit geringer Fledermaus-Aktivität oder vereinzelte Beobachtungen einer Art mit hohem 

Gefährdungsstatus (s.o.). 
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3. ERGEBNISSE 
 

3.1   Übersicht 

 

Insgesamt konnten im UG sieben Fledermausarten und zwei Artengruppen (Bartfledermaus und Langohr) sicher 

nachgewiesen werden (vgl. Tab. 2). Beide Langohrarten lassen sich per Detektor nicht unterscheiden. Infolge der 

bislang bekannten Verbreitung ist aber davon auszugehen, dass es sich bei den hiesigen Funden um das Braune 

Langohr (Plecotus auritus) handelt. 

Tab. 2: Im UG vorkommende Arten und ihr Gefährdungsstatus nach den Roten Listen Niedersachsens 
(NLWKN in Vorb.) und Deutschlands (MEINIG et al. 2009). 

Art Nachweisstatus Rote Liste 
Nds. 

Rote Liste 
Deutschland 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) De, B, AE, S, A 3 V 
Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) De, B, AE G D 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) De, B, AE, S, A 2 G 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) De, B, AE, S, A - - 
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) De, B, AE, S, A R - 
Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) A R D 
Fransenfledermaus (Myotis nattereri) De, B V - 
Bartfledermaus (Myotis mystacinus/brandtii)* De, B D/3 V/V 
Langohr (Plecotus auritus/austriacus)* De, B, AE, A V/R V/2 
Legende:  De = Detektor B = Batlogger  AE = AnaBat Express (HK) S = Sicht         A = AnaBat 
 2 = stark gefährdet 3 = gefährdet V = Arten der Vorwarnliste D = Daten unzureichend 
 G = Gefährdung anzunehmen, Status aber unbekannt R = Art mit eingeschränktem Verbreitungsgebiet 
* = die beiden Langohrarten als auch die beiden Bartfledermausarten lassen sich per Detektor nicht unterscheiden. 

Die meisten Fledermausarten stehen immer noch auf der Roten Liste Niedersachsens (NLWKN in Vorb.). Zwar 

hat es seit Beginn der 1990er Jahre Zunahmen der Bestände z.B. bei Mausohr, Wasser- und Zwergfledermaus 

gegeben, doch stehen, ausgenommen Wasser- und Zwergfledermaus, weiterhin fast alle heimischen Arten auch 

auf der Roten Liste Niedersachsens bzw. Deutschlands, wobei einige Arten in niedrigere Gefährdungskategorien 

eingestuft wurden (MEINIG et al. 2009, NLWKN in Vorb.). Alle Fledermausarten zählen in Deutschland nach §1 

BArtSchV zu den besonders geschützten Arten und aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Anhang IV der FFH-RL 

zu den streng geschützten Arten nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG. Von den im UG gefundenen sieben Arten 

werden fünf in der Roten Liste mindestens in der Kategorie „gefährdet” aufgeführt (vgl. Tab. 2). Allerdings 

lassen die unzureichenden und lückenhaften Grundlagenkenntnisse über Vorkommen und Häufigkeit von 

Fledermausarten in den einzelnen Regionen die Rote Liste eher als groben Hinweis über den Kenntnisstand der 

jeweiligen Fledermausfauna erscheinen, denn als deren reale Gefährdungseinschätzung (vgl. LIMPENS & 

ROSCHEN 1996). So haben neue Erkenntnisse über Bestandsveränderungen und Verbreitung auf Bundesebene 

und in Niedersachsen zu Rückstufungen einiger Arten geführt (MEINIG et al. 2009, NLWKN in Vorb.). 

Allerdings ist die neue bundesweite Einstufung nicht in jeder Hinsicht fachlich nachvollziehbar. So ist die 

Einstufung der Fransenfledermaus als „nicht gefährdet“ fachlich nicht haltbar, auch die Einstufung der 

Nymphen-, der Bechstein- und der Rauhautfledermaus lassen sich fachlich nicht begründen. Daher ist die 

aktuelle Rote Liste aus Sicht des Gutachters mit Vorsicht zu behandeln. 
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3.2 Beobachtungshäufigkeiten und Raumnutzung 

 

Anders als z.B. bei avifaunistischen Untersuchungen sind die Beobachtungszahlen bei Bestandsaufnahmen von 

Fledermäusen nicht als absolute Häufigkeiten anzusehen. Die Daten werden als „Beobachtungshäufigkeiten” 

angegeben; der Begriff „Aktivitätsdichte” soll hier vermieden werden, da er methodisch bedingt problematisch 

ist (unterschiedliche Begehungshäufigkeit und unterschiedliche Verweildauer pro Begehung, vgl. auch LIMPENS 

& ROSCHEN 1996). Alle Fledermausbeobachtungen sind deshalb ein relatives Maß und als Mindestanzahl zu 

werten. 

Tab. 3: Beobachtungshäufigkeit und jahreszeitliches Vorkommen der nachgewiesenen Arten 
(Detektornachweise) (Nn = Nyctalus noctula/Großer Abendsegler, Nl = N. leisleri/Kleinabendsegler, 
Nyc = Nyctaloid, Es = Eptesicus serotinus/Breitflügelfledermaus, Pn = Pipistrellus 
nathusii/Rauhautfledermaus, Pp = P. pipistrellus/Zwergfledermaus, Mn = Myotis 

nattereri/Fransenfledermaus, Mmb = M. mystacinus/brandtii/Bartfledermaus, Ms = M. spec.,  Plec = 

Plecotus spec./Langohr, d = display/Balzrufe). 
Frühjahrsbefunde    

Datum Σ  
Std. 

Σ  
Rufe 

Index  
Rufe / h 

Feldbefunde 
planungsrelevanter Arten 

Feldbefunde  
sonstige Arten 

19.4. 6 28 4,7 1 Nn, 9 Es, 6 Pn, 12 Pp 1 Mmb, 3 Plec 
7.5. 6 33 5,5 5 Nn, 2 Nl, 8 Es, 10 Pn, 8 Pp 4 Mmb, 1 Plec 

22.5. 6 34 5,7 10 Nn, 1 Nl, 9 Es, 2 Pn, 12 Pp 1 Mmb 
Frühjahresindex 5,3    
    
Sommerbefunde    

Datum Σ  
Std. 

Σ  
Rufe 

Index  
Rufe / h 

Feldbefunde 
planungsrelevanter Arten 

Feldbefunde  
sonstige Arten 

6.6. 6 34 5,7 12 Nn, 9 Es, 2 Nyc, 4 Pn, 7 Pp 1 Plec 
27.6. 6 17 2,8 1 Nn, 5 Es, 2 Pn, 9 Pp 1 Mmb, 3 Plec 
16.7. 6 24 4 3 Nn, 6 Es, 2 Pn, 13 Pp 6 Mmb 
27.7. 6 35 5,8 2 Nn, 1 Nl, 21 Es, 1 Nyc, 2 Pn, 8 Pp 1 Mmb 

Sommerindex 4,6    
      

Spätsommer/ Herbstbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h 

Feldbefunde 
planungsrelevanter Arten 

Feldbefunde 
sonstige Arten 

12.8. 6 41 6,8 7 Nn, 1 Nl, 15 Es, 1 Pn, 17 Pp 5 Mmb, 1 Plec 
20.8. 6 26 4,3 5 Nn, 5 Es, 7 Pn, 9 Pp 1 Mn, 3 Mmb, 4 Plec 
30.8. 6 49 8,2 4 Nn, 1 Es, 27 Pn, 15 Pp, 2 Ppd 2 Mmb, 1 Plec 
10.9. 6 82 13,7 9 Nn, 5 Es, 23 Pn, 45 Pp 2 Mmb, 2 Plec, 2 Ms 

17.9. 6 86 14,3 5 Nn, 2 Es, 1 Nyc, 38 Pn, 1 Pnd, 38 
Pp, 1 Ppd 2 Mmb, 2 Plec 

30.9. 6 47 7,8 8 Nn, 14 Pn, 20 Pp, 5 Ppd 1 Plec, 1 Ms 

6.10* 4 38 9,5 7 Nn, 1 Es, 1 Nyc, 12 Pn, 16 Pp, 1 
Ppd - 

12.10.* 6 72 12 3 Nn, 1 Es, 1 Nyc, 40 Pn, 27 Pp 1 Mmb, 3 Plec 
Herbstindex  9,6    

*= die Stunden zählen mit dem Auftauchen bzw. dem erwarteten Auftauchen der ersten Abendsegler 
 
Von den Arten wurden insgesamt 701 Beobachtungen registriert (Tab. 3 + Anhang 1). Mit 265 Kontakten war 

die Zwergfledermaus die am häufigsten angetroffene Art, gefolgt von der Rauhautfledermaus (191 Kontakte), 

der Breitflügelfledermaus (97 Kontakte) und dem Großen Abendsegler (82 Kontakte). Der Kleinabendsegler trat 

in vier Nächten mit insgesamt fünf Kontakten auf. Bartfledermäuse und Langohren wurden die Saison über 

regelmäßig mit wenigen Kontakten erfasst, die Fransenfledermaus wurde einmalig am 20.8. festgestellt. 
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Nachfolgend werden die jahreszeitliche Verteilung der Arten und ihre Raumnutzung dargestellt (siehe auch 

Karten 2-4). 

Der Große Abendsegler (im Folgenden nur Abendsegler genannt) ist im UG die vierthäufigste Art und wurde 

regelmäßig im UG angetroffen. Abendsegler verteilten sich während der Saison über das gesamte UG und jagten 

weitestgehend entlang von baum- und strauchbestandenen Straßen und Wegen. In offenen Bereichen gelangen 

im Frühjahr lediglich wenige Nachweise, ab dem Sommer wurden vermehrt Abendsegler auch in offenen 

Bereichen angetroffen. Im Herbst konnten vereinzelte überfliegende Tiere beobachtet werden. Im Nordwesten 

wurde im August sehr spät morgens (schon hell) ein Tier über einen längeren Zeitraum jagend gesichtet, welches 

dann plötzlich verschwunden war. Auch ohne einen direkten Einflug in einen Baumbestand beobachtet zu haben, 

ist davon auszugehen, dass in diesem Bereich mit altem Baumbestand an der K131 ein Quartier für diese Art 

besteht (Quartierverdacht, s. Karte 4). 

Die Breitflügelfledermaus als dritthäufigste Art wurde im Großteil der Nächte nachgewiesen, lediglich in einer 

Nacht (30.9.) fehlte sie. Breitflügelfledermäuse traten vermehrt im Frühjahr sowie Ende Juli/Mitte August auf, ab 

Mitte September gelangen nur noch vereinzelte Nachweise dieser Art. Die Aktivität verteilte sich in allen drei 

Jahreszeiten über das gesamte UG, die Beobachtungen konzentrierten sich vorwiegend auf baumbestandene 

Straßen/Wege. 

Die Rauhautfledermaus wurde am zweithäufigsten erfasst und trat regelmäßig im UG auf. Ab Ende des 

Frühlings bis in die 2. Augustdekade hinein wurden nur wenige Kontakte pro Nacht aufgenommen, die restliche 

Saison über trat diese Art wieder vermehrt auf. Die Aktivitäten verteilten sich zu jeder Jahreszeit über das 

gesamte UG, im Spätsommer und Herbst wurden vermehrt Rauhautfledermäuse in offenen Bereichen 

angetroffen. Die leicht erhöhte Aktivität im Frühjahr und die hohe Aktivität im Herbst mit den beiden 

Aktivitätspeaks Mitte September und Mitte Oktober zeigen, dass diese Art das UG auf ihren Frühjahrs- und 

Herbstwanderungen quert (siehe auch Dauererfassung Kap. 3.4). Im Nordosten wurde im September ein 

Balzquartier der Rauhautfledermaus gefunden.  

Die Zwergfledermaus, die in Deutschland zu den häufigsten Fledermausarten zählt, ist die dominierende Art im 

UG und konnte in jeder Untersuchungsnacht erfasst werden. Zwergfledermäuse verteilten sich während der 

Saison über das gesamte UG. Vorzugsweise jagten Zwergfledermäuse entlang der baum- und strauchbestandenen 

Straßen und Wege, vereinzelt wurden Tiere über die gesamte Saison auch in offenen Bereichen erfasst. Im 

Spätsommer/Herbst wurden insgesamt neun Balzreviere von Zwergfledermäusen im UG festgestellt, drei davon 

liegen im Norden, drei innerhalb des Plangebietes und drei im Nordosten im/am Wäldchen „Klocksbüsche“. 

Im Frühjahr und Sommer wurden immer wieder einzelne Kleinabendsegler im UG erfasst. 

Neben den bislang hier behandelten und für Windkraft relevanten Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, 

Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus) wurden noch regelmäßig Nachweise von Langohren und 

Bartfledermäusen erbracht sowie einmalig die Fransenfledermaus nachgewiesen. 

Langohren wurden regelmäßig mit wenigen Kontakten im UG erfasst, vorwiegend an Gehölzstrukturen. Die 

Beobachtungen der Bartfledermaus verteilten sich über das gesamte Gebiet, der Großteil der Kontakte wurde an 

Strukturen erfasst. Der einzige Nachweis der Fransenfledermaus erfolgte in der Mitte des UG. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die Aktivität der Fledermäuse im Gebiet im Frühjahr und Sommer 

vornehmlich auf die baumbestandenen Straßen/Wegen und Waldbereiche konzentriert. Die großen offenen 
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Flächen wurden selten beflogen. Im Spätsommer/Herbst verteilten sich die Aktivitäten jedoch über das gesamte 

UG. 

Für eine Bewertung des gesamten Untersuchungsgebietes wird ein Verfahren angewendet, das mit Indices aus 

der Gesamtnachweishäufigkeit bzw. einer Nachweishäufigkeit während verschiedener Jahreszeiten operiert (s.o.) 

und dabei sowohl die Zahl an Fledermauskontakten als auch die Anzahl an Beobachtungsstunden berücksichtigt. 

Diese Indices erlauben die Einschätzung der Ergebnisse der Horchkistendaten (s.u.) im Vergleich mit den 

Detektordaten. Der Index ergibt sich dabei aus der Summe der Kontakte der hiesigen fünf Zielarten Abendsegler, 

Kleinabendsegler, Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus geteilt durch die Summe der 

Beobachtungsstunden, in der Fledermausaktivität nachweisbar gewesen wäre. 

Betrachtet man die drei Perioden, so zeigt der Gesamtindex für das Frühjahr und den Sommer eine mittlere 

Bedeutung des UG als Ganzes, im Spätsommer/Herbst liegt der Index auf einem hohen Niveau. Man findet die 

höchste Aktivität der eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Rauhaut- und 

Zwergfledermaus) im Herbst (9,6), im Frühjahr und Sommer liegt der Index deutlich niedriger (5,3 bzw. 4,6). Im 

Frühjahr konnte eine kontinuierliche Zunahme der Aktivität festgestellt werden, in allen drei Nächten wurde ein 

mittlerer Aktivitätsindex erreicht. Zum Sommer hin brach die Aktivität ein und fiel Ende Juni auf ein geringes 

Niveau. Ab Juli konnte erneut eine kontinuierliche Zunahme der Aktivität beobachtet werden, die in der 2. 

Augustdekade erstmals ein hohes Niveau erreichte. Dieses wurde, mit Ausnahme am 20.8., bis zum Ende der 

Saison gehalten. 

Die mittlere und hohe Bedeutung des Gesamt-UG spiegelt sich z.T. in den Daten der Horchkisten wieder (s. Kap. 

3.3 und 4.3). 
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3.3 Ergebnisse der Horchkisten 

 

Aus den Untersuchungen mit Horchkisten (HK) innerhalb der überplanten WP-Fläche ergeben sich folgende 

Befunde (zu den Aufstellorten der Horchkisten siehe Karte 1). An den beiden letzten Untersuchungsterminen 

(Beginn schon am Nachmittag) wurde die Aktivität ab Sonnenuntergang gemessen, da vorher keine Abendsegler 

auftraten. 

Horchkisten-Standort 1 

Dieser HK-Standort befindet sich im nördlichen Bereich des UGs am Rande einer Weide, an die nordöstlich das 

Wäldchen „Klocksbüsche“ angrenzt. 

Nahezu die gesamte Saison über lag die Aktivität an diesem Standort auf einem hohen Niveau, lediglich in drei 

Nächten (22.5., 6.6. und 30.9.) wurde ein mittleres Niveau erreicht (Tab. 4). Die dominierende Art war die 

Breitflügelfledermaus (1.135 Kontakte), mit großem Abstand folgten die Arten Rauhautfledermaus (288 

Kontakte), Abendsegler (248 Kontakte) und die Zwergfledermaus (233 Kontakte). Alle vier Arten wurden in 

jeder der insgesamt 15 Untersuchungsnächte am Standort erfasst. 

Während im Frühjahr Rauhautfledermäuse sowie zeitweise der Abendsegler zu den aktivitätsbestimmenden 

Arten zählten, trat ab Ende Juni die Breitflügelfledermaus in den Vordergrund und jagte bis Mitte September 

intensiv an diesem Standort. Rauhautfledermäuse waren im Sommer regelmäßig mit wenigen Kontakten 

vertreten, eine Zunahme der Aktivität konnte ab der 2. Augustdekade festgestellt werden. Zwergfledermäuse 

jagten die gesamte Saison über in unterschiedlicher Intensität am HK-Standort 1. Auch der Abendsegler wurde in 

allen Untersuchungsnächten angetroffen, wobei die Aktivität im Frühjahr und Spätsommer/Herbst höher war als 

im Sommer. In zwei Nächten im Frühjahr wurde der Kleinabendsegler angetroffen. 

Die Aktivitätspeaks der Rauhautfledermaus im Frühjahr sowie Spätsommer/Herbst legen nahe, dass diese Art das 

UG auf ihren Frühjahrs- und Herbstwanderungen quert. Das Auftreten des Kleinabendseglers im Frühjahr deutet 

darauf hin, dass diese Art ebenfalls das UG durchzieht. Neben den planungsrelevanten Arten wurden regelmäßig 

Langohren und Tiere der Gattung Myotis an diesem Standort angetroffen (siehe Anhang 2). 

Von der Zwergfledermaus wurde im Spätsommer/Herbst ein Balzrevier am HK-Standort festgestellt. 
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Tab. 4: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 1. 
Frühjahresbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

19.4. 9,5 71 7,5 4 Abendsegler, 11 Breitflügelfledermäuse, 2 Nyctaloide, 39 
Rauhautfledermäuse, 15 Zwergfledermäuse 

7.5. 8,5 60 7,1 23 Abendsegler, 4 Breitflügelfledermäuse, 1 Kleinabendsegler, 5 
Nyctaloide, 15 Rauhautfledermäuse, 12 Zwergfledermäuse 

22.5. 7,5 44 5,9 12 Abendsegler, 15 Breitflügelfledermäuse, 2 Kleinabendsegler, 8 
Nyctaloide, 1 Rauhautfledermaus, 6 Zwergfledermäuse 

Frühjahresindex 6,9  
 
Sommerbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

6.6. 7 28 4 8 Abendsegler, 3 Breitflügelfledermäuse, 7 Nyctaloide, 4 
Rauhautfledermäuse, 6 Zwergfledermäuse 

27.6. 7 93 13,3 9 Abendsegler, 69 Breitflügelfledermäuse, 9 Nyctaloide, 1 
Rauhautfledermaus, 5 Zwergfledermäuse 

16.7. 7,5 82 10,9 8 Abendsegler, 54 Breitflügelfledermäuse, 15 Nyctaloide, 1 
Rauhautfledermaus, 4 Zwergfledermäuse 

27.7. 8 187 23,4 13 Abendsegler, 109 Breitflügelfledermäuse, 57 Nyctaloide, 2 
Rauhautfledermäuse, 6 Zwergfledermäuse 

Sommerindex 13,2  
 
Spätsommer- und Zugzeitbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

12.8. 9 493 54,8 40 Abendsegler, 426 Breitflügelfledermäuse, 12 Nyctaloide, 2 
Rauhautfledermäuse, 12 Zwergfledermäuse, 1 Pipistrelle 

20.8. 9,5 272 28,6 16 Abendsegler, 235 Breitflügelfledermäuse, 4 Nyctaloide, 14 
Rauhautfledermäuse, 3 Zwergfledermäuse 

30.8. 10 173 17,3 3 Abendsegler, 102 Breitflügelfledermäuse, 64 Rauhautfledermäuse, 4 
Zwergfledermäuse 

10.9. 11 101 9,2 
12 Abendsegler, 41 Breitflügelfledermäuse, 3 Nyctaloide, 20 
Rauhautfledermäuse, 25 Zwergfledermäuse, 3 Zwergfledermäuse 
Balzruf^ 

17.9. 11,5 171 14,9 
24 Abendsegler, 44 Breitflügelfledermäuse, 4 Nyctaloide, 42 
Rauhautfledermäuse, 57 Zwergfledermäuse, 2 Zwergfledermäuse 
Balzruf^ 

30.9. 12,5 48 3,8 23 Abendsegler, 5 Breitflügelfledermäuse, 3 Nyctaloide, 14 
Rauhautfledermäuse, 3 Zwergfledermäuse, 1 Zwergfledermaus Balzruf^ 

6.10.*° 6,5 67 10,3 23 Abendsegler, 10 Breitflügelfledermäuse, 1 Nyctaloid, 28 
Rauhautfledermäuse, 5 Zwergfledermäuse 

12.10.* 13 153 11,8 30 Abendsegler, 7 Breitflügelfledermäuse, 5 Nyctaloide, 41 
Rauhautfledermäuse, 70 Zwergfledermäuse, 1 Zwergfledermaus Balzruf^ 

Herbstindex 17,8  
*= die Stunden zählen mit dem Auftauchen bzw. dem erwarteten Auftauchen der ersten Abendsegler 
°= Abbruch wegen anhaltendem Regen 
^= Indices ohne Balzruf 

Horchkisten-Standort 2 

HK 2 wurde im Süden des UG auf einer Wiese aufgestellt, die sich südlich eines kleinen Wäldchens befindet. Im 

Osten grenzt ein Maisfeld an.  

Am Standort 2 konnte eine kontinuierliche Zunahme der Aktivität über die Saison festgestellt werden (Tab. 5). 

Die am häufigsten an diesem Standort angetroffene Art war der Abendsegler (280 Kontakte), dicht gefolgt von 

der Rauhautfledermaus (271 Kontakte). Rauhautfledermäuse traten, im Gegensatz zu Abendseglern, im Sommer 
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nur vereinzelt am Standort 2 auf. Zwergfledermäuse (127 Kontakte) wurden regelmäßig erfasst, erhöhte 

Aktivitäten dieser Art wurden nur in zwei Nächten (10.9. und 12.10.) festgestellt. Die vierthäufigste Art war die 

Breitflügelfledermaus, die im Frühjahr vereinzelt und ab dem Sommer vermehrt festgestellt werden konnte und 

bis Ende August an diesem Standort aktiv war. In den restlichen Nächten fehlte diese Art mit einer Ausnahme 

(1 Kontakt am 12.10.). Im Sommer wurde in zwei Nächten je ein Kleinabendsegler erfasst. 

Tab. 5: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 2. 
Frühjahresbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

19.4. 9,5 15 1,6 1 Abendsegler, 3 Breitflügelfledermäuse, 8 Rauhautfledermäuse, 3 
Zwergfledermäuse 

7.5. 8,5 21 2,5 5 Abendsegler, 2 Breitflügelfledermäuse, 2 Nyctaloide, 9 
Rauhautfledermäuse, 3 Zwergfledermäuse  

22.5. 7,5 26 3,5 18 Abendsegler, 2 Breitflügelfledermäuse, 3 Nyctaloide, 1 
Rauhautfledermaus, 2 Zwergfledermäuse 

Frühjahresindex 2,4  
 
Sommerbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

6.6. 7 21 3 6 Abendsegler, 1 Kleinabendsegler, 7 Breitflügelfledermäuse, 1 
Nyctaloid, 2 Rauhautfledermäuse, 4 Zwergfledermäuse 

27.6. 7 28 4 9 Abendsegler, 7 Breitflügelfledermäuse, 1 Nyctaloid, 3 
Rauhautfledermäuse, 8 Zwergfledermäuse 

16.7. 7,5 38 5,1 14 Abendsegler, 1 Kleinabendsegler, 9 Breitflügelfledermäuse, 12 
Nyctaloide, 1 Rauhautfledermaus, 1 Zwergfledermaus 

27.7. 8 67 8,4 20 Abendsegler, 26 Breitflügelfledermäuse, 18 Nyctaloide, 1 
Rauhautfledermaus, 2 Zwergfledermäuse 

Sommerindex 5,2  
 
Spätsommer- und Zugzeitbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

12.8. 9 36 4 20 Abendsegler, 8 Breitflügelfledermäuse, 3 Nyctaloide, 1 
Rauhautfledermaus, 4 Zwergfledermäuse 

20.8. 9,5 33 3,5 20 Abendsegler, 6 Breitflügelfledermäuse, 1 Nyctaloid, 4 
Rauhautfledermäuse, 2 Zwergfledermäuse 

30.8. 10 67 6,7 20 Abendsegler, 3 Breitflügelfledermäuse, 2 Nyctaloide, 39 
Rauhautfledermäuse, 3 Zwergfledermäuse 

10.9. 11 120 10,9 39 Abendsegler, 1 Nyctaloid, 63 Rauhautfledermäuse, 17 
Zwergfledermäuse, 8 Zwergfledermäuse Balzruf^ 

17.9. 11,5 69 6 26 Abendsegler, 1 Nyctaloid, 33 Rauhautfledermäuse, 9 
Zwergfledermäuse, 5 Zwergfledermäuse Balzruf^ 

30.9. 12,5 42 3,4 35 Abendsegler, 6 Rauhautfledermäuse, 1 Zwergfledermaus 

6.10.*° 7 52 7,4 35 Abendsegler, 1 Nyctaloid, 11 Rauhautfledermäuse, 5 
Zwergfledermäuse 

12.10.* 13 168 12,9 
12 Abendsegler, 1 Breitflügelfledermaus, 3 Nyctaloide, 89 
Rauhautfledermäuse, 63 Zwergfledermäuse, 4 Zwergfledermäuse 
Balzruf^ 

Herbstindex 7  
*= die Stunden zählen mit dem Auftauchen bzw. dem erwarteten Auftauchen der ersten Abendsegler 
°= Abbruch wegen anhaltendem Regen 
^= Indices ohne Balzruf 

Der leichte Aktivitätspeak im Frühjahr und die stark ausgeprägten Aktivitätspeaks Mitte September und Mitte 

Oktober zeigen, dass die Rauhautfledermaus das UG auf ihren Frühjahrs- und Herbstwanderungen quert. 
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Im Bereich des Horchkisten-Standortes 2 befindet sich ein Balzrevier der Zwergfledermaus. 

Neben den planungsrelevanten Arten wurden vermehrt Langohren (48 Kontakte) und Tiere der Gattung Myotis 

(28 Kontakte) am HK-Standort 2 angetroffen. 

Horchkisten-Standort 3 

Die HK stand auf einer Wiese, an die im Westen ein Maisfeld und im Süden die Rehorner Bäke angrenzt. 

Wie am Standort 2 konnte auch an diesem Standort eine kontinuierliche Zunahme der Aktivität festgestellt 

werden (Tab. 6). 

Tab. 6: Ergebnisse des Horchkisten-Standortes 3. 
Frühjahresbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

19.4. 9,5 15 1,6 3 Abendsegler, 1 Breitflügelfledermaus, 7 Rauhautfledermäuse, 4 
Zwergfledermäuse 

7.5. 8,5 20 2,4 3 Abendsegler, 2 Nyctaloide, 9 Rauhautfledermäuse, 6 Zwergfledermäuse  

22.5. 7,5 16 2,1 6 Abendsegler, 1 Kleinabendsegler, 5 Breitflügelfledermäuse, 3 
Rauhautfledermäuse, 1 Zwergfledermaus 

Frühjahresindex 2  
 
Sommerbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

6.6. 7 25 3,6 5 Abendsegler, 4 Breitflügelfledermäuse, 8 Rauhautfledermäuse, 8 
Zwergfledermäuse 

27.6. 7 12 1,7 3 Abendsegler, 4 Breitflügelfledermäuse, 1 Nyctaloid, 2 
Rauhautfledermäuse, 2 Zwergfledermäuse  

16.7. 7,5 24 3,2 13 Abendsegler, 2 Breitflügelfledermäuse, 3 Nyctaloide, 1 
Rauhautfledermaus, 5 Zwergfledermäuse 

27.7. 8 97 12,1 20 Abendsegler, 62 Breitflügelfledermäuse, 8 Nyctaloide, 1 
Rauhautfledermaus, 6 Zwergfledermäuse 

Sommerindex 5,4  
 
Spätsommer- und Zugzeitbefunde 

Datum Σ 
Std. 

Σ 
Rufe 

Index 
Rufe / h Feldbefunde 

12.8. 9 28 3,1 13 Abendsegler, 7 Breitflügelfledermäuse, 3 Nyctaloide, 5 
Zwergfledermäuse 

20.8. 9,5 20 2,1 6 Abendsegler, 2 Breitflügelfledermäuse, 9 Rauhautfledermäuse, 3 
Zwergfledermäuse 

30.8. 10 65 6,5 5 Abendsegler, 10 Breitflügelfledermäuse, 48 Rauhautfledermäuse, 2 
Zwergfledermäuse 

10.9. 11 94 8,5 9 Abendsegler, 1 Breitflügelfledermaus, 65 Rauhautfledermäuse, 19 
Zwergfledermäuse 

17.9. 11,5 76 6,6 10 Abendsegler, 54 Rauhautfledermäuse, 12 Zwergfledermäuse 
30.9. 12,5 9 0,7 6 Abendsegler, 3 Zwergfledermäuse 

6.10*° 7 16 2,3 3 Abendsegler, 10 Rauhautfledermäuse, 3 Zwergfledermäuse 
12.10.* 13 41 3,2 5 Abendsegler, 23 Rauhautfledermäuse, 13 Zwergfledermäuse 
Herbstindex 4,2  

*= die Stunden zählen mit dem Auftauchen bzw. dem erwarteten Auftauchen der ersten Abendsegler 
°= Abbruch wegen anhaltendem Regen 

Im Gegensatz zu den anderen beiden Standorten war am HK-Standort 3 die Rauhautfledermaus die dominierende 

Art (240 Kontakte), gefolgt vom Abendsegler (110 Kontakte), der Breitflügelfledermaus (98 Kontakte) und der 

Zwergfledermaus (92 Kontakte). Während die Rauhautfledermaus im Frühjahr die aktivitätsbestimmende Art 
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war, trat sie im Sommer weitestgehend nur mit wenigen Kontakten auf und wurde erst ab der zweiten 

Augustdekade wieder vermehrt angetroffen. Abendsegler und Zwergfledermäuse konnten in allen 

Untersuchungsnächten erfasst werden, erhöhte Aktivitäten wurden für den Abendsegler im Juli und am 12. 

August sowie Mitte September festgestellt, Zwergfledermäuse traten vermehrt Mitte September und Mitte 

Oktober auf. Breitflügelfledermäuse wurden bis zur 2. September-Dekade regelmäßig, aber mit relativ wenigen 

Kontakten am Standort angetroffen, lediglich am 27.7. und 30.8. wurde eine vermehrte Aktivität festgestellt. Am 

22.5. wurde einmalig ein Kleinabendsegler erfasst. 

Wie an den Standorten 1 und 2 zeigte sich für die Rauhautfledermaus ein Aktivitätspeak im Frühjahr und im 

Spätsommer/Herbst, die auf ein Zugereignis dieser Art zurückzuführen sind. Das Vorkommen des 

Kleinabendseglers im Frühjahr deutet darauf hin, dass diese Art ebenfalls das UG auf ihren 

Frühjahrswanderungen quert. 

Neben den planungsrelevanten Arten traten noch vereinzelt Langohren und Tiere der Gattung Myotis am 

Standort auf. 

Bei Betrachtung der Fledermausaktivität während der Nacht (vgl. Anhang) zeigt sich ein Muster, das sich an den 

meisten Standorten wiederholt: in den frühen Abendstunden treten vorwiegend zuerst Abendsegler auf, während 

die anderen häufigen Arten wie Zwerg- und Rauhautfledermaus etwas später in das UG kommen. In den 

Morgenstunden jagen wieder vorwiegend Abendsegler. Eine ± ganznächtige Aktivität aller im Gebiet 

vorkommenden Arten konnte erst ab Ende Juli verzeichnet werden und hielt nur bis Mitte September an. 

3.4 Befunde des AnaBat-Systems 

 

Insgesamt wurden am AnaBat-Standort 21.917 Fledermauskontakte aufgenommen (Tab. 7). Die mit Abstand 

häufigste Art mit 13.532 Kontakten war die Zwergfledermaus. Die Rauhautfledermaus (4.195 Kontakte), die 

Gruppe Nyctaloid (1.482 Kontakte), die Breitflügelfledermaus (1.062 Kontakte) und der Abendsegler (1.004 

Kontakte) traten deutlich seltener als die Zwergfledermaus auf, dennoch sind diese Aktivitäten als hoch 

einzustufen. Die Mückenfledermaus wurde mit insgesamt 11 Kontakten im Frühjahr und Spätsommer/Herbst 

erfasst. Neben diesen schlaggefährdeten Arten traten noch insgesamt 578 nicht näher bestimmbare Kontakte der 

Gattung Myotis sowie 51 Langohren auf (Tab. 7). 

Tab. 7: Aktivität an dem AnaBat-Standort. 
Art Anzahl Kontakte 
Abendsegler 1.004 
Breitflügelfledermaus 1.062 
Nyctaloid 1.482 
Rauhautfledermaus 4.195 
Zwergfledermaus 13.532 
Mückenfledermaus 11 
Myotis spec. 578 
Langohr spec. 51 
Fledermaus 2 
Gesamtergebnis 21.917 
Anzahl untersuchter Nächte 231 
Kontakte/Nacht 94,9 
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Betrachtet man die saisonale Verteilung der Aktivitäten, so fällt auf, dass bereits im Frühjahr Nächte mit 

erhöhten Aktivitäten auftraten. Im April herrschten Nächte mit geringen Aktivitäten vor, allerdings erreichte das 

Aktivitätsniveau in sieben Nächten bereits eine mittlere bzw. hohe Bedeutung. Im Mai nahm die Aktivität zu, ab 

Mitte Mai folgte eine länger anhaltende Periode (acht Tage), in der das Aktivitätsniveau auf einem mittleren bis 

sehr hohen Niveau lag. Die restlichen beiden Wochen im Frühjahr waren geprägt von geringen Aktivitäten. 

Während die Aktivität in den ersten drei Sommerwochen stärkeren Schwankungen unterlag und im Großteil der 

Nächte nur ein mittleres Niveau erreichte, war der Rest des Sommers bis in den Herbst hinein geprägt von 

Nächten mit hohen bis sehr hohen Aktivitäten. Bis zur 2. Oktoberdekade jagten Fledermäuse intensiv am 

AnaBat-Standort, so dass regelmäßig und über längere Zeiträume ein hohes Aktivitätsniveau erreicht wurde, 

allerdings kam ab Anfang Oktober in vereinzelten Nächten die Aktivität nicht über ein geringes Niveau hinaus. 

Der letzten Nacht mit hohen Aktivitäten am 24.10. folgten Nächte mit geringer Aktivität, wobei Anfang und 

Mitte November (2. und 14.11.) nochmals vermehrt Zwergfledermäuse am Standort anzutreffen waren. 

Die aktivitätsbestimmende Art im Frühjahr war die Zwergfledermaus, die regelmäßig mit z.T. sehr hohen 

Aktivitäten (8.4., 14.4., 20.4., 17.-19.5.) am AnaBat-Standort jagte. Im April traten darüber hinaus vermehrt 

Rauhautfledermäuse auf, Breitflügelfledermäuse und Abendsegler sowie Tiere der Gattung Myotis hingegen 

wurden unregelmäßig mit wenigen Kontakten angetroffen. Im Mai trat, neben der weiterhin 

aktivitätsbestimmenden Zwergfledermaus, die Breitflügelfledermaus in regelmäßiger und höherer Intensität auf. 

Rauhautfledermäuse und Abendsegler hingegen wurden seltener und unregelmäßiger erfasst, was für die 

Rauhautfledermaus bis Anfang August und den Abendsegler bis Anfang Juli anhielt. Langohren traten im 

Frühjahr und Sommer sporadisch auf. Der Aktivität im Sommer war geprägt von z.T. intensiv jagenden 

Zwergfledermäusen und dem erhöhten Auftreten von Breitflügelfledermäusen. Tiere der Gattung Myotis traten 

regelmäßig auf. Die Dominanz der Zwergfledermaus setzte sich im Spätsommer fort und hielt bis zum Ende der 

Saison an. Darüber hinaus traten ab dem 6.8. wieder regelmäßig und z.T. mit sehr hohen Aktivitäten 

Rauhautfledermäuse auf, mit einem Schwerpunkt von Anfang September bis Mitte Oktober. Abendsegler traten 

hingegen bereits ab Mitte Juli regelmäßig am AnaBat-Standort auf, allerdings mit deutlich geringeren 

Aktivitätspeaks als Rauhaut- und Zwergfledermäuse. Breitflügelfledermäuse wurden auch im Spätsommer 

regelmäßig erfasst, ab Anfang September nahm die Aktivität ab und ab der 2. Septemberdekade fehlten sie 

weitestgehend (Ausnahme: 27.9. und 13.10.). Tiere der Gattung Myotis wurden im Spätsommer bis Ende 

Oktober regelmäßig am Standort erfasst, auch Langohren jagten regelmäßiger mit wenigen Kontakten. Die 

Mückenfledermaus trat die Saison über sporadisch in Erscheinung, sie wurde einmalig im Frühjahr (18.5.) und 

im Spätsommer/Herbst in neun Nächten registriert. 

Ein Blick auf die zeitliche Verteilung einzelner Arten zeigt, dass z.T. gravierende Unterschiede bestehen. Die 

aktivitätsmäßig klar dominierende Zwergfledermaus konnte in knapp 86% (n=198) der untersuchten Nächte 

nachgewiesen werden. Abendsegler und Rauhautfledermäuse waren in rund 2/3 der insgesamt 231 untersuchten 

Nächte präsent (n=143 bzw. 145), wobei Abendsegler im Frühjahr und der ersten Sommerhälfte weniger aktiv 

waren. Rauhautfledermäuse fehlten über einen Großteil des Sommers. Breitflügelfledermäuse wurden in 120 

Nächten am AnaBat-Standort angetroffen, vor allem im April und ab der 3. Septemberdekade fehlten sie. 

Fledermäuse der Gattung Myotis traten ebenfalls ± regelmäßig am AnaBat-Standort auf (in 134 von insgesamt 

231 Nächten), Langohren und Mückenfledermäuse hingegen eher sporadisch (35 bzw. 10 Nächte). 
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Ein leichter Aktivitätspeak der Rauhautfledermaus im Frühjahr sowie die starke Aktivitätszunahme im Herbst 

(Peaks Mitte September und Mitte Oktober) zeigen, dass diese Art das UG auf ihren Wanderungen quert. Ein 

Frühjahrszugereignis konnte für den Abendsegler hingegen nicht festgestellt werden, allerdings durchzieht diese 

Art das UG im Herbst, wie der Aktivitätspeak Ende September zeigt. Das Auftreten der Mückenfledermaus im 

Frühjahr sowie Spätsommer/Herbst und ihr Fehlen im Sommer weist darauf hin, dass das UG von dieser Art 

ebenfalls auf ihren Wanderungen gequert wird. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass in knapp 61% der untersuchten Nächte die Aktivität am AnaBat-Standort 

auf einem mittleren oder hohen Niveau lag. Dem Frühjahr, welches starken Aktivitätsschwankungen unterlag, 

schloss sich ein durch mittlere bzw. hohe Aktivitäten geprägter Sommer an, dem ein Spätsommer/Herbst mit 

überwiegend hohen Aktivitätslevels bis in den Oktober hinein folgte. Ab Ende September nahmen die starken 

Aktivitätsschwankungen wieder zu und nach dem 25.10. wurden größtenteils nur noch vereinzelt Fledermäuse 

am AnaBat-Standort erfasst, 2.11. und 14.11. ausgenommen. Fledermäuse waren am AnaBat-Standort bis Mitte 

Oktober ganznächtig aktiv. 
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Abb. 2: Verteilung und Phänologie der Fledermausaktivität am AnaBat-Standort in Lehmden im Jahr 2018 (1.4.-17.11.). Grüner Balken = Grenze zur mittleren 

Aktivität/Bedeutung, roter Balken = Grenze zur hohen Aktivität/Bedeutung. Pnat = Rauhautfledermaus, Ppip = Zwergfledermaus. 
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4. BEWERTUNG DER BEFUNDE 
 

4.1   Bewertung des Artenspektrums 

 

Die durch die Untersuchung ermittelten Arten repräsentieren das typische Artenspektrum der Offenlandgebiete 

(Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügelfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus). Die 

Mückenfledermaus wurde nur am AnaBat-Standort mit wenigen Kontakten (n=11) festgestellt. Auffallend ist, 

dass einige Arten (Bartfledermaus und Langohr) nur an vereinzelten Strukturen im UG nachgewiesen werden 

konnten. Der Rest des UG ist so offen und strukturarm, dass hier weitestgehend nur die Offenlandarten 

festgestellt werden konnten. Nicht angetroffen wurde die Zweifarbfledermaus, obwohl diese zumindest in 

Einzelkontakten erwartet werden konnte. Für den Wert des Gebietes spricht aber, dass es eine entsprechende 

Rolle für ziehende Rauhaut- und Mückenfledermäuse sowie Abendsegler und ggf. Kleinabendsegler spielt. 

Der im Ergebnisteil errechnete Gesamt-Index von 6,5 (Frühjahr, Sommer, Herbst: 5,3; 4,6; 9,6; s. Tab. 3) für die 

Begehungen weist den gesamten Untersuchungsraum insgesamt als ein Gebiet mit „hoher Bedeutung“ aus. Die 

ermittelte Wertstufe bezieht sich nur auf die planungs- und konfliktrelevanten Arten Abendsegler, 

Kleinabendsegler, Zwerg-, Rauhaut- und Breitflügelfledermaus. Die Begehungen zeigen, dass die mittlere 

Bedeutung des Gesamtgebietes im Frühjahr und Sommer vor allem auf der Aktivität entlang der mit Bäumen 

gesäumten Wege/Straßen beruht, wohingegen die hohe Bedeutung des Gesamtgebietes im Herbst auch auf 

erhöhte Aktivitäten in offenen Bereichen zurückzuführen ist (Karte 2-4). 

Die hohe Gesamtbewertung des Gebietes spiegelt sich ebenfalls in den AnaBat-Daten wieder. Die Horchkisten-

Daten und die Nachweiskarten der einzelnen Arten zeigen aber auch, dass nicht alle Teilflächen des UG gleiche 

Wertigkeiten aufweisen (vgl. Karte 2-4). Im relativen Vergleich zueinander lassen sich die weiter unten 

dargestellten Bewertungen zu den Horchkisten auf den Windparkflächen auf diese Weise aber besser 

interpretieren. 

4.2   Bewertung nach dem Gefährdungspotenzial 

 

Für das Bundesland Niedersachsen liegen für die häufigeren Arten verwertbare Daten bzgl. deren Verbreitung 

vor. Abgesicherte Daten zu Bestandsveränderungen existieren nicht. 

Immerhin konnten drei in Niedersachsen stark gefährdete Arten (bei dem Langohr handelt es sich vermutlich um 

das Braune Langohr!) festgestellt werden (die Kategorie „R“ zählt nach BOYE et al. 1998 zu den stark 

gefährdeten bzw. vom Aussterben bedrohten Arten). Hier ist vor allem die Breitflügelfledermaus hervorzuheben, 

die im Laufe der letzten Jahre vermehrt Probleme mit Dachsanierungen (Sommer- und Winterquartiere) bekam, 

als auch mit einer Reduzierung der Nahrungsmöglichkeiten. Diese Art jagt bevorzugt in ländlicher Umgebung 

und hier z.T. über Weiden, wo sie von der Insektenproduktion der sich zersetzenden Kuhfladen etc. profitiert. 

Die zunehmende Stallhaltung und Schädlingsbekämpfung reduziert das Nahrungsangebot dieser Fledermausart. 

Ebenfalls hervorzuheben ist hier die Rauhautfledermaus, die neben der Breitflügelfledermaus zu den durch WEA 

schlaggefährdeten Arten zählen. 
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4.3   Bewertung der Horchkistenbefunde 

 

Es wurde an allen Standorten Jagdflug von Rauhaut-, Zwerg-, Breitflügelfledermaus, Abendsegler und 

Kleinabendsegler festgestellt, wenngleich in jeweils stark unterschiedlichem Umfang. 

Für die Bewertung der Horchkistenbefunde finden die weiter oben angeführten Wertstufen Anwendung. Die 

Ergebnisse an den Horchkistenstandorten zeigen, dass es an allen untersuchten Stellen Fledermausaktivität gab 

(Tab. 8). 

Tab. 8: Aktivitätsindices und Bewertung der Horchkistenbefunde. 

Standorte 
April Mai Juni Juli August September Oktober 
19.4. 7.5. 22.5. 6.6. 27.6. 16.7. 27.7. 12.8. 20.8. 30.8. 10.9. 17.9. 30.9. 6.10. 12.10. 

1 7,5 7,1 5,9 4,0 13,3 10,9 23,4 54,8 28,6 17,3 9,2 14,9 3,8 10,3 11,8 
2 1,6 2,5 3,5 3,0 4,0 5,1 8,4 4,0 3,5 6,7 10,9 6,0 3,4 7,4 12,9 
3 1,6 2,4 2,1 3,6 1,7 3,2 12,1 3,1 2,1 6,5 8,5 6,6 0,7 2,3 3,2 

 

In Tabelle 8 sind die gemittelten Aktivitäten als Index und die daraus resultierende Bewertung für jede einzelne 

Untersuchungsnacht an jedem Standort wiedergegeben. 

Die Bewertungstabelle zeigt für die drei Standorte z.T. stark unterschiedliche Aktivitäten. Während am HK-

Standort 1 die gesamte Saison meist eine hohe Aktivität auftrat, zeigte HK-Standort 2 zumindest im Frühjahr 

auch Nächte mit geringer Aktivität. An Standort 3 schwankte die Aktivität stark, die weitestgehend geringen 

Aktivitäten im Frühjahr zogen sich bis in den Juli hinein, es folgte ein abwechslungsreicher Spätsommer mit 

überwiegend hohen Aktivitäten. Im Gegensatz zu den HK-Standorten 1 und 2 war der Herbst von geringer 

Aktivität geprägt. 

Eine Übereinstimmung des Aktivitätsindex sowohl an allen drei Horchkistenstandorten als auch während der 

Detektorerfassung wurde nur in zwei Nächten (30.8. und 10.9.) beobachtet (vgl. Tab. 3 und 8).  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Aktivität am Standort 1 auf einem sehr hohen Niveau (12,6) und an 

den Standorten 2 und 3 auf einem mittleren Niveau (4,9 bzw. 4,8) lag. Ein Vergleich der gemittelten 

Aktivitätsindices der HK mit dem Index der Detektornachweise für das Gesamtgebiet, der 6,5 betrug, zeigt, dass 

die Standorte 2 und 3 im Vergleich zu der Gesamtfläche eine etwas geringere Fledermausaktivität aufweisen, 

wohingegen am Standort 1 eine deutlich höhere Aktivität erfasst wurde. Die Aktivitätspeaks der 

Rauhautfledermaus im Frühjahr und Spätsommer/Herbst zeigen, dass diese Art die Bereiche der geplanten WEA 

auf ihren Frühjahrs- und Herbstwanderungen quert. Darüber hinaus ziehen ggf. Kleinabendsegler im Frühjahr, 

die Mückenfledermaus im Frühjahr und Herbst und Abendsegler im Herbst über das UG. 

4.4   Vergleich mit dem Gutachten aus dem Jahr 2011 

 
Ein Vergleich der im Jahr 2018 erfassten Fledermausdaten mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2011 (SINNING 

2013) ergibt bezüglich der Artenzusammensetzung ein ähnliches Bild. In beiden Jahren gelang der Nachweis von 

Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Bart-, Rauhaut- und Zwergfledermäusen sowie von Langohren. Die 

im Jahr 2018 ebenfalls festgestellte Mücken- und Fransenfledermaus fehlte im Jahr 2011, dafür existieren aus 

dem Jahr 2011 vereinzelte Nachweise von Wasserfledermäusen. 

Da sowohl Unterschiede in der Anzahl der Begehungen als auch der Länge der Untersuchungsdauer und der 

eingesetzten Detektoren (besonders der Horchkisten) bestehen, ist ein direkter Vergleich der Datensätze nur 
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eingeschränkt möglich. Dennoch können die Artenzusammensetzung sowie saisonale Gemeinsamkeiten bzw. 

Unterschiede betrachtet werden. In beiden Untersuchungsjahren zählten die planungsrelevanten Arten 

Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus zu den aktivitätsbestimmenden Arten. 2011 war die 

Breitflügelfledermaus die bei den Detektorrunden am häufigsten angetroffene Art, gefolgt vom Abendsegler. Im 

Jahr 2018 hingegen dominierte eindeutig die Zwergfledermaus, die im Jahr 2011 die dritthäufigste Art darstellte. 

Die Rauhautfledermaus, die in 2011 als vierthäufigste Art mit weitestgehend wenigen Kontakten (nur 59 

Kontakte in 19 Untersuchungsnächten) erfasst wurde, war in 2018 die zweithäufigste Art. Ihr folgten die 

Breitflügelfledermaus und der Abendsegler.  

Ebenfalls zeigen sich Parallelen in der Raumnutzung der Arten zwischen den Jahren. Breitflügel- und 

Zwergfledermäuse konzentrierten sich verstärkt auf baum- und strauchbezogene Straßen und Wege sowie 

Siedlungsbereiche und Waldränder, im Offenland wurden sie nur vereinzelt nachgewiesen. Rauhautfledermäuse 

und Abendsegler verteilten sich über das gesamte UG und wurden vermehrt auch in offenen Bereichen 

angetroffen. Darüber hinaus konnte in beiden Jahren für die Rauhautfledermaus ein Frühjahrs- sowie stark 

ausgeprägter Herbstzug beobachtet werden. Ein Frühjahrszug des Abendseglers wurde in beiden Jahren nicht 

festgestellt. Für ein Zugereignis des Abendseglers im Herbst sprechen hingegen sowohl die Daten der HK-

Standorte als auch die Detektordaten (in 2011) und die Daten des AnaBat-Standortes aus dem Jahr 2018.  

Ein direkter Vergleich der Horchkistendaten ist aus mehreren Gründen nicht möglich. Zum einen wurden im Jahr 

2011 Horchkisten eingesetzt, die nicht das gesamte Frequenzband abdeckten, sondern nur die Ultraschalllaute in 

den eingestellten Frequenzfenstern 25 und 45 kHz aufnahmen. Dadurch sind leise rufende Arten wie z.B. 

Langohren i.d.R. unterrepräsentiert bzw. die höher rufende Mückenfledermaus wird nicht erfasst. Des Weiteren 

wurden die Pipistrellen zusammengefasst (Rauhaut- und Zwergfledermaus), anhand von Anstiegen der 

Nachweise jedoch Rückschlüsse auf eine mögliche Bedeutung des UG für den Fledermauszug gezogen. Zum 

anderen weichen die HK-Standorte der beiden Jahre sowie die Bewertungssysteme voneinander ab. Somit ist 

insgesamt nur ein Vergleich des HK-Standorte beider Jahre bezüglich einiger Arten sowie der Aktivitäten und 

saisonalen Gemeinsamkeiten/Unterschiede möglich. In beiden Jahren konnten bereits im Frühjahr z.T. Nächte 

mit hohen Aktivitäten beobachtet werden (je eine pro HK-Standort in 2011 bzw. zwei an HK-Standort 1 in 

2018), am Standort 3 überwogen in beiden Jahren Nächte mit geringer Aktivität. Während der Sommer in 2011 

maximal mittlere Aktivitäten aufwies, konnten in 2018 an allen drei Standorten auch hohe Aktivitäten 

verzeichnet werden. Der Spätsommer war in beiden Jahren von hohen Aktivitäten geprägt. Im Herbst erreichte in 

2018 die Aktivität wegen des guten und warmen Wetters z.T. noch bis Mitte Oktober hohe Level, wohingegen in 

2011 ab der dritten Septemberdekade ein starker Abfall der Aktivität beobachtet werden konnte. Die 

Horchkistendaten belegen, wie schon die Detektordaten, sowohl für 2011 als auch 2018 ein Zugereignis der 

Rauhautfledermaus im Frühjahr und Herbst. Die Zugbewegungen des Abendseglers, die im Herbst 2011 an den 

HK-Standorten und während der Detektorbegehung festgestellt wurden, wurden hingegen in 2018 nur am 

AnaBat-Standort registriert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Artenzusammensetzung als auch das Aktivitätsmuster der 

Fledermäuse aus dem Jahr 2011 sowie 2018 zum Großteil gleicht, die Aktivität in 2018 jedoch über die gesamte 

Zeit auf einem deutlich höheren Level lag, wodurch es zu einer höheren Bewertung in 2018 kommt. Einem 

Frühjahr mit weitestgehend geringer Aktivität (Ausnahme HK 1 in 2018) schloss sich ein Sommer mit mittlerer 
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Aktivität an, die im Spätsommer in hohen Aktivitäten gipfelte. In beiden Jahren konnte ein Frühjahrs- und 

Herbstzugereignis der Rauhautfledermaus beobachtet werden sowie ein Zugereignis des Abendseglers im Herbst. 

4.5   Funktionsräume von hoher, mittlerer und geringer Bedeutung 

 
Grundsätzlich ist bei der durchgeführten Erfassung zu berücksichtigen, dass die tatsächliche Anzahl der Tiere, 

die ein bestimmtes Jagdgebiet, ein Quartier oder eine Flugstraße im Laufe der Zeit nutzen, nicht genau 

feststellbar oder abschätzbar ist. Gegenüber den stichprobenartigen Beobachtungen kann die tatsächliche Zahl 

der Tiere, die diese unterschiedlichen Teillebensräume nutzen, deutlich höher liegen. Diese generelle 

Unterschätzung der Fledermausanzahl wird bei der Zuweisung der Funktionsräume allgemeiner und besonderer 

Bedeutung berücksichtigt. 

Wie oben dargestellt wurde, existieren erhebliche Schwankungen in der saisonalen Nutzung des UG, so dass die 

zu erwartende Eingriffswirkung für die einzelnen Jahreszeiten differiert. Deshalb wird nachfolgend eine 

saisonale Bewertung durchgeführt. Aus den oben angeführten Definitionen ergeben sich für das 

Untersuchungsgebiet Funktionsräume (Jagdgebiete und Quartiere von hoher und mittlerer Bedeutung), die 

nachfolgend beschrieben werden und in den Karten 2-4 dargestellt sind. 

Funktionsräume hoher Bedeutung: 

Frühjahr 

 HK-Standort 1 im Norden des Plangebietes: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von sechs Arten 

(Abendsegler, Kleinabendsegler, Langohr, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter fünf 

eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von 

denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (HK 1, Karte 

2). 

Sommer 

 Feldweg inklusive südlich gelegenem Wäldchen, AnaBat-Standort und HK-Standort 1 im Norden des 

Plangebietes: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von acht Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, 

Langohr, Bart-, Breitflügel-, Mücken-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter sechs eingriffsrelevante Arten 

(Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen drei einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Mücken-, Rauhautfledermaus) (HK 1, AnaBat, Karte 

3). 

 Teilbereich des südlich der Rehorner Bäke gelegenen Feldweges im Süden des UG: Regelmäßig intensiv 

genutztes Jagdgebiet von vier Arten (Abendsegler, Bart-, Breitflügel-, Zwergfledermaus), darunter drei 

eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Zwergfledermaus), von denen eine einen besonders 

hohen Gefährdungsstatus hat (Breitflügelfledermaus) (Karte 3). 

Spätsommer/Herbst 

 Großer Bereich im Norden und Nordosten des UG inklusive Bereich der K 131 und des Dwoweges, des 

Wäldchens „Klocksbüsche“, des Feldweges im Norden des Plangebietes und des südlich angrenzenden 

Wäldchens, der HK-Standorte 1 + 2 und des AnaBat-Standortes: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet 

von acht Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, 

Rauhautfledermaus), darunter sechs eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, 
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Mücken-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen drei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben 

(Breitflügel-, Mücken-, Rauhautfledermaus) (HK 1 + 2, AnaBat, Karte 4). 

 Teilbereich des südlich der Rehorner Bäke gelegenen Feldweges im Süden des UG: Regelmäßig intensiv 

genutztes Jagdgebiet von fünf Arten (Abendsegler, Bart-, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter 

vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 4). 

 Quartierverdacht des Abendseglers im westlichen Bereich der K131 im Nordwesten des UG (Karte 4). 

 Rauhaut-Balzquartier im Nordosten des UG am Dwoweg (Karte 4). 

 Drei Zwergfledermaus-Balzreviere im Norden des UG an der K 131 (Karte 4). 

 Drei Zwergfledermaus-Balzreviere im Bereich des Wäldchens „Klocksbüsche“ im Nordosten des UG (Karte 

4). 

 Drei Zwergfledermaus-Balzreviere im Bereich des Wäldchens im Norden des Plangebietes (Karte 4). 

 Jeweils ein Balzrevier der Zwergfledermaus am HK-Standort 1 und 2 (HK 1 + 2, s. Karte 7). 

Funktionsräume mittlerer Bedeutung: 

Frühjahr 

 Teilbereich der K 131 im Norden des UG: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von sieben Arten (Abendsegler, 

Kleinabendsegler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter fünf eingriffsrelevante 

Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 2). 

 Teilbereich des Wäldchens „Klocksbüsche“ im Nordosten des UG: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von 

fünf Arten (Abendsegler, Bart-, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter vier eingriffsrelevante 

Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen 

Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 2). 

 Feldweg inklusive südlich gelegenem Wäldchen und AnaBat-Standort im Norden des Plangebietes: 

Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von acht Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Langohr, Bart-, 

Breitflügel-, Mücken-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter sechs eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, 

Kleinabendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen drei einen besonders 

hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Mücken-, Rauhautfledermaus) (AnaBat, Karte 2). 

 Teilbereich des südlich der Rehorner Bäke gelegenen Feldweges im Süden des UG: Regelmäßig genutztes 

Jagdgebiet von vier Arten (Abendsegler, Langohr, Breitflügel-, Zwergfledermaus), darunter drei 

eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Zwergfledermaus), von denen eine einen besonders 

hohen Gefährdungsstatus hat (Breitflügelfledermaus) (Karte 2). 

Sommer 

 Kleiner Teilbereich der K 131 im Norden des UG: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von zwei 

eingriffsrelevanten Arten (Breitflügel-, Zwergfledermaus), von denen eine einen besonders hohen 

Gefährdungsstatus hat (Breitflügelfledermaus) (Karte 3). 

 Westlich des Geestrandtiefs gelegene Grünlandfläche im Nordosten des UG: Regelmäßig genutztes 

Jagdgebiet von vier eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von 

denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 3). 
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 HK-Standort 2 im Süden des Plangebietes: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von sechs Arten (Abendsegler, 

Kleinabendsegler, Langohr, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter fünf eingriffsrelevante Arten 

(Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders 

hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (HK 2, Karte 3). 

 HK-Standort 3 im Osten des Plangebietes: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von vier eingriffsrelevanten 

Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen 

Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (HK 3, Karte 3). 

Spätsommer/Herbst 

 Großer Bereich in der Mitte des UG, der vom Rande des Wäldchens „Lehmdener Büsche“ in östliche 

Richtung bis hin zum Geestrandtief im Osten verläuft und in südliche Richtung bis zur Rehorner Bäke reicht, 

inklusive des HK-Standortes 3: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von sieben Arten (Abendsegler, Langohr, 

Bart-, Breitflügel-, Fransen-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter vier eingriffsrelevante Arten 

(Abendsegler, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen 

Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (HK 3, Karte 4). 

Funktionsräume geringer Bedeutung: 

Frühjahr 

 Große offene Bereiche des UG. 

Sommer 

 Große offene Bereiche des UG. 

Spätsommer/Herbst 

 Ackerflächen im Norden des UG. 
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5. KONFLIKTANALYSE 
 

Als methodische Grundlage für die Ermittlung und Bewertung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes durch 

einen geplanten Eingriff werden beispielhaft die „Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwendung der 

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung” (BREUER 1994) in Verbindung mit der „Leitlinie zur Anwendung der 

Eingriffsregelung des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes bei der Errichtung von Windenergieanlagen” 

(NDS. UMWELTMINISTERIUM 1993) zugrunde gelegt. Dabei wurden die Kriterien zur Bewertung des Schutzgutes 

„Arten- und Lebensgemeinschaften” (Tab. 9 in BREUER 1994), wie in Kapitel 2.2.2 beschrieben, auf die spezielle 

Situation einer Fledermauserfassung hin abgewandelt. Es wird sich in der Behandlung der Konflikte u.a. nach 

NMU (2016) orientiert.  

Nach den anerkannten Regeln der Naturschutzgesetze kommt der Vermeidung von Beeinträchtigungen Priorität 

zu. Nach dem Vermeidungsgebot soll die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 

nicht mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigt werden. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind in geeigneter 

Weise auszugleichen. „Ausgleich” bedeutet, dass die verloren gegangene Funktion des Naturhaushaltes, z.B. 

„Lebensraum für bestimmte Tier- und Pflanzenarten” am Eingriffsort innerhalb des Plangebietes 

wiederhergestellt werden muss. Ist der Ausgleich nicht möglich, muss abgewogen werden, ob die Belange des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege den Vorrang vor den anderen Belangen haben. Ist der Eingriff nicht 

ausgleichbar aber vorrangig, so hat der Verursacher Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Diese liegen in der Regel 

außerhalb des Eingriffsortes, sollten aber innerhalb des vom Eingriff betroffenen Naturraumes liegen. 

5.1   Darstellung der Konfliktbereiche 

 

Konfliktbereiche zwischen Windkraftanlagenplanung und Lebensräumen von Fledermäusen können sich 

prinzipiell dann ergeben, wenn Quartiere vernichtet oder beeinträchtigt werden. Auch die Durchschneidung von 

Fledermaus-Flugstraßen stellt ggf. einen erheblichen Eingriff dar. Diese Aspekte beträfen vornehmlich die 

Lokalpopulation (Sommeraspekt). Die größte Beeinträchtigung von Fledermäusen besteht aber nach heutiger 

Kenntnis im Schlagrisiko. Im Rahmen des besonderen Artenschutzes ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vor 

allem diesem Belang (Tötungsverbot) Rechnung zu tragen. Als Maßgabe wird hier das signifikant erhöhte 

Kollisionsrisiko zugrunde gelegt, also ein Kollisionsrisiko, welches über ein zufälliges Ereignis hinausgeht. Dies 

ist dann gegeben, wenn mit regelmäßigem Schlag gerechnet werden muss. 

Unter Berücksichtigung des Vermeidungs- und Minimierungsgebotes wird die Windparkfläche so eingeschränkt, 

dass keine großflächige Überlagerung mit wichtigen Fledermausjagdgebieten vorliegt. Laut Leitfaden des NMU 

(2016) soll zu allen wichtigen Funktionsräumen (Quartiere, Flugstraßen, Jagdhabitate) eingriffssensibler Arten 

(z.B. Breitflügel- und Rauhautfledermaus) ein Abstand von mindestens 200m plus Rotorradius eingehalten 

werden! 

Generell ist zu bedenken, dass sich die tatsächliche Anzahl der Tiere, die dieses Gebiet nutzen, nicht genau 

bestimmen oder abschätzen lässt. Gegenüber den stichprobenartigen Beobachtungen kann die Zahl der Tiere, wie 

weiter oben bereits angeführt, im Jagdgebiet deutlich höher liegen als die Ergebnisse darstellen. 

Die Befunde im UG zeigen, dass sich die Fledermausaktivitäten sowohl jahreszeitlich, vor allem aber räumlich 

stark unterscheiden. Daher ist eine Betrachtung, sowohl nach Raum als auch nach Jahreszeit von Nöten, um 
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mögliche Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 BNatSchG zu ermitteln. Die Flächen wurden im Rahmen der 

Bewertung (Kapitel 4) in drei unterschiedliche Wertstufen unterteilt, die sich v.a. nach dem Vorkommen und der 

Aktivität der o.g. planungsrelevanten Arten ergeben. Flächen mit einer mittleren und hohen Bedeutung als 

Jagdgebiete bedeuten, dass hier die Aktivität entsprechend hoch ist. Ein Errichten von WEA in diesen Räumen 

würde infolge der hohen Fledermausaktivität ein signifikant erhöhtes Schlagrisiko (s.o.) nach sich ziehen. 

Bei einer Bewertung der von den Fledermäusen genutzten Räume zu verschiedenen Jahreszeiten ist die Aktivität 

in Bezug zu der Begehungshäufigkeit zu betrachten! 

Frühjahr - Durchzügler 

 Auftreten des Kleinabendseglers, der Rauhaut- und der Mückenfledermaus zum Frühjahrszug im UG 

(Detektorbegehung, AnaBat). 

Im Falle der durchziehenden Kleinabendsegler sowie Rauhaut- und Mückenfledermäuse besteht generell das 

Risiko des Fledermausschlags im Frühjahr. Betroffen sind Individuen, die sich auf dem Zug zwischen Winter- 

und Sommerlebensräumen befinden und im UG rasten bzw. sich dort weitere Fettsreserven anfressen. Nach 

bisherigem Wissensstand spielt Fledermausschlag im Frühjahr jedoch nur eine untergeordnete Rolle. 

Frühjahr - Lokalpopulation 

 Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 1 mit einem Jagdgebiet hoher Bedeutung: Regelmäßig intensiv 

genutztes Jagdgebiet von sechs Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Langohr, Breitflügel-, Rauhaut-, 

Zwergfledermaus), darunter fünf eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, 

Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, 

Rauhautfledermaus) (HK 1, Karte 2 + 5, Konflikt Nr. 1). 

 Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 1 mit einem Jagdgebiet mittlerer Bedeutung: Regelmäßig 

genutztes Jagdgebiet von fünf Arten (Abendsegler, Bart-, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter 

vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 2 + 5, Konflikt Nr. 2). 

 Großflächige Überlagerung der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit einem Jagdgebiet mittlerer 

Bedeutung inklusive AnaBat-Standort: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von acht Arten (Abendsegler, 

Kleinabendsegler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, Mücken-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter sechs 

eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, 

Rauhautfledermaus), von denen drei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Mücken-, 

Rauhautfledermaus) (AnaBat, Karte 2 + 5, Konflikt Nr. 3). 

 Kleinflächige Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 3 mit einem Jagdgebiet mittlerer Bedeutung: 

Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von vier Arten (Abendsegler, Langohr, Breitflügel-, Zwergfledermaus), 

darunter drei eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Zwergfledermaus), von denen eine einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus hat (Breitflügelfledermaus) (Karte 2 + 5, Konflikt Nr. 4). 

Die Wirkkreise der WEA überschneiden sich mit einem Jagdgebiet hoher Bedeutung und mit drei Jagdgebieten 

mittlerer Bedeutung, wodurch ein Schlagrisiko für Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Mücken-, 

Rauhaut- und Zwergfledermäuse besteht. 
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Sommer - Lokalpopulation 

 Überlagerung der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit einem Jagdgebiet hoher Bedeutung inklusive 

AnaBat-Standort: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von acht Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, 

Langohr, Bart-, Breitflügel-, Mücken-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter sechs eingriffsrelevante Arten 

(Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen drei einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Mücken-, Rauhautfledermaus) (AnaBat, HK 1, Karte 

3 + 6, Konflikt Nr. 5). 

 Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 2 mit einem Jagdgebiet mittlerer Bedeutung: Regelmäßig 

genutztes Jagdgebiet von sechs Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Langohr, Breitflügel-, Rauhaut-, 

Zwergfledermaus), darunter fünf eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, 

Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, 

Rauhautfledermaus) (HK 2, Karte 3 + 6, Konflikt Nr. 6). 

 Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 3 mit einem Jagdgebiet mittlerer Bedeutung: Regelmäßig 

genutztes Jagdgebiet von vier eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, 

Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, 

Rauhautfledermaus) (HK 3, Karte 3 + 6, Konflikt Nr. 7). 

Die Überlagerung der WEA-Wirkflächen mit einem Jagdgebiet hoher und zwei Jagdgebieten mittlerer 

Bedeutung betrifft Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg- und Rauhautfledermäuse. Hier 

ist ein Schlagrisiko für diese Arten zu erwarten. 

Spätsommer/Herbst – Durchzügler 
 Mäßig intensiver Zug des Abendseglers Ende September und intensiver Zug der Rauhautfledermaus ab 

Mitte August bis Mitte/Ende Oktober im UG. Zudem Auftreten der Mückenfledermaus als herbstlicher 

Durchzügler (AnaBat, HK 1-3, Karte 4). 

Die Daten zeigen, dass das UG während des Herbstzuges vom Abendsegler, der Rauhaut- und der 

Mückenfledermaus durchzogen wird. Dadurch kann es zu Kollisionen kommen. Betroffen sind Individuen, die 

sich auf dem Zug zwischen Sommer- und Winterlebensräumen befinden, das UG durchfliegen und im UG 

„rasten“ bzw. sich dort weitere Fettsreserven anfressen und sich paaren.  

Spätsommer/Herbst – Lokalpopulation 
 Großflächige Überlagerung der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit einem Jagdgebiet hoher Bedeutung 

inklusive AnaBat-Standort: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von sieben Arten (Abendsegler, 

Langohr, Bart-, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter fünf eingriffsrelevante Arten 

(Abendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen drei einen besonders hohen 

Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Mücken-, Rauhautfledermaus) (AnaBat, HK 1 + 2, Karte 4 + 7, 

Konflikt Nr. 8). 

 Großflächige Überlagerung der WEA-Wirkflächen der WEA 1, 2 und 3 mit einem Jagdgebiet mittlerer 

Bedeutung: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von sieben Arten (Abendsegler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, 

Fransen-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, 

Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, 

Rauhautfledermaus) (HK 3, Karte 4 + 7, Konflikt Nr. 9). 
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 Überschneidung der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit insgesamt sechs Zwergfledermaus-

Balzrevieren (HK 1 + 2, Karte 4 + 7, Konflikt Nr. 10). 

Die Überlagerungen der WEA-Wirkflächen der WEA 1-3 mit dem Jagdgebiet hoher und mittlerer Bedeutung 

betreffen vornehmlich Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Zwerg-, Mücken-, und Rauhautfledermaus. 

Hier ist ein erhöhtes Schlagrisiko für diese Arten zu erwarten (Jagdgebiete hoher Bedeutung) bzw. nicht 

auszuschließen (Jagdgebiete mittlerer Bedeutung). 

Anhand der Daten an den HK-Standorten 1 und 2 wurden Balzreviere der Zwergfledermaus aufgezeigt, die 

jeweils einen Funktionsraum hoher Bedeutung darstellen, welche vom Wirkkreis der WEA 1 und 2 betroffen 

sind. Da es sich bei diesen beiden Balzrevieren um Daten der Horchkisten handelt, werden diese nur in Karte 7 

dargestellt. Aufgrund der Balz in diesen beiden Bereichen ist mit einer vermehrten Aktivität von 

Zwergfledermäusen zu rechnen, so dass ein erhöhtes Schlagrisiko für diese Art zu erwarten ist. 

5.2   Bewertung der Beeinträchtigungen 

 

Vorab ist zu klären, was eine Beeinträchtigung aus fledermauskundlicher Sicht ist. Fledermäuse weisen jedoch 

durch ihre komplexe Nutzung von unterschiedlichen, zeitlich und/oder räumlich miteinander verbundenen 

Lebensräumen (Quartier, Flugstraße, Jagdgebiet) gewisse Parallelen zur Avifauna (Brutplatz, Rastplatz, 

Nahrungsgebiet) auf. Die für Vögel anerkannten Kriterien zur Beurteilung von Beeinträchtigungen durch die 

Errichtung von Windenergieanlagen (NDS. UMWELTMINISTERIUM 1993) sind damit prinzipiell auch für 

Fledermäuse anwendbar. Verändert nach dem NDS. UMWELTMINISTERIUM (1993) bedeutet dies, dass die 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes durch die Errichtung von Windenergieanlagen erheblich beeinträchtigt 

werden kann, wenn sie z.B. in Teillebensräumen (Quartiere, Flugstraßen, Jagdgebiete etc.) der Fledermäuse 

errichtet werden, weil die Tiere der Lokalpopulationen diese dann, je nach den näheren Umständen, nicht mehr 

oder nicht mehr im bisherigen Maße nutzen können. Darüber hinaus sind jedoch nicht nur Arten und/oder 

Populationen zu betrachten, sondern auch konkrete Individuen in konkreten Lebensräumen (LUTZ & HERMANNS 

2004). Dies gilt gemäß § 44 BNatSchG umso mehr, wenn Individuen durch den Eingriff unmittelbar geschädigt 

werden, da eine Kompensation von Schlagopfern nicht möglich ist. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt also dann vor, wenn ein Nahrungsgebiet oder eine Flugstraße von den 

Fledermäusen nicht mehr in dem Maße genutzt werden kann, wie dies ohne die Errichtung der 

Windenergieanlage der Fall wäre. Auch gilt dieser Grundsatz nach BREUER (1994, vgl. S. 22, Spalte 2 oben) 

nicht nur „in Bereichen besonderer Bedeutung” (Jagdgebiete hoher Bedeutung), sondern auch in „Bereichen mit 

allgemeiner Bedeutung ... ... wenn die Beeinträchtigung nicht nur kurzzeitig, also dauerhaft auftritt” (Jagdgebiete 

mittlerer Bedeutung). In diesem Zusammenhang muss das räumliche Ausmaß der Beeinträchtigung allerdings 

berücksichtigt werden. Sind die Überlagerungen von Fledermausfunktionsräumen als klein zu bezeichnen, ist die 

Beeinträchtigung in der Regel nicht erheblich. Darüber hinaus sind zu erwartende Verluste durch 

Fledermausschlag im Sinne des § 44 BNatSchG als erheblich anzusehen. 

Ein erhöhtes betriebsbedingtes Tötungsrisiko ist laut NMU (2016) vor allem dann gegeben, wenn sich 

1. eine geplante WEA im Bereich eines regelmäßig von den kollisionsgefährdeten Fledermausarten 

genutzten Aktivitätsschwerpunkt befindet, 

2. ein Fledermausquartier in einem Abstand kleiner 200 m zu einer geplanten WEA befindet, 
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3. an einer geplanten WEA ein verdichteter Durchzug oder Aufenthalt von Fledermäusen im Herbst oder 

Frühjahr festzustellen ist. 

Daraus ergeben sich folgende Beeinträchtigungen: 

Erhebliche Beeinträchtigungen 

Frühjahr 
 Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 1 mit einem Jagdgebiet hoher Bedeutung: Regelmäßig intensiv 

genutztes Jagdgebiet von sechs Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Langohr, Breitflügel-, Rauhaut-, 

Zwergfledermaus), darunter fünf eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, 

Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, 

Rauhautfledermaus) (HK 1, Karte 2 + 5, Konflikt Nr. 1). 

 Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 1 mit einem Jagdgebiet mittlerer Bedeutung: Regelmäßig 

genutztes Jagdgebiet von fünf Arten (Abendsegler, Bart-, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter 

vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 2 + 5, Konflikt Nr. 2). 

 Großflächige Überlagerung der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit einem Jagdgebiet mittlerer 

Bedeutung inklusive AnaBat-Standort: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von acht Arten (Abendsegler, 

Kleinabendsegler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, Mücken-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter sechs 

eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, 

Rauhautfledermaus), von denen drei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Mücken-, 

Rauhautfledermaus) (AnaBat, Karte 2 + 5, Konflikt Nr. 3). 

Die Überlagerung des Wirkkreises der WEA 1 und 2 mit einem Jagdgebiet hoher Bedeutung und zwei 

Jagdgebieten mittlerer Bedeutung stellt eine Beeinträchtigung dar. An dem WEA-Standort und dem AnaBat-

Standort wurden regelmäßig, wenn auch nicht immer, mittlere bis hohe Aktivitäten gemessen. Bei den hier 

festgestellten Aktivitätsdichten von sechs eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler [nur HK 1], 

Breitflügel-, Mücken- [nur AnaBat], Rauhaut-, Zwergfledermaus) ist ein erhöhtes Schlagrisiko zu erwarten bzw. 

nicht auszuschließen. Es handelt sich hierbei um erhebliche Beeinträchtigungen. 

Sommer - Lokalpopulation 

 Überlagerung der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit einem Jagdgebiet hoher Bedeutung inklusive 

AnaBat-Standort: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von acht Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, 

Langohr, Bart-, Breitflügel-, Mücken-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter sechs eingriffsrelevante Arten 

(Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen drei einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Mücken-, Rauhautfledermaus) (AnaBat, HK 1, Karte 

3 + 6, Konflikt Nr. 5). 

 Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 2 mit einem Jagdgebiet mittlerer Bedeutung: Regelmäßig 

genutztes Jagdgebiet von sechs Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Langohr, Breitflügel-, Rauhaut-, 

Zwergfledermaus), darunter fünf eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, 

Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, 

Rauhautfledermaus) (HK 2, Karte 3 + 6, Konflikt Nr. 6). 
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 Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 3 mit einem Jagdgebiet mittlerer Bedeutung: Regelmäßig 

genutztes Jagdgebiet von vier eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, 

Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, 

Rauhautfledermaus) (HK 3, Karte 3 + 6, Konflikt Nr. 7). 

Die Überlagerung des Wirkkreises der drei WEA mit wichtigen Jagdgebieten stellt im Sommer eine 

Beeinträchtigung dar. An den genannten WEA-Standorten und am AnaBat-Standort wurden regelmäßig, wenn 

auch nicht immer, mittlere und/oder hohe Aktivitäten gemessen. Bei den hier festgestellten Aktivitätsdichten von 

bis zu sechs eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler [nur HK 2], Breitflügel-, Mücken- 

[AnaBat], Rauhaut- und Zwergfledermaus) ist ein erhöhtes Schlagrisiko zu erwarten bzw. nicht auszuschließen. 

In Kombination mit höheren Temperaturen und einem erhöhten Insektenaufkommen steigt die Tendenz der 

Tiere, auch im Rotorbereich der WEA zu jagen. Somit handelt es sich bei den betroffenen WEA um erhebliche 

Beeinträchtigungen. 

Spätsommer/Herbst – Durchzügler 

 Mäßig intensiver Zug des Abendseglers Ende September und intensiver Zug der Rauhautfledermaus ab 

Mitte August bis Mitte/Ende Oktober im UG. Zudem Auftreten der Mückenfledermaus als herbstlicher 

Durchzügler (AnaBat, HK 1-3, Karte 4). 

Das Auftreten sowohl ziehender Rauhautfledermäuse und Abendsegler sowie das Auftreten von 

Mückenfledermäusen im Spätsommer/Herbst ist ein typisches Zeichen, dass das UG im Durchzugsgebiet dieser 

Arten liegt. Es fand ein Fledermauszug im UG zwischen Mitte August bis Mitte/Ende Oktober statt. Der 

Fledermauszug, so zeigte sich, fand nahezu gleichmäßig verteilt über das gesamte UG statt und kann im 

Einzelnen nicht vorhergesagt werden. Damit ist mit einem erhöhten Schlagrisiko zu rechnen und diese 

Beeinträchtigung ist als erheblich anzusehen. Die Erfahrungen früherer Jahre haben zudem gezeigt, dass sich 

der Fledermauszug infolge von Wetterbedingungen verschieben kann. Üblicherweise beginnt der Fledermauszug 

etwa Mitte August und reicht je nach Jahr bis Ende Oktober. Daher ist für das UG grundsätzlich mit einem 

erhöhten Kollisionsrisiko infolge des Fledermauszuges an allen Standorten zwischen Mitte August und Ende 

Oktober zu rechnen. 

Spätsommer/Herbst - Lokalpopulation 

 Großflächige Überlagerung der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit einem Jagdgebiet hoher Bedeutung 

inklusive AnaBat-Standort: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von sieben Arten (Abendsegler, 

Langohr, Bart-, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter fünf eingriffsrelevante Arten 

(Abendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen drei einen besonders hohen 

Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Mücken-, Rauhautfledermaus) (AnaBat, HK 1 + 2, Karte 4 + 7, 

Konflikt Nr. 8). 

 Großflächige Überlagerung der WEA-Wirkflächen der WEA 1, 2 und 3 mit einem Jagdgebiet mittlerer 

Bedeutung: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von sieben Arten (Abendsegler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, 

Fransen-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, 

Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, 

Rauhautfledermaus) (HK 3, Karte 4 + 7, Konflikt Nr. 9). 
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 Überschneidung der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit insgesamt sechs Zwergfledermaus-

Balzrevieren (HK 1 + 2, Karte 4 + 7, Konflikt Nr. 10). 

Die Überlagerung der Wirkkreise der drei WEA mit wichtigen Jagdgebieten stellt im Spätsommer/Herbst eine 

Beeinträchtigung dar. An allen drei WEA-Standorten wurden regelmäßig, wenn auch nicht immer, mittlere 

und/oder hohe Aktivitäten schlaggefährdeter Arten gemessen. Bei den hier festgestellten Aktivitätsdichten von 

fünf eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Mücken- [AnaBat], Rauhaut-, Zwergfledermaus) ist 

mit einem erhöhten Schlagrisiko zu rechnen (Konfliktpunkt 8) bzw. nicht auszuschließen (Konfliktpunkt 9). In 

Kombination mit höheren Temperaturen und einem erhöhten Insektenaufkommen steigt die Tendenz der Tiere, 

auch im Rotorbereich der WEA zu jagen. Somit handelt es sich bei allen drei betroffenen WEA um erhebliche 

Beeinträchtigungen. 

Wenngleich die Überlagerung der Wirkkreise der WEA 1 und 2 mit Balzrevieren der Zwergfledermaus keine 

Zerstörung eines Quartiers (Balzquartier) zur Folge hat, ist dennoch mit einem erhöhten Schlagrisiko aufgrund 

des vermehrten Auftretens von Weibchen in diesem Bereich zu rechnen, die von den balzenden Männchen 

angelockt werden. Deswegen ist mit einem erhöhten Schlagrisiko zu rechnen (Konfliktpunkt 10), so dass diese 

Beeinträchtigung als erheblich anzusehen ist. 

Nicht erhebliche Beeinträchtigungen 

Frühjahr - Durchzügler 

 Auftreten des Kleinabendseglers, der Rauhaut- und der Mückenfledermaus zum Frühjahrszug im UG 

(Detektorbegehung, AnaBat). 

Die relativ wenigen Nachweise ziehender Abendsegler, Rauhaut- und Mückenfledermäuse im Frühjahr lassen, 

zusammen mit der bisherigen Erkenntnis, dass das Kollisionsrisiko im Frühjahr deutlich geringer ist, die 

Beeinträchtigung als nicht erheblich erwarten. 

Frühjahr - Lokalpopulation 

 Kleinflächige Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 3 mit einem Jagdgebiet mittlerer Bedeutung: 

Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von vier Arten (Abendsegler, Langohr, Breitflügel-, Zwergfledermaus), 

darunter drei eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Zwergfledermaus), von denen eine einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus hat (Breitflügelfledermaus) (Karte 2 + 5, Konflikt Nr. 4). 

Die Überlagerung des Wirkradius der WEA 3 mit dem Jagdgebiet mittlerer Bedeutung ist so kleinflächig, dass 

diese Beeinträchtigung als nicht erheblich anzusehen ist. Zudem ist das Kollisionsrisiko im Frühjahr generell 

u.a. infolge der niedrigen Temperaturen auf Nabenhöhe (keine bis wenige Insekten) deutlich geringer. Es ist 

nicht von einem erhöhten Schlagrisiko auszugehen. 

5.3 Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen  

 

Eine erhebliche Beeinträchtigung kann nur vermieden werden, wenn entweder 

- das Eingriffsvorhaben an sich ausbleibt, oder 

- geeignete Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt werden, die den Eingriff unter die 

Erheblichkeitsschwelle senken. 
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Nach neueren Erkenntnissen ist nicht mehr von sommerlichem Jagdgebietsverlust der Abendsegler und 

Breitflügelfledermäuse auszugehen. Bei den Beeinträchtigungen von Fledermäusen durch WEA sind zwei 

unterschiedliche Lebensweisen betroffen. Tiere in den sommerlichen Jagdgebieten können nach heutiger 

Kenntnis bei hohen WEA-Typen nicht durch Jagdgebietsverlust, sondern durch erhöhtes Schlagrisiko 

beeinträchtigt werden. In diesem Fall sollte es durch eine Verlagerung einzelner WEA oder durch entsprechende 

Abschaltzeiten möglich sein, den Eingriff zu vermeiden oder zu vermindern. In der Zugzeit (vor allem im 

Herbst) aber besteht das Problem des Fledermausschlags u.a. darin, dass ziehende Fledermäuse nicht an 

Einzelanlagen, sondern das gesamtes UG durchfliegend zu erwarten sind und damit alle geplanten WEA 

betreffen. In diesem Fall ist eine Vermeidung nur durch den Nichtbau der WEA möglich, d.h. ein Windpark wäre 

abzulehnen, wenn mit einem hohen Zugaufkommen zu rechnen ist. Eine Verminderung wäre durch 

Abschaltzeiten während der Zugzeit bzw. den Zeiten erhöhter Aktivität möglich. Probleme bezüglich der Zugzeit 

liegen für das Frühjahr nicht vor (siehe Kap. 5.1 + 5.2). 

Erhebliche Beeinträchtigungen 

Frühjahr 
 Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 1 mit einem Jagdgebiet hoher Bedeutung: Regelmäßig intensiv 

genutztes Jagdgebiet von sechs Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Langohr, Breitflügel-, Rauhaut-, 

Zwergfledermaus), darunter fünf eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, 

Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, 

Rauhautfledermaus) (HK 1, Karte 2 + 5, Konflikt Nr. 1). 

 Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 1 mit einem Jagdgebiet mittlerer Bedeutung: Regelmäßig 

genutztes Jagdgebiet von fünf Arten (Abendsegler, Bart-, Breitflügel-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter 

vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Rauhautfledermaus) (Karte 2 + 5, Konflikt Nr. 2). 

 Großflächige Überlagerung der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit einem Jagdgebiet mittlerer 

Bedeutung inklusive AnaBat-Standort: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von acht Arten (Abendsegler, 

Kleinabendsegler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, Mücken-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter sechs 

eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, 

Rauhautfledermaus), von denen drei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Mücken-, 

Rauhautfledermaus) (AnaBat, Karte 2 + 5, Konflikt Nr. 3). 

Nach der Eingriffsregelung sind zuerst Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen, d.h. im konkreten Fall 

Maßnahmen, die das Kollisionsrisiko unter die Erheblichkeitsschwelle senken. Neben dem völligen Verzicht auf 

die Anlagen sind alternativ, basierend auf den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung, Einschränkungen in 

der Betriebszeit der WEA als zielführende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen anzusehen. Die 

Aktivitäten am HK-Standort 2 lag im Frühjahr zwar auf einem geringen Niveau, allerdings reicht der Wirkkreis 

dieser WEA in den 50m-Puffer des AnaBat-Standortes, an dem im Frühjahr bereits ab Mitte Mai regelmäßig 

mittlere bis hohe Aktivitäten erreicht wurden (s.a. Abb. 2). Da die erheblichen Beeinträchtigungen durch die 

Wirkkreise der WEA 1 und 2 im Frühjahr Tiere der Lokalpopulation (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, 

Zwergfledermaus) betrifft, würde nach der vorliegenden Datenlage (Jagdaktivität) ein Abschalten der geplanten 

WEA 1 (Konflikt-Nr. 1-3) ab Mitte April bis Ende Mai und an der geplanten WEA 2 (Konflikt-Nr. 1 + 3) ab 
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Mitte bis Ende Mai jeweils von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, bei Windgeschwindigkeiten unter 7,5m/s 

und einer Temperatur über 10°C Umgebungstemperatur den notwendigen Vermeidungs-Effekt haben. 

Sommer - Lokalpopulation 

 Überlagerung der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit einem Jagdgebiet hoher Bedeutung inklusive 

AnaBat-Standort: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von acht Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, 

Langohr, Bart-, Breitflügel-, Mücken-, Rauhaut-, Zwergfledermaus), darunter sechs eingriffsrelevante Arten 

(Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen drei einen 

besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Mücken-, Rauhautfledermaus) (AnaBat, HK 1, Karte 

3 + 6, Konflikt Nr. 5). 

 Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 2 mit einem Jagdgebiet mittlerer Bedeutung: Regelmäßig 

genutztes Jagdgebiet von sechs Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Langohr, Breitflügel-, Rauhaut-, 

Zwergfledermaus), darunter fünf eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, 

Rauhaut-, Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, 

Rauhautfledermaus) (HK 2, Karte 3 + 6, Konflikt Nr. 6). 

 Überlagerung der WEA-Wirkfläche der WEA 3 mit einem Jagdgebiet mittlerer Bedeutung: Regelmäßig 

genutztes Jagdgebiet von vier eingriffsrelevanten Arten (Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, 

Zwergfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, 

Rauhautfledermaus) (HK 3, Karte 3 + 6, Konflikt Nr. 7). 

Nach der Eingriffsregelung sind auch hier zuerst Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen, d.h. im konkreten Fall 

Maßnahmen, die das Kollisionsrisiko unter die Erheblichkeitsschwelle senken. Neben dem völligen Verzicht auf 

die Anlagen sind alternativ, basierend auf den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung, Einschränkungen in 

der Betriebszeit der WEA als zielführende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen anzusehen. Wie bereits 

im Frühjahr reicht der Wirkkreis der WEA 2 in die Zone des AnaBat-Standortes, wo ab Anfang Juni von 

wenigen Nächten abgesehen grundsätzlich mittlere oder hohe Aktivitäten festgestellt wurden, Da diese 

erheblichen Beeinträchtigungen durch die Wirkkreise aller drei WEA im Sommer Tiere der Lokalpopulation 

(Abendsegler, Breitflügel-, Rauhaut-, Zwergfledermaus) betrifft, würde nach der vorliegenden Datenlage 

(Jagdaktivität) ein Abschalten der geplanten WEA 1 + 2 (Konflikt-Nr. 5 + 6) ab Anfang Juni bis Ende Juli und 

der geplanten WEA 3 (Konflikt-Nr. 7) spätestens ab Anfang Juli bis Ende Juli von Sonnenuntergang bis 

Sonnenaufgang bei Windgeschwindigkeiten unter 7,5m/s und einer Temperatur über 10°C 

Umgebungstemperatur den notwendigen Vermeidungs-Effekt haben. 

Spätsommer/Herbst - Lokalpopulation 

 Großflächige Überlagerung der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit einem Jagdgebiet hoher Bedeutung 

inklusive AnaBat-Standort: Regelmäßig intensiv genutztes Jagdgebiet von sieben Arten (Abendsegler, 

Langohr, Bart-, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter fünf eingriffsrelevante Arten 

(Abendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen drei einen besonders hohen 

Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, Mücken-, Rauhautfledermaus) (AnaBat, HK 1 + 2, Karte 4 + 7, 

Konflikt Nr. 8). 

 Großflächige Überlagerung der WEA-Wirkflächen der WEA 1, 2 und 3 mit einem Jagdgebiet mittlerer 

Bedeutung: Regelmäßig genutztes Jagdgebiet von sieben Arten (Abendsegler, Langohr, Bart-, Breitflügel-, 
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Fransen-, Zwerg-, Rauhautfledermaus), darunter vier eingriffsrelevante Arten (Abendsegler, Breitflügel-, 

Zwerg-, Rauhautfledermaus), von denen zwei einen besonders hohen Gefährdungsstatus haben (Breitflügel-, 

Rauhautfledermaus) (HK 3, Karte 4 + 7, Konflikt Nr. 9). 

 Überschneidung der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit insgesamt sechs Zwergfledermaus-

Balzrevieren (HK 1 + 2, Karte 4 + 7, Konflikt Nr. 10). 

Auch im Spätsommer/Herbst sind nach der Eingriffsregelung zuerst Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen, die 

das Kollisionsrisiko unter die Erheblichkeitsschwelle senken. Neben dem völligen Verzicht auf die Anlagen sind 

Einschränkungen in der Betriebszeit der WEA als zielführende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

anzusehen. Die Daten des AnaBat-Standortes zeigen, dass Fledermäuse aufgrund des guten und warmen Wetters 

bis Mitte Oktober ganznächtig aktiv waren, von Mitte bis Ende Oktober ist nur noch bis 00:00 Uhr mit 

Aktivitäten von Fledermäusen zu rechnen. Die großflächigen Überlagerungen der WEA-Wirkflächen mit 

bedeutenden Jagdgebieten (Konflikt Nr. 8 + 9) würde eine Abschaltung der WEA 1-3 im Zeitraum Anfang 

August bis Ende Oktober das Kollisionsrisiko unter eine Erheblichkeitsschwelle drücken. Die Abschaltzeiten 

sollten dabei im Zeitraum 1.8.-15.10. ganznächtig (Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang) und im Zeitraum 

16.10.-30.10. von Sonnenuntergang bis 00:00 Uhr bei Windgeschwindigkeiten unter 7,5m/s und einer 

Temperatur über 10°C Umgebungstemperatur erfolgen. 

Im Falle der Überlagerungen der WEA-Wirkflächen der WEA 1 und 2 mit den Balzrevieren der 

Zwergfledermaus (Konflikt Nr. 10) würde ein Abschalten der WEA 1 und 2 nach der vorliegenden Datenlage 

zwischen Anfang August und Mitte Oktober von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang bei 

Windgeschwindigkeiten unter 7,5m/s und einer Temperatur über 10°C Umgebungstemperatur den notwendigen 

Vermeidungs-Effekt haben. 

Spätsommer/Herbst – Durchzügler 
 Mäßig intensiver Zug des Abendseglers Ende September und intensiver Zug der Rauhautfledermaus ab 

Mitte August bis Mitte/Ende Oktober im UG. Zudem Auftreten der Mückenfledermaus als herbstlicher 

Durchzügler (AnaBat, HK 1-3, Karte 4). 

Fledermauszug konnte im UG von Ende August bis zur dritten Oktoberdekade beobachtet werden. Der 

Fledermauszug fand nahezu gleichmäßig verteilt über das gesamte UG statt und kann daher im Einzelnen nicht 

vorhergesagt werden. Die Erfahrungen früherer Jahre haben zudem gezeigt, dass sich der Fledermauszug infolge 

von Wetterbedingungen verschieben kann. Üblicherweise beginnt der Fledermauszug etwa Mitte August und 

reicht bis Mitte Oktober (BACH et al. 2009, eigene langjährige Daten von Wangerooge und Mellum). Aus diesem 

Grunde ist an allen untersuchten WEA eine Abschaltung von Mitte August bis Mitte Oktober ganznächtig und ab 

16.10. bis zur 3. Oktoberdekade von Sonnenuntergang bis 00:00 Uhr bei Windgeschwindigkeiten unter 7,5m/s 

und Temperaturen über 10°C Umgebungstemperatur vorzusehen. 

Sollten sich die Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen auf Abschaltzeiten belaufen, so wäre ein zweijähriges 

Monitoring nach NMU (2016) zu empfehlen (das Monitoring an sich ist keine Vermeidungsmaßnahme!). Im 

Rahmen eines solchen Monitorings sollten sich die Abschaltzeiten genauer auf die standortspezifische Situation 

vor Ort eingrenzen lassen (z.B. nach Windgeschwindigkeit, Temperatur, ggf. Regen).  

Werden die o.g. Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahme durchgeführt, verbleiben für die 

Fledermausfauna nach bisherigen Kenntnissen keine weiteren erheblichen Beeinträchtigungen.  
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5.4 Kompensationsmaßnahmen 

 

Sofern erhebliche Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, sind diese zu kompensieren, d.h. es darf 

nach Beendigung des Eingriffes keine erhebliche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 

zurückbleiben.  

Für die Beeinträchtigungen durch Schlag im Spätsommer/Herbst bzw. während der Zugzeit können die 

Kompensationsmaßnahmen nicht herangezogen werden, da hier neben jagenden Tieren auch mit 

durchfliegenden Tieren gerechnet werden muss, die nicht über Kompensationsflächen zu leiten sind! Daher sind 

die Anlagen während der Zugzeit abzuschalten (s.o.). 

Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass eine Kompensation von Schlagopfern im Sinne des 

§ 15 BNatSchG nicht denkbar ist. Bei streng geschützten Arten, zu denen alle Fledermäuse gehören, treffen die 

Sachverhalte des § 44 BNatSchG zu. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG 
 

Im Jahr 2018 wurde die Fledermausfauna zwischen April und November im Umfeld der geplanten WEA bei 

Lehmden erfasst. Dabei wurde der Schwerpunkt auf die Raumnutzung der auftretenden Arten gelegt. Insgesamt 

konnten mit der Detektor-Methode (inkl. Dauererfassung) sieben Fledermausarten und zwei Artengruppen 

(Bartfledermaus und Langohr) sicher nachgewiesen werden. Darunter befinden sich sechs eingriffssensible Arten 

(Abendsegler, Kleinabendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Zwerg- und Rauhautfledermaus). Die Gesamtaktivität 

lag in den einzelnen Jahreszeiten auf einem mittleren bis hohem Niveau. 

Im Frühjahr war die Aktivität im Allgemeinen beschränkt auf die Siedlungsbereiche sowie entlang der 

Waldbereiche und baumbestandenen Straßen/Wege. Im Sommer änderte sich daran wenig, allerdings nahm die 

Aktivität im Grünland nach und nach zu, so dass hier jetzt an allen drei Standorten mittlere und hohe Aktivitäten 

gemessen wurden. Im Herbst breiteten sich die Jagdgebiete mit mittlerer und hoher Bedeutung deutlich aus, 

wobei die Grünlandflächen noch einmal deutlich stärker bejagt wurden. 

Im Frühjahr und Herbst zeigte sich, dass das UG von ziehenden Tieren gequert wird. Neben dem Abendsegler 

(nur Herbst) und der Rauhautfledermaus trat vereinzelt auch die Mückenfledermaus während des Frühjahrs- und 

Herbstzuges sowie der Kleinabendsegler im Frühjahr auf. 

Die Verschneidung der wichtigen Funktionselemente für Fledermäuse (Jagdgebiet mittlerer und hoher 

Bedeutung, Balzquartiere, Balzreviere) mit den WEA-Wirkkreisen ergab im Frühjahr Beeinträchtigungen 

bezüglich der Jagdgebiete im Nordwesten des Plangebietes, im Sommer betraf es alle drei WEA und im 

Spätsommer/Herbst breiteten sich die Beeinträchtigungen komplett über die überplanten Windparkflächen aus. 

Als Vermeidungsmaßnahmen für ein hier prognostiziertes erhöhtes Schlagrisiko kommen in diesem Fall nur 

Abschaltzeiten an den betreffenden WEA in Frage. 

Die hohen Aktivitäten an den geplanten Standorten und der intensive Fledermauszug im gesamten UG im 

Spätsommer/Herbst führen zu einem erhöhten Kollisionsrisiko über die gesamte Saison. Dieses erhöhte 

Kollisionsrisiko kann nur durch ein zeitlich befristetes Abschalten der WEA vermieden/vermindert werden. Eine 

Kompensation hierfür ist nicht möglich. Daher werden Abschaltungen für das Frühjahr an der WEA 1 vom 16.4.-

31.5. und an der WEA 2 vom 16.5.-31.5. von SU bis SA bei Windgeschwindigkeiten unter 7,5m/s und einer 

Temperatur über 10°C Umgebungstemperatur empfohlen. Für den Sommer werden Abschaltungen an den WEA 

1 + 2 vom 1.6.-31.7. und an der WEA 3 spätestens ab Anfang Juli bis Ende Juli von SU bis SA bei 

Windgeschwindigkeiten unter 7,5m/s und einer Temperatur über 10°C Umgebungstemperatur empfohlen. Für 

den Spätsommer werden für alle drei WEA Abschaltungen im Zeitraum 1.8.-15.10 ganznächtig (von SU bis SA) 

und im Zeitraum 16.10.-31.10. von SU bis 00:00 Uhr bei Windgeschwindigkeiten unter 7,5m/s und einer 

Temperatur über 10°C Umgebungstemperatur empfohlen. 
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Anhang 1: Grunddaten der Detektorbegehungen, QV = Quartierverdacht, d = Displaylaute (Balzrufe) 
 

Art / Datum 19.4. 7.5. 22.5. 6.6. 27.6. 16.7. 27.7. 12.8. 20.8. 30.8. 10.9. 17.9. 30.9. 6.10. 12.10 ∑ 

Abendsegler  1 5 10 12 1 3 2 7 + 1 
QV 5 4 9 5 8 7 3 82 

Kleinabendsegler  2 1    1 1        5 

Breitflügelfledermaus 9 8 9 9 5 6 21 15 5 1 5 2  1 1 97 

Nyctaloid    2   1     1  1 1 6 

Rauhautfledermaus 6 10 2 4 2 2 2 1 7 27 23 38 + 1d 14 12 40 191 

Zwergfledermaus 12 8 12 7 9 13 8 17 9 15 + 2d 45 38 + 1d 20 + 5d 16 + 1d 27 265 

Fransenfledermaus         1       1 

Bartfledermaus 1 4 1  1 6 1 5 3 2 2 2   1 29 

Langohr 3 1  1 3   1 4 1 2 2 1  3 22 

Myotis spec.           2  1   3 

 32 38 35 35 21 30 36 47 34 52 88 90 49 38 76 701 
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Anhang 2: Grunddaten der Horchkistenerfassung (Nn = Nyctalus noctula, Nl = N. leisleri, Ny = Nyctaloid, Es = Eptesicus serotinus, Pn = Pipistrellus nathusii, Pp = P. pipistrellus,  
Ps = P. spec., Ms = Myotis spec., Plec = Plecotus spec., d = display/Balzruf, o.B. = ohne Beobachtung) 

 
Standort 1 19.4. 7.5. 22.5. 6.6. 27.6. 16.7. 27.7. 12.8. 20.8. 30.8. 10.9. 17.9. 30.9. 6.10. 12.10 
Bis 18:00 Uhr                
19:00 Uhr             1 Nn o.B. 1 Nn 

20:00 Uhr           o.B. o.B. 6 Nn, 5 Es, 
1 Pn, 1 Pp 

2 Nn, 9 Es, 
1 Ny, 2 Pn, 

1 Pp 

11 Nn, 6 
Es, 2 Ny, 3 

Pp 

21:00 Uhr  1 Nn        o.B. o.B. 
36 Es, 1 

Ny, 1 Pn, 1 
Pp, 1 Ms 

1 Nn, 38 
Es, 1 Ny, 1 

Pn, 2 Pp 

9 Nn, 1 Ny, 
1 Pn 

6 Nn, 1 Es, 
4 Pn, 4 Pp, 

1 Plec 

4 Nn, 1 Es, 
22 Pn, 57 
Pp, 1 Ppd 

22:00 Uhr  
2 Nn, 3 Es, 
1 Ny, 2 Pn, 
1 Pp, 1 Plec 

2 Nn 1 Nn o.B. o.B. o.B. o.B. 
1 Nn, 139 

Es, 1 Ny, 2 
Pp 

1 Nn, 147 
Es, 1 Ny, 1 

Ms 

1 Nn, 102 
Es, 6 Pn 

2 Nn, 5 Es, 
15 Pp, 1 

Plec 

3 Nn, 6 Es, 
1 Pn, 12 

Pp, 1 Plec, 
1 MS 

1 Nn, 1 Pn, 
1 Pp, 1 

Ppd, 1 Ms 
5 Nn, 8 Pn 4 Nn, 6 Pn, 

2 Pp 

23:00 Uhr 
1 Nn, 3 Es, 
1 Ny, 5 Pn, 

2 Plec 

4 Nn, 2 Ny, 
2 Pn, 2 Pp, 

1 Ms 

6 Nn, 1 Nl, 
15 Es, 5 

Ny, 2 Pp, 1 
Ms 

2 Nn, 1 Es 1 Nn, 3 Es 37 Es, 4 
Ny, 1 Pp 

8 Es, 1 Ny, 
1 Pp 

13 Nn, 262 
Es, 2 Ny, 2 
Pp, 1 Ms 

50 Es 14 Pn, 1 Pp 1 Nn, 1 Pn, 
1 Ms 

2 Nn, 4 Pn, 
21 Pp, 1 

Plec 

1 Nn, 3 Pn, 
1 Pp 4 Nn, 2 Pn 2 Nn, 1 Ny, 

9 Pn, 2 Pp 

24:00 Uhr  3 Es, 6 Pn, 
1 Plec 

5 Nn, 1 Es, 
1 Ny, 1 Pn, 

3 Ms 

2 Nn, 1 Ny, 
2 Pp, 1 Ms 

2 Nn, 2 Es, 
3 My, 1 

Plec, 5 Ms 

2 Nn, 66 
Es, 4 Ny, 2 

Ms 

2 Nn, 16 
Es, 6 Ny, 1 
Pn, 1 Pp, 4 
Plec, 4 Ms 

1 Nn, 67 
Es, 9 Ny, 2 

Pp 

12 Nn, 22 
Es, 4 Ny, 2 

Pp 
28 Es, 2 Pn 15 PN, 1 

Pp o.B. 1 Pn, 8 Pp, 
1 Ppd 

1 Nn, 2 Pn, 
1 Ms 4 Nn, 12 Pn 1 Nn, 1 Pn, 

2 Pp 

1:00 Uhr  4 Pn, 1 Pp 
1 Nn, 1 Nl, 
3 Es, 5 Pn, 

2 Ms 

1 Nn, 1 Ny, 
2 Ms 

1 Nn, 1 Ny, 
1 Pn, 2 Pp, 

4 Ms 

1 Nn, 1 Pp, 
1 Plec, 4 

Ms 

1 Nn, 2 Ny, 
2 Ms 

4 Nn, 20 
Es, 15 Ny, 

1 Pn, 2 Plec 

6 Nn, 2 Es, 
3 Ny, 1 Pn, 
2 Pp, 1 Ps 

4 Nn, 2 Es, 
2 Pn, 3 Pp 10 Pn, 1 Pp 2 Nn, 2 Pn, 

3 Pp, 1 Plec 
4 Nn, 7 Pn, 

10 Pp 2 Nn, 2 Pn 2 Nn 2 Nn, 1 Pn, 
1 Pp 

2:00 Uhr  4 Pn 1 Nn, 3 Pn, 
3 Pp, 2 Ms 

1 Nn, 1 
Plec 

1 Ny, 3 Es, 
2 Pp, 2 Plec 

1 Nn, 4 Ny, 
1 Pn, 2 Pp, 

1 Plec 
1 Nn, 1 Ny 8 Es, 15 

Ny, 1 Pn 1 Nn, 1 Pp 
3 Nn, 3 Ny, 

4 Pn, 1 
Plec, 2 Ms 

1 Nn, 11 Pn 

1 Nn, 1 Ny, 
3 Pn, 3 Pp, 

3 Ppd, 1 
Ms 

1 Nn, 1 Ny, 
6 Pn, 1 Pp. 

1 Plec 
4 Pn * 2 Nn 

3:00 Uhr  1 Es, 4 Pn, 
3 Pp, 1 Plec 

1 Ny, 3 Pn, 
2 Pp, 1 Ms 

2 Plec, 2 
Ms 

1 Nn, 1 Ny, 
1 Ms 2 Nn, 1 Ny 2 Nn, 1 Es, 

1 Pp 
1 Nn, 5 Es, 

11 Ny 

6 Nn, 1 Es, 
2 Ny, 1 Pn, 

3 Pp 
2 Nn, 3 Pn 5 Pn 2 Nn, 1 Pn 

6 Nn, 1 Ny, 
4 Pn, 2 Pp, 

1 Ppd, 1 
Ms 

1 Ny * 1 Nn, 2 Pp 

4:00 Uhr  1 Es, 8 Pn, 
3 Pp, 1 Plec 

3 Nn, 1 Ny, 
1 Pn, 4 Pp, 
1 Plec, 1 

Ms 

1 Nl, 2 Pp, 
2 Ms 

2 Nn, 1 Ny, 
2 Pp, 1 

Plec, 4 Ms 
2 Pp, 2 Plec 

2 Nn, 2 Ny, 
1 Pp, 1 

Plec, 1 Ms 
6 Nn, 2 Ny o.B. 8 Es, 1 Pn 1 Nn, 3 Pn, 

1 Pp 
3 Nn, 6 Pn, 

1 Pp 5 Nn, 9 Pn 2 Nn, 1 Ny * 1 Pn, 1 Pp, 
1 Plec 

5:00 Uhr  6 Pn, 6 Pp 7 Nn, 1 Pp 1 Nn, 1 Ny, 
1 Pn o.B. 2 Nn o.B. 1 Nn, 1 Es, 

4 Ny, 3 Pp 1 Nn 3 Nn, 2 Pn o.B. 5 Pn, 2 Pp 1 Nn, 8 Pn, 
1 Plec o.B. * 1 Nn, 1 Ms 

6:00 Uhr  1 Pp o.B. o.B.   o.B. o.B. o.B. 3 Nn o.B. 1 Ny, 1 Pn, 
1 Plec 

1 Ny, 1 Pn, 
1 Pp, 1 Plec o.B. * 2 Ny, 1 Pn, 

1 Plec 
7:00 Uhr o.B.        o.B. o.B. 1 Nn 1 Nn o.B. * 1 Nn 

*= Abbruch wegen Regen 



Frey & Bach: Fachstellungnahme Fledermäuse Windparkplanung Lehmden 
 

 42 

Standort 2 19.4. 7.5. 22.5. 6.6. 27.6. 16.7. 27.7. 12.8. 20.8. 30.8. 10.9. 17.9. 30.9. 6.10. 12.10 
Bis 18:00 Uhr                
19:00 Uhr              1 Nn 4 Nn 

20:00 Uhr           1 Nn o.B. 26 Nn, 4 
Pn 

16 Nn, 2 
Pn, 2 Pp 

1 Es, 1 
Ny, 3 Pn, 
27 Pp, 4 

Ppd 

21:00 Uhr  o.B.        o.B. o.B. 29 Nn, 1 
Pn, 1 Pp 

19 Nn, 1 
Ny, 1 Pn 

8 Nn, 1 
Pp 

5 Nn, 2 
Pn, 1 Pp 

2 Nn, 1 
Ny, 53 

Pn, 28 Pp, 
1 Ms 

22:00 Uhr  
1 Nn, 1 

Es, 2 Pn, 
1 Pp 

o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn, 6 Es 2 Es, 1 Pn 
6 Nn, 1 

Es, 2 Ny, 
6 Pn 

1 Pn, 2 
Pp, 2 Ms 

1 Pp, 1 
Ms 3 ;s 5 Nn, 2 

Pn, 2 Pp 

1 Nn, 10 
Pn, 1 Pp, 

2 Plec 

23:00 Uhr 
2 Es, 1 

Pn, 1 Pp, 
2 Plec 

1 Es, 2 Pp 
10 Nn, 2 
Es, 1 Ny, 

1 Pp 
2 Nn, 4 Es 2 Es o.B. 3 Nn, 2 

Es, 1 Pn 
8 Nn, 1 
Es, 1 Pp 

1 Nn, 2 
Es, 2 Plec, 

2 Ms 

2 Nn, 1 
Es, 5 Pn, 

1 MS 

2 Nn, 3 
Pn, 10 Pp, 
8 Ppd, 1 

Plec, 3 Ms 

2 Nn, 1 
Pn, 5 Pp, 
5 Ppd, 2 

Plec, 1 Ms 

o.B. 2 Nn, 3 
Pn 

1 Nn, 4 
Pn, 7 Pp 

24:00 Uhr  2 Pn, 1 
Plec 

1 Nn, 1 
Es, 2 Pn 

3 Nn, 1 
Ny 2 Es, 1 Ny 

3 Nn, 5 
Es, 1 Ny, 
1 Pn, 2 Pp 

1 Nn, 8 
Es, 5 Ny, 

1 Pn 

1 Nn, 6 
Es, 7 Ny, 

1 Plec 

5 Nn, 2 
Ny, 1 Pp, 

2 Plec 

2 Nn, 1 
Es, 2 Plec, 

1 Ms 

2 Nn, 10 
Pn 

3 Nn, 1 
Ny, 34 

Pn, 2 Pp, 
1 Plec 

3 Nn, 19 
Pn, 2 

Plec, 1 Ms 

1 Pn, 1 
Ms 

6 Nn, 1 
Ny, 1 Pn 

1 Nn, 4 
Pn, 1 Plec 

1:00 Uhr  1 Pp, 1 
Plec 

2 Nn, 1 
Ny, 1 Pn, 

1 Ms 
1 Nn 2 Pp 1 Pp 

3 Nn, 2 
Ny, 1 

Plec, 1 Ms 

8 Nn, 10 
Es, 5 Ny, 

1 Pp 

3 Nn, 1 
Es, 1 Pp 

5 Nn, 2 
Pn 

4 Nn, 6 
Pn, 2 Pp 

2 Nn, 14 
Pn 

2 Nn, 3 
Pn, 2 Plec o.B. o.B. 2 Pn, 1 

Plec, 1 Ms 

2:00 Uhr  2 Pn 4 Pn, 1 
Pp, 1 Plec o.B. 3 Nn, 2 

Pn, 1 Plec 
1 Nn, 1 
Pn, 4 Pp 

3 Ny, 3 
Plec, 1 Ms 

1 Nn, 6 
Es, 1 Ny 1 Pn 3 Nn, 1 Es 

3 Nn, 6 
Pn, 1 Pp, 

1 Ms 

1 Nn, 1 
Pn, 1 Pp, 

1 Plec 

1 Pp, 1 
Plec o.B. 1 Pn 1 Nn, 1 

Pn 

3:00 Uhr  o.B. 1 Plec 1 Ny, 1 
Plec 

1 Nl, 1 Es, 
1 Pp 

3 Nn, 1 
Pn 

1 Nn, 2 
Ny, 1 

Plec, 1 Ms 

2 Nn, 1 
Es, 4 Ny 

1 Ny, 2 
Ms 

1 Ny, 1 
Pp, 1 

Plec, 1 Ms 
1 Es, 4 Pn 1 Nn, 3 

Pn, 1 Pp 2 Pn, 1 Pp 1 Pn * 1 Pn, 2 
Plec 

4:00 Uhr  2 Plec 1 Nn, 1 
Ny, 2 Pn 

2 Nn, 1 
Pn, 1 Ms 

1 Nn, 1 
Pp 

1 Nn, 1 
Pp 

9 Nn, 1 
Nl, 1 Plec 

3 Nn, 1 
Es, 1 Ny, 

1 Pp 

1 Nn, 1 
Pp 

3 Nn, 1 
Pn, 1 Plec 2 Pn 3 Pn 3 Pn 1 Nn * 1 Plec 

5:00 Uhr  1 Pn, 1 
Ms 1 Nn 2 Nn, 1 

Pp o.B. 1 Nn 1 Es, 1 Pp 2 Nn 2 Nn 3 Nn, 1 
Plec o.B. 3 Pn, 1 

Plec 
4 Pn, 1 

Pp, 1 Plec o.B. * 1 Nn, 1 
Ny, 1 Plec 

6:00 Uhr  o.B. o.B. o.B.   o.B. o.B. o.B. 3 Nn, 1 
Pp, 1 Plec 2 Nn o.B. 1 Plec o.B. * 1 Nn, 11 

Pn 
7:00 Uhr o.B.        o.B. 1 Nn o.B. o.B. o.B. * o.B. 

*= Abbruch wegen Regen 
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Standort 3 19.4. 7.5. 22.5. 6.6. 27.6. 16.7. 27.7. 12.8. 20.8. 30.8. 10.9. 17.9. 30.9. 6.10. 12.10 
Bis 18:00 Uhr                
19:00 Uhr              o.B. o.B. 

20:00 Uhr           o.B. o.B. o.B. o.B. 1 Nn, 5 
Pn, 9 Pp 

21:00 Uhr  o.B.        o.B. o.B. 
4 Nn, 1 

Es, 1 Pn, 
1 Pp 

4 Nn 3 Pp 1 Nn 8 Pn, 3 Pp 

22:00 Uhr  1 Nn, 1 Es o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. o.B. 2 Nn, 3 
Es, 1 Ms 

2 Es, 2 
Pn, 1 Ms 

1 Nn, 10 
Es, 3 Pn 

2 Nn, 1 
Pn, 11 Pp 

4 Nn, 6 
Pp o.B. 2 Pn 1 Nn, 5 

Pn 

23:00 Uhr 2 Nn, 1 
Pn 

2 Nn, 1 
Ny, 1 Pn, 
1 Plec, 1 

Ms 

3 Nn, 3 
Es, 1 Plec 1 Nn 2 Nn 1 Ny 2 Nn, 45 

Es, 2 Pp 

9 Nn, 4 
Es, 2 Ny, 
1 Pp, 2 

Ms 

1 Pp 5 Pn 24 Pn, 4 
Pp 

17 Pn, 4 
Pp 3 Nn 1 Pn, 1 Pp 1 Nn, 2 

Pn, 1 Pp 

24:00 Uhr  2 Pn, 1 Pp 1 Nn, 1 
Pp, 2 Ms 2 Es, 1 Pp 1 Nn, 4 

Es, 1 Pn 4 Es 1 Es, 3 Pp 

2 Nn, 13 
Es, 2 Ny, 
1 Pn, 1 

Pp, 1 Ms 

1 Nn, 1 
Pp 

1 Pn, 2 
Plec 9 Pn 1 Nn, 21 

Pn, 3 Pp 

1 Nn, 16 
Pn, 2 Pp, 

1 Plec 
o.B. 4 Pn, 1 Pp 2 Pn 

1:00 Uhr  1 Pn, 2 Pp 1 Ny, 2 
Pn, 1 Pp o.B. 1 Pp 1 Pp 1 Es, 1 Ny 6 Nn, 1 

Es, 2 Ny 
1 Pp, 1 

Plec 1 Pn, 1 Pp 1 Nn, 14 
Pn, 1 Pp 9 Pn 13 Pn o.B. 2 Nn, 3 

Pn o.B. 

2:00 Uhr  1 Pn 1 Pn 1 Nn 2 Pn, 1 Pp 1 Ny, 2 
Pn 

3 Nn, 2 
Pp 

3 Nn, 2 
Es, 2 Ny, 

2 Pp 
1 Nn 1 Nn, 3 

Pn 
1 Nn, 11 

Pn 
2 Pn, 1 

Ms 
1 Pn, 1 

Plec, 1 Ms o.B. 1 Pp o.B. 

3:00 Uhr  o.B. 1 Pn, 1 Pp 1 Nl, 1 Pn 2 Pn, 3 Pp  1 Nn, 1 
Ny 

1 Nn, 1 
Ny, 1 Pp 

1 Ny, 2 
Pp 1 Pn, 1 Pp 3 Pn, 1 

Ms 
2 Nn, 3 

Pn 3 Pn o.B. * 1 Nn, 1 
Pn 

4:00 Uhr  o.B. 4 Pn, 1 Pp 1 Nn, 2 
Pn, 1 Ms 

1 Nn, 3 
Pn, 2 Pp 

1 Nn, 1 
Pp 

8 Nn, 1 
Ms 

3 Nn, 1 
Es, 1 Ny o.B. 1 Pn 3 Pn, 1 

Ms 3 Pn 1 Pn, 1 
Plec 3 Nn * o.B. 

5:00 Uhr  2 Pn 2 Pp 1 Nn 2 Nn, 1 
Pp o.B. 1 Nn, 1 

Pn 3 Nn o.B. 1 Nn 1 Pp 1 Pn 3 Pn o.B. * o.B. 

6:00 Uhr  1 Pp o.B. o.B.   o.B. o.B. o.B. 4 Nn 2 Nn o.B. o.B. o.B. * o.B. 
7:00 Uhr o.B.        o.B. o.B. o.B. 1 Nn o.B. * 1 Nn 

*= Abbruch wegen Regen 
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1.0 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG  
Die Gemeinde Rastede beabsichtigt anlässlich aktueller Entwicklungsvorhaben und dem 
Willen der Gemeinde Rastede einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Windparks im nördlichen Gemeindege-
biet zu schaffen und führt zu diesem Zweck die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 13 „Windenergie Lehmden“ durch. 
 
Auf Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden in der vorliegenden spezi-
ellen artenschutzrechtlichen Prüfung (im Folgenden auch kurz saP genannt) die Auswir-
kungen der konkreten Standorte von fünf geplanten Windenergieanlagen auf die Vorkom-
men von Flora und Fauna im Wirkbereich berücksichtigt.  
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergie 
Lehmden“ umfasst eine Fläche von ca. 23,5 ha, die nur zu einem geringen Teil für die 
neuen Windenergieanlagenstandorte und deren Erschließung baulich beansprucht wird. 
Im Rahmen faunistischer Erfassungen wurden besonders oder streng geschützte Tierar-
ten gemäß § 7 (2) Nr. 13 und 14 BNatSchG festgestellt, deren Vorkommen zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt ein potenzielles Planungshemmnis darstellen. Um dieses Planungs-
hindernis zu beseitigen, ist ein Nachweis zu erbringen, dass die Vorschriften des europä-
ischen Artenschutzrechtes eingehalten werden. Dieser Nachweis soll im Rahmen einer 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (im Folgenden auch kurz saP genannt) er-
bracht werden. 

2.0 HINWEISE ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG 

2.1 Zielsetzungen 
In der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfüllt wer-
den können, bezüglich der durch die durchgeführten Erfassungen nachgewiesenen ge-
meinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des An-
hangs IV FFH-Richtlinie) ermittelt und dargestellt. 
 
Werden die oben beschriebenen Verbotstatbestände erfüllt, wird im Weiteren geprüft, ob 
die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verbotsbestän-
den nach § 44 BNatSchG gegeben sind (Prognose zu einer Ausnahme nach 
§ 45 BNatSchG).  

2.2 Rechtliche Grundlagen 
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die in der saP zu berücksichtigenden recht-
lichen Rahmenbedingungen gegeben. Der textliche Inhalt ist u. a. den „Hinweise zur Auf-
stellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung (saP)“ des BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUMS von 03/2011 sowie den Vollzugshin-
weisen zum Artenschutzrecht der LANA (Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Land-
schaftspflege und Erholung) (LANA 2010) entnommen. 
 
Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 sind folgen-
dermaßen gefasst: 
 
"Es ist verboten, 
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1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören  

 

(Zugriffsverbote)." 
 
Diese Verbote werden um den für Eingriffsvorhaben relevanten Absatz 5 des 
§ 44 BNatSchG ergänzt, mit dem bestehende und von der Europäischen Kommission an-
erkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-
Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden, um akzeptable und im Vollzug prak-
tikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu er-
zielen: 
 
„(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur 
und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in An-
hang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogel-
arten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Num-
mer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 
 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 
Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutz-
maßnahmen nicht vermieden werden kann, 

 
2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 
1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erfor-
derlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung 
oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und 
die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beein-
trächtigungen unvermeidbar sind, 

 
3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 
Entsprechend obigem Abs. 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 
BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in 
Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die europäischen 
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Vogelarten. Eine Rechtverordnung nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 (nationale Verantwortungs-
arten) existiert aktuell noch nicht. 
 
Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL sowie der Europäischen Vogelarten 
nach Art. 1 VRL ergibt sich somit aus § 44 Abs.1, Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für 
nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 
 
 Zugriffsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG): Nachstellen, Fangen, Verletzen oder 

Töten von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungs-
formen. 

 Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG): Beschädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeid-
bare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend 
davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird. 

 Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG): Erhebliches Stören von Tieren wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 
Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nr. 4 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Verbot: 
 
 Schädigungsverbot: Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender 

Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder 
Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. Ab-
weichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standorts im räumlichen Zusammenhang ge-
wahrt wird. 

 
Wird trotz der Durchführung von Vorkehrungen zur Vermeidung der Verbotstatbestand 
gemäß § 44 (1) 3 (Schädigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) erfüllt, so können 
gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG, soweit erforderlich, auch vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen festgesetzt werden. Diese entsprechen den sogenannten CEF-Maßnahmen – 
(measures that ensure the continued ecological functionality) der Interpretationshilfe der 
EUKOMMISSION (2007b) zur Umsetzung der Anforderungen der Artikel 12, 13 und 16 
der FFH-RL. 
 
Diese dienen dem Erhalt des derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffe-
nen Art. Diese Maßnahmen müssen aus den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologi-
schen Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. Population abgeleitet werden, 
d. h. sie sind an der jeweiligen Art und an der Funktionalität auszurichten. Auch hinsicht-
lich der zeitlichen Komponente ist zu beachten, dass keine Zeitlücke (time-lag) entsteht, 
in der eine irreversible Schwächung der Population zu befürchten ist, d. h. diese neu ge-
schaffenen Lebensstätten müssen funktionsfähig sein, ehe der Eingriff vorgenommen 
wird. 
 
Werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 
gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen, um die Planung unverändert 
fortführen zu können, Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG nachge-
wiesen werden. 
 
Einschlägige Ausnahmevoraussetzungen liegen u. a. vor wenn: 
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 zumutbare Alternativen [die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der rele-

vanten Arten führen] nicht gegeben sind,  
 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen oder im Interesse der Gesundheit des Men-
schen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Landesverteidigung und des 
Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die 
Umwelt gegeben sind, 

 sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht verschlech-
tert und  

 bezüglich der Arten des Anhangs IV FFH-RL der günstige Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art gewahrt bleibt. 

 
Um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands einer Population zu vermeiden, kön-
nen nach Auffassung der EU-Kommission auch spezielle kompensatorische Maßnahmen 
eingesetzt werden. Diese Maßnahmen werden häufig „Maßnahmen zur Sicherung des 
Erhaltungszustands“ oder auch „FCS-Maßnahmen“ (measures to ensure a favourable 
conservation status) genannt, da sie dazu dienen sollen, einen günstigen Erhaltungszu-
stand (Favourable Conservation Status) zu bewahren. Diese Maßnahmen zur Sicherung 
des Erhaltungszustands der betroffenen Populationen sind zwar weder in der FFH-RL 
noch im BNatSchG explizit erwähnt und somit nicht verbindlich vorgeschrieben. Entspre-
chend den Empfehlungen der EU-Kommission sind sie jedoch zweckmäßig, um eine Aus-
nahme insbesondere hinsichtlich der Bewahrung eines guten Erhaltungszustands zu 
rechtfertigen. Die EU-Kommission nennt folgende Anforderungen für derartige FCS-Maß-
nahmen: 
 
 Die Maßnahmen müssen die negativen Auswirkungen des Vorhabens den spezifi-

schen Gegebenheiten entsprechend ausgleichen. 
 Die Maßnahmen müssen eine hohe Erfolgschance / Wirksamkeit aufweisen und auf 

bewährten Fachpraktiken basieren. 
 Sie müssen die Möglichkeit garantieren, dass eine Art einen guten Erhaltungszustand 

erreichen kann. 
 Sie müssen möglichst schon vor oder spätestens zum Zeitpunkt der Zerstörung einer 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte Wirkung zeigen (ob gewisse zeitliche Verzögerungen 
hingenommen werden können oder nicht, ist in Abhängigkeit von den betroffenen Ar-
ten und Habitaten zu beurteilen) (vgl. EU-KOMMISSION 2007: 70ff). 

 
Aus Gründen der Praktikabilität und in Abgrenzung zu den „vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen“ wird in Abhängigkeit von den betroffenen Habitaten und Arten durchaus 
eine gewisse Verzögerung zwischen Eingriffszeitpunkt und voller Wirksamkeit einer FCS-
Maßnahme akzeptiert werden können (vgl. auch EU-KOMMISSION 2007: 70ff). Vorausset-
zung hierfür ist aber, dass der Erhaltungszustand einer Art nicht bereits derart schlecht ist 
und die Wiederherstellbarkeit der erforderlichen Habitatstrukturen derart ungünstig ist, 
dass vorübergehende Funktionsverminderungen eine irreversible Auswirkung auf den Er-
haltungszustand der Art haben, d. h. in überschaubaren Zeiträumen, bzw. mit einer aus-
reichenden Sicherheit nicht wieder ausgeglichen werden können (RUNGE et al. 2009). 

2.3 Methodisches Vorgehen 
Nachfolgend findet eine artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt unter Berücksichtigung des 
Leitfadens zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Niedersachsen im Anhang des Windenergieerlasses Niedersach-
sen (MU Niedersachsen 2016). Dieser enthält eine (nicht abschließende) Auflistung WEA-
empfindlicher Brut- und Rastvogelarten in Niedersachsen mit Angaben zu Prüfradien bei 
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der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen. Die Angaben zu Prüfradien be-
ruhen auf Empfehlungen der Nds. Fachbehörde für Naturschutz (NLWKN). Die nachfol-
gend dargestellten Prüfschritte werden in Anlehnung an die „Hinweise zur Aufstellung der 
naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)“ des 
Bayerischen Staatsministeriums mit Stand 03/2011, den Leitfaden zur Berücksichtigung 
des Artenschutzes bei Aus- und Neubau von Bundeswasserstraßen (BMVBS 2009) 
durchgeführt. Weitere Grundlage sind die Hinweise der LANA (Länderarbeitsgemein-
schaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung) zur Anwendung des europäischen 
Artenschutzrechts bei der Zulassung von Vorhaben und bei Planungen (LANA 2010). 
 
In einem ersten Arbeitsschritt erfolgt die Darstellung der Wirkfaktoren, die von dem Vor-
haben ausgehen und Auswirkungen auf die im Planungsraum vorkommenden Arten ha-
ben können. Weiterhin werden Möglichkeiten zur Vermeidung und Minimierung von Be-
einträchtigungen aufgeführt. Anschließend erfolgt eine Einschätzung der Auswirkungen 
der Wirkfaktoren unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men. 
 
Im Rahmen einer Voruntersuchung wird eine Vorauswahl der untersuchungsrelevanten 
Arten getroffen (Abschichtung des Artenspektrums). Es erfolgt eine tabellarische Zusam-
menfassung der zu untersuchenden Tier- und Pflanzenarten, die in dem Untersuchungs-
raum nachgewiesen wurden und ggf. der Arten, die potenziell vorkommen könnten.  
 
Als nächster Arbeitsschritt erfolgt eine Konfliktanalyse mit dem Ziel zu untersuchen, ob 
Verbotstatbestände einschlägig sind. Bei der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände erfüllt sind, werden die genannten Vorkehrungen zur Vermeidung und 
Minimierung von Beeinträchtigungen mit einbezogen. 
 
Sind Verbotstatbestände einschlägig, ist im Rahmen der weiteren Planung zu prüfen, ob 
die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind. 
 
Die Abgrenzung des Untersuchungs- bzw. Betrachtungsraumes erfolgte vorhabenbezo-
gen und entsprechend der prognostizierten Auswirkungen und Beeinträchtigungen auf die 
einzelnen betroffenen Arten durch die jeweiligen Fachgutachter.   

2.3.1 Datengrundlagen und Abgrenzung der Untersuchungsgebiete  
Für das Plangebiet liegt umfangreiches Datenmaterial zu Flora und Fauna vor. 
 
Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13 wurde im 
Mai 2016 eine detaillierte Biotoptypenkartierung im Plangebiet durchgeführt. Außerdem 
wurden die gefährdeten und besonders geschützten Arten nach GARVE (2004) erfasst. 
Die Typisierung und Bezeichnung der Biotope wurde in Anlehnung an den „Kartierschlüs-
sel für Biotoptypen in Niedersachsen“ (DRACHENFELS 2011) vorgenommen. 
 
Der Brutvogelbestand wurde mit 9 Tag- und vier Nachtbegehungen vom 19.03. bis 
06.07.2018 erfasst. Für die Brutvögel umfasste das Kernuntersuchungsgebiet einen Um-
kreis von 500 m um die geplanten Windkraftanlagen-Standorte. Die Statuseinschätzung 
(Brutnachweis, Brutverdacht, Brutzeitfeststellung) erfolgte in enger Anlehnung an die 
Empfehlungen von SÜDBECK et al. (2005). Eine Raumnutzungskartierung in einem Radius 
von 1.000 m um den Geltungsbereich für die im Plangebiet befindlichen Greif- und Groß-
vögel erfolgte von Anfang Mai bis Anfang Juli 2016. Die Erfassung der Rastvögel wurde 
an 43 Terminen im Zeitraum vom 05.03.2018 bis 01.03.2019 ebenfalls im Umkreis von 
1.000 m um den Geltungsbereich durchgeführt. Die Erfassung der Fledermausfauna fand 
von Mitte April bis Mitte Oktober 2018 statt.  
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2.3.2 Projektbezogene Wirkfaktoren 
Durch das Planvorhaben der Errichtung eines Windparks entstehen Beeinträchtigungen 
auf die zu untersuchenden Schutzgüter. Auslöser dieser Beeinträchtigungen sind vorha-
benbedingte Wirkfaktoren. In Tab. 1 bis Tab. 3 werden die wichtigsten Wirkfaktoren zu-
sammengestellt, die Beeinträchtigungen und Störungen der streng bzw. besonders ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 
 
Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 
 
Die baubedingten Auswirkungen umfassen die Faktoren, die während der Realisierung 
der Planung auf die Umwelt wirken. Von den baubedingten Auswirkungen sind möglich-
erweise verschiedene Pflanzen- und Tierarten betroffen. Es handelt sich allerdings vor-
wiegend um zeitlich befristete Beeinträchtigungen, die mit der Beendigung der Bauaktivi-
täten enden, aber auch nachwirken können. 
 
Tab. 1: Baubedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen Arten 
Baustelleneinrichtung, Herstel-
lung von Zuwegungen, Kran-
stellflächen und Vormontage-/ 
Lagerplätzen 

Vorhandene Vegetationsbestände und Lebensräume für 
Tiere werden durch Maschineneinsatz (z.B. Bodenabtrag 
etc.) und Übererdung (ggf. temporär) zerstört. 

Stoffliche Einträge 
Schadstoffeinträge durch Bau-
materialien und Baumaschinen 

Stoffeinträge stellen eine potenzielle Gefährdung der Le-
bensraumqualität für Pflanzen und Tiere dar. Durch Ma-
terialien und Maschinen, die dem neusten Stand der 
Technik entsprechen, wird diese potenzielle Gefährdung 
minimiert.  

Lärmimmissionen, visuelle Ef-
fekte (temporäre Lärmbelastung 
durch Baustellenbetrieb) 

Für die Fauna kann dies zu einer zeitweiligen (temporä-
ren) Beunruhigung kommen.  

 
 

Anlagebedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 
Anlagebedingte Wirkfaktoren werden in diesem Fall durch die Bebauung an sich verur-
sacht. Es handelt sich um dauerhafte Auswirkungen.  
 
Tab. 2: Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen Arten 
Versiegelung bisher unversiegelter 
Flächen durch die notwendigen An-
lagen- und Erschließungsflächen 

Vorhandene Vegetationsbestände und Lebensräume 
für Tiere werden zerstört.  

Zerschneidungseffekte durch die 
Windenergieanlagen (Barrierewir-
kungen und Flächenzerschneidun-
gen) 

Biotopverbundwirkungen können beeinträchtigt wer-
den. Infolge von Zerschneidungen können Räume ver-
engt werden, was einen Funktionsverlust des Lebens-
raumes für Pflanzen und Tiere bedeuten kann. Es kön-
nen Barrieren für die Ausbreitung bzw. Wanderung von 
Tierarten entstehen. 

Errichtung von vertikalen Hinder-
nissen  

Vertikale Bauten können eine Scheuchwirkung auf die 
Fauna verursachen 
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Betriebsbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 
Belastungen und Beeinträchtigungen, die durch die Windenergienutzung hervorgerufen 
werden, werden als betriebsbedingte Auswirkungen zusammengefasst. Die von der Wind-
energienutzung ausgehenden Wirkungen sind grundsätzlich als langfristig einzustufen. 
Tab. 3: Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen Arten 
Schallemissionen Für die Fauna kann dies zu einer Beunruhigung bzw. zur 

Meidung von Gebieten führen.  
Schattenwurf  Es können Beeinträchtigungen der Fauna durch Beunru-

higungen entstehen, auf die störempfindlichen Arten mit 
Meidung, Flucht oder Abwanderung reagieren können. 

Vertreibungswirkungen durch 
betriebene Windenergieanlagen 
(Bewegung der Rotorblätter) 

Direkte Beeinträchtigungen von Lebensraumfunktionen 
für die Fauna durch Vertreibungswirkungen. Lebens-
räume werden zerstört oder zerschnitten. Dies ist beson-
ders relevant für die Artengruppen Vögel und Fleder-
mäuse.  

Tötung durch Kollision oder Ba-
rotrauma (Luftdruckveränderun-
gen) an betriebenen Windener-
gieanlagen (Bewegung der Ro-
torblätter) 

Ein betriebsbedingtes Tötungsrisiko besteht für die Arten-
gruppen Vögel, Fledermäuse und (Flug)Insekten. 

2.3.3 Vermeidungsmaßnahmen 
Allgemeine Vermeidungsmaßnahmen  
Um Gefährdungen von Pflanzen- und Tierarten zu vermeiden oder zu mindern, werden 
folgende Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung im Rahmen der Planung einbe-
zogen. Die Ermittlung der Verbotstatbestände in Kapitel 3.0 erfolgt unter Berücksichtigung 
dieser Vorkehrungen. 
 
Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projektvorhaben an. 
Sie führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit 
abgemildert werden, dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf 
geschützte Arten erfolgt. 
 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sind im Rahmen der Pro-
jektplanung zu beachten, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten nach 
§ 7 BNatSchG zu vermeiden oder zu mindern:  
 
 Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft gem. 9 (1) Nr. 20 BauGB ist die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung 
(ausgenommen Gehölzentfernungen) zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände gem. § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) außerhalb der 
Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli durchzuführen. Eine Baufeldräu-
mung/Baufeldfreimachung ist ausnahmsweise in der Zeit zwischen dem 1. März und 
dem 15. Juli zulässig, wenn durch eine ökologische Baubegleitung artenschutzrechtli-
cher Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können.  

 Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. 9 (1) Nr. 20 BauGB sind Baumfäll- und Rodungsarbeiten zur Ver-
meidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG außer-
halb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30.September durchzuführen. Unmit-
telbar vor den Fällarbeiten sind die Bäume durch eine sachkundige Person auf die 
Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten sowie auf das Fledermausvorkommen 
zu überprüfen. Sind Individuen/Quartiere vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend 
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einzustellen und das weitere Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzu-
stimmen. Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen: Während der Bauarbeiten ist darauf 
zu achten, dass die angrenzenden und vorhandenen Gehölze und Einzelbäume nicht 
mehr als notwendig beeinträchtigt werden (z. B. durch Baufahrzeuge). Zur Vermei-
dung von Schäden sind deshalb Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 
vorzusehen. 

 Die Gondeln der Windenergieanlagen sollten möglichst wenige Öffnungen aufweisen, 
durch die z. B. Fledermäuse ins Innere gelangen könnten. 

 Keine Anlage von attraktiven Jagdgebieten für Fledermäuse im (Nah-)Bereich der 
WEA (z. B. Entwicklung zu Ruderalflächen nach eingestellter landwirtschaftlicher Flä-
chennutzung). 

2.3.3.1 Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen für Fledermäuse 
 

Aufgrund der Ergebnisse des Fachbeitrages Fledermäuse kann nicht mit hinreichender 
Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es durch die Umsetzung des geplanten Vorha-
bens zu Fledermausschlag kommen könnte. 
 
Daher sind generelle Abschaltzeiten aller WEA im Plangebiet in Zeiten erhöhter Fleder-
mausaktivität und Kollisionsgefahr vorzusehen: 
 
 Es sind Abschaltungen für das Frühjahr an der WEA 1 vom 16.4.-31.5. und an der 

WEA 2 vom 16.5.-31.5. von Sonnenuntergang (SU) bis Sonnenaufgang (SA) bei 
Windgeschwindigkeiten unter 7,5m/s und einer Temperatur über 10°C Umgebungs-
temperatur vorzusehen. 

 Für den Sommer werden Abschaltungen an den WEA 1 + 2 vom 1.6.-31.7. und an 
der WEA 3 spätestens ab Anfang Juli bis Ende Juli von SU bis SA bei Windge-
schwindigkeiten unter 7,5m/s und einer Temperatur über 10°C Umgebungstempe-
ratur vorgesehen. 

 Für den Spätsommer werden für alle drei WEA Abschaltungen im Zeitraum 1.8.-
15.10 ganznächtig (von SU bis SA) und im Zeitraum 16.10.-31.10. von SU bis 00:00 
Uhr bei Windgeschwindigkeiten unter 7,5m/s und einer Temperatur über 10°C Um-
gebungstemperatur vorgesehen. 
 

Da die vorgeschlagenen Abschaltzeiten das Vorsorgeprinzip berücksichtigen sowie eine 
gewisse Prognoseunsicherheit beinhalten, sollte dem Antragsteller die Möglichkeit gege-
ben werden, die Erweiterung der zulässigen Betriebszeiträume mit Hilfe eines Monitorings 
zu prüfen. Es wird ein nachfolgendes zweijähriges akustisches Gondelmonitoring gemäß 
Nds. Windenergieerlass empfohlen, mit dem geprüft werden kann, wie hoch das Schlag-
risiko tatsächlich ist. Die oben genannten Abschaltzeiten sind grobe Vorgaben, um dem 
Artenschutz Rechnung zu tragen. Sie sind im Genehmigungsbescheid nach BImSchG 
verbindlich zu bestimmen. 
 
Während der ggf. beauflagten Phasen einer vorsorglichen Abschaltung, können die WEA 
generell ab einer Windgeschwindigkeit von 7,5 m (in Gondelhöhe gemessen) wieder in 
Betrieb gehen, da bei Windgeschwindigkeiten über 7,5 m/s nur noch ein geringes Risiko 
von Fledermausschlag besteht. 
 

Durch die Abschaltzeiten werden die bisher als erheblich eingestuften Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Fledermäuse unter die Erheblichkeitsschwelle gebracht, so dass 
keine Beeinträchtigungen verbleiben. 
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3.0 BESTAND SOWIE DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN 

3.1 Prüfung der Zulässigkeit des Eingriffs  
Gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG darf ein Eingriff nicht zugelassen oder durchgeführt wer-
den, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist 
auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der Lan-
despflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Be-
langen im Range vorgehen.  
 
In diesem Zusammenhang wird auf die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 13 inklusive Umweltbericht verwiesen, in der diese Ausführungen dargestellt 
werden. Es handelt sich bei der vorliegenden Planung um einen zulässigen Eingriff gemäß 
§ 15 Abs. 5 BNatSchG.  

3.2 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.2.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
Im Geltungsbereich wurden in 2016 Bestandserfassungen in Form einer Biotoptypenkar-
tierung in Anlehnung an den „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ (DRA-
CHENFELS 2011) durchgeführt.  
 
Streng geschützte Pflanzenarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG sowie Pflanzenarten 
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) sind nicht festgestellt worden. Ein arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestand lässt sich aufgrund dessen nicht konstatieren. 

3.2.2 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

3.2.2.1 Säugetiere 
Alle Fledermausarten zählen in Deutschland nach § 1 BArtSchV zu den besonders ge-
schützten Arten und aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Anhang IV der FFH-RL zu den 
streng geschützten Arten nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG.  
 
Im Untersuchungsgebiet konnten in 2018 verschiedene Fledermausarten (vgl. Tab. 4) 
festgestellt werden. Die festgestellten Fledermausarten zeigten im Aufkommen z.T. mehr 
oder weniger deutliche jahreszeitliche und räumliche Unterschiede und repräsentieren mit 
sieben festgestellten Arten und zwei Artengruppen das typische Artenspektrum der Offen-
landgebiete.  
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Tab. 4:   Im UG vorkommende Arten und ihr Gefährdungsstatus nach den Roten Listen 
Niedersachsens (NLWKN in Vorb.) und Deutschlands (MEINIG et al. 2009). 

Art Nachweisstatus Rote 
Liste 
Nds. 

Rote Liste 
Deutschland 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) De, B, AE, S, A 3 V 
Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) De, B, AE G D 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) De, B, AE, S, A 2 G 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) De, B, AE, S, A - - 
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) De, B, AE, S, A R - 
Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) A R D 
Fransenfledermaus (Myotis nattereri) De, B V - 
Bartfledermaus (Myotis mystacinus/brandtii)* De, B D/3 V/V 
Langohr (Plecotus auritus/austriacus)* De, B, AE, A V/R V/2 

 
 

Als konfliktträchtig werden die Arten angesehen, die aufgrund ihrer Verbreitungssituation 
in Niedersachsen und ihres Jagdverhaltens unter Berücksichtigung der aktuellen 
Schlagstatistik (DÜRR 2019) als typische oder potenzielle Schlagopfer anzusehen sind. Es 
ist bis auf die Myotis-Arten und die Langohren, die als nicht schlaggefährdet gelten, ge-
nerell zunächst für alle im Geltungsbereich angetroffenen Arten davon auszugehen, dass 
es ein erhöhtes Konfliktpotenzial gibt. 
 
Auch ohne einen direkten Einflug in einen Baumbestand beobachtet zu haben, ist davon 
auszugehen, dass in dem Bereich mit altem Baumbestand an der K131 ein Quartier für 
den Abendsegler besteht. Im Nordosten wurde im September ein Balzquartier der Rau-
hautfledermaus gefunden. Weitere Balzreviere der Zwergfledermaus befinden sich in den 
Klockbüschen, entlang der K 131 sowie im Zentrum des Geltungsbereiches. 
 
Vorkommen weiterer geschützter Säugetierarten gemäß § 7 BNatSchG im Plangebiet 
sind derzeit nicht bekannt und aufgrund der Habitatstrukturen auch nicht zu erwarten, so 
dass im Folgenden ausschließlich die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fleder-
mausarten betrachtet werden. 
 
Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Zugriffsverbot)  
Baubedingte Wirkfaktoren auf Fledermäuse wie Flächenbeanspruchung, Schadstoffein-
träge oder Lärmbelästigung führen zu keinen nachweisbaren Beeinträchtigungen bzw. 
Tötungen von Individuen.  
 
Die vorhandenen Windenergieanlagen des angrenzenden Windparks Liethe sowie der 
Straßenverkehr auf der K 131 bedingen für die vermuteten / nachgewiesenen Quartiere 
bereits eine gewisse schalltechnische Vorbelastung, so dass von einer Gewöhnung aus-
gegangen werden kann und die vermuteten Quartiere auch bei Umsetzung des Projektes 
weiterhin bestehen bleiben werden. 
 
In Bezug auf jagendes oder ziehendes oder balzendes Verhalten der nachgewiesenen 
Arten kann eine Kollision in bestimmten Situationen mit den Windenergieanlagen nicht 
ausgeschlossen werden. Daher sind die allgemeinen Abschaltzeiten (vgl. Kap. 2.3.3.1) 
mit einem betriebsbegleitenden Monitoring zur ggf. möglichen Modifikation der Abschalt-
zeiträume für alle WEA vorzusehen. Das Eintreten eines Verbotstatbestandes wird 
dadurch vermieden. 
 
Bei den Arten der Myotisgattung und der Langohren ist eine Tötung unwahrscheinlich, da 
es sich bei diesen Arten nicht um schlaggefährdete Arten handelt. 
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Demgemäß wird festgestellt, dass unter Berücksichtigung der entsprechenden Vermei-
dungsmaßnahmen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt 
werden.  
 
Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot)  
In Bezug auf das Störungsverbot für Fledermäuse sind akustische sowie visuelle Effekte 
vorstellbar. Da sich Fledermäuse vorrangig über Echoortung orientieren, werden visuelle 
Effekte keinen Einfluss auf Arten haben, die in der näheren Umgebung nachgewiesen 
worden sind. Auch akustische Effekte sind auszuschließen, da der angrenzende Windpark 
Liethe bzw. die K 131 bereits eine Vorbelastung darstellen und von einer Gewöhnung 
gegenüber Lärm und optischen Effekten ausgegangen werden kann. Des Weiteren sind 
keine Empfindlichkeiten gegenüber WEA bekannt und somit kann eine Störung von Fle-
dermausarten ausgeschlossen werden. 
 
Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Verbotstatbestand der er-
heblichen Störung während Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderzei-
ten) liegt somit nicht vor.  
 
Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Schädigungsverbot) 
Im unmittelbaren Geltungsbereich befinden sich mehrere Balzreviere der Zwergfleder-
maus. Quartiere im unmittelbaren Plangebiet wurden nicht festgestellt. Im Bereich angren-
zender Siedlungen wird das Vorkommen von Quartieren vermutet bzw. sind dazu Nach-
weise erfolgt. Die Quartiere werden bei der Umsetzung der Planung weder zerstört noch 
beschädigt. Die im Plangebiet vorhandenen Balzreviere bleiben ebenfalls erhalten. Somit 
ist aufgrund der Art des Vorhabens mit lediglich kleinräumigen Flächeninanspruchnahmen 
keine Beschädigung oder Veränderung, die eine Aufgabe der vermuteten bzw. nachge-
wiesenen Quartiere oder Reviere bedingen, zu erwarten. 
 
Somit sind die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigung oder 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) nicht einschlägig. 

3.2.2.2 Amphibien und Reptilien 
Für den Geltungsbereich ist ein Vorkommen von Amphibien und Reptilien des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie nicht bekannt. Aufgrund der Strukturen und Nutzungen im Plange-
biet wird ein Vorkommen von Amphibien und Reptilien gemäß Anhang IV der FFH-Richt-
linie zum gegenwärtigen Kenntnisstand ausgeschlossen. 

3.2.2.3 Insekten 
Für den Geltungsbereich ist ein Vorkommen von Insekten des Anhangs IV der FFH-Richt-
linie nicht bekannt. Aufgrund der Strukturen und Nutzungen im Plangebiet wird ein Vor-
kommen von diesen Insektenarten gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt ausgeschlossen.  

3.3 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Vogelschutzrichtlinie 
Eingrenzung der zu betrachtenden Arten 
Generell gehören alle europäischen Vogelarten, d. h. sämtliche wildlebende Vogelarten, 
die in EU-Mitgliedstaaten heimisch sind, zu den gemeinschaftlich geschützten Arten. Um 
das Spektrum der zu berücksichtigenden Vogelarten im Rahmen der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung einzugrenzen, werden bei der artspezifischen Betrachtung fol-
gende Gruppen berücksichtigt: 
 

 streng geschützte Vogelarten, 
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 Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 
 Vogelarten, die auf der Roten Liste geführt werden, 
 Koloniebrüter, 
 Vogelarten mit spezielleren Lebensraumansprüchen (u. a. hinsichtlich Fortpflan-

zungsstätte), 
 laut einschlägiger Fachliteratur mit einer mittleren oder hohen Empfindlichkeit ge-

genüber Windenergieanlagen reagierende Arten  
 besonders kollisionsgefährdete Großvogel-Arten und 
 Gastvogelarten, die mit besonders hohen Individuenzahlen nachgewiesen wur-

den. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wird eine Vorentscheidung für die artbezogene 
Betrachtung vorgenommen. Ein Ausschluss von Arten kann in dem Fall erfolgen, wenn 
die Wirkungsempfindlichkeiten der Arten vorhabenspezifisch so gering sind, dass mit hin-
reichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden können (Relevanzschwelle).  

3.3.1 Brutvögel 
Im Erfassungsjahr 2018 wurden im untersuchten Raum insgesamt 84 Vogelarten mit Brut-
nachweis, Brutverdacht oder Brutzeitfeststellung nachgewiesen. Im Zuge der Revierkar-
tierung ließen sich insgesamt vierzehn Brutvogelarten feststellen, die als planungsrele-
vant, d. h. als empfindlich gegenüber Windenergieanlagen, einzustufen sind. Es handelt 
sich dabei um die Arten Baumpieper, Goldammer, Gartengrasmücke, Gartenrotschwanz, 
Grauschnäpper, Habicht, Haussperling, Kiebitz, Mäusebussard, Mittelspecht, Star, Stieg-
litz, Trauerschnäpper und Wiesenpieper. Darüber hinaus wurden auch Brutzeitfeststellun-
gen von Blaukehlchen, Feldlerche, Gelbspötter und Kernbeißer registriert. 

 
Weitere betrachtungsrelevante Arten (vgl. Tab. 5) konnten mit unterschiedlichen Nut-
zungshäufigkeiten über die durchgeführte Raumnutzungsuntersuchung im Plangebiet 
festgestellt werden. 
 

Tab. 5: Übersicht zu den über die Raumnutzungsuntersuchung im Plangebiet gesichteten 
planungsrelevanten Greif- und Großvogelarten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 
Artname 

Schwarzmilan Milvus migrans 
Habicht Accipiter gentilis 
Sperber Accipiter nisus 
Schwarzmilan Milvus migrans 
Weißstorch Ciconia ciconia 
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Abschichtung des im Detail zu prüfenden Artenspektrums 
Die Planungsrelevanz der Arten, die im Rahmen der Artschutzprüfung im Detail zu be-
trachten sind, ergibt sich aus dem Artenschutzleitfaden im Anhang zum Windenergieer-
lass (MU NIEDERSACHSEN 2016), in dem gegenüber Tötung oder Störung windkraftsen-
sible Vogelarten aufgeführt sind. Die im Artenschutzleitfaden aufgeführten Untersu-
chungsradien (Radius 1) entsprechen den Mindestabständen gemäß den Empfehlungen 
der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten im sog. "Helgoländer Papier" 
(LAG VSW 2014), die auch in die "Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanla-
gen" des Nds. Landkreistages (NLT 2014) Eingang gefunden haben. Für die aufgeführ-
ten im Plangebiet festgestellten Arten begründen sich diese Mindestabstände durch ein 
erhöhtes Kollisionsrisiko. Für andere Arten spielt die Störungsempfindlichkeit gegenüber 
Windenergieanlagen (Scheuchwirkung von WEA) eine Rolle.  
 
Darüber hinaus ist der Eintritt des Verbotstatbestands der Tötung gem. § 44 (1) Nr. 1 
auch in größeren Entfernungen zu WEA durch Kollisionen denkbar, sofern sich die WEA 
im Bereich essentieller Nahrungsflächen und Jagdgebiet sowie Flugrouten und Wander-
korridoren befinden. Dies trifft erfahrungsgemäß in besonderem Maße auf Groß- und 
Greifvögel zu, während für die meisten Sing- und Kleinvögel, wie mittlerweile durch zahl-
reiche Studien bestätigt wurde (s. GRÜNKORN et al. 2016), auch innerhalb des Mindest-
abstandes kein erhöhtes Kollisionsrisiko besteht.  
 
Arten wie bspw. der Mäusebussard werden hingegen im Artenschutzleitfaden Nds. nicht 
unter den schlaggefährdeten Arten aufgeführt. Diese Arten sind jedoch gemäß dem ge-
genwärtigen Kenntnisstand, der sich auch in der brandenburgischen Schlagopferfund-
kartei der staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg wiederspiegelt (Dürr 2019b), eben-
falls als kollisionsgefährdete Arten anzusehen und hinsichtlich ihrer tatsächlichen Ge-
fährdung im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung im Detail zu behandeln. Von 
den Greifvogelarten wurde während der Brutzeit nur der Mäusebussard im Rahmen der 
Brutvogelkartierungen regelmäßig im UG angetroffen. Konkrete Hinweise auf einen 
Horst-Standort des Mäusebussards ergaben sich im Rahmen der Geländearbeiten in-
nerhalb des 500 m Radius um die Windenergieanlagen. Weitere drei Horste befanden 
sich in einem Abstand von mindestens 800 m um die nächstgelegene Windenergiean-
lage.  
 
Um eine Relevanz in Bezug auf die artenschutzrechtlich zu betrachtenden Arten zu er-
mitteln, wurden die Abstände der festgestellten Arten zu der nächstgelegenen Windener-
gieanlage ermittelt und mit den aus der Literatur zu entnehmenden Prüfradien bzw. Ab-
standsempfehlungen verglichen (vgl. Tab. 6). 
 
Tab. 6: Übersicht zu den artenschutzrechtlich zu betrachtenden Brutvogelarten und deren 

Abstände zu den geplanten WEA  

Art Kürzester Abstand 
zu einer geplanten 
Windenergieanlage 
in m 

Prüfradius in m* / 
Abstandsempfehlung 
NLT 2014 in m 

Baumpieper 440 - 
Goldammer 80 - 
Gartengrasmücke 160 - 
Gartenrotschwanz 180 - 
Grauschnäpper 410 - 
Habicht 950 500 
Haussperling 550 - 
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Art Kürzester Abstand 
zu einer geplanten 
Windenergieanlage 
in m 

Prüfradius in m* / 
Abstandsempfehlung 
NLT 2014 in m 

Kiebitz 20 500  
Mäusebussard < 500** 500 
Mittelspecht 330 - 
Star 35 - 
Stieglitz 65 - 
Trauerschnäpper  175 - 
Wiesenpieper 170 - 

* aus Leitfaden – Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanla-
gen in Niedersachsen (2016) 

** Bei diesem Brutpaar Mäusebussard handelt es sich um einen Brutverdacht, dessen Horst nicht genauer 
lokalisiert werden kann. En Abstand von 500 m wird aber als unterschritten angesetzt. 
 
Da in der Fachliteratur Störungsempfindlichkeiten von Brutvögeln, die über 500 m hin- 
ausgehen, nicht bekannt sind, wird hinsichtlich der Verbote gem. § 44 (1) Nr. 2 (Störung) 
und Nr. 3 (Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) im Folgenden lediglich 
auf diejenigen planungsrelevanten Arten eingegangen, die einen Abstand von 500 m um 
die geplanten WEA unterschreiten. Hinsichtlich des Kollisionsrisikos sind die Arten näher 
zu betrachten, die bei der Raumnutzungsuntersuchung in einer Häufigkeit vorkamen, die 
über Einzelbeobachtungen ohne Bezug zum UG hinausgehen.  
 
Für die in der Standardraumnutzungserfassung erfassten Greif- und Großvögel konnte 
bis auf den Mäusebussard keine artenschutzrechtliche Relevanz ermittelt werden. Die 
Arten traten nur unregelmäßig oder kurzzeitig auf und brüteten 2018 nicht innerhalb des 
Prüfradius. Ein erhöhtes Kollisionsrisiko für die in Tab. 5 aufgeführten Arten kann somit 
sicher ausgeschlossen werden.  
 
Innerhalb eines Radius von unter 500 m zu einem geplanten WEA-Standort wurden auch 
die Arten Baumpieper, Goldammer, Gartengrasmücke, Gartenrotschwanz, Grau-
schnäpper, Haussperling, Mittelspecht, Star, Stieglitz, Trauerschnäpper und Wie-
senpieper festgestellt. Keine der angetroffenen Arten gilt jedoch als störungsempfindlich 
oder schlaggefährdet. Ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand kann daher für 
diese Arten sicher ausgeschlossen werden.  
 
Die in grau hinterlegten Arten werden daher in der artenspezifischen Betrachtung weiter 
berücksichtigt. Bei den übrigen Arten können Beeinträchtigungen ausgeschlossen wer-
den, da die Abstände zwischen den Arten und den geplanten Windenergieanlagen ent-
sprechend groß sind, so dass die Wirkfaktoren nicht mehr wirken oder die Arten nicht 
als schlaggefährdet eingestuft werden.  
 
Gemäß den vorherigen Ausführungen erfolgt daher eine artspezifische Betrachtung der 
Arten Kiebitz und Mäusebussard als Brutvogel. 

 
Die Erhaltungszustände der nachfolgend im Detail zu betrachtenden Brutvogelarten in 
Niedersachsen wurden, sofern dort aufgeführt, aus den Vollzugshinweisen zum Schutz 
von Brutvogelarten in Niedersachsen, Teil 2: Wertbestimmende Brutvogelarten der EU-
Vogelschutzgebiete mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen (NLWKN 
2011) entnommen. Zur Beurteilung der Erhaltungszustände der lokalen Population bei 
der artspezifischen Betrachtung der Brutvogelarten wurden die Erhaltungszustände an-
hand der Roten Listen und vorliegender Literatur eingestuft. 
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Betroffenheit der Brutvogelarten: 
 

 

Kiebitz (Vanellus vanellus) 
 Europäische Vogelart   VS-RL Anhang I – Art  Streng geschützt gem. BNatSchG/BArtSchV 

 

1 
 

 

Grundinformationen: 
Rote-Liste Status Deutschland: 2 Rote-Liste Status Niedersachsen: 3 
Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 
Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen: 

  günstig   stabil   ungünstig 
 Kiebitze besiedeln als Brutgebiet flache, weithin offene, baumarme und wenig strukturierte Flächen 

mit fehlender oder kurzer Vegetation (BAUER et al. 2005a). Besonders günstig für den Kiebitz ist ein 
Nutzungsmosaik aus Wiesen und Weiden. Seit einigen Jahrzehnten werden darüber hinaus auch 
intensiv genutzte Ackerflächen besiedelt, die vor der Bestellung oder in früheren Stadien der Vege-
tationsentwicklung ähnliche Strukturen besitzen. Das Nest wird am Boden angelegt und in jeder Brut-
saison erneut gebaut. 

 Lokale Population:  
Vom Kiebitz wurden innerhalb des 1.000 m – Untersuchungsgebietes sechs Paare kartiert, wobei 
der geringste Abstand zu einer geplanten Windenergieanlage 20 m beträgt. Alle weiteren Paare 
befinden sich in einem Abstand von mindestens 240 m. Für Niedersachsen und Bremen beläuft 
sich sein Gesamtbestand auf 22.000 Brutpaare mit abnehmender Entwicklungstendenz (KRÜGER & 
NIPKOW 2015). 
 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  
 

 sehr gut (A)         gut (B)  mittel – schlecht (C)  

2.1 Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schädi-
gungsverbote nach Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Die Gefahr der Tötung über Kollision oder Barotrauma ist vermutlich während der Zug- und Überwin-
terungszeit im Allgemeinen für Vögel größer als während der Brutphase. So wurde bei den Untersu-
chungen von MÖCKEL & WIESNER (2007) an Kiebitzen etwa ein Drittel der Todfunde während der 
Brutsaison der Vögel festgestellt. Zwei Drittel waren der Zug- und Winterzeit einzuordnen. Für den 
Kiebitz sind 19 Schlagopfer in Deutschland bekannt (DÜRR 2019b). Das Kollisionsrisiko geht nach 
heutigem Stand des Wissens nicht über das allgemeine Lebensrisiko hinaus.  
Die Möglichkeit der Schädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist somit gegeben, kann jedoch 
für die Phase der Bauzeit durch die Maßnahme der Baufeldfreimachung und Bau der Anlagen au-
ßerhalb der Brutzeit vollständig vermieden werden. Falls dies jedoch aus logistischen Gründen nicht 
möglich ist (der Bau der Anlagen erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, so dass ein Bau au-
ßerhalb der Brutzeit aufgrund witterungsbedingter Zwangspunkte nicht durchgeführt werden kann), 
ist durch eine kontinuierliche ökologische Baubegleitung (z. B. mit Begehungen der Eingriffsflächen, 
rechtzeitige Anbringung/ Durchführung von Vergrämungsmaßnahmen vor Beginn der Brutzeit o. ä.) 
sicherzustellen, dass sich kein Brutpaar auf den Bauflächen, Lagerflächen oder Zuwegungen ansie-
delt. Durch die Vergrämungsmaßnahmen wird eine Schädigung der Fortpflanzungsstätten während 
der Bauzeit, soweit diese innerhalb der Brutzeit liegt, vermieden.  
Durch die räumlich (nur im Nahbereich der im Bau befindlichen Anlagenstandorte und Zuwegungen) 
und zeitlich begrenzte Vergrämung der Art während der Bauphase in angrenzende Bereiche bleibt 
die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang zudem weiterhin gewahrt. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen:  
- Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art oder kontinuierliche ökologische Baubegleitung 

(z. B. Begehungen i. V. m. Vergrämungsmaßnahmen auf den Bau- und Nebenflächen vor 
Beginn sowie während der Brutzeit), wenn ein Beginn der Maßnahmen vor der Brutzeit 
nicht möglich ist. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
 

Zugriffsverbot ist erfüllt:   ja  nein  
Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
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Kiebitz (Vanellus vanellus) 
 Europäische Vogelart   VS-RL Anhang I – Art  Streng geschützt gem. BNatSchG/BArtSchV 

2.2 Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  

 Durch das geplante Vorhaben ist anlage- und betriebsbedingt nicht von negativen Effekten auf die 
Bestände des Kiebitz auszugehen, da zwar Verdrängungswirkungen auf die Art durch WEA bekannt 
sind, es allerdings durch die geringe Frequentierung des Plangebietes nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kommt. Baubedingte Auswirkun-
gen sind aufgrund der vorgesehenen Bauausschusszeiten ausgeschlossen Insgesamt ist eine Be-
einträchtigung des Erhaltungszustands der lokalen Population der Art nicht zu befürchten. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 
- Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art oder kontinuierliche ökologische Baubegleitung 

(z. B. Begehungen i. V. m. Vergrämungsmaßnahmen auf den Bau- und Nebenflächen vor 
Beginn sowie während der Brutzeit), wenn ein Beginn der Maßnahmen vor der Brutzeit 
nicht möglich ist. 

 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
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Mäusebussard (Buteo buteo) 
 Europäische Vogelart   VS-RL Anhang I – Art  Streng geschützt gem. BNatSchG/BArtSchV 

 

1 
 

 

Grundinformationen: 
Rote-Liste Status Deutschland: - Rote-Liste Status Niedersachsen: - 
Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen: 
  günstig   stabil   ungünstig 
 Der Mäusebussard baut sein Nest in Bäumen und ist allgemein häufig bzw. weit verbreitet. Als 

Fortpflanzungsstätte wird das genutzte Nisthabitat im Umkreis von bis zu 100 m um den aktuell 
nachgewiesenen Horststandort / das Revierzentrum aufgefasst. Als Jagdgebiet werden offene Flä-
chen in der weiteren Umgebung der Nester, kahler Boden oder kurze Vegetation bei entsprechen-
dem Nahrungsangebot bevorzugt (BAUER et al. 2005a). Das Nest wird häufig in der nächsten Brut-
saison vom Mäusebussard selbst oder anderen Folgenutzern erneut genutzt (TRAUTNER et al. 2006).  

 Lokale Population:  
Im Untersuchungsraum wurden vier Mäusebussardreviere nachgewiesen, wovon der nächstgele-
gene Brutplatz innerhalb eines Abstands von unter 500 m zur nächstgelegenen Windenergieanlage 
lag. Die Brutreviere befinden sich über den gesamten Untersuchungsraum verteilt, bevorzugt in 
kleinen Gehölzbeständen bzw. Wäldchen. 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  
 

 sehr gut (A)         gut (B)  mittel – schlecht (C)  

2.1 Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schädi-
gungsverbote nach Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Aufgrund der nicht vorhandenen Scheu der Art gegenüber Windenergieanlagen ist die Wahrschein-
lichkeit einer anlage- oder betriebsbedingten Kollision mit Windenergieanlagen im Allgemeinen 
denkbar, zumal der Mäusebussard in der von der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für 
Umwelt Brandenburg geführten Statistik über die Vogelverluste an Windenergieanlagen in Deutsch-
land besonders häufig geführt ist. Demnach führt der Mäusebussard mit 562 Totfunden die aktuelle 
Fundkartei an (DÜRR 2097b). Bei dieser Fundkartei handelt es sich um eine Auflistung derjenigen 
Schlagopfer von Windkraftanlagen, die beim Landesamt für Umwelt gemeldet worden sind. Diese 
Statistik ist allerdings ungenau, da sie von der Melde- und Suchbereitschaft in den einzelnen Bun-
desländern und Regionen abhängt; hinzu kommt, dass größere und damit auffälligere Vögel eher 
aufgefunden werden als kleinere, so dass im Verhältnis eher große Vogelarten wie Greif- und sons-
tige Großvögel in der Datei dominieren werden. 
Ob eine signifikante Erhöhung der Kollisionswahrscheinlichkeit bzw. ein signifikant erhöhtes Tö-
tungsrisiko durch ein Barotrauma i. S. der Rechtsprechung vorliegt, ist eine Rechtsfrage, die fach-
gutachterlich nicht abschließend bewertet werden kann. Der Mäusebussard wird weder in den ein-
schlägigen Fachkonventionen (Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten: Abstandsemp-
fehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausge-
wählter Vogelarten, LAG-VSW 2014, NLT-Papier Windenergie und Naturschutz, NLT 2014) noch 
im niedersächsischen Leitfaden Artenschutz zum Windenergieerlass (MU 2016) als windkraftsen-
sible Vogelart eingestuft. 
Aufgrund des Vorliegens von eines Brutpaares in einem Umkreis von 500 m um die geplanten An-
lagen ist eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos für den Mäusebussard nicht auszuschlie-
ßen. Das erhöhte Kollisionsrisiko kann nicht vermieden werden, so dass für diese Art eine Aus-
nahme gem. § 45 (7) BNatSchG beantragt wird. Die Ausnahmevoraussetzungen werden im Kap. 
4.0 erläutert. Die direkte bau- oder anlagenbedingte Inanspruchnahme von Brutplätzen bzw. -revie-
ren (Fortpflanzungsstätten) durch das geplante Vorhaben kann ausgeschlossen werden, da keine 
Horststandorte entfernt werden. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 
 

 CEF-Maßnahmen erforderlich 
 

Zugriffsverbot ist erfüllt:   ja  nein  
Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
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Mäusebussard (Buteo buteo) 
 Europäische Vogelart   VS-RL Anhang I – Art  Streng geschützt gem. BNatSchG/BArtSchV 

2.2 Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  

 Zur Einschätzung der Empfindlichkeit der Art existieren widersprüchliche Ergebnisse, die Mehrzahl 
der Studien zeigt jedoch, dass für den Mäusebussard während der Brutzeit keine Beeinträchtigun-
gen (bezogen auf Nahrungsreviere, Brutplätze wurden nicht untersucht) bestehen (REICHENBACH et 
al. 2004), so dass bei dieser weit verbreiteten und häufigen Art eine signifikante Störung nicht zu 
erwarten ist. Baubedingte Störungen sind nicht zu erwarten und können durch zeitliche Koordinie-
rung der Bautätigkeiten ausgeschlossen werden. Diesbezüglich sollten die Bautätigkeiten vor Brut-
beginn begonnen und möglichst kontinuierlich durchgeführt werden (permanenter Betrieb auf der 
Baustelle). Sollte sich trotz Bautätigkeiten ein Mäusebussard im Nahbereich (500 m-Radius um die 
Planfläche) ansiedeln, ist von keiner Störung auszugehen.   

Insgesamt ist eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der lokalen Population der Art nicht 
zu befürchten.  
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen:  
- Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art oder kontinuierliche ökologische Baubegleitung 

(z. B. Begehungen i. V. m. Vergrämungsmaßnahmen auf den Bau- und Nebenflächen vor 
Beginn sowie während der Brutzeit), wenn ein Beginn der Maßnahmen vor der Brutzeit 
nicht möglich ist. 

 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

 
 
 
 
  

 Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 

 Ausnahme erforderlich: 
- im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG ist eine Ausnahme von den 

Verboten des § 44 BNatSchG zu erwirken. 
 FCS-Maßnahmen erforderlich: 

- Zur Unterstützung der Population können die im Rahmen der Eingriffsregelung vorgese-
henen Kompensationsflächen auch als populationsstärkende Maßnahmen für den Mäu-
sebussard angerechnet werden. Die Maßnahmen umfassen die Herrichtung von Exten-
sivgrünland. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Nahrungsverfügbarkeit für den 
Mäusebussard über die Förderung der Population von Kleinsäugetieren (Mäusen), die 
auf den extensiv genutzten Flächen bessere Lebensbedingungen vorfinden, als auf den 
konventionell genutzten landwirtschaftlichen Flächen. 

 Ausnahmevoraussetzungen 
Folgende Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 Satz 5 BNatSchG sind erfüllt: 
 

 es ist keine zumutbare Alternative [die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der rele-
vanten Arten führt] gegeben, 

 es liegen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sol-
cher sozialer oder wirtschaftlicher Art, vor und 

 der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Art verschlechtert sich nicht.  
 

Die Ausnahmevoraussetzungen werden in Kap. 4.0 dargelegt 
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3.3.2 Gastvögel 
Bei den planungsrelevanten (Empfindlichkeit) und bewertungsrelevanten (Krüger et al. 
2013) Rastvogelarten handelt es sich i.d.R. um Arten aus den Gruppen der Watvögel, 
Enten, Gänse und Schwäne, Möwen, Reiher und Kraniche. Im UG Lehmden wurden ins-
gesamt folgende 23 bewertungsrelevante Rastvogelarten rastend nachgewiesen: 
 
Zwergtaucher, Kormoran, Silberreiher, Graureiher, Höckerschwan, Tundrasaatgans, 
Blässgans, Graugans, Pfeifente, Schnatterente, Krickente, Stockente, Gänsesäger, 
Teichhuhn, Austernfischer, Kiebitz, Zwergschnepfe, Regenbrachvogel, Großer Brachvo-
gel, Lachmöwe, Sturmmöwe, Heringsmöwe und Silbermöwe. 
 
Als ausschließlich überfliegende Art ist darüber hinaus noch der Kranich festgestellt wor-
den. Für andere planungsrelevante Arten hatte das Gebiet im Untersuchungsjahr als 
Durchflugsgebiet keine Bedeutung. 
 
Die Hauptrastgebiete liegen im Bereich der Planfläche in der Niederung beidseits der 
Rehorner Bäke (Großer Brachvogel, Kiebitz, Silberreiher) und am Geestrandtief (Zwerg-
taucher, Enten).  
 
Für diese Arten traten nach KRÜGER et al. (2013) auch bedeutsame Einzeltrupps auf 
 
Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schädi-
gungsverbote nach Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Für Gastvögel spielt im Hinblick auf den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 die 
Zerstörung oder Beschädigung der Ruhestätte eine Rolle.  
 
Ruhestätten umfassen Orte, die für ruhende bzw. nicht aktive Einzeltiere oder Tiergruppen 
zwingend erforderlich sind. Sie dienen v. a. der Thermoregulation, der Rast, dem Schlaf 
oder der Erholung, der Zuflucht sowie der Winterruhe bzw. dem Winterschlaf (gekürzt 
nach EU-Kommission 2007 zitiert in STMI Bayern 2007). In STMI Bayern (2007) sind fol-
gende Beispiele genannt: 
 

> Winterquartiere oder Zwischenquartiere von Fledermäusen 
> Winterquartiere von Amphibien (an Land, Gewässer) 
> Sonnplätze der Zauneidechse 
> Schlafhöhlen von Spechten 
> regelmäßig aufgesuchte Schlafplätze durchziehender nordischer Gänse oder Krani-

che 
> wichtige Rast- und Mausergebiete für Wasservögel 

 
Der Begriff der Ruhestätte kann aber auch gemäß BMVBS (2009) weiter gefasst werden 
und so z. B. für Blässgans, Saatgans als Durchzügler und Wintergäste den Verbund von 
Nahrungsflächen (z. B. ruhige Acker- und Grünlandflächen) mit Schlaf- und Trinkplätzen 
(störungsarme Gewässer) umfassen. Bei der Brandgans als Gastvogel würden in dem 
weiter gefassten Rahmen die Ruhestätte den Verbund aus feindsicheren Sandbänken 
und seichten Wasserflächen, sogenannten "Mauserzentren", in denen die mausernden 
und vorübergehend flugunfähigen Tiere sich sammeln und ruhen sowie die zur Nahrungs-
suche aufgesuchten angrenzenden Flachwasserbereiche und Schlickbänke umfassen. 
 
Wie in STMI Bayern (2007) festgestellt, ist von einer Beschädigung oder Zerstörung einer 
Lebensstätte nicht nur dann auszugehen, wenn sie direkt (physisch) vernichtet wird, son-
dern auch, wenn durch andere vorhabenbedingte Einflüsse wie beispielsweise Lärm  
oder Schadstoffimmissionen die Funktion in der Weise beeinträchtigt wird, dass sie von 



Gemeinde Rastede – saP zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 „Windenergie Lehmden" 20 
 

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

den Individuen der betroffenen Art nicht mehr dauerhaft besiedelbar ist. 
 

Aus dem vorherigen Text sowie dem faunistischen Gutachten der Karte 2 der Anlage 2 ist 
zu erkennen, dass lediglich fünf bewertungsrelevante Rasttrupps nur für die Arten Silber-
reiher, Regenbrachvogel, Graugans und Sturmmöwe festgestellt wurden. 
 
Für den Silberreiher wurden einmalig innerhalb des Plangebietes im Süden ein Trupp mit 
fünf Individuen (entspricht regionaler Bedeutung) sowie einmalig innerhalb des 500 m Ra-
dius ein Trupp mit zwölf Individuen (entspricht landesweiter Bedeutung) festgestellt. Ein 
Trupp mit 440 Graugänsen (entspricht regionaler Bedeutung) wurde einmalig südlich des 
Geltungsbereiches in einem Abstand von ca. 750 m zum Geltungsbereich festgestellt. Im 
Norden konnte nördlich der K210 ein Trupp mit 112 Sturmmöwen (entspricht lokaler Be-
deutung) an einem Termin festgestellt werden. Ein Trupp Regenbrachvögel mit 14 Indivi-
duen (entspricht landesweiter Bedeutung) konnte ebenfalls im Norden des Plangebietes 
in einem Abstand von ca. 750 m erfasst werden. 
 
Nicht bewertungsrelevante Arten 
Für alle Gastvögel, die hier nicht in entsprechend bewertungsrelevanten Größenordnun-
gen auftraten, wird davon ausgegangen, dass selbst bei einer artspezifischen Meidung 
des Gebietes durch eine Erhöhung der Verdrängungswirkung, keine Beeinträchtigungen 
gegeben sein werden, die ein artenschutzrechtliches Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG verursachen. 
 
Der Verlust an Grünlandflächen, die bisher als Rastflächen genutzt wurden, durch die 
reine Überbauung der neuen Anlagen, Lagerflächen und Zuwegungen wird den generell 
flächenhaft nutzbaren Raum für die Gastvögel nicht wesentlich verringern, so dass über 
einen Flächenverlust im Zuge der Realisierung des Vorhabens kein artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestand der Zerstörung oder Beschädigung einer Ruhestätte eintritt. 
 
Aufgrund des Meidungsverhaltens der jeweiligen Arten zu den Windenergieanlagen ist 
von einer erhöhten Kollisionsgefahr, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, 
nicht auszugehen. Der § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist daher nicht einschlägig. 
 
Die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG sind für die nicht bewertungsre-
levanten Arten nicht einschlägig. 
 
Bewertungsrelevante Arten 
Die oben aufgeführten bewertungsrelevanten Arten wurden bis einen kleinen Trupp Sil-
berreiher in einem Abstand von mindestens 450 m angetroffen. Auswirkungen bei Umset-
zung des Vorhabens auf diese Arten sind daher aufgrund der Entfernung sowie unter Be-
rücksichtigung optischer und akustischer Wirkungen durch die vorhandenen Windener-
gieanlagen sowie die Kreisstraße nicht zu erwarten.  
 
Für den Silberreiher, der sich mit fünf Individuen innerhalb des Plangebietes aufhielt, sind 
keine Kollisionsgefährdungen bekannt. Die Art taucht weder in der Literatur als windkraft-
sensible Art noch in der Schlagopferkartei des Landes Brandenburg (DÜRR 2019b) auf. 
Es ist daher von einer erhöhten Kollisionsgefahr, die über das allgemeine Lebensrisiko 
hinausgeht und sich populationsschädigend auswirkt, nicht auszugehen. 
 
Die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG sind nicht einschlägig. 
 
Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
Handlungen, die Vertreibungseffekte entfalten und Fluchtreaktionen auslösen, können 
von dem Verbot der Störung erfasst sein, wenn sie zu einer entsprechenden Beunruhi-
gung europäischer Vogelarten führen.  
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In Betracht kommen diverse Faktoren wie z. B. Lärm, Vibration oder schnelle Bewegung. 
Eine erhebliche Auswirkung besteht, wenn durch die Störung der Bestand oder die Ver-
breitung europäischer Vogelarten nachteilig beeinflusst werden. Maßstab ist die Auswir-
kung auf das lokale Vorkommen einer Art, nicht auf Individuen (LANA 2010).  
 
Die Arten, welche den Raum des Geltungsbereiches zur Rast nutzen, werden nach Durch-
führung des Vorhabens ihren artspezifischen Meideabstand zu den Anlagen einhalten. 
Dazu sind sie in der Lage, da die Umgebung des Windparks sich hinsichtlich der natur-
räumlichen Strukturen und Landnutzungen nicht von der umliegenden Landschaft in dem 
Maße unterscheidet. So werden die Vögel nicht von den einzigen ihnen in der Region zur 
Verfügung stehenden Flächen verdrängt, da Alternativflächen bestehen. Eine arten-
schutzrechtlich relevante Störung findet demzufolge nicht statt. Sollten in der Nähe ras-
tende Tiere durch bspw. Bauarbeiten oder Wartungsarbeiten kurzzeitig aufgescheucht 
werden, so führt dies nicht zu einer Beeinträchtigung der lokalen Population, da solche 
Fälle lediglich einzeln auftreten bzw. zeitlich eingeschränkt zu sehen sind. Weiterhin ist 
die Bedeutung des Gebietes für Rastvögel gering. 
 
Eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen ist somit nicht 
gegeben. 
 
Für die betrachteten Arten sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht ein-
schlägig. 

3.4 Sonstige streng geschützte Arten  
Da es in Deutschland bislang keine Rechtsverordnung gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 gibt 
(s. Kap. 2.2), werden hilfsweise auch die lediglich national streng geschützten Arten nach 
§ 44 in der saP mit abgeprüft. Außerdem werden auch Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie 
beleuchtet, um nicht einen Biodiversitätsschaden nach § 19 BNatSchG zu riskieren. 
 
Vorkommen von streng geschützte Tierarten oder Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie, die 
nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 
geschützt sind (z.B. streng geschützte Libellenarten), sind im Untersuchungsraum nicht 
bekannt und ein Vorkommen solcher Arten ist aufgrund der Biotopausprägungen vor Ort 
auch nicht zu erwarten. Insofern ist nicht von der Erfüllung von Verbotstatbeständen oder 
dem potenziellen Eintritt von Biodiversitätsschäden durch die Planung auszugehen. 

4.0 DARLEGUNG DER AUSNAHMEVORAUSSETZUNGEN 
Nachfolgend wird die Ausnahmevoraussetzungen von den Verboten des § 44 BNatSchG 
dargelegt. 

4.1 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses  
Für die geplanten WEA sprechen nach aktuellem Kenntnisstand zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses. 
 
Öffentliche Interessen können grundsätzlich alle am Gemeinwohl orientierten öffentlichen 
Interessen gleich welcher Art sein. Ein privates Interesse des Investors oder Betreibers 
an der Errichtung und dem Betrieb von WEA zur Gewinnerzielung und Energiegewinnung 
steht einem zugleich auch öffentlichen Interesse am Ausbau der Windenergie nicht ent-
gegen. (MÜLLER-MITSCHKE, 2015). Das hohe öffentliche Interesse am Ausbau der Wind-
energie wird bereits durch die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verankerten Aus-
bauziele, die Privilegierungsentscheidung in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sowie die explizite 
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Benennung als hervorgehobener abwägungserheblicher Belang in § 1 Nr. 7 lit. f) BauGB 
und in § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG belegt. 
 
Die Notwendigkeit des beschleunigten Ausstiegs aus der Kernenergie sowie aus der Nut-
zung fossiler Energien zum Schutz des Klimas ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
in Bezug auf (Natur- und Atom-) Katastrophen und der absehbaren Folgen des Klimawan-
dels nicht mehr von der Hand zu weisen. Allein hieraus lässt sich bei langfristiger Betrach-
tung ein zwingendes öffentliches Interesse am Ausbau einer der saubersten, erneuerba-
ren Energieformen (Windenergie) ableiten, dass es lokal auf geeigneten Standorten um-
zusetzen gilt. Die Nutzung der Windenergie bildet somit einen wesentlichen Bestandteil 
einer nachhaltigen Energiepolitik.  
 
Auf Länderebene unterstreichen u. a. die Arbeitshilfe "Naturschutz und Windenergie" des 
Niedersächsischen Landkreistages (NLT 2014) sowie vor allem der 2016 in Kraft getre-
tene niedersächsische Windenergieerlass diese Intension. Der Windenergieerlass soll 
u. a. dazu dienen, den weiteren für die Umsetzung der Energiewende erforderlichen Aus-
bau der Windenergienutzung (Ziel der niedersächsischen Landesregierung an Zubau bis 
2050: 20 Gigawatt) umwelt- und sozialverträglich und wirtschaftlich zu gestalten. 
 
MÜLLER-MITSCHKE (2015) führt in ihrem Fachartikel in Natur und Recht hierzu aus: "Mit 
Windenergieanlagen werden regenerative Energiequellen genutzt und Energie umwelt- 
und klimafreundlich, insbesondere ohne Emissionen umweltschädlicher klimarelevanter 
Gase, erzeugt. Dies dient insgesamt dem wichtigen umweltpolitischen Ziel des Klima-
schutzes. Im Grundgesetzt wird in Artikel 20 a dem Klimaschutz als Bestandteil der natür-
lichen Lebensgrundlagen Gewicht zugemessen. Dem Aufbau einer nachhaltigen Energie-
versorgung, insbesondere durch die Nutzung erneuerbarer Energien, kommt eine beson-
dere Bedeutung zu. Dies ergibt sich aus § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG. Der Ausbau erneu-
erbarer Energien trägt dazu bei, die Folgeschäden der Klimaveränderungen in Natur und 
Landschaft zu mindern. Das Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung durch die Nutzung 
erneuerbarer Energien ergibt sich auch aus gesetzlichen Normierungen des Bundes und 
der Bundesländer und darauf aufbauenden politischen Konzepten. Die Errichtung und der 
Betrieb von WEA liegen somit (auch) im öffentlichen Interesse. Die öffentlichen Interessen 
am Klimaschutz und der Versorgung mit generativen Energien sind auch zwingend. Ein 
durch Vernunft und Verantwortungsbewusstsein geleitetes staatliches Handeln liegt vor, 
da es sich vor dem Hintergrund der dargestellten Rechtsgrundlagen um Belange mit nor-
mativem Gewicht handelt."  
 
Auch LUKAS (2016) weist darauf hin, dass durch die höchstrichterliche Rechtsprechung 
bereits geklärt ist, dass Gründe des öffentlichen Interesses einen zwingenden Charakter 
im Sinne der europäischen Naturschutzrichtlinien haben, wenn Hauptzweck der Maß-
nahme die Verwirklichung des öffentlichen Interesses ist (BVerwG, Urteil vom 27,01.2000 
- 4 C 2.99, juris, RN. 39) und führt hierzu aus: "Windenergieprojekte werden zum Zweck 
der regenerativen Energiegewinnung umgesetzt, die gleichzeitige Verfolgung wirtschaftli-
cher Interessen ist unschädlich." (LUKAS, 2016). 
 
Für Niedersachsen kann der vom niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz in Zusammenarbeit mit weiteren Ministerien erarbeitete Windenergieerlass 
als Richtschnur für die landesweit gültigen Ausbauziele herangezogen werden1. Der 

                                                
 
1 Gemeinsamer  Runderlass' des niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klima-
schutz (MU), niedersächsischen Ministerien für Wirtschaft und Verkehr (MW), Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (ML), Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS) und Inne-
res und Sport (MI) -  Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen an Land in Nieder-
sachsen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergieerlass). 24.02.2016 
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Windenergieerlass soll u. a. dazu dienen, den weiteren für die Umsetzung der Energie-
wende erforderlichen Ausbau der Windenergienutzung umwelt- und sozialverträglich und 
wirtschaftlich zu gestalten. Gemäß Windenergieerlass will das Land Niedersachsen den 
Anteil der Nutzung erneuerbarer Energien schrittweise auf 100% erhöhen. Aus diesem 
Grund sollen bis 2050 mindestens 20 Gigawatt Windkraftleistung in Niedersachsen errich-
tet werden können. Im Windenergieerlass heißt es hierzu: "Für die Träger der Regional-
planung und Gemeinden bedeutet dies, dass sie mindestens 7,35 % ihrer jeweiligen Po-
tenzialfläche (…) als Vorranggebiete für die Windenergienutzung vorsehen müssten. Da-
bei sind planerisch bereits ausgewiesene Flächen für die Windenergienutzung einzurech-
nen." Die Potenzialfläche wird im Erlass als die Fläche definiert, die nach Abzug der harten 
Tabuzonen, der FFH-Gebiete und Waldflächen sowie der Industrie- und Gewerbegebiets-
flächen von der kommunalen Fläche übrig bleibt. 
 
Durch die zusätzliche Ausweisung neuer Standorte im Bereich der im Rahmen der 
Standortpotenzialstudie ermittelten Potenzialflächen 1 bis 4 kann die Gemeinde Rastede 
max. 4,8 % der nach Abzug der harten Ausschlussflächen, FFH-Gebiete sowie Wald übrig 
bleibenden Gemeindefläche der Windenergie zur Verfügung stellen (inkl. vorh. Wind-
parks). Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Gemeinde Rastede auch durch die 
Ausweisung von allen Windkraftstandorten im Bereich der durch sie ermittelten Potenzi-
alflächen bereits unter dem (freilich theoretischen, die örtlichen Gegebenheiten nicht be-
rücksichtigenden und daher nicht verbindlichen) Zielwert von 7,35 % der Potenzialfläche 
gem. Windenergieerlass zurück bleibt. Umso eher ist sie daher gewillt, die von ihr ermit-
telten Potenzialflächen 1-4, welche auf Studienebene mit geringer und mittlerer Empfind-
lichkeit gegenüber Windenergieanlagen bewertet wurden, als Windparkstandort auszu-
weisen.  
 
Aufgrund der oben genannten Kriterien kann im vorliegenden Planfall davon ausgegangen 
werden, dass die Belange der Windenergie auch unter Berücksichtigung der weiteren 
Ausführungen und der Durchführung von populationsstärkenden Maßnahmen (FCS-Maß-
nahmen) überwiegen. Durch letztere kann sichergestellt werden, dass es zu keiner Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der Arten kommt, da mögliche kompensatorische 
Maßnahmen (s. u.) außerhalb des Plangebietes zeitnah einen hohen Wirkungsgrad ent-
falten können (erfolgreiche Brut). 
 
Der oben erläuterte Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist auch für europäische 
Vogelarten europarechtskonform. § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG steht dabei nach heute 
gefestigter allgemeiner Ansicht auch insofern im Einklang mit Art. 9 der Vogelschutzricht-
linie (VRL), als dort Gründe sozialer und wirtschaftlicher Art nicht ausdrücklich genannt 
sind. Art. 9 VRL muss nämlich in Verbindung mit den Zielvorgaben des Art. 2 VRL gelesen 
werden und schließt Gründe sozialer und wirtschaftlicher Art als Rechtfertigung für eine 
Ausnahme gerade nicht aus. 
 
Aus diesem Grunde ist die Rechtmäßigkeit von Art. 45 Abs. 7 BNatSchG insbesondere 
vom BVerwG nicht angezweifelt worden und der Ausnahmegrund kann ebenso für euro-
päische Vogelarten herangezogen werden. 

4.2 Keine zumutbaren Alternativen 
Für das Gemeindegebiet wurde 2016 eine Entwicklungsplanung Windenergie erarbeitet 
in der das Gebiet der Gemeinde flächendeckend untersucht wurde. Als Ergebnis haben 
sich vier Potenzialflächen für Windenergie ergeben, wobei in einer Potenzialfläche bereits 
ein Windpark auf einer Teilfläche vorhanden ist.  
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Für diese vier Potenzialflächen hat die Gemeinde Rastede in der Verwaltungsausschuss-
sitzung am 09.08.2016 die Aufstellungsbeschlüsse zur Änderung des Flächennutzungs-
plans und parallelen Aufstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen beschlos-
sen, um Konzentrationszonen für Windenergie gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB zu schaf-
fen und den Ausschluss von Windenergienutzung für andere Bereiche des Gemeindege-
bietes zu erwirken.  
 
Eine fünfte Potenzialfläche "Ipweger Moor" wird seitens der Gemeinde nicht weiterver-
folgt.  In der Studie heißt es hierzu "Besonders ist hier die Bedeutung für rastende Bläss-
gänse herauszustellen. Die Potenzialfläche ist umgeben von international bedeutenden 
Rastvogelflächen der Blässgans. Entsprechende Wertigkeiten konnten im Rahmen der 
Erhebungen in den Jahren 2014/2015 innerhalb der Potenzialfläche nicht bestätigt wer-
den. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass Blässgänse bei einer möglichen Errichtung 
eines Windparks im Bereich der Potenzialfläche „Ipweger Moor“ den Nahbereich von 
Windenergieanlagen meiden werden. Zudem befindet sich die Potenzialfläche direkt im 
Bereich eines bedeutenden Flugkorridors der Blässgänse. Die Errichtung von WEA würde 
eine Barrierewirkung in diesem Bereich erwirken. Diesbezüglich sind artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände zu erwarten. Des Weiteren befindet sich im Bereich des Natur-
schutzgebietes „Barkenkuhlen“ [ca. 900 m nordöstlich der Potenzialfläche] ein bedeutsa-
mer Kornweihen-Schlafplatz. […] Aufgrund der hohen Bedeutung für Natur und Land-
schaft sowie für die Avifauna und einer daraus resultierenden sehr hohen Empfindlichkeit 
der Potenzialfläche, weist diese Fläche, in Relation zu den weiteren Potenzialflächen, die 
geringste Eignung für eine Windenergienutzung auf." 
 
Bei der Beschlussfassung zur Änderung des FNP hat somit auf der Basis der Standortpo-
tenzialstudie bereits eine Abwägung alternativer Standorte stattgefunden mit dem Ergeb-
nis, dass die Gemeinde Rastede beabsichtigt, alle für die Windenergienutzung ermittelten 
Potenzialflächen, für die im Rahmen der Studie eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit 
gegenüber der Windenergienutzung festgestellt wurde, als Windparks im Flächennut-
zungsplan auszuweisen.  
 
Durch die beabsichtigten Ausschlusswirkung für Windenergie außerhalb dieser geplanten 
Konzentrationszonen und den Beschluss, alle als geeignet erscheinenden Potenzialflä-
chen umzusetzen, sind weitere räumliche Alternativen zur Umsetzung der Planung somit 
nicht vorhanden. Die Alternativenprüfung kann sich im Weiteren daher auf die Prüfung 
technischer Alternativen zur Umsetzung beschränken. Hinsichtlich der zu betrachtenden 
Art Mäusebussard, für die eine Ausnahme beantragt wird, ist jedoch aus tierökologischen 
Gesichtspunkten nicht erkennbar und auch nicht quantifizierbar, dass bestimmte techni-
sche Ausführungen von Windenergieanlagen (z.B. geringere Höhe, geringerer Rotor-
durchmesser, anderer WEA-Typ) sich merklich eingriffsmindernd auf das Eintreten von 
Verbotstatbestände auswirken. 
 
Zumutbare konfliktvermeidende Maßnahmen sind nicht vorhanden. Managementmaß-
nahmen wie Ablenkflächen oder Abschaltzeiten bspw. während Mahdzeiträumen, welche 
für Arten wie Weißstorch oder Rotmilan durchaus wirksam sind und auch schon Eingang 
in den artenschutzrechtlichen Leitfaden des Windenergieerlasses gefunden haben, sind 
aufgrund der artspezifischen Gefährdungen, Nutzungen bzw. Ansprüche nicht sinnhaft.  
 
Der Mäusebussard frisst vorrangig Kleinsäuger und ist in seiner Nutzungshäufigkeit eines 
Areals nicht abhängig von den Bewirtschaftungszeitpunkten auf Grünlandflächen. Er be-
vorzugt sowohl die freie Landschaft zur Jagd als auch Gehölze als Ansitzwarten, so dass 
eine Strukturveränderung bspw. der Mastfüße nicht zu einer geringeren Nutzung des Rau-
mes oder Verdrängung der Art führen würde. 
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Weiterhin kommen Abschaltungen als konfliktvermeidende Maßnahmen nicht in Betracht, 
denn zu berücksichtigen ist dabei eine Korrelation zwischen dem Effekt von Abschaltzei-
ten - d. h. der Beantwortung der Fragestellung, ob es möglich ist, über Abschaltzeiten das 
Kollisionsrisiko der im Nahbereich vorkommenden gefährdeten Arten unter die Signifi-
kanzschwelle zu senken – und der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens.  
 
Beim Mäusebussard sind laut SCHREIBER (2016) die Monate März, April und Mai als Mo-
nate mit einem hohen bis sehr hohen Gefährdungspotenzial einzustufen, denen sich die 
Zeit von Anfang Juni bis Ende der zweiten Dekade August als mit mäßig bis hoher Ge-
fährdung anschließt. Tageszeitlich liegen die Schwerpunkte der Flugaktivitäten der Art in 
der Mitte des Tages. Witterungsmäßig sind leichte Winde, niedrige Bewölkung und wenig 
Regen sowie höhere Temperaturen förderlich (SCHREIBER 2016). 
 
Nach den oben dargestellten Informationen zu den artspezifischen Verhalten ergäben sich 
aufgrund der Dauer und Überlappung durchgängige Abschaltzeiten über drei Monate von 
mindestens Anfang März bis Ende Mai, ggf. mit Erweiterungen bis zum 20. August. Dies 
bedingte ein Abschaltvolumen von rund 552 Stunden pro Windenergieanlage bei dem 
kürzeren Zeitraum bis Ende Mai und 1.038 Stunden bei Abschaltmodalitäten bis in den 
August. Damit gäbe es erhebliche Ertragseinbußen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die ungefährdete Art Mäusebussard häufig im Gebiet 
vorkommt, so dass es zu Erweiterungen der über SCHREIBER (2016) vorgeschlagenen 
Zeiten kommen kann, um die unterschiedlichen Brutzeitpunkte der jeweiligen Exemplare 
ausreichend berücksichtigen zu können. Zusätzlich dazu kommen die Abschaltzeiten für 
Fledermäuse hinzu, welche hauptsächlich innerhalb eines anderen Zeitraumes im späte-
ren Sommer bzw. Herbst liegen.  
 
Die Abschaltzeiten für die wesentlich gefährdeteren Fledermäuse, sowie Abschaltzeiten, 
welche durch den Schattenwächter ausgelöst werden, bedingen bereits deutliche Ertrags-
minderungen für den Windparkbetreiber. Bei so weitreichenden Abschaltungen wie oben 
erläutert, würde die Wirtschaftlichkeit des Projektes gemäß den obigen Erläuterungen 
nicht mehr gegeben sein. Demgegenüber wird bei Realisierung des Projektes mit dem 
Mäusebussard eine Art betroffen, die lokal in einem günstigen Erhaltungszustand ist und 
für die trotzdem zusätzlich populationsstärkende Maßnahmen vorgesehen werden. 
  
Zusätzliche Abschaltzeiten für die hier betrachtete Art Mäusebussard stellen daher keine 
zumutbare Alternative dar.  

4.3 Bewahrung des Erhaltungszustands der Populationen der betroffenen Arten 
Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG darf nur erteilt werden, wenn sich der 
Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten innerhalb ihres natürlichen 
Verbreitungsgebietes nicht verschlechtern. Soweit Art. 16 FFH-RL keine weitergehenden 
Anforderungen stellt. In Art. 16 FFH-RL spricht vom Verweilen in einem günstigen Erhal-
tungszustand. LUKAS (2016) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Planer bei 
einem ungünstigen Erhaltungszustand mit erhöhtem Darstellungsaufwand den Beleg der 
Neutralität des Eingriffs liefern müssen. Durch den Eingriff darf die Wiederherstellung des 
günstigen Erhaltungszustands, sofern dieser vor dem Eingriff bereits ungünstig war, nicht 
behindert werden.  
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Betroffene Art 
 
Mäusebussard 
Für den Mäusebussard kann die Wahrscheinlichkeit eines signifikant erhöhten Kollisions-
risikos mit Windenergieanlagen nach aktuellem Kenntnisstand nicht sicher ausgeschlos-
sen werden. Der Mäusebussard ist die häufigste Greifvogelart Deutschlands und weit ver-
breitet. Er weist einen günstigen Erhaltungszustand in Europa, in Deutschland und im 
Untersuchungsgebiet auf, so dass von einer damit einhergehenden stabilen Population 
ausgegangen werden kann. 
 
Im Rahmen des von der Bundesregierung geförderten Verbundvorhabens „Ermittlung der 
Kollisionsraten von (Greif)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für die 
Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen (PROGRESS)“ 
(GRÜNKORN et al. 2016) wurde mittels systematischer Untersuchungen in mehreren Bun-
desländern in Norddeutschland versucht, repräsentative Daten der Kollisionsraten von 
Vögeln an Windenergieanlagen zu erhalten und hieraus grundlegende Aussagen und 
Empfehlungen zur Konfliktbeurteilung und Konfliktbewältigung im Zuge der Standortfin-
dung des Windenergieausbaus abzuleiten. Untersuchte Artengruppen waren Greifvögel, 
Großvögel und potenziell gefährdete Brut- und Rastvogelarten. Im aktuellen Schlussbe-
richt des Projektes sind u. a. auch Aussagen zum Mäusebussard enthalten. „Die Ergeb-
nisse von PROGRESS weisen auf hohe Kollisionsraten und potenziell bestandswirksame 
Auswirkungen des Ausmaßes bisheriger Windenergienutzung hin. Vor dem Hintergrund 
des großen Bestands des Mäusebussards in Deutschland tritt dadurch keine akute Be-
standsgefährdung auf, aber zumindest regional sind starke Bestandsrückgänge doku-
mentiert. In welchem Maße diese durch Windenergienutzung und/oder andere Faktoren 
verursacht werden, bedarf dringend näherer Untersuchungen. Bei der Planung von wei-
teren Windparks bestehen durch die großflächige Verbreitung dieser Art Probleme bei der 
Konfliktvermeidung bzw. -minderung und es ist zu prüfen, wie diese in Genehmigungsver-
fahren berücksichtigt werden können. Wichtiger als bei den anderen Arten wird es beim 
Mäusebussard voraussichtlich sein, die mit der Errichtung von Windenergieanlagen ver-
bundenen Eingriffe so auszugleichen, dass sie auch der betroffenen Art dienlich sind und 
den Bestand des Mäusebussards stützen.“ (A. a. O: 268). Aus Vorsorgeaspekten werden 
aufgrund der Häufigkeit und deutlichen Nutzung des Projektraumes durch den Mäusebus-
sard daher insgesamt 2 ha Flächen mit Bewirtschaftungsauflagen versehen, um popula-
tionsstabilisierend zu wirken. 
 
Unter Berücksichtigung der fachgutachterlich aufgezeigten FCS-Maßnahmen ist hinrei-
chend sichergestellt, dass sich der Erhaltungszustand der Population der Art durch die 
Umsetzung der Planung nicht verschlechtern werden. 
 
Insgesamt ist aufgrund der obigen Ausführungen zu den Ausnahmevoraussetzun-
gen nach der aktuellen Kenntnislage davon auszugehen, dass eine objektive Aus-
nahmelage für die genannten Brutvogelart vorliegt. 

4.4 Maßnahmen zur Stärkung der Population (FCS-Maßnahmen) 
Um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands einer Population zu vermeiden, kön-
nen nach Auffassung der EU-Kommission (2007) spezielle kompensatorische Maßnah-
men eingesetzt werden. Diese Maßnahmen werden häufig „Maßnahmen zur Sicherung 
des Erhaltungszustands“ oder auch „FCS-Maßnahmen“ (measures to ensure a favourable 
conservation status) genannt, da sie dazu dienen sollen, einen günstigen Erhaltungszu-
stand (Favourable Conservation Status) zu bewahren. Diese Maßnahmen zur Sicherung 
des Erhaltungszustands der betroffenen Populationen sind zwar weder in der FFH-RL 
noch im BNatSchG explizit erwähnt und somit nicht verbindlich vorgeschrieben. Entspre-
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chend den Empfehlungen der EU-Kommission sind sie jedoch zweckmäßig, um eine Aus-
nahme insbesondere hinsichtlich der Bewahrung eines guten Erhaltungszustands zu 
rechtfertigen. Die EU-Kommission nennt folgende Anforderungen für derartige FCS-Maß-
nahmen: 
 
 Die Maßnahmen müssen die negativen Auswirkungen des Vorhabens entsprechend 

den spezifischen Gegebenheiten ausgleichen. 
 Die Maßnahmen müssen eine hohe Erfolgschance / Wirksamkeit aufweisen und auf 

bewährten Fachpraktiken basieren. 
 Sie müssen die Möglichkeit garantieren, dass eine Art einen guten Erhaltungszustand 

erreichen kann.  
 Sie müssen möglichst schon vor oder spätestens zum Zeitpunkt der Zerstörung einer 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte Wirkung zeigen (hierzu wird jedoch einschränkend 
angemerkt, dass es in einigen Fällen sein kann, dass die FCS-Maßnahmen zum Zeit-
punkt, zu dem die Beschädigung erfolgt, noch nicht voll funktionstüchtig sind. Es hänge 
jeweils von der Art ab, ob ein Ausgleich unverzüglich vorzunehmen sei, oder ob ein 
gewisse Verzögerung akzeptiert werden könne – dies sei bei der Entscheidung über 
die Genehmigung jeweils zu berücksichtigen) (vgl. EU-KOMMISSION 2007: 70ff).  

 
Im Unterschied zu CEF-Maßnahmen („Measures to ensure the „continued ecological func-
tionality“) ist bei FCS-Maßnahmen der konkret-individuelle Bezug zum Eingriffsort bzw. 
zur betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte sowie auch der Zeitpunkt der Herstellung 
bzw. Wirkung der Maßnahme etwas gelockert. Maßgeblich ist nicht mehr der örtlich be-
troffene Funktionsraum der jeweiligen Tier- bzw. Pflanzenart (Teilpopulation), sondern die 
damit funktional verbundene (Meta-) Population sowie der Erhaltungszustand der Popu-
lationen der jeweiligen Art im natürlichen Verbreitungsgebiet. 
 
Die FCS-Maßnahmen für den Mäusebussard werden auf den Flurstücken 281/162, 
280/161 und 279/161 der Flur 2, Gemarkung Altendeich auf insgesamt 2,0 ha umgesetzt. 
 
Für den Mäusebussard wird eine extensive Grünlandnutzung angepassten Mahdterminen 
(erster Schnitt ab Mitte Juni, NLWKN 2010) als FCS-Maßnahme auf den oben genannten 
Flächen durchgeführt. Als anzusetzende Größenordnung sind 2 ha als durchschnittliche 
Reviergröße anzusetzen, da im vorliegenden Fall ein Brutpaar durch die Planung betrof-
fen sein kann. Auf dafür herzurichtenden und hinsichtlich habitatstruktureller Vorausset-
zung geeigneten Flächen (keine nahen Vertikalstrukturen/Gehölzreihen, Wälder etc.) wird 
durch die Extensivierung eine erhöhte Attraktivität für die Art hergestellt, die zu einem 
erhöhten Bruterfolg auf diesen Flächen führt.  
 
Durch die Festlegung von späteren Mahd- bzw. Bewirtschaftungsterminen im Vergleich 
zu den konventionell genutzten landwirtschaftlichen Flächen werden etwaige Gelegever-
luste durch Befahren der Flächen während der Brutzeit vermieden. Eine Verringerung der 
Düngung und Mahd trägt außerdem zum floristischen und faunistischen Artenreichtum auf 
den Flächen bei, was sich günstig auf die Nahrungsverfügbarkeit für die Feldlerche aus-
wirkt (Samen, Insekten). Dies trägt zu einem höheren Bruterfolg der Art bei und damit zu 
Stabilisierung der Population. Hierdurch wird sichergestellt, dass sich der Erhaltungszu-
stand der Art im Bezugsraum nicht verschlechtert bzw. dass die Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes ermöglicht wird. Diese Maßnahme findet auch im Rah-
men der Eingriffsregelung zur Windparkplanung Anwendung und ist im Genehmigungs-
verfahren zusätzlich als FCS-Maßnahme als Maßnahme zur Sicherung des Erhaltungs-
zustands der Population bei Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme vorzuse-
hen. 
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5.0 FAZIT 
In der vorliegenden saP wurden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG, die durch das Vorhaben (vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 13 „Wind-
energie Lehmden“) erfüllt werden können, bezüglich der im Planungsraum gemeinschafts-
rechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-
Richtlinie) geprüft und dargestellt.  
 
Als konfliktvermeidende Maßnahme zur Reduktion von Beeinträchtigungen ist die Bau-
feldfreimachung außerhalb der Brutzeit zu beachten. Im Herbst/Winter vor der eigentli-
chen Baumaßnahme sind, falls erforderlich, Gehölze (potenzielle Brutplätze) zu entfernen. 
Durch einen Bau der Anlagen außerhalb der Brutzeit könnte eine eventuelle Schädigung 
der Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Störungen von (boden-)brütenden Vogelarten 
vollständig vermieden werden. Sollte dies jedoch aus logistischen Gründen nicht möglich 
sein, ist durch eine ökologische Baubegleitung (z. B. mit Begehungen der Eingriffsflächen, 
rechtzeitige Anbringung/ Durchführung von aktiven Vergrämungsmaßnahmen vor Beginn 
der Brutzeit o. ä.) sicherzustellen, dass kein Vogel auf den Bauflächen, Lagerflächen oder 
Zuwegungen einen Brutplatz anlegen kann. 
 
Weiterhin sind in Bezug auf die Fledermäuse nächtliche Abschaltzeiten in Phasen hoher 
Fledermausaktivitäten vorzusehen, die das Kollisionsrisiko unter die Erheblichkeits-
schwelle bringen, so dass das Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 für Fledermäuse nicht ein-
schlägig ist. Mit einem nachfolgenden Monitoring können diese Abschaltzeiten überprüft 
und anhand der Ergebnisse ggf. weiter angepasst werden.  
 
Gemäß Ergebnis der vorliegenden Prüfung der Betroffenheit der Arten nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie sowie der Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie ist es erforderlich, im 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren für die Brutvogelart Mäusebussard eine Aus-
nahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG von den Verboten des § 44 BNatSchG zu beantragen, 
da eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
unter Berücksichtigung der aktuellen Datenlage für diese Art nicht sicher auszuschließen 
ist. 
 
Die dazu notwendigen Ausnahmevoraussetzungen: 
 

 es ist keine zumutbare Alternative [die zu keinen oder geringeren Beeinträchti-
gungen der relevanten Arten führt] gegeben, 

 es liegen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, vor, 

 der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Art verschlechtert sich 
nicht  

 
wurden ausführlich dargelegt. 
 
Für alle sonstigen planungsrelevanten Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie sowie 
für europäische Vogelarten gem. Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie kann ausgeschlos-
sen werden, dass die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt werden. 
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I. VERANLASSUNG UND BEAUFTRAGUNG 

Im Landkreis Ammerland sollen in der Gemeinde Rastede, Ortsteil Lehmden, 
drei Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-82 mit 108 m Nabenhöhe (WEA 1 
bis WEA 3) errichtet werden. 

Unser Büro wurde mit Schreiben vom 20.05.2016 von der Windkonzept Projek-
tentwicklungs GmbH & Co, KG, Frau Lydia Eilers-Schröder, beauftragt, auf der 
Grundlage unseres Angebotes vom 18.05.2016 den Baugrund an den geplanten 
Standorten und den Kranstellflächen zu untersuchen und für die Gründung zu 
beurteilen. 

 

1. Unterlagen 

Zur Durchführung der Untersuchungen erhielten wir folgende Unterlagen: 

• Übersichtskarte, Lage der Windparks, Maßstab 1 : 50.000, 

• Lageplan Lehmden-Liethe vom 06.06.2016, Maßstab 1 : 5 000. 

• Fundamentdatenblatt E-82 E2 & E3/BF/107/23/01, Flachgründung mit 
Auftrieb vom MJB/28.10.2010, Revision 1.0/28.10.2010. 

 

2. Angaben zum Bauwerk 

Der Fundamentdurchmesser beträgt bei einer Flachgründung mit Auftrieb 
18,00 m. Die Fundamentunterkante liegt bei 2,65 m unter Gelände. Nach den 
vorliegenden statischen Unterlagen muss der Baugrund eine Mindestbodenpres-
sung von 288 kN/m2 aufnehmen können. 

Für geotechnische Nachweise sind im Datenblatt folgende charakteristischen 
Lastfälle angegeben: 
 

Lastfall aero masse) Fxy [kN] 
Fz [kN] 
ohne 

Auftrieb 

Fz [kN] 
mit 

Auftrieb 

Mxy 
[kNm] 

Mz 
[kNm] 

DLC 1.0 (1.00/1.00) 564 -24578 -17962 47567 - 

DLC 6.2 (1.10/1.00) 974 -24466 -17850 84204 3120 

Alle Lasten ohne Teilsicherheitsbeiwert ( F = 1,0). 

Tabelle 1: Charakteristische Lastfälle für Fundamente mit Auftrieb. 
 
Für die elastische Fundamenteinspannung zwischen Fundament und Baugrund 
ist eine Mindestdrehfedersteifigkeit des Gesamtsystems (Turm und Gründung) 
von kphi,dyn = 100 000 MNm/rad bzw. kphi,stat = 10.000 MNm/rad einzu-
halten. Der Ersatzradius für den gleich steifen Kreis ist mit r = 8,84 (mit 
Auftrieb) angegeben. 

Die maximal zulässige Schiefstellung infolge Baugrundsetzung in 20 Jahren 
bezogen auf den Außendurchmesser beträgt delta s ≤ 40,0 mm.  
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Die UTM-Koordinaten (UTM 32) der Anlagenmittelpunkte wurden den Planun-
terlagen und die ungefähren Geländehöhen der amtlichen topographischen 
Karte TK50 wie folgt entnommen (vgl. Tabelle 2): 
 
Anlagennummer, 

Anlagentyp 
Rechtswert Hochwert ca. Geländehöhe mNN 

WEA 1 446028 5904036 4,5 
WEA 2 446048 5903762 3,5 
WEA 3 446341 5903894 1,5 

Tabelle 2:  Koordinaten und ungefähre Geländehöhen. 

 

II. DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN 

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse wurde am 16.06.2016 jeweils am Mit-
telpunkt der Anlagenstandorte eine Rammkernsondierung bis 10,0 m unter 
Gelände abgeteuft (  80/60 cm, RKS 1 bis RKS 3).  

Durch die Fugro GmbH, Lilienthal, wurden je Standort drei in etwa gleichmäßig 
um den Umfang verteilte, elektrische Drucksondierungen bis 24,0 m bzw. 
30,0 m unter Gelände ausgeführt (CPT 1-1 bis CPT 3-3, gem. DIN 4094). 

Je Kranaufstellfläche (KAF) wurden zwei Drucksondierungen (CPT K 1-4 bis 
CPT K 3-5, gem. DIN 4094) jeweils bis 10,0 m unter Ansatzpunkt abgeteuft.  

Die Lage der Sondieransatzpunkte ist in Anlage 1 dargestellt. Die erbohrten 
Bodenprofile wurden entsprechend DIN 4022 ingenieurgeologisch vor Ort ange-
sprochen und in Schichtenverzeichnissen aufgenommen. Die Ergebnisse sind in 
Anlage 2.1-2.5 als Bohrprofile nach DIN 4023 zusammen mit den Drucksondier-
diagrammen (CPT nach DIN 4094) dargestellt. Die Drucksondierprotokolle 
liegen in Anlage 3 vor.  

An 13 repräsentativ ausgewählten Bodenproben, insbesondere aus den anste-
henden Schluffen, wurde der Wassergehalt nach DIN 18121 bestimmt. An vier 
exemplarisch ausgewählten Bodenproben aus den Sanden und dem Schluff in 
oder unterhalb der Gründungsebene wurden Körnungsanalysen nach nassem 
Abtrennen der Feinanteile bzw. durch Sedimentation (DIN 18123) durchgeführt. 
Die Wassergehaltsbestimmungen liegen in Anlage 4 bei. die Körnungslinien sind 
in Anlage 5 beigefügt. 

Die RKS 1 (WEA 1) wurde zu einem provisorischen Grundwasserpegel ausge-
baut, um eine Grundwasserprobe zu entnehmen und im Labor auf den chemi-
schen Angriffsgrad nach DIN 4030 analysieren zu lassen. Die Analysenergebnisse 
liegen in Anlage 8 vor. An der WEA 2 und WEA 3 war nur geringfügiger Andrang 
von Schichtenwasser zu verzeichnen. An diesen Standorten konnten keine 
Grundwasserproben entnommen werden. 

Die rechnerischen Setzungsermittlungen sind in Anlage 6.1-6.5 und die Dreh-
federsteifigkeiten für eine Flachgründung in Anlage 7.1-7.2 beigefügt. 

Eine hydraulische Berechnung für den Standort der WEA 1 liegt in Anlage 9 bei. 
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III. BODEN- UND GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE 

1. Boden 

Nach den geologischen Kartenunterlagen des LBEG sind im Bereich des Wind-
parks unter Geschiebedecksanden aus der Weichselkaltzeit und glazifluviatilen 
Sanden aus der Drenthe-Kaltzeit Beckenablagerungen bestehend aus Ton und 
Schluff („Lauenburger Ton“) aus der Elster-Kaltzeit zu erwarten. 

Das Gelände eben. Die mittlere Geländehöhe beträgt nach amtlicher Topogra-
phischer Karte TK 50 etwa zwischen 1,5 mNN (WEA 3) und 4,5 mNN (WEA 1). 

Die Bewertung der Lagerungsdichte der anstehenden Sande kann gem. Normen-
Handbuch Eurocode 7, 2011, Band 2, Anhang D, Tabelle D.1 wie folgt vorge-
nommen werden: 
 

Bezogene 
Lagerungsdichte 

Spitzenwiderstand (qc) 
(aus CPT) MN/m2 

Wirksamer 
Reibungswinkel ( ’) 

Sehr locker 
locker 

mitteldicht 
dicht 

sehr dicht 

0,0 bis 2,5 
2,5 bis 5,0 
5,0 bis 10,0 
10,0 bis 20,0 

> 20,0 

29 bis 32 
32 bis 35 
35 bis 37 
37 bis 40 
40 bis 42 

 

Die Bestimmung der Konsistenzen des bindigen Bodens aus Schluff und Ton er-
folgte anhand von Knetversuchen im Feld sowie an den Bodenproben im Labor. 
Die Drucksondierungen wurden dazu in Anlehnung an das Grundbau Taschen-
buch (5. Auflage, Teil 1) ausgewertet. Danach ist der Spitzenwiderstand in 
bindigen Böden wegen ihrer Plastizität gewöhnlich klein. Ein Wert von qc = 
5 MN/m2 kennzeichnet bereits eine feste Konsistenz. Bei Werten von qc > 1,5 
MN/m2 kann auf eine steife bis sehr steife Konsistenz geschlossen werden. In 
Verbindung mit den Knetversuchen wurde bei Spitzendrücken von etwa 
2 MN/m2 bis 3 MN/m2 auf eine halbfeste Konsistenz geschlossen. 

Nach den vorliegenden Bohrprofilen und den Drucksondierdiagrammen kann die 
Bodenschichtung an den Standorten wie folgt zusammengefasst werden (vgl. 
Tabelle 3): 
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Tiefe 
(bis m u. GOK 

min./max.) 

Mächtigkeit 
(m) 

Bodenschicht 
(Spitzendruck qc in MN/m2, 
Mantelreibung fs in kN/m2) 

nicht bindig/ 
bindig 

Baugrund-
eigenschaften 

0,30 0,30 

Oberboden/Mutterboden, 
Feinsand, schluffig, humos 

oder Schluff, humos  
(-) 

- nicht geeignet 

1,20 (WEA 3), 
 

6,0/10,5 
(WEA 1), 

 
fehlt bei 
WEA 2 

0,90 
(WEA 3), 
5,70/7,00 
(WEA 1) 

Decksande/ Schmelzwasser-
sande: Feinsand, mittelsandig, 

schluffig  

knapp mitteldicht bis 
mitteldicht 

qc  5,0-15 

nicht bindig geeignet bis gut 

21,0/23,0 10,0-23,0 

Schluff und Ton („Lauenburger 
Ton“):  

steifplastisch  

qc = 1,5-2, fs = 50-100 

halbfest 

qc = 2-3, fs = 100-150 

bindig tragfähig 

> 30,0 > 9,0 

Sand,  
mitteldicht bis dicht 

qc  10-20 
 

nicht bindig gut 

Tabelle 3: Bodenprofile an den Standorten der WEA 1 bis WEA 3, Bodenaufschlüsse RKS 1 bis 
RKS 3 sowie CPT 1-1 bis CPT 3-3. 

 

Nach den vorliegenden Baugrunderkundungen besteht der Baugrund unter ge-
ring mächtigen sandigen Deckschichten aus bindigen Böden (Schluff und Ton), 
die aufgrund der regionalen geologischen Verhältnisse als „Lauenburger Ton“ 
eingeordnet werden können. 

Bei dem Lauenburger Ton handelt es sich um Ablagerungen der Elster-Kaltzeit, 
die während der späteren Kaltzeiten bei entsprechender Gletscherlage erneut 
überdeckt wurden. Der Lauenburger Ton ist geologich vorbelastet und seine 
geotechnischen Eigenschaften weichen stark von denen nichtkomprimierter 
Tone im Hinblick auf seine Konsistenz und der Scherfestigkeit ab. 

Der Baugrund ist unter Berücksichtigung der regionalen Geologie entspre-
chend Enercon Spezifikation, Anforderungen für Baugrundbeurteilungen, 
Stand 15.05.2006, mit den vorliegenden Aufschlüssen grundsätzlich ausrei-
chend tief erkundet. 

Im Bereich der Kranstellflächen wurde vom Hangenden zum Liegenden bis zur 
maximalen Aufschlusstiefe von 5,0 m unter GOK folgende Schichtabfolge er-
bohrt: 
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Mutterboden/Oberboden, Torf:  

- Petrographie: Schluff, humos. Örtlich auch Torf: vgl. WEA 3, CPT 3-5. 
- Farbe: braun. 
- bis Meter unter Gelände (min./max.): 0,30/0,50. 
- Mächtigkeit: 0,30 m bis 0,50 m. 
- Konsistenz: steif. 
- Baugrundeigenschaften: nicht geeignet. 

 
Decksand:  

- Petrographie: Feinsand, mittelsandig, schluffig. 
- Farbe: hellbraun, braun. 
- bis Meter unter Gelände (min./max.): 1,00/4,50. 
- Mächtigkeit: 0,70 m bis 4,00 m. 
- Lagerungsdichte: mitteldicht. 
- Baugrundeigenschaften: gut. 

 

Ton/Schluff:  

- Petrographie: Ton, schwach schluffig oder Schluff. Sandzwischenlagen 
möglich: WEA 1: 2,50-3,30 m, 5,00-6,80 m. 

- Farbe: braun. 
- bis Meter unter Gelände (min./max.): > maximale Aufschlusstiefe von 

10,0 m unter GOK. 
- Mächtigkeit: -. 
- Konsistenz: steif bis halbfest. 
- Baugrundeigenschaften: gut. 

 

2. Grundwasser 

Grundwasser wurde bei den Bohrarbeiten am 15.06.2016 an der WEA 1 ab 
1,20 m unter Geländeoberkante in den anstehenden Sanden angetroffen. Bezo-
gen auf mNN entspricht dies einem Grundwasserstand von etwa 3,30 mNN. Je 
nach Mächtigkeit der oberen Sande bildet dieses Grundwasser einen zusam-
menhängenden, geschlossenen Grundwasserkörper. 

Bei WEA 3 wurden in den oberen, gering mächtigen Decksanden nur geringer 
Andrang von Schichtenwasser bei 1,10 m unter GOK festgestellt. 

Am Standort der WEA 2 fehlen die oberen Sande. Grund- oder Schichtenwasser 
wurde hier nicht angetroffen. 

In den hydrogeologischen Kartenunterlagen des LBEG wird die Höhe der mittle-
ren Grundwasseroberfläche im Bereich des Windparks zwischen 1,00 mNN und 
2,5 mNN angegeben. Der an der WEA 1 gemessene Grundwasserspiegel liegt 
deutlich über dem nach den Kartenunterlagen erwarteten Grundwasserstand. 
Zu beachten ist dabei, dass es sich bei den Felduntersuchungen um punktuelle 
Messungen und nicht um einen eingepegelten Ruhewasserstand handelt.  
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Die Gründungstiefen der geplanten WEA betragen 2,65 m unter Gelände. An 
der WEA 1 stehen die Fundamente voraussichtlich ständig unter Grundwasser-
einfluss. An der WEA 2 und WEA 3 können wegen der anstehenden bindigen, 
Wasser stauenden Böden die Fundamente zumindest zeitweilig unter Grund-
wassereinfluss stehen. Daher ist an allen Standorten die auftriebssichere 
Fundamentvariante erforderlich. 

 

3. Erdbebenzone 

Der Landkreis Ammerland, Regierungsbezirk Weser-Ems, befindet sich nach 
DIN 4149 in der Erdbebenzone A. Seismische Aktivitäten und daraus folgende 
Einwirkungen auf Gebäude sind in diesem Bereich nicht zu erwarten und wer-
den daher für die weiteren Ausführungen nicht berücksichtigt.   

 

4. Bodenmechanische Laborversuche 

Zur Überprüfung der Bodenansprache am Bohrkern und zur Klassifizierung der 
anstehenden Bodenarten, wurden an ausgewählten Bodenproben die Wasserge-
halte bestimmt.  

Die Wassergehaltsbestimmungen sind in Tabelle 4 aufgeführt. 

Probenbezeichnung, Entnahmetiefe 
(m) 

Bodenart Wassergehalt w (%) 

WEA 1, Pr. 3, 1,40-3,60 Sand 28,0 

WEA 1, Pr. 4, 3,60-4,70  Sand 25,6 

WEA 1, Pr. 5, 4,70-5,20  Schluff, steif 31,0 

WEA 2, Pr. 4, 2,20-3,60 Schluff, steif 31,0 

WEA 2, Pr. 5, 3,60-5,10 Schluff, steif 30,5 

WEA 2, Pr. 6, 5,10-6,60 Schluff, steif 30,7 

WEA 2, Pr. 7, 6,60-7,70 Schluff, steif 28,6 

WEA 2, Pr. 8, 7,70-8,80 Schluff, steif 30,3 

WEA 2, Pr. 9, 8,80-10,00 Schluff, steif 31,8 

WEA 3, Pr. 5, 2,90-3,80 Schluff, steif 37,4 

WEA 3, Pr. 6, 3,80-4,80 Schluff, steif 37,9 

WEA 3, Pr. 7, 4,80-6,10 Schluff, steif 29,8 

WEA 3, Pr. 8,6,10-7,40 Schluff, steif 32,3 

Tabelle 4: Wassergehalte ausgewählter Bodenproben. 

 

Die Konsistenz der Ton- und Schluffböden wird im Wesentlichen vom Wasserge-
halt bestimmt. Dieser klassifizierende Parameter wurde in der Bandbreite w = 
28,6 % bis 37,9 % ermittelt. Die Konsistenz ist überwiegend steifplatisch bis 
halbfest.  
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An vier exemplarisch ausgewählten Bodenproben wurden zusätzlich Kornvertei-
lungen nach DIN 18123 nach nassem Abtrennen der Feinanteile bzw. durch 
Sedimentation durchgeführt. Nach der Labormethode „Sieblinienauswertung“ 
wurden die kf-Werte für diese Sande nach HAZEN ermittelt. Falls sich wegen 
eines hohen Feinkornanteils < 0,063 mm kein Schnittpunkt mit dem 10 %.-Mas-
senanteil ergab, wurde der Kf-Wert nach Erfahrungswerten abgeschätzt. Ent-
sprechende Werte sind in Klammern gesetzt. In Tabelle 5 sind die Ergebnisse 
der Körnungsanalysen zusammengefasst. 
 

Standort,  
Probenummer 

Entnahmetiefe  
(m u. GOK) 

Anteil 
< 0,063 

mm 

Bodenart kf-Wert 
(HAZEN) 

(m/s) 

WEA 1, Pr. 3 1,40-3,60 15,5 
Feinsand, schwach 

schluffig, 
mittelsandig 

(1,0 x 10-5) 

WEA 1, Pr. 4 3,60-4,70 7,1 
Feinsand, 

mittelsandig, 
schwach schluffig 

5,1 x 10-5 

WEA 2, Pr. 5 3,60-5,10 100 Schluff, tonig (< 1,0 x 10-8) 

WEA 3, Pr. 7 4,80-6,10 90 
Schluff, schwach 

tonig 
(1,0 x 10-8) 

Tabelle 5: Ergebnisse der Körnungsanalysen. 

 
Nach DIN 18130 werden in Abhängigkeit vom Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) 
folgende Durchlässigkeitsbereiche unterschieden (Tabelle 6): 
 

kf-Wert (m/s) Bereich 
unter 10-8 sehr schwach durchlässig 

10-8 bis 10-6 schwach durchlässig 

über 10-6 bis 10-4 durchlässig 

über 10-4 bis 10-2 stark durchlässig 

über 10-2 sehr stark durchlässig 

Tabelle 6: Durchlässigkeitsbereiche nach DIN 18300. 

 

Die anstehenden schwach schluffigen, mittelsandigen Feinsande sind mit kf-
Werten von 1,0-5,0 x 10-5 m/s durchlässig. 

Die  tonigen  Schluffe  („Lauenburger Ton“)  sind  mit  kf   1,0  x  10-8 m/s 
schwach bis sehr schwach durchlässig und wirken Wasser stauend. 
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5. Bodenklassifizierung nach DIN 18300: 2002/DIN 18196 

Für die Ausschreibung der Erdarbeiten können die angetroffenen Bodenarten 
aufgrund ihrer bautechnischen Eigenschaften wie folgt klassifiziert werden 
(vgl. Tabelle 7): 
 

Bezeichnung Bodenklasse nach  
DIN 18300 

Bodengruppe nach  
DIN 18196 

Oberboden, Mutterboden, 
Feinsand oder Schluff, humos 

1 OH 

Feinsand, mittelsandig, 
schwach schluffig  

3 SE, SU 

Ton, Schluff (Lauenburger 
Ton)  

4-5 
bei starker Vernässung (Ic < 

0,5) und dynamischer 
Beanspruchung in Klasse 2 

übergehend 

TM, TA 

Tabelle 7: Bodenklassifizierung nach DIN 18300: 2002/DIN 18196. 

 

6. Bodenkennwerte 

Die Bodenkennwerte wurden nach der Bodenansprache und den bautechnischen 
Eigenschaften zugewiesen. Danach können in Anlehnung an TÜRKE (1998), EAU 
(2012) und eigenen Erfahrungswerten die in Tabelle 8 aufgeführten statischen 
und dynamischen Bodenkennwerte bei erdstatischen Berechnungen zugrunde 
gelegt werden. 
 

Bezeichnung Boden-
gruppe 

Lagerungs-
dichte/ 

Konsistenz

Wichte 
erdfeucht/   
unter Auf-

trieb 

Reibungs-
winkel 

Kohäsion Steife-
modul 

statisch/ 
dynamisch 

Poisson-
zahl (-) 

 DIN  
18196 

 cal γ/ cal γ´ 
[kN/m3] 

cal ϕ 
[°] 

cal-c´ 
kN/m² 

Es 
[MN/m²] 

 

locker/- 17-18/9-10 32,5 0 25/120 
0,35-
0,40 

Feinsand, 
mittelsandig, 
schwach 
schluffig 

SE, SU 
mitteldicht

/  
18-19/10-11 35 0 

30-40/150-
180 

0,32-
0,35 

Schluff, 
Zwischenlagen 
im Sand 

UL -/steif 18-20/8-10 30 2-3 8-10/80-100 0,40 

-/weich bis 
steif 

18-19/8-9 20-25 20-50 10-20/80-120 0,40 Ton 
(Lauenburger 
Ton)  

TM, TA 
-/steif-
halbfest 

19-20/9-10 20-25 30-60 
20-30/120-

150 
0,35 

Tabelle 8: Bodenkennwerte in Anlehnung an TÜRKE (1998), EAU (2012), Grundbau Taschenbuch, 
Ergebnissen der Drucksondierungen und eigenen Erfahrungswerten. 

 

Die einfache Beziehung Es =  x qc (qc = Spitzenwiderstand der Drucksonde) ist 
zur Ermittlung des Steifemoduls für Sande im Allgemeinen gut geeignet. 
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Zur Ermittlung des Steifemoduls für den geologisch vorbelasteten Lauenburger 
Ton ist diese einfache Beziehung zu ungenau. Daher wurde sein Steifemodul 
(Es) in Anlehnung an das Handbuch Eurocode 7, Geotechnische Bemessung, 
EAU, 1997, bzw. Grundbautaschenbuch nach folgender Gleichung rechnerisch 
ermittelt: 

Es = 1 x at (( ’v + 0,5 v)/ at) 2 

Dabei ist: 

1 = Steifebeiwert = 100-130 für steifplastischen bis halbfesten Ton, Wiederbe-
lastung 

at = Atmosphärendruck = 100 kN/m2  

’v = die wirksame Vertikalspannung in der Gründungssohle infolge des Über-
lagerungsdrucks des Bodens, hier: 2,65 m x 18 kN/m2 = 48 kN/m2 

v = die wirksame Vertikalspannung in der Gründungssohle aufgrund des Bau-
werks = 288 kN/m2 

2 = Steifeexponent = 1,00 (leichte bis mittelplastische Tone = 0,60, geht für 
konsolidierte Tone, Wiederbelastung gegen 1,00) 

Die dynamischen Bodenkennwerte für die Berechnung der Drehfedersteifigkeit 
des Baugrundes wurden nach den Ergebnissen statischen Baugrundunter-
suchung in Anlehnung an das Grundbau Taschenbuch abgeschätzt. 

 

IV. AUSWERTUNG UND BEWERTUNG, GRÜNDUNG 

1. Geotechnische Kategorie  

Nach der Baugrunduntersuchung wurden unter sandigen Deckschichten geolo-
gisch vorbelastete Beckentone („Lauenburger Ton“) angetroffen. Die freie 
Grundwasseroberfläche kann zumindest zeitweilig oberhalb der Bauwerkssohle 
liegen. Die Baugrund- und Grundwasserverhältnisse können in die Geotechni-
sche Kategorie GK 2 in Anlehnung an DIN 4020 eingeordnet werden. 

Gemäß DiBT-Richtlinie (2004-03) sind Gründungen von Windenergieanlagen 
nach DIN 1054 in die geotechnische Kategorie 3 (GK 3 in Anlehnung an DIN 
4020) einzuordnen.  

 

2. Auswertung und Bewertung 

Die Gründungsebenen der geplanten Windenergieanlagen befinden sich gemäß 
typisierter Gründung in einer Tiefe von 2,65 m unter Geländeoberkante (GOK). 
Unter Berücksichtigung einer 0,10 m mächtigen Sauberkeitsschicht ergibt sich 
eine planmäßige Aushubtiefe von 2,75 m unter GOK. 

Nach den vorliegenden Baugrunderkundungen stehen an der WEA 1 in dieser 
Tiefenlage im nördlichen Bereich der Baugrube Sandböden in lockerer bis mit-
teldichter Lagerung und im Süden bis ca. 3,70 m unter GOK noch Schluffe an. 
Aus den unterschiedlichen Bodenarten unmittelbar in der Gründungsebene sind 
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Setzungsdifferenzen zu erwarten. Daher sind die Schluffe bis 3,70 m unter GOK 
auszutauschen. Zum Bodenaustausch eignen sich grobkörnige, verdichtungs-
fähige Böden (z. B SE, SW oder GE, GW gem. DIN 18196, oder vergleichbar). Als 
oberste Lage ist eine 0,50 m mächtige Lastverteilungsschicht aus Schotter 
(Mineralgemisch 0/45 oder 0/32) vorzusehen. Verdichtungsanforderungen siehe 
Kapitel VI.2.  

An den Standorten der WEA 2 und WEA 3 befindet sich die Aushubsohle bereits 
in steifplastischem bis halbfestem Ton bzw. Schluff, der für die Gründung der 
Windkraftanlagen grundsätzlich ausreichend tragfähig ist. Zur besseren Lastver-
teilung ist auch hier eine mindestens 0,50 m mächtige Lastverteilungsschicht 
aus kornabgestuftem Mineralstoffgemisch (Körnung z. B. 0/45 oder 0/32) erfor-
derlich. Zum Trennen vom darunter anstehendem feinkörnigem Untergrund ist 
ein Geovlies (GRK 3) zu verlegen. 

Die Fundamente können zumindest zeitweilig unter Grundwassereinfluss ste-
hen, daher ist die Fundamentvariante mit Auftrieb erforderlich. 

Die Gründungsempfehlungen für die Standorte können wie folgt zusammenge-
fasst werden (Tabelle 9): 
 

Standort Anlagentyp Gründungstiefe  
(m u. GOK) 

Aushubtiefe 
(m u. GOK) 

Gründungsempfehlung 

WEA 1 E-82, 108 mNH 2,65 3,70 
FmA*, 

Nachverdichten der Aus-
hubsohle, 0,50 m STS 

WEA 2 E-82, 108 mNH 2,65 3,25 FmA*, 
0,50 m STS 

WEA 3 E-82, 108 mNH 2,65 3,25 FmA*, 
0,50 m STS 

*FmA = Flachgründung mit Auftrieb, STS = Schottertrag- bzw. ausgleichsschicht. 
Tabelle 9: Zusammenfassung der Gründungsempfehlungen.  

 

3. Flachgründung  

Der Fundamentdurchmesser beträgt 18,00 m (mit Auftrieb). Eine Setzungsab-
schätzung mit den im Fundamentdatenblatt angegebenen charakteristischen 
Lasten ergaben folgende maximalen Setzungen bzw. Setzungsdifferenzen: 

WEA 1 (Anlage 6.1-6.2): 

DLC 1.0  s = 1,0 cm bis 3,8 cm,  s = 2,8 cm = 28 mm. 

DLC 6.2  s = 0,4 cm bis 4,9 cm,  s = 4,5 cm = 45 mm. 

 

WEA 2 und WEA 3 (Anlage 6.3-6.4): 

DLC 1.0  s = 1,0 cm bis 3,7 cm,  s = 2,7 cm = 27 mm. 

DLC 6.2  s = 0,4 cm bis 4,7 cm,  s = 4,3 cm = 43 mm. 
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Die zulässige maximale Schiefstellung von  s = 40 mm wird für die ständigen 
Lasten im Lastfall DLC 1.0 eingehalten. Bei dem Lastfall DLC 6.2 handelt es sich 
um einen außergewöhnlichen Lastfall, der nur kurzzeitig wirk (Windböen). 
Rechnerisch werden für diesen Fall die zulässigen Setzungsdifferenzen leicht 
überschritten. Bei der Ermittlung der relevanten Setzungen und Setzungsdiffe-
renzen auf den anstehenden bindigen Böden können die rechnerisch ermittel-
ten Setzungen reduziert und mit ca. ¾ des ermittelten Wertes wie folgt be-
rücksichtigt werden: DLC 1.0 + 0,5 x (DLC 6.2 – DLC 1.0). Dabei ergaben sich 
rechnerisch folgende Setzungen: 

s = 0,7 cm bis 4,4 cm,  s = 3,7 cm = 37 mm. 

Die zulässige maximale Schiefstellung von  s = 40 mm wird auch im außerge-
wöhnlichem Lastfall DLC 6.2 eingehalten.  

Für die Grundbruchsicherheit ergibt sich überschlägig ein maximaler Ausnut-
zungsgrad von mit µ = 0,326 << µerf < 1,00. Die Grundbruchsicherheit ist ge-
währleistet.  

Der Federwert für Kippen kϕ wurde ermittelt. Die Nachweise liegen als An-
lage 7.1-7.2 bei. 

Die Anforderungen an die Drehfedersteifigkeit von kϕdyn  100 000MNm/rad 
und  kϕstat  10 000 MNm/rad werden erfüllt unter Berücksichtigung einer 
0,50 m mächtigen Lastverteilungsschicht erfüllt. 

 

V. KRANAUFSTELLFLÄCHEN  

Die Kranaufstellflächen befinden sich auf bisher unbefestigten Flächen mit 
0,30 m bzw. 0,50 m mächtiger, humoser Oberboden- oder Torfauflage. Darun-
ter stehen sandige Deckschichten oder bindige Böden aus steifplastischem 
Schluff an. Torfböden wurden in tieferen Bereichen nicht angetroffen. Die an-
stehende Abfolge aus Sand und steifplastischem Schluff ist grundsätzlich trag-
fähig. 

Für die Befestigung der Kranstellflächen sind die oberen humosen und gering 
tragfähigen Schichten (Oberboden) unter Berücksichtigung eines seitlichen 
Überstandes von 45° restlos abzuschieben. Falls weitere humose Böden oder 
weiche Schichten in der Aushubebene angetroffen werden, sind diese ebenfalls 
abzuschieben. 

Für die Befestigung kann für die unteren Lagen Füllsand (SE,  SW,  gem.  DIN  
18196) verwendet werden. Zur Erhöhung der Scherfestigkeit ist darauf ein Geo-
gitter (z. B. Naue, Secugrid 60/60 Q1, oder vergleichbar) zu verlegen. Dann 
erfolgt in Anlehnung an die Enercon Spezifikation „Zuwegungen und Kranstell-
flächen E-82“ der Einbau einer ca. 0,30 m mächtige Schottertragschicht  
(Mineralgemisch 0/32).  

Zur Lastverteilung sind ausreichend dimensionierte Lastverteilungsplatten 
unter den Kranpratzen bzw. der Kettenfahrwerke erforderlich. 
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Folgende Aushubtiefen sind an den Standorten für die Kranstellflächen voraus-
sichtlich erforderlich (Tabelle 10): 
 

Standort 
erforderliche 

Aushubtiefe (m u. GOK) 
Aufbau 

WEA 1 0,50 
untere Lagen Sand, Geogitter, darauf 0,30 m 

STS; Lastverteilungsmatten 

WEA 2 0,50 
untere Lagen Sand, Geogitter, darauf 0,30 m 

STS; Lastverteilungsmatten 

WEA 3 0,50 
untere Lagen Sand, Geogitter, darauf 0,30 m 

STS; Lastverteilungsmatten 

Tabelle 10: Erforderliche Aushubtiefen für die Kranstellflächen. 

 

VI. HINWEISE ZUR BAUAUSFÜHRUNG 

1. Baugrube, Böschungen, Wasserhaltung 

Für den Aushub der Baugruben gilt DIN 4124. In den anstehenden Sanden und 
steifplastischen Schluffen können die Böschungen mit 45° geneigt hergestellt 
werden.  

Grundwasser ist an der WEA 1 etwa ab 1,20 m unter Geländeoberkante zu er-
warten. Die Sande neigen beim Anschnitt im Wasser gesättigten Zustand zum 
Fließen. Ein Bodenaushub ist daher nur im Schutze einer ausreichend dimensio-
nierte geschlossene Wasserhaltung, z. B. durch eingefräste Horizontaldränage 
oder Vakuumfilter, möglich. Die Wasserabsenkung muss bis mindestens 0,50 m 
unter Aushubsohle reichen. Bei einer Baugrubentiefe für den Bodenaustausch 
bis ca. 3,70 m entspricht dies einer Absenktiefe bis mindestens 4,20 m unter 
GOK. 

Nach den Körnungsanalysen kann der mittlere kf-Wert der anstehenden Sande 
mit 5,0 x 10-5 m/s angenommen werden. Die Sande sind damit durchlässig. Es 
muss mit einem ständigen Wasserandrang gerechnet werden. 

Eine hydraulische Berechnung zur Abschätzung der zufließenden Wassermengen 
liegt in Anlage 9 bei.  

Für eine Wasserhaltung über Vakuumfilter (d = 0,05 m) wurde am Standort 
der WEA 1 die zu fördernde Wassermenge mit 16,7 m3/h = 400,8 m3/Tag 
ermittelt. Die Reichweite beträgt R = 64 m. 

Das natürliche Fließverhalten des Grundwassers kann mit Modell-artig ange-
setzten Kennwerten nicht immer zuverlässig dargestellt werden. Daher sind 
zwischen den rechnerisch ermittelten und den tatsächlich anfallenden 
Wassermengen auch deutliche Abweichungen nach oben oder unten mög-
lich. 

Für die Grundwasserabsenkung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der zu-
ständigen unteren Wasserbehörde erforderlich. Mit der Behörde sind die not-
wendigen Grundwasseranalysen abzustimmen. Für eine geeignete Vorflut ist zu 
sorgen. 
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An der WEA 2 und WEA 3 wurde geringfügiger Andrang von Stau- oder Schich-
tenwasser festgestellt. Die Baugrubenböschungen und die Baugrubensohlen be-
finden sich in bindigen, Wasser stauenden Schluffen. Zum Abführen von Stau-, 
Schichten- und Oberflächenwasser ist eine offene Wasserhaltung mit Ringdrä-
nage, Stichdräns und Pumpensumpf ausreichend. 

 

2. Fundamentüberdeckung, Wiederverwendung Bodenaushub, Verdich-
tungsanforderungen 

Die Anfüllungen auf dem Fundamentsporn und die Arbeitsraumverfüllungen 
müssen eine Wichte von 18 kN/m3 im Trockenzustand erreichen bzw. über-
schreiten. Die beim Fundamentaushub unterhalb des humosen Oberbodens 
anfallenden Sande sind verdichtungsfähig und können für die Arbeitsraum-
verfüllungen wieder außerhalb der Kranstellflächen verwendet werden. Die 
Schluffe sind nur bei günstigen Wassergehalten, d. h. erdfeucht, verdichtungs-
fähig und können dann ebenfalls außerhalb der Kranstellfläche für Verfüllungen 
des Arbeitsraumes wieder verwendet werden. 

Um die geforderte Wichte zu erreichen, sind die Anfüllungen auf dem Fun-
damensporn, die Arbeitsraumverfüllungen und der erforderliche Bodenaus-
tausch lagenweise (d = max. 0,30 m) mit einem mindestens mittelschweren 
Flächenrüttler und mindestens drei bis acht Übergängen je Lage gleichmäßig 
verdichtet einzubauen.  

Für die Verdichtungsarbeiten gelten die Anforderungen der ZTVE-StB 2009. Die 
ausreichende Verdichtung der eingebrachten Anfüllungen (Arbeitsraumverfül-
lungen) kann z. B. Rammsondierungen (z. B. DPH, gem. DIN EN ISO 22476-2) 
nachgewiesen werden. Dabei sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

ohne Grundwasser: mindestens 5 Schläge je 10 cm Eindringtiefe 

mit Grundwasser: mindestens 3 Schläge je 10 cm Eindringtiefe 

Bodenaustausch (Sand) ist mit einer Verdichtung auf mindestens 100 % der 
einfachen Proctordichte herzustellen. Zum Verdichtungsnachweis sind im stati-
schen Lastplattendruckversuch (DIN 18134) Ev2  80 MN/m2 bei Ev2/Ev1  2,30 zu 
erreichen. 

Für Schottertragschichten gelten folgende Verdichtungsanforderungen: 
Ev2  100 MN/m2 bei Ev2/Ev1  2,30. 

Der Verdichtungserfolg ist durch den ausführenden Unternehmer im Rahmen 
der Erdbaukontrollprüfungen nachzuweisen und durch die Auftraggeberseite zu 
kontrollieren. 

 

3. Betonaggressivität des Grundwassers 

Aus einem provisorischen Grundwasserpegel an der WEA 1 wurde eine Wasser-
probe entnommen und im Labor auf ihren chemischen Angriffsgrad analysiert. 
Aufgrund des Sulfatgehaltes von 700 mg/l ist das Grundwasser nach DIN 4030, 
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Teil 2 als stark betonangreifend (XA2) einzustufen. Die vollständigen Analysen-
ergebnisse liegen in Anlage 8 bei. 

Der Eisengehalt im Grundwasser wurde mit 0,015 mg/l ermittelt. 

 

4. Frischbetoneigengewicht  

Die im Gründungsbereich anstehenden Sande und Tone/Schluffe sind in der 
Lage das Frischbetoneigengewicht aufzunehmen.  

 

VII. SCHLUSSWORT 

Die vorliegende Baugrund- und Gründungsbeurteilung beschreibt die in unmit-
telbarer Umgebung der punktuellen Bodenaufschlüsse festgestellten Baugrund-
verhältnisse in geologischer, bodenmechanischer und hydrogeologischer Hin-
sicht und ist nur für diese gültig. Interpolationen zwischen den Aufschlusspunk-
ten sind nicht statthaft. Die bautechnischen Aussagen beziehen sich auf den 
zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes bekannten Planungsstand und auf 
die Ergebnisse der Aufschlussbohrungen. Bei einer wesentlichen Planungsän-
derung, wie z. B. veränderte Höhenlage des Bauwerkes, oder von den vorste-
henden Angaben abweichend festgestellte Baugrundverhältnisse, sollten die 
getroffenen Aussagen und Empfehlungen überprüft und ggf. an die geänderten 
Randbedingungen angepasst werden. 

Sämtliche Aussagen, Bewertungen und Empfehlungen basieren auf dem im Be-
richt beschriebenen Erkundungsrahmen und erheben keinen Anspruch auf eine 
vollständige repräsentative Beurteilung der Fläche. 

Falls sich Fragen ergeben, die im vorliegenden Bericht nicht oder abweichend 
erörtert wurden, ist der Baugrundgutachter zu einer ergänzenden Stellung-
nahme aufzufordern. Unser Büro ist für Baugrubenabnahmen rechtzeitig zu 
bestellen. 

 

Vechta, den 21. Juli 2016 

 

 

 

Dipl.-Geol. Dr. Joachim Lübbe Dipl.-Geol. Petra Müller 

 

 

Der Bericht wird dem Auftraggeber auch im pdf-Format zur Verfügung gestellt. 

Die EDV-Version ist nur in Verbindung mit einer original unterschriebenen Druckversion in Papierform gültig. 

Hörmeyer
Müller

Hörmeyer
Lübbe
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ANLAGE 1 

Lageplan 



LEGENDE

ANLAGE: 1

Projekt:

Titel: Lageplan

Maßstab:

1075-16-4
Windpark Lehmden

Auftraggeber:

Windkonzept Projektentwicklungs
GmbH & Co. KG            
Mansholter Straße 30             
26215 Wiefelstede

Datum: 23.06.2016

1075-16-4, WP Lehmden

gez.: M. Jucknat gepr.:   Dipl.-Geol. P. Müller
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ANLAGE 2.1-2.5 

Bohrprofile nach DIN 4023 und  
Drucksondierdiagramme nach DIN 4094  
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Titel:

Projekt: 1075-16-4

Anlage: 2.3

LEGENDE:

Bearbeiter:

Maßstab:

Dipl.-Geol. P. Müller

Höhe:   1 : 175

WP Lehmden
WEA 3

Bohrprofile nach DIN 4023 und Druckson-

   

dierdiagramme nach DIN EN ISO 22476-1

RKS: Rammkernsondierung WEA
CPT: Drucksondierung

Grundwasser m u.GOK1.10
Datum15.06.16

UKF: Unterkante Fundament

Auftraggeber: Windkonzept Projektenwicklungs

26215 Wiefelstede
Mansholter Straße 30
GmbH & Co. KG
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Titel:

Projekt: 1075-16-4

Anlage: 2.4

LEGENDE:

Bearbeiter:

Maßstab:

Dipl.-Geol. P. Müller

Höhe:   1 : 100

WP Lehmden
Kranaufstellflächen WEA 1 + WEA 2

   

Drucksondierdiagramme nach DIN EN ISO 22476-1

CPT: Drucksondierung

Auftraggeber: Windkonzept Projektenwicklungs

26215 Wiefelstede
Mansholter Straße 30
GmbH & Co. KG
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Titel:

Projekt: 1075-16-4

Anlage: 2.5

LEGENDE:

Bearbeiter:

Maßstab:

Dipl.-Geol. P. Müller

Höhe:   1 : 100

WP Lehmden
Kranaufstellfläche WEA 3

   

Drucksondierdiagramme nach DIN EN ISO 22476-1

CPT: Drucksondierung

Auftraggeber: Windkonzept Projektenwicklungs

26215 Wiefelstede
Mansholter Straße 30
GmbH & Co. KG
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ANLAGE 3 

Drucksondierprotokolle 
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ANLAGE 4 

Wassergehalte, DIN 18121 



BESTIMMUNG DES WASSERGEHALTES

nach DIN 18121

Bauvorhaben: Kontr.-Nr.: 1075-16-4
WP Lehmden-Liethe Anlage: 4

EDV-Nr.:
Probe entnommen von: Markert am: 15.06.2016
Analysen durchgeführt von: Wiesner am: 29.06.2016

Nr. Probenbezeichnung
Gewicht 

des 
Behälters

Gewicht der Probe + 
Behälter Wassergehalt

feucht trocken
[g] [g] [g] [%]

1 WEA 1, RKS 1, Pr. 3, 1,40-3,60 m (Sand, nass) 15,97 239,64 190,75 28,0

2 WEA 1, RKS 1, Pr. 4, 3,60-4,70 m (Sand, nass) 15,69 253,17 204,70 25,6

3 WEA 1, RKS 1, Pr. 5, 4,70-5,20 m (Schluff, steif) 3,32 89,55 69,16 31,0

4 WEA 2, RKS 2, Pr. 4, 2,20-3,60 m (Schluff, steif) 3,39 116,48 89,74 31,0

5 WEA 2, RKS 2, Pr. 5, 3,60-5,10 m (Schluff, steif) 3,33 79,87 61,96 30,5

6 WEA 2, RKS 2, Pr. 6, 5,10-6,60 m (Schluff, steif) 3,35 100,06 77,37 30,7

7 WEA 2, RKS 2, Pr. 7, 6,60-7,70 m (Schluff, steif) 3,32 83,84 65,91 28,6

8 WEA 2, RKS 2, Pr. 8, 7,70-8,80 m (Schluff, steif) 3,29 96,89 75,14 30,3

9 WEA 2, RKS 2, Pr. 9, 8,80-10,00 m (Schluff, steif) 3,38 112,11 85,85 31,8

10 WEA 3, RKS 3, Pr. 5, 2,90-3,80 m (Schluff, steif) 3,30 88,70 65,46 37,4

11 WEA 3, RKS 3, Pr. 6, 3,80-4,80 m (Schluff, steif) 3,36 90,46 66,50 37,9

12 WEA 3, RKS 3, Pr. 7, 4,80-6,10 m (Schluff, steif) 3,29 92,98 72,40 29,8

13 WEA 3, RKS 3, Pr. 8, 6,10-7,40 m (Schluff, steif) 3,32 88,79 67,94 32,3
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ANLAGE 5 

Körnungslinien, DIN 18123 
 



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
U/Cc
Entnahmestelle:
kf (Hazen)
T/U/S/G [%]:

fS, u, ms'
1,40-3,60 m

-/-
WEA 1, Pr. 3

-
 - /15.5/84.5/ - 

fS, ms, u'
3,60-4,70 m

2.2/0.9
WEA 1, Pr. 4

 5.1 · 10 -5

 - /7.1/92.9/ - 

U, t
3,60-5,10 m

-/-
WEA 2, Pr. 5

-
21.5/78.5/ - / - 

U, t'
4,80-6,10 m

-/-
WEA 3, Pr. 7

-
14.7/85.3/ - / - 

B
ericht:

1075-16-4
A

nlage:
5Bemerkungen:

Ingenieurgeologie Dr. Lübbe
Füchteler Straße 29

49377 Vechta
Tel.: 04441-97975-0 Fax.: 04441-97975-29

Prüfungsnummer:  1075-16-4

Probe entnommen am:  29.06.2016

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 18123, nass, Sediment

Körnungslinie
WP Lehmden

Bearbeiter:  Müller Datum:  18.07.2016
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ANLAGE 6.1-6.5 

Setzungsberechnungen, Grundbruch 



Spannungsverlauf
für den kennzeichnenden Punkt
infolge Gesamtlasten
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Berechnungsgrundlagen:
WP Lehmden, WEA 1, DLC 1.0
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
γGr = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
γ (Gl) = 1.10
Gleitsicherheit mit ϕ = 30.00 °

Grenzzustand EQU:
γG,dst = 1.10
γG,stb = 0.90
γQ,dst = 1.50
Gründungssohle = 2.65 m
Grundwasser = 2.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %

1. Kernweite
2. Kernweite

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = ständig / veränderlich
Vertikallast Fv,k = 24578.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,x,k = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,y,k = 564.00 / 0.00 kN
Moment Mx,k = 47567.00 / 0.00 kN·m
Moment My,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Durchmesser D = 18.00 m
Durchmesser (innen) d = 9.20 m
Unter ständigen Lasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = -1.935 m
 Resultierende im 1. Kern (= 2.838 m)
 a' = 11.37 m
 b' = 14.15 m
Unter Gesamtlasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = -1.935 m
 Resultierende im 1. Kern (= 2.838 m)
 a' = 11.37 m
 b' = 14.15 m

Grundbruch:
Durchstanzen untersucht,
aber nicht maßgebend.
Teilsicherheit (Grundbruch) γGr = 1.40
σ0f,k / σ0f,d = 1495.0 / 1067.8 kN/m²
Rn,k = 240548.7 kN
Rn,d = 171820.5 kN
Vd = 1.35 · 24578.00 + 1.50 · 0.0 kN
Vd = 33180.3 kN
µ (parallel zu y) = 0.193
cal ϕ = 25.2 °
ϕ wegen 5° Bedingung abgemindert
cal c = 20.31 kN/m²

cal γ2 = 8.73 kN/m³
cal σü = 42.50 kN/m²
UK log. Spirale = 17.40 m u. GOK
Länge log. Spirale = 57.88 m
Fläche log. Spirale = 439.86 m²
Tragfähigkeitsbeiwerte (y):
Nc0 = 21.02;  Nd0 = 10.89;  Nb0 = 4.66
Formbeiwerte (y):
νc = 1.377;  νd = 1.342;  νb = 0.759
Neigungsbeiwerte (y):
ic = 0.961;  id = 0.965;  ib = 0.942

Gleitwiderstand:
Teilsicherheit (Gleitwiderstand) γGl = 1.10
Nk · tan(ϕ) / γGl = 24578.00 · tan(30.00°) / 1.10
Rt,d = Nk · tan(ϕ) / γGl = 12900.10 kN
Td = 761.40 kN
µ = Td / R t,d = 0.059

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe tg = 14.29 m u. GOK
Vorbelastung = 26.5 kN/m²
Setzung (Mittel aller KPs) = 2.41 cm
Setzungen der KPs:
  oben = 1.03 cm
  unten = 3.79 cm
Verdrehung(x) (KP) = 1 : 450.0
Drehfedersteifigkeit:
kϕ,x = 21406.2 MN·m/rad
Nachweis EQU:
Mstb = 24578.0 · 18.00 · 0.5 · 0.90 = 199081.8
Mdst = 47567.0 · 1.10 = 52323.7
µEQU = 52323.7 / 199081.8 = 0.263
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max dphi = 5.0 °

γ γ ' ϕ c Es ν
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.0 10.0 32.5 0.0 30.0 0.00 Seitl. A
21.0 11.0 45.0 0.0 100.0 0.00 STS
19.0 10.0 35.0 0.0 40.0 0.00 BA, Sand, md
18.0 10.0 32.0 0.0 30.0 0.00 Sand, lo
18.0 8.0 25.0 20.0 20.0 0.00 Ton, Schluff, st
19.0 9.0 25.0 50.0 30.0 0.00 Ton, schluff, hf
19.0 10.0 35.0 0.0 60.0 0.00 Sand, md

Boden γ γ ' ϕ c Es ν
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.0 10.0 32.5 0.0 30.0 0.00 Seitl. A
21.0 11.0 45.0 0.0 100.0 0.00 STS
19.0 10.0 35.0 0.0 40.0 0.00 BA, Sand, md
18.0 10.0 32.0 0.0 30.0 0.00 Sand, lo
18.0 8.0 25.0 20.0 20.0 0.00 Ton, Schluff, st
19.0 9.0 25.0 50.0 30.0 0.00 Ton, schluff, hf
19.0 10.0 35.0 0.0 60.0 0.00 Sand, md

Anlage: 6.1
Projekt-Nr.: 1075-16-4



Spannungsverlauf
für den kennzeichnenden Punkt
infolge Gesamtlasten
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Berechnungsgrundlagen:
WP Lehmden, WEA 1, DLC 6.2
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
γGr = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
γ (Gl) = 1.10
Gleitsicherheit mit ϕ = 30.00 °

Grenzzustand EQU:
γG,dst = 1.10
γG,stb = 0.90
γQ,dst = 1.50
Gründungssohle = 2.65 m
Grundwasser = 2.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %

1. Kernweite
2. Kernweite

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = ständig / veränderlich
Vertikallast Fv,k = 24466.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,x,k = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,y,k = 974.00 / 0.00 kN
Moment Mx,k = 84204.00 / 0.00 kN·m
Moment My,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Durchmesser D = 18.00 m
Durchmesser (innen) d = 9.20 m
Unter ständigen Lasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = -3.442 m
 Resultierende im 2. Kern (= 5.701 m)
 a' = 8.81 m
 b' = 13.18 m
Unter Gesamtlasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = -3.442 m
 Resultierende im 2. Kern (= 5.701 m)
 a' = 8.81 m
 b' = 13.18 m

Grundbruch:
Durchstanzen untersucht,
aber nicht maßgebend.
Teilsicherheit (Grundbruch) γGr = 1.40
σ0f,k / σ0f,d = 1221.9 / 872.8 kN/m²
Rn,k = 141782.9 kN
Rn,d = 101273.5 kN
Vd = 1.35 · 24466.00 + 1.50 · 0.0 kN
Vd = 33029.1 kN
µ (parallel zu y) = 0.326
cal ϕ = 25.3 °
ϕ wegen 5° Bedingung abgemindert
cal c = 15.23 kN/m²

cal γ2 = 8.95 kN/m³
cal σü = 42.50 kN/m²
UK log. Spirale = 13.73 m u. GOK
Länge log. Spirale = 43.64 m
Fläche log. Spirale = 249.02 m²
Tragfähigkeitsbeiwerte (y):
Nc0 = 21.12;  Nd0 = 10.97;  Nb0 = 4.71
Formbeiwerte (y):
νc = 1.314;  νd = 1.285;  νb = 0.799
Neigungsbeiwerte (y):
ic = 0.931;  id = 0.937;  ib = 0.900

Gleitwiderstand:
Teilsicherheit (Gleitwiderstand) γGl = 1.10
Nk · tan(ϕ) / γGl = 24466.00 · tan(30.00°) / 1.10
Rt,d = Nk · tan(ϕ) / γGl = 12841.32 kN
Td = 1314.90 kN
µ = Td / R t,d = 0.102

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe tg = 14.25 m u. GOK
Vorbelastung = 26.5 kN/m²
Setzung (Mittel aller KPs) = 2.63 cm
Setzungen der KPs:
  oben = 0.41 cm
  unten = 4.86 cm
Verdrehung(x) (KP) = 1 : 279.2
Drehfedersteifigkeit:
kϕ,x = 23508.4 MN·m/rad
Nachweis EQU:
Mstb = 24466.0 · 18.00 · 0.5 · 0.90 = 198174.6
Mdst = 84204.0 · 1.10 = 92624.4
µEQU = 92624.4 / 198174.6 = 0.467
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GS = 2.65

D = 18.00

 GW = 2.00

max dphi = 4.9 °

γ γ ' ϕ c Es ν
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.0 10.0 32.5 0.0 30.0 0.00 Seitl. A
21.0 11.0 45.0 0.0 100.0 0.00 STS
19.0 10.0 35.0 0.0 40.0 0.00 BA, Sand, md
18.0 10.0 32.0 0.0 30.0 0.00 Sand, lo
18.0 8.0 25.0 20.0 20.0 0.00 Ton, Schluff, st
19.0 9.0 25.0 50.0 30.0 0.00 Ton, schluff, hf
19.0 10.0 35.0 0.0 60.0 0.00 Sand, md

Boden γ γ ' ϕ c Es ν
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.0 10.0 32.5 0.0 30.0 0.00 Seitl. A
21.0 11.0 45.0 0.0 100.0 0.00 STS
19.0 10.0 35.0 0.0 40.0 0.00 BA, Sand, md
18.0 10.0 32.0 0.0 30.0 0.00 Sand, lo
18.0 8.0 25.0 20.0 20.0 0.00 Ton, Schluff, st
19.0 9.0 25.0 50.0 30.0 0.00 Ton, schluff, hf
19.0 10.0 35.0 0.0 60.0 0.00 Sand, md

Anlage: 6.2
Projekt-Nr.: 1075-16-4



Spannungsverlauf
für den kennzeichnenden Punkt
infolge Gesamtlasten
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Berechnungsgrundlagen:
WP Lehmden, WEA 2, WEA 3, DLC 1.0
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
γGr = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
γ (Gl) = 1.10
Gleitsicherheit mit ϕ = 30.00 °

Grenzzustand EQU:
γG,dst = 1.10
γG,stb = 0.90
γQ,dst = 1.50
Gründungssohle = 2.65 m
Grundwasser = 2.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %

1. Kernweite
2. Kernweite

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = ständig / veränderlich
Vertikallast Fv,k = 24578.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,x,k = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,y,k = 564.00 / 0.00 kN
Moment Mx,k = 47567.00 / 0.00 kN·m
Moment My,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Durchmesser D = 18.00 m
Durchmesser (innen) d = 9.20 m
Unter ständigen Lasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = -1.935 m
 Resultierende im 1. Kern (= 2.838 m)
 a' = 11.37 m
 b' = 14.15 m
Unter Gesamtlasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = -1.935 m
 Resultierende im 1. Kern (= 2.838 m)
 a' = 11.37 m
 b' = 14.15 m

Grundbruch:
Durchstanzen untersucht,
aber nicht maßgebend.
Teilsicherheit (Grundbruch) γGr = 1.40
σ0f,k / σ0f,d = 1442.8 / 1030.5 kN/m²
Rn,k = 232145.9 kN
Rn,d = 165818.5 kN
Vd = 1.35 · 24578.00 + 1.50 · 0.0 kN
Vd = 33180.3 kN
µ (parallel zu y) = 0.200
cal ϕ = 25.2 °
ϕ wegen 5° Bedingung abgemindert
cal c = 19.36 kN/m²

cal γ2 = 8.19 kN/m³
cal σü = 42.50 kN/m²
UK log. Spirale = 17.39 m u. GOK
Länge log. Spirale = 57.81 m
Fläche log. Spirale = 438.81 m²
Tragfähigkeitsbeiwerte (y):
Nc0 = 20.97;  Nd0 = 10.86;  Nb0 = 4.63
Formbeiwerte (y):
νc = 1.377;  νd = 1.342;  νb = 0.759
Neigungsbeiwerte (y):
ic = 0.961;  id = 0.965;  ib = 0.942

Gleitwiderstand:
Teilsicherheit (Gleitwiderstand) γGl = 1.10
Nk · tan(ϕ) / γGl = 24578.00 · tan(30.00°) / 1.10
Rt,d = Nk · tan(ϕ) / γGl = 12900.10 kN
Td = 761.40 kN
µ = Td / R t,d = 0.059

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe tg = 14.58 m u. GOK
Vorbelastung = 26.5 kN/m²
Setzung (Mittel aller KPs) = 2.31 cm
Setzungen der KPs:
  oben = 0.95 cm
  unten = 3.66 cm
Verdrehung(x) (KP) = 1 : 458.5
Drehfedersteifigkeit:
kϕ,x = 21809.4 MN·m/rad
Nachweis EQU:
Mstb = 24578.0 · 18.00 · 0.5 · 0.90 = 199081.8
Mdst = 47567.0 · 1.10 = 52323.7
µEQU = 52323.7 / 199081.8 = 0.263
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max dphi = 5.0 °

γ γ ' ϕ c Es ν
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.0 10.0 32.5 0.0 30.0 0.00 Seitl. A
21.0 11.0 45.0 0.0 100.0 0.00 STS
18.0 8.0 25.0 20.0 25.0 0.00 Ton, Schluff, st-hf
19.0 9.0 25.0 50.0 30.0 0.00 Ton, schluff, hf
19.0 10.0 35.0 0.0 60.0 0.00 Sand, md

Boden γ γ ' ϕ c Es ν
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.0 10.0 32.5 0.0 30.0 0.00 Seitl. A
21.0 11.0 45.0 0.0 100.0 0.00 STS
18.0 8.0 25.0 20.0 25.0 0.00 Ton, Schluff, st-hf
19.0 9.0 25.0 50.0 30.0 0.00 Ton, schluff, hf
19.0 10.0 35.0 0.0 60.0 0.00 Sand, md

Anlage: 6.3
Projekt-Nr.: 1075-16-4



Spannungsverlauf
für den kennzeichnenden Punkt
infolge Gesamtlasten
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Berechnungsgrundlagen:
WP Lehmden, WEA 2, WEA 3, DLC 1.0
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
γGr = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
γ (Gl) = 1.10
Gleitsicherheit mit ϕ = 30.00 °

Grenzzustand EQU:
γG,dst = 1.10
γG,stb = 0.90
γQ,dst = 1.50
Gründungssohle = 2.65 m
Grundwasser = 2.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %

1. Kernweite
2. Kernweite

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = ständig / veränderlich
Vertikallast Fv,k = 24466.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,x,k = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,y,k = 974.00 / 0.00 kN
Moment Mx,k = 84204.00 / 0.00 kN·m
Moment My,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Durchmesser D = 18.00 m
Durchmesser (innen) d = 9.20 m
Unter ständigen Lasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = -3.442 m
 Resultierende im 2. Kern (= 5.701 m)
 a' = 8.81 m
 b' = 13.18 m
Unter Gesamtlasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = -3.442 m
 Resultierende im 2. Kern (= 5.701 m)
 a' = 8.81 m
 b' = 13.18 m

Grundbruch:
Durchstanzen untersucht,
aber nicht maßgebend.
Teilsicherheit (Grundbruch) γGr = 1.40
σ0f,k / σ0f,d = 1296.9 / 926.3 kN/m²
Rn,k = 150486.4 kN
Rn,d = 107490.3 kN
Vd = 1.35 · 24466.00 + 1.50 · 0.0 kN
Vd = 33029.1 kN
µ (parallel zu y) = 0.307
cal ϕ = 25.2 °
ϕ wegen 5° Bedingung abgemindert
cal c = 19.14 kN/m²

cal γ2 = 8.25 kN/m³
cal σü = 42.50 kN/m²
UK log. Spirale = 13.72 m u. GOK
Länge log. Spirale = 43.57 m
Fläche log. Spirale = 248.31 m²
Tragfähigkeitsbeiwerte (y):
Nc0 = 21.06;  Nd0 = 10.93;  Nb0 = 4.68
Formbeiwerte (y):
νc = 1.314;  νd = 1.285;  νb = 0.799
Neigungsbeiwerte (y):
ic = 0.931;  id = 0.937;  ib = 0.900

Gleitwiderstand:
Teilsicherheit (Gleitwiderstand) γGl = 1.10
Nk · tan(ϕ) / γGl = 24466.00 · tan(30.00°) / 1.10
Rt,d = Nk · tan(ϕ) / γGl = 12841.32 kN
Td = 1314.90 kN
µ = Td / R t,d = 0.102

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe tg = 14.54 m u. GOK
Vorbelastung = 26.5 kN/m²
Setzung (Mittel aller KPs) = 2.53 cm
Setzungen der KPs:
  oben = 0.35 cm
  unten = 4.71 cm
Verdrehung(x) (KP) = 1 : 285.1
Drehfedersteifigkeit:
kϕ,x = 24007.0 MN·m/rad
Nachweis EQU:
Mstb = 24466.0 · 18.00 · 0.5 · 0.90 = 198174.6
Mdst = 84204.0 · 1.10 = 92624.4
µEQU = 92624.4 / 198174.6 = 0.467
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max dphi = 5.0 °

γ γ ' ϕ c Es ν
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.0 10.0 32.5 0.0 30.0 0.00 Seitl. A
21.0 11.0 45.0 0.0 100.0 0.00 STS
18.0 8.0 25.0 20.0 25.0 0.00 Ton, Schluff, st-hf
19.0 9.0 25.0 50.0 30.0 0.00 Ton, schluff, hf
19.0 10.0 35.0 0.0 60.0 0.00 Sand, md

Boden γ γ ' ϕ c Es ν
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.0 10.0 32.5 0.0 30.0 0.00 Seitl. A
21.0 11.0 45.0 0.0 100.0 0.00 STS
18.0 8.0 25.0 20.0 25.0 0.00 Ton, Schluff, st-hf
19.0 9.0 25.0 50.0 30.0 0.00 Ton, schluff, hf
19.0 10.0 35.0 0.0 60.0 0.00 Sand, md

Anlage: 6.4
Projekt-Nr.: 1075-16-4



Spannungsverlauf
für den kennzeichnenden Punkt
infolge Gesamtlasten
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Berechnungsgrundlagen:
WP Lehmden, WEA 1, 2, 3, DLC 6.2 reduziert
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
γGr = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
γ (Gl) = 1.10
Gleitsicherheit mit ϕ = 30.00 °

Grenzzustand EQU:
γG,dst = 1.10
γG,stb = 0.90
γQ,dst = 1.50
Gründungssohle = 2.65 m
Grundwasser = 2.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %

1. Kernweite
2. Kernweite

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = ständig / veränderlich
Vertikallast Fv,k = 24466.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,x,k = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,y,k = 769.00 / 0.00 kN
Moment Mx,k = 65885.00 / 0.00 kN·m
Moment My,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Durchmesser D = 18.00 m
Durchmesser (innen) d = 9.20 m
Unter ständigen Lasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = -2.693 m
 Resultierende im 1. Kern (= 2.838 m)
 a' = 10.07 m
 b' = 13.71 m
Unter Gesamtlasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = -2.693 m
 Resultierende im 1. Kern (= 2.838 m)
 a' = 10.07 m
 b' = 13.71 m

Grundbruch:
Durchstanzen untersucht,
aber nicht maßgebend.
Teilsicherheit (Grundbruch) γGr = 1.40
σ0f,k / σ0f,d = 1304.5 / 931.8 kN/m²
Rn,k = 180056.4 kN
Rn,d = 128611.7 kN
Vd = 1.35 · 24466.00 + 1.50 · 0.0 kN
Vd = 33029.1 kN
µ (parallel zu y) = 0.257
cal ϕ = 25.2 °
ϕ wegen 5° Bedingung abgemindert
cal c = 15.90 kN/m²

cal γ2 = 8.83 kN/m³
cal σü = 42.50 kN/m²
UK log. Spirale = 15.51 m u. GOK
Länge log. Spirale = 50.56 m
Fläche log. Spirale = 334.91 m²
Tragfähigkeitsbeiwerte (y):
Nc0 = 21.07;  Nd0 = 10.93;  Nb0 = 4.68
Formbeiwerte (y):
νc = 1.345;  νd = 1.313;  νb = 0.780
Neigungsbeiwerte (y):
ic = 0.946;  id = 0.951;  ib = 0.921

Gleitwiderstand:
Teilsicherheit (Gleitwiderstand) γGl = 1.10
Nk · tan(ϕ) / γGl = 24466.00 · tan(30.00°) / 1.10
Rt,d = Nk · tan(ϕ) / γGl = 12841.32 kN
Td = 1038.15 kN
µ = Td / R t,d = 0.081

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe tg = 14.25 m u. GOK
Vorbelastung = 26.5 kN/m²
Setzung (Mittel aller KPs) = 2.52 cm
Setzungen der KPs:
  oben = 0.67 cm
  unten = 4.38 cm
Verdrehung(x) (KP) = 1 : 334.7
Drehfedersteifigkeit:
kϕ,x = 22049.3 MN·m/rad
Nachweis EQU:
Mstb = 24466.0 · 18.00 · 0.5 · 0.90 = 198174.6
Mdst = 65885.0 · 1.10 = 72473.5
µEQU = 72473.5 / 198174.6 = 0.366
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max dphi = 5.0 °

γ γ ' ϕ c Es ν
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.0 10.0 32.5 0.0 30.0 0.00 Seitl. A
21.0 11.0 45.0 0.0 100.0 0.00 STS
18.0 10.0 32.0 0.0 30.0 0.00 Sand, lo
18.0 8.0 25.0 20.0 20.0 0.00 Ton, Schluff, st
19.0 9.0 25.0 50.0 30.0 0.00 Ton, schluff, hf
19.0 10.0 35.0 0.0 60.0 0.00 Sand, md

Boden γ γ ' ϕ c Es ν
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

18.0 10.0 32.5 0.0 30.0 0.00 Seitl. A
21.0 11.0 45.0 0.0 100.0 0.00 STS
18.0 10.0 32.0 0.0 30.0 0.00 Sand, lo
18.0 8.0 25.0 20.0 20.0 0.00 Ton, Schluff, st
19.0 9.0 25.0 50.0 30.0 0.00 Ton, schluff, hf
19.0 10.0 35.0 0.0 60.0 0.00 Sand, md

Anlage: 6.5
Projekt-Nr.: 1075-16-4
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ANLAGE 7.1-7.2 

Nachweis Drehfedersteifigkeit 



Anlage: 7.1
Projekt-Nr.: 1075-16-4

Standort WP Lehmden-Liethe Drehfedersteifigkeit
Datum 19.07.2016
Turmtyp E-82, 108 mNH Standort WEA 1
Gründungsart FmA Bohrloch CPT 1-1

Sollwerte :   10.000 100.000

Nr Schichten unter Fundament:

Innerer 
Reibungs-

winkel
gamma  
(kN/m³)

Schicht-
höhe (m)

E stat             
(MN/m²)

E dyn          
(MN/m²) Querdehnzahl

Fundament-
radius   (m)

Kappa             
phi, stat      

(MNm/rad)

Kappa            
phi, dyn      

(MNm/rad) Bemerkung
1 Schotter 45 21 0,50 100 300 0,30 9,00 79.347 238.041 i. O.
2 BA, Sand, md 35 18 0,45 40 160 0,32 9,50 35.600 142.401 i. O.
3 Sand, lo 32 18 2,30 30 150 0,35 9,82 26.856 134.279 i. O.
4 Ton, Schluff, st 25 18 11,00 20 120 0,38 11,25 23.720 142.322 i. O.
5 Ton, Schluff, hf 25 19 6,00 30 150 0,35 16,38 124.862 624.309 i. O.



Anlage: 7.2
Projekt-Nr.: 1075-16-4

Standort WP Lehmden-Liethe Drehfedersteifigkeit
Datum 19.07.2016
Turmtyp E-82, 108 mNH Standort WEA 2, WEA 3
Gründungsart FmA Bohrloch CPT s

Sollwerte :   10.000 100.000

Nr Schichten unter Fundament:

Innerer 
Reibungs-

winkel
gamma  
(kN/m³)

Schicht-
höhe (m)

E stat             
(MN/m²)

E dyn          
(MN/m²) Querdehnzahl

Fundament-
radius   (m)

Kappa             
phi, stat      

(MNm/rad)

Kappa            
phi, dyn      

(MNm/rad) Bemerkung
1 Schotter 45 21 0,50 100 300 0,30 9,00 79.347 238.041 i. O.
2 Schluff, Ton, st-hf 25 18 5,00 25 130 0,35 9,50 20.293 105.523 i. O.
3 Ton, Schluff, st-hf 25 19 5,00 25 130 0,35 11,83 39.201 203.845 i. O.
4 Ton, Schluff, st-hf 25 19 5,00 25 130 0,35 14,16 67.243 349.663 i. O.
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ANLAGE 8 

Analysenergebnis Grundwasser 



Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Uwe Markert - Baugrund
Baugrunduntersuchungen - Altlastenerkundung
Markert

Fischerkoppel 11

Eckernförde24340

Prüfbericht-Nr.: 2016P508899 / 1
Uwe Markert - Baugrund Baugrunduntersuchungen - Altlastenerkundung

17.06.2016

WP Lehmden

Wasser

BS 11 Pumpbrunnen Tiefe: 1,20 m 17.06.2016

Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers

Glas- und PE-Flaschen

ca. 1,5 l

16506092

durch den Auftraggeber

Auftraggeber

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH

17.06.2016 - 24.06.2016

siehe letzte Seite

Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und 
Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Auftraggeber

Eingangsdatum
Projekt
Material
Kennzeichnung
Auftrag
Verpackung
Probenmenge
Auftragsnummer
Probenahme
Probentransport
Labor
Analysenbeginn / -ende
Methoden
Unteraufträge
Bemerkung

Probenaufbewahrung

Pinneberg, 25.06.2016

i. A. Gesine Blinde
Projektbearbeitung



Prüfbericht-Nr.: 2016P508899 / 1

WP Lehmden

16506092
001

Wasser
BS 11
Pumpbrunnen
Tiefe: 1,20 m
17.06.2016

ca. 1,5 l
17.06.2016

unauffällig
8,0
47
13
34
51

0,20
700
17

<5,0
0,015

Auftrag

Probe-Nr.
Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang
Analysenergebnisse Einheit

mg KMnO4/L
°dH
°dH
°dH

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L



Prüfbericht-Nr.: 2016P508899 / 1

WP Lehmden

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode
grenze



Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände.

Anlage zu Prüfbericht

Probe-Nr.: /

Probenbezeichnung:

Tabelle 1: Expositionsklassen für Betonkorrosion durch chemischem Angriff durch Grundwasser
nach DIN 4030 Teil 1 (06/2008), Tabelle 4

2016P508899

16506092 001

   BS 11 PumpbrunnenTiefe: 1,20 m 17.06.2016

Messwert Einheit

Expositionsklasse

XA1 XA2 XA3

6,5 - 5,5 < 5,5 - 4,5 < 4,5 - 4,0

15 - 40 > 40 - 100 > 100

15 - 30 > 30 - 60 > 60 -100

300 - 1000 >1000-3000 > 3000

200 - 600 > 600 - 3000 > 3000 - 6000

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Kurzbeurteilung:

7,4pH-Wert

Kohlendioxid, kalklösend <5,0 mg/L

0,20Ammonium mg/L

51Magnesium mg/L

mg/L700Sulfat

17 mg/LChlorid

47 °dHGesamthärte

13 °dHHärtehydrogencarbonat

8,0Permanganat-Verbrauch mg KMnO4/L

Das Wasser ist in die Expositionsklasse XA2 einzustufen.
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ANLAGE 9 

Hydraulische Berechnung 



  
 

 
Anlage: 9
Projekt-Nr.: 1075-16-4

Hydraulische Berechnung

Aufsteller
Antragsteller
Baugrundstück Flurstück WP Lehmden-Liethe

Flur WEA 1
Gemarkung

Absenkverfahren Filter, d = 0,05 m

1.00 Technische Daten (freier Grundwasserspiegel)
1.01 Geländehöhe 0,00 m üNN

1.02
Grundwasserspiegel in Ruhe 
Datum: Juni 2016 -1,20 m üNN

1.03
niedrigster Grundwasserspiegel, 
geschätzt -1,20 m üNN

1.04 Bodenart Feinsand
1.05 Durchlässigkeitsbeiwert kf 5,00E-05 m/s
1.06 Konstruktionsunterkante ((KUK) m üNN
1.07 Baugrubensohle (BGS) -3,70 m üNN
1.08 Absenkziel Mitte BGS -4,20 m üNN
1.09 Absenkziel in Absenkanlage -4,20 m üNN
1.10 Unterkante Filterstrecke -9,00 m üNN
1.11 Oberkante Wasserstauer m üNN
1.12 Länge Filterstrecke 1,00 m
1.13 Absenktiefe (Differenz 1.02-1.08) (S) 3,00 m

1.14
wirksame Absenktiefe (Differenz 
1.03-1.07) (sw) 2,50 m

1.15
Eintauchtiefe bei GW in Ruhe 
(Differenz 1.02-1.10) (H) 7,80 m

1.16
Eintauchtiefe bei Absenkung 
(Differenz 1.08-1.10) (h) 4,80 m

1.17 Baugrube: Länge (L1) m
Durchmesser, i. M. (Fundament + 
Arbeitsraum + Böschung) (L2) 24,00 m
Fläche (F) 452,39 m2

1.18 Brunnendurchmesser 2r 0,050 m

1.19
Zuschlag für unvollkommenen 
Brunnen (30 %) 30 %

2.00 Grundwasserabsenkung für Baugruben

2.01 Reichweite der Absenkung (nach Sichardt)

R = 3000 x s x  kf R 63,64 m

wirksame Reichweite Rw 53,03 m
Rw = 3000 x sw x  kf

2.02 Radius der Baugruben RA 12,00 m

2.03 Zuflusswassermenge bei Baugruben (Dupuit-Thiem)

Q =  x kf x (H2 -h2)/lnR-lnRA Q = 0,003559 m3/s 12,8 m3/h

bei unvollkommenen Brunnen + 30 % 0,004627 m3/s 16,7 m3/h

Fassungsvermögen eines Brunnens/Saugfilters

q = 2/15 x  x r x h x kf q = 0,000355 m3/s

überschlägige Anzahl der Brunnen/Filter:

Q/q 13 Stück
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Windpark Liehte-Lehmden 

Beschreibung des Standortes aus bodenschutz- und

wasserrechtlicher Sicht

Antragsteller

Windkonzept Projektentwicklungs GmbH & Co. KG

Mansholter Straße 30, 26215 Wiefelstede

Oldenburg, 4.12.2017

Böker und Partner

Dr. Dieter Cordes
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Beschreibung der geplanten Maßnahmen

1. VORBEMERKUNGEN 

In  der  Gemeinde  Gemeinde  Rastede  ist  östlich  der  Ortschaft  Lehmden  der  Bau  eines

Windparks (Liethe-Lehmden; 3 Anlagen) geplant.

Im Vorfeld sind auf Ebene des vorliegenden Bebauungsplanes aufgrund von Erfahrungen zu

anderen  Windparks  im  selben  bzw.  angrenzenden  Naturraum  die  boden-  und

wasserschutzrechtlichen Aspekte beim Bau der Anlagen zu betrachten.

2. KURZE BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

Die  WEA  01,  WEA  02  und  WEA  03  sollen  mittels  Flachgründung  mit  Bodenaustausch

gegründet  werden.  Die  Fundamentunterkanten  liegen  bei  rd.  2,7  m  unter  GOK.  Für  die

Kranstellfächen soll der Oberboden durch Füllsand und eine Schottertragschicht ausgetauscht

werden. Aufgrund des Grundwasserstandes bei rd. 1,0 m unter GOK wird bei der Anlage von

Baugruben eine Wasserhaltung notwendig. 

Die  Zuwegungen  zu  den  Anlageplätzen  müssen  neu  erstellt  werden.  Dabei  wird  der

vorhandene Oberboden ausgetauscht.

Die Energie wird mittels Erdkabeln zu Umspannwerken bzw. Schaltanlagen transportiert.

3. BESCHREIBUNG DER VORHANDENEN BÖDEN

Die Anlagen befinden sich  im Bereich des  Geestrandes  am Übergang der  Oldenburgisch-

Ostfriesischen Geest in die Wesermarsch. 

Gemäß der  Baugrunduntersuchungen liegen im Plangebiet  unter  den rd.  0,3 m mächtigen

Oberböden geringmächtige Decksande über Lauenburger Ton vor, der eine Mächtigkeit von

10 bis 23 m aufweist. Darunter folgen Sande. 

Die geologische Karte beschreibt das Gebiet mit Geschiebedecksanden über zum Teil stark

feinsandigen Lauenburger Tonen. Bodenkundlich liegen Pseudogley-Podsole vor. Es existieren

keine Böden mit sulfatsauren Eigenschaften.

Die Böden weisen allgemein eine deutliche Empfindlichkeit gegenüber Verdichtungen auf.
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4. BESCHREIBUNG DER GRUNDWASSERSITUATION

Das Untersuchungsgebiet liegt hydrologisch gesehen im Raum 01 (Nord- und mitteldeutsches

Lockergesteinsgebiet), Teilraum 015 (Nord- und mitteldeutsches Mittelpleistozän) bzw. Teilraum

01501 (Oldenburgisch-Ostfriesische Geest).

Es  ist  allgemein  von  hohen  Grundwasserständen  von  1,0  m unter  GOK auszugehen.  Bei

diesem Grundwasser handelt es sich richtigerweise um sog. Stauwasser, welches sich in der

sandigen  Schicht  oberhalb  des  Lauenburger  Tons  bildet,  aber  keinen  Kontakt  zu  tieferen

Grundwasserstockwerken aufweist. Gemäß NIBIS liegen die Wasserstände zwischen 2,5 und

5 mNN. Es ist nicht von einer Versalzung der Grundwässer auszugehen.

Dieser Grundwasserkörper (allgemein: Jade Lockergestein links) stellt  den Grundwasserleiter

dar. Laut Informationen des LBEG (NIBIS Kartenserver) werden die oberflächennahen Schichten

als „durchlässig“ eingestuft. Die Grundwasserneubildung liegt im Bereich zwischen 201 - 250

mm/a (hoch).

Die  für  die  Baumaßnahme  maßgebliche  Hydrogeologie  wird  durch  die  unmittelbar

anstehenden Geschiebedecksande bestimmt.  Diese überdecken das Untersuchungsgebiet und

wirken bei Baumaßnahmen entscheidend auf die notwendigen Wasserhaltungsmaßnahmen. Im

tieferen  Untergrund  liegen  nach  die  vorliegenden  Unterlagen  (NIBIS)  die  wasserstauenden

Lauenburger  Tone  vor.  Auswirkungen  auf  die  Nutzung  der  Grundwassers  sind  nicht  zu

befürchten.

5. BODENSCHUTZKONZEPT

Der  Antragsteller  wird  bereits  in  der  Planungs-  und  Projektierungsphase  ein  Konzept  zur

Umsetzung der Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) während der laufenden Baumaßnahme

erarbeiten. Grundlage des Konzeptes ist das BVB Merkblatt 2 und die GeoBerichte 28. Vor

Beginn der Baumaßnahme wird das Konzept der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises

Ammerland abgestimmt.

Die Konzepterstellung und Überwachung erfolgt durch einen durch den Bundesverband Boden

zertifizierten Baubegleiter.

Grundsätzliches  Ziel  der  BBB  ist  die  Vermeidung  oder  Minderung  möglicher

Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen im Zuge von Baumaßnahmen.

Zuwegungen

Der vorhandene Boden verbleibt und wird überbaut. Die Aufbaumaterialien werden hinsichtlich

ihre  Eignung  (LAGA-Richtlinie)  überprüft.  Nach  Rückbau  der  Zuwegungen  wird  die

Bodenfunktion wieder hergestellt.
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Anlagen

Im Bereich  der  Anlagen  wird  Boden  bis  zu  einer  Tiefe  von  2,65 m ausgehoben.  Dieses

Material kann zur Profilierung der Anlagen oder anderer Bereiche (Zuwegungen etc.) genutzt

werden. Die Fundamente werden nicht komplett zurückgebaut. Die Bereiche der Fundamente

werden  durch  eine  mindestens  einen  Meter  mächtige  Bodenschicht  nach  dem  Rückbau

rekultiviert.

Kranstellflächen

Die Kranstellflächen werden mit Schottertragschichten und Geotextilien befestigt. Es findet nur

geringfügiger  Bodenaushub  (Oberboden)  statt.  Nach  Rückbau  der  Stellflächen  wird  die

Bodenfunktion wieder hergestellt.

Kabeltrassen

Die Kabeltrassen werden üblicherweise eingefräst. Auswirkungen auf den Boden treten somit

nur sehr kleinräumig auf  (Start-  und Zielgruben).  Das Bodenmaterial  wird am gleichen Ort

wieder eingebaut. 

6. KONZEPT ZUM SCHUTZ DES GRUNDWASSER

Aufgrund  des  hohen  Grundwasserstandes  ist  beim  Bau  der  Fundamente  der  Anlagen

erfahrungsgemäß eine Grundwasserhaltung notwendig. Dazu wird mittels Horizontaldränagen

der Gründungsbereich trocken gelegt.  

Diese  Maßnahmen  werden  nur  temporär  durchgeführt  (Dauer  geschätzt:  4  Wochen).  Das

Wasser kann bei Vorliegen der Einleitparameter in den Vorfluter abgeleitet werden. Dazu kann

eine Enteisenung des gepumpten Wasser notwendig werden.

Aufgrund der Geologie des Standortes sind Auswirkungen durch die Entnahme ausschließlich

auf  den  Nahbereich  der  Fundamente  zu  erwarten.  Die  Planungsgruppe  kann  auf

entsprechende  Erfahrungen  in  vergleichbaren  Projekten  in  der  näheren  Umgebung

zurückgreifen.

Durch die Absenkungen ist das Trockenfallen von Bäumen in unmittelbarer Nähe denkbar. Da

es  sich  um  eine  temporäre  Maßnahme  handelt,  sind  signifikante  Auswirkungen  nicht  zu

erwarten. Positiv haben sich in vergleichbaren Projekten die Wiederversickerung des Wassers

in unmittelbarer Nähe und die Baumbewässerung gezeigt.

Zur  Erfassung  der  kleinräumigen  Grundwassersituation  ist  neben  ausführlichen  Recherchen

(Untere  Wasserbehörde,  NLWKN, OOWV, GLD)  der  Bau  von Grundwassermessstellen  im
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Nahbereich der Anlagen vorgesehen. Mittels dieser Messstellen und ggfs. einem Pumpversuch

sollen bereits im Vorfeld der Maßnahme Daten zur Varianz der Grundwasserschwankungen

und Reichweite der Absenkung ermittelt werden.

Sämtliche  Arbeiten  zur  Wasserhaltung  werden  ebenfalls  überwacht  und  mit  der  Unteren

Wasserbehörde des Landkreises  Ammerland abgestimmt.  In  die bestehenden Wasserrechte

wird nicht eingegriffen.
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2019/121 
freigegeben am 22.05.2019 

 
GB 1 Datum: 20.05.2019 
Sachbearbeiter/in: Triebe, Tabea  
 

78. Änderung des Flächennutzungsplans - Nördlich Feldstraße 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 18.06.2019 Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen 
N 24.06.2019 Verwaltungsausschuss 
Ö 25.06.2019 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belang gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 3 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden auf der Grundlage dieser 
Beschlussvorlage sowie der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Um-
welt und Straßen vom 18.06.2019 berücksichtigt. 
 

2. Die bisherige Beschlussfassung und Abwägung wird bestätigt. 
 

3. Die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst Begründung und Um-
weltbericht wird beschlossen. 

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Mit der Erweiterung des Wohngebiets an der Müritz- und Egerstraße wurde 2015 die 
letzte Wohnbaufläche im Ortsteil Wahnbek freigegeben. Auch weiterhin besteht eine 
hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im südlichen Gemeindeteil, die in den 
kommenden Jahren zumindest anteilig befriedigt werden soll.  
 
Verdichtungsmöglichkeiten auf noch unbebauten Hintergrundstücken sind im Ortsteil 
Wahnbek/Ipwege nur noch auf ca. 10 Grundstücken vorhanden, sodass der Nach-
frage nach Wohnbaugrundstücken nur über die Neuausweisung von Wohnbauflä-
chen begegnet werden kann. Hierfür wird die 78. Änderung des Flächennutzungs-
plans durchgeführt.  
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Der Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen ergibt sich aufgrund verschiedener 
Wachstumsprognosen für die Gemeinde Rastede. Hierzu ist in der Begründung eine 
ausführliche Bedarfsanalyse geführt worden, wobei unter anderem Bevölkerungs-
prognosen Dritter, z. B. NBank, Bertelsmann-Stiftung und CIMA herangezogen wur-
den, die der Gemeinde Rastede ein Wachstum von 4 bis 8 % im Zeitraum 2016 bis 
2030 prognostizieren. Das zwischenzeitlich vom Landkreis Ammerland veröffentlich-
te Wohnraumversorgungskonzept zeigt der Gemeinde Rastede ein vergleichbares 
Wachstum auf (s. Vorlage 2019/078). 
 
Derzeit leben ca. 18 % der EinwohnerInnen im Ortsteil Wahnbek/Ipwege. Um das 
Verhältnis zwischen dem Mittelzentrum Rastede und den Grundzentren Hahn-
Lehmden und Wahnbek zu wahren, wurde die Bedarfsanalyse ortsteilbezogen er-
stellt. Mit der 6,8 Hektar großen Wohnbaufläche kann demnach der Bedarf für ein 
Wachstum in Höhe von 4,7% – entspricht 188 neuen EinwohnerInnen für den Ortsteil 
Wahnbek/Ipwege – gedeckt werden.  
 
Ausgehend von dem o.g. Prognoserahmen ist die Fläche insoweit als moderates 
Entwicklungsszenario für das südliche Grundzentrum der Gemeinde anzusehen. In-
wieweit darüber hinaus zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Wohnbauflächen 
im Ortsteil Wahnbek/Ipwege ausgewiesen werden, ist nicht Gegenstand dieses kon-
kreten Bauleitplanverfahrens. Auf die bisherigen Beratungen wird insoweit verwiesen 
(s. Vorlagen 2018/158, 2018/238 und 2019/056). 
 
Aufgrund von Änderungen im Umweltbericht hat eine erneute öffentliche Auslegung 
und erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zu den geänderten Bestand-
teilen der Planung stattgefunden. Vonseiten der Öffentlichkeit sind keine Stellung-
nahmen vorgebracht worden. Von den Trägern öffentlicher Belange wurden lediglich 
redaktionelle Hinweise gegeben.  
 
Die Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge sind der Anlage 1 zu entnehmen. 
Inhaltliche Änderungen waren infolge der eingegangenen Stellungnahmen nicht er-
forderlich, sodass der Feststellungsbeschluss gefasst werden kann.  
 
Nähere Ausführungen werden in der Sitzung am 18.06.2019 gegeben. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung.  
 
 
Anlagen: 
 

1. Abwägungsvorschläge 
2. Planzeichnung 
3. Begründung 
4. Umweltbericht 

 
 
 



 

 
 

GEMEINDE RASTEDE 
Landkreis Ammerland 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 

78. Flächennutzungsplanänderung  
 

„Ipwege – nördlich Feldstraße“ 
 

Erneute Beteiligung der Behörden und  
sonstiger Träger öffentlicher Belange  

(§ 4a (3) BauGB i. V. m. § 4 (2) BauGB) 
 

und 
 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 4a (3) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB) 

 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            13.05.2019

kobbe
Textfeld
Anlage 1 zu Vorlage 2019/121



78. Flächennutzungsplanänderung, erneute Behörden-/TÖB-Beteiligung       keine Anregungen 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
13.05.2019 

Träger öffentlicher Belange 
 

Es wurden keine Stellungnahmen ohne Anregungen vorgebracht. 
 
 
 
 
 
 
 



78. Flächennutzungsplanänderung, erneute Behörden-/TÖB-Beteiligung                    Anregungen 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
13.05.2019 

Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

1. Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 

 
2. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Bezirksstelle Oldenburg-Nord 
Im Dreieck 12 
26127 Oldenburg 

 
 

 



Abwägung: 78. Flächennutzungsplanänderung, erneute Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4a (3) BauGB i. V. m. § 4 (2) BauGB)               1 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
13.05.2019 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 
 

  

 Ich verweise auf meine Stellungnahme im parallelen verbindlichen Bau-
leitplanverfahren. 
 
Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 114: 
Zu den geänderten oder ergänzten Teilen habe ich folgende Anregungen: 
Im ersten Satz der örtlichen Bauvorschrift Nr. 5 fehlt meines Erachtens das 
Nomen. Ich rege insofern eine redaktionelle Überprüfung an.  
 
Im Kapitel 6.0 der Begründung ist meines Erachtens einmal "WA2" im 
Klammerzusatz zu entfernen. 
 
Darüber hinaus gebe ich folgenden Hinweis: Die textliche Festsetzung Nr. 
14 ist noch korrekturbedürftig (Spielplatzes anstatt "Spieplatzes"). 
 
Eine vollumfängliche redaktionelle Überprüfung der Planunterlagen (Be-
gründung und Umweltbericht) wurde absprachegemäß nicht vorgenom-
men. 
 

 Die Stellungnahme des Landkreises Ammerland wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die örtliche Bauvorschrift Nr. 5 überprüft.  
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und das Kapitel 6.0 überprüft.  
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die textliche Festsetzung Nr. 14 korrigiert.  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Bezirksstelle Oldenburg-Nord 
Im Dreieck 12 
26127 Oldenburg 
 

  

 Aus allgemeiner landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die 78. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes dann keine Bedenken, wenn gewährleis-
tet wird, dass sich die externen Kompensationsmaßnahmen nicht nachteilig 
auf die Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe auswirken werden. 
 

 In den vorliegenden Planunterlagen wurde bereits darauf hingewiesen, 
dass das verbleibende Kompensationsflächendefizit innerhalb des beste-
henden Flächenpools der Gemeinde Rastede kompensiert wird. Die hierin 
umzusetzenden Maßnahmen, die u. a. eine extensive Grünlandnutzung be-
inhalten, wurden im Vorfeld mit der zuständigen unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Ammerland und den Flächeneigentümern abge-
stimmt. Nachteilige Entwicklungen der vorhandenen landwirtschaftlichen 
Betriebe sind demnach nicht zu erwarten.  
 



78. Flächennutzungsplanänderung, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung            Anregungen 
 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
13.05.2019 

 
Anregungen von Bürgern 
 

von Bürgern wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht.  
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Gemeinde Rastede

M 1 : 2.500

Gemeinde Rastede

Landkreis Ammerland

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ................. dem
Entwurf der 78.  des  und der   zugestimmt und
seine  Auslegung   3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der

 hat mit der  und den wesentlichen, bereits

Rastede, ..................                                                                        .................................

Genehmigung

Die 78.  des  ist mit  (Az.:...................) vom heutigen
Tage unter Auflagen / mit  / Ausnahme der durch ............................ kenntlich

Westerstede, ...................

Landkreis Ammerland
   Der Landrat

             im Auftrage

.......................................

Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung

Rastede, .................

................................

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ................. die
Aufstellung der 78.  des  beschlossen. Der

Rastede, .......................                                                                  .................................

Feststellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Rastede hat nach  der Stellungnahmen   3 Abs. 2
BauGB die 78.  des  nebst  in seiner Sitzung am
.........................  beschlossen.

Rastede, ...................                                                                     .................................

(Siegel)

Bekanntmachung

 6 Abs. 5 BauGB am .................  bekannt gemacht worden. Die 78. 

Rastede, ...............                                                                          .................................

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden der 78.  des
 ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen der 78.

Rastede, ..................                                                                       .................................

Beitrittsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Rastede ist den in der  vom ..............(Az.: s.o.)
  in seiner Sitzung am .................. beigetreten. Der

betroffenen  sowie den   und sonstigen  
Belange wurde mit Schreiben vom ...............   4a Abs. 3, Satz 4 BauGB Gelegenheit zur
Stellungnahme bis zum .................... gegeben.  Ort und Dauer der  Auslegung
wurden am ................  bekannt gemacht. Die 78.  des

 und die  haben wegen der  /Auflagen  
4a Abs. 3, Satz 1 i. V. m.  3 Abs. 2 BauGB vom ................ bis .................. 
ausgelegen.

Rastede, ..................                                                                       .................................

Kartengrundlage: Amtliche Karte 1 : 5.000 (AK5)
 1: 2.500

Vermessungs- und Katasterverwaltung,

2018

La
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg

Endfassung                                            17.05.2019

1. Art der baulichen Nutzung

5. Sonstige Planzeichen

W

3. 

den Hochwasserschutz und die Regelung des 

Wasserabflusses

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasser-

4. 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Grenze des Geltungsbereiches der

RRB

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBL. I, S. 3786)

2. 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ................... dem
 Entwurf der 78.  des  und der 

zugestimmt und die erneute  Auslegung gem.  4a Abs. 3 BauGB i.V.m.  3 Abs. 2
BauGB beschlossen. Ort und Dauer der erneuten Auslegung wurden am ...................

 bekannt gemacht. Der Entwurf der 78.  hat mit der
 sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen

Stellungnahmen vom .................. bis zum .................... gem.  4a Abs. 3 i.V.m.   3 Abs. 2
BauGB erneut  und war auf der Internetseite der Gemeinde einsehbar.

Rastede, ..................                                                                        .................................
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TEIL I: BEGRÜNDUNG 

1.0 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 
 

Die Gemeinde Rastede beabsichtigt, im Ortsteil Ipwege, in bereits deutlich vorgepräg-
ter Siedlungslage, weitere Wohnbauflächen (W) zu erschließen und stellt zu diesem 
Zweck die 78. Flächennutzungsplanänderung „Ipwege – nördlich Feldstraße“ auf, 
wodurch der langfristige Siedlungsbedarf im Sinne von § 1 (3) BauGB sichergestellt 
werden soll. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – 
nördlich Feldstraße“ erfolgt im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB die konkrete Ge-
bietsentwicklung.  
 
Das Plangebiet der 78. Flächennutzungsplanänderung „Ipwege – nördlich Feldstraße“ 
erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von 6,8 ha nördlich der Feldstraße und unterliegt 
derzeit der landwirtschaftlichen Nutzung. Östlich und südlich angrenzend der Fläche 
befinden sich bereits Wohngebäude. Anlässlich der anhaltend hohen Nachfrage nach 
Wohnbauland soll der bereits bestehende Siedlungsansatz nunmehr ebenfalls einer 
Wohnnutzung zugeführt werden. 
 
Die Gemeinde Rastede hat in ihrer raumordnerischen Funktion als Mittelzentrum mit 
der Schwerpunktaufgabe Entwicklung und Sicherung von Wohnstätten für ein über den 
Eigenbedarf hinausgehendes Angebot an Wohnbauflächen Sorge zu tragen. Zur lang-
fristigen Stärkung der Wohnstandortfunktion sowie zur gleichzeitigen Verhinderung von 
Abwanderungstendenzen der jungen Bevölkerung sind durch eine am Bedarf orientier-
te Flächennutzungsplanung geeignete Siedlungsflächen vorzubereiten. Entsprechend 
dieser Versorgungsaufgabe sowie aufgrund der attraktiven Lage im Verflechtungsbe-
reich des Oberzentrums Oldenburg, konnte die Gemeinde Rastede in den letzten Jah-
ren kontinuierlich eine positive Bevölkerungsentwicklung verzeichnen. Die Nachfrage 
nach Baugrundstücken insbesondere für eine regionaltypische Einzel- und Doppel-
hausbebauung in der räumlichen Nähe zum Kernort Rastede hält jedoch unverändert 
an.  
 
Für den vorliegenden Änderungsbereich gelten derzeit die Inhalte des im Jahr 1993 
wirksam gewordenen Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rastede. In diesem ist 
das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. Zur planungsrechtli-
chen Vorbereitung des dargelegten Entwicklungsziels werden in der 78. Flächennut-
zungsplanänderung „Ipwege – nördlich Feldstraße“ das derzeit als Fläche für die 
Landwirtschaft ausgewiesene Plangebiet als Wohnbaufläche (W) gem. § 1 (1) Nr. 1 
BauNVO dargestellt. Die vorgesehene Fläche für das Regenrückhaltebecken (RRB) 
wird folglich neben der Darstellung als Fläche für die Wasserwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 
7 BauGB auch als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft gem. § 5 (2) Nr. 10 BauGB dargestellt.  
 
In der Abwägung gem. § 1 (7) BauGB sind gleichermaßen die Belange des Umwelt-
schutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB i. V. 
m. § 1a BauGB zu berücksichtigen. Diese werden im Umweltbericht gem. § 2a BauGB 
zum Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ umfassend beschrieben 
und bewertet. Die Umweltprüfung im vorliegenden Flächennutzungsplanverfahren 
kann somit gemäß den vorgenannten Regelungen auf die zusätzlichen oder anderen 
erheblichen Umweltauswirkungen beschränkt werden. Jedoch werden durch die 78. 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Ipwege – nördlich Feldstraße“ keine anderen 
Umweltauswirkungen erwartet, als die im Umweltbericht zum Bebauungsplan ab-
schließend aufgeführten Aspekte, sodass der Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 
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114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ daher gleichermaßen für die vorliegende Flächen-
nutzungsplanänderung gilt (vgl. Kap. 4.1).  

1.1 Städtebaulicher Bedarf 
 
Die Gemeinde Rastede plant mit der Aufstellung der 78. Flächennutzungsplanände-
rung „Ipwege – nördlich Feldstraße“ ein Wohngebiet mit ca. 50 Baugrundstücken für 
eine ortstypische Einzel- und Doppelhausbebauung sowie im geringen Maß für eine 
Mehrfamilienhausbebauung im Ortsteil Ipwege zu schaffen. Hierdurch soll der langfris-
tige Siedlungsbedarf für einen Planungszeitraum bis zum Jahr 2030 in der Ortschaft 
Wahnbek sichergestellt werden.  
 
Diese städtebaulich erforderliche Planung entsprechend des Planungszieles führt da-
zu, dass in einem notwendigen Umfang der Landwirtschaft Nutzflächen entzogen wer-
den. Da die Gemeinde Rastede aber zwingend auf die Inanspruchnahme der Flächen 
für die zukünftige Gemeindeentwicklung angewiesen ist, sollen hier die Belange der 
Landwirtschaft zurückgestellt werden.  
 
Stadtplanerische Zielsetzung ist primär die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
für die Siedlungsentwicklung (gem. § 1a Abs. 2 BauGB) - da der Innenentwicklung 
grundsätzlich der Vorrang vor der Außenentwicklung einzuräumen ist. Jedoch ist die 
Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen durch die Aufstellung von Bebauungsplä-
nen nach § 13a BauGB zur baulichen Nutzung von innerörtlich mindergenutzten Flä-
chen bzw. von Freiflächen im Kernbereich bereits ausgeschöpft bzw. nur noch möglich 
auf ca. 10-15 Bauplätzen für Einfamilienhäusern auf Hintergrundstücken in 
der Schulstraße, Feldstraße und Hesterstraße und somit für den anstehenden Bedarf 
nicht ausreichend dimensioniert. Des Weiteren wurde zuletzt im Jahr 2015 in der Ort-
schaft Wahnbek ein größeres Angebot für Wohnungsbauentwicklung angeboten, so-
dass ein großer Bedarf und eine anhaltend hohe Nachfrage nach Bauland vorhanden 
ist, weswegen die landwirtschaftliche Fläche für Wohnungsbau genutzt werden soll.  
 
Folglich beabsichtigt die Gemeinde Rastede, den Wohnstandort „Ipwege – nördlich 
Feldstraße“ in einzelnen Bauabschnitten bedarfsgerecht zu vermarkten. Planerische 
Grundlage für diese Flächenausweisung bildet die folgende überschlägige Wohnbau-
flächenbedarfsanalyse, die den Siedlungsbedarf für die Ortschaft Wahnbek für einen 
Planungshorizont bis zum Jahr 2030 aufzeigt (vgl. Tabelle im Anhang). Die Ermittlung 
des zukünftigen Baulandbedarfs setzt sich aus den folgenden drei Faktoren zusam-
men: 
 

- Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2030, 
- Entwicklung der durchschnittlichen Haushaltsgröße, 
- Gebäudestruktur und deren Flächenbedarf. 

 
Die bisherige Bevölkerungsentwicklung in Rastede ist analog der regionalen und über-
regionalen Trends vornehmlich durch Wanderungsbewegungen bestimmt, während die 
natürliche Bevölkerungsentwicklung seit einigen Jahren rückläufig ist. Aufgrund des 
demographischen Wandels (geringe Geburtenraten – zunehmende Alterung der Be-
völkerung) ist auch für die Zukunft davon auszugehen, dass allein von Seiten der na-
türlichen Bevölkerungsbewegung kein Wachstum der Bevölkerung mehr zu erwarten 
sein wird. Mögliches Wachstum der Bevölkerung kann nur noch über intra- und inter-
regionale Wanderungsbewegungen erzeugt werden. In Anbetracht der günstigen Lage 
der Gemeinde Rastede im Verflechtungsbereich des Oberzentrums Oldenburg, positi-
ver wirtschaftsstruktureller Entwicklungen und den attraktiven Wohnstandortbedingun-
gen (z. B. umfassendes Versorgungs- und Infrastrukturangebot, reizvolle Landschaft, 
günstige Verkehrsanbindung etc.) ist hier entsprechend der bisherigen Entwicklung 
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auch weiterhin mit Bevölkerungszuwächsen zu rechnen. Langfristiges Ziel der Ge-
meinde Rastede ist es, eine ausgeglichene Bevölkerungs- und Erwerbsstruktur zu er-
halten, um dem demographischen Wandel entgegenzuwirken.  
 
Für die überschlägige Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs bis 2030 wurde daher 
ein Bevölkerungszuwachs von 4,7 % zum Ansatz gebracht. Die Prognose ergibt somit 
einen Anstieg der Bevölkerung von 3.995 Einwohnern im Jahr 2017 auf 4.183 Einwoh-
ner im Jahr 2030 (+ 188 Personen). Angesichts der o.g. Standortvorteile der Gemein-
de Rastede wird ein Zuwachs der erwerbstätigen Bevölkerung, etwa von jungen Er-
wachsenen im Familiengründungsalter erwartet, wodurch dem demografischen Wan-
del und dessen strukturellen Folgen für die örtliche Infrastruktur (Kindergärten, Schulen 
etc.) entgegengewirkt werden kann. Es ist davon auszugehen, dass das regional, im 
ländlichen Raum vorherrschende Einfamilienhaus nach wie vor den bevorzugten Ge-
bäudetyp darstellt. Für diese Zielgruppe soll ein umfassendes Angebot an attraktiven 
Wohnbaugrundstücken bereitgestellt werden.  
 
Neben der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung ist auch die Veränderung der 
Haushaltsstrukturen für die weitere Siedlungsentwicklung relevant. Das Schrumpfen 
der Haushaltsgrößen bedingt einerseits einen höheren Flächenbedarf, da die absolute 
Anzahl der Haushalte steigt. Andererseits wächst die Nachfrage nach kleineren Woh-
nungen in Doppelhäusern, Mehrfamilienhausanlagen und Geschosswohnungsbauten. 
In der Gemeinde Rastede beträgt die durchschnittliche Haushaltsgröße derzeit bereits 
2,12 Personen pro Haushalt, wird aber zukünftig von der NBank auf 1,98 Personen pro 
Haushalt zurückfallen. Für die Bedarfsprognose wird eine durchschnittliche Haushalts-
größe von 2,0 Personen angesetzt. Somit ist im Jahr 2030 auf Grundlage der Einwoh-
nerzahlen im Jahr 2017 (3.995 Einwohner) und der prognostizierten Einwohnerzahl im 
Jahr 2030 (4.183 Einwohner) mit 94 zusätzlichen Haushalten zu rechnen.  
 
Für den konkreten Bedarf an Nettowohnbauland wird die folgende, in den derzeitigen 
Siedlungsgebieten vorherrschende und von Bauinteressierte bevorzugt nachgefragte 
Gebäudestruktur mit dem jeweiligen Flächenbedarf angesetzt: 
 

- 70 % Einfamilienhäuser         je Wohneinheit 650 m²  
- 15 % Doppelhäuser  je Wohneinheit 350 m² 
- 15 % Mehrfamilienhäuser je Wohneinheit 150 m².  

 
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich ein Nettobaulandbedarf von 4,98 
ha. Zusätzlich ist noch ein Flächenzuschlag von 30 % für notwendige Grün-, Verkehrs- 
und Wasserflächen sowie für interne Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen. Hie-
raus errechnet sich ein Bruttobaulandbedarf von 6,48 ha für den avisierten Zeitraum 
bis zum Jahr 2030 für die Ortschaft Wahnbek (siehe Tabelle „Wohnbauflächenbe-
darfsanalyse 2030“ im Anhang).  
 
Die in der Aufstellung der 78. Flächennutzungsplanänderung „Ipwege – nördlich Feld-
straße“ auf Grundlage der oben angeführten Bedarfsermittlung neu ausgewiesenen 
Wohnbauflächen (ca. 6,8 ha) stellen daher insgesamt eine angemessene Angebots-
planung für den avisierten Planungszeitraum bis zum Jahr 2030 dar, um den zu erwar-
tenden Bevölkerungszuwachs und der daraus resultierenden Nachfrage insbesondere 
nach attraktiven Baugrundstücken für die Realisierung von Einfamilien- und Doppel-
häusern sowie im geringen Maß für eine Mehrfamilienhausbebauung in der Ortschaft 
Wahnbek Rechnung zu tragen.  
 
Die konkrete Erschließung der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 
„Ipwege – nördlich Feldstraße“ dargestellten allgemeinen Wohngebiete ist in mehreren 
Entwicklungsabschnitten vorgesehen. Bei der Vermarktung der letzten Grundstücke 
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der Gemeinde Rastede überstieg die Zahl der Bewerber die der zur Verfügung ste-
henden Grundstücke um ein Vielfaches, wodurch sich ein entsprechender Siedlungs-
bedarf bereits konkret abzeichnet und das städtebauliche Erfordernis nach § 1 (3) 
BauGB gegeben ist. 

2.0 RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Kartenmaterial 
 
Die Planzeichnung der 78. Flächennutzungsplanänderung „Ipwege – nördlich Feld-
straße“ wurde auf der Grundlage des vom Vermessungsbüro Alfred Menger, Wes-
terstede, zur Verfügung gestellten Kartenmaterials im Maßstab 1 : 2.500 erstellt. 

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung um-
fasst eine  ca. 6,8 ha große Fläche nördlich der Feldstraße und östlich der Butjadinger 
Straße im Ortsteil Ipwege. Die konkrete Abgrenzung sowie die Lage im Gemeindege-
biet sind der Planzeichnung zu entnehmen. 

2.3 Nutzungsstrukturen und städtebauliche Situation 
 
Das gesamte Plangebiet ist derzeit unbebaut und wird als Acker- und Grünfläche ge-
nutzt. Lediglich im westlichen Bereich des Plangebietes befindet bereits eine Wohnbe-
bauung, welche im Bebauungsplan erhalten bleiben soll. Durch einzelne Gehölzstruk-
turen in Form von Wallhecken, Strauchhecken und Einzelbäumen wird das Plangebiet 
strukturiert.  
 
Das städtebauliche Umfeld wird nordöstlich durch die ländlich geprägte Ortsrandlage 
bestimmt. Die vorhandene Bebauung südwestlich des Plangebietes, an der Feldstraße 
und an der Butjadinger Straße, wird größtenteils durch Einfamilienhäuser geprägt. 
Südlich des Plangebietes befinden sich bereits vorhandene Wohngebiete. 

3.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
 
Nach § 1 (4) BauGB unterliegen Bauleitpläne, in diesem Fall die Aufstellung der 78. 
Flächennutzungsplanänderung „Ipwege – nördlich Feldstraße“ einer Anpassung an die 
Ziele der Raumordnung. Aus den Vorgaben der übergeordneten Planungen ist die 
kommunale Planung zu entwickeln bzw. hierauf abzustimmen. 

3.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP) 
 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) aus dem Jahr 2017 (Nds. 
GVBI Nr. 20/2017, 06.10.2017) werden für das Plangebiet keine gesonderten Festset-
zungen getroffen. Der Ort Rastede ist im LROP als Mittelzentrum festgelegt. Grund-
sätzlich ist die Siedlungsentwicklung auf die zentralörtlichen Bereiche zu konzentrie-
ren. Mit der bedarfsgerechten Ausweitung des Angebots an Wohnbauflächen im direk-
ten Anschluss an einen vorgeprägten Siedlungsbereich im Ortsteil Ipwege wird dieser 
raumordnerischen Zielaussage zum Teil entsprochen. 

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
 
Das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Ammerland liegt 
aus dem Jahr 1996 vor. Die Gültigkeit des RROP wurde nach einer Prüfung der Aktua-
lität mit Bekanntmachung vom 07.06.2007 für weitere 10 Jahre verlängert. Aufgrund 
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der Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten zur Neuaufstellung des Re-
gionalen Raumordnungsprogrammes ist die Fassung aus dem Jahre 1996 weiterhin 
gültig. Die Gemeinde Rastede hat hiernach als Standort mit der besonderen Schwer-
punktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten für ein über den eigenen 
Bedarf hinausgehendes Wohnbauflächenangebot Sorge zu tragen.  
 
Für das Plangebiet selbst werden im RROP verschiedene Aussagen getroffen. Neben 
der Darstellung des Bereichs als Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft wird die Fläche 
ferner als Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft und als Vorsorgegebiet für Erho-
lung dargestellt. Raumbeanspruchende Planungen und Maßnahmen sind hier auf ein 
notwendiges Maß zu beschränken. Angesichts der städtebaulichen Vorprägung des 
Bereiches werden die für das Gebiet geltenden raumordnerischen Grundsätze nur in 
geringfügigem Maße berührt. Der Bedeutung des Areals für Natur und Landschaft wird 
im Rahmen der konkreten Gebietsentwicklung ferner mit dem Erhalt von Teilen im 
Planbereich befindlichen Wallheckenstrukturen Rechnung getragen. Die Nähe der ge-
planten Siedlungsfläche zu den mittelzentralen Einrichtungen der Gemeinde Rastede 
sowie zu den oberzentralen Einrichtungen der Stadt Oldenburg bieten optimale Vo-
raussetzungen zur Entwicklung eines attraktiven Wohnstandortes im Ortsteil Ipwege 
der Gemeinde Rastede. Die 78. Flächennutzungsplanänderung „Ipwege – nördlich 
Feldstraße“ mit der behutsamen Erweiterung der Siedlungsentwicklung steht somit im 
Einklang mit der regionalplanerischen Zielsetzung gem. § 1 (4) BauGB. 

3.3 Vorbereitende Bauleitplanung 
 
Für das Plangebiet gelten die Darstellungen des derzeit wirksamen Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Rastede aus dem Jahr 1993, der das Plangebiet als Fläche für 
die Landwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 9 a) BauGB ausweist.  
 
Mit der 78. Flächennutzungsplanänderung „Ipwege – nördlich Feldstraße“ erfolgt nun-
mehr die Verdichtung des bereits vorhandenen Siedlungsbereiches entsprechend der 
anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbauflächen im Gemeindegebiet.  

3.4 Verbindliche Bauleitplanung 
 
Für das Flurstück 17/2 gilt derzeit die rechtskräftige Innenbereichssatzung nach § 34 
(4) Satz 1 Nr. 3 BauGB für einen „Teilbereich an der Butjadinger Straße“ der Gemein-
de Rastede vom 23.12.2005, welche nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 114 
„Ipwege – nördlich Feldstraße“ aufgehoben wird. Mit der parallelen Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 114 erfolgt die konkrete Gebietsentwicklung. 

4.0 ÖFFENTLICHE BELANGE 

4.1 Belange von Natur und Landschaft  
 
Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB i.V.m. § 1a 
BauGB) ist im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzu-
führen. Entsprechend § 2 (4) und § 2a BauGB sind die ermittelten Umweltauswirkun-
gen im Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten (§ 2 (4) Satz 1 BauGB). „Wird 
eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, 
Flächennutzungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung 
in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf 
zusätzliche oder andere erhebliche Umweltweltauswirkungen beschränkt werden“ 
(§ 2 (4) Satz 5 BauGB). Zur konkreten Entwicklung des Plangebietes erfolgt derzeit die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ im Parallel-
verfahren gem. § 8 (3) BauGB. Ein Umweltbericht entsprechend den gesetzlichen 
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Bestimmungen mit einer umfassenden Beschreibung und Bewertung der voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen für das gesamte Planvorhaben erfolgt im Rahmen des Be-
bauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“. Der Umweltbericht ist als Teil II 
der Begründung beigefügt. Die Umweltprüfung im vorliegenden Flächennutzungsplan-
verfahren kann somit gemäß den vorgenannten Regelungen auf die zusätzlichen oder 
anderen erheblichen Umweltauswirkungen beschränkt werden. Durch die 78. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes „Ipwege – nördlich Feldstraße“ werden jedoch keine 
anderen Umweltauswirkungen erwartet, als die im Umweltbericht zum Bebauungsplan 
abschließend aufgeführten Aspekte. Der Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 114 
„Ipwege – nördlich Feldstraße“ gilt daher gleichermaßen für die vorliegende Flächen-
nutzungsplanänderung. Insofern wird hier auf die Durchführung einer zusätzlichen, 
umfassenden Umweltprüfung verzichtet.  

4.2 Belange des Immissionsschutzes 

4.2.1 Geruchsimmissionen 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, 
unterschiedlichen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass 
auch in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht Konfliktsituationen vermieden werden 
und die städtebauliche Ordnung sichergestellt wird. 
 
Aufgrund der ländlich geprägten Lage des Plangebietes sind bei der Siedlungsentwick-
lung die Belange der landwirtschaftlichen Betriebe und deren Geruchsaufkommen zu 
beachten. Die durch ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung entstehenden Ge-
ruchsemissionen können insbesondere in ländlich geprägten Räumen Konflikte zwi-
schen landwirtschaftlichen Betrieben und heranrückenden Wohnnutzungen auslösen. 
Dies könnte zur Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten der emittierenden Höfe 
führen, da Wohnnutzungen einen Schutzanspruch gegenüber auftretenden Ge-
ruchsimmissionen besitzen. Demgegenüber sind im Rahmen der Bauleitplanung ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die künftigen Bewohner des Wohngebietes 
sicherzustellen. Folglich sind im Rahmen dieser Bauleitplanung die auf den Planungs-
raum einwirkenden Geruchsimmissionen zu betrachten. 
 
Nördlich des Plangebietes befindet sich ein landwirtschaftlicher Hof, der jedoch nach 
Aussage der Landwirtschaftskammer Niedersachsen keine Tierhaltung mehr betreibt 
und diese für die Zukunft auch nicht wieder aufnehmen wird. Somit wird im Verfahren 
keine weitere Beurteilung getroffen und auf die Erstellung eines Geruchsgutachtens 
verzichtet. 

4.3 Belange der Wasserwirtschaft 
 
In der Bauleitplanung sind die Belange der Wasserwirtschaft zu beachten. Zur konflikt-
freien Oberflächenentwässerung der künftigen versiegelten Wohnbau- und Verkehrs-
flächen wird voraussichtlich die Anlage eines Regenrückhaltebeckens erforderlich sein. 
Der entsprechend dem städtebaulichen Entwicklungskonzept vorgesehene Standort 
für das Regenrückhaltebecken im östlich Plangebiet wird in der 78. Flächennutzungs-
planänderung „Ipwege – nördlich Feldstraße“ planungsrechtlich gesichert. Zur Dimen-
sionierung des Regenrückhaltebeckens wird ein Oberflächenentwässerungskonzept im 
Rahmen des nachgelagerten wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens erstellt.  

4.4 Belange des Denkmalschutzes 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. § 1 (6) Nr. 5 BauGB die Belange des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege zu beachten. In der Umgebung des Plangebietes 
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der 78. Flächennutzungsplanänderung „Ipwege – nördlich Feldstraße“ befinden sich 
Baudenkmale. Hierbei handelt es sich zum einem um das Wohn- / Wirtschaftsgebäude 
sowie das Hallenhaus als Nebengebäude an der Butjadinger Straße 122 und zum an-
derem um das Wohn-/Wirtschaftsgebäude an der Butjadinger Straße 117. Zu den 
denkmalgeschützten Bereichen sind gem. § 8 des NDSchG ausreichende Abstände 
einzuhalten bzw. bauliche Anlagen sind so zu gestalten, dass das Erscheinungsbild 
der denkmalgeschützten Gebäude nicht beeinträchtigt wird. Die denkmalgeschützten 
Wohn-/Wirtschaftsgebäude sind bereits durch die unmittelbar angrenzenden Wohn-
strukturen (u. a. Gartenbaubetrieb) sowie die Butjadinger Straße (K 143) vorgeprägt, 
die aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zu dem denkmalgeschützten Bereichen eine 
stärkere Wirkung auf diesen erzielen als das hier geplante Wohngebiet.  
  
Im Rahmen einer durchgeführten Prospektion sind keine unbekannten archäologi-
schen Funde und Befunde ermittelt worden. Ferner wird nachrichtlich auf die Melde-
pflicht von ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden im Zuge von Bauausführungen 
hingewiesen: „Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtli-
che Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen, u. Steinkonzentrationen, auch geringe 
Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Nds. Denk-
malschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren Denkmal-
schutzbehörde des Landkreises Ammerland oder dem Nds. Landesamt für Denkmal-
pflege Referat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Olden-
burg, Tel. 0441/799-2120 als verantwortliche Stellen unverzüglich gemeldet werden. 
Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Boden-
funde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu 
tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit ge-
stattet.“ 

4.5 Altablagerungen/Kampfmittel 
 
Im Rahmen des Altlastenprogramms des Landes Niedersachsen haben die Landkreise 
gezielte Nachermittlungen über Altablagerungen innerhalb ihrer Grenzen durchgeführt 
und entsprechendes Datenmaterial gesammelt. Dieses wurde vom damaligen Nieder-
sächsischen Landesamt für Wasser und Abfall (aktuell: Niedersächsischer Landesbe-
trieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)) bewertet. Hiernach lie-
gen im Plangebiet keine Altablagerungen vor. Sollten allerdings bei den geplanten 
Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist unverzüglich 
die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen. 
 
Hinweise auf das Vorkommen von Kampfmitteln liegen derzeit für das Plangebiet nicht 
vor. Sollten bei den Bau- und Erdarbeiten jedoch Kampfmittel (Bombenblindgänger, 
Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind diese umgehend dem 
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regi-
onaldirektion Hameln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu melden. 

4.6 Belange des Bodenschutzes/des Abfallrechtes 
 
Bei geplanten Baumaßnahmen oder Erdarbeiten sind die Vorschriften des vorsorgen-
den Bodenschutzes zu beachten, d.h. jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu 
verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Grund-
stückseigentümer bzw. Nutzer sind verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem 
Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderungen zu ergreifen (Grundpflichten 
gemäß § 4 BBodSchG). Anfallendes Bodenaushubmaterial darf am Herkunftsort wie-
der verwendet werden, wenn die Prüf- und Vorsorgewerte dem nicht entgegenstehen. 
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Der Bodenaushub ist Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Dieser ist vor-
rangig einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung oder Beseitigung zuzufüh-
ren. Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten ist dem Landkreis Ammerland als Abfall- 
und Bodenschutzbehörde mitzuteilen, welche Bodenmengen anfallen und welcher Ent-
sorgungsweg hierfür vorgesehen ist (s. Hinweise/nachrichtliche Übernahmen). 
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass sofern mineralische Abfälle (Recyclingschotter 
und Bodenmaterial) für geplante Verfüllungen oder Versiegelungen zum Einsatz kom-
men, die Anforderungen der LAGA M 20 (Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft 
Abfall Nr. 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen“) 
gelten. 

5.0 INHALT DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Ziel dieser Bauleitplanung ist die städtebaulich bedarfsgerechte Bereitstellung von wei-
teren Wohnbauflächen im Anschluss an den vorgeprägten Bereich nördlich der Feld-
straße. Die hierfür vorgesehene Entwicklungsfläche wird in der 78. Flächennutzungs-
planänderung „Ipwege – nördlich Feldstraße“ entsprechend als Wohnbaufläche (W) 
gem. § 1 (1) BauNVO dargestellt. 

5.2 Verkehrsflächen 

5.2.1 Öffentliche Straßenverkehrsfläche 
 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die K 143 (Butjadinger Straße). Im 
Rahmen der Ausführungsplanung sollen zur besseren Anbindung Ausbaumaßnahmen 
stattfinden, die planungsrechtlich durch die Festsetzung des Abschnittes als sonstige 
überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße gem. § 5 (2) Nr. 3 BauGB sichergestellt 
werden.  

5.3 Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Rege-
lung des Wasserabflusses 
 
Für das zur Oberflächenentwässerung im Plangebiet erforderliche Regenrückhaltebe-
cken (RBB) wird in der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung eine entsprechend 
dimensionierte Fläche als Fläche zur Regelung des Wasserabflusses gem. § 5 (2)          
Nr. 7 BauGB planungsrechtlich gesichert. Als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft soll dieses im Rahmen der konkreten Ge-
bietsentwicklung naturnah angelegt werden (vgl. Kap. 5.4).  

5.4 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

 
Als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
soll das für die Oberflächenentwässerung des Plangebietes vorgesehene Regenrück-
haltebecken (RBB) naturnah angelegt werden. Die vorgesehene Fläche für das Re-
genrückhaltebecken wird folglich neben der Darstellung als Fläche für die Wasserwirt-
schaft auch als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft gem. § 5 (2) Nr. 10 BauGB dargestellt. 
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6.0 VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 

 Verkehrserschließung 
Die Anbindung des Plangebietes an das örtliche Verkehrsnetz erfolgt über eine in-
terne Erschließungsstraße (Planstraße), die an die Butjadinger Straße angebunden 
ist 
 

 ÖPNV 
Das Planungsgebiet liegt im Einzugsbereich der Haltestelle „Ipwege, Ipweger 
Krug“. Die Haltestelle wird von den Linien 342 B, 347 und 349 bedient. Die Linien 
342B und 349 sind auf die Bedürfnisse der Schülerbeförderung ausgelegt. Bei der 
Linie 347 handelt es sich um ein Angebot des Bürgerbusses, welches mit einem 
Kleinbus abgewickelt wird.  
 

 Gas- und Stromversorgung 
Die Gas- und Stromversorgung erfolgt über den Anschluss an die Versorgungsnet-
ze der Energieversorgung Weser-Ems (EWE). 
 

 Schmutz- und Abwasserentsorgung 
Die Schmutz- und Abwasserentsorgung innerhalb des Plangebietes wird über den 
Anschluss an das vorhandene und noch zu erweiternde Kanalnetz gesichert. 
 

 Wasserversorgung  
Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser wird durch den Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) gesichert.  
 

 Abfallbeseitigung 
Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Ammerland. 
 

 Oberflächenentwässerung 
Im Rahmen des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens wird ein Oberflä-
chenentwässerungskonzept erstellt. Die erforderlichen Genehmigungsanträge 
werden rechtzeitig bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises gestellt. 
 

 Fernmeldetechnische Versorgung 
Die fernmeldetechnische Versorgung des Bebauungsplangebietes erfolgt lt. Si-
cherstellungsauftrag gem. § 77 i Abs. 7 Telekommunikationsgesetz (TKG) über die 
verschiedenen Telekommunikationsanbieter.  
 

 Sonderabfälle 
Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzu-
führen. 
 

 Brandschutz 
Die Löschwasserversorgung innerhalb des Plangebietes wird gemäß den entspre-
chenden Anforderungen sichergestellt. 

7.0 VERFAHRENSGRUNDLAGEN / -ÜBERSICHT / -VERMERKE 

7.1 Rechtsgrundlagen 
 
Dem Flächennutzungsplan liegen zugrunde (in der jeweils aktuellen Fassung): 
 

 BauGB  (Baugesetzbuch), 
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 BauNVO  (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke: Bau- 
nutzungsverordnung), 

 PlanzV  (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die  
Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung), 

 NBauO  (Niedersächsische Bauordnung), 

 NAGBNatSchG (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-  
schutzgesetz), 

 BNatSchG  (Bundesnaturschutzgesetz), 

 NKomVG  (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz). 

7.2 Verfahrensübersicht 

7.2.1 Aufstellungsbeschluss 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ……….        
gem. § 2 BauGB den Beschluss zur Aufstellung der 78. Flächennutzungsplanänderung 
„Ipwege – nördlich Feldstraße“ gefasst. 

7.2.2 Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gem. § 3 (1) BauGB (öffentli-
che Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und Anhörung der Öf-
fentlichkeit) erfolgte vom ………. bis zum ……….. Die ortsübliche Bekanntmachung 
hierzu erfolgte am ………. durch Hinweis in der Tagespresse. 

7.2.3 Öffentliche Auslegung 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ………. 
dem Entwurf der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ipwege – nördlich Feld-
straße“ und der Begründung  zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 
………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf der 78. Flächennutzungsplanände-
rung „Ipwege – nördlich Feldstraße“ hat mit der Begründung und den wesentlichen, be-
reits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen vom ………. bis ………. gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen und war auf der Internetseite der Gemeinde 
Rastede einsehbar. 

7.2.4 Feststellungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Rastede hat nach Prüfung der Stellungnahme gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst Begründung in seiner 
Sitzung am ………. beschlossen. 

 
Rastede, 
 
 
 
 

............................. 
Bürgermeister 
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7.3 Planverfasser 
 
Die Ausarbeitung der 78. Flächennutzungsplanänderung „Ipwege – nördlich Feldstra-
ße“ erfolgte im Auftrag der Gemeinde Rastede vom Planungsbüro: 
 
 

Diekmann • 
Mosebach 

& Partner 

Regionalplanung 

Stadt- und Landschaftsplanung 

Entwicklungs- und Projektmanagement 

Oldenburger Straße 86  -  26180 Rastede 

Telefon (0 44 02) 9116-30 

Telefax (0 44 02) 9116-40 

www.diekmann-mosebach.de 

mail: info@diekmann-mosebach.de 
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Gemeinde Rastede: Wohnbauflächenbedarfsanalyse 2030 
 

1) Angenommenes Bevölkerungswachstum bis 2030= 4,7 %  
2) durchschnittliche Haushaltsgröße=    2,0 Personen pro Haushalt  
3) Gebäudestruktur:     70 % Einfamilienhäuser 650 m² 

15 % Doppelhäuser  350 m² 
15 % Mehrfamilienhäuser 150 m² 

 

Überschlägige Vorausschätzung des Wohnbauflächenbedarfs 2030  

         

Anzahl der zusätzlichen Haushalte durch Bevölkerungszuwachs (4,7% 2016 bis 2030) 

gem. Prognoseansatz der NBank       

  Einwohner Rastede 2017:   22.193 Einwohner  

  Einwohner Wahnbek 2017 (18%):   3.995 Einwohner  

 Einwohner Wahnbek 2030:   4.183 Einwohner 

  Bevölkerungszuwachs von 2017 bis zum Jahr 2030 absolut: 188 Einwohner  

         

Anzahl der zusätzlichen Haushalte bei einer  Haushaltsgröße von   

2,0 Personen / Haushalt   94 Haushalte 

  Erforderliches Nettowohnbauland bei einer Gebäudestruktur von     

  70% Einfamilienhäuser ( 650 m2) / 66 Haushalte   4,28 ha 

  15% Doppelhäuser ( 350 m2) / 14 Haushalte   0,49 ha 

  15% Mehrfamilienhäuser (Ø 150 m²) / 14 Haushalte   0,21 ha 

         

Nettobauland:    4,98 ha 

zuzügl. 30% Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen + Kompensation 1,49 ha 

         

Bedarf an Bruttowohnbauland bis zum Jahr 2030   6,48 ha 

für die Ortschaft Wahnbek gesamt       
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TEIL II: UMWELTBERICHT 

1.0 EINLEITUNG 
 
Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen 
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Entsprechend der Anlage zum Bau-
gesetzbuch zu § 2 (4) und § 2a BauGB werden die ermittelten Umweltauswirkungen im 
Umweltbericht beschrieben und bewertet (§ 2 (4) Satz 1 BauGB). „Wird eine Umwelt-
prüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennut-
zungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem 
zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzli-
che oder andere erhebliche Umweltweltauswirkungen beschränkt werden“ (§ 2 (4) Satz 
5 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan Nr. 114 wird im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB zur 78. Flä-
chennutzungsplanänderung aufgestellt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
wird gem. § 2 (4) Satz 1 BauGB ein Umweltbericht mit einer umfassenden Beschrei-
bung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen des gesamten Plan-
vorhabens erstellt. Da somit bereits zeitgleich für den Änderungsbereich der 78. Flä-
chennutzungsplanänderung eine ausführliche Ermittlung der Belange des Umwelt-
schutzes gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB stattgefunden hat, kann die Umweltprüfung im Flä-
chennutzungsplanverfahren gem. § 2 (4) Satz 5 BauGB auf die zusätzlichen oder an-
deren erheblichen Umweltauswirkungen beschränkt werden. Durch die 78. Änderung 
des Flächennutzungsplanes werden jedoch keine anderen Umweltauswirkungen er-
wartet, als die im Umweltbericht zum Bebauungsplan abschließend aufgeführten As-
pekte. Der Inhalt des Umweltberichtes zum Bebauungsplan Nr. 114 gilt daher gleicher-
maßen für die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes. 

1.1 Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort 
 
Die Gemeinde Rastede beabsichtigt, angesichts der aktuellen Nachfragesituation nach 
attraktiven Wohnbauflächen innerhalb der Gemeinde weitere Baugrundstücke nördlich 
der Feldstraße im Ortsteil Ipwege zu erschließen und stellt zu diesem Zweck den Be-
bauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ auf.  
 
Genaue Angaben zum Standort sowie eine detaillierte Beschreibung des städtebauli-
chen Umfeldes, der Art des Vorhabens und den Festsetzungen sind den entsprechen-
den Kapiteln der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 114, Kap. 2.2 „Räumlicher Gel-
tungsbereich“, Kap. 2.3 „Nutzungsstrukturen und städtebauliche Situation“, Kap. 1.0 
„Anlass und Ziel der Planung“ sowie Kap. 5.0 „Inhalt des Bebauungsplanes“ zu entneh-
men. 

1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden 
 
Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 6,8 ha. Durch die Festsetzung von allge-
meinen Wohngebieten und einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche wird ein unbebau-
ter Bereich einer baulichen Nutzung zugeführt.  
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Die einzelnen Flächenausweisungen umfassen: 
Allgemeine Wohngebiete               ca. 39.230 m² 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche                ca. 8.900 m² 
Private Grünflächen                  ca. 2.745 m² 
 davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern  

und sonst. Bepflanzungen                    ca. 1.350 m² 
davon Flächen für die Erhaltung von Bäumen,  
Sträuchern und sonst. Bepflanzungen                   ca. 1.395 m² 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur 
Erhaltung von Natur und Landschaft              ca. 17.330 m2 
 
Durch die im Bebauungsplan Nr. 114 vorbereiteten Überbauungsmöglichkeiten  
(u.a. GRZ + Überschreitung gem. § 19 (4) BauNVO) können im Planungsraum bis zu  
ca. 2,4 ha dauerhaft neu versiegelt werden (s. ausführlicher im Kapitel 5.2). 
 

2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
 
Die in einschlägigen Fachplänen und Fachgesetzen formulierten Ziele, die für den vor-
liegenden Planungsraum relevant sind, werden unter Kap. 3.0 „Planerische Grundlagen 
und Hinweise“ der Begründung zum Bebauungsplan umfassend dargestellt (Landes-
raumordnungsprogramm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), vor-
bereitende und verbindliche Bauleitplanung). Im Folgenden werden zusätzlich die pla-
nerischen Vorgaben und Hinweise aus naturschutzfachlicher Sicht dargestellt (Land-
schaftsprogramm, Landschaftsrahmenplan (LRP), naturschutzfachlich wertvolle Berei-
che / Schutzgebiete, artenschutzrechtliche Belange). Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Planwerke zum Landschaftsprogramm und Landschaftsrahmenplan recht alt sind, 
so dass die Aussagen für das Plangebiet nur noch bedingt zutreffen. 

2.1 Landschaftsprogramm 
 
Das Niedersächsische Landschaftsprogramm von 1989 ordnet das Plangebiet in die 
naturräumliche Region Ems-Hunte-Geest und Dümmer-Geestniederung ein. Als vor-
rangig schutz- und entwicklungsbedürftig werden beispielsweise Eichenmischwälder, 
Weiden-Auenwälder, Erlenbruchwälder und Bäche genannt. Als besonders schutz- und 
entwicklungsbedürftig gelten Buchenwälder, kleine Flüsse sowie nährstoffarme Feucht-
wiesen nährstoffreiches Feuchtgrünland. Schutzbedürftig z. T. auch entwicklungsbe-
dürftig sind Feuchtgebüsche, Gräben, Grünland mittlerer Standorte, Ruderalfluren und 
sonstige wildkrautreiche Sandäcker (NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR ERNÄH-

RUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN MELF 1989). 

2.2 Landschaftsrahmenplan 
 
Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Ammerland liegt mit Stand von 1995 vor. 
Demnach liegt das Plangebiet in der naturräumlichen Haupteinheit der Oldenburger 
Geest bzw. der Untereinheit des Rasteder Geestrands. 
 
Das Plangebiet sowie die nähere Umgebung werden durch dörfliche, locker besiedelte 
Bereiche geprägt, die an grünlandgeprägte Flächen angrenzen (Karte 1 – Landschafts- 
und Siedlungsstrukturen). Gemäß der bodenkundlichen Standortkarte (Karte 3) befin-
det sich der Geltungsbereich in der grundwasserfernen Geest mit mäßig trockenen, 
nährstoffarmen und meist steinigen Sandböden, die in tieferen Lagen grundwasserbe-
einflusst sind. In Karte 5 wird der gegenwärtige Zustand von Lebensraumkomplexen 
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und Biotoptypen dargestellt. Bei den im Plangebiet vorherrschenden Biotoptypen han-
delt es sich um Gründland-Acker-Areale, die einer überwiegend intensiven Nutzung un-
terliegen. Gemäß Karte 6 (Wallheckengebiete) befindet sich das Plangebiet in einem 
Wallheckengebiet mit hoher Dichte und Vernetzung. Das Plangebiet wird in Karte 7 
(Lebensraumkomplexe und Biotoptypen – wichtige Bereiche) der Wertstufe II von IV 
zugeordnet. Dies entspricht einer mäßig eingeschränkten Bedeutung für Arten und Le-
bensgemeinschaften. Das Wallheckengebiet verfügt über gut ausgeprägte Wallhecken-
strukturen (Karte 9 – Vielfalt, Eigenart und Schönheit – wichtige Bereiche). Die Grund-
wasserneubildungsrate im langjährigen Mittel beläuft sich gemäß Karte 12 (Grundwas-
ser) auf > 200 – 300 mm/a und ist damit als hoch einzustufen. Im Plangebiet und seiner 
Umgebung sind demnach durchlässige Böden ausgeprägt. Das Schutzpotential wird in 
Karte 1 (Grundwasser) als mittel oder hoch eingestuft. Gemäß Karte 15 (Luft und Klima) 
kann der Geltungsbereich dem klimatischen Funktionsraum des Freilandklimas mit 
dichtem Netz an Kleinstrukturen zugeordnet werden. In der Karte 16 (Entwicklungsziele 
und Maßnahmen) wird das Plangebiet als Gebiet zur Pflege und Entwicklung von Wall-
hecken zugeordnet.  

2.3 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete 
 
Unmittelbar östlich grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Rasteder Geestrand“ (LSG 
WST Nr. 78) an, dessen Zweck die Erhaltung und die Entwicklung eines geomorpholo-
gisch einzigartig ausgeprägten Geestrandes mit naturnahen Laubmischwäldern, Bä-
kentälern, Wallhecken und nassen Grünlandstandorten ist. Aufgrund der Lage der Flä-
che für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Erhaltung von Natur und Land-
schaft zwischen dem Landschaftsschutzgebiet und der Bebauung der geplanten Wohn-
gebiete sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgebiet zu erwarten. 
 
Das FFH-Gebiet „Funchsbüsche, Ipweger Büsche“ (EU-Kennzahl 2715-332) befindet 
sich rd. 800 m nördlich des Geltungsbereichs. Dabei handelt es sich um ein Waldgebiet 
mit ausgehnten feuchten Eichen-Hainbuchenwäldern, Erlen-Eschenwäldern, Kleinge-
wässern und Nasswiesen. Auswirkungen auf das FFH-Gebiet sind bei Umsetzung des 
Vorhabens nicht zu erwarten, da die Auswirkungen nicht so weit reichen, dass das FFH-
Gebiet beeinträchtigt werden könnte.  
 
Im Plangebiet und seiner Umgebung befinden sich gemäß der interaktiven Umweltkar-
ten des Kartenservers des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz (NMU 2017) keine weiteren faunistisch, vegetationskundlich oder histo-
risch wertvollen Bereiche oder Vorkommen, die einen nationalen oder internationalen 
Schutzstatus bedingen, im Plangebiet und der näheren Umgebung. Ferner bestehen 
keine festgestellten oder geplanten Schutzgebiete. 
 
Die innerhalb des Geltungsbereichs vorhandenen Wallhecken zählen zu den nach 
§ 22 (3) NAGBNatSchG i. V. m. § 29 BNatSchG geschützten Landschaftsbestandtei-
len. 

2.4 Artenschutzrechtliche Belange 
 
§ 44 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie und Art. 5 der Vo-
gelschutzrichtlinie (V-RL) begründen ein strenges Schutzsystem für bestimmte Tier- 
und Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Europäischen 
Artenschutzverordnung - (EG) Nr. 338/97 - bzw. der EG-Verordnung Nr. 318/2008 in 
der Fassung vom 31.03.2008 zur Änderung der EG-Verordnung Nr. 338/97 - aufgeführt 
sind, Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, alle europäischen 
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Vogelarten, besonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 
der BArtSchV). Danach ist es verboten, 

 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
und 

 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören. 

 
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1)  werden um den für Ein-
griffsvorhaben relevanten Absatz 5 des § 44 BNatSchG ergänzt, mit dem bestehende 
und von der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der 
artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesi-
chert werden, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung 
der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen: 
 
Entsprechend dem § 44 (5) BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei 
nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 (2) Satz 1 nur für die in 
Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen 
Vogelarten. Darüber hinaus ist nach nationalem Recht eine Vielzahl von Arten beson-
ders geschützt. Diese sind nicht Gegenstand der folgenden Betrachtung, da gem. § 44 
(5) Satz 5 BNatSchG die Verbote des Absatzes 1 für diese Arten nicht gelten, wenn die 
Zulässigkeit des Vorhabens gegeben ist. 
 
Zwar ist die planende Gemeinde nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit dem 
Bebauungsplan in der Regel nicht selbst die verbotenen Handlungen durchgeführt be-
ziehungsweise genehmigt werden. Allerdings ist es geboten, den besonderen Arten-
schutz bereits in der Bauleitplanung angemessen zu berücksichtigen, da ein Bebau-
ungsplan, der wegen dauerhaft entgegenstehender rechtlicher Hinderungsgründe (hier 
entgegenstehende Verbote des besonderen Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht 
verwirklicht werden kann, vollzugsunfähig ist.  
 
Die Belange des Artenschutzes werden in Kapitel 3.1.2 und 3.1.3 dargelegt und be-
rücksichtigt. 
 

3.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 
 
Die Bewertung der Umweltauswirkungen des vorliegenden Planvorhabens erfolgt an-
hand einer Bestandsaufnahme bezogen auf die einzelnen, im Folgenden aufgeführten 
Schutzgüter. Durch eine umfassende Darstellung des gegenwärtigen Umweltzustandes 
einschließlich der besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand sollen die um-
weltrelevanten Wirkungen der Bebauungsplanaufstellung herausgestellt werden. Hier-
bei werden die negativen sowie positiven Auswirkungen der Umsetzung der Planung 
auf die Schutzgüter dargestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit soweit wie möglich 
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bewertet. Ferner erfolgt eine Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung und 
Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“). 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Schutzgüter 
 
Die Bewertung der Umweltauswirkungen richtet sich nach folgender Skala:  
 
- sehr erheblich, 
- erheblich, 
- weniger erheblich, 
- nicht erheblich.  
 
Sobald eine Auswirkung entweder als nachhaltig oder dauerhaft einzustufen ist, kann 
man von einer Erheblichkeit ausgehen. Eine Unterteilung im Rahmen der Erheblichkeit 
als weniger erheblich, erheblich oder sehr erheblich erfolgt in Anlehnung an die Unter-
teilung der „Arbeitshilfe zu der Auswirkungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung 
von Bauleitplänen – Umweltbericht in der Bauleitplanung (SCHRÖDTER et al. 2004). Es 
erfolgt die Einstufung der Umweltauswirkungen nach fachgutachterlicher Einschätzung 
und diese wird für jedes Schutzgut verbal-argumentativ projekt- und wirkungsbezogen 
dargelegt. Ab einer Einstufung als „erheblich“ sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
vorzusehen, sofern es über Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu einer 
Reduzierung der Beeinträchtigungen unter die Erheblichkeitsschwelle kommt. 
 
Die Einstufung der Wertigkeiten der einzelnen Schutzgüter erfolgt bis auf die Einstufung 
der Biotopstrukturen beim Schutzgut Pflanzen, bei denen das Bilanzierungsmodell des 
NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAGES (2013) verwendet wird, in einer Dreistufigkeit. Dabei 
werden die Einstufungen „hohe Bedeutung“, „allgemeine Bedeutung“ sowie „geringe 
Bedeutung“ verwendet. Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ. 
 
Zum besseren Verständnis der Einschätzung der Umweltauswirkungen wird im Folgen-
den ein kurzer Abriss über die durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 114 
verursachten Veränderungen von Natur und Landschaft gegeben. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 werden die Festsetzungen von all-
gemeinen Wohngebieten, einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche sowie Grünfestset-
zungen ermöglicht. Der gesamte Geltungsbereich umfasst eine Größe von ca. 6,8 ha. 
 
Für die allgemeinen Wohngebiete ist eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 bzw. 0,4 
festgelegt worden. Eine Überschreitung gemäß § 19 (4) BauNVO ist jeweils bis zu 50 % 
zulässig, so dass von einer Versiegelungsrate von 45 % bzw. 60 % ausgegangen wer-
den kann. Dadurch wird eine maximale Bodenversiegelung von insgesamt ca. 1,8 ha 
bauleitplanerisch ermöglicht. 
 
Für die festgesetzten Straßenverkehrsflächen wird eine Versiegelung von 80% ange-
setzt, wodurch eine maximale Versiegelung von ca. 7.120 m² erfolgt, wobei zu berück-
sichtigen ist, das der Flächenanteil der bestehenden Butjadinger Straße bereits versie-
gelt ist.  
 
Ferner werden durch die vorliegende Planung Wallhecken auf einer Länge von insge-
samt ca. 746 m überplant bzw. in Abstimmung mit der Gemeinde Rastede nicht weiter 
als Schutzobjekt festgesetzt. Soweit möglich werden die Wallhecken durch Flächen zur 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die in 
diesen Bereichen festgesetzten Wallhecken auf einer Länge von 604 m sind in einem 
Verhältnis von 1:1 zu kompensieren. Es sind somit an anderer Stelle Wallhecken auf 
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604 m neu anzulegen. An mehreren Stellen werden die Wallhecken auf einigen Metern 
unterbrochen. Insgesamt beträgt die Länge der Durchbrüche 26 m. Außerdem wird eine 
Wallhecke auf einer Länge von ca. 116 m vollständig überplant. Diese Bereiche sind im 
Verhältnis 1:2 zu kompensieren und somit sind an anderer Stelle 284 m Wallhecke neu 
anzulegen. 
 
Im Geltungsbereich wird weiterhin eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft auf ca. 17.330 m2 festgesetzt. In diesem 
Bereich soll der Oberflächenentwässerung dienen. Es wird ein naturnah ausgestaltetes 
Regenrückhaltebecken vorgesehen. Weiterhin sollen die umgebenden Bereiche als  
Extensivwiese entwickelt werden. Die im nördlichen Bereich teilweise in diesem Bereich 
liegende Waldrand-Wallhecke wird erhalten. Zusätzlich sind hier die Anlage eines bis 
zu drei Meter breiten Fuß- und Radweges und ein Spielplatz zulässig. 
 
Die bisher im Plangebiet vorhandene Acker- und Grünlandnutzung wird für das Vorha-
ben aufgegeben. 
 
Im Folgenden werden die konkretisierten Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die 
verschiedenen Schutzgüter dargestellt und bewertet. 

3.1.1 Schutzgut Mensch 
 
Ziel des Immissionsschutzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Um-
welteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen 
vorzubeugen. Schädliche Umwelteinwirkungen sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen, 
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter ein-
wirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 
und ähnliche Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, 
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit  
oder die Nachbarschaft herbeizuführen. 
 
Die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) konkretisiert die zumut-
bare Lärmbelastung in Bezug auf Anlagen i.S.d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG). Die DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – enthält im Beiblatt 1 Orien-
tierungswerte, die bei der Planung anzustreben sind.  
 
Grundlage für die Beurteilung ist die Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe 
in der Luft (39. BImSchV), mit der wiederum die Luftqualitätsrichtlinie der EU umgesetzt 
wurde.  
 
Für den Menschen stellt das Untersuchungsgebiet überwiegend landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen dar. Es handelt sich dabei überwiegend um Grünlandnutzungen. Ledig-
lich der östliche und nördliche Teil des Geltungsbereichs unterliegt einer ackerbauli-
chen Nutzung. Das Ertragspotenzial dieser Flächen ist gering (LBEG 2018). Südlich 
des Plangebietes befinden sich bereits Siedlungsstrukturen. Nordöstlich schließt die 
offene Landschaft, die jedoch von Straßen unterbrochen wird. Aufgrund des Verlaufs 
der umgebenden Straßen sowie der landwirtschaftlich intensiven Nutzung ist von einem 
geringen Erholungswert des Geltungsbereichs auszugehen, zumal das Gebiet nicht 
durch Wege erschlossen wird. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, unterschiedli-
chen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass Konfliktsituatio-
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nen vermieden und die städtebauliche Ordnung sichergestellt wird. Im Plangebiet ent-
stehen durch das Vorhaben keine Konfliktsituationen, die weitergehende Untersuchun-
gen erforderlich machen. 
 
Bewertung 
Dem Plangebiet wird in Bezug auf das Schutzgut Mensch eine allgemeine Bedeutung 
zugewiesen. Für das Schutzgut Mensch bedeutet die Bebauung der im Plangebiet vor-
handenen freien Landschaft eine Verminderung von Flächen für die landwirtschaftliche 
Produktion, welche allerdings ein geringes Ertragspotenzial besitzen. Insgesamt ent-
stehen durch das Vorhaben keinen erheblichen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch. 

3.1.2 Schutzgut Pflanzen 
 
Gemäß dem BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  
 

1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter so-
wie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft auf Dauer gesichert sind. Zur dauerhaften Sicherung der biologi-
schen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbeson-
dere  

a. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließ-
lich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den 
Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermög-
lichen, 

b. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen 
und Arten entgegenzuwirken sowie 

c. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geogra-
fischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; be-
stimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen 
bleiben. 

 
Die Erfassung von Biotopen, ihrer Ausprägung und ihres Verbundes liefert Informatio-
nen über schutzwürdige Bereiche eines Gebiets und ermöglicht eine Bewertung der 
untersuchten Flächen. 
 
Die Einordnung und Nomenklatur der Biotoptypen beruht auf dem Kartierschlüssel für 
Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2016). Die Nomenklatur der Pflanzen be-
ruht auf der Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen 
(GARVE 2004). 
 
Die Begutachtung des Plangebiets erfolgte im Oktober 2016. Es wurde sowohl die Bi-
otoptypen im eigentlichen Plangebiet, als auch direkt daran angrenzende Flächen er-
fasst. Der Anlage 1 (Biotoptypenkartierung „Feldstraße“ NWP PLANUNGSGESELLSCHAFT 

MBH 2017a) ist die vollständige Biotoptypenkartierung inkl. Biotoptypenplan zu entneh-
men. Die nachfolgend dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf das gesamte Un-
tersuchungsgebiet für die Biotoptypen, welches über den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 114 hinausgeht (kursiv dargestelt).   
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Beschreibung des Untersuchungsgebiets 
„Die im Bereich des Untersuchungsraumes ausgeprägten Biotoptypen werden gemäß 
Aufbau des Kartierschlüssels in Niedersachsen folgenden Gruppen zugeordnet und im 
Weiteren entsprechend beschrieben: 
 
 - Wälder, 
 - Gebüsche und Gehölzbestände, 
 - Gewässer, 
 - Grünland, 
 - Ackerbiotope und 
 - Grünanlagen der Siedlung- und Verkehrsflächen. 
 
Lage, Verteilung und Ausdehnung der o. g. Biotoptypen sind dem Bestandsplan der 
Biotoptypen im Anhang zu entnehmen. 
 
Wälder 
Im Nordosten des Plangebietes ist ein Gehölzbestand ausgeprägt, dem ein Waldcha-
rakter zuzuordnen ist. Das etwa 0,8 ha große Gehölz unmittelbar an der ehemaligen 
Braker Bahn gelegen, wird als Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden des 
Tieflandes (WQL) eingestuft. In der Baumschicht handelt es sich überwiegend um Stiel-
eichen (Quercus robur), untergeordnet kommen auch Rotbuche (Fagus sylvatica) und 
einige Kastanien (Aesculus hippocastanum) hinzu. Die Strauchschicht wird von Auf-
wuchs der Laubbäume und von Stechpalme (Ilex aquifolium) und Eberesche (Sorbus 
aucuparia) bestimmt, in der Krautschicht treten neben Brombeere (Rubus fruticosus) 
auch Sternmiere (Stellaria graminea), Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata), Wurmfarn 
(Dryopteris cf carthusiana) und Springkaut (Impatiens parviflora) auf. 
 
Der Waldsaum ist als Waldrand mit Wallhecke (WRW) ausgeprägt. Dominierende 
Baumart ist die Stieleiche, die durchschnittliche Stammdurchmesser von 0,6 m bis 1,0 
m aufweist. Im Osten geht der Waldbereich, getrennt durch einen Graben, in den Ge-
hölzbestand der ehemaligen Braker Bahn über. 

 

Abbildung 1: Waldbereich im Nordosten, Waldrand mit Wallhecke. 
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Gebüsche und Gehölzbestände 
Das Plangebiet wird insgesamt vielfältig von Gehölzbeständen eingerahmt und gekam-
mert. Die linearen Bestände am Plangebietsrand und an Parzellengrenzen werden vor 
allem von Wallhecken bestimmt, die in unterschiedlicher Schichtung als Strauch-Baum-
Wallhecken (HWM), Strauch-Wallhecken (HWS) und Baum-Wallhecken (HWB) ausge-
prägt sind. Die Wallkörper sind überwiegend noch deutlich erkennbar erhalten, nur für 
Durchfahrten zu den landwirtschaftlichen Flächen sind diese durchbrochen. Überwie-
gend ist den Wallhecken eine zumindest einseitige Mulde bzw. ein Graben (s.u.) vor-
gelagert. 
 
In Art und Zusammensetzung variieren die Wallhecken im Plangebiet. Vorherrschende 
Baumart ist Stieleiche (Quercus robur), vereinzelt tritt Birke (Betula pendula) und Buche 
(Fagus sylvatica) hinzu, der durchschnittliche Stammdurchmesser der Eichen beträgt 
zwischen 0,6 und 0,8 m, jedoch kommen auch Einzelbäume mit einem Stammdurch-
messer von 1 m und mehr vor. Einige der Altbaumbestände auf den Wallhecken weisen 
Totholz und Spalten auf. 
 
Während einzelne Abschnitte als reine Baum-Wallhecken (HWB) ausgeprägt sind, in 
der der Wall von gräserdominierten Beständen aus Rispengräsern (Poa pratensis, Poa 
trivialis), Rotschwingel (Festuca rubra), Weidelgras (Lolium perenne), Straußgras (Ag-
rostis capillaris), Knaulgras (Dactylis glomerata) und Honiggras (Holcus lanatus) sowie 
begleitend Gundermann (Glechoma hederacea), Hornkraut (Cerastium cerastoides), 
Rote Taubnessel (Lamium purpureum) und vereinzelt Brennnessel (Urtica dioica) ge-
prägt wird, sind auch Strauch-Baum-Wallhecken (HWM) verbreitet. Diese weisen in der 
Strauchschicht neben Brombeere (Rubus fruticosus) und vereinzelt Himbeere (Rubus 
idaeus) auch Holunder (Sambucus nigra), Eberesche (Sorbus aucuparia), Haselnuss 
(Corylus avellana) und auch vereinzelt Stechpalme (Ilex aquifolium) auf. Letztgenannte 
Art ist besonders geschützt gemäß BNatSchG bzw. Bundesartenschutzverordnung. 
 
Wallhecken unterliegen dem gesetzlichen Schutz als geschützte Landschaftsbestand-
teile gemäß § 29 BNatSchG. 
 
Darüber hinaus sind auch weitere Bestände wie Baumhecken (HFB), Strauch-Baum-
hecken (HFM) und Siedlungsgehölze (HSE) ausgeprägt, die überwiegend aus stand-
ortgerechten Gehölzen aufgebaut sind. Auch im Süden am unmittelbaren Siedlungs-
rand sind von überwiegend Laubgehölzen und Hecken (BZ) gekammerte rückwärtige, 
naturnahe Gartenbereiche (PHN) ausgeprägt. Den Übergang zum angrenzenden 
Grünland bzw. der Ackerfläche bestimmt eine umlaufende Wallhecke (HWM).  
 
Am Siedlungsrand im Westen ist eine Baumhecke (HFB) aus markanten Pappeln (Po-
pulus spec.) mit Stammdurchmessern von etwa 1,0 m ausgebildet, ansonsten kommt 
noch eine Baumstrauchhecke (HFM) im Westen zur Gliederung des Grünlandes vor, 
die neben Fichten überwiegend Birken sowie Zitterpappeln (Populus tremula) aufweist. 
Parallel der alten Braker Bahn ist beiderseits eine Strauch-Baumhecke aus Stieleichen, 
Birken, Ebereschen, Haselnuss (Corylus avellana), Holunder, Brombeere, Waldgeiß-
blatt (Lonicera periclymenum), Vogelkirsche (Prunus padus), Späte Traubenkirsche 
(Prunus serotina) und vereinzelt Ginster (Sarothamus scoparius) vorhanden. 
 
Diese ehemalige Bahntrasse wird als Fußwegeverbindung genutzt. 
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Abbildung 2: Wallhecke mit Brombeerunterwuchs, im Hintergrund Baum-Wallhecke. 

 

Abbildung 3: Alte Braker Bahn mit beidseitigen Gehölzstreifen. 
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Im Übergang vom Grünland zur Wohnbebauung im Westen ist ein Feldgehölz/Sied-
lungsgehölz aus standortgerechten Arten mit Eichen, Birken, Buchen (Fagus sylvatica), 
Zitterpappel und Stechpalme ausgeprägt, der Unterwuchs wird von Grünland-Arten be-
stimmt. 
 
Auch an der ehemaligen Hofstelle im Westen sind im Umfeld der Gebäude bzw. hof-
nahen Grünlandflächen neben Laubgehölzen (Birken, Erlen (Alnus glutinosa)) und 
Ziergehölzen wie Rhododendren auch noch Obstbäume und Beerensträucher (HO) 
verbreitet. 
 
Gewässer 
Gewässer sind im Plangebiet nur in geringem Umfang vorhanden. Hierbei handelt es 
sich zum einen um einen tief eingeschnittenen Graben parallel der höhergelegenen 
ehemaligen Bahnstrecke, der am Rand bzw. außerhalb des Plangebietes liegt. Dieser 
ist geprägt durch die umgebenden Gehölze und Brombeerbestände. 
 
Innergebietlich ist ein Graben ausgeprägt, der die Grünlandflächen im Süden trennt 
und parallel der Wallhecke bis zur Feldstraße verläuft. Im weiteren Verlauf knickt der 
Graben auch nach Westen ab und verläuft wallheckenparallel bis zur Butjadinger 
Straße. Es handelt sich um einen schmalen und innerhalb des Grünlandbereiches um 
einen tief eingeschnittenen Graben (FGR) mit vereinzelt begleitenden Flatterbinsenbe-
ständen. Ansonsten sind Gräser und Brombeeren entsprechend der angrenzenden 
Wallhecken verbreitet. Im Bereich der zusammenlaufenden Wallhecken in der Plange-
bietsmitte sind Grabenaufweitungen mit Stillgewässercharakter und teilweise flacheren 
Uferzonen und einzelnen Flutrasenarten (Flutender Wasserschwaden, Straußgras) 
ausgeprägt. 
 
Grünland 
Im südlichen Bereich werden die landwirtschaftlichen Nutzflächen als Grünland ge-
nutzt. Hierbei handelt es sich überwiegend um Intensivgrünlandflächen (GI) in Wiesen-
nutzung. In der Artenzusammensetzung dominieren typische Gräser des Wirtschafts-
grünlandes wie Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Weidelgras (Lolium pe-
renne), Gewöhnliches Rispengras (Poa trivialis) und Knaulgras (Dactylis glomerata) 
sowie begleitend Löwenzahn (Taraxacum officinalis), Gewöhnliches Hornkraut (Ceras-
tium holosteoides), Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens), Weißklee (Trifolium 
repens), Vogelmiere (Stellaria media), Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius). 
An Arten mit geringerem Futterwert kommen noch Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) 
und Sauerampfer (Rumex acetosa) sowie als Frische/Feuchtezeiger auch vereinzelt 
Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis) vor. 
 
Innerhalb dieses Grünlandkomplexes ist im Westen in einer Geländesenke ein Flutra-
senbestand (GFF) mit Flutendem Wasserschwaden (Glyceria fluitans) und Weißem 
Straußgras (Agrostis stolonifera) ausgeprägt. 
 
Nur kleinere Bereiche im Westen an der (ehemaligen) Hofstelle werden beweidet. Eine 
schmale Teilfläche des Grünlandes wird aufgrund geringerer Nutzungsintensität und 
der Artenzusammensetzung mit höherem Anteil an Wolligem Honiggras und geringe-
rem Anteil an Gräsern des Wirtschaftsgrünlandes als Extensivgrünland (GE) eingestuft. 
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Abbildung 4: Grünlandbereich im Südwesten mit Blick auf gliedernde Wallhecke. 

Ackerbiotope 
Der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Flächen unterliegt einer intensiven 
ackerbaulichen Nutzung (A). Im Bewirtschaftungsjahr 2017 wurde ausschließlich Mais 
angebaut. 
 
Grünanlagen der Siedlung- und Verkehrsflächen 
In das Plangebiet ist eine (ehemalige) Hofstelle (ODL) an der Butjadinger Straße ein-
geschlossen. Diese wird neben der versiegelten Hoffläche und den Gebäuden über-
wiegend von Scherrasenflächen (GR) und gliedernden und eingestreuten Gehölzbe-
ständen geprägt. Diese umfassen neben Laubgehölzen wie Erlen und Birken, auch 
Ziergehölzbestände aus Rhododendron und auch Stechpalme, sowie Beerensträucher 
und Obstbäume. Im Übergang zu der Weide/ Grünlandfläche besteht neben dem Obst-
baumbestand auch ein Gemüsegarten. Zur Butjadinger Straße begrenzt eine dichte 
Buchen-Schnitthecke (BZH) das Gebiet. Insgesamt wird dieser Garten als Bauerngar-
ten (PHB) zusammengefasst. 
 
Im Süden des Plangebietes liegen rückwärtige Gartenparzellen, die kleinparzelliert 
zum einem als Rasenflächen (GR) genutzt und gepflegt werden, zum anderen handelt 
es sich um aufgelassene Gartennutzungen, so dass sich Siedlungsgehölze erhalten 
und ausgebreitet haben. Teilweise weisen diese Gärten ein Brach- bzw. Übergangs-
stadium von den gepflegten Rasenbereichen zu aufgelassenen rückwärtigen Berei-
chen auf, in denen sich aufgrund der Verschattung Arten wie Efeu, Gundermann, Sil-
ber-Goldnessel und Brennnesseln verbreitet haben. 
 
Übergänge der einzelnen Gärten werden entweder von Schnitthecken (BZH) oder von 
Strauch- und Gehölzbeständen (BZE, HSE) bestimmt. Insgesamt werden diese Gärten 
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nach der dominierenden Nutzung und Ausprägung als Scherrasen (GR), Naturgärten 
(PHN) und Siedlungsgehölzen (HSE) unterschieden. 
 

 

Abbildung 5: Rückwärtige Gartenbereiche mit überwiegendem Rasenanteil und einrah-
menden Gehölzbeständen. 

Im weiteren Umfeld und auf den unmittelbar angrenzenden Grundstücken des Sied-
lungsbereiches schließen Ziergärten (PHZ) mit Rasenflächen, Staudenbeeten und 
randlichen Heckeneinfriedungen, u.a aus Rhododendron, sowie aus Buchen an. Auch 
einzelne, markante Laubbäume (Eichen, Buchen, Kastanien) gliedern die Gartenberei-
che“ (NWP PLANUNGSGESELLSCHAFT 2017a).  
 
 
Für den Bereich der Butjadinger Straße wurde im Oktober 2018 noch eine ergänzende 
Biotoptypenkartierung durchgeführt, da diese Flächenanteile im Rahmen der vorange-
stellten Kartierung nicht mit betrachtet wurden. Die Butjadinger Straße ist durchgängig 
asphaltiert (OVS). Auf der Westseite verläuft ein 2 m breiter Fuß- und Radweg (OVW), 
der ebenfalls durchgängig asphaltiert ist. In dem im Geltungsbereich befindlichen Ab-
schnitt der Straße verlaufen auf beiden Seiten Straßenseitengräben. Beide Gräben 
führten zum Zeitpunkt der Kartierung kein Wasser. Der auf der Westseite verlaufende 
Graben ist als nährstoffreicher Graben (FGR) einzustufen, der eine Breite von ca. 1,5 m 
und eine Tiefe von ca. 1 m aufweist. Daran schließt sich westlich eine intensiv genutzte 
Grünlandfläche (GI) an. Der Graben östlich der Butjadinger Straße ist muldenartig aus-
geprägt und als sonstiger Graben (FGZ) einzustufen. Die Straßenbermen werden von 
Scherrasenflächen (GR) eingenommen. Hier stocken auch insgesamt sieben markante 
Einzelbäume (Stieleichen) (HBE), die Stammdurchmesser zwischen 0,4 m und 1,0 m 
aufweisen. Südwestlich grenzen Gehölzstrukturen an, die als Siedlungsgehölz aus 
überwiegend einheimischen Baumarten (HSE) einzustufen sind. Dieser Bestand wird 
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hauptsächlich von Stieleichen, Gewöhnlicher Esche und Feldahorn als auch von un-
terschiedlichen Sträuchern (Stechpalme, Rosen, Brombeere, Weißdorn) eingenom-
men.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6: Parallel verlaufender Fuß- und Radweg mit markantem Baumbestand im 
Bermenbereich (Westseite) sowie als Scherrasenfläche genutzte Straßenberme auf der 
Ostseite der Butjadinger Straße (Quelle: Verfasser, Oktober 2018). 

 
Vorkommen von gefährdeten und besonders oder streng geschützten Pflanzen-
arten und geschützten Biotopen  
 
Die Wallhecken des Plangebietes unterliegen dem Schutz als geschützter Land-
schaftsbestandteil gemäß § 29 BNatSchG in Verbindung mit § 22 (3) NAGBNatSchG. 
An besonders geschützten Arten sind in den Wallhecken und Baum-Strauchhecken 
einzelne Exemplare der Stechpalme (Ilex aquifolium) verbreitet, die nach § 7 Abs. 2 Nr. 
13 BNatSchG als besonders geschützte Pflanzenarten aufgelistet sind (NWP PLA-

NUNGSGESELLSCHAFT 2017a). 
 
Streng geschützte Pflanzenarten gemäß des Anhanges IV der FFH-Richtlinie traten 
nicht auf. Hinweise auf Vorkommen dieser Arten liegen derzeit auch nicht vor. Eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zu den Verboten des § 44 (1) Nr. 4 BNatSchG 
ist dementsprechend nicht erforderlich, da keine Arten des Anhanges IV der FFH-Richt-
linie vorkommen. 
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Bewertung 
Zur Ermittlung des Eingriffes in Natur und Landschaft wird das Bilanzierungsmodell des 
niedersächsischen Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) angewendet. 
 
In diesem Modell werden Eingriffsflächenwert und Kompensationsflächenwert ermittelt 
und gegenübergestellt. Zur Berechnung des Eingriffsflächenwertes werden zunächst 
Wertfaktoren für die vorhandenen Biotoptypen vergeben und mit der Größe der Fläche 
multipliziert. Analog werden die Wertfaktoren der Biotoptypen der Planungsfläche mit 
der Flächengröße multipliziert und anschließend wird die Differenz der beiden Werte 
gebildet.  
 
Es werden 6 Wertfaktoren unterschieden: 
 

Wertfaktor Beispiele Biotoptypen 
 

5 = sehr hohe Bedeutung naturnaher Wald; geschütztes Biotop 
4 = hohe Bedeutung Baum-Wallhecke 
3 = mittlere Bedeutung Strauch-Baumhecke 
2 = geringe Bedeutung Intensiv-Grünland 
1 = sehr geringe Bedeutung Acker 
0 = weitgehend ohne Bedeutung versiegelte Fläche 

 
In der Liste II des Bilanzierungsmodells (Übersicht über die Biotoptypen in Niedersach-
sen) sind den einzelnen Biotoptypen entsprechende Wertfaktoren zugeordnet. Für die 
im Plangebiet vorhandenen bzw. geplanten Biotope ergeben sich folgende Wertstufen: 
 

Tabelle 1: Im Geltungsbereich erfasste Biotoptypen und deren Bewertung. 

Biotoptyp  Wert-
faktor 

Anmerkungen 

1.0 Strauch-Baum-Wallhecke 
(HWM) 

4 2.0 hohe Bedeutung 

3.0 Strauchwallhecke (HWS) 4 4.0 hohe Bedeutung 

5.0 Waldrand-Wallhecke 4 6.0 hohe Bedeutung 

7.0 Sonstiger Flutrasen (GFF) 4 8.0 hohe Bedeutung 

9.0 Einzelbäume (HBE) 3 10.0 mittlere Bedeutung 

11.0 Baumreihe/hecke aus Pap-
peln (Altbestand) (HFB) 

3 12.0 mittlere Bedeutung 

13.0 Siedlungsgehölz aus über-
wiegend einheimischen Ge-
hölzarten (HSE) 

3 14.0 mittlere Bedeutung 

15.0 Nährstoffreiche Gräben 
(FGR) 

3 16.0 mittlere Bedeutung 

17.0 Intensivgrünland (GI) 2 18.0 geringe Bedeutung 

19.0 Sonstiger Graben (FGZ) 2 geringe Bedeutung 

20.0 Naturgarten (PHN), Traditio-
neller Bauerngarten (PHB) 

2 21.0 geringe Bedeutung 

22.0 Zierhecke (BZ) 2 23.0 geringe Bedeutung 

24.0 Sandacker (Mais) (ASm) 1 25.0 sehr geringe Bedeutung 

26.0 Scherrasen (GR) 1 27.0 sehr geringe Bedeutung 
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Bezüglich der Wallheckenbewertung wurde in Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehörde die Weisung des Nds. Umweltministeriums vom 03.11.2006 beachtet. 
So sind beeinträchtigte Werte und Funktionen geschützter Wallhecken durch Neuan-
lage oder wallheckenfördernde Maßnahmen auszugleichen. Weiterhin sind zu beseiti-
gende Wallhecken bestimmten Wertstufen zuzuordnen und der Ausgleich danach zu 
bemessen. Demzufolge sind die vorhandenen Wallhecken folgenden Wertfaktoren zu-
zuordnen: 
 

Tabelle 2: Im Geltungsbereich erfasste Wallhecke und deren Bewertung. 

Biotoptyp  Wert-
faktor 

Anmerkungen 

Baum-Wallhecke 4 hohe Bedeutung 

28.0 Strauch-Baum-Wallhecke 
(HWM) 

4 29.0 hohe Bedeutung 

30.0 Strauchwallhecke (HWS) 4 31.0 hohe Bedeutung 

 
Hinsichtlich der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen ist zu konstatieren, 
dass das Plangebiet einerseits von zum Großteil von unterschiedlichen Gehölzstruktu-
ren (Wallhecken, Baumreihen etc.), einem Hausgarten und überwiegend landwirt-
schaftlich genutzten Flächen eingenommen wird. Der Planungsraum weist größtenteils 
eine geringe Bedeutung teilweise aber auch eine höhere Bedeutung für Arten und Le-
bensgemeinschaften auf. 
 
Aufgrund der Versiegelung und dem damit einhergehenden Verlust von Lebensräumen 
für Pflanzen sind die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen als erheblich 
zu bewerten. 

3.1.3 Schutzgut Tiere 
 
Für das Schutzgut Tiere gelten die übergeordneten Ziele wie für das Schutzgut Pflan-
zen (vgl. Kapitel 3.1.2). 
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 114 und die angrenzenden Flächen 
wurden von der NWP Planungsgesellschaft mbH im Zeitraum von Februar bis Septem-
ber 2017 faunistische Erfassungen der Brutvögel und Fledermäuse durchgeführt. Diese 
Ergebnisse wurden von der Gemeinde Rastede zur Verfügung gestellt und können für 
dieses Bauleitplanverfahren herangezogen werden. Das Gutachten findet sich in der 
Anlage 2 zum Umweltbericht. Im Folgenden werden die Ergebnisse kurz zusammen-
gefasst. 
 
Brutvögel 
Die Bestandserhebung der Brutvögel erfolgte von Mitte Februar bis Mitte Juni 2017. Es 
wurden in diesem Zeitraum sechs frühmorgendliche Begehungen sowie drei Nachtkar-
tierungen durchgeführt. Zusätzlich konnten Daten zu nachtaktiven Arten während der 
Fledermauserfassungen gewonnen werden. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf 
das Untersuchungsgebiet, welches sowohl den Geltungsbereich als auch angrenzende 
Flächen enthält. Insgesamt wurden während der Erfassungen 28 Brutvogelarten fest-
gestellt, davon 25 als Brutvogelarten und drei weitere als Nahrungsgäste (vgl. Tabelle 
3). Es befinden sich darunter drei Arten der Vorwarnliste (Gartengrasmücke, Gartenrot-
schwanz, Haussperling) sowie der Star als gefährdete Art (gem. Rote Liste 3).  
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden als Brutvögel Gartenrotschwanz 
und Star als Arten der Vorwarnliste bzw. gefährdete Arten sowie Grünspecht und Bunt-
specht als spezialisierte Arten festgestellt. 

Tabelle 3: Spektrum der nachgewiesenen Vogelarten 2017 (BZF = einmalige Brutzeitfest-
stellung), Ergebnisse für das gesamte Untersuchungsgebiet (Quelle: NWP PLANUNGSGE-

SELLSCHAFT MBH 2017B). 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Gefährdungs-

grad Nieder-

sachsen1 

Gefährdungsgrad 

Deutschland2 

Status bzw.  

Anzahl Brutre-

viere 

Amsel Turdus merula     4 

Blaumeise Parus caerulerus   4 

Buchfink Fringilla coelebs   4 

Buntspecht Dendrocopus major   1 + weitere BZF 

Dohle Corvus monedula   Nahrungsgast 

Dorngrasmücke Sylvia communis   1 

Eichelhäher Garrulus glandarius   BZF 

Gartenbaumläu-

fer 

Certhia brachydactyla   2 

Gartengrasmü-

cke 

Sylvia borin Vorwarnliste  BZF – als Brutre-

vier zu werten 

Gartenrot-

schwanz 

Phoenicurus phoeni-

curus 

Vorwarnliste Vorwarnliste 1 + 3 BZF jeweils 

als Brutrevier zu 

werten, weitere 

außerhalb 

Grünfink Chloris chloris   2 

Grünspecht Picus viridis   1 + weitere BZF 

Haussperling Passer domesticus Vorwarnliste  1 + weitere BZF 

außerhalb des 

UG 

Heckenbrau-

nelle 

Prunella modularis   1 

Hohltaube Columba oenas   BZF 

Jagdfasan Phasianus colchicus   1 

Klappergrasmü-

cke 

Sylvia curruca   1 

Kleiber Sitta europaea   1 

Kohlmeise Parus major   5 

Mönchsgrasmü-

cke 

Sylvia atricapilla   2 

Rabenkrähe Corvus corone   Nahrungsgast 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Gefährdet Gefährdet Mindestens 3 au-

ßerhalb d. UG 

Ringeltaube Columba palumbus   2 

Rotkehlchen Erithacus rubecula   2 

                                                
1 KRÜGER & NIPKOW (2015) 
2 GRÜNEBERG ET AL. (2016) 
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Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Gefährdungs-

grad Nieder-

sachsen1 

Gefährdungsgrad 

Deutschland2 

Status bzw.  

Anzahl Brutre-

viere 

Singdrossel Turdus philomelos   2 

Star Sturnus vulgaris Gefährdet Gefährdet 1 + 2 BZF – 

beide jeweils als 

Brutrevier zu wer-

ten, weitere au-

ßerhalb und als 

Nahrungsgast 

Wacholderdros-

sel 

Turdus pilaris   Nahrungsgast 

Waldohreule Asio otus Vorwarnliste  1 außerhalb des 

UG 

Zaunkönig Troglodytes troglody-

tes 

  4 

Zilpzalp Phylloscopus collybita   5 

 
Fledermäuse 
Zur Ermittlung der Bedeutung des Plangebietes hinsichtlich Lebensraum für Fleder-
mäuse wurde von Mai bis September 2017 sieben Erfassungstermine durchgeführt. 
Davon fanden vier abends zur Kontrolle ausfliegender Fledermäuse und drei frühmor-
gens zum Auffinden von etwaigem Schwärmverhalten beim Einfliegen in Quartiere 
statt. Zusätzlich wurden bei den Erfassungsterminen Horchkisten während der gesam-
ten Nacht eingesetzt. 
 
Insgesamt konnten drei Fledermausarten sicher nachgewiesen werden (vgl. Tabelle 4). 
Zusätzlich wurden Kontakte der Gattung Myotis registriert. 
 

Tabelle 4: Spektrum der nachgewiesenen Fledermausarten, Ergebnisse für das gesamte 
Untersuchungsgebiet  (Quelle: NWP PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH 2017B). 

Deutscher Name Wissenschaftli-
cher Name 

Gefähr-
dung NDS 

Gefähr-
dung BRD 

Anzahl 
Kontakte 
Detektor 

Anzahl 
Kontakte 

Horchkiste 

Breitflügelfleder-
maus 

Eptesicus seroti-
nus 

2 G 11 365 

Großer/ Kleiner 
Abendsegler 

Nyctalus noctula 
Nyctalus leisleri 

2 
1 

V 
D 

5 156 

Nyctaloid Eptesicus seroti-
nus 
Nyctalus noctula 
Nyctalus leisleri 

2 
2 
1 

G 
V 
D 

1 44 

Zwergfledermaus Pipistrellus 3 + 12 431 

Gattung Myotis  Myotis spec.  
2 
2 

 
V/ V 
* 

4 93 

Fledermaus spec.  - - - 2 

RL BRD = MEINIG et al. (2009) 

RL NDS = Rote Liste Niedersachsen und Bremen (HECKENROTH 1991); Anmerkung: Einstufungen müssen als veraltet angesehen werden 

1 = vom Aussterben bedroht  V = Vorwarnliste 

2 = stark gefährdet   G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

3 = gefährdet    D = Datenlage defizitär 

+ = ungefährdet   R = durch extreme Seltenheit (potentiell) gefährdet 
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Bei den am häufigsten im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten Zwerg- und 
Breitflügelmaus handelt es sich um gebäudebewohnende Arten. In Bereichen des Un-
tersuchungsgebietes mit Gebäuden sowie in den angrenzenden Siedlungsbereichen ist 
ein hohes Quartierpotenzial gegeben. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 114 wurde im Bereich des bestehenden Hofes ein Quartiersverdacht einer Zwerg-
fledermaus lokalisiert. Für gehölzbewohnende Fledermausarten wie Großer Abendseg-
ler sind zahlreiche potenziell geeignete Quartierbäume im Untersuchungsgebiet und 
ebenfalls im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 114 vorhanden. Konkrete 
Quartierhinweise gibt es nicht. Alle genannten Arten wurden im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 114 nachgewiesen. 
 
Bewertung 
Dem Plangebiet wird eine allgemeine Bedeutung hinsichtlich dem Schutzgut Tiere zu-
gewiesen. Der Geltungsbereich wird durch Brutvögel wenig frequentiert. Quartiere für 
Fledermäuse konnten im Rahmen der durchgeführten Kartierungen nicht festgestellt 
werden. Durch die Überplanung von Gehölstrukturen sowie landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen geht allerdings Nahrungs- / Jagdlebensraum verloren, weswegen durch die 
Umsetzung des Planvorhabens für das Schutzgut Tiere erhebliche Beeinträchtigun-
gen prognostiziert werden. 
 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
 
Durch die Realisierung der Planung werden Gehölzstrukturen, Gräben und Grünland-
bereiche überplant. Diese Strukturen stellen potenzielle Fortpflanzungs-, Aufzucht- und 
Ruhestätten dar. Mit der Überplanung dieser Strukturen könnten artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG verbunden sein. Zur Überprüfung der Aus-
wirkungen der Planung auf die verschiedenen Arten unter Berücksichtigung der Ver-
botstatbestände wird im Folgenden eine artenschutzrechtliche Prüfung für Fleder-
mäuse und Vögel durchgeführt.  
 
Aufgrund der anthropogenen Vorbelastung des Gebiets sowie der naturräumlichen 
Ausstattung ist nicht davon auszugehen, dass weitere Tierarten gemäß Anhang IV der 
FFH- Richtlinie (z. B. Amphibienarten) im Plangebiet vorkommen.  
 
Geschützte wildlebende Brutvogelarten im Sinne von Art. 1 der Vogelschutzricht-
linie: 
 
Generell gehören alle europäischen Vogelarten, d.h. sämtliche wildlebende Vogelarten 
die in den EU-Mitgliedstaaten heimisch sind, zu den gemeinschaftlich geschützten Ar-
ten. Um das Spektrum der zu berücksichtigenden Vogelarten im Rahmen der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung einzugrenzen, werden bei der artspezifischen Betrach-
tung folgenden Gruppen berücksichtigt:  
 

 Streng geschützte Vogelarten, 

 Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 

 Vogelarten, die auf der Roten Liste oder der Vorwarnliste geführt werden, 

 Koloniebrüter, 

 Vogelarten mit speziellen Lebensraumansprüchen (u. a. hinsichtlich Fortpflan-
zungsstätte). 

 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wird eine Vorentscheidung für die artbezogene 
Betrachtung vorgenommen. Euryöke, weit verbreitete Vogelarten müssen im Rahmen 
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der artenschutzrechtlichen Prüfung keiner vertiefenden artspezifischen Darstellung un-
terliegen, wenn durch das Vorhaben keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen 
zu erwarten sind (BMVBS 2009). Ein Ausschluss von Arten kann in dem Fall erfolgen, 
wenn die Wirkungsempfindlichkeiten der Arten vorhabenspezifisch so gering sind, dass 
mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstat-
bestände ausgelöst werden können (Relevanzschwelle). Diese sogenannten Aller-
weltsarten finden über den flächenbezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung 
(einschließlich Vermeidung und Kompensation) hinreichend Berücksichtigung  
(vgl. BAUCKLOH et al. 2007). 
 
Das Vorhaben kann zu einem Verlust von Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten sowie Nah-
rungshabitaten europäisch geschützter Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
führen. Für die in Tabelle 3 aufgeführten weit verbreitete, ubiquitäre oder anspruchs-
arme und störungsunempfindliche Arten, deren Bestand landesweit nicht gefährdet ist 
und deren Lebensräume grundsätzlich zu ersetzen sind, kann eine gute regionale Ver-
netzung ihrer Vorkommen vorausgesetzt werden. Für diese Arten ist daher trotz örtli-
cher Beeinträchtigungen und Störungen sichergestellt, dass sich der Erhaltungszu-
stand ihrer Lokalpopulation nicht verschlechtert und die ökologische Funktion ihrer Le-
bensstätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. Lediglich Bunt- und Grün-
specht haben besondere Lebensraumansprüche. Beide Arten sind auf alte Gehölzbe-
stände mit viel Totholz und Baumhöhlen angewiesen. Beide Arten wurden allerdings 
nur außerhalb des Geltungsbereiches als Brutvogel nachgewiesen, so dass beide Arten 
keine Relevanz für die Planung besitzen. 
 
Da in der Umgebung des Plangebietes diverse reich strukturierte Landschaftselemente 
(Gehölzbestände, Grünländer, Hausgärten usw.) vorhanden sind, ist davon auszuge-
hen, dass es für die oben genannten ungefährdeten Brutvogelarten genügend Aus-
weichmöglichkeiten gibt. Außerdem werden die im Geltungsbereich vorhanden Wallhe-
cken weitestgehend gesichert, so dass diese ebenfalls als Lebensraum für gehölzbrü-
tende Arten weiterhin zur Verfügung stehen.  
 
Neben den oben genannten ungefährdeten Arten wurden im Geltungsbereich keine der 
in Tabelle 3 genannten Arten der Vorwarnliste und gefährdete Arten als Brutvogel nach-
gewiesen (Brutnachweis, Brutverdacht). Lediglich für Star und Gartenrotschwanz wur-
den Brutverdachte im Bereich der nördlichen Geltungsbereichsgrenze aufgenommen. 
Diese fanden allerdings im Bereich der an den Geltungsbereich angrenzenden Wallhe-
cke statt, welche von der Planung nicht betroffen ist. Zudem wurden im Geltungsbereich 
bzw. im Randbereich des Bebauungsplanes Nr. 114 insgesamt zwei weitere Brutreviere 
vom Star sowie drei Brutreviere vom Gartenrotschwanz festgestellt. Diese werden als 
Brutverdacht gewertet und weiter unten (vorsorglich) artenschutzrechtlich geprüft, 
gleichwohl Sie in Abbildung 5 des anliegenden faunistischem Gutachten als einmalige 
Brutzeitfeststellung dargestellt sind. 
 
Als einzige planungsrelevante gebäudebrütende Art wurde der Haussperling lediglich 
mittels Brutzeitfeststellung an dem Hof im westlichen Geltungsbereich kartiert. Ein Brut-
nachweis gelang allerdings nicht, so dass ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand 
nicht eintritt. Mit einem Brutverdacht konnte der Haussperling südwestlich und damit 
außerhalb des Plangebietes festgestellt werden.  
 
Prüfung des Zugriffsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsver-
botes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
Hinsichtlich der Fortpflanzungsstätten sind verschiedene Vogelgruppen zu unterschei-
den, die unterschiedliche Nistweisen und Raumansprüche aufweisen. Dabei kann es 
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sich um typische Gehölz- und Gebäudebrüter oder auch um Arten, die auf dem Boden 
brüten, handeln. 
 
Nahezu sämtliche vorkommende Arten sind in der Lage, sich in der nächsten Brutperi-
ode einen neuen Niststandort zu suchen, so dass es für diese Arten keine permanenten 
Fortpflanzungsstätten im Plangebiet gibt. Aufgrund der vorgesehenen Überplanung von 
Gehölzen ist es angezeigt, dass die Gehölze in den Monaten von Anfang Oktober bis 
Ende Februar, also nur außerhalb der Brutzeit entfernt werden, um eventuell vorhan-
dene Nistplätze oder Individuen nicht zu zerstören bzw. zu beeinträchtigen (Vermei-
dungsmaßnahme).  
 
Der Fasan wurde als bodenbrütende Art im Untersuchungsgebiet außerhalb des Gel-
tungsbereiches festgestellt. Da dieser aber auch innerhalb des Geltungsbereiches brü-
ten könnte, bewahrt die Baufeldfreimachung in derselben Zeit ebenfalls vor dem Ver-
botstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten für boden-/gebäudebrütende 
Vögel. Eine Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist ausnahmsweise in der Zeit zwi-
schen dem 1. März und dem 15. Juli zulässig, wenn durch eine ökologische Baubeglei-
tung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können. Hin-
sichtlich des Haussperlings gelang zwar kein Brutnachweis (lediglich einmalige Brut-
zeitfeststellung an dem Hof im westlichen Plangebiet), vorsorglich sollten auch Abriss- 
und Sanierungsmaßnahmen an dem bestehenden Gebäudebestand auch außerhalb 
der Brutzeit stattfinden.  
 
In Hinblick auf die Überprüfung des Zugriffsverbotes gemäß § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 
ist für die vorkommenden Vogelarten zu konstatieren, dass es nicht zu baubedingten 
Tötungen kommen wird. Es werden durch die Vermeidungsmaßnahme der Baufeldfrei-
machung und der Entnahme der Gehölze außerhalb artspezifischer Brutzeiten baube-
dingte Tötungen von Individuen oder ihrer Entwicklungsformen vermieden.  
 
Der Begriff Ruhestätte umfasst die Orte, die für ruhende bzw. nicht aktive Einzeltiere 
oder Tiergruppen zwingend v. a. für die Thermoregulation, die Rast, den Schlaf oder 
die Erholung, die Zuflucht sowie die Winterruhe erforderlich sind. Vorkommen solcher 
bedeutenden Stätten sind innerhalb des Plangebietes aufgrund der Naturausstattung 
auszuschließen, so dass kein Verbotstatbestand verursacht wird. 
 
Mögliche Tötungen von Individuen durch betriebsbedingte Kollisionen mit Fahrzeugen 
gehen nicht über das Lebensrisiko der bereits bestehenden Vorbelastung aufgrund der 
Lage des Plangebietes in Straßennähe hinaus und stellen daher keinen Verbotstatbe-
stand dar. Bei dem Untersuchungsraum handelt es sich um einen standort- und struk-
turtypischen Siedlungsbereich ohne erhöhte punktuelle oder flächige Nutzungshäufig-
keit von bestimmten Vogelarten. In dem Bereich befinden sich keine traditionellen Flug-
routen bzw. besonders stark frequentierte Jagdgebiete von Vögeln, sodass eine signi-
fikante Erhöhung von Kollisionen und eine damit verbundene signifikant erhöhte Morta-
litätsrate auszuschließen ist. 
 
Regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten sind auch bei längerer Abwesenheit der 
Tiere geschützt. Dies gilt beispielsweise für regelmäßig benutzte Brutplätze von Zugvö-
geln (STMI BAYERN 2011). Nicht mehr geschützt sind Fortpflanzungsstätten, die funkti-
onslos geworden sind, z. B. alte Brutplätze von Vögeln, die in jedem Jahr an anderer 
Stelle ein neues Nest bauen. Ebenfalls nicht geschützt sind potenzielle Lebensstätten, 
die bisher noch nicht von gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten genutzt werden. 
 
Die für die Vermeidung des Zugriffsverbotes notwendigen Maßnahmen der Baufeldfrei-
machung und Gehölzentnahme außerhalb der Brutzeit dienen neben dem Schutz der 
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Individuen folglich auch dem Schutz der Fortpflanzungsstätten. Dies rührt daher, dass 
der Schutzanspruch nur dann vorliegt, wenn die Stätten in Benutzung sind, d. h. wäh-
rend der Brutzeit. Außerhalb der Brutzeit können alte Nester entfernt werden ohne einen 
Verbotstatbestand auszulösen. 
 
Für die im Geltungsbereich bzw. im Randbereich vorkommenden Arten Star (2 Brutre-
viere) und Gartenrotschwanz (3 Brutreviere) ist von einem Vorkommen von permanen-
ten Fortpflanzungsstätten auszugehen. Die Fortpflanzungsstätten dieser Arten werden 
vermutlich jedes Jahr erneut genutzt. Ein Brutrevier vom Gartenrotschwanz befindet 
sich in der bestehenden Wallhecke, die im zentralen Bereich an der nördlichen Plange-
bietsgrenze erhalten bleibt. Um einen dauerhaften Fortbestand des Stars und des Gar-
tenrotschwanzes im räumlichen Zusammenhang gem. § 44 (5) BNatSchG zu gewähr-
leisten, sind als sog. CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) für die 
beiden betroffenen Arten artspezifisch geeignete Nistkästen im Verhältnis prognosti-
zierte Brutpaare zu neuen Fortpflanzungsstätten von 1:3 anzubringen. Aufgrund des 
Vorkommens von zwei Brutpaaren des Stars und des Gartenrotschwanzes sind dem-
nach jeweils sechs geeignete Nistkästen für diese beiden Arten erforderlich. 
 
Somit ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnah-
men und der Durchführung von CEF-Maßnahmen die Verbotstatbestände nach  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt sind. 
 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
In Bezug auf das Störungsverbot während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,  
Überwinterungs- und Wanderzeiten lassen sich Störungen in Form von Lärmimmissio-
nen aufgrund des geplanten Vorhabens nicht ganz vermeiden. Störungen während sen-
sibler Zeiten sind daher möglich, erfüllen jedoch nur dann den Verbotstatbestand, wenn 
sie zu einer Verschlechterung der lokalen Population der betroffenen Arten führen. 
 
Von erheblichen Störungen während der Mauserzeit, die zur Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population führen, ist nicht auszugehen. Dies hängt da-
mit zusammen, dass es nur zu einer Verschlechterung käme, wenn die Störung von 
Individuen während der Mauserzeit zum Tode derselben und damit zu einer Erhöhung 
der Mortalität in der Population führen würde. Die im Untersuchungsgebiet vorkommen-
den Arten bleiben jedoch auch während der Mauser mobil und können gestörte Berei-
che verlassen und Ausweichhabitate in der Umgebung aufsuchen. 
 
Weiterhin sind erhebliche Störungen während Überwinterungs- und Wanderzeiten aus-
zuschließen. Das Plangebiet stellt keinen Rast- und Nahrungsplatz für darauf zwingend 
angewiesene Vogelarten dar. Die im Plangebiet zu erwartenden Vögel sind an die ver-
kehrsbedingten Beunruhigungen (auch durch die bereits angrenzende bestehende Nut-
zung) gewöhnt und in der Lage, bei Störungen in der Umgebung vorhandene ähnliche 
Habitatstrukturen (Gehölzbestände und Grünländer) aufzusuchen. Durch die Planung 
kommt es zu keinen ungewöhnlichen Scheucheffekten, die zu starker Schwächung und 
zum Tod von Individuen führen werden.  
 
Hinsichtlich des Störungsverbotes während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit ist  
ebenfalls nicht mit der Erfüllung von Verbotstatbeständen zu rechnen. Die vorkommen-
den Arten sind nicht auf einen Niststandort angewiesen. Gestörte Bereiche kommen 
daher für die Nistplatzwahl von vornherein nicht in Frage. Sollten einzelne Individuen 
durch plötzlich auftretende erhebliche Störung, z. B. Lärm, zum dauerhaften Verlassen 
des Nestes und zur Aufgabe ihrer Brut veranlasst werden, führt dies nicht automatisch 
zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der im Un-
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tersuchungsgebiet festgestellten Arten. Nistausfälle sind auch durch natürliche Gege-
benheiten, wie z. B. Unwetter und Fraßfeinde gegeben. Durch Zweitbruten und die 
Wahl eines anderen Niststandortes sind die Arten i.d.R. in der Lage solche Ausfälle zu 
kompensieren. Es kann zudem aufgrund der bereits stark vorgeprägten Strukturen 
westlich und südlich des Plangebietes davon ausgegangen werden, dass die vorkom-
menden Arten an gewisse für Siedlungen typische Störquellen gewöhnt sind. 
 
Die vorkommenden Arten im weiteren Untersuchungsgebiet und damit außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes mit permanenten Lebensstätten, wie bspw. 
Star, Rauchschwalbe, Haussperling, Grünspecht und Gartenrotschwanz gehören zur 
Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes), die insgesamt als relativ unempfindlich 
gegenüber anthropogenen Störungen eingestuft werden. Die „Arbeitshilfe Vögel und 
Straßenverkehr“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG 
2010) ordnet die genannten Arten daher in die Gruppe der Arten mit schwacher Lärm-
empfindlichkeit bzw. in die Gruppe der Arten ein, bei denen Lärm keine Relevanz hat. 
Aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber anthropogen verursachten Reizen ist eine 
erhebliche Beeinträchtigung, die mit einer Verschlechterung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population der o. g. Arten einhergeht, nicht zu erwarten. 
 
Somit ist festzustellen, dass die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG nicht erfüllt sind. 
 
Fledermäuse 
 
Prüfung des Zugriffsverbots (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsverbots 
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 
 
Konkrete Quartiersnachweise ergaben sich im Untersuchungsgebiet nicht. Allerdings 
gibt es ein Quartiersverdacht einer Zwergfledermaus im Bereich des bestehenden Ge-
höfts im westlichen Plangebiet. Ein Gebäudeabriss ist derzeit nicht beabsichtigt oder 
geplant, so dass mit keinem Quartiersverlust zu rechnen ist und demnach auch keine 
Ausweichquartiere zu schaffen sind.  
 
Es kann aufgrund der Altersstruktur der vorhandenen Gehölze, dem Vorhandensein 
von Spechthöhlen und dem vorhandenen Gebäudebestand nicht abschließend ausge-
schlossen werden, dass diese den Fledermäusen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
dienen, in dem einzelne eventuell vorhandene Baumhöhlen oder Nischen an dem be-
stehenden Gebäudebestand zeitweise als Sommer-, Zwischen- oder Balzquartiere be-
zogen werden. Die für die Planung unumgänglichen Fällungen von Bäumen mit even-
tuellem Quartierpotenzial für Fledermäuse sind somit grundsätzlich außerhalb der Ak-
tivitätszeit der Fledermäuse durchzuführen, um mögliche Tötungen weitestgehend aus-
schließen zu können. Die Arbeiten können somit nur außerhalb der Zeit zwischen dem 
1. März und dem 30. September durchgeführt werden. Unmittelbar vor den Fällarbeiten 
sind die Bäume oder bei Abriss- und Sanierungsmaßnahmen die Gebäude durch eine 
sachkundige Person auf das Fledermausvorkommen zu überprüfen. Sind Indivi-
duen/Quartiere vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das wei-
tere Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 
Weitere stättenunabhängige Tötungen oder Beschädigungen von Individuen durch das 
Vorhaben können ausgeschlossen werden. Durch die vorgesehenen Gebäude inner-
halb der neu geplanten Bauflächen sind keine Tötungen oder Beschädigungen durch 
Kollisionen zu erwarteten, da Fledermäuse in der Lage sind, starren Objekten auszu-
weichen. 
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Bei Durchführung der genannten Vermeidungsmaßnahme, sind etwaige schädliche 
Wirkungen mit der Realisierung der vorliegenden Bauleitplanung nicht zu erwarten. Un-
ter Voraussetzung der oben genannten Vorsorgemaßnahmen sind das Zugriffsverbot 
und das Schädigungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht ein-
schlägig. 
 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 
Ein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn es zu einer 
erheblichen Störung der Art kommt. Diese tritt dann ein, wenn sich der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population der jeweiligen Art verschlechtert. Die lokale Population 
kann definiert werden als (Teil-)Habitat und Aktivitätsbereich von Individuen einer Art, 
die in einem für die Lebensraumansprüche der Art ausreichend räumlich-funktionalen 
Zusammenhang stehen.  
 
Eine „Verschlechterung des Erhaltungszustandes“ der lokalen Population ist insbeson-
dere dann anzunehmen, wenn die Überlebenschancen oder die Reproduktionsfähigkeit 
der lokalen Population vermindert werden, wobei dies artspezifisch für den jeweiligen 
Einzelfall untersucht und beurteilt werden muss. 
 
Der Erhaltungszustand der Population kann sich verschlechtern, wenn sich aufgrund 
der Störung die lokale Population wesentlich verringert; dies kann aufgrund von Stress 
über die Verringerung der Geburtenrate, einen verringerten Aufzuchtserfolg oder die 
Erhöhung der Sterblichkeit geschehen. 
 
Baubedingte Störungen durch Verlärmung und Lichtemissionen während sensibler Zei-
ten (Aufzucht- und Fortpflanzungszeiten) sind in Teilbereichen grundsätzlich möglich. 
Erhebliche und dauerhafte Störungen durch baubedingte Lärmemissionen (Bauma-
schinen und Baufahrzeuge) sind in dem vorliegenden Fall jedoch nicht zu erwarten, da 
die Bautätigkeit auf einen begrenzten Zeitraum beschränkt ist und außerhalb der 
Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse d.h. am Tage und nicht in der Nacht stattfindet. 
Ein hierdurch ausgelöster langfristiger Verlust von potenziellen Quartieren in der Um-
gebung ist unwahrscheinlich. Bei dem geplanten Vorhaben ist auch aufgrund der Vor-
belastungen nicht von einer Störung für die in diesem Areal möglicherweise vorkom-
menden Arten auszugehen, da sich im Geltungsbereich selbst keine konkreten Quar-
tierhinweise ergaben. Es ist möglich, dass Sommerquartiere von Fledermäusen vor-
handen sind, dieser werden aber regemäßig gewechselt. Deshalb ist auch nicht damit 
zu rechnen, dass ein Teilbereich für die betroffenen Individuen der lokalen Population 
verloren geht. Eine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population, die einen wesentlich über den Geltungsbereich 
hinausreichenden Aktionsradius haben dürfte, ist ungeachtet dessen nicht anzuneh-
men. Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist daher nicht einschlä-
gig. 
 
Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist daher nicht einschlä-
gig.  
 
Fazit 
Im Ergebnis der Betrachtung bleibt festzustellen, dass die Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen nicht einschlägig 
sind. 
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3.1.4 Biologische Vielfalt 
 
Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen 
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Dabei sind u. a. insbesondere die 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-
füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu berücksichti-
gen. 
 
Auf Basis der Ziele des Übereinkommens der Biologischen Vielfalt (Rio-Konvention von 
1992) sind folgende Aspekte im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes zu prüfen: 
 

 Artenvielfalt und 

 Ökosystemschutz. 

Allgemeines 

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) wurde auf der Konferenz der 
Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Jahr 1992 in Rio de 
Janeiro ausgehandelt. Das Vertragswerk, auch Konvention zur biologischen Vielfalt ge-
nannt, beinhaltet die Zustimmung von damals 187 Staaten zu folgenden drei überge-
ordneten Zielen: 
 

 die Erhaltung biologischer Vielfalt, 

 eine nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile sowie 

 die gerechte Aufteilung der Vorteile aus der Nutzung genetischer Ressourcen.  
 
Das Übereinkommen trat am 29.12.1993 völkerrechtlich in Kraft. Deutschland ist dabei 
seit 1994 Vertragspartei. Der Begriff "biologische Vielfalt" im Sinne des Übereinkom-
mens umfasst drei verschiedene Ebenen: 
 

 die Vielfalt an Ökosystemen, 

 die Artenvielfalt und 

 die genetische Vielfalt innerhalb von Arten.  
 
Im Konventionstext ist dabei der Begriff „biologische Vielfalt“ wie folgt definiert: 
 
„Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem 
Land-, Meer- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu 
denen sie gehören. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Ar-
ten und die Vielfalt der Ökosysteme.“ 
 
In der Rio-Konvention verpflichten sich die Vertragsparteien zur Erhaltung aller Be-
standteile der biologischen Vielfalt, der aus ethischen und moralischen Gründen ein 
Eigenwert zuerkannt wird. Die biologische Vielfalt ermöglicht es den auf der Erde vor-
kommenden Arten und Lebensgemeinschaften in ihrem Fortbestand bei sich wandeln-
den Umweltbedingungen zu sichern. Dabei ist eine entsprechende Vielfältigkeit von 
Vorteil, da dann innerhalb dieser Bandbreite Organismen vorkommen, die mit geänder-
ten äußeren Einflüssen besser zurechtkommen und so das Überleben der Population 
sichern können. Die biologische Vielfalt stellt damit das Überleben einzelner Arten si-
cher. Um das Überleben einzelner Arten zu sichern ist ein Ökosystemschutz unabding-
bar. Nur durch den Schutz der entsprechenden spezifischen Ökosysteme ist eine nach-
haltige Sicherung der biologischen Vielfalt möglich. 
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Biologische Vielfalt im Rahmen des Umweltberichtes 

Als Kriterien zur Beurteilung der Vielfalt an Lebensräumen und Arten wird die Vielfalt 
an Biotoptypen und die damit verbundene naturraum- und lebensraumtypische Arten-
vielfalt betrachtet, wobei Seltenheit, Gefährdung und die generelle Schutzverantwor-
tung auf internationaler Ebene zusätzlich eine Rolle spielen. 
 
Das Vorkommen der verschiedenen Arten und Lebensgemeinschaften wurde in den 
vorangegangenen Kapiteln zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere ausführlich darge-
stellt. Ebenso werden hier die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Pflan-
zen und Tiere betrachtet und bewertet sowie gefährdete Arten und die verschiedenen 
Lebensraumtypen gezeigt. 
 
Unter Berücksichtigung der prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens werden für 
die Biologische Vielfalt insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen durch die 
Realisierung der Wohnbebauung erwartet. 
 
Eine Verringerung der Artenvielfalt wird durch den weitest gehenden Erhalt der beste-
henden Populationen sowie die Kompensation der prognostizierten erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen vermieden, wobei einzelne Exemplare verschiedener Arten 
im Rahmen bau-, betriebs- und anlagebedingter Auswirkungen für den Genpool verlo-
ren gehen können. Die Auswirkungen können dennoch als nicht erheblich betrachtet 
werden, da stabile sich reproduzierende Populationen im Sinne der biologischen Vielfalt 
erhalten bleiben. 
 
Die geplante Realisierung des Wohngebietes ist damit mit den betrachteten Zielen der 
Artenvielfalt sowie des Ökosystemschutzes der Rio-Konvention von 1992 vereinbar und 
widerspricht nicht der Erhaltung der biologischen Vielfalt bzw. beeinflusst diese nicht im 
negativen Sinne. 

3.1.5 Schutzgut Boden und Fläche 
 
Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosys-
tem ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der Kultur-
pflanzen weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegenüber 
zivilisationsbedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt des Menschen 
auf. Gemäß § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwick-
lung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen 
sind. 
 
Auf Basis des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gilt es, nachhaltig die Funk-
tionen des Bodens zu sichern oder wiederherzu-stellen. Hierzu sind schädliche Boden-
veränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Ge-
wässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf 
den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen sei-
ner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie möglich vermieden werden. 
 
Das Plangebiet wird gemäß den Aussagen der Bodenkarte des Datenservers des Lan-
desamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG 2018) überwiegend von mittlerem 
Pseudogley-Podsol eingenommen. Lediglich für den östlichen Bereich des Plangebie-
tes wird mittlere Pseudogley-Braunerde dargestellt.   



Gemeinde Rastede – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 114 und  
78. Flächennutzungsplanänderung 27 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 

 

Abbildung 7: Übersicht der im Plangebiet und der Umgebung vorkommenden Bodenty-
pen gem. Bodenkarte Niedersachsen (gestrichelte Linie = ungefähre Lage des Plangebie-
tes (Quelle: LBEG 2018 (unmaßstäblich)) 

 
Sulfatsaure Böden sowie Suchräume für schutzwürdige Böden werden für den gesam-
ten Planbereich und seine Umgebung nicht angezeigt. 
 
Bewertung 
Insgesamt wird der Boden hinsichtlich der Bodenfunktionen als Boden mit allgemeiner 
Bedeutung eingestuft. 
 
Das hier vorgesehene Vorhaben verursacht neue Versiegelungsmöglichkeiten in einer 
Flächengröße von ca. 2,4 ha. Sämtliche Bodenfunktionen gehen in diesen Bereichen 
irreversibel verloren. Durch Bautätigkeiten kann es im Umfeld zumindest zeitweise zu 
Verdichtungen und damit Veränderungen des Bodenluft- und -wasserhaushaltes mit 
Auswirkungen auf die Bodenfunktionen kommen. Trotz der bereits teilweise vorhande-
nen anthropogenen Überformung des Bodens durch Entwässerung und landwirtschaft-
liche Nutzung ist die Überbauung dieses Bodens als eine erhebliche Beeinträchti-
gung zu bewerten.  

3.1.6 Schutzgut Wasser 
 
Das Schutzgut Wasser stellt einen wichtigen Bestandteil des Naturhaushaltes dar und 
bildet die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Auf Basis des Wasser-
haushaltsgesetzes gilt es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Ge-
wässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. Im Rahmen 
der Umweltprüfung ist das Schutzgut Wasser unter dem Aspekt der Auswirkungen auf 
den Grundwasserhaushalt, auf die Wasserqualität sowie auf den Zustand des Gewäs-

Mittlerer Pseudogley-
Podsol 

Mittlere Pseudogley-
Braunerde 
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sersystems zu betrachten. Im Sinne des Gewässerschutzes sind Maßnahmen zu er-
greifen, die zu einer Begrenzung der Flächenversiegelung und der damit einhergehen-
den Zunahme des Oberflächenwassers, zur Förderung der Regenwasserversickerung 
sowie zur Vermeidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe führen. Im Rahmen der 
Bauleitplanung ist der Nachweis eines geregelten Abflusses des Oberflächenwassers 
zu erbringen. 
 
Oberflächenwasser 
Entlang der nördlich verlaufenden Geltungsbereichsgrenze sowie im Zentrum des Gel-
tungsbereichs verlaufen Gräben, die als tief eingeschnittene, nährstoffreiche Gräben 
ausgeprägt sind. Im Bereich der zusammenlaufenden Gräben an der nördlichen Gel-
tungsbereichsgrenze verfügen die Gräben über Aufweitungen mit Stillgewässercharak-
ter und teilweise flachen Uferzonen, so dass dieser Abschnitt als naturnah und struk-
turreich einzustufen ist. Ferner verlaufen parallel zur Butjadinger Straße Entwässe-
rungsgräben, die zum Zeitpunkt der Kartierung aber kein Wasser führten. 
 
Grundwasser 
Grundwasser hat eine wesentliche Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes, als Naturgut der Frischwasserversorgung und als Bestandteil grundwas-
sergeprägter Böden. Gemäß den Darstellungen des LBEG (2018) liegt die Grundwas-
serneubildungsrate im westlichen Teil des Plangebietes zwischen 151 und 200 mm/a. 
Im östlichen Teil des Geltungsbereichs liegt die Grundwasserneubildungsrate zwischen 
201 und 250 mm/a. Das Schutzpotenzial des Grundwassers liegt im Plangebiet und 
seiner Umgebung im hohen Bereich. 
 
Bewertung 
Insgesamt wird dem Schutzgut Wasser eine allgemeine Bedeutung zugesprochen. Es 
handelt sich im Plangebiet und der Umgebung weder um ein Wasserschutzgebiet noch 
um einen besonderen Bereich zur Trinkwassergewinnung.  
 
Das Planvorhaben wird voraussichtlich erhebliche negative Auswirkungen für das 
Schutzgut Wasser in seiner wichtigen Funktion für den Naturhaushalt mit sich bringen. 
Diese resultieren aus der großflächigen Neuversiegelung von Flächen durch die vorbe-
reitete Überbauung und die Überplanung von Grabenabschnitten. Eine Grundwasser-
neubildung durch Versickerung von Niederschlagswasser ist auf diesen Flächen künftig 
nicht mehr möglich. 

3.1.7 Schutzgut Klima und Luft 
 
Klimatisch ist der Untersuchungsraum vorwiegend atlantisch geprägt. Die Nähe zur 
Nordsee und die überwiegende Luftzufuhr aus westlichen Richtungen verursachen ein 
maritimes Klima, das sich durch relativ niedrige Temperaturschwankungen im Tages- 
und Jahresverlauf, eine hohe Luftfeuchtigkeit sowie häufige Bewölkung und Nebelbil-
dung auszeichnet. Die Sommer sind daher mäßig warm und die Winter verhältnismäßig 
mild. Die Niederschläge verteilen sich gleichmäßig über das Jahr und erreichen 670 – 
800 mm/a (LANDKREIS AMMERLAND 1995). 
 
Luftverunreinigungen (Rauch, Stäube, Gase und Geruchsstoffe) oder Luftveränderun-
gen sind Belastungen des Klimas, die sowohl auf der kleinräumigen Ebene als auch 
auf der regionalen oder globalen Ebene Auswirkungen verursachen können. Neben 
den Belastungen bzw. Gefährdungen durch Luftschadstoffe werden im Zuge der Um-
weltprüfung auch klimarelevante Bereiche und deren mögliche Beeinträchtigungen be-
trachtet und in der weiteren Planung berücksichtigt. Dazu gehören Flächen, die auf-
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grund ihrer Vegetationsstruktur, ihrer Topographie oder ihrer Lage geeignet sind, nega-
tive Auswirkungen der Luft zu verringern und für Luftreinhaltung, Lufterneuerung oder 
Temperaturausgleich zu sorgen. 
 
Bei der Realisierung der geplanten Bebauung sowie einer Versiegelung von Flächen 
kann von einer geringfügigen „Verstädterung“ des Geländeklimas ausgegangen wer-
den. So reduzieren z. B. Baukörper die Windgeschwindigkeit und durch die Versiege-
lung wird die Kaltluftproduktion verringert. Die Versiegelung verringert auch die Ver-
dunstung innerhalb des Plangebietes, die von Böden und Vegetation ausgeht, so dass 
eine kleinräumige Veränderung der Luftfeuchtigkeit die Folge sein kann. Je stärker der 
Versiegelungsgrad bei gleichzeitigem Fehlen thermischer Kompensationsmöglichkei-
ten durch Vegetation ausfällt, desto ausgeprägter bildet sich ein sogenanntes „städti-
sches Wüstenklima“ aus (starke Temperaturschwankungen und Temperaturgegens-
ätze, trockene Luft). 
 
Bewertung 
Bei der Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Luft sind die 
mit der Umsetzung der Planung einhergehenden Luftverunreinigungen von Bedeutung. 
Hierbei sind die Nutzungen zu beachten, die durch ihren Ausstoß von Luftschadstoffen 
(Rauch, Stäube, Gase und Geruchsstoffe) zu nachteiligen Veränderungen der Luftzu-
sammensetzung führen und somit eine Beeinträchtigung der übrigen Schutzgüter dar-
stellen. Das Schutzgut Klima ist hierbei eng mit dem Schutzgut Luft verbunden. 
 
Luftverunreinigungen oder Luftveränderungen sind Belastungen des Klimas, die sowohl 
auf der kleinräumigen Ebene als auch auf der regionalen oder globalen Ebene Auswir-
kungen verursachen können. Neben den Belastungen bzw. Gefährdungen werden im 
Zuge der Umweltprüfung die Berücksichtigung und der Erhalt klimarelevanter Bereiche 
bewertet. Dazu gehören Flächen, die aufgrund ihrer Vegetationsstruktur, ihrer Topogra-
phie oder ihrer Lage geeignet sind, negative Auswirkungen der Luft zu verringern und 
für Luftreinhaltung, Lufterneuerung oder Temperaturausgleich zu sorgen. Aktuell ist das 
Kleinklima im Geltungsbereich und seiner Umgebung durch die landwirtschaftliche Nut-
zung sowie die südlich angrenzenden Siedlungsstrukturen geprägt und von allgemeiner 
Bedeutung. Aufgrund der Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten mit einer GRZ 
von 0,3 bzw. 0,4, die zzgl. der zulässigen Überschreitung gem. § 19 BauNVO eine ma-
ximal zulässige Versiegelung von 45 bzw. 60 % bedingt und damit weiterhin einen ho-
hen Grünflächenanteil bedingt sowie den Anschluss an die offene Landschaft sind 
durch die Umsetzung des Planvorhabens weniger erhebliche Auswirkungen auf das 
Schutzgut Klima sowie auf das Schutzgut Luft zu erwarten.  
 
In dem Bebauungsplan werden Maßnahmen festgesetzt, wie z. B. der Erhalt der Wall-
hecke sowie weiterer Gehölzstrukturen, die den Erfordernissen des Klimaschutzes 
gem. § 1 (5) BauGB i. V. m. § 1a (5) BauGB Rechnung tragen. 

3.1.8 Schutzgut Landschaft 
 
Da ein Raum immer in Wechselbeziehung und -wirkung zu seiner näheren Umgebung 
steht, kann das Planungsgebiet nicht isoliert, sondern muss vielmehr im Zusammen-
hang seines stadt- sowie naturräumlichen Gefüges betrachtet werden. Das Schutzgut 
Landschaft zeichnet sich durch ein harmonisches Gefüge aus vielfältigen Elementen 
aus, das hinsichtlich der Aspekte Vielfalt, Eigenart oder Schönheit zu bewerten ist. 
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Abbildung 8: Luftbild und Lage des Plangebietes (Quelle: Bing 2018 (unmaßstäblich)). 

 
Das Landschaftsbild im Plangebiet ist geprägt durch weitläufige Grünlandflächen, die 
durch Flächen, die einer ackerbaulichen Nutzung unterliegen, ergänzt werden. Inner-
halb des Geltungsbereichs verlaufen Heckenstrukturen unterschiedlicher Ausprägung, 
die das Plangebiet gliedern. Überwiegend handelt es sich hierbei um Baum-Wallhe-
cken, Baum-Strauch-Wallhecken und Strauchwallhecken. Südlich des Geltungsbe-
reichs befinden sich die Siedlungsstrukturen des Ortsteils Wahnbek/Ipwege. In nördli-
che sowie östliche Richtung grenzt die offene Landschaft an, die zum Großteil von land-
wirtschaftlichen Nutzflächen eingenommen wird.  
 
Bewertung 
Dem Schutzgut Landschaft wird aufgrund der aktuellen Bestandssituation eine allge-
meine Bedeutung zugesprochen. 
 
Durch die Umsetzung der Planung kommt es zu weniger deutlich wahrnehmbaren Ver-
änderungen des Landschaftsbildes, da die vorhandenen Gehölzstrukturen größtenteils 
erhalten bleiben und die Sichtbarkeit des Vorhabens, aufgrund der den Geltungsbe-
reich umgebenden Gehölzstrukturen, eingeschränkt ist. Durch die vorliegende Planung 
kommt es zu somit zu weniger erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 
Landschaft. 

3.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Der Schutz von Kulturgütern stellt im Rahmen der baukulturellen Erhaltung des Orts- 
und Landschaftsbildes gem. § 1 (5) BauGB eine zentrale Aufgabe in der Bauleitplanung 
dar. Als schützenswerte Sachgüter werden natürliche oder vom Menschen geschaffene 
Güter betrachtet, die von geschichtlicher, wissenschaftlicher, archäologischer oder 
städtebaulicher Bedeutung sind.  
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Die an der nördlichen Plangebietsgrenze sowie im zentralen Geltungsbereich verlau-
fenden Wallhecken, die einen wichtigen Landschaftsbestandteil darstellen, sind als be-
deutendes Kulturgut zu betrachten. Die Wallhecken werden soweit möglich erhalten 
und als Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB dauerhaft gesichert. 
 
In der Umgebung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 114 und der 78. Flächen-
nutzungsplanänderung befinden sich Baudenkmale. Hierbei handelt es sich einerseits 
um das Wohn- / Wirtschaftsgebäude sowie das Hallenhaus als Nebengebäude an der 
Butjadinger Straße 122 und andererseits um das Wohn-/Wirtschaftsgebäude an der 
Butjadinger Straße 117. Zu den denkmalgeschützten Bereichen sind gem. § 8 des 
NDSchG ausreichende Abstände einzuhalten bzw. bauliche Anlagen sind so zu gestal-
ten, dass das Erscheinungsbild der denkmalgeschützten Gebäude nicht beeinträchtigt 
wird. Im Rahmen einer durchgeführten Prospektion sind keine unbekannten archäolo-
gischen Funde und Befunde ermittelt worden. Ferner wird nachrichtlich auf die Melde-
pflicht von ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden im Zuge von Bauausführungen 
hingewiesen (vgl. u.a. Kap. 4.4 der Begründung). 
 
Weitere schutzbedürftige Kultur- und Sachgüter, die eine Sensibilität gegenüber plane-
rischen Veränderungen aufweisen, sind innerhalb des Planungsraumes sowie im nä-
heren Umfeld nicht anzutreffen. 
 
Bewertung 
Aufgrund der teilweise erfolgten Überplanung von Wallheckenabschnitten und der Fest-
setzung der Wallhecken als Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen verfügen sie größtenteils nicht mehr über den Status „Schutzobjekt“. 
Die Auswirkungen auf das Kultur- und Sachgut Wallhecken wird demnach trotz des 
Erhalts des Großteils der Wallheckenstrukturen als erheblich eingeschätzt.  

3.1.10 Wechselwirkungen 
 
Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen soll sichergestellt werden, dass es sich bei 
der Prüfung der Auswirkungen nicht um eine rein sektorale Betrachtung handelt, son-
dern sich gegenseitig verstärkende oder addierende Effekte berücksichtigt werden. So 
stellt der Boden Lebensraum und Nahrungsgrundlage für verschiedene Faunengrup-
pen wie z.B. Vögel, Amphibien etc. dar, so dass bei einer Versiegelung nicht nur der 
Boden mit seinen umfangreichen Funktionen verloren geht, sondern auch Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten sind. Negative, sich verstär-
kende Wechselwirkungen, die über das Maß der bisher durch das Vorhaben ermittelten 
Auswirkungen hinausgehen, sind jedoch nicht zu prognostizieren. 

3.1.11 Kumulierende Wirkungen 
 
Aus mehreren, für sich allein genommen geringen Auswirkungen kann durch Zusam-
menwirkung anderer Pläne und Projekte und unter Berücksichtigung der Vorbelastun-
gen eine erhebliche Auswirkung entstehen (EU-KOMMISSION 2000). Für die Ermittlung 
möglicher erheblicher Beeinträchtigungen sollte darum auch die Zusammenwirkung mit 
anderen Plänen und Projekten einbezogen werden. 
 
Um kumulativ wirken zu können, müssen folgende Bedingungen für ein Projekt erfüllt 
sein: Es muss zeitlich zu Überschneidungen kommen, ein räumlicher Zusammenhang 
bestehen und ein gewisser Konkretisierungsgrad des Projektes gegeben sein. 
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Derzeit liegen keine Kenntnisse über Pläne oder Projekte vor, die im räumlichen Wirk-
bereich des geplanten Vorhabens liegen und einen hinreichenden Planungsstand ha-
ben sowie im gleichen Zeitraum umgesetzt werden. 

3.1.12 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 
 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 114 kommt es zu einem Verlust 
von Boden durch Flächenversiegelungen, was als erhebliche Umweltauswirkung zu be-
urteilen ist. Ebenso werden für die Schutzgüter Pflanzen, Wasser, Tiere und Kultur- und 
Sachgüter (Wallheckendurchbrüche und -überplanungen) erhebliche Umweltauswir-
kungen erwartet. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft werden als weniger 
erheblich beurteilt. Weitere Schutzgüter werden durch die vorliegende Planung in ihrer 
Ausprägung nicht negativ beeinflusst. 
 
Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisierung des Vorhabens werden 
nachfolgend tabellarisch zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beurteilt. 
 

Tabelle 5: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • weniger erheblich / - nicht erheblich (Einteilung nach 

SCHRÖDTER et al. 2004) 

  

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Mensch  keine bzw. geringe Erholungsfunktion 

 Keine erheblichen Auswirkungen 
- 

Pflanzen  Erhebliche negative Auswirkungen durch Verlust der 
Biotopstrukturen 

•• 

Tiere  Größtmöglicher Erhalt der bestehenden Gehölzstruk-
turen 

 Verlust von Teillebensräumen (Bruthabitate) 

•• 

Biologische 
Vielfalt 

 Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich - 

Boden und 
Fläche 

 Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung, Bo-
denbewegung und Verdichtung 

•• 

Wasser  geringe Veränderung des lokalen Wasserhaushalts 
durch Flächenversieglung 

 Verlust von aquatischen Lebensräumen 

•• 

Klima / Luft  geringe Beeinträchtigung der klimatischen Gegeben-
heiten 

 keine zusätzliche Beeinträchtigung der Luftqualität 

 Größtmöglicher Erhalt prägender Gehölzstrukturen 

• 

Landschaft   geringfügige Veränderungen des Ort-/ Landschaftsbil-
des aufgrund des überwiegenden Erhalts der vorhan-
denen Gehölzstrukturen 

• 

Kultur und 
Sachgüter 

 Überplanung eines Wallheckenabschnittes und Wall-
heckendurchbrüche 

 Verlust des Wallheckenschutzstatus 

•• 

Wechselwir-
kungen 

 keine erheblichen sich verstärkenden Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

- 
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4.0 ENTWICKLUNGSPROGNOSEN DES UMWELTZUSTANDES 

4.1.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 
 
Bei der konkreten Umsetzung des Planvorhabens ist mit den oben genannten Umwelt-
auswirkungen zu rechnen. Durch die Realisierung der Bestimmungen des Bebauungs-
planes Nr. 114 wird eine städtebauliche Erweiterung der südlich und westlich bereits 
vorhandenen Siedlungsstrukturen erfolgen. Die im Plangebiet vorhandenen Wallhe-
cken werden soweit möglich als Erhaltflächen festgesetzt und somit gesichert.  
 
Die Anbindung des Plangebietes erfolgt über die Butjadinger Straße. Die innere Er-
schließung wird über die Festsetzung von Planstraßen gesichert. 

4.1.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung – Nullvariante 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Nutzungen unverändert 
erhalten. Die im Plangebiet vorhandenen Acker- und Grünlandbereiche sowie Gehölz-
strukturen würden weiterhin in der derzeitigen Form erhalten bleiben. Für Arten und 
Lebensgemeinschaften würde der bisherige Lebensraum unveränderte Lebensbedin-
gungen bieten. Die Boden- und Grundwasserverhältnisse würden sich bei Nichtdurch-
führung der Planung nicht verändern. 
 

5.0 VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND KOMPENSATION NACHTEILIGER UM-
WELTAUSWIRKUNGEN 
 
Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu unterlassen. Verbleiben nach Ausschöpfung aller Vermei-
dungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes, so sind gem. § 15 (2) BNatSchG Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzu-
führen. 
 
Obwohl durch die Flächennutzungsplanänderung und die Aufstellung des Bebauungs-
planes selbst nicht in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild eingegriffen werden 
kann, sondern nur durch dessen Realisierung, ist die Eingriffsregelung dennoch von 
Bedeutung, da nur bei ihrer Beachtung eine ordnungsgemäße Abwägung aller öffentli-
chen und privaten Belange möglich ist. 
 
Das geplante Vorhaben wird unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft auslösen. Die einzelnen Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen für die 
Schutzgüter werden im Folgenden dargestellt. Einige der genannten Maßnahmen sind 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ohnehin durchzuführen (z. B. Schallschutz) und 
sind somit keine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Sinne der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung. Sie werden vollständigkeitshalber und zum besse-
ren Verständnis jedoch mit aufgeführt. 

5.1 Vermeidung / Minimierung 
 
Allgemein gilt, dass in jeglicher Hinsicht der neuste Stand der Technik berücksichtigt 
wird und eine fachgerechte Entsorgung und Verwertung von Abfällen, die während der 
Bau- sowie der Betriebsphase anfallen, zu erfolgen hat. 
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5.1.1 Schutzgut Mensch 
 
Um Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu verringern, werden folgende Maßnah-
men zur Vermeidung festgesetzt bzw. sind als örtliche Bauvorschriften in der Planzeich-
nung enthalten: 

 Innerhalb des im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohnge-
bietes 2 (WA2) sind die Dächer der Hauptgebäude als  
Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdach mit einer sichtbaren Dachneigung von  
≥ 30° zu errichten. Die Dachflächen sind mit gleichen Dachneigungen symmet-
risch zur Giebelachse auszubilden. Dies gilt nicht für: 
- Dachgauben, Dacherker, Krüppelwalme, Wintergärten, 
- Terrassenvorbauten, Windfänge, Eingangsüberdachungen, Hausein-

gangstreppen, Erker, Balkone, sonstige Vorbauten und andere vortretende 
Gebäudeteile, wenn diese insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der 
jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen und wenn sie untergeordnet sind 
sowie 

- Garagen gem. § 12 (6) BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO in 
Form von Gebäuden. 

 Innerhalb der im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohnge-
biete 1, 3 und 4 (WA1, WA3 und WA4) sind die Dächer der Hauptgebäude als 
Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdach mit einer sichtbaren Dachneigung von 
≥ 20° zu errichten. Dies gilt nicht für: 
- Dachgauben, Dacherker, Krüppelwalme, Wintergärten, 
- Terrassenvorbauten, Windfänge, Eingangsüberdachungen, Hausein-

gangstreppen, Erker, Balkone, sonstige Vorbauten und andere vortretende 
Gebäudeteile, wenn diese insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der 
jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen und wenn sie untergeordnet sind 
sowie 

- Garagen gem. § 12 (6) BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO in 
Form von Gebäuden. 

 Innerhalb des im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohnge-
bietes 1 und 4 (WA1, WA4) sind als Dachaufbauten nur Giebelgauben und 
Schleppgauben zulässig. Die Dachgauben dürfen eine Gesamtbreite von 1/3 
der Trauflänge des Gebäudes nicht überschreiten. Der seitliche Abstand der 
Gauben untereinander sowie zur äußeren Dachkante (Ortgang) muss mindes-
tens 0,80 m betragen. Übereinanderliegende Gauben sind nicht zulässig. Die 
Dachausbauten einer Dachfläche sind in Form, Gestaltung, Abmessung und 
Material identisch auszuführen. Der Abstand der Dachausbauten zur Dachkante 
(Ortgang) sowie untereinander ist symmetrisch anzuordnen. Die Dachgauben 
sind von der Traufkante abgesetzt und symmetrisch anzuordnen. 

 Innerhalb des im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohnge-
bietes 2 (WA2) sind als Dachaufbauten (Dachgauben und Zwerchhäuser) in 
Form von Giebelgauben, Schleppdachgauben und Zwerchhäusern mit Giebel 
(Zwerchgiebel) zulässig. Die zulässige Traufhöhe (TH) innerhalb des WA2 darf 
durch diese Bauteile überschritten werden. Die Breite von Gauben und Dach-
aufbauten darf insgesamt nur 1/3 der Traufwandlänge betragen. Übereinander-
liegende oder mehrgeschossige Gauben und Zwerchdachgiebel sind unzuläs-
sig. 

 Innerhalb der im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohnge-
biete 1 - 4 (WA1 – WA4) sind glasierte und sonstige reflektierende Dacheinde-
ckungen nicht zulässig. 

 Gemäß § 84 (3) Nr. 4 NBauO sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
oberirdische Freileitungen (Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen) nicht 
zulässig.   
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5.1.2 Schutzgut Pflanzen 
 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sind zu berücksichtigen: 

 Der innerhalb des Geltungsbereiches gem. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB festgesetzte 
Einzelbaum ist auf Dauer zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang aufgrund einer 
Befreiung ist eine entsprechende Ersatzpflanzung vom Eingriffsverursacher vor-
zunehmen. Im Radius von 5,00 m ausgehend von der Stammmitte des zu er-
haltenden Einzelbaumes sind Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttun-
gen unzulässig. Während der Erschließungs- und sonstiger Baumaßnahmen 
sind Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. 

 Zum Schutz der Gehölzstrukturen sind während der Bau- und Erschließungsar-
beiten Schutzmaßnahmen gem. DIN 18920 vorzusehen. Die DIN 18920 be-
schreibt im einzelnen Möglichkeiten, die Bäume davor zu schützen, dass in ih-
rem Wurzelbereich: 
- das Erdreich abgetragen oder aufgefüllt wird. 
- Baumaterialien gelagert, Maschinen, Fahrzeuge, Container oder Kräne 
  abgestellt oder Baustelleneinrichtungen errichtet werden. 
- bodenfeindliche Materialien wie zum Beispiel Streusalz, Kraftstoff, Zement  
  und Heißbitumen gelagert oder aufgebracht werden. 
- Fahrzeuge fahren und dabei die Wurzeln schwer verletzen. 
- Wurzeln ausgerissen oder zerquetscht werden. 
- Stamm oder Äste angefahren, angestoßen oder abgebrochen werden.  
- die Rinde verletzt wird. 
- die Blattmasse stark verringert wird. 

5.1.3 Schutzgut Tiere 
 

Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimie-
rung Rechnung und werden daher verbindlich festgesetzt: 

 Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB ist die Baufeldräumung/Baufeldfrei-
machung (ausgenommen Gehölzentfernungen) zur Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli durch-
zuführen. Eine Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist ausnahmsweise in der 
Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli zulässig, wenn durch eine ökologi-
sche Baubegleitung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen 
werden können. 

 Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind Baumfäll- und Rodungsarbeiten 
zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März 
und dem 30.September durchzuführen. Unmittelbar vor den Fällarbeiten sind 
die Bäume oder bei Abriss- und Sanierungsmaßnahmen die Gebäude durch 
eine sachkundige Person auf die Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten 
sowie auf das Fledermausvorkommen zu überprüfen. Sind Individuen/Quartiere 
vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorge-
hen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände für Brutvögel gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden, für Star 
und Gartenrotschwanz jeweils sechs Nisthilfen anzubringen. Die Nisthilfen müs-
sen jeweils speziell für die zuvor genannten Arten geeignet sein und fachgerecht 
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an dem zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbereich angebracht und er-
halten werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist rechtzeitig vor der Brutzeit 
zu gewährleisten. 

5.1.4 Biologische Vielfalt 
 
Es werden keine erheblichen negativen Auswirkungen erwartet, folglich sind auch keine 
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. Durch 
Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter können aller-
dings zusätzlich positive Wirkungen auf das Schutzgut Biologische Vielfalt erreicht wer-
den. 

5.1.5 Schutzgut Boden und Fläche 
 
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimie-
rung Rechnung und sind zu berücksichtigen: 

 Der Schutz des Oberbodens (§ 202 BauGB) sowie bei Erdarbeiten die ATV DIN 
18300 bzw. 18320 und DIN 18915 sind zu beachten. 

 Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten ist dem Landkreis Ammerland als Abfall- 
und Bodenschutzbehörde mitzuteilen, welche Bodenmengen anfallen und wel-
cher Entsorgungsweg hierfür vorgesehen ist. Zudem wird darauf hingewiesen, 
dass sofern mineralische Abfälle (Recyclingschotter und Bodenmaterial) für ge-
plante Verfüllungen oder Versiegelungen zum Einsatz kommen, die Anforderun-
gen der LAGA M 20 (Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Ab-fall Nr. 20 
„Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen“) gel-
ten. 

 Zur Verminderung der Beeinträchtigungen, die aus der Versiegelung von Flä-
chen resultieren, sind Zufahrten, Stellflächen und sonstige zu befestigende Flä-
chen möglichst mit luft- und wasserdurchlässigen Materialien (Schotterrasen, 
Rasengittersteine o. ä.) zu erstellen. 

5.1.6 Schutzgut Wasser 
 
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimie-
rung Rechnung und sind zu berücksichtigen: 

 Um den Eingriff in den Wasserhaushalt so gering wie möglich zu halten, ist das 
Niederschlagswasser so lange wie möglich im Gebiet zu halten. Dazu ist das 
Regenwasser von Dachflächen und Flächen anderer Nutzung, von denen kein 
Eintrag von Schadstoffen ausgeht, nach Möglichkeit auf dem Grundstück zu be-
lassen und, sofern möglich, zu versickern. 

5.1.7 Schutzgut Klima / Luft 
 
Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten, folglich sind auch keine 
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. Durch 
Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter können fer-
ner zusätzlich positive Wirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft erreicht werden. 
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5.1.8 Schutzgut Landschaft 
 
Um Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu verringern, werden folgende Maß-
nahmen zur Vermeidung durchgeführt bzw. in der Planzeichnung festgesetzt: 

 Gemäß der ortsüblichen Höhenentwicklung baulicher Anlagen wird für das ge-
samte Plangebiet, entsprechend der jeweiligen Baugebiete, eine maximal zu-
lässige Firsthöhe von FH ≤ 9,50 m und eine Traufhöhe von  
TH ≤ 4,50 m bzw. 6,50 m festgesetzt. 

 Für Dacheindeckungen sind glasierte und sonstige reflektierende Materialien 
nicht zulässig. 

 Gemäß § 84 (3) Nr. 4 NBauO sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
oberirdische Freileitungen (Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen) nicht 
zulässig. 

 Größtmöglicher Erhalt der im Geltungsbereich bestehenden Wallhecken, Erhalt 
eines landschaftsbildprägenden Einzelbaums sowie Neuanpflanzungen mit 
standortgerechten Bäumen und Sträuchern. 

5.1.9 Schutzgut Kultur und Sachgüter 
 
Um Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu verringern, werden folgende Maß-
nahmen zur Vermeidung durchgeführt: 

 Größtmöglicher Erhalt der im Geltungsbereich bestehenden Wallhecken. 

 Damit sich die geplante Wohnnutzung künftig verträglich in die Umgebung der 
Baudenkmäler einfügt, werden strengere Vorgaben zur Baugestaltung für das 
allgemeine Wohngebiet 4 (WA4) formuliert (Vorgaben zur Dachform, Dachein-
deckung und zur Ausführung von Dachaufbauten (Dachgauben)). Ferner wird 
nachrichtlich auf § 10 (1) Nr. 4 NDSchG hingewiesen, wonach sämtliche Bau-
maßnahmen in der Umgebung eines Baudenkmales, die dessen Erscheinungs-
bild beeinflussen können, einer denkmalrechtlichen Genehmigung bedürfen. 
Den denkmalschutzrechtlichen Belangen in Bezug auf die naheliegenden Bau-
denkmäler wird im Rahmen dieser Bauleitplanung somit ausreichend Rechnung 
getragen. 

 Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bo-
denfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen, u. Steinkonzentrationen, auch 
geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 
des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der 
unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ammerland oder dem Nds. 
Landesamt für Denkmalpflege Referat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, 
Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg, Tel. 0441/799-2120 als verantwortliche 
Stellen unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter 
der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach  
§ 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

5.2 Eingriffsbilanzierung 

5.2.1 Pflanzen 
 
Entsprechend dem Naturschutzgesetz (Eingriffsregelung) muss ein unvermeidbarer zu-
lässiger Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild 
durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.  
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Die Eingriffsbilanzierung erfolgt mit dem Bilanzierungsmodell des niedersächsischen 
Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men in der Bauleitplanung). Der Eingriffsumfang wird dabei durch einen Flächenwert 
ausgedrückt, der sich nach folgender Formel errechnet: 
 

a) Flächenwert des Ist-Zustandes: 
 

Größe der Eingriffsfläche in m² x 
Wertfaktor des vorhandenen Bio-
toptyps  
 

b) Flächenwert des Planungszustandes: Größe der Planungsfläche in m² x 
Wertfaktor des geplanten Biotoptyps  
 

c) 
 

    Flächenwert des Planungszustandes 
-   Flächenwert des Ist-Zustandes 
=  Flächenwert des Eingriffs (Maß für die Beeinträchtigung) 

 
 
Mit Hilfe dieses Wertes wird die Bilanzierung von Eingriff und Kompensation ermöglicht. 
Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs: 
 

Tabelle 6: Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs. 

Ist-Zustand Planung 

Biotoptyp Fläche (m²) Wertfaktor Flächenwert Biotoptyp Fläche (m²) Wertfaktor Flächenwert 

X 1.930  0 0        

ASm 23.455  1 23.455  X*1 18.235  0 0  

GR 1.755  1 1.755  X*2 7.120  0 0  

GI 31.490  2 62.980  GR*3 1.780  1 1.780  

HFB 125  2 250  PHZ*4 20.995  1 20.995  

PHN 1.095  2 2.190  OVW*5 500  1 500  

PHB 1.900  2 3.800  PSZ*6 550  1 550  

FGZ 140  2 280  HFM*7 1.350  2 2.700  

BZ 25  2 50  GE/SXS*8 16.225  3 48.675  

FGR 885  3 2.655  HBE** 20  3 60  

HSE 3.385  3 10.155  
HWM 
HWS* 

1.395  4 (5.580)  

HBE** 580  3 1.740  WRW*9 60  4 240  

GFF 115  4 460        

HWM* 1.475  4 (5.900)        

HWS* 270  4 (1.080)        

HWM* 105  4 (420)        

WRW 60  4 240        

Flächenwert Ist-Zustand 110.010**  Flächenwert Planungs-Zustand 75.500  

*  Gemäß dem angewendeten Bilanzierungsmodell zur Kompensation von Eingriffen in vorkommende 
Wallhecken sind Wallheckenneuanlagen bzw. wallheckenfördernde Maßnahmen durchzuführen. Um 
eine „Doppelkompensation“ zu vermeiden, werden die Wallhecken nicht zum Flächenwert dazugezählt. 

**  Gemäß dem angewendeten Bilanzierungsmodell (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen in der Bauleitplanung) werden Einzelbäume zusätzlich zur Grundfläche erfasst. Die-
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ser Flächenwert ist dem Wert der Grundfläche zuzuzählen. Aus diesem Grund ist bei einem Vorhan-
densein von Einzelbäumen die Gesamtfläche größer als die Geltungsbereichsgröße. Die Größe des 
Geltungsbereiches ergibt sich indem die Flächen der Einzelbäume von der Gesamtfläche abgezogen 
werden. Pro Einzelbaum wurde eine Fläche von 20 m² angesetzt. 

*1  Vollständig versiegelte Flächen der allgemeinen Wohngebiete (GRZ von 0,3 und 0,4 inkl. zulässiger 
Überschreitung gem. § 19 (4) BauNVO von 50 %). 

*2  Versiegelte Bereiche der Straßenverkehrsfläche (angenommene Versiegelung 80 %). 
*3  Die unversiegelten Flächen der Straßenverkehrsfläche werden als artenarmes Straßenbegleitgrün mit 

dem Wertfaktor 1 in der Bilanzierung berücksichtigt. 
*4  Die unversiegelten Flächen der Wohngebiete werden als Hausgärten mit dem Wertfaktor 1 in der Bi-

lanzierung berücksichtigt. 
*5  Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist die Anlage eines 3 m breiten Weges aus 
einer wassergebundener Wegedecke zulässig. 

*6  Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist die Anlage eines bis zu 550 m² großen Spiel-
platzes zulässig. 

*7  Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sind standortgerechte Bäume und Sträucher anzupflanzen. 

*8  Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist das geplante Regenrückhaltebecken durch 
geschwungene Uferlinien und flache Böschungsneigungen naturnah zu gestalten. Das Gewässer ist 
weitestgehend der Sukzession zu überlassen und in seiner Entwässerungsfunktion zu erhalten. Die 
umliegenden Flächen sind als Extensivwiese naturnah zu entwickeln und zu erhalten. Für die Maßnah-
menfläche werden in der Bilanzierung lediglich 16.225 m2 statt 16.285 m2 berücksichtigt, da die im 
Bereich vorhandene Waldrand-Wallhecke im Rahmen der Bilanzierung separat aufgeführt wird. Die 
Maßnahmenfläche wird mit der Wertstufe 3 in der Bilanzierung berücksichtigt. 

*9  An der nördlichen Geltungsbereichsgrenze im Bereich der Maßnahmenfläche vorhandene Waldrand-
Wallhecke, welche erhalten wird. 

 
 

 Flächenwert Planung =     75.500 
- Flächenwert Ist-Zustand =   110.010 
= Flächenwert des Eingriffs =   - 34.510 =>  < 0 

 
Es ergibt sich somit ein Flächenwert von – 34.510 für den Eingriff in Natur und Land-
schaft, der kompensiert werden muss. Dies entspricht einer Flächengröße von  
ca.  3,4 ha bei Aufwertung um einen Wertfaktor. Bei einer Aufwertung der potenziellen 
Kompensationsflächen um zwei Wertfaktoren, wie es im Allgemeinen durch entspre-
chende Maßnahmenkonzepte möglich ist, ergibt sich ein Bedarf von ca. 1,7 ha Kom-
pensationsbedarf auf externen Flächen. 
 
Ferner wird insgesamt durch die vorliegende Planung eine Baum-Strauch-Wallhecke 
auf einer Länge von insgesamt ca. 746 m überplant bzw. in Abstimmung mit der Ge-
meinde Rastede nicht weiter als Schutzobjekte festgesetzt. Zur Kompensation sind an 
anderer Stelle ca. 888 m neue Wallhecken anzulegen oder wallheckenfördernde Maß-
nahmen durchzuführen. 
 
Folgender Kompensationsansatz ist in Abstimmung mit dem Landkreis Ammerland bei 
den Wallhecken zu leisten: 

 142 m  Baum-Strauch-Wallhecke  
(Durchbruch oder Überplanung ) Kompensationsverhältnis 1:2 

 604 m  Baum-Strauch-Wallhecke  
    (Verlust Wallheckenschutzstatus) Kompensationsverhältnis 1:1 

5.2.2 Tiere 
 
Für den Star und den Gartenrotschwanz sind jeweils sechs Nisthilfen anzubringen. Die 
Nisthilfen müssen speziell für die zuvor genannten Arten geeignet sein und fachgerecht 
an dem zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbereich angebracht und erhalten 
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werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist rechtzeitig vor der Brutzeit zu gewähr-
leisten. 
 
Die durch die Überplanung von Gehölzstrukturen und Grünlandflächen prognostizier-
ten erheblichen Beeinträchtigungen für die untersuchten Artengruppen Brutvögel und 
Fledermäuse können mit den Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen 
mit ausgeglichen werden. 

5.2.3 Boden und Fläche / Wasser 
 
Auf einer Fläche von rd. 2,4 ha erfolgt die Neuversiegelung bzw. Überbauung offener 
Bodenbereiche. Bezogen auf das Schutzgut Boden stellt dies einen erheblichen Eingriff 
dar. Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden kann gem. dem Eingriffsmodell 
nach dem Nds. Städtetag (2013) zusammen zu den Wertverlusten für das Schutzgut 
Pflanzen ausgeglichen werden, da die Kompensationsmaßnahmen, welche eine Ver-
besserung der Biotoptypen mit sich bringen multifunktional ebenfalls eine Verbesse-
rung der Bodenfunktionen über bspw. eine Verringerung von Nährstoffeinträgen oder 
Bodenbearbeitung mit sich bringen. Im Bereich der Maßnahmenfläche wird ein natur-
nahes Regenrückhaltebecken angelegt. Durch diese Maßnahme werden die erhebli-
chen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser ausgeglichen werden. 

5.2.4 Landschaft 
 
Für das Schutzgut Landschaft entstehen durch das Vorhaben weniger erhebliche Aus-
wirkungen. Somit sind keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. Die für die übrigen 
Schutzgüter sowie die Wallheckenüberplanung anzusetzenden externen Kompensati-
onsmaßnahmen bringen zusätzlich auch immer eine Verbesserung des Landschafts-
bildes mit sich. 

5.2.5 Kultur und Sachgüter (Wallhecke) 
 
Die erheblichen Beeinträchtigungen in die bestehenden Wallhecken werden durch die 
Neuanlage von ca. 888 m langen Wallhecken oder alternativ über wallheckenfördernde 
Maßnahmen auf gleicher Länge über das Wallheckenschutzprogramm des Landkreises 
Ammerland kompensiert (s. o.). 
 

5.3 Maßnahmen zur Kompensation 
 
Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Maßnahmen des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-
gleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Be-
einträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes 
in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsge-
recht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn 
und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Na-
turraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschafts-
gerecht neu gestaltet ist (§ 15 (1) und (2) BNatSchG).  
 
Obwohl durch den Bebauungsplan selbst nicht in den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild eingegriffen werden kann, sondern nur durch seine Realisierung, ist die Ein-
griffsregelung dennoch von Bedeutung, da nur bei ihrer Beachtung eine ordnungsge-
mäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich ist. 



Gemeinde Rastede – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 114 und  
78. Flächennutzungsplanänderung 41 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 
Um die mit der Realisierung des Bebauungsplanes verbundenen Beeinträchtigungen in 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu kompensieren, sind folgende Maßnah-
men durchzuführen: 

5.3.1 Ausgleichsmaßnahmen 
 
 Anlage eines naturnahen Regenrückhaltebeckens und Extensivierung von 

Grünland (auf ca. 16.225 m2; Maßnahmenfläche) 
 
Im Bereich der Maßnahmenfläche im Osten des Geltungsbereiches sind die Anlage 
eines naturnahen Regenrückhaltebeckens sowie die Entwicklung einer Extensivwiese 
vorgesehen.  
 
Das erforderliche Regenrückhaltebecken ist naturnah herzurichten. Die Uferlinie ist ge-
schwungen zu gestalten, die Böschungsneigungen sind im Verhältnis von mindestens 
1:3 bis 1:5 zu modellieren. Die Gewässerrandsäume sollen sich überwiegend in freier 
Sukzession entwickeln. Schonende Pflegemaßnahmen, wie gelegentliche Mahd und 
Räumung des Gewässers sind nicht abträglich und von Zeit zu Zeit notwendig, um die 
Funktion zur Regenrückhaltung zu gewährleisten. Im Böschungsbereich und der Ge-
wässersohle werden sich z. B. Röhrichte, Seggenrieder und feuchte Staudenfluren ein-
stellen. Auch ist das Aufschlagen von Weiden und ggf. Erlen zu erwarten und es können 
sich in der Folge Sumpfgebüsche entwickeln. Mit der Herstellung eines naturnahen Ge-
wässers entstehen aquatische Lebensräume für eine Vielzahl von Lebensgemeinschaf-
ten. Neben Schwimm- und Tauchblattpflanzen entstehen Habitate für verschiedene 
Faunengruppen. Insbesondere Amphibien und Libellen können sich ansiedeln und auf 
Dauer etablieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9: Gewässerquerschnitt eines naturnahen Regenrückhaltebeckens (schema-
tisch) 

Zusätzlich ist in der Maßnahmenfläche im Bereich rund um das Regenrückhaltebecken 
eine Extensivwiese zu entwickeln. Die Extensivwiese wird durch Ansaat einer Exten-
sivgrünlandmischung und anschließender extensiver Nutzung entwickelt. Dazu ist eine 
geeignete Ansaat möglichst aus regional erzeugtem Wildpflanzensaatgut aus gesicher-
ter Herkunft, hier aus dem Ursprungsgebiet 1 – "Nordwestdeutsches Tiefland", zertifi-
ziert nach den Zulassungsvoraussetzungen des Saatgutverkehrsgesetzes gemäß 
VWW-Standard „VWW-Regiosaaten“ oder gleichwertiger Art zu verwenden. Dies trägt 
zum Schutz der Biologischen Vielfalt gemäß der Biodiversitäts-Konvention (CBD) bei 
und wurde in Europa in der EU-Richtlinie 92/43/EWG (= FFH-Richtlinie) verankert und 
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in Deutschland durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in nationales Recht 
umgesetzt. § 1 des BNatSchG enthält „… das Ziel, Natur und Landschaft so zu schüt-
zen, dass die biologische Vielfalt auf Dauer gesichert ist.” Gemäß § 40 Abs. 
4 BNatSchG bedarf „das Ausbringen von Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien 
Natur der Genehmigung der zuständigen Behörde.“ Für das Ausbringen von Gehölzen 
und Saatgut außerhalb ihrer Vorkommensgebiete besteht bis zum 1. März 2020 eine 
Übergangsfrist, jedoch soll bis zu diesem Zeitpunkt in der freien Natur Gehölze und 
Saatgut vorzugsweise nur innerhalb ihrer Vorkommensgebiete ausgebracht werden. 
Diese Regelung dient insbesondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt (§ 7 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG; Art. 2 CBD). 
 
Die nachfolgenden Bewirtschaftungsauflagen sind einzuhalten, um eine dauerhafte ex-
tensive Nutzung mit Aushagerungseffekten zu erzielen: 
 
 Die Fläche ist ausschließlich als Dauergrünland (Mähwiese oder ggf. Weide) zu 

nutzen. 
 In der Zeit vom 1. März bis zum 15. Juni eines Jahres darf keine Mahd stattfinden. 
 Eine Weidenutzung ist höchstens mit zwei Pferden, Kühen oder Ochsen oder ei-

nem Stück Jungvieh pro Hektar zulässig. Die Beweidung mit Pferden ist erst ab 
dem 01. Juni eines Jahres zulässig. 

 Eine Portions-/Umtriebsweide ist unzulässig. 
 Bei Schäden an der Grasnarbe ist die Beweidung sofort einzustellen. 
 Es dürfen nicht mehr als zwei Schnitte pro Kalenderjahr durchgeführt werden. Der 

Schnitt darf nur von innen nach außen oder von einer zur anderen Seite durchge-
führt werden. Das gesamte Mähgut ist abzufahren. Liegenlassen von Mähgut im 
Schwad ist unzulässig. 

 Umbruch oder Neuansaaten sind nicht zulässig (nur Nachsaat als Übersaat zuläs-
sig). Die Fläche muss jährlich bewirtschaftet werden und „kurzrasig“ in den Winter 
gehen. 

 Um eine größere Ausbreitung der Flatterbinse zu vermeiden, müssen die nicht 
vom Vieh abgeweideten Pflanzenreste zum Herbst abgemäht werden. 

 In der Zeit vom 01. März bis 15. Juni eines jeden Jahres sind jegliche maschinelle 
Arbeiten (z. B. Walzen, Schleppen, Mähen) auf der Fläche sowie jegliches Aufbrin-
gen von Düngemitteln auf die Fläche unzulässig. 

 Pro Jahr darf nicht mehr als 80 kg N/ha Gesamtstickstoff (Wirtschafts- oder Han-
delsdünger) aufgebracht werden. (Erhaltungsdüngung). Bei der zulässigen Erhal-
tungsdüngung ist die Düngermenge des ggf. aufgetriebenen Weideviehs mit zu 
berücksichtigen. 

 Es darf keine Gülle aufgebracht werden. 
 Jegliches Aufbringen von Pestiziden ist unzulässig. Die Bekämpfung von Tipula 

und Feldmäusen kann bei Vorliegen von Warndienstmeldungen des Pflanzen-
schutzamtes und nach Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde durch-
geführt werden. 

 Jegliche Einrichtung zusätzlicher Entwässerungseinrichtungen ist unzulässig. Die 
ordnungsgemäße Unterhaltung gegebenenfalls bestehender Dränagen bleibt zu-
lässig. 

 Veränderungen der Bodengestalt durch Verfüllen, Einplanieren etc. sind unzuläs-
sig. Unberührt hiervon ist die ordnungsgemäße Unterhaltung von Flächenzufahr-
ten und Überfahrten. 

 Die Anlage von Mieten oder Futterständen und die Lagerung von Silage, Heubal-
len oder sonstigen Materialien sowie das Abstellen von Geräten sind unzulässig. 
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 Anpflanzen von standortgerechten, heimischen Baum-Strauchanpflanzungen 
(ca. 1.350 m²) 

 
Entlang der südlichen und südwestlichen Plangebietsgrenze sind bis zu 3,00 m breite 
Pflanzstreifen mit Bäumen und Sträuchern zur Abgrenzung und Einbindung vorzusehen 
und dauerhaft zu erhalten. Ferner setzt der Bebauungsplan Nr. 114 im nördlichen Be-
reich (östlich des bestehenden Gehöfts) einen rd. 430 m² großen Pflanzstreifen fest. 
Bei der Auswahl der Gehölze wird in Anlehnung an die potenziell natürliche Vegetation 
auf standorttypische, heimische Arten zurückgegriffen. Die Anpflanzungen sind in der 
auf die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen folgenden Pflanzperiode durchzufüh-
ren. 
 
Neben der landschaftlichen Einbindung und der Schutz- bzw. Begrenzungsfunktionen 
weist eine standorttypische Gehölzvegetation (Kombination Bäume/Sträucher) einen 
hohen faunistischen Wert auf. Eine Vielzahl von biotoptypischen Vogelarten nutzen 
diese Biotope als Ansitz- und Singwarte sowie als Brutmöglichkeit. Weiterhin haben 
verschiedene Wirbellose und auch Amphibienarten ihren Haupt- oder Teillebensraum 
im Bereich von Gehölzen und Gebüschen. Neben der hohen Bedeutung für die Tierwelt 
und den Naturhaushalt prägen derartige Biotopstrukturen das Landschaftsbild positiv. 
Neben der hohen Bedeutung für die Tierwelt und den Naturhaushalt wird auf die be-
sondere Landschaftsbildprägung derartiger Biotopstrukturen hingewiesen. 
 
Folgende Bäume sind zu verwenden: 
 

Eberesche Sorbus aucuparia 
Hainbuche Carpinus betulus 
Stieleiche Quercus robur 
Birke Betula pendula 
Schwarzerle Alnus glutinosa 

 
Folgende Sträucher sind zu verwenden: 
 

Faulbaum Rhamnus frangula 
Holunder Sambucus nigra 
Pfaffenhütchen Euonymus europaea 
Hundsrose Rosa canina 
Schneeball Viburnum lantana 
Weißdorn Crataegus laevigata 

 
Folgende Qualitäten sind zu verwenden: 

 
Bäume:  Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm 
Sträucher: leichte Sträucher, 1 x verpflanzt, Höhe 70 – 90 cm 

 

 Anbringen von Nisthilfen für Stare und Gartenrotschwanz (jeweils 6 Stück) 
 
Für den Star und den Gartenrotschwanz sind jeweils sechs Nisthilfen anzubringen. Die 
Nisthilfen müssen speziell für die zuvor genannten Arten geeignet sein und fachgerecht 
an dem zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbereich angebracht und erhalten 
werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist rechtzeitig vor der Brutzeit zu gewähr-
leisten (s. o.). 
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5.3.2 Ersatzmaßnahmen 
 
Wie in der obigen Eingriffsbilanzierung ermittelt, verbleibt ein Kompensationsrestwert 
von 34.510 Werteinheiten für die Kompensation vom Schutzgut Pflanzen. Die Ge-
meinde verfügt über Poolflächen, die für Ersatzmaßnahmen zur Verfügung stehen. Ent-
sprechend werden 34.510 Werteinheiten zur vollständigen Kompensation der Eingriffe 
im Flächenpool umgesetzt. Auf den Flächen werden durch entsprechende Extensivie-
rungsmaßnahmen und Gehölzanpflanzungen ebenfalls attraktive Bereiche für Brutvö-
gel und Fledermäuse geschaffen, so dass auch die erforderliche Kompensation für 
diese Artengruppen gesichert ist. 
 
Ferner werden durch die vorliegende Planung Wallhecken auf einer Länge von insge-
samt ca. 746 m überplant bzw. in Abstimmung mit der Gemeinde Rastede nicht weiter 
als Schutzobjekte festgesetzt. Zur Kompensation sind an anderer Stelle ca. 888 m neue 
Wallhecken anzulegen oder wallheckenfördernde Maßnahmen durchzuführen. Dies er-
folgt über das Wallheckenschutzprogramm der Unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Ammerland. Die Gemeinde Rastede wird zu diesem Zweck mit der Naturschutz-
stiftung Ammerland eine vertragliche monetäre Regelung treffen, durch welche die 
Wallhecke über die Stiftung kompensiert werden kann. 
 
Über die beschriebenen Maßnahmen und Flächen können die ermittelten Umweltaus-
wirkungen vollständig ersetzt werden. 
 

6.0 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

6.1.1 Standort 
 
Bei dem vorliegenden Planvorhaben handelt es sich um die Weiterentwicklung des im 
Bereich der Feldstraße und der Butjadinger Straße bereits vorhandenen Siedlungsan-
satzes im Ortsteil Ipwege durch die Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten (WA). 
Aufgrund der örtlich vorhandenen Siedlungsstrukturen und der vorhandenen verkehrli-
chen und technischen Infrastruktur eignet sich dieser Bereich für den vorgesehenen 
Nutzungszweck.  

6.1.2 Planinhalt 
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 werden allgemeine Wohnge-
biete (WA) mit einem dem städtebaulichen Umfeld angepassten Verdichtungsmaß 
(GRZ 0,3 und 0,4) festgesetzt. Die zulässige Nutzungsart ist den örtlichen Gegeben-
heiten angepasst und lässt eine maßvolle Entwicklung zu. Die Anbindung des Plange-
bietes erfolgt über die Butjadinger Straße und die innere Erschließung wird über die 
Festsetzung von Planstraßen gesichert. Ein verbleibendes Kompensationsflächendefi-
zit wird extern kompensiert.  
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7.0 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren 

7.1.1 Analysemethoden und -modelle 
 
Die Eingriffsregelung für den Bebauungsplan Nr. 114 wurde für das Schutzgut Pflanzen 
auf Basis des niedersächsischen Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) abgehandelt. Zusätzlich 
wurde für die übrigen Schutzgüter eine verbal-argumentative Eingriffsbetrachtung vor-
genommen. 

7.1.2 Fachgutachten 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes führte die NWP Planungsgesell-
schaft mbH, Oldenburg, eine Biotoptypenkartierung im Geltungsbereich und der an-
grenzenden Umgebung des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 114 durch. Ferner er-
stellt die NWP Planungsgesellschaft mbH ein faunistisches Gutachten zum Gebietsen-
twicklungsprojekt „Feldstraße“ (vgl. Anlagen).  

7.1.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 
 
Zu den einzelnen Schutzgütern stand ausreichend aktuelles Datenmaterial zur Verfü-
gung bzw. wurde im Rahmen der Bestandserfassungen und Gutachten erhoben, so 
dass keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auftraten. 

7.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
 
Gemäß § 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen 
überwachen (Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. 
Hierdurch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig 
erkannt werden, um geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. Im Rahmen 
der vorliegenden Planung wurden zum Teil erhebliche bzw. weniger erhebliche Um-
weltauswirkungen festgestellt.  
 
Zur Überwachung der prognostizierten Umweltauswirkungen der Planung wird inner-
halb von zwei Jahren nach Satzungsbeschluss eine Überprüfung durch die Gemeinde 
Rastede stattfinden, die feststellt, ob sich unvorhergesehene erhebliche Auswirkungen 
abzeichnen. Gleichzeitig wird die Durchführung der notwendigen Kompensationsmaß-
nahmen ein Jahr nach Umsetzung der Baumaßnahmen erstmalig kontrolliert. Nach wei-
teren drei Jahren wird eine erneute Überprüfung stattfinden. Sollte diese nicht durchge-
führt worden sein, wird die Gemeinde deren Realisierung über geeignete Maßnahmen 
sicherstellen. 
 

8.0 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Gemeinde Rastede beabsichtigt, die hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen durch 
die Erweiterung der bereits vorhandenen Siedlungsstrukturen zu befriedigen und stellt 
hierfür den Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege, Nördlich Feldstraße“ auf. Zur planungs-
rechtlichen Absicherung erfolgt im Parallelverfahren die 78. Flächennutzungsplanände-
rung. 
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Die Umweltauswirkungen des Planvorhabens liegen in dem Verlust von zum Teil bereits 
vorgeprägten Böden sowie Lebensräumen für Pflanzen durch die zulässige Versiege-
lung. Die Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, 
und Kultur- und Sachgüter (Wallhecke) sind als erheblich zu bewerten. Auf das Schutz-
gut Landschaft entstehen weniger erhebliche Auswirkungen. Weitere erhebliche Um-
weltauswirkungen entstehen nicht. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter 
Berücksichtigung der Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsgebote im Umwelt-
bericht zum Bebauungsplan Nr. 114 dargestellt. Die Empfehlungen reichen von der Mi-
nimierung der neu zu versiegelnden Bodenfläche bis zur Festsetzung von Ausgleichs-
maßnahmen. Weiterhin sind Kompensationsmaßnahmen auf externen Flächen durch-
zuführen. Die Gemeinde Rastede verfügt über Poolflächen, die für Ersatzmaßnahmen 
zur Verfügung stehen. Entsprechend werden die Eingriffe in den Naturhaushalt im Flä-
chenpool umgesetzt. Ferner werden die Beeinträchtigungen in die Wallhecken im Rah-
men des Wallheckenschutzprogramms der unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Ammerland kompensiert. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich sowie entsprechende in die verbindliche 
Bauleitplanung eingestellten Maßnahmen auf Ersatzflächen davon auszugehen ist, 
dass keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen im Geltungsbereich zurück 
bleiben.  
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Anlage 1: Biotoptypenkartierung „Feldstraße“ (NWP PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2019/122 
freigegeben am 22.05.2019 

 
GB 1 Datum: 20.05.2019 
Sachbearbeiter/in: Triebe, Tabea  
 

Aufstellung des Bebauungsplans 114 - Nördlich Feldstraße 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 18.06.2019 Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen 
N 24.06.2019 Verwaltungsausschuss 
Ö 25.06.2019 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belang gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 3 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden auf der Grundlage dieser 
Beschlussvorlage sowie der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Um-
welt und Straßen vom 18.06.2019 berücksichtigt. 

 
2. Die bisherige Beschlussfassung und Abwägung wird bestätigt. 

 
3. Der Bebauungsplan 114 mit örtlichen Bauvorschriften, Begründung und Um-

weltbericht wird gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 10 
Abs. 1 BauGB beschlossen.  

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Um die Wohnbaufläche aus der 78. Änderung des Flächennutzungsplans auch auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bereitzustellen, wird der Bebauungsplan 114 
aufgestellt. Gemäß städtebaulichem Konzept entstehen ca. 50 Bauplätze für Einzel- 
und Doppelhäuser sowie 2 bis 4 Grundstücke für Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 
Wohneinheiten.  
 
Die Inhalte des Bebauungsplans 114 sind in den bisherigen Beratungen umfangreich 
erläutert worden (s. Vorlagen 2018/0159, 2018/240 und 2019/057). Aufgrund von 
Änderungen im Umweltbericht hat eine erneute öffentliche Auslegung und erneute 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zu den geänderten Bestandteilen der 
Planung stattgefunden. 
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Von den Trägern öffentlicher Belange wurden lediglich redaktionelle Hinweise gege-
ben. Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit hat sich ein Anwohner aus der Feld-
straße hinsichtlich der Erschließungsmöglichkeiten seines im Plangebiet gelegenen 
Hintergrundstücks geäußert.  
 
Die Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge sind der Anlage 1 zu entnehmen. 
Inhaltliche Änderungen waren infolge der eingegangenen Stellungnahmen nicht er-
forderlich, sodass der Satzungsbeschluss gefasst werden kann.  
 
Nähere Ausführungen werden in der Sitzung am 18.06.2019 gegeben. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Abwägungsvorschläge 
2. Planzeichnung 
3. Begründung 
4. Umweltbericht 

 
 
 



 

 
 

GEMEINDE RASTEDE 
Landkreis Ammerland 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 

Bebauungsplan Nr. 114  
 

„Ipwege – nördlich Feldstraße“ 
 

Erneute Beteiligung der Behörden und  
sonstiger Träger öffentlicher Belange  

(§ 4a (3) BauGB i. V. m. § 4 (2) BauGB) 
 

und 
 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 4a (3) BauGB i. V. m. § 3 (2) BauGB) 

 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            13.05.2019

kobbe
Textfeld
Anlage 1 zu Vorlage 2019/122
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Träger öffentlicher Belange 
 

Es wurden keine Stellungnahmen ohne Anregungen vorgebracht. 
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Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

1. Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 

 
2. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Bezirksstelle Oldenburg-Nord 
Im Dreieck 12 
26127 Oldenburg 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 
 

  

 Zu den geänderten oder ergänzten Teilen habe ich folgende Anregungen: 
Im ersten Satz der örtlichen Bauvorschrift Nr. 5 fehlt meines Erachtens das 
Nomen. Ich rege insofern eine redaktionelle Überprüfung an.  
 
Im Kapitel 6.0 der Begründung ist meines Erachtens einmal "WA2" im 
Klammerzusatz zu entfernen. 
 
Darüber hinaus gebe ich folgenden Hinweis: Die textliche Festsetzung Nr. 
14 ist noch korrekturbedürftig (Spielplatzes anstatt "Spieplatzes"). 
 
Eine vollumfängliche redaktionelle Überprüfung der Planunterlagen (Be-
gründung und Umweltbericht) wurde absprachegemäß nicht vorgenom-
men. 
 

  
Der Anregung wird gefolgt und die örtliche Bauvorschrift Nr. 5 überprüft.  
 
 
Der Anregung wird gefolgt und das Kapitel 6.0 überprüft.  
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die textliche Festsetzung Nr. 14 korrigiert.  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Bezirksstelle Oldenburg-Nord 
Im Dreieck 12 
26127 Oldenburg 
 

  

 Aus allgemeiner landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 114 dann keine Bedenken, wenn gewährleistet 
wird, dass sich die externen Kompensationsmaßnahmen nicht nachteilig 
auf die Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe auswirken werden. 
 

 In den vorliegenden Planunterlagen wurde bereits darauf hingewiesen, 
dass das verbleibende Kompensationsflächendefizit innerhalb des beste-
henden Flächenpools der Gemeinde Rastede kompensiert wird. Die hierin 
umzusetzenden Maßnahmen, die u. a. eine extensive Grünlandnutzung be-
inhalten, wurden im Vorfeld mit der zuständigen unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Ammerland und den Flächeneigentümern abge-
stimmt. Nachteilige Entwicklungen der vorhandenen landwirtschaftlichen 
Betriebe sind demnach nicht zu erwarten.  
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13.05.2019 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Bürger 1: 
 

  

 Wir sind der Ansicht, dass die Zuwegung über Zufahrt Grundstück 27/25 für 
Zugang gem. § 4 Abs. 1 NBauO durch Feuerlösch- und Rettungsgeräte zu 
schmal ist. 
 
 
Wir bitten um Überprüfung einer Zuwegung über die Planstraße des neuen 
Baugebiets, d. h. aus nördlicher Richtung und nicht von der Feldstraße aus. 
Die Eigentümer der Fläche 27/xx stehen einer Bebauung über eine Zuwe-
gung von der Feldstraße aus kritisch gegenüber, daher regen wir die alter-
native Zuwegung an, um späteren Rechtsstreitigkeiten zwischen unseren 
Nachbarn und uns, aber auch unsere Nachbarn mit der Gemeinde bzw. 
dem Landkreis (bei Beantragung einer Baugenehmigung für Grundstück 
27/xx) aus dem Wege zu gehen. 
  
Wir streben eine Rechtssicherheit an, dass unser in das Baugebiet aufge-
nommene Grundstück 27/xx auch tatsächlich bebaut werden kann und 
möchten nicht bei Beantragung einer Baugenehmigung mit einer späteren 
Entscheidung konfrontiert werden, dass eine Bebauung mangels Erschließ-
barkeit/Zuwegung faktisch nicht möglich sei. 
 
Eine Zuwegung aus nördlicher Richtung zur Grenze Grundstücke 27/xx und 
27/xx wäre u. E. insofern möglich, als dass der vorhandene Wall an dieser 
Stelle nicht bepflanzt ist (siehe Fotos). Der zwischen Grundstück 27/xx und 
27/xx vorhandene und vor einigen Jahren privat bepflanzte Wall wurde bis-
her noch nicht gesondert in die Bauleitplanung aufgenommen und könnte 
als Ausgleich für einen - relativ schmalen - Walldurchbruch dienen. 
 
 
 
Details siehe beigefügtes Dokument / Fotos. 
 
Für Rückfragen oder eine persönliche Besprechung stehen wir gerne zur 
Verfügung (Tel. xxxxxxxxxxx). 
 

 Bei dem besagten Flurstück handelt es sich um eine 5,00 m breite Stich-
straße, welche für Feuerlösch- und Rettungsgeräte ausreichend dimensio-
niert ist. Gem. § 4 (1) NBauO muss lediglich der Zugang zu einer befahrba-
ren öffentlichen Verkehrsfläche gegeben sein, welches hier der Fall ist.  
 
Aus nördlicher Richtung können lediglich die östlich und westlich gelegenen 
Grundstücke erschlossen werden. Die Planung einer weiteren Stichstraße 
ist aufgrund des zu geringen Abstandes nicht möglich, da ansonsten ein 
Grundstück entsteht, welches von drei Seiten von Stichstraßen umgeben 
ist. Des Weiteren ist die bereits vorhandene Stichstraße ausreichend di-
mensioniert, sodass einer Erschließung aus südlicher Richtung nicht ent-
gegengesprochen werden kann.  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Wie bereits weiter oben ge-
nannt, ist eine Erschließung mithilfe des Stiches gewährleistet und somit 
eine Bebauung auf dem entsprechenden Grundstück möglich.  
 
 
 
Wie bereits weiter oben genannt, ist die Errichtung einer Stichstraße von 
Norden aus an dieser Stelle nicht möglich, da aufgrund der geringen Breite 
ein Grundstück entstehen würde, welches von drei Seiten erschlossen wird. 
Des Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass die bereits vorhan-
denen Bäume auf dem Wall nicht durch den Durchbruch geschädigt bzw. 
wegen des Durchbruches entfernt werden müssen. Wie bereits weiter oben 
genannt, ist eine Erschließung mithilfe des südlich bereits vorhandenen Sti-
ches gewährleistet.  
 
Die Fotos werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Wie in der Planzeichnung erkennbar, wurde nicht das Konzept mit der Er-
schließung über Wendehammer, sondern die Ringerschließung ausge-
wählt. Hierdurch können statt fünf etwas größerer Grundstücke, sechs et-
was kleinerer Grundstücke an der betroffenen Fläche erschlossen werden. 
Mithilfe der Grundlage des besagten Konzeptes wäre sofort ersichtlich, 
dass der westlich vorgeschlagene Stich unnötig ist, da das Grundstück 
27/20 über die geplante Ringerschließung erschlossen wird. Der östlich vor-
geschlagene Stich ist, wie bereits weiter oben genannt, nicht möglich, da 
hierdurch ein größeres Grundstück entstehen würde, welches von drei Sei-
ten erschlossen wird. Da, wie bereits weiter oben genannt, eine Erschlie-
ßung mithilfe des südlich bereits vorhandenen Stiches gewährleistet ist, 
wird von einer Erschließung über die nördliche Planstraße abgesehen.  
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3. Bauweise, Baugrenzen

Grund chenzahl (GRZ), z.B. 0,3

2.

1. Art der baulichen Nutzung

0,3

Baugrenze

Stra n che

I

Allgemeines Wohngebiet (WA)

FH  9,50 m

max. 2 WO

Private n che

8.  Sonstige Planzeichen

Gemeinde Rastede

Bebauungsplan 

Gemeinde Rastede

Bebauungsplan Nr. 114

Landkreis Ammerland

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Internetseite der Gemeinde einsehbar.

Rastede, ...................                                                                                         ............................

SATZUNGSBESCHLUSS

PLANVERFASSER

Mosebach & Partner.

Rastede, ...................
                                                                                                                  .....................................
                                                                                                                   Dipl. Ing. O. Mosebach
                                                                                                                           (Planverfasser)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ................... die Aufstellung

Der Aufstellungsbeschluss ist gem. (1) BauGB am ................... o blich bekannt gemacht worden.

Rastede, ...................                                                                                         ...........................

VERFAHRENSVERMERKE

(NBauO) in den jeweils aktuellen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Rastede den Bebauungsplan Nr. 114

Rastede, den .....................                                                                          ................................

PLANUNTERLAGE

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
 1:1.000

Vermessungs- und Katasterverwaltung,

8

La
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg

.. / 2018). Sie ist hinsichtlich der
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die

Westerstede, 

........................................................................
Dipl. Ing. Alfred Menger

..........................................
       (Unterschrift)

 

Rastede, ...................                                                                                        .............................

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 114 "  
Bauvorschriften ist gem. Abs. 3 BauGB am .......................  bekannt gemacht worden. Der

114 ist damit am .............. rechtsverbindlich geworden.

Rastede, ...................                                                                           ...........................
                                                                                                           

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 114 "
 ist gem.  die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des

geltend gemacht worden.

Rastede, ...................                                                              ...........................
                                                                                                           

INKRAFTTRETEN

(Siegel)

(Siegel)

M. 1 : 1.000

Endfassung                      17.05.2019

a
abweichende Bauweise, siehe textl. Festsetzung Nr. 8

ED

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 114 " " 

Rastede, ...................                                                                    ...........................

TH  4,50 m

HINWEISE

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder  Bodenfunde (das  u. a.
sein:  Holzkohle- ansammlungen, Schlacken sowie   u.
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem.  14 (1)
des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und  der unteren Denkmalschutz-

 des Landkreises Ammerland oder dem Nds. Landesamt  Denkmalpflege, 
Oldenburg, Ofener  15, 26121 Oldenburg, Tel.: 0441/ 799-2120  gemeldet werden.
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen
sind nach  14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige  zu
lassen, bzw.  ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die  vorher die
Fortsetzung der Arbeit gestattet.  Erdarbeiten im Geltungsbereich  einer denkmal-
rechtlichen Genehmigung gem.  13 NDSchG, diese kann verwehrt werden oder mit Auflagen verbunden
sein.

2. In der Umgebung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 114 "Ipwege -  
befinden sich Baudenkmale ("Butjadinger  122", "Butjadinger  117"). 

 in der Umgebung eines Baudenkmales, die dessen Erscheinungsbild beeinflussen

3. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist

4. Sollten Bodenverunreinigungen zutage treten, so ist  die untere  des
Landkreises Ammerland zu benachrichtigen.

5. Sollten bei den Bau- und Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten,  Minen etc.) gefunden
werden, sind diese umgehend dem Landesamt  Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu
melden.

6.

7. Sollte die Nutzung einer Brauchwasseranlage (z.B. Regenwasserzisterne, Hausbrunnen,
Grauwassernutzung) im Haushalt vorgesehen sein (z.B.  ist dieses dem
Gesundheitsamt, Lange  36, 26655 Westerstede, anzuzeigen. Die Installation solcher Anlagen
muss den technischen Normen entsprechen. Querverbindungen, z.B. Eigenwasserversorgungsanlage/

8. Im  der K 143 "Butjadinger  in die  sind gem. RASt 2006, Bild 120
und Tabelle 59 beschriebenen Sichtfelder freizuhalten. Der Bereich der freizuhaltenden Sichtfelder ist von
jeder sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung in einer  von 0,8 m bis 2,5 m  der Oberkante

9. Von der K 143 "Butjadinger  gehen Emissionen aus.  das geplante Baugebiet 
 dem  der  keinerlei  hinsichtlich

Immissionsschutz geltend gemacht werden.

10. Es ist die Verordnung  die bauliche Nutzung der  (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 anzuwenden.

11. Die Innenbereichssatzung nach  34 (4) Satz 1 Nr. 3 BauGB  einen "Teilbereich an der Butjadinger
 im Ortsteil Wahnbek der Gemeinde Rastede vom 23.12.2005 wird nach Inkraftreten des

1. Der  Geltungsbereich der  Bauvorschriften gem.  84 NBauO  die Gestaltung ist mit

2. Innerhalb des im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohngebietes 2 (WA2) sind die 
der  als Sattel-, Walm- oder  mit einer sichtbaren Dachneigung von   zu

3. Innerhalb der im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohngebiete 1, 3 und 4 (WA1, WA3 und
WA4) sind die  der  als Sattel-, Walm- oder  mit einer sichtbaren

4. Innerhalb des im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohngebietes 1, 4 (WA1, WA4) sind als
Dachaufbauten nur Giebelgauben und Schleppdachgauben  Die Dachgauben  eine
Gesamtbreite von 1/3 der  des  nicht  Der seitliche Abstand der
Gauben untereinander sowie zur  Dachkante (Ortgang) muss mindestens 0,80 m betragen.

 Gauben sind nicht  Die Dachausbauten einer  sind in Form,
Gestaltung, Abmessung und Material identisch  Der Abstand der Dachausbauten zur Dachkante
(Ortgang) sowie untereinander ist symmetrisch anzuordnen. Die Dachgauben sind von der Traufkante
abgesetzt und symmetrisch anzuordnen.

5. Innerhalb des im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohngebietes 2 (WA2) sind als
Dachaufbauten (Dachgauben und  nur solche in Form von Giebelgauben,
Schleppdachgauben und  mit Giebel (Zwerchgiebel)  Die   (TH)
innerhalb des WA2 darf durch diese Bauteile  werden. Die Breite von Gauben und
Dachaufbauten darf insgesamt nur 1/3 der  betragen.  oder

6. Innerhalb der im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohngebiete 1 - 4 (WA1 - WA4) sind

7.

  der.

8. Die  und nicht   sind als Vorgartenbereiche auszubilden.
Nicht pflanzliche Elemente (z.B.  oder Mauern)  1,10 m sind nicht  Der Vorgartenbereich
ist zu 80 % als  dauerhaft herzustellen, zu unterhalten sowie von Versiegelung freizuhalten.

9.   84 (3) Nr. 4 NBauO sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes oberirdische Freileitungen

10. Ordnungswidrig handelt nach  80 (3) NBauO, wer  oder  den Nr. 1 bis 8 dieser 
Bauvorschriften zuwiderhandelt.   80 (5) NBauO  Ordnungswidrigkeiten nach  80 (3) NBauO

Bepflanzungen

 zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

von Natur und Landschaft, Zweckbestimmung: siehe textl. Festsetzung Nr. 15

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete 1-4 (WA1 - WA4) gem.  4 BauNVO sind die

2. Innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete 1 und 4 (WA1 und WA4) sind je 
maximal sechs Wohneinheiten und innerhalb des festgesetzten Wohngebietes 2 und 3 (WA2 und WA3) sind
je  maximal zwei Wohneinheiten  Besteht ein  aus zwei 
benutzbaren  sind innerhalb des WA1 und WA4 je  insgesamt maximal sechs
Wohneinheiten oder innerhalb des WA2 und WA3 zwei Wohneinheiten  Sofern mehrere 
aneinandergebaut werden, sind maximal drei Wohneinheiten innerhalb des WA1 und WA4  bzw. maximal

3. Innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete 1 - 4 (WA1 - WA4) gelten  bauliche Anlagen

Oberer Bezugspunkt:
               Obere Firstkante.

Mauerwerks und der Dachhaut.

Unterer Bezugspunkt:

4. Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete 1 und 4 (WA1 und WA4) sind Staffelgeschosse gem.  9 (1) Nr. 1

5.
 (Carports) gem.  12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von    14 (1)

6. Auf den nicht   entlang der festgesetzten  zum Erhalt von 
 und sonstigen Bepflanzungen gem.  9 (1) Nr. 25a + b BauGB sind Garagen und 

 (Carports) gem.  12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von    14 (1)

7. Je  ist maximal eine  gem.  9 (1) Nr. 11 BauGB in einer Breite von
maximal 5,00 m  Bei  mit zwei und mehr Wohnungen sind ausnahmsweise

8. In der festgesetzten abweichenden Bauweise (a) gem.  22 (4) BauNVO sind Einzel- und 
 wie in der offenen Bauweise, jedoch mit einer  von max. 16,00 m. Hausgruppen

sind nicht  Garagen gem.  12 (6) BauNVO und Nebenanlagen gem.  14 (1) BauNVO sind auf die

9. Der innerhalb des Geltungsbereiches gem.  9 (1) Nr. 25 b BauGB festgesetzte Einzelbaum ist auf Dauer zu
erhalten und zu pflegen. Bei Abgang aufgrund einer Befreiung ist eine entsprechende Ersatzpflanzung vom
Eingriffsverursacher vorzunehmen. Im Radius von 5,00 m ausgehend von der Stammmitte des zu
erhaltenden Einzelbaumes sind Versiegelungen, Abgrabungen und    der

 und sonstiger  sind  gem. RAS-LP 4 und DIN 18920
vorzusehen.

10. Innerhalb der  zur Erhaltung von   und sonstigen Bepflanzungen gem.  9 (1) Nr.
25 b) BauGB ist der vorhandene  zu  zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. 

11. Innerhalb der festgesetzten  zum Anpflanzen von   und sonstigen Bepflanzungen
gem.  9 (1) Nr. 25 a) BauGB sind standortgerechte  (Baum-Strauchhecken) aus
einheimischen Arten (z.B.  Eberesche, Hainbuche, etc.;  Faulbaum, Holunder, etc.) nach

 des Umweltberichtes zum Bebauungsplan Nr. 114 "Ipwege -   anzulegen und
auf Dauer zu erhalten. Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen 

12. Innerhalb der besonders gekennzeichneten, nicht   sind zum Schutz der
angrenzenden  gem.  9 (1) Nr. 20 BauGB  und -abgrabungen,

13. Innerhalb der gem.  9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten    zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft wird ein wassergebundener  und Radweg mit einer
Breite von 3,00 m und einer  von 500  gem.  9 (1) Nr. 11 BauGB als 
besonderer Zweckbestimmung festgesetzt.

OKFF  0,30 m

RRB

0,6 G (GFZ)

 

offene Bauweiseo

Bepflanzungen

14. Innerhalb der gem.  9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten    zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft wird die Errichtung eines Spielplatzes mit einer

15. Innerhalb der gem.  9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten    zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist das geplante  (RRB)
durch geschwungene Uferlinien und flache  1 : 3 bis 1 : 5) naturnah zu
gestalten. Das  ist weitestgehend der Sukzession zu  und in seiner

 zu erhalten. Die umliegenden  sind als Extensivwiesen naturnah zu
entwickeln und zu erhalten.

16. Als  zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. 
9 (1) Nr. 20 BauGB ist die  (ausgenommen 
zur Vermeidung artenschutzrechtlicher  gem.  (1) Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG)  der Zeit zwischen dem  und dem   Eine

 Baufeldfreimachung ist ausnahmsweise in der Zeit zwischen dem  und dem
  wenn durch eine  Baubegleitung artenschutzrechtliche

17. Als  zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. 
9 (1) Nr. 20 BauGB sind  und Rodungsarbeiten zur Vermeidung artenschutzrechtlicher

 gem.  44 (1) BNatSchG  der Zeit zwischen dem  und dem
30.September  Unmittelbar vor den  sind die  oder bei Abriss- und

 die  durch eine sachkundige Person auf die Bedeutung 
 Vogelarten sowie auf das Fledermausvorkommen zu  Sind

Individuen/Quartiere vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere

18. Als  zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. 
9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche      44 (1)
BNatSchG zu vermeiden,  Star und Gartenrotschwanz jeweils sechs Nisthilfen anzubringen. Die
Nisthilfen  jeweils speziell  die zuvor genannten Arten geeignet sein und fachgerecht an dem
zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbereich angebracht und erhalten werden. Die 

n che mit der Zweckbestimmung Spielplatz

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede  hat in seiner Sitzung am ................... 
Entwurf und der

Abs. 3 BauGB 
BauGB beschlossen. Ort und Dauer der erneuten Auslegung wurden am ...................  bekannt
gemacht. Der Entwurf  des Bebauungsplanes hat sowie den wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen vom .................. bis zum

 und war auf der Internetseite der Gemeinde einsehbar .

Rastede, ............................                                                                                  ............................

86         26180 Rastede           Tel. (04402) 91 16 30         Fax 91 16 40
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TEIL I: BEGRÜNDUNG 

1.0 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 
 

Die Gemeinde Rastede beabsichtigt, angesichts der aktuellen Nachfragesituation nach 
attraktiven Wohnbauflächen auch außerhalb des Hauptortes, weitere Baugrundstücke 
nördlich der Feldstraße im Ortsteil Ipwege zu erschließen und stellt zu diesem Zweck 
den Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften 
auf. 
 

Da das Plangebiet im aktuellen Flächennutzungsplan der Gemeinde derzeit als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellt ist, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 
im Parallelverfahren gem. § 8 (3) Nr. 1 BauGB mit der 78. Änderung des Flächennut-
zungsplanes durchgeführt.  
 
Das Plangebiet mit einer Flächengröße von ca. 6,8 ha soll angesichts der anhaltend 
hohen Nachfrage nach Baugrundstücken für eine regionaltypische Einzel- und Doppel-
hausbebauung sowie in geringem Maße für Mehrfamilienhäuser den anhaltend hohen 
Bedarf decken. Im nördlichen Bereich soll ebenfalls die Möglichkeit zur Realisierung ei-
nes Kindergartens bestehen. Alternative Entwicklungsflächen mit vergleichbarerer städ-
tebaulicher Qualität stehen der Gemeinde Rastede aktuell nicht zur Verfügung. 
 
Insgesamt sollen mit dem Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein attraktives Wohngebiet mit hoher Wohn- 
und Aufenthaltsqualität geschaffen werden, welches sich durch den Erhalt der Wallhe-
ckenstrukturen im Plangebiet verträglich in den vorhandenen Siedlungs- und Land-
schaftsraum einfügt. Insgesamt lassen sich innerhalb der Entwicklungsfläche ca. 50 
Baugrundstücke realisieren. 
  
Zur Umsetzung des genannten Planungsziels werden im Bebauungsplan Nr. 114 
„Ipwege – nördlich Feldstraße“ allgemeine Wohngebiete (WA) gem. § 4 BauNVO fest-
gesetzt. Die Entwicklung der allgemeinen Wohngebiete (WA) sehen eine ortstypische 
Einzel- und Doppelhausbebauung sowie in geringem Maße eine Mehrfamilienhausbe-
bauung vor, die sich behutsam in den lokalen Siedlungskontext einfügt. Dieses ge-
schieht durch eine maßvolle, an den Bestandsstrukturen orientierte Festsetzung von Art 
und Maß der baulichen Nutzung sowie unter weitgehendem Erhalt des im Plangebiet 
befindlichen, ortsbildprägenden Gehölzbestandes. Zur Steuerung der baulichen Gestal-
tung der künftigen Bebauung werden örtliche Bauvorschriften zur Dachneigung formu-
liert, die größtenteils um Regelungen zur Dachform, Dacheindeckung sowie zu Dach-
aufbauten ergänzt werden. Des Weiteren werden örtliche Bauvorschriften zur Vorgar-
tengestaltung  und Einfriedungen zwischen den Verkehrsflächen und den straßenseiti-
gen Baugrenzen definiert. Die Erschließung des Wohngebietes erfolgt von der westlich 
an das Plangebiet angrenzende Butjadinger Straße. 

 
Zur konfliktfreien Oberflächenentwässerung des allgemeinen Wohngebietes (WA) wird 
voraussichtlich die Anlage eines Regenrückhaltebeckens erforderlich sein, welches im 
östlichen Bereich des Plangebietes vorgesehen ist. Zur Sicherstellung der Notwendig-
keit eines Regenrückhaltebeckens wird ein Oberflächenentwässerungskonzept im Rah-
men des nachgelagerten wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens erstellt. 
 
Aufgrund der ländlich geprägten Lage sind zudem die Belange der landwirtschaftlichen 
Betriebe und deren Geruchsaufkommen zu beachten. Jedoch betreibt der landwirt-
schaftliche Betrieb nördlich des Plangebietes bereits keine Tierhaltung mehr und wird 
dieses für die Zukunft auch nicht wieder aufnehmen, sodass im Verfahren zunächst 
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keine weitere Beurteilung getroffen und die Erstellung eines Geruchsgutachtens vorerst 
verworfen wird. 

 
In der Abwägung gem. § 1 (7) BauGB sind gleichermaßen die Belange des Umwelt-
schutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB i. V. 
m. § 1a BauGB zu berücksichtigen. Diese werden im Umweltbericht gem. § 2a BauGB 
zum Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ umfassend beschrieben 
und bewertet. Für die unvermeidbaren, erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
und ihrer Funktionen werden im Rahmen dieser Bauleitplanung Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen festgelegt. Die artenschutzrechtlichen Belange zum Planvorhaben werden 
ebenfalls berücksichtigt (vgl. Kap. 4.1). 
 
Die durch das Planvorhaben berührten Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie 
der Landschaftspflege gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB im Sinne des BNatSchG und die wei-
teren, umweltbezogenen Auswirkungen werden im Umweltbericht gem. § 2a BauGB do-
kumentiert. Der Umweltbericht ist als Teil II verbindlicher Bestandteil der Begründung 
des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“. Zudem werden auf der 
Grundlage einer ökologischen Bestandsaufnahme die durch das Planvorhaben vorbe-
reiteten Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild im Sinne des BNatSchG 
bilanziert und bewertet und im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – 
nördlich Feldstraße“ eingestellt. 

1.1 Städtebauliche Erforderlichkeit des Planvorhabens 
 
Die Gemeinde Rastede plant mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege 
– nördlich Feldstraße“ ein Wohngebiet mit ca. 50 Baugrundstücken für eine ortstypische 
Einzel- und Doppelhausbebauung sowie im geringen Maß für eine Mehrfamilienhaus-
bebauung im Ortsteil Ipwege zu schaffen. Hierdurch soll der langfristige Siedlungsbedarf 
für einen Planungszeitraum bis zum Jahr 2030 in der Ortschaft Wahnbek sichergestellt 
werden.  
 
Diese städtebaulich erforderliche Planung entsprechend des Planungszieles führt dazu, 
dass in einem notwendigen Umfang der Landwirtschaft Nutzflächen entzogen werden. 
Da die Gemeinde Rastede aber zwingend auf die Inanspruchnahme der Flächen für die 
zukünftige Gemeindeentwicklung angewiesen ist, sollen hier die Belange der Landwirt-
schaft zurückgestellt werden.  
 
Stadtplanerische Zielsetzung ist primär die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
für die Siedlungsentwicklung (gem. § 1a Abs. 2 BauGB) - da der Innenentwicklung 
grundsätzlich der Vorrang vor der Außenentwicklung einzuräumen ist. Jedoch ist die 
Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen durch die Aufstellung von Bebauungsplä-
nen nach § 13a BauGB zur baulichen Nutzung von innerörtlich mindergenutzten Flächen 
bzw. von Freiflächen im Kernbereich bereits ausgeschöpft bzw. nur noch möglich 
auf ca. 10-15 Bauplätzen für Einfamilienhäusern auf Hintergrundstücken in der Schul-
straße, Feldstraße und Hesterstraße und somit für den anstehenden Bedarf nicht aus-
reichend dimensioniert. Des Weiteren wurde zuletzt im Jahr 2015 in der Ortschaft Wahn-
bek ein größeres Angebot für Wohnungsbauentwicklung angeboten, sodass ein großer 
Bedarf und eine anhaltend hohe Nachfrage nach Bauland vorhanden ist, weswegen die 
landwirtschaftliche Fläche für Wohnungsbau genutzt werden soll.  
 
Folglich beabsichtigt die Gemeinde Rastede, den Wohnstandort „Ipwege – nördlich 
Feldstraße“ in einzelnen Bauabschnitten bedarfsgerecht zu vermarkten. Planerische 
Grundlage für diese Flächenausweisung bildet die folgende überschlägige Wohnbauflä-
chenbedarfsanalyse, die den Siedlungsbedarf für die Ortschaft Wahnbek für einen Pla-
nungshorizont bis zum Jahr 2030 aufzeigt. Die Ermittlung des zukünftigen Baulandbe-
darfs setzt sich aus den folgenden drei Faktoren zusammen: 
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- Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2030, 
- Entwicklung der durchschnittlichen Haushaltsgröße, 
- Gebäudestruktur und deren Flächenbedarf. 

 
Die bisherige Bevölkerungsentwicklung in Rastede ist analog der regionalen und über-
regionalen Trends vornehmlich durch Wanderungsbewegungen bestimmt, während die 
natürliche Bevölkerungsentwicklung seit einigen Jahren rückläufig ist. Aufgrund des de-
mographischen Wandels (geringe Geburtenraten – zunehmende Alterung der Bevölke-
rung) ist auch für die Zukunft davon auszugehen, dass allein von Seiten der natürlichen 
Bevölkerungsbewegung kein Wachstum der Bevölkerung mehr zu erwarten sein wird. 
Mögliches Wachstum der Bevölkerung kann nur noch über intra- und interregionale 
Wanderungsbewegungen erzeugt werden. In Anbetracht der günstigen Lage der Ge-
meinde Rastede im Verflechtungsbereich des Oberzentrums Oldenburg, positiver wirt-
schaftsstruktureller Entwicklungen und den attraktiven Wohnstandortbedingungen (z. B. 
umfassendes Versorgungs- und Infrastrukturangebot, reizvolle Landschaft, günstige 
Verkehrsanbindung etc.) ist hier entsprechend der bisherigen Entwicklung auch weiter-
hin mit Bevölkerungszuwächsen zu rechnen. Langfristiges Ziel der Gemeinde Rastede 
ist es, eine ausgeglichene Bevölkerungs- und Erwerbsstruktur zu erhalten, um dem de-
mographischen Wandel entgegenzuwirken.  
 
Für die überschlägige Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs bis 2030 wurde ein Be-
völkerungszuwachs von 4,7 % (NBank) zum Ansatz gebracht. Die Prognose ergibt somit 
einen Anstieg der Bevölkerung von 3.995 Einwohnern im Jahr 2017 auf 4.183 Einwoh-
ner im Jahr 2030 (+ 188 Personen). Angesichts der o.g. Standortvorteile der Gemeinde 
Rastede wird ein Zuwachs der erwerbstätigen Bevölkerung, etwa von jungen Erwach-
senen im Familiengründungsalter erwartet, wodurch dem demografischen Wandel und 
dessen strukturellen Folgen für die örtliche Infrastruktur (Kindergärten, Schulen etc.) 
entgegengewirkt werden kann. Es ist davon auszugehen, dass das regional, im ländli-
chen Raum vorherrschende Einfamilienhaus nach wie vor den bevorzugten Gebäudetyp 
darstellt. Für diese Zielgruppe soll ein umfassendes Angebot an attraktiven Wohnbau-
grundstücken bereitgestellt werden.  
 
Neben der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung ist auch die Veränderung der 
Haushaltsstrukturen für die weitere Siedlungsentwicklung relevant. Das Schrumpfen der 
Haushaltsgrößen bedingt einerseits einen höheren Flächenbedarf, da die absolute An-
zahl der Haushalte steigt. Andererseits wächst die Nachfrage nach kleineren Wohnun-
gen in Doppelhäusern, Mehrfamilienhausanlagen und Geschosswohnungsbauten. In 
der Gemeinde Rastede beträgt die durchschnittliche Haushaltsgröße derzeit bereits 
2,12 Personen pro Haushalt, wird aber zukünftig von der NBank auf 1,98 Personen pro 
Haushalt zurückfallen. Für die Bedarfsprognose wird eine durchschnittliche Haushalts-
größe von 2,0 Personen angesetzt. Somit ist im Jahr 2030 auf Grundlage der Einwoh-
nerzahlen im Jahr 2017 (3.995 Einwohner) und der prognostizierten Einwohnerzahl im 
Jahr 2030 (4.183 Einwohner) mit 94 zusätzlichen Haushalten zu rechnen.  
 
Für den konkreten Bedarf an Nettowohnbauland wird die folgende, in den derzeitigen 
Siedlungsgebieten vorherrschende und von Bauinteressierte bevorzugt nachgefragte 
Gebäudestruktur mit dem jeweiligen Flächenbedarf angesetzt: 
 

- 70 % Einfamilienhäuser  je Wohneinheit 650 m²  
- 15 % Doppelhäuser  je Wohneinheit 350 m² 
- 15 % Mehrfamilienhäuser je Wohneinheit 150 m².  

 
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich ein Nettobaulandbedarf von 4,98 ha. 
Zusätzlich ist noch ein Flächenzuschlag von 30 % für notwendige Grün-, Verkehrs- und 
Wasserflächen sowie für interne Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen. Hieraus 
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errechnet sich ein Bruttobaulandbedarf von 6,48 ha für den avisierten Zeitraum bis zum 
Jahr 2030 für die Ortschaft Wahnbek.  
 
Die in der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ auf 
Grundlage der oben angeführten Bedarfsermittlung neu ausgewiesenen Wohnbauflä-
chen (ca. 6,8 ha) stellen daher insgesamt eine angemessene Angebotsplanung für den 
avisierten Planungszeitraum bis zum Jahr 2030 dar, um den zu erwartenden Bevölke-
rungszuwachs und der daraus resultierenden Nachfrage insbesondere nach attraktiven 
Baugrundstücken für die Realisierung von Einfamilien- und Doppelhäusern sowie im ge-
ringen Maß für eine Mehrfamilienhausbebauung in der Ortschaft Wahnbek Rechnung 
zu tragen.  
 
Die konkrete Erschließung der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 
„Ipwege – nördlich Feldstraße“ dargestellten allgemeinen Wohngebiete ist ebenfalls in 
mehreren Entwicklungsabschnitten vorgesehen. Bei der Vermarktung der letzten Grund-
stücke der Gemeinde Rastede überstieg die Zahl der Bewerber die der zur Verfügung 
stehenden Grundstücke um ein Vielfaches, wodurch sich ein entsprechender Siedlungs-
bedarf bereits konkret abzeichnet und das städtebauliche Erfordernis nach § 1 (3) 
BauGB gegeben ist.   

2.0 RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Kartenmaterial 
 
Die Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ wurde 
auf der Grundlage des vom Vermessungsbüro Alfred Menger, Westerstede, zur Verfü-
gung gestellten Kartenmaterials im Maßstab 1 : 1000 erstellt. 

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes umfasst eine  
ca. 6,8 ha große Fläche nördlich der Feldstraße und östlich der Butjadinger Straße im 
Ortsteil Ipwege. Die konkrete Abgrenzung sowie die Lage im Gemeindegebiet sind der 
Planzeichnung zu entnehmen. 

2.3 Nutzungsstrukturen und städtebauliche Situation 
 

Das gesamte Plangebiet ist derzeit unbebaut und wird als Acker- und Grünfläche ge-
nutzt. Lediglich im westlichen Bereich des Plangebietes befindet sich bereits eine Wohn-
bebauung, welche im Bebauungsplan erhalten bleiben soll. Durch einzelne Gehölzstruk-
turen in Form von Wallhecken, Strauchhecken und Einzelbäumen wird das Plangebiet 
strukturiert.  
 
Das städtebauliche Umfeld wird nordöstlich durch die ländlich geprägte Ortsrandlage 
bestimmt. Die vorhandene Bebauung südwestlich des Plangebietes, an der Feldstraße 
und an der Butjadinger Straße, wird größtenteils durch Einfamilienhäuser geprägt. Süd-
lich des Plangebietes befinden sich bereits vorhandene Wohngebiete.  

3.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
 
Nach § 1 (4) BauGB unterliegen Bauleitpläne, in diesem Fall die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ einer Anpassung an die Ziele der 
Raumordnung. Aus den Vorgaben der übergeordneten Planungen ist die kommunale 
Planung zu entwickeln bzw. hierauf abzustimmen. 
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3.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP) 
 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) aus dem Jahr 2017 (Nds. 
GVBI Nr. 20/2017, 06.10.2017) werden für das Plangebiet keine gesonderten Festset-
zungen getroffen. Der Ort Rastede ist im LROP als Mittelzentrum festgelegt. Grundsätz-
lich ist die Siedlungsentwicklung auf die zentralörtlichen Bereiche zu konzentrieren. Mit 
der bedarfsgerechten Ausweitung des Angebots an Wohnbauflächen im direkten An-
schluss an einen vorgeprägten Siedlungsbereich im Ortsteil Ipwege wird dieser raum-
ordnerischen Zielaussage zum Teil entsprochen. 

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
 
Das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Ammerland liegt aus 
dem Jahr 1996 vor. Die Gültigkeit des RROP wurde nach einer Prüfung der Aktualität 
mit Bekanntmachung vom 07.06.2007 für weitere 10 Jahre verlängert. Aufgrund der Be-
kanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten zur Neuaufstellung des Regionalen 
Raumordnungsprogrammes ist die Fassung aus dem Jahre 1996 weiterhin gültig. Die 
Gemeinde Rastede hat hiernach als Standort mit der besonderen Schwerpunktaufgabe 
Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten für ein über den eigenen Bedarf hinausge-
hendes Wohnbauflächenangebot Sorge zu tragen.  
 
Für das Plangebiet selbst werden im RROP verschiedene Aussagen getroffen. Neben 
der Darstellung des Bereichs als Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft wird die Fläche 
ferner als Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft und als Vorsorgegebiet für Erholung 
dargestellt. Raumbeanspruchende Planungen und Maßnahmen sind hier auf ein not-
wendiges Maß zu beschränken. Angesichts der städtebaulichen Vorprägung des Berei-
ches werden die für das Gebiet geltenden raumordnerischen Grundsätze nur in gering-
fügigem Maße berührt. Der Bedeutung des Areals für Natur und Landschaft wird im 
Rahmen der konkreten Gebietsentwicklung ferner mit dem Erhalt von Teilen im Planbe-
reich befindlichen Wallheckenstrukturen Rechnung getragen. Die Nähe der geplanten 
Siedlungsfläche zu den mittelzentralen Einrichtungen der Gemeinde Rastede sowie zu 
den oberzentralen Einrichtungen der Stadt Oldenburg bieten optimale Voraussetzungen 
zur Entwicklung eines attraktiven Wohnstandortes im Ortsteil Ipwege der Gemeinde 
Rastede. Der Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ mit der behutsa-
men Erweiterung der Siedlungsentwicklung steht somit im Einklang mit der regionalpla-
nerischen Zielsetzung gem. § 1 (4) BauGB.  

3.3 Vorbereitende Bauleitplanung 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan (1993) der Gemeinde Rastede wird der Geltungs-
bereich als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Um die nötigen Voraussetzungen 
für den vorliegenden Bebauungsplan zu treffen und diesen aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln, erfolgt gem. § 8 (3) BauGB parallel zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 114 die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes. Hierin wird entsprechend 
des o.g. Planungsziels die gesamte Fläche als Wohnbaufläche (W) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 
1 BauNVO dargestellt.  

3.4 Verbindliche Bauleitplanung 
 
Für das Flurstück 17/2 gilt derzeit die rechtskräftige Innenbereichssatzung nach § 34 (4) 
Satz 1 Nr. 3 BauGB für einen „Teilbereich an der Butjadinger Straße“ der Gemeinde 
Rastede vom 23.12.2005, welche nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 114 
„Ipwege – nördlich Feldstraße“ aufgehoben wird. Für das Plangebiet liegt keine verbind-
liche Bauleitplanung vor.  
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4.0 ÖFFENTLICHE BELANGE 

4.1 Belange von Natur und Landschaft / Besonderer Artenschutz 
 
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die sonstigen umwelt-
bezogenen Auswirkungen auf das Planvorhaben gem. § 1 (6) Nr. 7 i. V. m. § 1a BauGB 
werden im Rahmen des Umweltberichtes gem. § 2a BauGB zum Bebauungsplan Nr. 
114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ bewertet. Die Belange des Umwelt- und Naturschut-
zes sowie der Landschaftspflege sind so umfassend zu berücksichtigen, dass die Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes, die mit der Realisierung des Bebauungsplanes 
verbunden sind, sofern möglich vermieden, minimiert oder kompensiert werden können. 
Über die Entwicklung entsprechender Maßnahmen auf Grundlage der angewandten 
Eingriffsregelung wird dies im Rahmen der Umweltprüfung geschehen. Die Aussagen 
zur vollständigen Eingriffskompensation sind dem Umweltbericht als Teil II der Begrün-
dung des vorliegenden Bebauungsplanes zu entnehmen.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich sowie durch entsprechende Maßnahmen 
über den Flächenpool der Gemeinde Rastede sowie über das Wallheckenschutzpro-
gramm des Landkreises Ammerland ein adäquater Ersatz der überplanten Werte und 
Funktionen gegeben sein wird, der die entstehenden Umweltauswirkungen im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ vollständig aus-
gleicht.  

4.2 Belange des Immissionsschutzes 

4.2.1 Geruchsimmissionen 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, 
unterschiedlichen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass 
auch in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht Konfliktsituationen vermieden werden und 
die städtebauliche Ordnung sichergestellt wird. 
 
Aufgrund der ländlich geprägten Lage des Plangebietes sind bei der Siedlungsentwick-
lung die Belange der landwirtschaftlichen Betriebe und deren Geruchsaufkommen zu 
beachten. Die durch ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung entstehenden Ge-
ruchsemissionen können insbesondere in ländlich geprägten Räumen Konflikte zwi-
schen landwirtschaftlichen Betrieben und heranrückenden Wohnnutzungen auslösen. 
Dies könnte zur Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten der emittierenden Höfe 
führen, da Wohnnutzungen einen Schutzanspruch gegenüber auftretenden Ge-
ruchsimmissionen besitzen. Demgegenüber sind im Rahmen der Bauleitplanung ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die künftigen Bewohner des Wohngebietes 
sicherzustellen. Folglich sind im Rahmen dieser Bauleitplanung die auf den Planungs-
raum einwirkenden Geruchsimmissionen zu betrachten. 
 
Nördlich des Plangebietes befindet sich ein landwirtschaftlicher Hof, der jedoch nach 
Aussage der Landwirtschaftskammer Niedersachsen keine Tierhaltung mehr betreibt 
und diese für die Zukunft auch nicht wieder aufnehmen wird. Somit wird im Verfahren 
keine weitere Beurteilung getroffen und auf die Erstellung eines Geruchsgutachtens ver-
zichtet. 

4.3 Belange der Wasserwirtschaft 
 
In der Bauleitplanung sind die Belange der Wasserwirtschaft zu beachten. Zur konflikt-
freien Oberflächenentwässerung der künftigen versiegelten Wohnbau- und Verkehrsflä-
chen wird voraussichtlich die Anlage eines Regenrückhaltebeckens erforderlich sein. 
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Der entsprechend dem städtebaulichen Entwicklungskonzept vorgesehene Standort für 
das Regenrückhaltebecken im östlichen Bereich des Plangebietes wird im Bebauungs-
plan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ planungsrechtlich gesichert. Zur Dimensio-
nierung des Regenrückhaltebeckens wird ein Oberflächenentwässerungskonzept im 
Rahmen des nachgelagerten wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens erstellt.  

4.4 Belange des Denkmalschutzes 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. § 1 (6) Nr. 5 BauGB die Belange des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege zu beachten. In der Umgebung des Plangebietes 
des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ befinden sich Baudenk-
male. Hierbei handelt es sich zum einem um das Wohn- / Wirtschaftsgebäude sowie das 
Hallenhaus als Nebengebäude an der Butjadinger Straße 122 und zum anderem um 
das Wohn-/Wirtschaftsgebäude an der Butjadinger Straße 117. Zu den denkmalge-
schützten Bereichen sind gem. § 8 des NDSchG ausreichende Abstände einzuhalten 
bzw. bauliche Anlagen sind so zu gestalten, dass das Erscheinungsbild der denkmalge-
schützten Gebäude nicht beeinträchtigt wird. Die denkmalgeschützten Wohn-/Wirt-
schaftsgebäude sind bereits durch die unmittelbar angrenzenden Wohnstrukturen (u. a. 
Gartenbaubetrieb) sowie die Butjadinger Straße (K 143) vorgeprägt, die aufgrund ihrer 
unmittelbaren Nähe zu dem denkmalgeschützten Bereichen eine stärkere Wirkung auf 
diesen erzielen als das hier geplante Wohngebiet. Damit sich die geplante Wohnnutzung 
künftig verträglich in die Umgebung der Baudenkmäler einfügt, werden strengere Vor-
gaben zur Baugestaltung für das allgemeine Wohngebiet 4 (WA4) formuliert (Vorgaben 
zur Dachform, Dacheindeckung und zur Ausführung von Dachaufbauten (Dachgau-
ben)). Ferner wird nachrichtlich auf § 10 (1) Nr. 4 NDSchG hingewiesen, wonach sämt-
liche Baumaßnahmen in der Umgebung eines Baudenkmales, die dessen Erschei-
nungsbild beeinflussen können, einer denkmalrechtlichen Genehmigung bedürfen. Den 
denkmalschutzrechtlichen Belangen in Bezug auf die naheliegenden Baudenkmäler 
wird im Rahmen dieser Bauleitplanung somit ausreichend Rechnung getragen.  
 
Im Rahmen einer durchgeführten Prospektion sind keine unbekannten archäologischen 
Funde und Befunde ermittelt worden. Ferner wird nachrichtlich auf die Meldepflicht von 
ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden im Zuge von Bauausführungen hingewiesen: 
„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
(das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen, u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren Denkmalschutzbehörde des Land-
kreises Ammerland oder dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege Referat Archäologie 
– Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg, Tel. 0441/799-2120 als 
verantwortliche Stellen unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, 
der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 
14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverän-
dert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutz-
behörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.“ 

4.5 Altablagerungen / Kampfmittel 
 
Im Rahmen des Altlastenprogramms des Landes Niedersachsen haben die Landkreise 
gezielte Nachermittlungen über Altablagerungen innerhalb ihrer Grenzen durchgeführt 
und entsprechendes Datenmaterial gesammelt. Dieses wurde vom damaligen Nieder-
sächsischen Landesamt für Wasser und Abfall (aktuell: Niedersächsischer Landesbe-
trieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)) bewertet. Hiernach lie-
gen im Plangebiet keine Altablagerungen vor. Sollten allerdings bei den geplanten Bau- 
und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist unverzüglich die 
untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen. 
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Hinweise auf das Vorkommen von Kampfmitteln liegen derzeit für das Plangebiet nicht 
vor. Sollten bei den Bau- und Erdarbeiten jedoch Kampfmittel (Bombenblindgänger, 
Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind diese umgehend dem Lan-
desamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regional-
direktion Hameln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu melden. 

4.6 Belange des Bodenschutzes / des Abfallrechtes 
 
Bei geplanten Baumaßnahmen oder Erdarbeiten sind die Vorschriften des vorsorgen-
den Bodenschutzes zu beachten, d.h. jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu 
verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Grund-
stückseigentümer bzw. Nutzer sind verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem 
Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderungen zu ergreifen (Grundpflichten 
gemäß § 4 BBodSchG). Anfallendes Bodenaushubmaterial darf am Herkunftsort wieder 
verwendet werden, wenn die Prüf- und Vorsorgewerte dem nicht entgegenstehen. Der 
Bodenaushub ist Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Dieser ist vorrangig 
einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung oder Beseitigung zuzuführen. 
Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten ist dem Landkreis Ammerland als Abfall- und 
Bodenschutzbehörde mitzuteilen, welche Bodenmengen anfallen und welcher Entsor-
gungsweg hierfür vorgesehen ist (s. Hinweise/nachrichtliche Übernahmen). 
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass sofern mineralische Abfälle (Recyclingschotter 
und Bodenmaterial) für geplante Verfüllungen oder Versiegelungen zum Einsatz kom-
men, die Anforderungen der LAGA M 20 (Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Ab-
fall Nr. 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen“) gel-
ten. 

5.0 INHALT DES BEBAUUNGSPLANES 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Dem kommunalen Planungsziel der Bereitstellung bedarfsorientierter Siedlungsflächen 
Rechnung tragend, werden im Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ 
im Anschluss an die vorhandenen Wohnbaustrukturen entlang der Feldstraße allge-
meine Wohngebiete (WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt. Korrespondierend mit der lokal 
anstehenden Baulandnachfrage werden somit die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Erschließung von ca. 50 Baugrundstücken für eine ortstypische Einzel- und 
Doppelhausbebauung sowie im geringen Maß für eine Mehrfamilienhausbebauung ge-
schaffen. Im nördlichen Plangebiet wird durch die getroffenen Festsetzungen zusätzlich 
die Möglichkeit zur Realisierung eines derzeit angedachten Kindergartens geschaffen. 
 
Zur planerischen Koordination einer der räumlichen Situation angemessenen Siedlungs-
entwicklung und zur Vermeidung städtebaulicher Fehlentwicklungen bedarf es einer 
konkreten Regelung der im Plangebiet zulässigen Nutzungen. Demzufolge sind inner-
halb der allgemeinen Wohngebiete 1 - 4 (WA1 – WA4) die ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen  Nr. 1 – 5 gem. § 4 (3) BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaube-
triebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nörd-
lich Feldstraße“ (gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO). Diese stehen nicht im Einklang mit der 
planerischen Zielsetzung der Entwicklung eines ruhigen Wohngebietes in Ortsrandlage 
und hätten zudem negative Auswirkungen auf den bereits vorherrschenden Siedlungs-
charakter im Bereich der Feldstraße. Aufgrund der ländlich geprägten Siedlungsrand-
lage ist der Standort zudem eher ungeeignet für die in § 4 (3) BauNVO aufgeführten 
Nutzungen, die zudem mit unverträglichen Störwirkungen (Lärm, Licht, Geruch etc.) für 
die vorhandenen und geplanten Wohnnutzungen verbunden wären.  
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5.2 Beschränkung der Zahl der Wohnungen 
 
Unter Berücksichtigung der vorherrschenden, durch Einzelhäuser geprägten, Sied-
lungsstruktur und zur Vermeidung städtebaulich unerwünschter Verdichtungen ist eine 
Begrenzung der höchstzulässigen Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude gem. § 9 
(1) Nr. 6 BauGB im Plangebiet notwendig.  
 
Innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete 1 und 4 (WA1 und WA4) sind je 
Wohngebäude maximal sechs Wohneinheiten und innerhalb der festgesetzten Wohn-
gebiete 2 und 3 (WA2 und WA3) sind je Wohngebäude maximal zwei Wohneinheiten 
zulässig. Besteht ein Baukörper aus zwei selbstständig benutzbaren Gebäuden, sind 
innerhalb des WA1 und WA4 je Baukörper insgesamt maximal sechs Wohneinheiten 
oder innerhalb des WA2 und WA3 zwei Wohneinheiten zulässig. Sofern mehrere Ge-
bäude aneinandergebaut werden, sind maximal drei Wohneinheiten innerhalb des WA1 
und WA4 bzw. maximal eine Wohneinheit innerhalb des WA2 und WA3 zulässig (gem. 
§ 9 (1) Nr. 6 BauGB). Mit dieser Festsetzung wird sichergestellt, dass innerhalb des 
geplanten Wohngebietes neben Einzel- und Doppelhäusern auch ein Entwicklungsspiel-
raum für potenzielle Mehrfamilienhäuser (WA1) bzw. für die Errichtung eines Kindergar-
tens (WA4) besteht. 

5.3 Maß der baulichen Nutzung 
 
Angesichts der sensiblen Ortsrandlage besteht ein generelles Entwicklungsziel für das 
Wohnquartier in der Vermeidung von überdimensionierten Baukörpern insbesondere in 
den Randbereichen. Unter Berücksichtigung der Ortsrandlage des Plangebietes wird die 
Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 BauNVO innerhalb der allgemeinen Wohn-
gebiete 2 und 3 (WA2 und WA3) mit 0,3 bestimmt. Hierdurch wird den Forderungen 
nach einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden und somit ein dem Umfeld ab-
gestimmtes Maß der baulichen Nutzung entsprochen. Einer zu hohen Flächenversiege-
lung wird hierüber entgegengewirkt. Aufgrund der Ortsrandlage und der in den angren-
zenden Ortsbereichen vorherrschenden Siedlungsdichte wird aus städtebaulichen 
Gründen auf die volle Ausschöpfung der zulässigen Obergrenze des Maßes der bauli-
chen Nutzung in den allgemeinen Wohngebieten 2 und 3 (WA2 und WA3) gem. § 17 
BauNVO verzichtet. Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete 1 und 4 (WA1 und WA4) 
wird die Grundflächenzahl gem. § 16 (2) Nr. 1 BauNVO mit 0,4 bestimmt, um in diesen 
Baugebieten eine Mehrfamilienhausbebauung, aber auch eine Realisierung eines Kin-
dergartens zu ermöglichen. Folglich ist aus städtebaulichen Gründen die Ausschöpfung 
der zulässigen Obergrenze des Maßes der baulichen Nutzung hier gerechtfertigt. Des 
Weiteren wird für die allgemeinen Wohngebiete 1 und 4 (WA1 und WA4) eine Geschoss-
flächenzahl (GFZ) gem. § 16 (2) Nr. 2 BauNVO von 0,6 festgesetzt.   
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird zudem über die zulässige Zahl der Vollgeschosse 
baulicher Anlagen gem. § 16 (2) Nr. 3 BauNVO bestimmt. Zur Schaffung eines ortsge-
rechten Siedlungsrandes ist in dem allgemeinen Wohngebiet 2 (WA2) im Zusammen-
hang mit der Festsetzung der Trauf- und Firsthöhe die Errichtung von Gebäuden mit 
einem Vollgeschoss (I) zulässig. Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes 3 (WA3) ist 
ebenfalls eine eingeschossige Bauweise (I) zugelassen. Für die allgemeinen Wohnge-
biete 1 und 4 (WA1 und WA4) ist eine zweigeschossige Bauweise (II) festgesetzt, um 
angemessene Entwicklungsspielräume zu geben.  
 
Um dem Umgebungsschutz des Baudenkmales Rechnung zu tragen, sind innerhalb der 
allgemeinen Wohngebiete 1 und 4 (WA1 und WA4) Staffelgeschosse gem. § 9 (1) Nr. 1 
BauGB i. V. m. § 16 (2) Nr. 3 BauNVO nicht zulässig. Gemäß § 2 (7) Satz 1 NBauO 
zählt ein gegenüber den Außenwänden des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Ge-
schoss nur dann als Staffelgeschoss, wenn es eine lichte Höhe von 2,20 m unter 2/3 
der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses aufweist.  
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Zusätzlich werden für die allgemeinen Wohngebiete Trauf- und Firsthöhen (TH, FH) fest-
gesetzt. Neben der Höhenentwicklung baulicher Anlagen kann hierüber städtebaulich 
auch auf die Gestaltung eines Gebäudes in Bezug auf die Dach- und Bauform Einfluss 
genommen werden. Neben der für die allgemeinen Wohngebiete 2 - 3 (WA2 – WA3) 
festgelegten Firsthöhe (FH) von maximal 9,50 m wird zusätzlich für die allgemeinen 
Wohngebiete 2 (WA2) entsprechend der direkten Ortsrandlage eine maximal zulässige 
Traufhöhe (TH) von 4,50 m festgesetzt. Um dem angemessenen Entwicklungsspielraum 
in den allgemeinen Wohngebieten 1 und 4 (WA1 und WA4) gerecht zu werden, wird hier 
eine Firsthöhe (FH) von maximal 9,50 m und eine Traufhöhe (TH) von maximal 6,50 m 
festgesetzt.  
 
Maßgebend für die Bestimmung der Bauhöhe sind die in der textlichen Festsetzung Nr. 
3 des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ festgelegten Höhenbe-
zugspunkte (§ 18 (1) BauNVO). Als unterer Bezugspunkt gilt demzufolge die Straßen-
oberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße im Endausbauzustand, 
gemessen senkrecht zur Mitte der zu erschließenden Straße zugewandten Gebäu-
deseite. Als Bezugspunkt für die Traufhöhe (TH) zählt die untere Schnittkante zwischen 
den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut. Die zulässige 
Höhe der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OKFF) beträgt maximal 0,30 
m (OKFF ≤ 0,30 m), um im Plangebiet an eine der umliegenden Bebauung ausgegli-
chene Sockelhöhen der Gebäude zu erzielen. 

5.4 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
Zur planerischen Realisierung einer Mehrfamilienhausbebauung sowie eines Kindergar-
tens wird für die allgemeinen Wohngebiete 1 und 4 (WA1 und WA4) eine offene Bau-
weise (o) gem. § 22 (3) BauNVO festgesetzt, wodurch hier Gebäude mit einer maxima-
len Länge von 50,00 m zulässig sind. Für die festgesetzten allgemeinen Wohngebiete 2 
und 3 (WA2 und WA3) gilt eine abweichende Bauweise (a) gem. § 22 (4) BauNVO. Ein-
zel- und Doppelhäuser sind wie in der offenen Bauweise zulässig, jedoch mit einer Län-
genbegrenzung von maximal 16,00 m. Hausgruppen sind nicht zulässig. Garagen gem. 
§ 12 (6) BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind auf die Gebäudelän-
gen nicht anzurechnen. Mit dieser Definition der abweichenden Bauweise wird sicher-
gestellt, dass innerhalb des Wohngebietes keine überdimensionierten Baukörper ent-
stehen. 
 
Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden im Bebauungs-
plan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ durch die Festsetzung von Baugrenzen 
gem. § 23 (3) BauNVO so dimensioniert, dass ein möglichst großer und flexibler Ent-
wicklungsspielraum für die geplante Wohnbebauung geschaffen wird. Zur Entwicklung 
eines einheitlichen Straßenraumes werden die Baugrenzen auf den verkehrsseitigen 
Grundstücksflächen entlang der Planstraße sowie entlang des Geltungsbereiches in ei-
nem Abstand von 3,00 m zu den Straßenbegrenzungslinien festgesetzt. Entlang der 
Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen wird ein 
Abstand von 5,00 m festgesetzt.  
 
Um entlang der Straßen eine einheitliche, städtebauliche Entwicklung zu erzielen, sind 
auf den straßenseitigen, nicht überbaubaren Grundstücksflächen Garagen und über-
dachte Einstellplätze (Carports) gem. § 12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form 
von Gebäuden gem. § 14 (1) BauNVO nicht zulässig. Garagen und Stellplätze sind im 
Plangebiet ferner auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der festge-
setzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. 
§ 12 (6) BauNVO zum künftigen Schutz dieser Gehölzanpflanzungen unzulässig.  
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5.5 Verkehrsflächen  

5.5.1 Öffentliche Straßenverkehrsflächen  
 
Das Wohngebiet wird über eine neuanzulegende Planstraße ausgehend von der Butja-
dinger Straße mit einer jeweiligen Gesamtbreite von 7,00 m erschlossen. Zur Anbindung 
an die K 143 (Butjadinger Straße) beträgt die Breite der neuanzulegenden Planstraße 
18,00 m, um bei Bedarf ausreichend Parkstreifen zu realisieren. Um die nötigen Aus-
baumaßnahmen der K 143 (Butjadinger Straße) gewährleisten zu können, wird der ent-
sprechende Teilbereich im Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ fest-
gesetzt. Die Erschließung rückwärtig gelegener Baugrundstücke im westlichen und süd-
östlichen Bereich des Plangebietes wird über Stichstraßen mit einer Breite von 4,00 m 
bestimmt. Im Rahmen des Bebauungsplanes wird der geplante Erschließungsweg 
(Planstraße) als öffentliche Straßenverkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB festge-
setzt. 

5.5.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg 
 
Im Rahmen der Ausführungsplanung wird zudem eine Verbindung zwischen der Stich-
straße angrenzend zur Maßnahmenfläche bis zum ehemaligen Bahnverlauf, welcher 
heute bereits als Fuß- und Wanderweg genutzt wird, mit einer Breite von 3,00 m und 
einer Größe von 500 m² in Form eines wassergebundenen Fuß- und Radweges gem. § 
9 (1) Nr. 11 BauGB geschaffen.  

5.5.3 Grundstückszufahrten 
 
Gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB ist je Baugrundstück maximal eine Grundstückszufahrt in 
einer Breite von maximal 5,00 m zulässig. Bei Wohngebäuden mit zwei und mehr Woh-
nungen sind ausnahmsweise Grundstückszufahrten mit einer maximalen Breite von ins-
gesamt 7,00 m je Baugrundstück zulässig.  

5.6 Grünfläche 

5.6.1 Private Grünfläche 
 
Nördlich, östlich und südlich angrenzend sowie im Plangebiet befinden sich geschützte 
Wallhecken. Da diese direkt an die Wohngebiete 1 - 3 (WA1 – WA3) angrenzen, werden 
im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ der Schutz-
status der Wallhecken aufgehoben, da aufgrund von Platzmangel kein ausreichender 
Wallheckenschutz in Form eines Wallheckenschutzstreifens gewährleistet werden kann. 
Die betreffenden Bereiche werden somit im Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich 
Feldstraße“ als private Grünfläche gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB überlagernd mit der Fest-
setzung einer Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB festgesetzt. Als Eingrünungsmaßnahme und zur 
besseren Abrundung des bisherigen und zukünftigen Baugebietes im südwestlichen Be-
reich des Plangebietes werden private Grünflächen gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB und 
überlagernd als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 a) BauGB festgesetzt.  
 
Im nördlichen Bereich des Plangebietes befanden sich ortsbildprägende und ökologisch 
wertvolle Gehölzstrukturen (Einzelbäume). Um eine ortsbildprägende Bedeutung sowie 
die ökologische Funktion wieder herzustellen, wird eine private Grünfläche gem. § 9 (1) 
Nr. 15 BauGB überlagernd als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 a) BauGB festgesetzt.  
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5.7 Erhaltung von Einzelbäumen 
 
Im südlichen Bereich des Plangebietes befindet sich eine ortsbildprägende und ökolo-
gisch wertvolle Eiche (Einzelbaum), die erhalten werden soll. Der betreffende Baum wird 
daher planungsrechtlich gesichert und gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB als Baum zum 
Erhalt festgesetzt. Der vorhandene Einzelbaum ist gemäß den textlichen Festsetzungen 
zum Bebauungsplan zu schützen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Bei Abgang 
aufgrund einer Befreiung ist eine entsprechende Ersatzpflanzung vom Eingriffsverursa-
cher vorzunehmen. Im Radius von 5,00 m, ausgehend von der Stammmitte des zu er-
haltenden Einzelbaumes, sind Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen un-
zulässig. Während der Erschließungs- und sonstiger Baumaßnahmen sind Schutzmaß-
nahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen.  

5.8 Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Rege-
lung des Wasserabflusses 
 
Wie bereits in Kap. 4.3 erwähnt, wird im östlichen Teil des Plangebietes ein für die Ab-
leitung des anfallenden Oberflächenwassers von versiegelten Bauflächen erforderliches 
Regenrückhaltebecken als Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und 
die Regelung des Wasserabflusses gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB festgesetzt.  

5.9 Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich geschützte Wallhecken. Da diese direkt an die 
allgemeinen Wohngebiete 1 – 4 (WA1 – WA4) angrenzen, wird im Rahmen des Bebau-
ungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ der Schutzstatus der Wallhecken 
aufgehoben, da aufgrund von Platzmangel kein ausreichender Wallheckenschutz in 
Form eines Wallheckenschutzstreifens gewährleistet werden kann. Die betreffenden Be-
reiche werden somit im Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ als pri-
vate Grünfläche gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB und überlagernd als Fläche für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB 
festgesetzt. Innerhalb der festgesetzten Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB sind die vorhandenen 
Gehölze dauerhaft zu schützen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Abgänge sind 
adäquat vom Eingriffsverursacher zu ersetzen.  

5.10 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen 
 
Als Eingrünungsmaßnahme und zur besseren Abrundung des bisherigen und zukünfti-
gen Baugebietes im südwestlichen Bereich des Plangebietes werden private Grünflä-
chen gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB überlagernd mit der Festsetzung einer Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 
a) BauGB festgesetzt. Zur Widerherstellung einer ortsbildprägenden Bedeutung und der 
vorherigen ökologischen Funktion im nördlichen Bereich des Plangebietes wird hier eine 
private Grünfläche gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB überlagernd mit der Festsetzung einer 
Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 
9 (1) Nr. 25 a) BauGB festgesetzt. Innerhalb derer sind standortgerechte Gehölzanpflan-
zungen (Baum-Strauchhecken) aus einheimischen Arten (z.B. Bäume: Eberesche, 
Hainbuche, etc.; Sträucher: Faulbaum, Holunder, etc.) nach Maßgabe des Umweltbe-
richtes anzulegen und auf Dauer zu erhalten. Die Anpflanzungen sind in der auf die 
Fertigstellung der baulichen Maßnahmen folgenden Pflanzperiode durchzuführen.  
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5.11 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

 
Das geplante Regenrückhaltebecken, das im östlichen Teil geplant ist, soll naturnah an-
gelegt werden. Hierdurch kann bereits ein Teilausgleich der Eingriffe in Natur und Land-
schaft, die durch den Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ vorbereitet 
werden, kompensiert werden. Zur planungsrechtlichen Absicherung dieses Vorhabens 
wird die Fläche als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzt. 
 
Hierin ist das geplante Regenrückhaltebecken durch geschwungene Uferlinien und fla-
che Böschungsneigungen naturnah zu gestalten. Das Gewässer ist weitestgehend der 
Sukzession zu überlassen und in seiner Entwässerungsfunktion zu erhalten. Die umlie-
genden Flächen sind als Extensivwiese naturnah zu entwickeln und zu erhalten. 
 
In der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft wird die Errichtung eines Spielplatzes festgesetzt. Die 
Größe des Spielplatzes darf die Größe von 550 m² nicht überschreiten.  

6.0 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 
Das unverwechselbare, eigenständige Ortsbild bebauter Räume wird über vielfältige 
Gestaltungselemente geprägt. Neben der Gestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen 
prägt die Architektur einzelner Gebäude und Gebäudeelemente zu einem hohen Maß 
das physische Erscheinungsbild des Ortes. Auswüchse bzw. Fehlentwicklungen können 
dieses sensible Gebilde nachhaltig stören. Aufgrund dessen ist es notwendig, das vor-
handene Ausdruckspotenzial zu erkennen, zu sichern und weiterzuentwickeln. Planeri-
sches Ziel ist es, über örtliche Bauvorschriften den ablesbaren Ortsbildcharakter im Rah-
men der Aufstellung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen und somit städtebauliche 
Fehlentwicklungen zu vermeiden. 
 
Bedingt durch die sensible Ortsrandlage und des angrenzenden Baudenkmals an der 
Butjadinger Straße 122 ist es notwendig, die bauliche Gestaltung des geplanten Wohn-
quartiers dahingehend zu steuern, dass sich die geplanten Wohnhäuser verträglich in 
das städtebauliche Umfeld einfügen, Fehlentwicklungen nachhaltig vermieden werden 
und der Umgebungsschutz gesichert ist. Zur Gewährleistung dieses Entwicklungsziels 
werden für die allgemeinen Wohngebiete in direkter Ortsrandlage (WA1, WA2, WA4) 
entsprechende Vorgaben zur Baugestaltung gegenüber den im angrenzenden Sied-
lungsraum gelegenen Baugebieten (WA3) formuliert.  
 
So werden für die allgemeinen Wohngebiete 1 - 4 (WA1 – WA4) örtliche Bauvorschriften 
zur Dachform und Dachneigung formuliert, die für die allgemeinen Wohngebiete 1, 2 
und 4 (WA1, WA2 und WA4) um zusätzliche Vorgaben zur Ausführung von Dachauf-
bauten (Dachgauben) ergänzt werden. Des Weiteren werden örtliche Bauvorschriften 
zur Vorgartengestaltung  und Einfriedungen zwischen den Verkehrsflächen und den 
straßenseitigen Baugrenzen definiert. Angesichts aktueller städtebaulicher Entwick-
lungstrends im Gemeindegebiet soll die Dachneigung innerhalb des gesamten Wohn-
quartiers vor allem sichtbar realisiert werden.  
 
Die örtliche Bauvorschrift für das festgesetzte allgemeine Wohngebiet 2 (WA2) lautet 
wie folgt: 
 
Innerhalb des im Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ festgesetzten 
allgemeinen Wohngebietes 2 (WA2) sind die Dächer der Hauptgebäude als Sattel-, 
Walm- oder Krüppelwalmdach mit einer sichtbaren Dachneigung von ≥ 30° zu errichten. 
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Die Dachflächen sind mit gleichen Dachneigungen symmetrisch zur Giebelachse aus-
zubilden. Dies gilt nicht für:  

 
- Dachgauben, Dacherker, Krüppelwalme, Wintergärten, 
- Terrassenvorbauten, Windfänge, Eingangsüberdachungen, Hauseingangstrep-

pen, Erker, Balkone, sonstige Vorbauten und andere vortretende Gebäudeteile, 
wenn diese insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außen-
wand in Anspruch nehmen und wenn sie untergeordnet sind sowie 

- Garagen gem. § 12 (6) BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO in 
Form von Gebäuden.  

 
Hieran angelehnt werden für die festgesetzten allgemeinen Wohngebiete 1, 3 und 4 
(WA1, WA3 und WA4) die örtlichen Bauvorschriften wie folgt formuliert: 
 
Innerhalb der im Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ festgesetzten 
allgemeinen Wohngebiete 1, 3 und 4 (WA1, WA3 und WA4) sind die Dächer der Haupt-
gebäude als Sattel-, Walm- oder Krüppelwalm mit einer sichtbaren Dachneigung von     
≥ 20° zu errichten. Dies gilt nicht für:  

 
- Dachgauben, Dacherker, Krüppelwalme, Wintergärten, 
- Terrassenvorbauten, Windfänge, Eingangsüberdachungen, Hauseingangstrep-

pen, Erker, Balkone, sonstige Vorbauten und andere vortretende Gebäudeteile, 
wenn diese insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außen-
wand in Anspruch nehmen und wenn sie untergeordnet sind sowie 

- Garagen gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO in Form von 
Gebäuden. 

 
Zudem werden örtliche Bauvorschriften zu den Dachaufbauten formuliert. So sind inner-
halb der im Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ festgesetzten allge-
meinen Wohngebiete 1, 4 (WA1, WA4) als Dachaufbauten nur Giebelgauben und 
Schleppdachgauben zulässig. Die Dachgauben dürfen eine Gesamtbreite von 1/3 der 
Trauflänge des Gebäudes nicht überschreiten. Der seitliche Abstand der Gauben unter-
einander sowie zur äußeren Dachkante (Ortgang) muss mindestens 0,80 m betragen. 
Übereinanderliegende Gauben sind nicht zulässig. Die Dachausbauten einer Dachflä-
che sind in Form, Gestaltung, Abmessung und Material identisch auszuführen. Der Ab-
stand der Dachausbauten zur Dachkante (Ortgang) sowie untereinander ist symmet-
risch anzuordnen. Die Dachgauben sind von der Traufkante abgesetzt und symmetrisch 
anzuordnen. 
 
Ferner ist innerhalb des im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohnge-
bietes 2 (WA2) als Dachaufbauten (Dachgauben und Zwerchhäuser) nur solche in Form 
von Giebelgauben, Schleppdachgauben und Zwerchhäusern mit Giebel (Zwerchgiebel) 
zulässig. Die zulässige Traufhöhe (TH) innerhalb des WA2 darf durch diese Bauteile 
überschritten werden. Die Breite von Gauben und Dachaufbauten darf insgesamt nur 
1/3 der Traufwandlänge betragen. Übereinanderliegende oder mehrgeschossige Gau-
ben und Zwerchdachgiebel sind unzulässig. 
 
Glasierte und sonstige reflektierende Dacheindeckungen stehen der gewünschten ver-
träglichen Ortsrandgestaltung entgegen und werden daher über eine örtliche Bauvor-
schrift für das gesamte Wohngebiet „Ipwege – nördlich Feldstraße“ ausgeschlossen. 
 
Als Einfriedung sind zwischen den Verkehrsflächen und den straßenseitigen Baugren-
zen zulässig: 
 

- Frei wachsende oder geschnittene Hecken aus standortgerechten, heimischen Ge-
hölzen, 
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- Dauerhaft begrünter und grundstücksinnenseitig gelegener Gitterstab- oder Ma-
schendrahtzaun bis zu einer Höhe von 1,80 m, 

- Holzzaun oder Mauer bis 1,10 m Höhe, 
- Kombination aus Holzzaun bis 1,80 m Höhe und lebender Hecke: Holzzäune sind 

dauerhaft zu begrünen oder alle 4,00 m Länge durch mind. 2,00 m lange Abschnitte 
lebender Hecken/Bepflanzungen zu gliedern, 

- Gemauerter Sockel, Stützmauer, Einzelpfeiler in Kombination mit blickdurchlässi-
gem Zaun: Sockel und Stützmauer max. 0,45 m Höhe, Einzelpfeiler maximal 2,00 
m Höhe bei mind. 1,80 m Abstand untereinander.  

Ein Verzicht auf eine Grundstückseinfriedung ist zulässig.  
 
Die straßenseitigen und nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind als Vorgartenbe-
reiche auszubilden. Nicht pflanzliche Elemente (z.B. Zäune oder Mauern) über 1,10 m 
sind nicht zulässig. Der Vorgartenbereich ist zu 80 % als Pflanzfläche dauerhaft herzu-
stellen, zu unterhalten sowie von Versiegelung freizuhalten. Unzulässig sind Kunststoff-
flächen und großflächige Kiesschüttungen.  
 
Zur Vermeidung städtebaulicher Fehlentwicklungen werden im gesamten Geltungsbe-
reich ferner oberirdische Freileitungen (Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen) 
gem. § 84 (3) Nr. 4 NBauO ausgeschlossen. 
 
Es wird auf § 80 (3) NBauO hingewiesen, wonach der ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig den Nr. 1 bis 8 dieser örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 
Gemäß § 80 (5) NBauO können Ordnungswidrigkeiten nach § 80 (3) NBauO mit einer 
Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet werden. 

 
Der Bebauungsplan belässt einen Gestaltungsspielraum für die von der Gemeinde 
Rastede angestrebte flexible Handhabung zur Nutzung regenerativer Energien. Auf-
grund der verschiedenartigen Möglichkeiten der Nutzung regenerativer Energien (z.B. 
Solarthermie, Photovoltaik, Geothermie, Luftwärmepumpen) möchte sie den künftigen 
Bauherren die Wahlfreiheit belassen, welche Maßnahmen im Einzelnen oder in Kombi-
nation miteinander nutzbar gemacht werden. Eine explizite Regelung zur Stellung von 
baulichen Anlagen (Firstrichtung) wird aufgrund der oben gemachten Ausführungen 
nicht für erforderlich gehalten. Bauherren, die sich die Sonneneinstrahlung für die Nut-
zung als erneuerbare Energiequelle zunutze machen wollen, werden die Ausrichtung 
des Baukörpers unabhängig von der Festsetzung einer Firstrichtung in optimierter 
Weise vornehmen. Der Bebauungsplan bietet hinsichtlich der überbaubaren Grund-
stücksflächen die Möglichkeit einer entsprechenden Gebäudeausrichtung. Andererseits 
soll den Bauherren die Möglichkeit belassen werden, eine andere und damit individuelle 
Ausrichtung des Hauses zu wählen, wenn der Schwerpunkt der Nutzbarmachung er-
neuerbarer Energien bei den oben genannten, anderen zur Verfügung stehenden Quel-
len gesetzt werden soll. 

7.0 VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 

 Verkehrserschließung 
Die Anbindung des Plangebietes an das örtliche Verkehrsnetz erfolgt über eine in-
terne Erschließungstraße (Planstraße), die an die K 143 (Butjadinger Straße) ange-
bunden ist.  
 

 ÖPNV  
Das Planungsgebiet liegt im Einzugsbereich der Haltestelle „Ipwege, Ipweger Krug“. 
Die Haltestelle wird von den Linien 342 B, 347 und 349 bedient. Die Linien 342B und 
349 sind auf die Bedürfnisse der Schülerbeförderung ausgelegt. Bei der Linie 347 
handelt es sich um ein Angebot des Bürgerbusses, welches mit einem Kleinbus ab-
gewickelt wird.  
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 Gas- und Stromversorgung 
Die Gas- und Stromversorgung erfolgt über den Anschluss an die Versorgungsnetze 
der Energieversorgung Weser-Ems (EWE).  
 

 Schmutz- und Abwasserentsorgung 
Die Schmutz- und Abwasserentsorgung innerhalb des Plangebietes wird über den 
Anschluss an das vorhandene und noch zu erweiternde Kanalnetz gesichert.  
 

 Wasserversorgung  
Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser wird durch den Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) gesichert. 
 

 Abfallbeseitigung 
Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Ammerland. 
 

 Oberflächenentwässerung 
Im Rahmen des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens wird ein Oberflächen-
entwässerungskonzept erstellt. Die erforderlichen Genehmigungsanträge werden 
rechtzeitig bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises gestellt.  
 

 Fernmeldetechnische Versorgung 
Die fernmeldetechnische Versorgung des Bebauungsplangebietes erfolgt lt. Sicher-
stellungsauftrag gem. § 77 i Abs. 7 Telekommunikationsgesetz (TKG) über die ver-
schiedenen Telekommunikationsanbieter. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinie-
rung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist 
es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen beim zustän-
digen Ressort  Produktion Technische Infrastruktur Oldenburg, Ammerländer Heer-
straße 140, 26129 Oldenburg, Tel. (0441) 2 34 – 68 75, so früh wie möglich, min-
destens 8 Wochen vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 

 Sonderabfälle 
Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzu-
führen. 

 

 Brandschutz 
Die Löschwasserversorgung innerhalb des Plangebietes wird gemäß den entspre-
chenden Anforderungen sichergestellt. 

8.0 VERFAHRENSGRUNDLAGEN / -ÜBERSICHT / -VERMERKE 

8.1 Rechtsgrundlagen 
 
Dem Bebauungsplan liegen zugrunde (in der jeweils aktuellen Fassung): 
 

 BauGB  (Baugesetzbuch), 

 BauNVO  (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke: Bau- 
nutzungsverordnung), 

 PlanzV  (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die  
Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung), 

 NBauO  (Niedersächsische Bauordnung), 

 NAGBNatSchG (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-  
schutzgesetz), 

 BNatSchG  (Bundesnaturschutzgesetz), 
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 NKomVG  (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz). 

8.2 Verfahrensübersicht 

8.2.1 Aufstellungsbeschluss 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ……….  
gem. § 2 BauGB den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege 
– nördlich Feldstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften gefasst. 

8.2.2 Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gem. § 3 (1) BauGB (öffentliche 
Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und Anhörung der Öffentlich-
keit) erfolgte vom ……….  bis zum ………. Die ortsübliche Bekanntmachung hierzu er-
folgte am ……….  durch Hinweis in der Tagespresse. 

8.2.3 Öffentliche Auslegung 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am 
.................... nach Erörterung dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 114 "Ipwege - 
nördlich Feldstraße" mit örtlichen Bauvorschriften und der Begründung zugestimmt und 
die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Aus-
legung wurden gem. § 3 Abs. 2 BauGB am .................... ortsüblich durch die Tageszei-
tung bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 114 "Ipwege - nördlich 
Feldstraße" mit örtlichen Bauvorschriften, der Begründung und die wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom .................... bis zum 
....................  gem. § 3  Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen und war auf der Internet-
seite der Gemeinde einsehbar. 
 
Rastede, ............................. 
 
 
 
............................. 
Bürgermeister 

8.2.4 Erneute öffentliche Auslegung mit Einschränkungen 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am 
.................... dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich 
Feldstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften und der Begründung zugestimmt und die er-
neute öffentliche Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB be-
schlossen. Ort und Dauer der erneuten Auslegung wurden am .................... ortsüblich 
bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes hat mit der Begründung sowie den 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen vom 
.................... bis zum .................... gem. § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut 
öffentlich ausgelegen und war auf der Internetseite der Gemeinde einsehbar.  
 
Rastede, ............................. 
 
 
 
............................. 
Bürgermeister 
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8.2.5 Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Rastede hat den Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich 
Feldstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften nach Prüfung der fristgemäß vorgebrachten 
Anregungen in seiner Sitzung am … gem. § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. 
Die Begründung wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gem. § 9 (8) 
BauGB beigefügt. 

 
Rastede, ............................. 
 
 
............................. 
Bürgermeister 
 

8.3 Planverfasser 
 
Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ mit ört-
lichen Bauvorschriften erfolgte im Auftrag der Gemeinde Rastede vom Planungsbüro: 
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TEIL II: UMWELTBERICHT 

1.0 EINLEITUNG 
 
Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen 
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Entsprechend der Anlage zum Bau-
gesetzbuch zu § 2 (4) und § 2a BauGB werden die ermittelten Umweltauswirkungen im 
Umweltbericht beschrieben und bewertet (§ 2 (4) Satz 1 BauGB). „Wird eine Umwelt-
prüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennut-
zungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem 
zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzli-
che oder andere erhebliche Umweltweltauswirkungen beschränkt werden“ (§ 2 (4) Satz 
5 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan Nr. 114 wird im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB zur 78. Flä-
chennutzungsplanänderung aufgestellt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
wird gem. § 2 (4) Satz 1 BauGB ein Umweltbericht mit einer umfassenden Beschrei-
bung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen des gesamten Plan-
vorhabens erstellt. Da somit bereits zeitgleich für den Änderungsbereich der 78. Flä-
chennutzungsplanänderung eine ausführliche Ermittlung der Belange des Umwelt-
schutzes gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB stattgefunden hat, kann die Umweltprüfung im Flä-
chennutzungsplanverfahren gem. § 2 (4) Satz 5 BauGB auf die zusätzlichen oder an-
deren erheblichen Umweltauswirkungen beschränkt werden. Durch die 78. Änderung 
des Flächennutzungsplanes werden jedoch keine anderen Umweltauswirkungen er-
wartet, als die im Umweltbericht zum Bebauungsplan abschließend aufgeführten As-
pekte. Der Inhalt des Umweltberichtes zum Bebauungsplan Nr. 114 gilt daher gleicher-
maßen für die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes. 

1.1 Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort 
 
Die Gemeinde Rastede beabsichtigt, angesichts der aktuellen Nachfragesituation nach 
attraktiven Wohnbauflächen innerhalb der Gemeinde weitere Baugrundstücke nördlich 
der Feldstraße im Ortsteil Ipwege zu erschließen und stellt zu diesem Zweck den Be-
bauungsplan Nr. 114 „Ipwege – nördlich Feldstraße“ auf.  
 
Genaue Angaben zum Standort sowie eine detaillierte Beschreibung des städtebauli-
chen Umfeldes, der Art des Vorhabens und den Festsetzungen sind den entsprechen-
den Kapiteln der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 114, Kap. 2.2 „Räumlicher Gel-
tungsbereich“, Kap. 2.3 „Nutzungsstrukturen und städtebauliche Situation“, Kap. 1.0 
„Anlass und Ziel der Planung“ sowie Kap. 5.0 „Inhalt des Bebauungsplanes“ zu entneh-
men. 

1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden 
 
Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 6,8 ha. Durch die Festsetzung von allge-
meinen Wohngebieten und einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche wird ein unbebau-
ter Bereich einer baulichen Nutzung zugeführt.  
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Die einzelnen Flächenausweisungen umfassen: 
Allgemeine Wohngebiete               ca. 39.230 m² 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche                ca. 8.900 m² 
Private Grünflächen                  ca. 2.745 m² 
 davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern  

und sonst. Bepflanzungen                    ca. 1.350 m² 
davon Flächen für die Erhaltung von Bäumen,  
Sträuchern und sonst. Bepflanzungen                   ca. 1.395 m² 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur 
Erhaltung von Natur und Landschaft              ca. 17.330 m2 
 
Durch die im Bebauungsplan Nr. 114 vorbereiteten Überbauungsmöglichkeiten  
(u.a. GRZ + Überschreitung gem. § 19 (4) BauNVO) können im Planungsraum bis zu  
ca. 2,4 ha dauerhaft neu versiegelt werden (s. ausführlicher im Kapitel 5.2). 
 

2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
 
Die in einschlägigen Fachplänen und Fachgesetzen formulierten Ziele, die für den vor-
liegenden Planungsraum relevant sind, werden unter Kap. 3.0 „Planerische Grundlagen 
und Hinweise“ der Begründung zum Bebauungsplan umfassend dargestellt (Landes-
raumordnungsprogramm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), vor-
bereitende und verbindliche Bauleitplanung). Im Folgenden werden zusätzlich die pla-
nerischen Vorgaben und Hinweise aus naturschutzfachlicher Sicht dargestellt (Land-
schaftsprogramm, Landschaftsrahmenplan (LRP), naturschutzfachlich wertvolle Berei-
che / Schutzgebiete, artenschutzrechtliche Belange). Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Planwerke zum Landschaftsprogramm und Landschaftsrahmenplan recht alt sind, 
so dass die Aussagen für das Plangebiet nur noch bedingt zutreffen. 

2.1 Landschaftsprogramm 
 
Das Niedersächsische Landschaftsprogramm von 1989 ordnet das Plangebiet in die 
naturräumliche Region Ems-Hunte-Geest und Dümmer-Geestniederung ein. Als vor-
rangig schutz- und entwicklungsbedürftig werden beispielsweise Eichenmischwälder, 
Weiden-Auenwälder, Erlenbruchwälder und Bäche genannt. Als besonders schutz- und 
entwicklungsbedürftig gelten Buchenwälder, kleine Flüsse sowie nährstoffarme Feucht-
wiesen nährstoffreiches Feuchtgrünland. Schutzbedürftig z. T. auch entwicklungsbe-
dürftig sind Feuchtgebüsche, Gräben, Grünland mittlerer Standorte, Ruderalfluren und 
sonstige wildkrautreiche Sandäcker (NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR ERNÄH-

RUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN MELF 1989). 

2.2 Landschaftsrahmenplan 
 
Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Ammerland liegt mit Stand von 1995 vor. 
Demnach liegt das Plangebiet in der naturräumlichen Haupteinheit der Oldenburger 
Geest bzw. der Untereinheit des Rasteder Geestrands. 
 
Das Plangebiet sowie die nähere Umgebung werden durch dörfliche, locker besiedelte 
Bereiche geprägt, die an grünlandgeprägte Flächen angrenzen (Karte 1 – Landschafts- 
und Siedlungsstrukturen). Gemäß der bodenkundlichen Standortkarte (Karte 3) befin-
det sich der Geltungsbereich in der grundwasserfernen Geest mit mäßig trockenen, 
nährstoffarmen und meist steinigen Sandböden, die in tieferen Lagen grundwasserbe-
einflusst sind. In Karte 5 wird der gegenwärtige Zustand von Lebensraumkomplexen 
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und Biotoptypen dargestellt. Bei den im Plangebiet vorherrschenden Biotoptypen han-
delt es sich um Gründland-Acker-Areale, die einer überwiegend intensiven Nutzung un-
terliegen. Gemäß Karte 6 (Wallheckengebiete) befindet sich das Plangebiet in einem 
Wallheckengebiet mit hoher Dichte und Vernetzung. Das Plangebiet wird in Karte 7 
(Lebensraumkomplexe und Biotoptypen – wichtige Bereiche) der Wertstufe II von IV 
zugeordnet. Dies entspricht einer mäßig eingeschränkten Bedeutung für Arten und Le-
bensgemeinschaften. Das Wallheckengebiet verfügt über gut ausgeprägte Wallhecken-
strukturen (Karte 9 – Vielfalt, Eigenart und Schönheit – wichtige Bereiche). Die Grund-
wasserneubildungsrate im langjährigen Mittel beläuft sich gemäß Karte 12 (Grundwas-
ser) auf > 200 – 300 mm/a und ist damit als hoch einzustufen. Im Plangebiet und seiner 
Umgebung sind demnach durchlässige Böden ausgeprägt. Das Schutzpotential wird in 
Karte 1 (Grundwasser) als mittel oder hoch eingestuft. Gemäß Karte 15 (Luft und Klima) 
kann der Geltungsbereich dem klimatischen Funktionsraum des Freilandklimas mit 
dichtem Netz an Kleinstrukturen zugeordnet werden. In der Karte 16 (Entwicklungsziele 
und Maßnahmen) wird das Plangebiet als Gebiet zur Pflege und Entwicklung von Wall-
hecken zugeordnet.  

2.3 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete 
 
Unmittelbar östlich grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Rasteder Geestrand“ (LSG 
WST Nr. 78) an, dessen Zweck die Erhaltung und die Entwicklung eines geomorpholo-
gisch einzigartig ausgeprägten Geestrandes mit naturnahen Laubmischwäldern, Bä-
kentälern, Wallhecken und nassen Grünlandstandorten ist. Aufgrund der Lage der Flä-
che für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Erhaltung von Natur und Land-
schaft zwischen dem Landschaftsschutzgebiet und der Bebauung der geplanten Wohn-
gebiete sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgebiet zu erwarten. 
 
Das FFH-Gebiet „Funchsbüsche, Ipweger Büsche“ (EU-Kennzahl 2715-332) befindet 
sich rd. 800 m nördlich des Geltungsbereichs. Dabei handelt es sich um ein Waldgebiet 
mit ausgehnten feuchten Eichen-Hainbuchenwäldern, Erlen-Eschenwäldern, Kleinge-
wässern und Nasswiesen. Auswirkungen auf das FFH-Gebiet sind bei Umsetzung des 
Vorhabens nicht zu erwarten, da die Auswirkungen nicht so weit reichen, dass das FFH-
Gebiet beeinträchtigt werden könnte.  
 
Im Plangebiet und seiner Umgebung befinden sich gemäß der interaktiven Umweltkar-
ten des Kartenservers des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz (NMU 2017) keine weiteren faunistisch, vegetationskundlich oder histo-
risch wertvollen Bereiche oder Vorkommen, die einen nationalen oder internationalen 
Schutzstatus bedingen, im Plangebiet und der näheren Umgebung. Ferner bestehen 
keine festgestellten oder geplanten Schutzgebiete. 
 
Die innerhalb des Geltungsbereichs vorhandenen Wallhecken zählen zu den nach 
§ 22 (3) NAGBNatSchG i. V. m. § 29 BNatSchG geschützten Landschaftsbestandtei-
len. 

2.4 Artenschutzrechtliche Belange 
 
§ 44 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie und Art. 5 der Vo-
gelschutzrichtlinie (V-RL) begründen ein strenges Schutzsystem für bestimmte Tier- 
und Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Europäischen 
Artenschutzverordnung - (EG) Nr. 338/97 - bzw. der EG-Verordnung Nr. 318/2008 in 
der Fassung vom 31.03.2008 zur Änderung der EG-Verordnung Nr. 338/97 - aufgeführt 
sind, Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, alle europäischen 
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Vogelarten, besonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 
der BArtSchV). Danach ist es verboten, 

 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
und 

 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören. 

 
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1)  werden um den für Ein-
griffsvorhaben relevanten Absatz 5 des § 44 BNatSchG ergänzt, mit dem bestehende 
und von der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der 
artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesi-
chert werden, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung 
der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen: 
 
Entsprechend dem § 44 (5) BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei 
nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 (2) Satz 1 nur für die in 
Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen 
Vogelarten. Darüber hinaus ist nach nationalem Recht eine Vielzahl von Arten beson-
ders geschützt. Diese sind nicht Gegenstand der folgenden Betrachtung, da gem. § 44 
(5) Satz 5 BNatSchG die Verbote des Absatzes 1 für diese Arten nicht gelten, wenn die 
Zulässigkeit des Vorhabens gegeben ist. 
 
Zwar ist die planende Gemeinde nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit dem 
Bebauungsplan in der Regel nicht selbst die verbotenen Handlungen durchgeführt be-
ziehungsweise genehmigt werden. Allerdings ist es geboten, den besonderen Arten-
schutz bereits in der Bauleitplanung angemessen zu berücksichtigen, da ein Bebau-
ungsplan, der wegen dauerhaft entgegenstehender rechtlicher Hinderungsgründe (hier 
entgegenstehende Verbote des besonderen Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht 
verwirklicht werden kann, vollzugsunfähig ist.  
 
Die Belange des Artenschutzes werden in Kapitel 3.1.2 und 3.1.3 dargelegt und be-
rücksichtigt. 
 

3.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 
 
Die Bewertung der Umweltauswirkungen des vorliegenden Planvorhabens erfolgt an-
hand einer Bestandsaufnahme bezogen auf die einzelnen, im Folgenden aufgeführten 
Schutzgüter. Durch eine umfassende Darstellung des gegenwärtigen Umweltzustandes 
einschließlich der besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand sollen die um-
weltrelevanten Wirkungen der Bebauungsplanaufstellung herausgestellt werden. Hier-
bei werden die negativen sowie positiven Auswirkungen der Umsetzung der Planung 
auf die Schutzgüter dargestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit soweit wie möglich 
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bewertet. Ferner erfolgt eine Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung und 
Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“). 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Schutzgüter 
 
Die Bewertung der Umweltauswirkungen richtet sich nach folgender Skala:  
 
- sehr erheblich, 
- erheblich, 
- weniger erheblich, 
- nicht erheblich.  
 
Sobald eine Auswirkung entweder als nachhaltig oder dauerhaft einzustufen ist, kann 
man von einer Erheblichkeit ausgehen. Eine Unterteilung im Rahmen der Erheblichkeit 
als weniger erheblich, erheblich oder sehr erheblich erfolgt in Anlehnung an die Unter-
teilung der „Arbeitshilfe zu der Auswirkungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung 
von Bauleitplänen – Umweltbericht in der Bauleitplanung (SCHRÖDTER et al. 2004). Es 
erfolgt die Einstufung der Umweltauswirkungen nach fachgutachterlicher Einschätzung 
und diese wird für jedes Schutzgut verbal-argumentativ projekt- und wirkungsbezogen 
dargelegt. Ab einer Einstufung als „erheblich“ sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
vorzusehen, sofern es über Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu einer 
Reduzierung der Beeinträchtigungen unter die Erheblichkeitsschwelle kommt. 
 
Die Einstufung der Wertigkeiten der einzelnen Schutzgüter erfolgt bis auf die Einstufung 
der Biotopstrukturen beim Schutzgut Pflanzen, bei denen das Bilanzierungsmodell des 
NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAGES (2013) verwendet wird, in einer Dreistufigkeit. Dabei 
werden die Einstufungen „hohe Bedeutung“, „allgemeine Bedeutung“ sowie „geringe 
Bedeutung“ verwendet. Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ. 
 
Zum besseren Verständnis der Einschätzung der Umweltauswirkungen wird im Folgen-
den ein kurzer Abriss über die durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 114 
verursachten Veränderungen von Natur und Landschaft gegeben. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 werden die Festsetzungen von all-
gemeinen Wohngebieten, einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche sowie Grünfestset-
zungen ermöglicht. Der gesamte Geltungsbereich umfasst eine Größe von ca. 6,8 ha. 
 
Für die allgemeinen Wohngebiete ist eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 bzw. 0,4 
festgelegt worden. Eine Überschreitung gemäß § 19 (4) BauNVO ist jeweils bis zu 50 % 
zulässig, so dass von einer Versiegelungsrate von 45 % bzw. 60 % ausgegangen wer-
den kann. Dadurch wird eine maximale Bodenversiegelung von insgesamt ca. 1,8 ha 
bauleitplanerisch ermöglicht. 
 
Für die festgesetzten Straßenverkehrsflächen wird eine Versiegelung von 80% ange-
setzt, wodurch eine maximale Versiegelung von ca. 7.120 m² erfolgt, wobei zu berück-
sichtigen ist, das der Flächenanteil der bestehenden Butjadinger Straße bereits versie-
gelt ist.  
 
Ferner werden durch die vorliegende Planung Wallhecken auf einer Länge von insge-
samt ca. 746 m überplant bzw. in Abstimmung mit der Gemeinde Rastede nicht weiter 
als Schutzobjekt festgesetzt. Soweit möglich werden die Wallhecken durch Flächen zur 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die in 
diesen Bereichen festgesetzten Wallhecken auf einer Länge von 604 m sind in einem 
Verhältnis von 1:1 zu kompensieren. Es sind somit an anderer Stelle Wallhecken auf 
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604 m neu anzulegen. An mehreren Stellen werden die Wallhecken auf einigen Metern 
unterbrochen. Insgesamt beträgt die Länge der Durchbrüche 26 m. Außerdem wird eine 
Wallhecke auf einer Länge von ca. 116 m vollständig überplant. Diese Bereiche sind im 
Verhältnis 1:2 zu kompensieren und somit sind an anderer Stelle 284 m Wallhecke neu 
anzulegen. 
 
Im Geltungsbereich wird weiterhin eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft auf ca. 17.330 m2 festgesetzt. In diesem 
Bereich soll der Oberflächenentwässerung dienen. Es wird ein naturnah ausgestaltetes 
Regenrückhaltebecken vorgesehen. Weiterhin sollen die umgebenden Bereiche als  
Extensivwiese entwickelt werden. Die im nördlichen Bereich teilweise in diesem Bereich 
liegende Waldrand-Wallhecke wird erhalten. Zusätzlich sind hier die Anlage eines bis 
zu drei Meter breiten Fuß- und Radweges und ein Spielplatz zulässig. 
 
Die bisher im Plangebiet vorhandene Acker- und Grünlandnutzung wird für das Vorha-
ben aufgegeben. 
 
Im Folgenden werden die konkretisierten Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die 
verschiedenen Schutzgüter dargestellt und bewertet. 

3.1.1 Schutzgut Mensch 
 
Ziel des Immissionsschutzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Um-
welteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen 
vorzubeugen. Schädliche Umwelteinwirkungen sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen, 
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter ein-
wirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 
und ähnliche Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, 
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit  
oder die Nachbarschaft herbeizuführen. 
 
Die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) konkretisiert die zumut-
bare Lärmbelastung in Bezug auf Anlagen i.S.d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG). Die DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – enthält im Beiblatt 1 Orien-
tierungswerte, die bei der Planung anzustreben sind.  
 
Grundlage für die Beurteilung ist die Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe 
in der Luft (39. BImSchV), mit der wiederum die Luftqualitätsrichtlinie der EU umgesetzt 
wurde.  
 
Für den Menschen stellt das Untersuchungsgebiet überwiegend landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen dar. Es handelt sich dabei überwiegend um Grünlandnutzungen. Ledig-
lich der östliche und nördliche Teil des Geltungsbereichs unterliegt einer ackerbauli-
chen Nutzung. Das Ertragspotenzial dieser Flächen ist gering (LBEG 2018). Südlich 
des Plangebietes befinden sich bereits Siedlungsstrukturen. Nordöstlich schließt die 
offene Landschaft, die jedoch von Straßen unterbrochen wird. Aufgrund des Verlaufs 
der umgebenden Straßen sowie der landwirtschaftlich intensiven Nutzung ist von einem 
geringen Erholungswert des Geltungsbereichs auszugehen, zumal das Gebiet nicht 
durch Wege erschlossen wird. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, unterschiedli-
chen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass Konfliktsituatio-
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nen vermieden und die städtebauliche Ordnung sichergestellt wird. Im Plangebiet ent-
stehen durch das Vorhaben keine Konfliktsituationen, die weitergehende Untersuchun-
gen erforderlich machen. 
 
Bewertung 
Dem Plangebiet wird in Bezug auf das Schutzgut Mensch eine allgemeine Bedeutung 
zugewiesen. Für das Schutzgut Mensch bedeutet die Bebauung der im Plangebiet vor-
handenen freien Landschaft eine Verminderung von Flächen für die landwirtschaftliche 
Produktion, welche allerdings ein geringes Ertragspotenzial besitzen. Insgesamt ent-
stehen durch das Vorhaben keinen erheblichen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch. 

3.1.2 Schutzgut Pflanzen 
 
Gemäß dem BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  
 

1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter so-
wie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft auf Dauer gesichert sind. Zur dauerhaften Sicherung der biologi-
schen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbeson-
dere  

a. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließ-
lich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den 
Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermög-
lichen, 

b. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen 
und Arten entgegenzuwirken sowie 

c. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geogra-
fischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; be-
stimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen 
bleiben. 

 
Die Erfassung von Biotopen, ihrer Ausprägung und ihres Verbundes liefert Informatio-
nen über schutzwürdige Bereiche eines Gebiets und ermöglicht eine Bewertung der 
untersuchten Flächen. 
 
Die Einordnung und Nomenklatur der Biotoptypen beruht auf dem Kartierschlüssel für 
Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2016). Die Nomenklatur der Pflanzen be-
ruht auf der Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen 
(GARVE 2004). 
 
Die Begutachtung des Plangebiets erfolgte im Oktober 2016. Es wurde sowohl die Bi-
otoptypen im eigentlichen Plangebiet, als auch direkt daran angrenzende Flächen er-
fasst. Der Anlage 1 (Biotoptypenkartierung „Feldstraße“ NWP PLANUNGSGESELLSCHAFT 

MBH 2017a) ist die vollständige Biotoptypenkartierung inkl. Biotoptypenplan zu entneh-
men. Die nachfolgend dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf das gesamte Un-
tersuchungsgebiet für die Biotoptypen, welches über den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 114 hinausgeht (kursiv dargestelt).   
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Beschreibung des Untersuchungsgebiets 
„Die im Bereich des Untersuchungsraumes ausgeprägten Biotoptypen werden gemäß 
Aufbau des Kartierschlüssels in Niedersachsen folgenden Gruppen zugeordnet und im 
Weiteren entsprechend beschrieben: 
 
 - Wälder, 
 - Gebüsche und Gehölzbestände, 
 - Gewässer, 
 - Grünland, 
 - Ackerbiotope und 
 - Grünanlagen der Siedlung- und Verkehrsflächen. 
 
Lage, Verteilung und Ausdehnung der o. g. Biotoptypen sind dem Bestandsplan der 
Biotoptypen im Anhang zu entnehmen. 
 
Wälder 
Im Nordosten des Plangebietes ist ein Gehölzbestand ausgeprägt, dem ein Waldcha-
rakter zuzuordnen ist. Das etwa 0,8 ha große Gehölz unmittelbar an der ehemaligen 
Braker Bahn gelegen, wird als Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden des 
Tieflandes (WQL) eingestuft. In der Baumschicht handelt es sich überwiegend um Stiel-
eichen (Quercus robur), untergeordnet kommen auch Rotbuche (Fagus sylvatica) und 
einige Kastanien (Aesculus hippocastanum) hinzu. Die Strauchschicht wird von Auf-
wuchs der Laubbäume und von Stechpalme (Ilex aquifolium) und Eberesche (Sorbus 
aucuparia) bestimmt, in der Krautschicht treten neben Brombeere (Rubus fruticosus) 
auch Sternmiere (Stellaria graminea), Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata), Wurmfarn 
(Dryopteris cf carthusiana) und Springkaut (Impatiens parviflora) auf. 
 
Der Waldsaum ist als Waldrand mit Wallhecke (WRW) ausgeprägt. Dominierende 
Baumart ist die Stieleiche, die durchschnittliche Stammdurchmesser von 0,6 m bis 1,0 
m aufweist. Im Osten geht der Waldbereich, getrennt durch einen Graben, in den Ge-
hölzbestand der ehemaligen Braker Bahn über. 

 

Abbildung 1: Waldbereich im Nordosten, Waldrand mit Wallhecke. 
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Gebüsche und Gehölzbestände 
Das Plangebiet wird insgesamt vielfältig von Gehölzbeständen eingerahmt und gekam-
mert. Die linearen Bestände am Plangebietsrand und an Parzellengrenzen werden vor 
allem von Wallhecken bestimmt, die in unterschiedlicher Schichtung als Strauch-Baum-
Wallhecken (HWM), Strauch-Wallhecken (HWS) und Baum-Wallhecken (HWB) ausge-
prägt sind. Die Wallkörper sind überwiegend noch deutlich erkennbar erhalten, nur für 
Durchfahrten zu den landwirtschaftlichen Flächen sind diese durchbrochen. Überwie-
gend ist den Wallhecken eine zumindest einseitige Mulde bzw. ein Graben (s.u.) vor-
gelagert. 
 
In Art und Zusammensetzung variieren die Wallhecken im Plangebiet. Vorherrschende 
Baumart ist Stieleiche (Quercus robur), vereinzelt tritt Birke (Betula pendula) und Buche 
(Fagus sylvatica) hinzu, der durchschnittliche Stammdurchmesser der Eichen beträgt 
zwischen 0,6 und 0,8 m, jedoch kommen auch Einzelbäume mit einem Stammdurch-
messer von 1 m und mehr vor. Einige der Altbaumbestände auf den Wallhecken weisen 
Totholz und Spalten auf. 
 
Während einzelne Abschnitte als reine Baum-Wallhecken (HWB) ausgeprägt sind, in 
der der Wall von gräserdominierten Beständen aus Rispengräsern (Poa pratensis, Poa 
trivialis), Rotschwingel (Festuca rubra), Weidelgras (Lolium perenne), Straußgras (Ag-
rostis capillaris), Knaulgras (Dactylis glomerata) und Honiggras (Holcus lanatus) sowie 
begleitend Gundermann (Glechoma hederacea), Hornkraut (Cerastium cerastoides), 
Rote Taubnessel (Lamium purpureum) und vereinzelt Brennnessel (Urtica dioica) ge-
prägt wird, sind auch Strauch-Baum-Wallhecken (HWM) verbreitet. Diese weisen in der 
Strauchschicht neben Brombeere (Rubus fruticosus) und vereinzelt Himbeere (Rubus 
idaeus) auch Holunder (Sambucus nigra), Eberesche (Sorbus aucuparia), Haselnuss 
(Corylus avellana) und auch vereinzelt Stechpalme (Ilex aquifolium) auf. Letztgenannte 
Art ist besonders geschützt gemäß BNatSchG bzw. Bundesartenschutzverordnung. 
 
Wallhecken unterliegen dem gesetzlichen Schutz als geschützte Landschaftsbestand-
teile gemäß § 29 BNatSchG. 
 
Darüber hinaus sind auch weitere Bestände wie Baumhecken (HFB), Strauch-Baum-
hecken (HFM) und Siedlungsgehölze (HSE) ausgeprägt, die überwiegend aus stand-
ortgerechten Gehölzen aufgebaut sind. Auch im Süden am unmittelbaren Siedlungs-
rand sind von überwiegend Laubgehölzen und Hecken (BZ) gekammerte rückwärtige, 
naturnahe Gartenbereiche (PHN) ausgeprägt. Den Übergang zum angrenzenden 
Grünland bzw. der Ackerfläche bestimmt eine umlaufende Wallhecke (HWM).  
 
Am Siedlungsrand im Westen ist eine Baumhecke (HFB) aus markanten Pappeln (Po-
pulus spec.) mit Stammdurchmessern von etwa 1,0 m ausgebildet, ansonsten kommt 
noch eine Baumstrauchhecke (HFM) im Westen zur Gliederung des Grünlandes vor, 
die neben Fichten überwiegend Birken sowie Zitterpappeln (Populus tremula) aufweist. 
Parallel der alten Braker Bahn ist beiderseits eine Strauch-Baumhecke aus Stieleichen, 
Birken, Ebereschen, Haselnuss (Corylus avellana), Holunder, Brombeere, Waldgeiß-
blatt (Lonicera periclymenum), Vogelkirsche (Prunus padus), Späte Traubenkirsche 
(Prunus serotina) und vereinzelt Ginster (Sarothamus scoparius) vorhanden. 
 
Diese ehemalige Bahntrasse wird als Fußwegeverbindung genutzt. 
 



Gemeinde Rastede – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 114 und  
78. Flächennutzungsplanänderung 10 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 

Abbildung 2: Wallhecke mit Brombeerunterwuchs, im Hintergrund Baum-Wallhecke. 

 

Abbildung 3: Alte Braker Bahn mit beidseitigen Gehölzstreifen. 
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Im Übergang vom Grünland zur Wohnbebauung im Westen ist ein Feldgehölz/Sied-
lungsgehölz aus standortgerechten Arten mit Eichen, Birken, Buchen (Fagus sylvatica), 
Zitterpappel und Stechpalme ausgeprägt, der Unterwuchs wird von Grünland-Arten be-
stimmt. 
 
Auch an der ehemaligen Hofstelle im Westen sind im Umfeld der Gebäude bzw. hof-
nahen Grünlandflächen neben Laubgehölzen (Birken, Erlen (Alnus glutinosa)) und 
Ziergehölzen wie Rhododendren auch noch Obstbäume und Beerensträucher (HO) 
verbreitet. 
 
Gewässer 
Gewässer sind im Plangebiet nur in geringem Umfang vorhanden. Hierbei handelt es 
sich zum einen um einen tief eingeschnittenen Graben parallel der höhergelegenen 
ehemaligen Bahnstrecke, der am Rand bzw. außerhalb des Plangebietes liegt. Dieser 
ist geprägt durch die umgebenden Gehölze und Brombeerbestände. 
 
Innergebietlich ist ein Graben ausgeprägt, der die Grünlandflächen im Süden trennt 
und parallel der Wallhecke bis zur Feldstraße verläuft. Im weiteren Verlauf knickt der 
Graben auch nach Westen ab und verläuft wallheckenparallel bis zur Butjadinger 
Straße. Es handelt sich um einen schmalen und innerhalb des Grünlandbereiches um 
einen tief eingeschnittenen Graben (FGR) mit vereinzelt begleitenden Flatterbinsenbe-
ständen. Ansonsten sind Gräser und Brombeeren entsprechend der angrenzenden 
Wallhecken verbreitet. Im Bereich der zusammenlaufenden Wallhecken in der Plange-
bietsmitte sind Grabenaufweitungen mit Stillgewässercharakter und teilweise flacheren 
Uferzonen und einzelnen Flutrasenarten (Flutender Wasserschwaden, Straußgras) 
ausgeprägt. 
 
Grünland 
Im südlichen Bereich werden die landwirtschaftlichen Nutzflächen als Grünland ge-
nutzt. Hierbei handelt es sich überwiegend um Intensivgrünlandflächen (GI) in Wiesen-
nutzung. In der Artenzusammensetzung dominieren typische Gräser des Wirtschafts-
grünlandes wie Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Weidelgras (Lolium pe-
renne), Gewöhnliches Rispengras (Poa trivialis) und Knaulgras (Dactylis glomerata) 
sowie begleitend Löwenzahn (Taraxacum officinalis), Gewöhnliches Hornkraut (Ceras-
tium holosteoides), Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens), Weißklee (Trifolium 
repens), Vogelmiere (Stellaria media), Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius). 
An Arten mit geringerem Futterwert kommen noch Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) 
und Sauerampfer (Rumex acetosa) sowie als Frische/Feuchtezeiger auch vereinzelt 
Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis) vor. 
 
Innerhalb dieses Grünlandkomplexes ist im Westen in einer Geländesenke ein Flutra-
senbestand (GFF) mit Flutendem Wasserschwaden (Glyceria fluitans) und Weißem 
Straußgras (Agrostis stolonifera) ausgeprägt. 
 
Nur kleinere Bereiche im Westen an der (ehemaligen) Hofstelle werden beweidet. Eine 
schmale Teilfläche des Grünlandes wird aufgrund geringerer Nutzungsintensität und 
der Artenzusammensetzung mit höherem Anteil an Wolligem Honiggras und geringe-
rem Anteil an Gräsern des Wirtschaftsgrünlandes als Extensivgrünland (GE) eingestuft. 
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Abbildung 4: Grünlandbereich im Südwesten mit Blick auf gliedernde Wallhecke. 

Ackerbiotope 
Der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Flächen unterliegt einer intensiven 
ackerbaulichen Nutzung (A). Im Bewirtschaftungsjahr 2017 wurde ausschließlich Mais 
angebaut. 
 
Grünanlagen der Siedlung- und Verkehrsflächen 
In das Plangebiet ist eine (ehemalige) Hofstelle (ODL) an der Butjadinger Straße ein-
geschlossen. Diese wird neben der versiegelten Hoffläche und den Gebäuden über-
wiegend von Scherrasenflächen (GR) und gliedernden und eingestreuten Gehölzbe-
ständen geprägt. Diese umfassen neben Laubgehölzen wie Erlen und Birken, auch 
Ziergehölzbestände aus Rhododendron und auch Stechpalme, sowie Beerensträucher 
und Obstbäume. Im Übergang zu der Weide/ Grünlandfläche besteht neben dem Obst-
baumbestand auch ein Gemüsegarten. Zur Butjadinger Straße begrenzt eine dichte 
Buchen-Schnitthecke (BZH) das Gebiet. Insgesamt wird dieser Garten als Bauerngar-
ten (PHB) zusammengefasst. 
 
Im Süden des Plangebietes liegen rückwärtige Gartenparzellen, die kleinparzelliert 
zum einem als Rasenflächen (GR) genutzt und gepflegt werden, zum anderen handelt 
es sich um aufgelassene Gartennutzungen, so dass sich Siedlungsgehölze erhalten 
und ausgebreitet haben. Teilweise weisen diese Gärten ein Brach- bzw. Übergangs-
stadium von den gepflegten Rasenbereichen zu aufgelassenen rückwärtigen Berei-
chen auf, in denen sich aufgrund der Verschattung Arten wie Efeu, Gundermann, Sil-
ber-Goldnessel und Brennnesseln verbreitet haben. 
 
Übergänge der einzelnen Gärten werden entweder von Schnitthecken (BZH) oder von 
Strauch- und Gehölzbeständen (BZE, HSE) bestimmt. Insgesamt werden diese Gärten 
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nach der dominierenden Nutzung und Ausprägung als Scherrasen (GR), Naturgärten 
(PHN) und Siedlungsgehölzen (HSE) unterschieden. 
 

 

Abbildung 5: Rückwärtige Gartenbereiche mit überwiegendem Rasenanteil und einrah-
menden Gehölzbeständen. 

Im weiteren Umfeld und auf den unmittelbar angrenzenden Grundstücken des Sied-
lungsbereiches schließen Ziergärten (PHZ) mit Rasenflächen, Staudenbeeten und 
randlichen Heckeneinfriedungen, u.a aus Rhododendron, sowie aus Buchen an. Auch 
einzelne, markante Laubbäume (Eichen, Buchen, Kastanien) gliedern die Gartenberei-
che“ (NWP PLANUNGSGESELLSCHAFT 2017a).  
 
 
Für den Bereich der Butjadinger Straße wurde im Oktober 2018 noch eine ergänzende 
Biotoptypenkartierung durchgeführt, da diese Flächenanteile im Rahmen der vorange-
stellten Kartierung nicht mit betrachtet wurden. Die Butjadinger Straße ist durchgängig 
asphaltiert (OVS). Auf der Westseite verläuft ein 2 m breiter Fuß- und Radweg (OVW), 
der ebenfalls durchgängig asphaltiert ist. In dem im Geltungsbereich befindlichen Ab-
schnitt der Straße verlaufen auf beiden Seiten Straßenseitengräben. Beide Gräben 
führten zum Zeitpunkt der Kartierung kein Wasser. Der auf der Westseite verlaufende 
Graben ist als nährstoffreicher Graben (FGR) einzustufen, der eine Breite von ca. 1,5 m 
und eine Tiefe von ca. 1 m aufweist. Daran schließt sich westlich eine intensiv genutzte 
Grünlandfläche (GI) an. Der Graben östlich der Butjadinger Straße ist muldenartig aus-
geprägt und als sonstiger Graben (FGZ) einzustufen. Die Straßenbermen werden von 
Scherrasenflächen (GR) eingenommen. Hier stocken auch insgesamt sieben markante 
Einzelbäume (Stieleichen) (HBE), die Stammdurchmesser zwischen 0,4 m und 1,0 m 
aufweisen. Südwestlich grenzen Gehölzstrukturen an, die als Siedlungsgehölz aus 
überwiegend einheimischen Baumarten (HSE) einzustufen sind. Dieser Bestand wird 
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hauptsächlich von Stieleichen, Gewöhnlicher Esche und Feldahorn als auch von un-
terschiedlichen Sträuchern (Stechpalme, Rosen, Brombeere, Weißdorn) eingenom-
men.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6: Parallel verlaufender Fuß- und Radweg mit markantem Baumbestand im 
Bermenbereich (Westseite) sowie als Scherrasenfläche genutzte Straßenberme auf der 
Ostseite der Butjadinger Straße (Quelle: Verfasser, Oktober 2018). 

 
Vorkommen von gefährdeten und besonders oder streng geschützten Pflanzen-
arten und geschützten Biotopen  
 
Die Wallhecken des Plangebietes unterliegen dem Schutz als geschützter Land-
schaftsbestandteil gemäß § 29 BNatSchG in Verbindung mit § 22 (3) NAGBNatSchG. 
An besonders geschützten Arten sind in den Wallhecken und Baum-Strauchhecken 
einzelne Exemplare der Stechpalme (Ilex aquifolium) verbreitet, die nach § 7 Abs. 2 Nr. 
13 BNatSchG als besonders geschützte Pflanzenarten aufgelistet sind (NWP PLA-

NUNGSGESELLSCHAFT 2017a). 
 
Streng geschützte Pflanzenarten gemäß des Anhanges IV der FFH-Richtlinie traten 
nicht auf. Hinweise auf Vorkommen dieser Arten liegen derzeit auch nicht vor. Eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zu den Verboten des § 44 (1) Nr. 4 BNatSchG 
ist dementsprechend nicht erforderlich, da keine Arten des Anhanges IV der FFH-Richt-
linie vorkommen. 
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Bewertung 
Zur Ermittlung des Eingriffes in Natur und Landschaft wird das Bilanzierungsmodell des 
niedersächsischen Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) angewendet. 
 
In diesem Modell werden Eingriffsflächenwert und Kompensationsflächenwert ermittelt 
und gegenübergestellt. Zur Berechnung des Eingriffsflächenwertes werden zunächst 
Wertfaktoren für die vorhandenen Biotoptypen vergeben und mit der Größe der Fläche 
multipliziert. Analog werden die Wertfaktoren der Biotoptypen der Planungsfläche mit 
der Flächengröße multipliziert und anschließend wird die Differenz der beiden Werte 
gebildet.  
 
Es werden 6 Wertfaktoren unterschieden: 
 

Wertfaktor Beispiele Biotoptypen 
 

5 = sehr hohe Bedeutung naturnaher Wald; geschütztes Biotop 
4 = hohe Bedeutung Baum-Wallhecke 
3 = mittlere Bedeutung Strauch-Baumhecke 
2 = geringe Bedeutung Intensiv-Grünland 
1 = sehr geringe Bedeutung Acker 
0 = weitgehend ohne Bedeutung versiegelte Fläche 

 
In der Liste II des Bilanzierungsmodells (Übersicht über die Biotoptypen in Niedersach-
sen) sind den einzelnen Biotoptypen entsprechende Wertfaktoren zugeordnet. Für die 
im Plangebiet vorhandenen bzw. geplanten Biotope ergeben sich folgende Wertstufen: 
 

Tabelle 1: Im Geltungsbereich erfasste Biotoptypen und deren Bewertung. 

Biotoptyp  Wert-
faktor 

Anmerkungen 

1.0 Strauch-Baum-Wallhecke 
(HWM) 

4 2.0 hohe Bedeutung 

3.0 Strauchwallhecke (HWS) 4 4.0 hohe Bedeutung 

5.0 Waldrand-Wallhecke 4 6.0 hohe Bedeutung 

7.0 Sonstiger Flutrasen (GFF) 4 8.0 hohe Bedeutung 

9.0 Einzelbäume (HBE) 3 10.0 mittlere Bedeutung 

11.0 Baumreihe/hecke aus Pap-
peln (Altbestand) (HFB) 

3 12.0 mittlere Bedeutung 

13.0 Siedlungsgehölz aus über-
wiegend einheimischen Ge-
hölzarten (HSE) 

3 14.0 mittlere Bedeutung 

15.0 Nährstoffreiche Gräben 
(FGR) 

3 16.0 mittlere Bedeutung 

17.0 Intensivgrünland (GI) 2 18.0 geringe Bedeutung 

19.0 Sonstiger Graben (FGZ) 2 geringe Bedeutung 

20.0 Naturgarten (PHN), Traditio-
neller Bauerngarten (PHB) 

2 21.0 geringe Bedeutung 

22.0 Zierhecke (BZ) 2 23.0 geringe Bedeutung 

24.0 Sandacker (Mais) (ASm) 1 25.0 sehr geringe Bedeutung 

26.0 Scherrasen (GR) 1 27.0 sehr geringe Bedeutung 
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Bezüglich der Wallheckenbewertung wurde in Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehörde die Weisung des Nds. Umweltministeriums vom 03.11.2006 beachtet. 
So sind beeinträchtigte Werte und Funktionen geschützter Wallhecken durch Neuan-
lage oder wallheckenfördernde Maßnahmen auszugleichen. Weiterhin sind zu beseiti-
gende Wallhecken bestimmten Wertstufen zuzuordnen und der Ausgleich danach zu 
bemessen. Demzufolge sind die vorhandenen Wallhecken folgenden Wertfaktoren zu-
zuordnen: 
 

Tabelle 2: Im Geltungsbereich erfasste Wallhecke und deren Bewertung. 

Biotoptyp  Wert-
faktor 

Anmerkungen 

Baum-Wallhecke 4 hohe Bedeutung 

28.0 Strauch-Baum-Wallhecke 
(HWM) 

4 29.0 hohe Bedeutung 

30.0 Strauchwallhecke (HWS) 4 31.0 hohe Bedeutung 

 
Hinsichtlich der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen ist zu konstatieren, 
dass das Plangebiet einerseits von zum Großteil von unterschiedlichen Gehölzstruktu-
ren (Wallhecken, Baumreihen etc.), einem Hausgarten und überwiegend landwirt-
schaftlich genutzten Flächen eingenommen wird. Der Planungsraum weist größtenteils 
eine geringe Bedeutung teilweise aber auch eine höhere Bedeutung für Arten und Le-
bensgemeinschaften auf. 
 
Aufgrund der Versiegelung und dem damit einhergehenden Verlust von Lebensräumen 
für Pflanzen sind die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen als erheblich 
zu bewerten. 

3.1.3 Schutzgut Tiere 
 
Für das Schutzgut Tiere gelten die übergeordneten Ziele wie für das Schutzgut Pflan-
zen (vgl. Kapitel 3.1.2). 
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 114 und die angrenzenden Flächen 
wurden von der NWP Planungsgesellschaft mbH im Zeitraum von Februar bis Septem-
ber 2017 faunistische Erfassungen der Brutvögel und Fledermäuse durchgeführt. Diese 
Ergebnisse wurden von der Gemeinde Rastede zur Verfügung gestellt und können für 
dieses Bauleitplanverfahren herangezogen werden. Das Gutachten findet sich in der 
Anlage 2 zum Umweltbericht. Im Folgenden werden die Ergebnisse kurz zusammen-
gefasst. 
 
Brutvögel 
Die Bestandserhebung der Brutvögel erfolgte von Mitte Februar bis Mitte Juni 2017. Es 
wurden in diesem Zeitraum sechs frühmorgendliche Begehungen sowie drei Nachtkar-
tierungen durchgeführt. Zusätzlich konnten Daten zu nachtaktiven Arten während der 
Fledermauserfassungen gewonnen werden. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf 
das Untersuchungsgebiet, welches sowohl den Geltungsbereich als auch angrenzende 
Flächen enthält. Insgesamt wurden während der Erfassungen 28 Brutvogelarten fest-
gestellt, davon 25 als Brutvogelarten und drei weitere als Nahrungsgäste (vgl. Tabelle 
3). Es befinden sich darunter drei Arten der Vorwarnliste (Gartengrasmücke, Gartenrot-
schwanz, Haussperling) sowie der Star als gefährdete Art (gem. Rote Liste 3).  
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden als Brutvögel Gartenrotschwanz 
und Star als Arten der Vorwarnliste bzw. gefährdete Arten sowie Grünspecht und Bunt-
specht als spezialisierte Arten festgestellt. 

Tabelle 3: Spektrum der nachgewiesenen Vogelarten 2017 (BZF = einmalige Brutzeitfest-
stellung), Ergebnisse für das gesamte Untersuchungsgebiet (Quelle: NWP PLANUNGSGE-

SELLSCHAFT MBH 2017B). 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Gefährdungs-

grad Nieder-

sachsen1 

Gefährdungsgrad 

Deutschland2 

Status bzw.  

Anzahl Brutre-

viere 

Amsel Turdus merula     4 

Blaumeise Parus caerulerus   4 

Buchfink Fringilla coelebs   4 

Buntspecht Dendrocopus major   1 + weitere BZF 

Dohle Corvus monedula   Nahrungsgast 

Dorngrasmücke Sylvia communis   1 

Eichelhäher Garrulus glandarius   BZF 

Gartenbaumläu-

fer 

Certhia brachydactyla   2 

Gartengrasmü-

cke 

Sylvia borin Vorwarnliste  BZF – als Brutre-

vier zu werten 

Gartenrot-

schwanz 

Phoenicurus phoeni-

curus 

Vorwarnliste Vorwarnliste 1 + 3 BZF jeweils 

als Brutrevier zu 

werten, weitere 

außerhalb 

Grünfink Chloris chloris   2 

Grünspecht Picus viridis   1 + weitere BZF 

Haussperling Passer domesticus Vorwarnliste  1 + weitere BZF 

außerhalb des 

UG 

Heckenbrau-

nelle 

Prunella modularis   1 

Hohltaube Columba oenas   BZF 

Jagdfasan Phasianus colchicus   1 

Klappergrasmü-

cke 

Sylvia curruca   1 

Kleiber Sitta europaea   1 

Kohlmeise Parus major   5 

Mönchsgrasmü-

cke 

Sylvia atricapilla   2 

Rabenkrähe Corvus corone   Nahrungsgast 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Gefährdet Gefährdet Mindestens 3 au-

ßerhalb d. UG 

Ringeltaube Columba palumbus   2 

Rotkehlchen Erithacus rubecula   2 

                                                
1 KRÜGER & NIPKOW (2015) 
2 GRÜNEBERG ET AL. (2016) 
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Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 

Gefährdungs-

grad Nieder-

sachsen1 

Gefährdungsgrad 

Deutschland2 

Status bzw.  

Anzahl Brutre-

viere 

Singdrossel Turdus philomelos   2 

Star Sturnus vulgaris Gefährdet Gefährdet 1 + 2 BZF – 

beide jeweils als 

Brutrevier zu wer-

ten, weitere au-

ßerhalb und als 

Nahrungsgast 

Wacholderdros-

sel 

Turdus pilaris   Nahrungsgast 

Waldohreule Asio otus Vorwarnliste  1 außerhalb des 

UG 

Zaunkönig Troglodytes troglody-

tes 

  4 

Zilpzalp Phylloscopus collybita   5 

 
Fledermäuse 
Zur Ermittlung der Bedeutung des Plangebietes hinsichtlich Lebensraum für Fleder-
mäuse wurde von Mai bis September 2017 sieben Erfassungstermine durchgeführt. 
Davon fanden vier abends zur Kontrolle ausfliegender Fledermäuse und drei frühmor-
gens zum Auffinden von etwaigem Schwärmverhalten beim Einfliegen in Quartiere 
statt. Zusätzlich wurden bei den Erfassungsterminen Horchkisten während der gesam-
ten Nacht eingesetzt. 
 
Insgesamt konnten drei Fledermausarten sicher nachgewiesen werden (vgl. Tabelle 4). 
Zusätzlich wurden Kontakte der Gattung Myotis registriert. 
 

Tabelle 4: Spektrum der nachgewiesenen Fledermausarten, Ergebnisse für das gesamte 
Untersuchungsgebiet  (Quelle: NWP PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH 2017B). 

Deutscher Name Wissenschaftli-
cher Name 

Gefähr-
dung NDS 

Gefähr-
dung BRD 

Anzahl 
Kontakte 
Detektor 

Anzahl 
Kontakte 

Horchkiste 

Breitflügelfleder-
maus 

Eptesicus seroti-
nus 

2 G 11 365 

Großer/ Kleiner 
Abendsegler 

Nyctalus noctula 
Nyctalus leisleri 

2 
1 

V 
D 

5 156 

Nyctaloid Eptesicus seroti-
nus 
Nyctalus noctula 
Nyctalus leisleri 

2 
2 
1 

G 
V 
D 

1 44 

Zwergfledermaus Pipistrellus 3 + 12 431 

Gattung Myotis  Myotis spec.  
2 
2 

 
V/ V 
* 

4 93 

Fledermaus spec.  - - - 2 

RL BRD = MEINIG et al. (2009) 

RL NDS = Rote Liste Niedersachsen und Bremen (HECKENROTH 1991); Anmerkung: Einstufungen müssen als veraltet angesehen werden 

1 = vom Aussterben bedroht  V = Vorwarnliste 

2 = stark gefährdet   G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

3 = gefährdet    D = Datenlage defizitär 

+ = ungefährdet   R = durch extreme Seltenheit (potentiell) gefährdet 
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Bei den am häufigsten im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten Zwerg- und 
Breitflügelmaus handelt es sich um gebäudebewohnende Arten. In Bereichen des Un-
tersuchungsgebietes mit Gebäuden sowie in den angrenzenden Siedlungsbereichen ist 
ein hohes Quartierpotenzial gegeben. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 114 wurde im Bereich des bestehenden Hofes ein Quartiersverdacht einer Zwerg-
fledermaus lokalisiert. Für gehölzbewohnende Fledermausarten wie Großer Abendseg-
ler sind zahlreiche potenziell geeignete Quartierbäume im Untersuchungsgebiet und 
ebenfalls im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 114 vorhanden. Konkrete 
Quartierhinweise gibt es nicht. Alle genannten Arten wurden im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 114 nachgewiesen. 
 
Bewertung 
Dem Plangebiet wird eine allgemeine Bedeutung hinsichtlich dem Schutzgut Tiere zu-
gewiesen. Der Geltungsbereich wird durch Brutvögel wenig frequentiert. Quartiere für 
Fledermäuse konnten im Rahmen der durchgeführten Kartierungen nicht festgestellt 
werden. Durch die Überplanung von Gehölstrukturen sowie landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen geht allerdings Nahrungs- / Jagdlebensraum verloren, weswegen durch die 
Umsetzung des Planvorhabens für das Schutzgut Tiere erhebliche Beeinträchtigun-
gen prognostiziert werden. 
 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
 
Durch die Realisierung der Planung werden Gehölzstrukturen, Gräben und Grünland-
bereiche überplant. Diese Strukturen stellen potenzielle Fortpflanzungs-, Aufzucht- und 
Ruhestätten dar. Mit der Überplanung dieser Strukturen könnten artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG verbunden sein. Zur Überprüfung der Aus-
wirkungen der Planung auf die verschiedenen Arten unter Berücksichtigung der Ver-
botstatbestände wird im Folgenden eine artenschutzrechtliche Prüfung für Fleder-
mäuse und Vögel durchgeführt.  
 
Aufgrund der anthropogenen Vorbelastung des Gebiets sowie der naturräumlichen 
Ausstattung ist nicht davon auszugehen, dass weitere Tierarten gemäß Anhang IV der 
FFH- Richtlinie (z. B. Amphibienarten) im Plangebiet vorkommen.  
 
Geschützte wildlebende Brutvogelarten im Sinne von Art. 1 der Vogelschutzricht-
linie: 
 
Generell gehören alle europäischen Vogelarten, d.h. sämtliche wildlebende Vogelarten 
die in den EU-Mitgliedstaaten heimisch sind, zu den gemeinschaftlich geschützten Ar-
ten. Um das Spektrum der zu berücksichtigenden Vogelarten im Rahmen der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung einzugrenzen, werden bei der artspezifischen Betrach-
tung folgenden Gruppen berücksichtigt:  
 

 Streng geschützte Vogelarten, 

 Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 

 Vogelarten, die auf der Roten Liste oder der Vorwarnliste geführt werden, 

 Koloniebrüter, 

 Vogelarten mit speziellen Lebensraumansprüchen (u. a. hinsichtlich Fortpflan-
zungsstätte). 

 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wird eine Vorentscheidung für die artbezogene 
Betrachtung vorgenommen. Euryöke, weit verbreitete Vogelarten müssen im Rahmen 



Gemeinde Rastede – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 114 und  
78. Flächennutzungsplanänderung 20 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

der artenschutzrechtlichen Prüfung keiner vertiefenden artspezifischen Darstellung un-
terliegen, wenn durch das Vorhaben keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen 
zu erwarten sind (BMVBS 2009). Ein Ausschluss von Arten kann in dem Fall erfolgen, 
wenn die Wirkungsempfindlichkeiten der Arten vorhabenspezifisch so gering sind, dass 
mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstat-
bestände ausgelöst werden können (Relevanzschwelle). Diese sogenannten Aller-
weltsarten finden über den flächenbezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung 
(einschließlich Vermeidung und Kompensation) hinreichend Berücksichtigung  
(vgl. BAUCKLOH et al. 2007). 
 
Das Vorhaben kann zu einem Verlust von Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten sowie Nah-
rungshabitaten europäisch geschützter Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
führen. Für die in Tabelle 3 aufgeführten weit verbreitete, ubiquitäre oder anspruchs-
arme und störungsunempfindliche Arten, deren Bestand landesweit nicht gefährdet ist 
und deren Lebensräume grundsätzlich zu ersetzen sind, kann eine gute regionale Ver-
netzung ihrer Vorkommen vorausgesetzt werden. Für diese Arten ist daher trotz örtli-
cher Beeinträchtigungen und Störungen sichergestellt, dass sich der Erhaltungszu-
stand ihrer Lokalpopulation nicht verschlechtert und die ökologische Funktion ihrer Le-
bensstätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. Lediglich Bunt- und Grün-
specht haben besondere Lebensraumansprüche. Beide Arten sind auf alte Gehölzbe-
stände mit viel Totholz und Baumhöhlen angewiesen. Beide Arten wurden allerdings 
nur außerhalb des Geltungsbereiches als Brutvogel nachgewiesen, so dass beide Arten 
keine Relevanz für die Planung besitzen. 
 
Da in der Umgebung des Plangebietes diverse reich strukturierte Landschaftselemente 
(Gehölzbestände, Grünländer, Hausgärten usw.) vorhanden sind, ist davon auszuge-
hen, dass es für die oben genannten ungefährdeten Brutvogelarten genügend Aus-
weichmöglichkeiten gibt. Außerdem werden die im Geltungsbereich vorhanden Wallhe-
cken weitestgehend gesichert, so dass diese ebenfalls als Lebensraum für gehölzbrü-
tende Arten weiterhin zur Verfügung stehen.  
 
Neben den oben genannten ungefährdeten Arten wurden im Geltungsbereich keine der 
in Tabelle 3 genannten Arten der Vorwarnliste und gefährdete Arten als Brutvogel nach-
gewiesen (Brutnachweis, Brutverdacht). Lediglich für Star und Gartenrotschwanz wur-
den Brutverdachte im Bereich der nördlichen Geltungsbereichsgrenze aufgenommen. 
Diese fanden allerdings im Bereich der an den Geltungsbereich angrenzenden Wallhe-
cke statt, welche von der Planung nicht betroffen ist. Zudem wurden im Geltungsbereich 
bzw. im Randbereich des Bebauungsplanes Nr. 114 insgesamt zwei weitere Brutreviere 
vom Star sowie drei Brutreviere vom Gartenrotschwanz festgestellt. Diese werden als 
Brutverdacht gewertet und weiter unten (vorsorglich) artenschutzrechtlich geprüft, 
gleichwohl Sie in Abbildung 5 des anliegenden faunistischem Gutachten als einmalige 
Brutzeitfeststellung dargestellt sind. 
 
Als einzige planungsrelevante gebäudebrütende Art wurde der Haussperling lediglich 
mittels Brutzeitfeststellung an dem Hof im westlichen Geltungsbereich kartiert. Ein Brut-
nachweis gelang allerdings nicht, so dass ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand 
nicht eintritt. Mit einem Brutverdacht konnte der Haussperling südwestlich und damit 
außerhalb des Plangebietes festgestellt werden.  
 
Prüfung des Zugriffsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsver-
botes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
Hinsichtlich der Fortpflanzungsstätten sind verschiedene Vogelgruppen zu unterschei-
den, die unterschiedliche Nistweisen und Raumansprüche aufweisen. Dabei kann es 
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sich um typische Gehölz- und Gebäudebrüter oder auch um Arten, die auf dem Boden 
brüten, handeln. 
 
Nahezu sämtliche vorkommende Arten sind in der Lage, sich in der nächsten Brutperi-
ode einen neuen Niststandort zu suchen, so dass es für diese Arten keine permanenten 
Fortpflanzungsstätten im Plangebiet gibt. Aufgrund der vorgesehenen Überplanung von 
Gehölzen ist es angezeigt, dass die Gehölze in den Monaten von Anfang Oktober bis 
Ende Februar, also nur außerhalb der Brutzeit entfernt werden, um eventuell vorhan-
dene Nistplätze oder Individuen nicht zu zerstören bzw. zu beeinträchtigen (Vermei-
dungsmaßnahme).  
 
Der Fasan wurde als bodenbrütende Art im Untersuchungsgebiet außerhalb des Gel-
tungsbereiches festgestellt. Da dieser aber auch innerhalb des Geltungsbereiches brü-
ten könnte, bewahrt die Baufeldfreimachung in derselben Zeit ebenfalls vor dem Ver-
botstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten für boden-/gebäudebrütende 
Vögel. Eine Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist ausnahmsweise in der Zeit zwi-
schen dem 1. März und dem 15. Juli zulässig, wenn durch eine ökologische Baubeglei-
tung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können. Hin-
sichtlich des Haussperlings gelang zwar kein Brutnachweis (lediglich einmalige Brut-
zeitfeststellung an dem Hof im westlichen Plangebiet), vorsorglich sollten auch Abriss- 
und Sanierungsmaßnahmen an dem bestehenden Gebäudebestand auch außerhalb 
der Brutzeit stattfinden.  
 
In Hinblick auf die Überprüfung des Zugriffsverbotes gemäß § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 
ist für die vorkommenden Vogelarten zu konstatieren, dass es nicht zu baubedingten 
Tötungen kommen wird. Es werden durch die Vermeidungsmaßnahme der Baufeldfrei-
machung und der Entnahme der Gehölze außerhalb artspezifischer Brutzeiten baube-
dingte Tötungen von Individuen oder ihrer Entwicklungsformen vermieden.  
 
Der Begriff Ruhestätte umfasst die Orte, die für ruhende bzw. nicht aktive Einzeltiere 
oder Tiergruppen zwingend v. a. für die Thermoregulation, die Rast, den Schlaf oder 
die Erholung, die Zuflucht sowie die Winterruhe erforderlich sind. Vorkommen solcher 
bedeutenden Stätten sind innerhalb des Plangebietes aufgrund der Naturausstattung 
auszuschließen, so dass kein Verbotstatbestand verursacht wird. 
 
Mögliche Tötungen von Individuen durch betriebsbedingte Kollisionen mit Fahrzeugen 
gehen nicht über das Lebensrisiko der bereits bestehenden Vorbelastung aufgrund der 
Lage des Plangebietes in Straßennähe hinaus und stellen daher keinen Verbotstatbe-
stand dar. Bei dem Untersuchungsraum handelt es sich um einen standort- und struk-
turtypischen Siedlungsbereich ohne erhöhte punktuelle oder flächige Nutzungshäufig-
keit von bestimmten Vogelarten. In dem Bereich befinden sich keine traditionellen Flug-
routen bzw. besonders stark frequentierte Jagdgebiete von Vögeln, sodass eine signi-
fikante Erhöhung von Kollisionen und eine damit verbundene signifikant erhöhte Morta-
litätsrate auszuschließen ist. 
 
Regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten sind auch bei längerer Abwesenheit der 
Tiere geschützt. Dies gilt beispielsweise für regelmäßig benutzte Brutplätze von Zugvö-
geln (STMI BAYERN 2011). Nicht mehr geschützt sind Fortpflanzungsstätten, die funkti-
onslos geworden sind, z. B. alte Brutplätze von Vögeln, die in jedem Jahr an anderer 
Stelle ein neues Nest bauen. Ebenfalls nicht geschützt sind potenzielle Lebensstätten, 
die bisher noch nicht von gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten genutzt werden. 
 
Die für die Vermeidung des Zugriffsverbotes notwendigen Maßnahmen der Baufeldfrei-
machung und Gehölzentnahme außerhalb der Brutzeit dienen neben dem Schutz der 
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Individuen folglich auch dem Schutz der Fortpflanzungsstätten. Dies rührt daher, dass 
der Schutzanspruch nur dann vorliegt, wenn die Stätten in Benutzung sind, d. h. wäh-
rend der Brutzeit. Außerhalb der Brutzeit können alte Nester entfernt werden ohne einen 
Verbotstatbestand auszulösen. 
 
Für die im Geltungsbereich bzw. im Randbereich vorkommenden Arten Star (2 Brutre-
viere) und Gartenrotschwanz (3 Brutreviere) ist von einem Vorkommen von permanen-
ten Fortpflanzungsstätten auszugehen. Die Fortpflanzungsstätten dieser Arten werden 
vermutlich jedes Jahr erneut genutzt. Ein Brutrevier vom Gartenrotschwanz befindet 
sich in der bestehenden Wallhecke, die im zentralen Bereich an der nördlichen Plange-
bietsgrenze erhalten bleibt. Um einen dauerhaften Fortbestand des Stars und des Gar-
tenrotschwanzes im räumlichen Zusammenhang gem. § 44 (5) BNatSchG zu gewähr-
leisten, sind als sog. CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) für die 
beiden betroffenen Arten artspezifisch geeignete Nistkästen im Verhältnis prognosti-
zierte Brutpaare zu neuen Fortpflanzungsstätten von 1:3 anzubringen. Aufgrund des 
Vorkommens von zwei Brutpaaren des Stars und des Gartenrotschwanzes sind dem-
nach jeweils sechs geeignete Nistkästen für diese beiden Arten erforderlich. 
 
Somit ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnah-
men und der Durchführung von CEF-Maßnahmen die Verbotstatbestände nach  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt sind. 
 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
In Bezug auf das Störungsverbot während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,  
Überwinterungs- und Wanderzeiten lassen sich Störungen in Form von Lärmimmissio-
nen aufgrund des geplanten Vorhabens nicht ganz vermeiden. Störungen während sen-
sibler Zeiten sind daher möglich, erfüllen jedoch nur dann den Verbotstatbestand, wenn 
sie zu einer Verschlechterung der lokalen Population der betroffenen Arten führen. 
 
Von erheblichen Störungen während der Mauserzeit, die zur Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population führen, ist nicht auszugehen. Dies hängt da-
mit zusammen, dass es nur zu einer Verschlechterung käme, wenn die Störung von 
Individuen während der Mauserzeit zum Tode derselben und damit zu einer Erhöhung 
der Mortalität in der Population führen würde. Die im Untersuchungsgebiet vorkommen-
den Arten bleiben jedoch auch während der Mauser mobil und können gestörte Berei-
che verlassen und Ausweichhabitate in der Umgebung aufsuchen. 
 
Weiterhin sind erhebliche Störungen während Überwinterungs- und Wanderzeiten aus-
zuschließen. Das Plangebiet stellt keinen Rast- und Nahrungsplatz für darauf zwingend 
angewiesene Vogelarten dar. Die im Plangebiet zu erwartenden Vögel sind an die ver-
kehrsbedingten Beunruhigungen (auch durch die bereits angrenzende bestehende Nut-
zung) gewöhnt und in der Lage, bei Störungen in der Umgebung vorhandene ähnliche 
Habitatstrukturen (Gehölzbestände und Grünländer) aufzusuchen. Durch die Planung 
kommt es zu keinen ungewöhnlichen Scheucheffekten, die zu starker Schwächung und 
zum Tod von Individuen führen werden.  
 
Hinsichtlich des Störungsverbotes während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit ist  
ebenfalls nicht mit der Erfüllung von Verbotstatbeständen zu rechnen. Die vorkommen-
den Arten sind nicht auf einen Niststandort angewiesen. Gestörte Bereiche kommen 
daher für die Nistplatzwahl von vornherein nicht in Frage. Sollten einzelne Individuen 
durch plötzlich auftretende erhebliche Störung, z. B. Lärm, zum dauerhaften Verlassen 
des Nestes und zur Aufgabe ihrer Brut veranlasst werden, führt dies nicht automatisch 
zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der im Un-
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tersuchungsgebiet festgestellten Arten. Nistausfälle sind auch durch natürliche Gege-
benheiten, wie z. B. Unwetter und Fraßfeinde gegeben. Durch Zweitbruten und die 
Wahl eines anderen Niststandortes sind die Arten i.d.R. in der Lage solche Ausfälle zu 
kompensieren. Es kann zudem aufgrund der bereits stark vorgeprägten Strukturen 
westlich und südlich des Plangebietes davon ausgegangen werden, dass die vorkom-
menden Arten an gewisse für Siedlungen typische Störquellen gewöhnt sind. 
 
Die vorkommenden Arten im weiteren Untersuchungsgebiet und damit außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes mit permanenten Lebensstätten, wie bspw. 
Star, Rauchschwalbe, Haussperling, Grünspecht und Gartenrotschwanz gehören zur 
Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes), die insgesamt als relativ unempfindlich 
gegenüber anthropogenen Störungen eingestuft werden. Die „Arbeitshilfe Vögel und 
Straßenverkehr“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG 
2010) ordnet die genannten Arten daher in die Gruppe der Arten mit schwacher Lärm-
empfindlichkeit bzw. in die Gruppe der Arten ein, bei denen Lärm keine Relevanz hat. 
Aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber anthropogen verursachten Reizen ist eine 
erhebliche Beeinträchtigung, die mit einer Verschlechterung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population der o. g. Arten einhergeht, nicht zu erwarten. 
 
Somit ist festzustellen, dass die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG nicht erfüllt sind. 
 
Fledermäuse 
 
Prüfung des Zugriffsverbots (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsverbots 
(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 
 
Konkrete Quartiersnachweise ergaben sich im Untersuchungsgebiet nicht. Allerdings 
gibt es ein Quartiersverdacht einer Zwergfledermaus im Bereich des bestehenden Ge-
höfts im westlichen Plangebiet. Ein Gebäudeabriss ist derzeit nicht beabsichtigt oder 
geplant, so dass mit keinem Quartiersverlust zu rechnen ist und demnach auch keine 
Ausweichquartiere zu schaffen sind.  
 
Es kann aufgrund der Altersstruktur der vorhandenen Gehölze, dem Vorhandensein 
von Spechthöhlen und dem vorhandenen Gebäudebestand nicht abschließend ausge-
schlossen werden, dass diese den Fledermäusen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
dienen, in dem einzelne eventuell vorhandene Baumhöhlen oder Nischen an dem be-
stehenden Gebäudebestand zeitweise als Sommer-, Zwischen- oder Balzquartiere be-
zogen werden. Die für die Planung unumgänglichen Fällungen von Bäumen mit even-
tuellem Quartierpotenzial für Fledermäuse sind somit grundsätzlich außerhalb der Ak-
tivitätszeit der Fledermäuse durchzuführen, um mögliche Tötungen weitestgehend aus-
schließen zu können. Die Arbeiten können somit nur außerhalb der Zeit zwischen dem 
1. März und dem 30. September durchgeführt werden. Unmittelbar vor den Fällarbeiten 
sind die Bäume oder bei Abriss- und Sanierungsmaßnahmen die Gebäude durch eine 
sachkundige Person auf das Fledermausvorkommen zu überprüfen. Sind Indivi-
duen/Quartiere vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das wei-
tere Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 
Weitere stättenunabhängige Tötungen oder Beschädigungen von Individuen durch das 
Vorhaben können ausgeschlossen werden. Durch die vorgesehenen Gebäude inner-
halb der neu geplanten Bauflächen sind keine Tötungen oder Beschädigungen durch 
Kollisionen zu erwarteten, da Fledermäuse in der Lage sind, starren Objekten auszu-
weichen. 
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Bei Durchführung der genannten Vermeidungsmaßnahme, sind etwaige schädliche 
Wirkungen mit der Realisierung der vorliegenden Bauleitplanung nicht zu erwarten. Un-
ter Voraussetzung der oben genannten Vorsorgemaßnahmen sind das Zugriffsverbot 
und das Schädigungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht ein-
schlägig. 
 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 
Ein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn es zu einer 
erheblichen Störung der Art kommt. Diese tritt dann ein, wenn sich der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population der jeweiligen Art verschlechtert. Die lokale Population 
kann definiert werden als (Teil-)Habitat und Aktivitätsbereich von Individuen einer Art, 
die in einem für die Lebensraumansprüche der Art ausreichend räumlich-funktionalen 
Zusammenhang stehen.  
 
Eine „Verschlechterung des Erhaltungszustandes“ der lokalen Population ist insbeson-
dere dann anzunehmen, wenn die Überlebenschancen oder die Reproduktionsfähigkeit 
der lokalen Population vermindert werden, wobei dies artspezifisch für den jeweiligen 
Einzelfall untersucht und beurteilt werden muss. 
 
Der Erhaltungszustand der Population kann sich verschlechtern, wenn sich aufgrund 
der Störung die lokale Population wesentlich verringert; dies kann aufgrund von Stress 
über die Verringerung der Geburtenrate, einen verringerten Aufzuchtserfolg oder die 
Erhöhung der Sterblichkeit geschehen. 
 
Baubedingte Störungen durch Verlärmung und Lichtemissionen während sensibler Zei-
ten (Aufzucht- und Fortpflanzungszeiten) sind in Teilbereichen grundsätzlich möglich. 
Erhebliche und dauerhafte Störungen durch baubedingte Lärmemissionen (Bauma-
schinen und Baufahrzeuge) sind in dem vorliegenden Fall jedoch nicht zu erwarten, da 
die Bautätigkeit auf einen begrenzten Zeitraum beschränkt ist und außerhalb der 
Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse d.h. am Tage und nicht in der Nacht stattfindet. 
Ein hierdurch ausgelöster langfristiger Verlust von potenziellen Quartieren in der Um-
gebung ist unwahrscheinlich. Bei dem geplanten Vorhaben ist auch aufgrund der Vor-
belastungen nicht von einer Störung für die in diesem Areal möglicherweise vorkom-
menden Arten auszugehen, da sich im Geltungsbereich selbst keine konkreten Quar-
tierhinweise ergaben. Es ist möglich, dass Sommerquartiere von Fledermäusen vor-
handen sind, dieser werden aber regemäßig gewechselt. Deshalb ist auch nicht damit 
zu rechnen, dass ein Teilbereich für die betroffenen Individuen der lokalen Population 
verloren geht. Eine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population, die einen wesentlich über den Geltungsbereich 
hinausreichenden Aktionsradius haben dürfte, ist ungeachtet dessen nicht anzuneh-
men. Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist daher nicht einschlä-
gig. 
 
Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist daher nicht einschlä-
gig.  
 
Fazit 
Im Ergebnis der Betrachtung bleibt festzustellen, dass die Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen nicht einschlägig 
sind. 
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3.1.4 Biologische Vielfalt 
 
Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen 
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Dabei sind u. a. insbesondere die 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-
füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu berücksichti-
gen. 
 
Auf Basis der Ziele des Übereinkommens der Biologischen Vielfalt (Rio-Konvention von 
1992) sind folgende Aspekte im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes zu prüfen: 
 

 Artenvielfalt und 

 Ökosystemschutz. 

Allgemeines 

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) wurde auf der Konferenz der 
Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Jahr 1992 in Rio de 
Janeiro ausgehandelt. Das Vertragswerk, auch Konvention zur biologischen Vielfalt ge-
nannt, beinhaltet die Zustimmung von damals 187 Staaten zu folgenden drei überge-
ordneten Zielen: 
 

 die Erhaltung biologischer Vielfalt, 

 eine nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile sowie 

 die gerechte Aufteilung der Vorteile aus der Nutzung genetischer Ressourcen.  
 
Das Übereinkommen trat am 29.12.1993 völkerrechtlich in Kraft. Deutschland ist dabei 
seit 1994 Vertragspartei. Der Begriff "biologische Vielfalt" im Sinne des Übereinkom-
mens umfasst drei verschiedene Ebenen: 
 

 die Vielfalt an Ökosystemen, 

 die Artenvielfalt und 

 die genetische Vielfalt innerhalb von Arten.  
 
Im Konventionstext ist dabei der Begriff „biologische Vielfalt“ wie folgt definiert: 
 
„Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem 
Land-, Meer- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu 
denen sie gehören. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Ar-
ten und die Vielfalt der Ökosysteme.“ 
 
In der Rio-Konvention verpflichten sich die Vertragsparteien zur Erhaltung aller Be-
standteile der biologischen Vielfalt, der aus ethischen und moralischen Gründen ein 
Eigenwert zuerkannt wird. Die biologische Vielfalt ermöglicht es den auf der Erde vor-
kommenden Arten und Lebensgemeinschaften in ihrem Fortbestand bei sich wandeln-
den Umweltbedingungen zu sichern. Dabei ist eine entsprechende Vielfältigkeit von 
Vorteil, da dann innerhalb dieser Bandbreite Organismen vorkommen, die mit geänder-
ten äußeren Einflüssen besser zurechtkommen und so das Überleben der Population 
sichern können. Die biologische Vielfalt stellt damit das Überleben einzelner Arten si-
cher. Um das Überleben einzelner Arten zu sichern ist ein Ökosystemschutz unabding-
bar. Nur durch den Schutz der entsprechenden spezifischen Ökosysteme ist eine nach-
haltige Sicherung der biologischen Vielfalt möglich. 
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Biologische Vielfalt im Rahmen des Umweltberichtes 

Als Kriterien zur Beurteilung der Vielfalt an Lebensräumen und Arten wird die Vielfalt 
an Biotoptypen und die damit verbundene naturraum- und lebensraumtypische Arten-
vielfalt betrachtet, wobei Seltenheit, Gefährdung und die generelle Schutzverantwor-
tung auf internationaler Ebene zusätzlich eine Rolle spielen. 
 
Das Vorkommen der verschiedenen Arten und Lebensgemeinschaften wurde in den 
vorangegangenen Kapiteln zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere ausführlich darge-
stellt. Ebenso werden hier die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Pflan-
zen und Tiere betrachtet und bewertet sowie gefährdete Arten und die verschiedenen 
Lebensraumtypen gezeigt. 
 
Unter Berücksichtigung der prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens werden für 
die Biologische Vielfalt insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen durch die 
Realisierung der Wohnbebauung erwartet. 
 
Eine Verringerung der Artenvielfalt wird durch den weitest gehenden Erhalt der beste-
henden Populationen sowie die Kompensation der prognostizierten erheblichen nega-
tiven Umweltauswirkungen vermieden, wobei einzelne Exemplare verschiedener Arten 
im Rahmen bau-, betriebs- und anlagebedingter Auswirkungen für den Genpool verlo-
ren gehen können. Die Auswirkungen können dennoch als nicht erheblich betrachtet 
werden, da stabile sich reproduzierende Populationen im Sinne der biologischen Vielfalt 
erhalten bleiben. 
 
Die geplante Realisierung des Wohngebietes ist damit mit den betrachteten Zielen der 
Artenvielfalt sowie des Ökosystemschutzes der Rio-Konvention von 1992 vereinbar und 
widerspricht nicht der Erhaltung der biologischen Vielfalt bzw. beeinflusst diese nicht im 
negativen Sinne. 

3.1.5 Schutzgut Boden und Fläche 
 
Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosys-
tem ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der Kultur-
pflanzen weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegenüber 
zivilisationsbedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt des Menschen 
auf. Gemäß § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwick-
lung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen 
sind. 
 
Auf Basis des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gilt es, nachhaltig die Funk-
tionen des Bodens zu sichern oder wiederherzu-stellen. Hierzu sind schädliche Boden-
veränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Ge-
wässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf 
den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen sei-
ner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie möglich vermieden werden. 
 
Das Plangebiet wird gemäß den Aussagen der Bodenkarte des Datenservers des Lan-
desamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG 2018) überwiegend von mittlerem 
Pseudogley-Podsol eingenommen. Lediglich für den östlichen Bereich des Plangebie-
tes wird mittlere Pseudogley-Braunerde dargestellt.   
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Abbildung 7: Übersicht der im Plangebiet und der Umgebung vorkommenden Bodenty-
pen gem. Bodenkarte Niedersachsen (gestrichelte Linie = ungefähre Lage des Plangebie-
tes (Quelle: LBEG 2018 (unmaßstäblich)) 

 
Sulfatsaure Böden sowie Suchräume für schutzwürdige Böden werden für den gesam-
ten Planbereich und seine Umgebung nicht angezeigt. 
 
Bewertung 
Insgesamt wird der Boden hinsichtlich der Bodenfunktionen als Boden mit allgemeiner 
Bedeutung eingestuft. 
 
Das hier vorgesehene Vorhaben verursacht neue Versiegelungsmöglichkeiten in einer 
Flächengröße von ca. 2,4 ha. Sämtliche Bodenfunktionen gehen in diesen Bereichen 
irreversibel verloren. Durch Bautätigkeiten kann es im Umfeld zumindest zeitweise zu 
Verdichtungen und damit Veränderungen des Bodenluft- und -wasserhaushaltes mit 
Auswirkungen auf die Bodenfunktionen kommen. Trotz der bereits teilweise vorhande-
nen anthropogenen Überformung des Bodens durch Entwässerung und landwirtschaft-
liche Nutzung ist die Überbauung dieses Bodens als eine erhebliche Beeinträchti-
gung zu bewerten.  

3.1.6 Schutzgut Wasser 
 
Das Schutzgut Wasser stellt einen wichtigen Bestandteil des Naturhaushaltes dar und 
bildet die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Auf Basis des Wasser-
haushaltsgesetzes gilt es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Ge-
wässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. Im Rahmen 
der Umweltprüfung ist das Schutzgut Wasser unter dem Aspekt der Auswirkungen auf 
den Grundwasserhaushalt, auf die Wasserqualität sowie auf den Zustand des Gewäs-
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sersystems zu betrachten. Im Sinne des Gewässerschutzes sind Maßnahmen zu er-
greifen, die zu einer Begrenzung der Flächenversiegelung und der damit einhergehen-
den Zunahme des Oberflächenwassers, zur Förderung der Regenwasserversickerung 
sowie zur Vermeidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe führen. Im Rahmen der 
Bauleitplanung ist der Nachweis eines geregelten Abflusses des Oberflächenwassers 
zu erbringen. 
 
Oberflächenwasser 
Entlang der nördlich verlaufenden Geltungsbereichsgrenze sowie im Zentrum des Gel-
tungsbereichs verlaufen Gräben, die als tief eingeschnittene, nährstoffreiche Gräben 
ausgeprägt sind. Im Bereich der zusammenlaufenden Gräben an der nördlichen Gel-
tungsbereichsgrenze verfügen die Gräben über Aufweitungen mit Stillgewässercharak-
ter und teilweise flachen Uferzonen, so dass dieser Abschnitt als naturnah und struk-
turreich einzustufen ist. Ferner verlaufen parallel zur Butjadinger Straße Entwässe-
rungsgräben, die zum Zeitpunkt der Kartierung aber kein Wasser führten. 
 
Grundwasser 
Grundwasser hat eine wesentliche Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes, als Naturgut der Frischwasserversorgung und als Bestandteil grundwas-
sergeprägter Böden. Gemäß den Darstellungen des LBEG (2018) liegt die Grundwas-
serneubildungsrate im westlichen Teil des Plangebietes zwischen 151 und 200 mm/a. 
Im östlichen Teil des Geltungsbereichs liegt die Grundwasserneubildungsrate zwischen 
201 und 250 mm/a. Das Schutzpotenzial des Grundwassers liegt im Plangebiet und 
seiner Umgebung im hohen Bereich. 
 
Bewertung 
Insgesamt wird dem Schutzgut Wasser eine allgemeine Bedeutung zugesprochen. Es 
handelt sich im Plangebiet und der Umgebung weder um ein Wasserschutzgebiet noch 
um einen besonderen Bereich zur Trinkwassergewinnung.  
 
Das Planvorhaben wird voraussichtlich erhebliche negative Auswirkungen für das 
Schutzgut Wasser in seiner wichtigen Funktion für den Naturhaushalt mit sich bringen. 
Diese resultieren aus der großflächigen Neuversiegelung von Flächen durch die vorbe-
reitete Überbauung und die Überplanung von Grabenabschnitten. Eine Grundwasser-
neubildung durch Versickerung von Niederschlagswasser ist auf diesen Flächen künftig 
nicht mehr möglich. 

3.1.7 Schutzgut Klima und Luft 
 
Klimatisch ist der Untersuchungsraum vorwiegend atlantisch geprägt. Die Nähe zur 
Nordsee und die überwiegende Luftzufuhr aus westlichen Richtungen verursachen ein 
maritimes Klima, das sich durch relativ niedrige Temperaturschwankungen im Tages- 
und Jahresverlauf, eine hohe Luftfeuchtigkeit sowie häufige Bewölkung und Nebelbil-
dung auszeichnet. Die Sommer sind daher mäßig warm und die Winter verhältnismäßig 
mild. Die Niederschläge verteilen sich gleichmäßig über das Jahr und erreichen 670 – 
800 mm/a (LANDKREIS AMMERLAND 1995). 
 
Luftverunreinigungen (Rauch, Stäube, Gase und Geruchsstoffe) oder Luftveränderun-
gen sind Belastungen des Klimas, die sowohl auf der kleinräumigen Ebene als auch 
auf der regionalen oder globalen Ebene Auswirkungen verursachen können. Neben 
den Belastungen bzw. Gefährdungen durch Luftschadstoffe werden im Zuge der Um-
weltprüfung auch klimarelevante Bereiche und deren mögliche Beeinträchtigungen be-
trachtet und in der weiteren Planung berücksichtigt. Dazu gehören Flächen, die auf-
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grund ihrer Vegetationsstruktur, ihrer Topographie oder ihrer Lage geeignet sind, nega-
tive Auswirkungen der Luft zu verringern und für Luftreinhaltung, Lufterneuerung oder 
Temperaturausgleich zu sorgen. 
 
Bei der Realisierung der geplanten Bebauung sowie einer Versiegelung von Flächen 
kann von einer geringfügigen „Verstädterung“ des Geländeklimas ausgegangen wer-
den. So reduzieren z. B. Baukörper die Windgeschwindigkeit und durch die Versiege-
lung wird die Kaltluftproduktion verringert. Die Versiegelung verringert auch die Ver-
dunstung innerhalb des Plangebietes, die von Böden und Vegetation ausgeht, so dass 
eine kleinräumige Veränderung der Luftfeuchtigkeit die Folge sein kann. Je stärker der 
Versiegelungsgrad bei gleichzeitigem Fehlen thermischer Kompensationsmöglichkei-
ten durch Vegetation ausfällt, desto ausgeprägter bildet sich ein sogenanntes „städti-
sches Wüstenklima“ aus (starke Temperaturschwankungen und Temperaturgegens-
ätze, trockene Luft). 
 
Bewertung 
Bei der Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Luft sind die 
mit der Umsetzung der Planung einhergehenden Luftverunreinigungen von Bedeutung. 
Hierbei sind die Nutzungen zu beachten, die durch ihren Ausstoß von Luftschadstoffen 
(Rauch, Stäube, Gase und Geruchsstoffe) zu nachteiligen Veränderungen der Luftzu-
sammensetzung führen und somit eine Beeinträchtigung der übrigen Schutzgüter dar-
stellen. Das Schutzgut Klima ist hierbei eng mit dem Schutzgut Luft verbunden. 
 
Luftverunreinigungen oder Luftveränderungen sind Belastungen des Klimas, die sowohl 
auf der kleinräumigen Ebene als auch auf der regionalen oder globalen Ebene Auswir-
kungen verursachen können. Neben den Belastungen bzw. Gefährdungen werden im 
Zuge der Umweltprüfung die Berücksichtigung und der Erhalt klimarelevanter Bereiche 
bewertet. Dazu gehören Flächen, die aufgrund ihrer Vegetationsstruktur, ihrer Topogra-
phie oder ihrer Lage geeignet sind, negative Auswirkungen der Luft zu verringern und 
für Luftreinhaltung, Lufterneuerung oder Temperaturausgleich zu sorgen. Aktuell ist das 
Kleinklima im Geltungsbereich und seiner Umgebung durch die landwirtschaftliche Nut-
zung sowie die südlich angrenzenden Siedlungsstrukturen geprägt und von allgemeiner 
Bedeutung. Aufgrund der Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten mit einer GRZ 
von 0,3 bzw. 0,4, die zzgl. der zulässigen Überschreitung gem. § 19 BauNVO eine ma-
ximal zulässige Versiegelung von 45 bzw. 60 % bedingt und damit weiterhin einen ho-
hen Grünflächenanteil bedingt sowie den Anschluss an die offene Landschaft sind 
durch die Umsetzung des Planvorhabens weniger erhebliche Auswirkungen auf das 
Schutzgut Klima sowie auf das Schutzgut Luft zu erwarten.  
 
In dem Bebauungsplan werden Maßnahmen festgesetzt, wie z. B. der Erhalt der Wall-
hecke sowie weiterer Gehölzstrukturen, die den Erfordernissen des Klimaschutzes 
gem. § 1 (5) BauGB i. V. m. § 1a (5) BauGB Rechnung tragen. 

3.1.8 Schutzgut Landschaft 
 
Da ein Raum immer in Wechselbeziehung und -wirkung zu seiner näheren Umgebung 
steht, kann das Planungsgebiet nicht isoliert, sondern muss vielmehr im Zusammen-
hang seines stadt- sowie naturräumlichen Gefüges betrachtet werden. Das Schutzgut 
Landschaft zeichnet sich durch ein harmonisches Gefüge aus vielfältigen Elementen 
aus, das hinsichtlich der Aspekte Vielfalt, Eigenart oder Schönheit zu bewerten ist. 



Gemeinde Rastede – Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 114 und  
78. Flächennutzungsplanänderung 30 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 

Abbildung 8: Luftbild und Lage des Plangebietes (Quelle: Bing 2018 (unmaßstäblich)). 

 
Das Landschaftsbild im Plangebiet ist geprägt durch weitläufige Grünlandflächen, die 
durch Flächen, die einer ackerbaulichen Nutzung unterliegen, ergänzt werden. Inner-
halb des Geltungsbereichs verlaufen Heckenstrukturen unterschiedlicher Ausprägung, 
die das Plangebiet gliedern. Überwiegend handelt es sich hierbei um Baum-Wallhe-
cken, Baum-Strauch-Wallhecken und Strauchwallhecken. Südlich des Geltungsbe-
reichs befinden sich die Siedlungsstrukturen des Ortsteils Wahnbek/Ipwege. In nördli-
che sowie östliche Richtung grenzt die offene Landschaft an, die zum Großteil von land-
wirtschaftlichen Nutzflächen eingenommen wird.  
 
Bewertung 
Dem Schutzgut Landschaft wird aufgrund der aktuellen Bestandssituation eine allge-
meine Bedeutung zugesprochen. 
 
Durch die Umsetzung der Planung kommt es zu weniger deutlich wahrnehmbaren Ver-
änderungen des Landschaftsbildes, da die vorhandenen Gehölzstrukturen größtenteils 
erhalten bleiben und die Sichtbarkeit des Vorhabens, aufgrund der den Geltungsbe-
reich umgebenden Gehölzstrukturen, eingeschränkt ist. Durch die vorliegende Planung 
kommt es zu somit zu weniger erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 
Landschaft. 

3.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Der Schutz von Kulturgütern stellt im Rahmen der baukulturellen Erhaltung des Orts- 
und Landschaftsbildes gem. § 1 (5) BauGB eine zentrale Aufgabe in der Bauleitplanung 
dar. Als schützenswerte Sachgüter werden natürliche oder vom Menschen geschaffene 
Güter betrachtet, die von geschichtlicher, wissenschaftlicher, archäologischer oder 
städtebaulicher Bedeutung sind.  
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Die an der nördlichen Plangebietsgrenze sowie im zentralen Geltungsbereich verlau-
fenden Wallhecken, die einen wichtigen Landschaftsbestandteil darstellen, sind als be-
deutendes Kulturgut zu betrachten. Die Wallhecken werden soweit möglich erhalten 
und als Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB dauerhaft gesichert. 
 
In der Umgebung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 114 und der 78. Flächen-
nutzungsplanänderung befinden sich Baudenkmale. Hierbei handelt es sich einerseits 
um das Wohn- / Wirtschaftsgebäude sowie das Hallenhaus als Nebengebäude an der 
Butjadinger Straße 122 und andererseits um das Wohn-/Wirtschaftsgebäude an der 
Butjadinger Straße 117. Zu den denkmalgeschützten Bereichen sind gem. § 8 des 
NDSchG ausreichende Abstände einzuhalten bzw. bauliche Anlagen sind so zu gestal-
ten, dass das Erscheinungsbild der denkmalgeschützten Gebäude nicht beeinträchtigt 
wird. Im Rahmen einer durchgeführten Prospektion sind keine unbekannten archäolo-
gischen Funde und Befunde ermittelt worden. Ferner wird nachrichtlich auf die Melde-
pflicht von ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden im Zuge von Bauausführungen 
hingewiesen (vgl. u.a. Kap. 4.4 der Begründung). 
 
Weitere schutzbedürftige Kultur- und Sachgüter, die eine Sensibilität gegenüber plane-
rischen Veränderungen aufweisen, sind innerhalb des Planungsraumes sowie im nä-
heren Umfeld nicht anzutreffen. 
 
Bewertung 
Aufgrund der teilweise erfolgten Überplanung von Wallheckenabschnitten und der Fest-
setzung der Wallhecken als Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen verfügen sie größtenteils nicht mehr über den Status „Schutzobjekt“. 
Die Auswirkungen auf das Kultur- und Sachgut Wallhecken wird demnach trotz des 
Erhalts des Großteils der Wallheckenstrukturen als erheblich eingeschätzt.  

3.1.10 Wechselwirkungen 
 
Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen soll sichergestellt werden, dass es sich bei 
der Prüfung der Auswirkungen nicht um eine rein sektorale Betrachtung handelt, son-
dern sich gegenseitig verstärkende oder addierende Effekte berücksichtigt werden. So 
stellt der Boden Lebensraum und Nahrungsgrundlage für verschiedene Faunengrup-
pen wie z.B. Vögel, Amphibien etc. dar, so dass bei einer Versiegelung nicht nur der 
Boden mit seinen umfangreichen Funktionen verloren geht, sondern auch Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten sind. Negative, sich verstär-
kende Wechselwirkungen, die über das Maß der bisher durch das Vorhaben ermittelten 
Auswirkungen hinausgehen, sind jedoch nicht zu prognostizieren. 

3.1.11 Kumulierende Wirkungen 
 
Aus mehreren, für sich allein genommen geringen Auswirkungen kann durch Zusam-
menwirkung anderer Pläne und Projekte und unter Berücksichtigung der Vorbelastun-
gen eine erhebliche Auswirkung entstehen (EU-KOMMISSION 2000). Für die Ermittlung 
möglicher erheblicher Beeinträchtigungen sollte darum auch die Zusammenwirkung mit 
anderen Plänen und Projekten einbezogen werden. 
 
Um kumulativ wirken zu können, müssen folgende Bedingungen für ein Projekt erfüllt 
sein: Es muss zeitlich zu Überschneidungen kommen, ein räumlicher Zusammenhang 
bestehen und ein gewisser Konkretisierungsgrad des Projektes gegeben sein. 
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Derzeit liegen keine Kenntnisse über Pläne oder Projekte vor, die im räumlichen Wirk-
bereich des geplanten Vorhabens liegen und einen hinreichenden Planungsstand ha-
ben sowie im gleichen Zeitraum umgesetzt werden. 

3.1.12 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 
 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 114 kommt es zu einem Verlust 
von Boden durch Flächenversiegelungen, was als erhebliche Umweltauswirkung zu be-
urteilen ist. Ebenso werden für die Schutzgüter Pflanzen, Wasser, Tiere und Kultur- und 
Sachgüter (Wallheckendurchbrüche und -überplanungen) erhebliche Umweltauswir-
kungen erwartet. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft werden als weniger 
erheblich beurteilt. Weitere Schutzgüter werden durch die vorliegende Planung in ihrer 
Ausprägung nicht negativ beeinflusst. 
 
Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisierung des Vorhabens werden 
nachfolgend tabellarisch zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beurteilt. 
 

Tabelle 5: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • weniger erheblich / - nicht erheblich (Einteilung nach 

SCHRÖDTER et al. 2004) 

  

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Mensch  keine bzw. geringe Erholungsfunktion 

 Keine erheblichen Auswirkungen 
- 

Pflanzen  Erhebliche negative Auswirkungen durch Verlust der 
Biotopstrukturen 

•• 

Tiere  Größtmöglicher Erhalt der bestehenden Gehölzstruk-
turen 

 Verlust von Teillebensräumen (Bruthabitate) 

•• 

Biologische 
Vielfalt 

 Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich - 

Boden und 
Fläche 

 Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung, Bo-
denbewegung und Verdichtung 

•• 

Wasser  geringe Veränderung des lokalen Wasserhaushalts 
durch Flächenversieglung 

 Verlust von aquatischen Lebensräumen 

•• 

Klima / Luft  geringe Beeinträchtigung der klimatischen Gegeben-
heiten 

 keine zusätzliche Beeinträchtigung der Luftqualität 

 Größtmöglicher Erhalt prägender Gehölzstrukturen 

• 

Landschaft   geringfügige Veränderungen des Ort-/ Landschaftsbil-
des aufgrund des überwiegenden Erhalts der vorhan-
denen Gehölzstrukturen 

• 

Kultur und 
Sachgüter 

 Überplanung eines Wallheckenabschnittes und Wall-
heckendurchbrüche 

 Verlust des Wallheckenschutzstatus 

•• 

Wechselwir-
kungen 

 keine erheblichen sich verstärkenden Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

- 
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4.0 ENTWICKLUNGSPROGNOSEN DES UMWELTZUSTANDES 

4.1.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 
 
Bei der konkreten Umsetzung des Planvorhabens ist mit den oben genannten Umwelt-
auswirkungen zu rechnen. Durch die Realisierung der Bestimmungen des Bebauungs-
planes Nr. 114 wird eine städtebauliche Erweiterung der südlich und westlich bereits 
vorhandenen Siedlungsstrukturen erfolgen. Die im Plangebiet vorhandenen Wallhe-
cken werden soweit möglich als Erhaltflächen festgesetzt und somit gesichert.  
 
Die Anbindung des Plangebietes erfolgt über die Butjadinger Straße. Die innere Er-
schließung wird über die Festsetzung von Planstraßen gesichert. 

4.1.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung – Nullvariante 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Nutzungen unverändert 
erhalten. Die im Plangebiet vorhandenen Acker- und Grünlandbereiche sowie Gehölz-
strukturen würden weiterhin in der derzeitigen Form erhalten bleiben. Für Arten und 
Lebensgemeinschaften würde der bisherige Lebensraum unveränderte Lebensbedin-
gungen bieten. Die Boden- und Grundwasserverhältnisse würden sich bei Nichtdurch-
führung der Planung nicht verändern. 
 

5.0 VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND KOMPENSATION NACHTEILIGER UM-
WELTAUSWIRKUNGEN 
 
Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu unterlassen. Verbleiben nach Ausschöpfung aller Vermei-
dungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes, so sind gem. § 15 (2) BNatSchG Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzu-
führen. 
 
Obwohl durch die Flächennutzungsplanänderung und die Aufstellung des Bebauungs-
planes selbst nicht in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild eingegriffen werden 
kann, sondern nur durch dessen Realisierung, ist die Eingriffsregelung dennoch von 
Bedeutung, da nur bei ihrer Beachtung eine ordnungsgemäße Abwägung aller öffentli-
chen und privaten Belange möglich ist. 
 
Das geplante Vorhaben wird unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft auslösen. Die einzelnen Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen für die 
Schutzgüter werden im Folgenden dargestellt. Einige der genannten Maßnahmen sind 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ohnehin durchzuführen (z. B. Schallschutz) und 
sind somit keine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Sinne der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung. Sie werden vollständigkeitshalber und zum besse-
ren Verständnis jedoch mit aufgeführt. 

5.1 Vermeidung / Minimierung 
 
Allgemein gilt, dass in jeglicher Hinsicht der neuste Stand der Technik berücksichtigt 
wird und eine fachgerechte Entsorgung und Verwertung von Abfällen, die während der 
Bau- sowie der Betriebsphase anfallen, zu erfolgen hat. 
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5.1.1 Schutzgut Mensch 
 
Um Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu verringern, werden folgende Maßnah-
men zur Vermeidung festgesetzt bzw. sind als örtliche Bauvorschriften in der Planzeich-
nung enthalten: 

 Innerhalb des im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohnge-
bietes 2 (WA2) sind die Dächer der Hauptgebäude als  
Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdach mit einer sichtbaren Dachneigung von  
≥ 30° zu errichten. Die Dachflächen sind mit gleichen Dachneigungen symmet-
risch zur Giebelachse auszubilden. Dies gilt nicht für: 
- Dachgauben, Dacherker, Krüppelwalme, Wintergärten, 
- Terrassenvorbauten, Windfänge, Eingangsüberdachungen, Hausein-

gangstreppen, Erker, Balkone, sonstige Vorbauten und andere vortretende 
Gebäudeteile, wenn diese insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der 
jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen und wenn sie untergeordnet sind 
sowie 

- Garagen gem. § 12 (6) BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO in 
Form von Gebäuden. 

 Innerhalb der im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohnge-
biete 1, 3 und 4 (WA1, WA3 und WA4) sind die Dächer der Hauptgebäude als 
Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdach mit einer sichtbaren Dachneigung von 
≥ 20° zu errichten. Dies gilt nicht für: 
- Dachgauben, Dacherker, Krüppelwalme, Wintergärten, 
- Terrassenvorbauten, Windfänge, Eingangsüberdachungen, Hausein-

gangstreppen, Erker, Balkone, sonstige Vorbauten und andere vortretende 
Gebäudeteile, wenn diese insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der 
jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen und wenn sie untergeordnet sind 
sowie 

- Garagen gem. § 12 (6) BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO in 
Form von Gebäuden. 

 Innerhalb des im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohnge-
bietes 1 und 4 (WA1, WA4) sind als Dachaufbauten nur Giebelgauben und 
Schleppgauben zulässig. Die Dachgauben dürfen eine Gesamtbreite von 1/3 
der Trauflänge des Gebäudes nicht überschreiten. Der seitliche Abstand der 
Gauben untereinander sowie zur äußeren Dachkante (Ortgang) muss mindes-
tens 0,80 m betragen. Übereinanderliegende Gauben sind nicht zulässig. Die 
Dachausbauten einer Dachfläche sind in Form, Gestaltung, Abmessung und 
Material identisch auszuführen. Der Abstand der Dachausbauten zur Dachkante 
(Ortgang) sowie untereinander ist symmetrisch anzuordnen. Die Dachgauben 
sind von der Traufkante abgesetzt und symmetrisch anzuordnen. 

 Innerhalb des im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohnge-
bietes 2 (WA2) sind als Dachaufbauten (Dachgauben und Zwerchhäuser) in 
Form von Giebelgauben, Schleppdachgauben und Zwerchhäusern mit Giebel 
(Zwerchgiebel) zulässig. Die zulässige Traufhöhe (TH) innerhalb des WA2 darf 
durch diese Bauteile überschritten werden. Die Breite von Gauben und Dach-
aufbauten darf insgesamt nur 1/3 der Traufwandlänge betragen. Übereinander-
liegende oder mehrgeschossige Gauben und Zwerchdachgiebel sind unzuläs-
sig. 

 Innerhalb der im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzten allgemeinen Wohnge-
biete 1 - 4 (WA1 – WA4) sind glasierte und sonstige reflektierende Dacheinde-
ckungen nicht zulässig. 

 Gemäß § 84 (3) Nr. 4 NBauO sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
oberirdische Freileitungen (Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen) nicht 
zulässig.   
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5.1.2 Schutzgut Pflanzen 
 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sind zu berücksichtigen: 

 Der innerhalb des Geltungsbereiches gem. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB festgesetzte 
Einzelbaum ist auf Dauer zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang aufgrund einer 
Befreiung ist eine entsprechende Ersatzpflanzung vom Eingriffsverursacher vor-
zunehmen. Im Radius von 5,00 m ausgehend von der Stammmitte des zu er-
haltenden Einzelbaumes sind Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttun-
gen unzulässig. Während der Erschließungs- und sonstiger Baumaßnahmen 
sind Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. 

 Zum Schutz der Gehölzstrukturen sind während der Bau- und Erschließungsar-
beiten Schutzmaßnahmen gem. DIN 18920 vorzusehen. Die DIN 18920 be-
schreibt im einzelnen Möglichkeiten, die Bäume davor zu schützen, dass in ih-
rem Wurzelbereich: 
- das Erdreich abgetragen oder aufgefüllt wird. 
- Baumaterialien gelagert, Maschinen, Fahrzeuge, Container oder Kräne 
  abgestellt oder Baustelleneinrichtungen errichtet werden. 
- bodenfeindliche Materialien wie zum Beispiel Streusalz, Kraftstoff, Zement  
  und Heißbitumen gelagert oder aufgebracht werden. 
- Fahrzeuge fahren und dabei die Wurzeln schwer verletzen. 
- Wurzeln ausgerissen oder zerquetscht werden. 
- Stamm oder Äste angefahren, angestoßen oder abgebrochen werden.  
- die Rinde verletzt wird. 
- die Blattmasse stark verringert wird. 

5.1.3 Schutzgut Tiere 
 

Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimie-
rung Rechnung und werden daher verbindlich festgesetzt: 

 Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB ist die Baufeldräumung/Baufeldfrei-
machung (ausgenommen Gehölzentfernungen) zur Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli durch-
zuführen. Eine Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist ausnahmsweise in der 
Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli zulässig, wenn durch eine ökologi-
sche Baubegleitung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen 
werden können. 

 Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind Baumfäll- und Rodungsarbeiten 
zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) außerhalb der Zeit zwischen dem 1. März 
und dem 30.September durchzuführen. Unmittelbar vor den Fällarbeiten sind 
die Bäume oder bei Abriss- und Sanierungsmaßnahmen die Gebäude durch 
eine sachkundige Person auf die Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten 
sowie auf das Fledermausvorkommen zu überprüfen. Sind Individuen/Quartiere 
vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorge-
hen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind, um artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände für Brutvögel gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden, für Star 
und Gartenrotschwanz jeweils sechs Nisthilfen anzubringen. Die Nisthilfen müs-
sen jeweils speziell für die zuvor genannten Arten geeignet sein und fachgerecht 
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an dem zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbereich angebracht und er-
halten werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist rechtzeitig vor der Brutzeit 
zu gewährleisten. 

5.1.4 Biologische Vielfalt 
 
Es werden keine erheblichen negativen Auswirkungen erwartet, folglich sind auch keine 
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. Durch 
Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter können aller-
dings zusätzlich positive Wirkungen auf das Schutzgut Biologische Vielfalt erreicht wer-
den. 

5.1.5 Schutzgut Boden und Fläche 
 
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimie-
rung Rechnung und sind zu berücksichtigen: 

 Der Schutz des Oberbodens (§ 202 BauGB) sowie bei Erdarbeiten die ATV DIN 
18300 bzw. 18320 und DIN 18915 sind zu beachten. 

 Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten ist dem Landkreis Ammerland als Abfall- 
und Bodenschutzbehörde mitzuteilen, welche Bodenmengen anfallen und wel-
cher Entsorgungsweg hierfür vorgesehen ist. Zudem wird darauf hingewiesen, 
dass sofern mineralische Abfälle (Recyclingschotter und Bodenmaterial) für ge-
plante Verfüllungen oder Versiegelungen zum Einsatz kommen, die Anforderun-
gen der LAGA M 20 (Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Ab-fall Nr. 20 
„Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen“) gel-
ten. 

 Zur Verminderung der Beeinträchtigungen, die aus der Versiegelung von Flä-
chen resultieren, sind Zufahrten, Stellflächen und sonstige zu befestigende Flä-
chen möglichst mit luft- und wasserdurchlässigen Materialien (Schotterrasen, 
Rasengittersteine o. ä.) zu erstellen. 

5.1.6 Schutzgut Wasser 
 
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimie-
rung Rechnung und sind zu berücksichtigen: 

 Um den Eingriff in den Wasserhaushalt so gering wie möglich zu halten, ist das 
Niederschlagswasser so lange wie möglich im Gebiet zu halten. Dazu ist das 
Regenwasser von Dachflächen und Flächen anderer Nutzung, von denen kein 
Eintrag von Schadstoffen ausgeht, nach Möglichkeit auf dem Grundstück zu be-
lassen und, sofern möglich, zu versickern. 

5.1.7 Schutzgut Klima / Luft 
 
Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten, folglich sind auch keine 
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. Durch 
Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter können fer-
ner zusätzlich positive Wirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft erreicht werden. 
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5.1.8 Schutzgut Landschaft 
 
Um Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu verringern, werden folgende Maß-
nahmen zur Vermeidung durchgeführt bzw. in der Planzeichnung festgesetzt: 

 Gemäß der ortsüblichen Höhenentwicklung baulicher Anlagen wird für das ge-
samte Plangebiet, entsprechend der jeweiligen Baugebiete, eine maximal zu-
lässige Firsthöhe von FH ≤ 9,50 m und eine Traufhöhe von  
TH ≤ 4,50 m bzw. 6,50 m festgesetzt. 

 Für Dacheindeckungen sind glasierte und sonstige reflektierende Materialien 
nicht zulässig. 

 Gemäß § 84 (3) Nr. 4 NBauO sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
oberirdische Freileitungen (Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen) nicht 
zulässig. 

 Größtmöglicher Erhalt der im Geltungsbereich bestehenden Wallhecken, Erhalt 
eines landschaftsbildprägenden Einzelbaums sowie Neuanpflanzungen mit 
standortgerechten Bäumen und Sträuchern. 

5.1.9 Schutzgut Kultur und Sachgüter 
 
Um Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu verringern, werden folgende Maß-
nahmen zur Vermeidung durchgeführt: 

 Größtmöglicher Erhalt der im Geltungsbereich bestehenden Wallhecken. 

 Damit sich die geplante Wohnnutzung künftig verträglich in die Umgebung der 
Baudenkmäler einfügt, werden strengere Vorgaben zur Baugestaltung für das 
allgemeine Wohngebiet 4 (WA4) formuliert (Vorgaben zur Dachform, Dachein-
deckung und zur Ausführung von Dachaufbauten (Dachgauben)). Ferner wird 
nachrichtlich auf § 10 (1) Nr. 4 NDSchG hingewiesen, wonach sämtliche Bau-
maßnahmen in der Umgebung eines Baudenkmales, die dessen Erscheinungs-
bild beeinflussen können, einer denkmalrechtlichen Genehmigung bedürfen. 
Den denkmalschutzrechtlichen Belangen in Bezug auf die naheliegenden Bau-
denkmäler wird im Rahmen dieser Bauleitplanung somit ausreichend Rechnung 
getragen. 

 Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bo-
denfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen, u. Steinkonzentrationen, auch 
geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 
des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der 
unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ammerland oder dem Nds. 
Landesamt für Denkmalpflege Referat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, 
Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg, Tel. 0441/799-2120 als verantwortliche 
Stellen unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter 
der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach  
§ 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

5.2 Eingriffsbilanzierung 

5.2.1 Pflanzen 
 
Entsprechend dem Naturschutzgesetz (Eingriffsregelung) muss ein unvermeidbarer zu-
lässiger Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild 
durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.  
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Die Eingriffsbilanzierung erfolgt mit dem Bilanzierungsmodell des niedersächsischen 
Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men in der Bauleitplanung). Der Eingriffsumfang wird dabei durch einen Flächenwert 
ausgedrückt, der sich nach folgender Formel errechnet: 
 

a) Flächenwert des Ist-Zustandes: 
 

Größe der Eingriffsfläche in m² x 
Wertfaktor des vorhandenen Bio-
toptyps  
 

b) Flächenwert des Planungszustandes: Größe der Planungsfläche in m² x 
Wertfaktor des geplanten Biotoptyps  
 

c) 
 

    Flächenwert des Planungszustandes 
-   Flächenwert des Ist-Zustandes 
=  Flächenwert des Eingriffs (Maß für die Beeinträchtigung) 

 
 
Mit Hilfe dieses Wertes wird die Bilanzierung von Eingriff und Kompensation ermöglicht. 
Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs: 
 

Tabelle 6: Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs. 

Ist-Zustand Planung 

Biotoptyp Fläche (m²) Wertfaktor Flächenwert Biotoptyp Fläche (m²) Wertfaktor Flächenwert 

X 1.930  0 0        

ASm 23.455  1 23.455  X*1 18.235  0 0  

GR 1.755  1 1.755  X*2 7.120  0 0  

GI 31.490  2 62.980  GR*3 1.780  1 1.780  

HFB 125  2 250  PHZ*4 20.995  1 20.995  

PHN 1.095  2 2.190  OVW*5 500  1 500  

PHB 1.900  2 3.800  PSZ*6 550  1 550  

FGZ 140  2 280  HFM*7 1.350  2 2.700  

BZ 25  2 50  GE/SXS*8 16.225  3 48.675  

FGR 885  3 2.655  HBE** 20  3 60  

HSE 3.385  3 10.155  
HWM 
HWS* 

1.395  4 (5.580)  

HBE** 580  3 1.740  WRW*9 60  4 240  

GFF 115  4 460        

HWM* 1.475  4 (5.900)        

HWS* 270  4 (1.080)        

HWM* 105  4 (420)        

WRW 60  4 240        

Flächenwert Ist-Zustand 110.010**  Flächenwert Planungs-Zustand 75.500  

*  Gemäß dem angewendeten Bilanzierungsmodell zur Kompensation von Eingriffen in vorkommende 
Wallhecken sind Wallheckenneuanlagen bzw. wallheckenfördernde Maßnahmen durchzuführen. Um 
eine „Doppelkompensation“ zu vermeiden, werden die Wallhecken nicht zum Flächenwert dazugezählt. 

**  Gemäß dem angewendeten Bilanzierungsmodell (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen in der Bauleitplanung) werden Einzelbäume zusätzlich zur Grundfläche erfasst. Die-
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ser Flächenwert ist dem Wert der Grundfläche zuzuzählen. Aus diesem Grund ist bei einem Vorhan-
densein von Einzelbäumen die Gesamtfläche größer als die Geltungsbereichsgröße. Die Größe des 
Geltungsbereiches ergibt sich indem die Flächen der Einzelbäume von der Gesamtfläche abgezogen 
werden. Pro Einzelbaum wurde eine Fläche von 20 m² angesetzt. 

*1  Vollständig versiegelte Flächen der allgemeinen Wohngebiete (GRZ von 0,3 und 0,4 inkl. zulässiger 
Überschreitung gem. § 19 (4) BauNVO von 50 %). 

*2  Versiegelte Bereiche der Straßenverkehrsfläche (angenommene Versiegelung 80 %). 
*3  Die unversiegelten Flächen der Straßenverkehrsfläche werden als artenarmes Straßenbegleitgrün mit 

dem Wertfaktor 1 in der Bilanzierung berücksichtigt. 
*4  Die unversiegelten Flächen der Wohngebiete werden als Hausgärten mit dem Wertfaktor 1 in der Bi-

lanzierung berücksichtigt. 
*5  Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist die Anlage eines 3 m breiten Weges aus 
einer wassergebundener Wegedecke zulässig. 

*6  Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist die Anlage eines bis zu 550 m² großen Spiel-
platzes zulässig. 

*7  Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sind standortgerechte Bäume und Sträucher anzupflanzen. 

*8  Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist das geplante Regenrückhaltebecken durch 
geschwungene Uferlinien und flache Böschungsneigungen naturnah zu gestalten. Das Gewässer ist 
weitestgehend der Sukzession zu überlassen und in seiner Entwässerungsfunktion zu erhalten. Die 
umliegenden Flächen sind als Extensivwiese naturnah zu entwickeln und zu erhalten. Für die Maßnah-
menfläche werden in der Bilanzierung lediglich 16.225 m2 statt 16.285 m2 berücksichtigt, da die im 
Bereich vorhandene Waldrand-Wallhecke im Rahmen der Bilanzierung separat aufgeführt wird. Die 
Maßnahmenfläche wird mit der Wertstufe 3 in der Bilanzierung berücksichtigt. 

*9  An der nördlichen Geltungsbereichsgrenze im Bereich der Maßnahmenfläche vorhandene Waldrand-
Wallhecke, welche erhalten wird. 

 
 

 Flächenwert Planung =     75.500 
- Flächenwert Ist-Zustand =   110.010 
= Flächenwert des Eingriffs =   - 34.510 =>  < 0 

 
Es ergibt sich somit ein Flächenwert von – 34.510 für den Eingriff in Natur und Land-
schaft, der kompensiert werden muss. Dies entspricht einer Flächengröße von  
ca.  3,4 ha bei Aufwertung um einen Wertfaktor. Bei einer Aufwertung der potenziellen 
Kompensationsflächen um zwei Wertfaktoren, wie es im Allgemeinen durch entspre-
chende Maßnahmenkonzepte möglich ist, ergibt sich ein Bedarf von ca. 1,7 ha Kom-
pensationsbedarf auf externen Flächen. 
 
Ferner wird insgesamt durch die vorliegende Planung eine Baum-Strauch-Wallhecke 
auf einer Länge von insgesamt ca. 746 m überplant bzw. in Abstimmung mit der Ge-
meinde Rastede nicht weiter als Schutzobjekte festgesetzt. Zur Kompensation sind an 
anderer Stelle ca. 888 m neue Wallhecken anzulegen oder wallheckenfördernde Maß-
nahmen durchzuführen. 
 
Folgender Kompensationsansatz ist in Abstimmung mit dem Landkreis Ammerland bei 
den Wallhecken zu leisten: 

 142 m  Baum-Strauch-Wallhecke  
(Durchbruch oder Überplanung ) Kompensationsverhältnis 1:2 

 604 m  Baum-Strauch-Wallhecke  
    (Verlust Wallheckenschutzstatus) Kompensationsverhältnis 1:1 

5.2.2 Tiere 
 
Für den Star und den Gartenrotschwanz sind jeweils sechs Nisthilfen anzubringen. Die 
Nisthilfen müssen speziell für die zuvor genannten Arten geeignet sein und fachgerecht 
an dem zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbereich angebracht und erhalten 
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werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist rechtzeitig vor der Brutzeit zu gewähr-
leisten. 
 
Die durch die Überplanung von Gehölzstrukturen und Grünlandflächen prognostizier-
ten erheblichen Beeinträchtigungen für die untersuchten Artengruppen Brutvögel und 
Fledermäuse können mit den Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen 
mit ausgeglichen werden. 

5.2.3 Boden und Fläche / Wasser 
 
Auf einer Fläche von rd. 2,4 ha erfolgt die Neuversiegelung bzw. Überbauung offener 
Bodenbereiche. Bezogen auf das Schutzgut Boden stellt dies einen erheblichen Eingriff 
dar. Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden kann gem. dem Eingriffsmodell 
nach dem Nds. Städtetag (2013) zusammen zu den Wertverlusten für das Schutzgut 
Pflanzen ausgeglichen werden, da die Kompensationsmaßnahmen, welche eine Ver-
besserung der Biotoptypen mit sich bringen multifunktional ebenfalls eine Verbesse-
rung der Bodenfunktionen über bspw. eine Verringerung von Nährstoffeinträgen oder 
Bodenbearbeitung mit sich bringen. Im Bereich der Maßnahmenfläche wird ein natur-
nahes Regenrückhaltebecken angelegt. Durch diese Maßnahme werden die erhebli-
chen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser ausgeglichen werden. 

5.2.4 Landschaft 
 
Für das Schutzgut Landschaft entstehen durch das Vorhaben weniger erhebliche Aus-
wirkungen. Somit sind keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. Die für die übrigen 
Schutzgüter sowie die Wallheckenüberplanung anzusetzenden externen Kompensati-
onsmaßnahmen bringen zusätzlich auch immer eine Verbesserung des Landschafts-
bildes mit sich. 

5.2.5 Kultur und Sachgüter (Wallhecke) 
 
Die erheblichen Beeinträchtigungen in die bestehenden Wallhecken werden durch die 
Neuanlage von ca. 888 m langen Wallhecken oder alternativ über wallheckenfördernde 
Maßnahmen auf gleicher Länge über das Wallheckenschutzprogramm des Landkreises 
Ammerland kompensiert (s. o.). 
 

5.3 Maßnahmen zur Kompensation 
 
Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Maßnahmen des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-
gleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Be-
einträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes 
in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsge-
recht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn 
und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Na-
turraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschafts-
gerecht neu gestaltet ist (§ 15 (1) und (2) BNatSchG).  
 
Obwohl durch den Bebauungsplan selbst nicht in den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild eingegriffen werden kann, sondern nur durch seine Realisierung, ist die Ein-
griffsregelung dennoch von Bedeutung, da nur bei ihrer Beachtung eine ordnungsge-
mäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich ist. 
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Um die mit der Realisierung des Bebauungsplanes verbundenen Beeinträchtigungen in 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu kompensieren, sind folgende Maßnah-
men durchzuführen: 

5.3.1 Ausgleichsmaßnahmen 
 
 Anlage eines naturnahen Regenrückhaltebeckens und Extensivierung von 

Grünland (auf ca. 16.225 m2; Maßnahmenfläche) 
 
Im Bereich der Maßnahmenfläche im Osten des Geltungsbereiches sind die Anlage 
eines naturnahen Regenrückhaltebeckens sowie die Entwicklung einer Extensivwiese 
vorgesehen.  
 
Das erforderliche Regenrückhaltebecken ist naturnah herzurichten. Die Uferlinie ist ge-
schwungen zu gestalten, die Böschungsneigungen sind im Verhältnis von mindestens 
1:3 bis 1:5 zu modellieren. Die Gewässerrandsäume sollen sich überwiegend in freier 
Sukzession entwickeln. Schonende Pflegemaßnahmen, wie gelegentliche Mahd und 
Räumung des Gewässers sind nicht abträglich und von Zeit zu Zeit notwendig, um die 
Funktion zur Regenrückhaltung zu gewährleisten. Im Böschungsbereich und der Ge-
wässersohle werden sich z. B. Röhrichte, Seggenrieder und feuchte Staudenfluren ein-
stellen. Auch ist das Aufschlagen von Weiden und ggf. Erlen zu erwarten und es können 
sich in der Folge Sumpfgebüsche entwickeln. Mit der Herstellung eines naturnahen Ge-
wässers entstehen aquatische Lebensräume für eine Vielzahl von Lebensgemeinschaf-
ten. Neben Schwimm- und Tauchblattpflanzen entstehen Habitate für verschiedene 
Faunengruppen. Insbesondere Amphibien und Libellen können sich ansiedeln und auf 
Dauer etablieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9: Gewässerquerschnitt eines naturnahen Regenrückhaltebeckens (schema-
tisch) 

Zusätzlich ist in der Maßnahmenfläche im Bereich rund um das Regenrückhaltebecken 
eine Extensivwiese zu entwickeln. Die Extensivwiese wird durch Ansaat einer Exten-
sivgrünlandmischung und anschließender extensiver Nutzung entwickelt. Dazu ist eine 
geeignete Ansaat möglichst aus regional erzeugtem Wildpflanzensaatgut aus gesicher-
ter Herkunft, hier aus dem Ursprungsgebiet 1 – "Nordwestdeutsches Tiefland", zertifi-
ziert nach den Zulassungsvoraussetzungen des Saatgutverkehrsgesetzes gemäß 
VWW-Standard „VWW-Regiosaaten“ oder gleichwertiger Art zu verwenden. Dies trägt 
zum Schutz der Biologischen Vielfalt gemäß der Biodiversitäts-Konvention (CBD) bei 
und wurde in Europa in der EU-Richtlinie 92/43/EWG (= FFH-Richtlinie) verankert und 
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in Deutschland durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in nationales Recht 
umgesetzt. § 1 des BNatSchG enthält „… das Ziel, Natur und Landschaft so zu schüt-
zen, dass die biologische Vielfalt auf Dauer gesichert ist.” Gemäß § 40 Abs. 
4 BNatSchG bedarf „das Ausbringen von Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien 
Natur der Genehmigung der zuständigen Behörde.“ Für das Ausbringen von Gehölzen 
und Saatgut außerhalb ihrer Vorkommensgebiete besteht bis zum 1. März 2020 eine 
Übergangsfrist, jedoch soll bis zu diesem Zeitpunkt in der freien Natur Gehölze und 
Saatgut vorzugsweise nur innerhalb ihrer Vorkommensgebiete ausgebracht werden. 
Diese Regelung dient insbesondere dem Schutz der innerartlichen Vielfalt (§ 7 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG; Art. 2 CBD). 
 
Die nachfolgenden Bewirtschaftungsauflagen sind einzuhalten, um eine dauerhafte ex-
tensive Nutzung mit Aushagerungseffekten zu erzielen: 
 
 Die Fläche ist ausschließlich als Dauergrünland (Mähwiese oder ggf. Weide) zu 

nutzen. 
 In der Zeit vom 1. März bis zum 15. Juni eines Jahres darf keine Mahd stattfinden. 
 Eine Weidenutzung ist höchstens mit zwei Pferden, Kühen oder Ochsen oder ei-

nem Stück Jungvieh pro Hektar zulässig. Die Beweidung mit Pferden ist erst ab 
dem 01. Juni eines Jahres zulässig. 

 Eine Portions-/Umtriebsweide ist unzulässig. 
 Bei Schäden an der Grasnarbe ist die Beweidung sofort einzustellen. 
 Es dürfen nicht mehr als zwei Schnitte pro Kalenderjahr durchgeführt werden. Der 

Schnitt darf nur von innen nach außen oder von einer zur anderen Seite durchge-
führt werden. Das gesamte Mähgut ist abzufahren. Liegenlassen von Mähgut im 
Schwad ist unzulässig. 

 Umbruch oder Neuansaaten sind nicht zulässig (nur Nachsaat als Übersaat zuläs-
sig). Die Fläche muss jährlich bewirtschaftet werden und „kurzrasig“ in den Winter 
gehen. 

 Um eine größere Ausbreitung der Flatterbinse zu vermeiden, müssen die nicht 
vom Vieh abgeweideten Pflanzenreste zum Herbst abgemäht werden. 

 In der Zeit vom 01. März bis 15. Juni eines jeden Jahres sind jegliche maschinelle 
Arbeiten (z. B. Walzen, Schleppen, Mähen) auf der Fläche sowie jegliches Aufbrin-
gen von Düngemitteln auf die Fläche unzulässig. 

 Pro Jahr darf nicht mehr als 80 kg N/ha Gesamtstickstoff (Wirtschafts- oder Han-
delsdünger) aufgebracht werden. (Erhaltungsdüngung). Bei der zulässigen Erhal-
tungsdüngung ist die Düngermenge des ggf. aufgetriebenen Weideviehs mit zu 
berücksichtigen. 

 Es darf keine Gülle aufgebracht werden. 
 Jegliches Aufbringen von Pestiziden ist unzulässig. Die Bekämpfung von Tipula 

und Feldmäusen kann bei Vorliegen von Warndienstmeldungen des Pflanzen-
schutzamtes und nach Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde durch-
geführt werden. 

 Jegliche Einrichtung zusätzlicher Entwässerungseinrichtungen ist unzulässig. Die 
ordnungsgemäße Unterhaltung gegebenenfalls bestehender Dränagen bleibt zu-
lässig. 

 Veränderungen der Bodengestalt durch Verfüllen, Einplanieren etc. sind unzuläs-
sig. Unberührt hiervon ist die ordnungsgemäße Unterhaltung von Flächenzufahr-
ten und Überfahrten. 

 Die Anlage von Mieten oder Futterständen und die Lagerung von Silage, Heubal-
len oder sonstigen Materialien sowie das Abstellen von Geräten sind unzulässig. 
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 Anpflanzen von standortgerechten, heimischen Baum-Strauchanpflanzungen 
(ca. 1.350 m²) 

 
Entlang der südlichen und südwestlichen Plangebietsgrenze sind bis zu 3,00 m breite 
Pflanzstreifen mit Bäumen und Sträuchern zur Abgrenzung und Einbindung vorzusehen 
und dauerhaft zu erhalten. Ferner setzt der Bebauungsplan Nr. 114 im nördlichen Be-
reich (östlich des bestehenden Gehöfts) einen rd. 430 m² großen Pflanzstreifen fest. 
Bei der Auswahl der Gehölze wird in Anlehnung an die potenziell natürliche Vegetation 
auf standorttypische, heimische Arten zurückgegriffen. Die Anpflanzungen sind in der 
auf die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen folgenden Pflanzperiode durchzufüh-
ren. 
 
Neben der landschaftlichen Einbindung und der Schutz- bzw. Begrenzungsfunktionen 
weist eine standorttypische Gehölzvegetation (Kombination Bäume/Sträucher) einen 
hohen faunistischen Wert auf. Eine Vielzahl von biotoptypischen Vogelarten nutzen 
diese Biotope als Ansitz- und Singwarte sowie als Brutmöglichkeit. Weiterhin haben 
verschiedene Wirbellose und auch Amphibienarten ihren Haupt- oder Teillebensraum 
im Bereich von Gehölzen und Gebüschen. Neben der hohen Bedeutung für die Tierwelt 
und den Naturhaushalt prägen derartige Biotopstrukturen das Landschaftsbild positiv. 
Neben der hohen Bedeutung für die Tierwelt und den Naturhaushalt wird auf die be-
sondere Landschaftsbildprägung derartiger Biotopstrukturen hingewiesen. 
 
Folgende Bäume sind zu verwenden: 
 

Eberesche Sorbus aucuparia 
Hainbuche Carpinus betulus 
Stieleiche Quercus robur 
Birke Betula pendula 
Schwarzerle Alnus glutinosa 

 
Folgende Sträucher sind zu verwenden: 
 

Faulbaum Rhamnus frangula 
Holunder Sambucus nigra 
Pfaffenhütchen Euonymus europaea 
Hundsrose Rosa canina 
Schneeball Viburnum lantana 
Weißdorn Crataegus laevigata 

 
Folgende Qualitäten sind zu verwenden: 

 
Bäume:  Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm 
Sträucher: leichte Sträucher, 1 x verpflanzt, Höhe 70 – 90 cm 

 

 Anbringen von Nisthilfen für Stare und Gartenrotschwanz (jeweils 6 Stück) 
 
Für den Star und den Gartenrotschwanz sind jeweils sechs Nisthilfen anzubringen. Die 
Nisthilfen müssen speziell für die zuvor genannten Arten geeignet sein und fachgerecht 
an dem zu erhaltenden Baumbestand im Geltungsbereich angebracht und erhalten 
werden. Die Durchführung der Maßnahmen ist rechtzeitig vor der Brutzeit zu gewähr-
leisten (s. o.). 
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5.3.2 Ersatzmaßnahmen 
 
Wie in der obigen Eingriffsbilanzierung ermittelt, verbleibt ein Kompensationsrestwert 
von 34.510 Werteinheiten für die Kompensation vom Schutzgut Pflanzen. Die Ge-
meinde verfügt über Poolflächen, die für Ersatzmaßnahmen zur Verfügung stehen. Ent-
sprechend werden 34.510 Werteinheiten zur vollständigen Kompensation der Eingriffe 
im Flächenpool umgesetzt. Auf den Flächen werden durch entsprechende Extensivie-
rungsmaßnahmen und Gehölzanpflanzungen ebenfalls attraktive Bereiche für Brutvö-
gel und Fledermäuse geschaffen, so dass auch die erforderliche Kompensation für 
diese Artengruppen gesichert ist. 
 
Ferner werden durch die vorliegende Planung Wallhecken auf einer Länge von insge-
samt ca. 746 m überplant bzw. in Abstimmung mit der Gemeinde Rastede nicht weiter 
als Schutzobjekte festgesetzt. Zur Kompensation sind an anderer Stelle ca. 888 m neue 
Wallhecken anzulegen oder wallheckenfördernde Maßnahmen durchzuführen. Dies er-
folgt über das Wallheckenschutzprogramm der Unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Ammerland. Die Gemeinde Rastede wird zu diesem Zweck mit der Naturschutz-
stiftung Ammerland eine vertragliche monetäre Regelung treffen, durch welche die 
Wallhecke über die Stiftung kompensiert werden kann. 
 
Über die beschriebenen Maßnahmen und Flächen können die ermittelten Umweltaus-
wirkungen vollständig ersetzt werden. 
 

6.0 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

6.1.1 Standort 
 
Bei dem vorliegenden Planvorhaben handelt es sich um die Weiterentwicklung des im 
Bereich der Feldstraße und der Butjadinger Straße bereits vorhandenen Siedlungsan-
satzes im Ortsteil Ipwege durch die Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten (WA). 
Aufgrund der örtlich vorhandenen Siedlungsstrukturen und der vorhandenen verkehrli-
chen und technischen Infrastruktur eignet sich dieser Bereich für den vorgesehenen 
Nutzungszweck.  

6.1.2 Planinhalt 
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 werden allgemeine Wohnge-
biete (WA) mit einem dem städtebaulichen Umfeld angepassten Verdichtungsmaß 
(GRZ 0,3 und 0,4) festgesetzt. Die zulässige Nutzungsart ist den örtlichen Gegeben-
heiten angepasst und lässt eine maßvolle Entwicklung zu. Die Anbindung des Plange-
bietes erfolgt über die Butjadinger Straße und die innere Erschließung wird über die 
Festsetzung von Planstraßen gesichert. Ein verbleibendes Kompensationsflächendefi-
zit wird extern kompensiert.  
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7.0 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren 

7.1.1 Analysemethoden und -modelle 
 
Die Eingriffsregelung für den Bebauungsplan Nr. 114 wurde für das Schutzgut Pflanzen 
auf Basis des niedersächsischen Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) abgehandelt. Zusätzlich 
wurde für die übrigen Schutzgüter eine verbal-argumentative Eingriffsbetrachtung vor-
genommen. 

7.1.2 Fachgutachten 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes führte die NWP Planungsgesell-
schaft mbH, Oldenburg, eine Biotoptypenkartierung im Geltungsbereich und der an-
grenzenden Umgebung des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 114 durch. Ferner er-
stellt die NWP Planungsgesellschaft mbH ein faunistisches Gutachten zum Gebietsen-
twicklungsprojekt „Feldstraße“ (vgl. Anlagen).  

7.1.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 
 
Zu den einzelnen Schutzgütern stand ausreichend aktuelles Datenmaterial zur Verfü-
gung bzw. wurde im Rahmen der Bestandserfassungen und Gutachten erhoben, so 
dass keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auftraten. 

7.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
 
Gemäß § 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen 
überwachen (Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. 
Hierdurch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig 
erkannt werden, um geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. Im Rahmen 
der vorliegenden Planung wurden zum Teil erhebliche bzw. weniger erhebliche Um-
weltauswirkungen festgestellt.  
 
Zur Überwachung der prognostizierten Umweltauswirkungen der Planung wird inner-
halb von zwei Jahren nach Satzungsbeschluss eine Überprüfung durch die Gemeinde 
Rastede stattfinden, die feststellt, ob sich unvorhergesehene erhebliche Auswirkungen 
abzeichnen. Gleichzeitig wird die Durchführung der notwendigen Kompensationsmaß-
nahmen ein Jahr nach Umsetzung der Baumaßnahmen erstmalig kontrolliert. Nach wei-
teren drei Jahren wird eine erneute Überprüfung stattfinden. Sollte diese nicht durchge-
führt worden sein, wird die Gemeinde deren Realisierung über geeignete Maßnahmen 
sicherstellen. 
 

8.0 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Gemeinde Rastede beabsichtigt, die hohe Nachfrage nach Wohnbauflächen durch 
die Erweiterung der bereits vorhandenen Siedlungsstrukturen zu befriedigen und stellt 
hierfür den Bebauungsplan Nr. 114 „Ipwege, Nördlich Feldstraße“ auf. Zur planungs-
rechtlichen Absicherung erfolgt im Parallelverfahren die 78. Flächennutzungsplanände-
rung. 
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Die Umweltauswirkungen des Planvorhabens liegen in dem Verlust von zum Teil bereits 
vorgeprägten Böden sowie Lebensräumen für Pflanzen durch die zulässige Versiege-
lung. Die Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, 
und Kultur- und Sachgüter (Wallhecke) sind als erheblich zu bewerten. Auf das Schutz-
gut Landschaft entstehen weniger erhebliche Auswirkungen. Weitere erhebliche Um-
weltauswirkungen entstehen nicht. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter 
Berücksichtigung der Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsgebote im Umwelt-
bericht zum Bebauungsplan Nr. 114 dargestellt. Die Empfehlungen reichen von der Mi-
nimierung der neu zu versiegelnden Bodenfläche bis zur Festsetzung von Ausgleichs-
maßnahmen. Weiterhin sind Kompensationsmaßnahmen auf externen Flächen durch-
zuführen. Die Gemeinde Rastede verfügt über Poolflächen, die für Ersatzmaßnahmen 
zur Verfügung stehen. Entsprechend werden die Eingriffe in den Naturhaushalt im Flä-
chenpool umgesetzt. Ferner werden die Beeinträchtigungen in die Wallhecken im Rah-
men des Wallheckenschutzprogramms der unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Ammerland kompensiert. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich sowie entsprechende in die verbindliche 
Bauleitplanung eingestellten Maßnahmen auf Ersatzflächen davon auszugehen ist, 
dass keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen im Geltungsbereich zurück 
bleiben.  
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2019/128 
freigegeben am 06.06.2019 

 
GB 1 Datum: 27.05.2019 
Sachbearbeiter/in: Triebe, Tabea  
 

Konzept zur verträglichen Innenentwicklung 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 18.06.2019 Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen 
N 24.06.2019 Verwaltungsausschuss 
Ö 25.06.2019 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Konzept zur verträglichen Innenentwicklung wird auf Basis der beigefügten Ziel-
planungen sowie der Beratung am 18.06.2019 beschlossen.  
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Zur Sicherung einer angemessenen Verdichtung, die sich einerseits aus der Bereit-
stellung von bedarfsgerechtem Wohnraum mit sparsamen Flächenverbrauch ergibt 
und andererseits dem Ortsbild entsprechend verträgliche Strukturen sichern soll, wird 
für den Hauptort Rastede sowie die Ortslagen Wahnbek und Hahn-Lehmden ein 
Zielkonzept für die verträgliche Nachverdichtung aufgestellt. 
 
Das Konzept sieht vor, die künftig zulässige Bebauung anhand von drei Zonen zu 
definieren. Auf die bisherigen Ausführungen zu den Zonen wird insoweit verwiesen 
(s. Vorlage 2018/221). 
 
Am 4. Februar 2019 wurde der Entwurf des Konzeptes im Rahmen einer Bürgerin-
formationsveranstaltung öffentlich vorgestellt. Im Anschluss hieran bestand für alle 
Interessierten bis zum 4. März die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu den Inhalten 
des Konzeptes einzureichen. Insgesamt sind 35 Stellungnahmen eingegangen.  
 
Mehrere Stellungnahmen befassen Sie mit über das Konzept hinausgehenden Inhal-
ten der Städtebauplanung. So werden beispielsweise weitergehende Festsetzungen 
zu örtlichen Bauvorschriften zum Ausschluss von Flachdächern, zur Berücksichti-
gung des Denkmalschutzes, zur Gestaltung der Vorgärten oder zur Einrichtung eines 
Gestaltungsbeirates vorgeschlagen. Alle Stellungnahmen sind der Anlage 1 beige-
fügt. 
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In vielen Stellungnahmen ist deutlich geworden, dass die drei Zonen noch näher zu 
definieren und die Zonen 1 (hohe Dichte) und 2 (mittlere Dichte) detaillierter vonei-
nander abzugrenzen sind. Daher schlägt die Verwaltung vor, weitere Festsetzungen 
in das Konzept aufzunehmen: 
 
Die Firsthöhe in Zone 2 (mittlere Dichte) wird mit maximal 10,50 m deutlich hinter der 
zulässigen Firsthöhe in Zone 1 (hohe Dichte) zurückbleiben. Für die Zone 1 (hohe 
Dichte) wird in Anlehnung an die Bebauung der Alten Sägerei an der Mühlenstr. eine 
maximale Gebäudehöhe von 13,00 m vorgeschlagen.  
 
Durch die Staffelung der Firsthöhe wird insbesondere die unterschiedliche Ausgestal-
tung der Dächer in den beiden Zonen 1 und 2 gesteuert. Während in der Zone 1 (ho-
he Dichte) ein zurückversetztes neuzeitliches Staffelgeschoss zulässig sein wird, 
wird in der Zone 2 (mittlere Dichte) ein klassisches Sattel-/ Walmdach zulässig sein, 
in welchem beispielsweise durch Dachgauben noch Wohnraum im Dachgeschoss 
entstehen kann. Durch die Festsetzungen zur Dachgestaltung wird insbesondere das 
Volumen des Baukörpers reduziert.  
 
Zudem ist vorgesehen, für die Zone 2 (mittlere Dichte) eine maximale Anzahl an 8 
Wohneinheiten zuzulassen, wobei durch den Bezug zur Grundstücksgröße (mind. 
140 m² Grundstücksfläche je Wohneinheit) insbesondere für kleinere Grundstücke 
eine Reduzierung der Wohneinheiten erzielt wird. Hierdurch kann auch Einfluss auf 
die Gestaltung der Außenanlagen der Baugrundstücke (erforderliche Anzahl an 
Stellplätzen, Grad der Versiegelung) genommen werden. 
 
Einzelne Stellungnahmen befassen sich mit dem Vorschlag, bisher unbebaute 
Grundstücke erstmalig zu überplanen. Diese Entscheidung ist jedoch nicht im Zuge 
des Konzeptes, sondern durch separate Planungsüberlegungen zu treffen. Hierzu 
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt eine separate Beratung. 
 
In einigen Stellungnahmen wird Zustimmung zu den gewählten Zonen geäußert, z. 
B. für die Bereiche untere Eichendorffstraße, Hirschtorweg und Hermann-Löns-
Straße (alle Zone 3 – geringe Dichte).  
 
Übereinstimmend mit den Zielen des Konzepts wurde eine Vorplanung für das 
Grundstück Schulstr. 80 vorgelegt, welches die Errichtung von insgesamt 6 Einfami-
lienhäusern in ein- bzw. zweigeschossiger Bauweise vorsieht (s. Anlage 5). Dieses 
Vorhaben ist auf Basis des Konzeptes zulässig. 
 
Weitere Stellungnahmen hinterfragen die Zuordnung einzelner Straßenzüge bzw. 
Grundstücke zu den drei Zonen. Diesen Stellungnahmen folgend sind in die Endfas-
sung des Konzeptes folgende Änderungen aufgenommen worden: 
 
Auf der Raade 41 
Das Grundstück befindet sich nördlich einer Wallhecke und ist somit eher der durch 
Einfamilienhäuser geprägten Siedlung statt den südlich der Wallhecke befindlichen 
Mehrfamilienhäusern zuzuordnen und wird daher statt der Zone 1 (hohe Dichte) der 
Zone 3 (geringe Dichte) zugeordnet.  
 
Raiffeisenstraße 32 
Das Grundstück befindet sich zwischen der Alten Molkerei und der Finkenstraße be-
ziehungsweise dem Parkplatz des ehemaligen ALDI-Marktes und wird aufgrund der 
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Vorprägung durch die dreigeschossige Molkerei sowie das angrenzende Gewerbe-
grundstück statt der Zone 2 (mittlere Dichte) der Zone 1 (hohe Dichte) zugeordnet.  
 
Eichendorffstraße 1-7 
Die Grundstücke liegen im Geltungsbereich der bereits 2017 eingeleiteten 8. Ände-
rung des Bebauungsplans 6 E (s. Vorlage 2017/042), welche für das Plangebiet 
künftig eine zweigeschossige Bauweise zuzüglich Staffelgeschoss mit einer maxima-
len Firsthöhe von 10,60 m vorsieht. Diese geplante Bebauung entspricht aufgrund 
der Gestaltung mit einem Staffelgeschoss eher der Zone 1 (hohe Dichte) als der Zo-
ne 2 (mittlere Dichte). Von Nachbarn wurde indes vorgeschlagen, die Grundstücke 
der Zone 3 (geringe Dichte) zuzuordnen.  
 
Der Bereich an der oberen Eichendorffstraße eignet sich aufgrund seiner zentralen 
Lage sowie der rückwärtigen Vorprägung durch die Mehrfamilienhäuser an der Eli-
sabethstraße besonders für eine Innenentwicklung. Hierauf aufbauend wurde seiner-
zeit auch das o. g. Bauleitplanverfahren eingeleitet. Daher wird vorgeschlagen, der 
Anregung der Nachbarn nicht nachzukommen. Zur konsequenten Einhaltung des 
Konzepts in Bezug auf die Zulässigkeit des Staffelgeschosses sollten die Grundstü-
cke statt der Zone 2 (mittlere Dichte) der Zone 1 (hohe Dichte) zugeordnet werden.  
 
Nördliche Anton-Günther-Straße / Diedrich-Freels-Straße 
Die Grundstücke befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Kreuzung am Marktplatz 
und werden von bereits vorhandenen Gebäuden in zweigeschossiger Bauweise zu-
züglich ausgebautem Dachgeschoss geprägt (z. B. Raiffeisenbank, Brasserie). Für 
das Grundstück des ehemaligen Friseurs wurde bereits ein zweigeschossiger Neu-
bau mit ausgebautem Dachgeschoss - entsprechend der Zone 1 hier so zulässig - 
beantragt. Aufgrund der zentralen Lage und der Vorprägung im Umfeld wird vorge-
schlagen, die Grundstücke statt der Zone 2 (mittlere Dichte) der Zone 1 (hohe Dich-
te) zuzuordnen.  
 
Dies betrifft auch das Grundstück Sophienstr. 28, für welches der Bauantrag für den 
Neubau eines Mehrfamilienhauses zurückgestellt wurde (s. Vorlage 2018/231). Für 
dieses Bauvorhaben wurden zwischenzeitlich überarbeitete Planungen (s. Anlage 6) 
vorgelegt, die eine Reduzierung der Traufhöhe und somit eine Verringerung des 
Bauvolumens umfassen. Soweit das Konzept diesen Bereich, wie vorgeschlagen, 
der Zone 1 zuordnet, ist die überarbeitete Planung bauplanungsrechtlich zulässig. 
 
Ollerkamp/ Hintergrundstücke Bahnhofstraße / Wilhelmstraße / Schloßstraße 
Entlang der Bahnhofstraße und Ladestraße befinden sich in der ersten Bauzeile 
zweigeschossige Gebäude. Die Grundstücke entlang der Wilhelmstraße sowie des 
Ollerkamp sind durch Einfamilienhäuser geprägt. Bis 2001 war auch hier eine zwei-
geschossige Bauweise zulässig, die jedoch reduziert wurde. Um dieses Planungsziel 
– und damit den Erhalt der vorhandenen Baustruktur – beizubehalten, werden die 
Grundstücke statt der Zone 2 (mittlere Dichte) der Zone 3 (geringe Dichte) zugeord-
net. Entlang der Ladestraße (insbesondere ehemalige Post) und der Bahnhofstraße 
bleibt weiterhin die Zone 2 (mittlere Dichte) vorgeschlagen. 
 
Thoradestraße 
Entlang der Thoradestraße befinden sich überwiegend Einfamilien- und kleinere 
Mehrfamilienhäuser. Die Grundstücke an der Westseite (zur KGS) werden in Anleh-
nung an den Bestand sowie die Verkehrsbedeutung der Thoradestraße statt der Zo-
ne 1 (hohe Dichte) der Zone 2 (mittlere Dichte) zugeordnet.  
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Bahnhofstraße 
Zwischen KGS und Wilhelmstraße befindet sich bereits ein zweigeschossiges Ge-
bäude mit ausgebautem Dachgeschoss (u. a. Pflegedienst). Die KGS ist ebenfalls in 
zweigeschossiger Bauweise zuzüglich ausgebautem Dachgeschoss errichtet, eben-
so ein rückwärtig an der Wilhelmstraße gelegenes Mehrfamilienhaus. Die Grundstü-
cke werden aufgrund dieser Vorprägung statt der Zone 2 (mittlere Dichte) der Zone 1 
(hohe Dichte) zugeordnet. 
 
Nördliche Butjadinger Straße 
Entlang der Butjadinger Straße sind insbesondere im nördlichen Bereich überwie-
gend Einfamilienhäuser in eingeschossiger Bauweise vorhanden. Die Grundstücke 
nördlich der Einmündung Hans-Hoffhenke-Ring werden in Anlehnung an den Be-
stand sowie die Lage in einiger Entfernung zum Ortskern zugunsten der Beibehal-
tung des Ortsbildes statt der Zone 2 (mittlere Dichte) der Zone 3 (geringe Dichte) zu-
geordnet.  
 
 
Weitere Stellungnahmen hinterfragen die Zuordnung einzelner Straßenzüge bezie-
hungsweise Grundstücke zu den drei Zonen und regen eine andere Einstufung an. 
Diesen Stellungnahmen wird jedoch aus den nachfolgend dargelegten Gründen nicht 
gefolgt:  
 
Kleibroker Straße / Bereich Uhlhornstraße / Am Brink 
Es wurde angeregt, den Bereich aufgrund der Vorprägung durch überwiegend Ein-
familien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser statt der Zone 1 (hohe Dichte) der Zone 2 
(mittlere Dichte) zuzuordnen. Dem Vorschlag wird nicht gefolgt, da die im Konzept 
anhand der Straßeneinmündungen gewählte Staffelung der Zonen vom Marktplatz 
(Zone 1) bis zur Marienstraße (Zone 3) erhalten bleiben soll. Der Bereich eignet sich 
aufgrund der zentralen Lage besonders für eine Verdichtung. Für diesen Bereich 
liegt eine Vorplanung für die Errichtung eines 4-Parteien-Hauses in zweigeschossi-
ger Bauweise ohne ausgebautes Dachgeschoss vor (s. Anlage 7). Das Vorhaben ist 
auf Basis des Konzeptes zulässig. 
 
Mühlenstraße 5-11 
Es wurde von Nachbarn angeregt, den Bereich aufgrund von Bedenken hinsichtlich 
einer übermäßigen Verschattung nicht als Zone 1 (hohe Dichte) vorzusehen. Diesem 
Vorschlag wird nicht gefolgt, da die von einer möglichen Verschattung betroffenen 
Grundstücke ebenfalls schon mit einer zweigeschossigen Bauweise zuzüglich Staf-
felgeschoss bebaut sind. Die Zone 1 fügt sich an dieser Stelle in die vorhandene Be-
bauung ein. Von einem Vorhabenträger wurden Planungen vorgelegt, die die Errich-
tung von 3 Mehrfamilienhäusern in zweigeschossiger Bauweise zuzüglich Staffelge-
schoss vorsehen (s. Anlage 8). Das Vorhaben ist auf Basis des Konzeptes zulässig.  
 
Mittlere Butjadinger Straße 
Es wurde angeregt, den Bereich entlang der Butjadinger Straße zwischen Schulstra-
ße und Hans-Hoffhenke-Ring statt der Zone 2 (mittlere Dichte) der Zone 1 (hohe 
Dichte) zuzuordnen. Dem Vorschlag wird nicht gefolgt, da weiterhin die höchste 
Form der Dichte nur im Mittelzentrum Rastede und nicht in den Grundzentren Wahn-
bek und Hahn-Lehmden zugelassen werden soll. Auf die Ausführungen zur nördli-
chen Butjadinger Straße (s. o.) wird nochmals verwiesen.  
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Für diesen Bereich liegt eine Vorplanung eines Eigentümers vor, der die Errichtung 
eines Mehrfamilienhauses mit 8 Wohneinheiten plant, wobei das Gebäude mit Sat-
teldach und einer Traufhöhe von 6,50 m und einer Firsthöhe von 12 m geplant ist (s. 
Anlage 9). Das Vorhaben ist auf Basis des Konzeptes nur deswegen nicht zulässig, 
weil es die für die Zone 2 (mittlere Dichte) auf 10,50 m limitierte Firsthöhe überschrei-
tet.  
 
Paradiesstraße 
Es wurde angeregt, den Bereich statt der Zone 3 (geringe Dichte) der Zone 2 (mittle-
re Dichte) zuzuordnen. Dem Vorschlag wird nicht gefolgt, da die bisherige Bebau-
ungsform beibehalten und auch die künftig zulässige Bebauung nur kleinteilig erfol-
gen soll. 
 
 
Weitere Stellungnahmen wurden ohne konkreten Flächenbezug abgegeben und be-
fassen sich insbesondere mit der inhaltlichen Definition der drei Zonen.  
 
So wird die Vorgabe für die Zone 2, dass je 140 m² Grundstücksfläche nur eine 
Wohneinheit zulässig sein soll, als unwirtschaftlich für die Errichtung kleinerer 
Wohneinheiten kritisiert. An der Verknüpfung von Grundstücksgröße und zulässiger 
Anzahl an Wohnungen wird jedoch festgehalten, da davon auszugehen ist, dass die 
Bauträger schon aufgrund der hohen Nachfrage nach kleinen Wohnungen auch die-
sem Bedarf freiwillig nachkommen werden. Zudem ist es nicht möglich, ein anderes 
rechtssicheres Kriterium auf bauplanungsrechtlicher Ebene zu fassen, welches eine 
vergleichbare Steuerung erlaubt. 
 
Mit dem Beschluss des Konzeptes wird die Grundlage für spätere Bauleitplanungen 
geschaffen, deren Inhalte sich an dem Konzept zu orientieren haben. Zur Umsetzung 
des Konzepts werden die betroffenen Bebauungspläne sukzessive geändert. Soweit 
in der Zwischenzeit Bauvorhaben vorgelegt werden, die den Zielen des Konzeptes 
nicht entsprechen, wird den Vorhabenträgern empfohlen, eine Umplanung vorzu-
nehmen 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Stellungnahmen 
 

2. Zielplanung Hahn-Lehmden 
3. Zielplanung Rastede 
4. Zielplanung Wahnbek 

 
5. Bauvorhaben Schulstr. 80 
6. Bauvorhaben Sophienstr. 28 
7. Bauvorhaben Kleibroker Str. 16 
8. Bauvorhaben Mühlenstr. 5-7 
9. Bauvorhaben Butjadinger Str. 76 a 
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Übersicht der Stellungnahmen zum „Konzept zur verträglichen Innenentwicklung“ 

Beteiligungszeitraum: 04.02.2019 bis 04.03.2019 

 

Bürger 1 
 
 

Ich möchte gerne, dass in der Eichendorffstraße sowie in den Straßen Johann-Hinrich-Wichern-Straße, Diedrich-
Bonhoeffer-Straße und Martin-Luther-Straße die Bebauung so bleibt. Es sollen keine Mehrfamilienhäuser oder 
Gewerbebauten errichtet werden. Der Charakter der Straßenzüge soll so bleiben. 
 

Bürger 2 
 
 

Die „grüne Zone“ an der Eichendorffstraße 53 sollte auf jeden Fall erhalten bleiben, auch in den angrenzenden und 
umliegenden Straßen. Ich möchte nicht, dass in diesem Umfeld zweigeschossig oder höher oder Mehrfamilienhäuser gebaut 
werden darf/ dürfen. Der jetzige Charakter sollte auf jeden Fall erhalten bleiben.  
 

Bürger 3 
 

Fläche zwischen Hermann-Löns-Straße/ Hirschtorweg wird kein Staffelgeschoss gewünscht. Vorwiegend Einfamilienhäuser, 
schon aus 2004 ein Mehrfamilienhaus im Zentrum der beiden Straßen. Keine weiteren „Adlerhorste“ zwischen den beiden 
Straßen, sondern weiterhin Sattel-/ Walmdach. Die Grundstücke zwischen den Straßen fallen zum Entwässerungsgraben ab. 
Bei Zulässigkeit Staffelgeschoss, evtl. sogar als Doppelhaus nach Abriss einer Altimmobilie, kann ich mir in unserem 
Wohngebiet nicht vorstellen. Plädiere daher für Satteldach bzw. Vorschriften zur Dachform.  
 

Bürger 4 
 

Ich bitte Sie, mein Grundstück Voßbarg [X] in den Verdichtungsplan mit aufzunehmen. Die momentanen Rahmenbedingungen 
als Außenbereich lassen eine wirtschaftliche Nutzung der momentanen Bebauung nicht zu.  
 
 

Bürger 5 
 

Vorsorglich möchte ich, dass Sie folgendes zur Akte nehmen, dass wenn auf dem Grundstück Oldenburger Straße [X] mal 
kein Supermarkt mehr sein sollte, eine Bebauung mit zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern, wie auf den 
Nachbargrundstücken, gebaut werden darf.  
 
 

Bürger 6 
 

Grundsätzlich beurteile ich die Aufstellung eines Konzepts zur verträglichen Nachverdichtung erstmal positiv. Allerdings ist 
eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Konzept unbedingt erforderlich. In Anbetracht der demographischen Entwicklung, 
der Nachfrage von Wohnungen mit eher kleineren Wohnflächen und der politischen Forderung nach geringerem 
Flächenverbrauch ist eine innerörtliche Nachverdichtung unerlässlich. Dabei ist es allerdings erforderlich, dass dann auch 
Einschränkungen in Kauf genommen werden müssen. 
 

kobbe
Textfeld
Anlage 1 zu Vorlage 2019/128
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Das jetzt vorliegende Konzept ist bei aller Wertschätzung für die Erhaltung jahrzehntealter Strukturen nicht geeignet, die 
vorgenannten Anforderungen zu erfüllen. Eine weitere positive Entwicklung der Gemeinde halte ich mit den vorgestellten 
Plänen für gefährdet. Bei kaum vorhandenen weiteren Verdichtungsflächen kann eine Planung, die weit überwiegend geprägt 
ist von eher beschränkenden Maßnahmen, nicht zielführend sein. 
 
Wünschenswert wäre ein Konzept mit mehr Flexibilität, welches auch jederzeit eine Einzelfachbetrachtung ermöglicht. Auch 
finde ich es schade, dass die stark nachgefragten Staffelgeschosswohnungen in ein negatives Licht gerückt sind. Hier sollte 
durch planerische Vorgaben die Erstellung dieser Einheiten ermöglicht werden, um den Belangen der Anwohner und der 
Marktnachfrage gerecht zu werden. 
 
Nicht zielführend finde ich auch die Anforderung von 140 qm Grundstücksfläche für eine Wohnung. Damit wird verhindert, 
dass kleinere Wohneinheiten von um die 60 qm erstellt werden. Hierzu folgendes Beispiel: Ein MFH mit 8 x 60 qm benötigt 
1120 qm Grundstücksfläche. Ein MFH mit 5 größeren Einheiten (gesamt 480 qm) würde ca. 700 qm benötigen. Bei 
Grundstückspreisen von ca. 200 Euro zzgl. Nebenkosten würde der Bau von 8 x 60 qm ETW den Grundstücksanteil um ca. 
100.000 Euro erhöhen, umgerechnet auf einen qm ca. 200 Euro. Jeder Investor entscheidet sich dann natürlich für die 5 
Einheiten. 
 
Ferner halte ich es für falsch, grundsätzlich 2 Parkplätze pro Wohneinheit zu fordern. Auch diese Vorgabe erhöht die Kosten 
und der Bau kleinerer Einheiten unterbleibt. 
 
Mit ist natürlich die Problematik hinsichtlich Verkehr und Parkflächen bekannt. Wenn man jedoch eine weiter positive 
Entwicklung der Gemeinde Rastede gestalten möchte, können nicht die Interessen aller Bürger erfüllt werden. Kompromisse 
sind einzugehen. Entweder Flächenverbrauch oder ab und zu etwas länger vor einer Ampel warten. Oder man erledigt seine 
Besorgungen möglichst mit dem Fahrrad. 
 
Ich wünsche mir, dass der Rat und die Verwaltung die Konzeption nochmals gründlich diskutiert und eine Lösung findet, die 
vor allem mehr Flexibilität enthält. 
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Bürger 7 
 

In das aktuelle Konzept zur Nachverdichtung 
passt meines Erachtens sehr gut der Bereich 
Voßbarg / Am Stratjebusch. Wie aus der am 
11.09.2018 eingereichten 
Unterschriftensammlung hervorgeht, besteht 
hier ein allgemeines Interesse der rückwertigen 
Bebauung von mindestens 6 
Grundstücksbesitzern.  
Da die Hintergrundstücke in diesem Bereich 
recht groß sind, wäre eine Verdichtung absolut 
maßvoll. Im angehängten Bild sind die 
Grundstücke der Bauinteressenten in Orange 
gekennzeichnet. Im Falle einer BPlan-Änderung 
würde ich die Hintergrundstücke 64 und 65 
zusammenlegen. Eine Zuwegung ist über die 
vorhandene Auffahrt von Grundstück 65 
problemlos möglich (Die eingezeichnete Garage 
existiert nicht mehr). Für eventuelle Rückfragen 
stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. 
 

Bürger 8 
 
 

Die Reduzierung des Flächenverbrauchs und ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden sind absolut positive 
Zielsetzungen. Die städtebauliche Entwicklung unseres Ortes sollte nun auch vorrangig durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung erfolgen. 
 
Die These, häufig verstießen Neubauvorhaben zwar nicht gegen die rechtlichen Festsetzungen des jeweiligen 
Bebauungsplans, fügten sich jedoch nicht immer in die bestehende Umgebung ein, wird durch unser Büro ebenso als 
zentrales Problem gesehen. 
 
Für ein schöneres Ortsbild ist zunächst die Bildung und Definition von Zonen mit unterschiedlicher Dichte in Bezug auf die 
Anzahl der zulässigen Geschosse, die Anzahl der Wohnungen pro Gebäude und pro qm Baugrundstück eine sehr gute Option 
der Gestaltung. Die Zonen berücksichtigten die spezifische und die prägende Struktur in der Gemeinde Rastede. Das maximal 
zulässige Bauvolumen wird definiert. 
 
Bei der Umsetzung des Zielkonzeptes und einer Änderung oder Neuaufstellung von Bebauungsplänen können Baurechte 
somit gut gesteuert, reduziert oder erhöht werden hinsichtlich Anzahl der Wohnungen und der Anzahl der zulässigen 
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Vollgeschosse, Traufhöhen und Gebäudehöhen. Jedoch ermöglicht die dann regulierte Volumetrie von neu entstehenden 
Gebäuden durchaus eine wenig auf die Tradition unseres Ortes gestaltete Architektur.  
 
Weiter regulierend können z. B. Gestaltungssatzungen als Örtliche Bauvorschriften im BPlan festgesetzt werden, um z. B. Art 
und Weise von Fensterteilungen bzw. Formaten, Dachneigungen und Materialebenen für Gebäude festzulegen. 
Wir halten dieses im Einzelfall für bedeutende Zentralbereiche, wie z. B. für den Bereich Herrschaftlich Wohnen am 
Palaisgarten im Nachhinein betrachtet für absolut sinnvoll. 
 
Zentrales Ziel zur Stärkung unserer Rasteder Baukultur könnte es sein, die Bauherren und Bauherrinnen in unserem Ort für 
eine „schöne Architektur“ im Sinne unseres herrschaftlichen Residenzortes zu ermutigen, damit eine gute Baukultur bestehen 
bleibt und neu entsteht. Bezugnahmen auf unsere historischen Gebäude um das Schloss, das Palais und die Klostermühle 
sind hierbei ebenso wichtig wie die Übersetzung solider Gebäude aus den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
(Rathaus, Schulbauten, etc.). 
 
Es gilt grundsätzlich die These, dass auch der beste BPlan mit definierten Gestaltungssatzungen, schlechte Architektur leider 
nicht verhindern kann, wenn die Bauherren und Bauherrinnen hier keine optimale Beratung in der Planung erhalten. 
Ein probates Mittel zur Förderung mutiger Bauherren und Bauherrinnen ist z. B. die Installation eines Gestaltungsbeirates, der 
mittlerweile auch in vielen kleinen Kommunen installiert wird und oftmals die Initialzündung für eine gesteigerte Baukultur ist. 
Bauherren werden hier im Zuge der Baueingabeplanung von einem Gestaltungsbeirat hinsichtlich der städtebaulichen 
Eingliederung und Architekturqualität ihres Projektes beraten und erhalten Handlungsempfehlungen. 
 
Auch wenn es sich bei dieser Einrichtung um eine weiche Institution handelt, können positive Einflüsse auf die Baukultur in der 
Region nachgewiesen werden. Zur Ermutigung unserer Bauherren können aber auch n der Gemeinde ins Leben gerufene 
Workshops, Führungen, Exkursionen dienen, die organisiert werden könnten. Ein Beratungszentrum Bau, wie z. B. im 
Technischen Rathaus in Oldenburg, könnte hier u. a eine weitere Maßnahme sein. 
 
Ich habe mir hier erlaubt, Ihnen hiermit Kurzhinweise für die weiteren Beratungen bei Ihnen im Hause geben zu können. 
 

Bürger 9 
 

Die Beschränkung auf nur zwei Vollgeschosse in der Blauen Zone finde ich bedenklich. Diese Reglementierung ist für 
Investoren wirtschaftlich nicht sinnvoll noch ich halte den Bau von ausschließlich zwei Vollgeschossen für architektonisch 
wenig ansprechend. Die gestalterischen Spielräume werden derart eingeschränkt, dass eine in die Zukunft orientierte 
Architektur fast unmöglich wird.  
 
Ich befürchte im Übrigen durch die Einschränkung auf zwei Vollgeschosse, dass die künftigen Investoren - insbesondere die, 
die nicht im Umfeld leben - und nur auf Wohnflächenmaximierung aus sind, reihenweise "Schuhkartons" in der Gemeinde 
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Rastede produzieren. Und dann kann baurechtlich wieder nichts dagegen unternommen werden. Das Staffelgeschoss als 
attraktives modernes architektonisches Stielmittel in der Gemeinde derart zu verbannen halte ich für einen fatalen Fehler, der 
das zukünftige Ortsbild eher negativ beeinflussen wird. 
 
Denken Sie bitte an das in allem Köpfen präsente Projekt an der Mühlenstraße. Das Staffelgeschoss ist aus der Blickrichtung 
Oldenburger Straße nicht das Problem dieser Bausünde. Das Gebäude würde sicher von allen als genauso störend 
empfunden, wenn es kein Staffelgeschoss - aber wie jetzt auch zwei Vollgeschosse hat. Die Ansicht aus Richtung 
Schwimmbad ist ein Problem. Es sollte zukünftig ausgeschlossen sein, dass ein 2 ½ geschossiges Gebäude von einer Seite 
wie ein 3 geschossiges Haus aussieht. Hier sind sicher Maßnahmen erforderlich! Die Problemlösung liegt aber nicht in der 
generellen Verbannung von Staffelgeschossen oder dem Verbot von 2 ½ geschossiger Bauweise. 
 
Die Planungsparameter GFZ, GRZ, Grenzabstände sowie Trauf - und Giebelhöhen sind die adäquaten Instrumente, um die 
anliegende Bestandsbebauung vor Belastung durch übergroße Neubauten zu schützen. Das Staffelgeschoss ist eine moderne 
Art der Bauweise, die sich in vielen Städten aufgrund Ihrer effizienten Wohnraumnutzungsmöglichkeiten durchgesetzt hat. Das 
Argument, es gebe im Ortsbild keine Staffelgeschosse und somit darf es auch in Zukunft keine geben, ist eine 
rückwärtsgewandte Denkweise. Die Bausünden der 60 und 70 Jahre als Maßstab für zukünftige Bauprojekt regelrecht 
festzuschreiben ist ein unfassbarer Fehler. 
 
Selbst wenn man über Geschmack in Bezug auf Staffelgeschosse trefflich streiten kann, so ist doch nicht zu verstehen, warum 
die Dachgeschosse nicht zwingend aus zu bauen sind. Hier wir potenzial verschenkt. Auch der Ausbau eines Giebels mit 
Gauben kann, wenn auch gegenüber dem Staffelgeschoss mit vielen Nachteilen für die Bewohner, ein möglicher weg sein.  
 
Ich vermisse in dem Konzept generell die Zielsetzung in den Ortskernen die Bebauung zu verdichten, um Wohnraum zu 
schaffen. Wenn es in der Blauen Zone nur in Einzelfällen möglich sein soll die Dachgeschosse auszubauen, ist zu befürchten, 
dass potenzieller Wohnraum durch "Trockenböden" verschenkt wird. Diese Art der Architektur kommt aus den 60er und 70er 
Jahren und wir können uns das bei der aktuellen Wohnungsnot nicht leisten. Die Dachgeschosse nicht auszubauen, ist ein 
fataler Fehler und zeigt, dass das Konzept insbesondere in der Blauen Zone ein riesiges Potenzial an kleinen und damit auch 
bezahlbaren Wohnraum verschenkt bzw. sogar verhindert. Wir brauchen Wohnungen und das Konzept verhindert das. 
 
Bei allem Verständnis für die Ängste der Bewohner der Bestandbebauung, darf aber auch nicht vergessen werden, dass durch 
die Befriedigung der "belange" der Nachbarbebauung die Schaffung von mehreren Wohnungen für Familien und junge Paare 
oder auch alleinstehende Menschen in einem Mehrfamilienhaus verhindert wird. Diese Menschen suchen möglicherweise 
schon seit sehr langer Zeit verzweifelt nach einer Wohnung und nicht jeder Bürger dieser Republik kann sich ein 
Einfamilienhaus leisten. 
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Das Konzept hat meiner Meinung nach zu sehr den Bestand im Visier nicht aber die zukünftigen Bürger unserer Gemeinde. 
Diese zukünftigen Bürger haben natürlich keine Lobby und können sich an dieser Bürgerbeteiligung nicht zu Wort melden. Nur 
die Bürger, die bereits hier Wohnen und sich durch die neue Nachbarbebauung negativ beeinflusst sehen, haben hier eine 
Stimme. Aus diesem Grund halte ich die Bürgerbeteiligung in diesem Fall auch für Falsch, da hier ein verschobenes Bild 
gegen die Nachversichdichtung in unserem Ort zu erwarten ist. Die Politik und die Verwaltung tragen die Verantwortung dafür 
die jetzigen aber auch die zukünftigen Bürger unserer Gemeinde zu berücksichtigen und die Belange aller zu vertreten. 
 
Ich hoffe das von der Gemeinde Rastede beauftragte Planungsbüro ist sich der Konsequenz des vorgeschlagenen Konzepts 
bewusst. Es ist die Verantwortung der Politik und der Verwaltung das verschlagene Konzept zu hinterfragen und einer 
eingehenden Prüfung zu unterziehen. Eine Bürgerbeteiligen entlässt meiner Meinung nach weder Politik noch Verwaltung aus 
Ihrer Verantwortung. Denken Sie an unsere Kinder im Alter von 20 + x Jahren oder Junge Menschen, die gerne in unserer 
Gemeinde Wohnen bleiben wollen oder Rastede als lebenswerten Ort empfinden, in dem sie Ihre Zukunft sehen. Wohnungen 
für die jungen Erwachsenen Kinder unserer Gemeinde gibt es so gut wie nicht. Die Konsequenz ist, dass diese jungen 
Menschen ihren Lebensmittelpunkt woanders suchen müssen.  
 
Auch haben wir in der Gemeinde kaum Möglichkeiten unseren älteren Mitbürgern Wohnraum in einer altersgerechten 
Wohnung mit Aufzug oder ebenerdigen Zugang zu bieten, die den oft großen Garten ihrer Einfamilienhäuser nicht mehr 
bewirtschaften können. Oder was ist mit den Bürgern, wo ein Partner früher verstirbt und die/der Zurückgebliebene sich außer 
Stande sieht das ehemals gemeinsame Haus weiter zu bewohnen. Wo sollen diese Menschen hin in unserer Gemeinde? Das 
in der Gemeinde Rastede hauptsächlich Einfamilienhäuser stehen ist zwar richtig, kann aber doch nicht der Grund dafür sein, 
dass dies auf ewig so bleibt und wir die aktuellen gesellschaftlichen Probleme ignorieren. Nur die Berücksichtigung der bereist 
hier lebengebenden Bürger allein ist falsch und geht auf Kosten der unsere Zukunft sichernden jungen Menschen oder auch 
älteren, die 2 oder3 Zimmer Wohnungen in unserer schönen Gemeinde suchen.  
 
Das Konzept berücksichtigt diesen Sachverhalt viel zu wenig und ich bin der Meinung, dass insbesondere das Potential der 
Blauen Zone zur Schaffung von Wohnraum nicht nur nicht gefördert, sondern sogar verhindert wird. Die Blaue Zone muss 
unbedingt einer umfangreichen Überarbeitung unterzogen werden um das Potenzial an Wohnraum, der hier entstehen könnte 
nicht nur zu ermöglichen sondern weitestgehend sogar zu fördern. 
 

Bürger 10 
 

Auf Seite 12 weist das Konzept anhand einer Karte Bereiche mit größerem Nachverdichtungspotenzial (Brachen, große 
untergenutzte Grundstücke etc.) aus; in der Karte schraffiert dargestellt. Hierbei handelt es sich unter anderem um einen 
Teilbereich des Grundstücks Oldenburger Strasse [X], angrenzend an den ebenso ausgewiesenen rückwärtigen Teil des 
Grundstücks Baumgartenstraße [X]. Beide Grundstücke befinden sich in meinem Besitz. 
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Bei dem markierten Teil des Grundstücks Oldenburger Strasse [X] handelt es sich um einen Teilbereich des zu meinem 
Wohnhaus gehörigen Gartens. Ich möchte Sie bitten von einer weiteren Überplanung dieses Teilgrundstücks abzusehen, da 
ein Verkauf bzw. eine Nutzung als Baugrundstück von mir auch auf lange Sicht ausgeschlossen wird.  
Eine entsprechende Planung würde somit keine absehbare Realisierungschance haben und einer objektiven 
Lagebeschreibung zumindest in diesem Bereich nicht dienlich sein. 
 

Bürger 11 
 

Ich rege an, die folgenden Texte in den Festsetzungen zukünftiger Bebauungspläne aufzunehmen: 
 
a) Auflagen / Bedingungen: 
 
1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
1.1 Fassade: Zur Gestaltung der Fassaden sind grelle Farben oder glänzende Materialien und verspiegelte Glasflächen 
unzulässig. 
 
1.2 Dachform / Dachdeckung: Die Dachdeckungen sind aus nicht glänzenden und gering reflektierenden Materialien 
herzustellen. Zulässige Farbe der Dachdeckung: Grau bis Anthrazit sowie Rot bis Rotbraun. Eine abweichende Farbgebung ist 
zulässig für begrünte Dachflächen und zum Zwecke der Sonnenenergienutzung sowie bei untergeordneten Bauteilen. Anlagen 
zur Gewinnung von Sonnenenergie sind als Indach- oder Aufdachlösung nur planparellel zur Dachfläche und nur mit matter 
Oberfläche zulässig. 
 
2. Grünflächen § 9(1) 15 BauGB und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Landschaft § 25 a) BauGB 
2.1 Grünflächen: Die festgesetzten privaten Grünflächen (Zweckbestimmung Gartenland, Hausgärten, Ziergrün) sind dauerhaft 
zu erhalten. Es sind nur untergeordnete zweckgebundene bauliche Anlagen zulässig. 
 
2.2 Baumpflanzgebote: Gemäß Eintragung im Lageplan ist eine Pflanzung standortheimischer Laubbäume bzw. 
hochstämmiger Obstbäume vorzunehmen. Die Baumstandorte können vom Planeintrag um bis zu 5 m abweichen, wenn die 
Anzahl der Bäume auf dem Baugrundstück unverändert bleibt. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind 
durch gleichwertige Nachpflanzungen zu ersetzen. 
 
2.3 Stellplätze und deren Zufahrten sind nur in wasserdurchlässiger Bauweise zulässig (z.B. als Drain- oder Rasenpflaster, 
Schotterrasen oder Kiesfläche). 
 
2.4 Einfriedungen sind ohne Sockel für Kleintiere durchlässig zu gestalten. 
 
2.5 Für die Außenbeleuchtung sind insektenverträgliche Leuchten (siehe Hinweise zum Artenschutz) zu verwenden. 
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b) Hinweise: 
 
1. Baugrund: Zur Erkundung objektbezogener Baugrundeigenschaften wird empfohlen, ein geotechnisches Gutachten mit 
Beschreibung der Baugrundschichtung, der Bodenkennwerte, der Versickerungsfähigkeit und der Grundwasserverhältnisse 
erstellen zu lassen. 
 
2. Bodenschutz / Altlasten: Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes und den schonenden 
und sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§1a BauGB) wird hingewiesen. Bodenaushub und Bodenversiegelungen sind 
auf das notwendige Maß zu begrenzen. Wird bei Eingriffen in den Untergrund verunreinigtes Erdmaterial angetroffen, so ist 
diese entsprechend den abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen zu verwerten bzw. zu entsorgen. 
 
3. Regenwasserableitung, Belange des Grundwasserschutzes: Im Plangebiet erfolgt eine getrennte Sammlung und Abführung 
des Schmutz- und Niederschlagswassers. Das häusliche Abwasser wird dem bestehenden Kanalnetz zugeführt. Nicht 
schädlich belastetes Niederschlagswasser der Baugrundstücke ist auf den Privatgrundstücken zu versickern. Ein Notüberlauf 
der privaten Versickerungsanlagen kann an den bestehenden Regenwasserkanal angeschlossen werden. Die Weiternutzung 
von Regenwasser oder dessen Rückführung in den natürlichen Wasserkreislauf ist anzustreben. Möglichkeiten zur 
Reduzierung der Abflussmengen auf den Grundstücken sind die Rückhaltung und / oder oberirdische Versickerung vor Ort. 
Die Anlagen zur Sammlung, Filtration und Ableitung des Niederschlagswassers sind nach dem Stand der Technik zu 
bemessen, herzustellen und zu betreiben. Die dauerhafte Funktionsfähigkeit ist durch den Grundstückseigentümer 
sicherzustellen. Auf Flächen, deren Niederschlagswasser modifiziert entwässert wird, darf kein Abwasser im Sinne von 
verunreinigtem Wasser anfallen. Entsprechende Arbeiten wie z.B. Autowäsche, Reinigungsarbeiten, Herbizidanwendung etc. 
sind nicht zulässig. Dachinstallationen, wie Verwahrungen, Dachrinnen u. Fallrohre aus Kupfer, Zink, Titan- Zink und Blei 
erhöhen den Metallgehalt im Niederschlagswasser und sollten aus Gründen des Gewässerschutzes vermieden werden. Es 
wird empfohlen, die alternativen Materialien auszuführen: Aluminium, beschichtetes Zink oder Aluminium und Kunststoffteile. 
 
3. Belange des Artenschutzes: Allgemein gilt, dass Gebäude und vorhandene Vegetation von wildlebenden Tieren als Quartier 
und Nahrungsraum genutzt werden können. Die Verbotsregeln des Artenschutzes (§ 39 und §44 Bundesnaturschutzgesetz: 
Tötungsverbot wildlebender Tiere, Zerstörung von Lebensstätten etc.) sind unmittelbar geltendes Recht und bei der 
Umsetzung der Planung zu beachten. Bei der Bauplanung und -Durchführung ist ein artenschutzkonformes Vorgehen 
sicherzustellen. Durch Beachtung der folgenden Hinweise können artenschutzrechtliche Konflikte bei der Bauausführung 
vermieden werden: 
- Bei Abbruch- und Rodungsarbeiten muss auf versteckte Quartiere geachtet werden. Baufeldfreimachungen, 
Gebäudesanierungen bzw. -abrisse oder Baumrodungen sind in den Wintermonaten (außerhalb der Vogelbrutzeiten 01.03.-
30.09.) durchzuführen. 
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- Für vorgefundene Arten (insbes. Vögel und Fledermäuse) sind Ersatzquartiere anzubringen. 
- Nachtaktive Insekten und Vögel können von künstlichen Lichtquellen gestört oder getötet werden. Insektenverträgliche 
Außenleuchten sind insektendicht gekoffert, werden nicht zu heiß und besitzen einen engen Abstrahlwinkel nach unten. 
Insektenverträgliche Leuchtmittel strahlen nur geringe Blau- und UV-anteile ab (z.B. warmweiße LEDLampen). Es ist auf 
möglichst kurze Betriebszeiten zu achten. 
- Das Betreiben von Photovoltaikanlagen ist ausdrücklich erwünscht. Um Beeinträchtigungen wildlebenden Tierwelt durch die 
Lichtreflexionen von Photovoltaikanlagen zu mindern, dürfen deren Oberflächen nicht spiegelnd sein. 
- Während Bauarbeiten sollen gem. DIN 18920 zum Schutz von Bäumen Sicherungsmaßnahmen für Stamm, Krone und 
Wurzeln getroffen werden. 
 
c) Begründung der Örtlichen Bauvorschriften: Die getroffenen örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung baulicher Anlagen und 
Freianlagen sind notwendig, damit das gestalterische Einfügen der künftigen Gebäude in das ländliche Orts- und 
Landschaftsbild gesichert werden kann. Der Regelumfang bleibt begrenzt, um für die individuelle Gestaltung der Bebauung 
genügend Spielraum zu erhalten. Die örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung der Fassaden und Dächer entsprechen der 
vorgesehenen Nutzung und greifen bewährte dorftypische Bauweisen in der Nachbarschaft auf. Die im Vergleich zu älteren 
Bauvorschriften weiter gefassten Regelungen zur Dachgestaltung entsprechend den gemeindlichen Gestaltungszielen. 
Anlagen zur Gewinnung von Sonnen- und Umweltenergie sind mittlerweile ein üblicher Bestandteil der Architektur. Eine 
negative Fernwirkung bzw. eine Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes ist angesichts der begrenzten 
Gebäudehöhen und matten Oberflächen nicht zu erwarten. Grelle Farben mit besonders starker Leuchtkraft und 
Farbwirkungen aufgrund besonderer Buntheit sowie glänzende Fassaden widersprechen dem Interesse der Bewohner am 
charakteristischen Erscheinungsbild des Dorfes. Das dörfliche Bild kann durch Verwendung gedeckter Farben und matter 
Flächen eher erhalten werden. 
 

Bürger 12 
 

Das vorliegende Konzept zur Nachverdichtung ist es wert, sich näher damit zu beschäftigen. Das Ergebnis dieser 
Beschäftigung möchte ich Ihnen gerne vorstellen. 
 
Die Inhalte der Abschnitte A bis D sind nicht zu bemängeln. A, Hintergründe und Anlass … , und B, Ziel der Planung, sind 
ohnehin klar. C, die Methodik, erscheint gut geeignet, um zu richtigen Ergebnissen zu kommen. Vielleicht kann man sich bei D, 
… Ergebnisse, fragen ob es richtig ist, dass im zentralen Versorgungsbereich an der Oldenburger Straße kein 
Handlungsbedarf besteht. Schließlich gäbe das Bau-Nutzungsrecht dort einige Möglichkeiten zur nachträglichen Verdichtung 
her. 
 
Vorab: Wir neigen alle dazu, die Sau, die wir gerade durchs Dorf treiben, für das allerwichtigste zu halten. Aber die 
Nachverdichtung ist nur ein Teil einer ordentlichen und vor allem auch umfassenden Bauleitplanung. In erster Linie sollen Rat 
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und Verwaltung das Wohl der Bürger im Sinn haben und dabei natürlich Gesetze, Umweltschutz, Verkehrsplanung usw. 
berücksichtigen, kurz, das öffentliche Interesse. 
Einiges, was in der Vergangenheit nicht so glücklich gelaufen ist, weist darauf hin, dass es um die Bauleitplanung und dabei 
um die Aktualisierung der Bebauungsplanung nicht immer zum Besten bestellt war. Das hier vorliegende Konzept bietet nun 
die Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen. Da es über eine gute Bauleitplanung bis zur Verabschiedung der überarbeiteten 
Bebauungsplanung noch sehr viel Arbeit und Zeit bedarf, sollte die Gemeinde nun so schnell wie möglich aber gründlich 
weitermachen. 
 
In diesem Sinne wäre es ratsam und vor allem vernünftig, wenn unter anderem eine endgültige Richtung in der 
Verkehrsplanung beschlossen würde. Der Kreisel am Marktplatz ist beschlossene Sache, ohne dass die Situation am 
Bahnübergang Raiffeisenstraße geklärt ist. Für die Verringerung des KFZ-Verkehrs im Ortskern gibt es keine Planung. Es ist 
aber jetzt schon sicher, dass der Verkehr innerorts zunehmen wird. Die Gemeinde wächst und die Motorisierung wird noch 
einige Zeit weiter ansteigen. Der Kreisel wird wohl eher zu mehr und schnellerem Verkehr führen. Deshalb kommen Gemeinde 
und Kreis auf Dauer nicht darum herum, eine wirksame Verkehrsberuhigung zu realisieren. Fahrradfahrer und Fußgänger 
wissen, dass es zeitweise jetzt schon ziemlich lange dauert, über die Oldenburger Straße zu kommen. 
Auch wie es mit dem alten Sportplatz Mühlenstraße, dem Hallen- und dem Freibad, evtl. einem funktionierenden 
Begegnungsort für Sport und Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und wenn überhaupt, mit einer 
zusätzlichen Sporthalle weitergehen soll, wäre für eine ordentliche Bauleitplanung hilfreich. 
 
In den folgenden Anlagen finden Sie eine detaillierte Betrachtung der Zonen im Abschnitt E. 
Wo es möglich ist, wird die an Beispielen dargestellt. Diejenigen unter Ihnen, die sich im Bau- Nutzungsrecht auskennen, bitte 
ich schon vorab um Entschuldigung für die wahrscheinlich für sie überflüssige Wiedergabe von Passagen aus der Bau-
Nutzungsverordnung (BauNVO) und die detaillierten Berechnungen. Aber für jemanden, der nicht ständig damit zu tun hat, 
sind besonders die Auswirkungen der Definitionen für die verschiedenen Zonen vielleicht nicht leicht absehbar. Deshalb habe 
ich für die Zone 1 und 3 Beispiele erstellt, an denen zu sehen ist, wie sich die Definitionen letztlich auf die Bebauungspläne 
auswirken können. 
 
Wegen dieser Darstellungen und Berechnungen ist die Stellungnahme umfangreicher geworden als zunächst geplant; deshalb 
gebe ich auf dieser Seite die Ergebnisse meiner Betrachtungen zu den Zonen 1 bis 3 vorab in Kurzform wieder. 
 
Zu Abschnitt E, Zone 1, höchste Dichte, rot 
Die Definition für die vorgesehene Bebauungsdichte ist geeignet, das Ziel zu erreichen und für die Erstellung der 
Bauleitplanung eine sinnvolle Grundlage. Wie schon im Konzept dargestellt, dürfte das Nachverdichtungspotential sich hier in 
Grenzen halten. Bei der Bauleitplanung sollte man prüfen, ob in dieser Zone, die auch für kleine Läden oder Büroflächen gut 
geeignet ist, noch kleine Flächen zum Verweilen oder Parkflächen für Kundschaft vorgesehen werden sollen. Wenn im 
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Rahmen einer zukünftigen Verkehrsplanung die Oldenburger Straße verkehrsberuhigt umgestaltet werden sollte, würden dort 
u. U. Parkflächen fehlen. Die vorhandenen Wege von der Anton-Günther-Straße zur Oldenburger Straße sollte man deshalb 
erhalten. Noch ein Hinweis zu bezahlbarem Wohnraum: Es gibt die Möglichkeit, in der Bauleitplanung einen Teil der 
Wohnungen als öffentlich gefördert vorzusehen. Soweit ich weiß, kann das noch nicht verbindlich vorgeschrieben werden. 
Möglich sind aber eine diesbezügliche Verhandlungen mit Investoren und Wohnungsbau-Unternehmen. 
 
Zu Abschnitt E, Zone 2, mittlere Dichte, blau 
Für diese Zone hat die Planungsgesellschaft offenbar keine gültige Definition gefunden. Beidseits des Ortskerns ist die 
vorhandene Bebauung zu unterschiedlich und die blauen Gebiete am Ortsrand sind so ausgeführt und geplant, dass die 
Definition für Zone 3 nicht mehr passt. Die "mittlere Dichte" ist hier nur insoweit vorhanden, als man sehr große 
Gebäudeflächen zugelassen hat. Mit einer verdichteten Bauweise hat das aber dem Sinn nach nichts zu tun. Denn damit ist 
gemeint, dass mehr Einwohner auf weniger Bodenfläche noch angenehm wohnen können. Hier wohnen aber wenige 
Einwohner gut in großen Gebäuden auf großen Bodenflächen. Dennoch hätte man für eine gute Bauleitplanung Definitionen 
finden sollen, denn diese Planung kann für lange Zeit gelten. Die vorhandenen Gebäude hätten Bestandsschutz. Aber wenn 
hier neu gebaut werden sollte, würden diese festgelegten Definitionen greifen. 
 
Zu Abschnitt E, Zone 3, geringe Dichte, grün 
Wie Zone 1 wird auch diese Zone unter anderm über die Zahl der Wohneinheiten zur Grundstücksfläche definiert. Bei dieser 
Definition muss man bedenken, dass die Dichte der Bebauung erst über den Bebauungsplan festgelegt wird, der mit der 
Grundflächenzahl das Verhältnis der Grundstücksfläche zur Gebäudegrundfläche beschreibt. Insofern kann die gewählte 
Definition nur als grober Rahmen gelten. Gerade in reinen Wohngebieten, wie in dieser Zone, ist zu bedenken, für wen man 
Bauland zur Verfügung stellen will. Es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde Rastede, für wohlhabende Oldenburger große 
Grundstücke für opulente Wohnhäuser anzubieten. Das hat übrigens auch nichts mit Verdichtung zu tun. Lobenswert ist die 
Bevorzugung Rasteder Bürger bei der Baulandvergabe. Bleibt nur zu hoffen, dass die Grundstücke für diese Menschen noch 
erschwinglich sind. 
 
Ein gutes Mittel zur Kostenreduzierung sind Doppelhäuser. Allerdings sollte eine Grundfläche von nur 300 qm in einer 
Gemeinde "auf dem Land" eher die Ausnahme sein, z. B. wenn eine Hintergrundstückbebauung nicht mehr Platz hergibt. Die 
gezeichneten Beispiele zu Zone 3 zeigen, wie eng das werden kann. 
Besonders zwischen Kleibroker Straße und Mühlenstraße ist ein relativ großes Wohngebiet entstanden, das auch noch 
wachsen wird. Es wäre ratsam, sich zukünftig Gedanken über ein kleines Zentrum mit Kiosk, Laden, Kinderhort, Bolzplatz oder 
ähnlichem zu machen. 
 
Zu Abschnitt F und G 
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Die Zielkonzeption ist angemessen, soweit es um die Verdichtung geht. Bei der Bauleitplanung sind dann aber auch andere 
Aspekte zu berücksichtigen. Eingangs habe ich schon die Verkehrsplanung und die Planung öffentlicher Einrichtungen 
genannt. Auf die Ortsteile Hahn-Lehmden und Wahnbek bin ich nicht näher eingegangen. Grundsätzlich gilt dort das gleiche 
wie im Hauptort, allerdings sollte man mit der Verdichtung vorsichtig sein, um noch vorhandene dörfliche Strukturen zu 
erhalten. 
 
Wenn man betrachtet, dass die Flächen, in denen größeres Verdichtungspotential erkannt wurde, relativ klein sind, hätte man 
sich den Aufwand für dieses Konzept möglicherweise sparen können. Flächen, wie die Baumschule zwischen Voßbarg und 
Goethestraße wären auch ohne dieses Konzept ins Auge gefallen. Als Arbeitsgrundlage für eine umfassende Bauleitplanung 
ist es meiner Meinung nach aber sehr gut geeignet. Natürlich ist es auch richtig, zu dokumentieren, wo es keine weitere 
Verdichtung geben soll. 
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Bürger 13 
 

Man sollte die hohe Lebensqualität die wir hier in Rastede genießen auch beibehalten. 
Es ist verständlich das viele Bürger gerne in Rastede wohnen möchten, aber man sollte immer daran denken, das ein 
gesundes Wachstum der Wohnverhältnisse nur Sinn machen wenn die Infrastruktur auch in einem vernünftigem Maße mit 
wächst. 
Dies hat in den letzten Jahren zu einem starken Verkehrsaufkommen geführt bzw. zu Neubauten der Kindertagesstätten. 
Ich bin kategorisch gegen Hinterhofsbebauung, das man nicht Terrasse an Terrasse sitzt und somit seine Privatsphäre auch 
wahren kann, zeichnet die alten Siedlungen aus. Man sieht es in der Mühlenstraße sehr gut dass die Gebäude nicht ins 
Ortsbild passen. 
Wir brauchen strengere Bauvorschriften damit nicht jeder Quadratzentimeter verbaut wird. Die Kapazitäten sind halt 
irgendwann aufgebraucht und eine Verdichtung der Häuser durch Hinterhofsbebauung ist Optisch nicht schön! 
 

Bürger 14 
 

Es ist begrüßenswert, dass Gemeinderatsmitglieder begonnen haben zu fragen „Wo stehen wir, wo wollen wir hin". Die 
Gemeinde legt nun bunte Pläne vor. Aus den Bestandsplänen wird der einfachste Weg gewählt: drei Verdichtungszonen: Zone 
1 mit höchster Dichte (rot), Zone 2 mit mittlerer Dichte (blau) und Zone 3 mit geringster Dichte (grün). Die Zone 1 mit höchster 
Dichte umfasst Flächen im Ortskern, überwiegend parallel zur Oldenburger Straße, wobei die Oldenburger Straße mit ihren 
angrenzenden Grundstücken ausgegliedert ist als „zentraler Versorgungsbereich" 
 
1. Anmerkungen / Hinweise zur Bestandsaufnahme und zu den Zielkonzepten 
In Bestandsaufnahmen und Zielkonzepten werden Begriffe aus der Umgangssprache verwendet, Beispiel: Reihenhäuser, 
Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Geschosse. Auslegungsschwierigkeiten und unterschiedliche Interpretationen ergeben 
sich. Beispiel was ist ein Familienhaus? Was heißt verträgliche oder angemessene Verdichtung, Im Hinblick auf den 
Flächenverbrauch, die Gestaltung, die Ökologie? Einige hören sich wie Worthülsen an. 
 
Die Begriffe sollten daher mit den Anforderungen des Baugesetzbuches (BauGB) vereinbar sein. 
Beispiel: Einzelhaus, Doppelhaus, Hausgruppen, Wohngebäude (statt Einfamilienhaus, Reihenhaus). Vollgeschosse statt 
Geschosse. Begriffe (Seite 1 bis 9) zweifelsfrei bestimmt, sind zudem erforderlich, damit mit den Zielkonzepten in der Praxis 
gearbeitet werden kann. Beispiel in der Verwaltung der Gemeinde Rastede . 
Das Wort Zielkonzept ist anspruchsvoll. Ich rege an, Richtschnur oder Rahmenplan zu verwenden Für die Wortbildung 
verträgliche Verdichtung empfehle ich „maßvolle Verdichtung" (in Anlehnung an „Maß der baulichen Nutzung in der 
Baunutzungsverordnung. Die Wortbildung „zentraler Versorgungsbereich" sollte positiver und zutreffender benannt werden. 
Beispiel „Zentraler Ortskern". Die Zone 1 mit höchster Dichte stelle ich mir grauenhaft vor. Eine Grundflächenzahl (GRZ) von 
0,8 ist erreichbar. Das bedeutet eine Bodenversiegelung bis zu 80 % !!! Maßvoller wird es mit einer „Zone 1 mit höherer 
Baudichte" (Baudichte statt Dichte) 
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Auch das Wort Staffelgeschoss sollte erklärt werden. Beispiel: bei einem Staffelgeschossbau handelt es sich in Rastede um 
Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einem dritten (deutlich sichtbaren) Geschoss, das in der Geschossfläche reduziert und 
damit nicht als Vollgeschoss gerechnet wird. Ein Staffelgeschoss ermöglicht eine Rundum Dachterrasse (beliebt auch der 
Rendite wegen, hohe Mietpreise). Das Staffelgeschoss ist, bei Begrenzung der Gebäudehöhe, in der Regel abgeschlossen mit 
einem Dach in minimaler Neigung von 20 Grad und gleicht damit einem Flachdach. Dieser Gebäudetyp mit Rundum Terrassen 
bringt nachbarlichen Unmut und steht den Interessen des Bürgers auf Privatsphäre entgegen, zumal die Grenzabstände auf 
zwei Seiten (per Baugesetz) vermindert wurden bis auf 3 m und in diesem Grenzabstand in der Regel die Zufahrt zu 
Stellplätzen / Tiefgaragen angelegt wird. 
 
Zudem sollte darauf verwiesen werden, dass Rahmenpläne keine Baurechte ändern, weder in Bebauungsplänen noch in § 34 
Gebieten (innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) noch in Außenbereichen. 
 
Dennoch können Rahmenpläne: Beispiel „Rahmenplan zur baulichen Verdichtung " eine Bedeutung haben, wenn die 
Gemeindevertretung sie als Richtschnur für die Verwaltung festlegt, um Vorhaben zu verhindern, Änderungen einzuleiten, 
Entscheidungshilfe zu bieten. Beispiel: Um ungerechte Forderungen nach einer zu hohen Baudichte abwehren zu können, für 
die Beurteilung eines Handlungsbedarfs z.B. zur Aufstellung / Änderung eines Bauleitplanes, bei Baugenehmigungen als 
Entscheidungshilfe bei der Beurteilung des Einfügens nach § 34 BauGB oder der städtebaulichen Vertretbarkeit von 
Befreiungen nach § 31 BauGB. 
  
2. Bedenken und Anregungen / Hinweise zur Verdichtung: Zonenbereiche und Inhalt 
In der Zone 1 (Zone mit höherer (statt höchster) Baudichte), soweit sie den Ortskern im Hauptort Rastede betreffen, sollten 
aus meiner Sicht zulässig sein: ,,Max. Grundflächenzahl 0,4 +0,2 (Hauptgebäude + Nebenanlagen) max. II Vollgeschosse, 
ohne Staffelgeschosse , geneigtes Dach min. 35 Grad mit zul. Wohnnutzung im Dachgeschoss, Anzahl der Wohnungen max. 
6 pro Einzelgebäude_" 
 
Der Ausschluss von Staffelgeschossen trifft auch zu bei den im Sachstandsbericht beschriebenen Staffelgeschossen mit 
zurück gesetzten Gebäudeseiten um mindestens 2,00 m zur äußeren Traufkante. Ich halte Staffelgeschosse grundsätzlich 
nicht vertretbar im Hinblick auf die im Rasteder Ortskern vorhandene städtebauliche Gestaltung, sowohl im „Zentralen 
Versorgungsbereich" in der Oldenburger Straße, als auch in der angrenzenden Zone 1.Beispiel: Anton-Günther-Straße, 
Peterstraße, Bahnhofstraße, Auf der Raade, die üblicher Weise zum Ortskern gehören  
Staffelgeschossbauten zerstören unsere in Rastede typische Dachlandschaft mit geneigten Dächern in der Regel von 35 bis 
55 Grad auf ein- und zweigeschossigen Häusern. 
Staffelgeschosse sind zwar beliebt durch ein mehr an Wohnungen mit Rundum-Terrassen, auch der Rendite wegen. Ein mehr 
an preisgünstigem Wohnraum ist jedoch nicht zu erwarten. In der Regel ist ein Mehr an Stellplätzen / Garagen erforderlich, 
sodass sich auch die Versiegelungsfläche des Baugrundstücks erhöht. 
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In der Regel werden diese zulässigen Maße der baulichen Nutzungen voll ausgeschöpft. Damit ist das Grundstück um 60 % 
(vielfach mehr) versiegelt. 
Hierbei werden Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten zu den „Nebenanlagen" gerechnet. sie dürfen die zulässige 
Grundfläche bis zu 50 Prozent überschreiten. Beispiel: Versiegelung des Grundstücks durch Grundfläche des Hauptgebäudes 
plus Nebenanlagen (Stellplätze, Zufahrt) bis zu 50%. Das heißt Beispiel: GRZ 0,4 Hauptgebäude + GRZ 0,2 Nebenanlagen = 
GRZ 0,6.  
 
Zudem darf bei einer höchsten Baudichte noch eine Grundflächenzahl bis 0.8 in Anspruch genommen werden, das heißt eine 
Versiegelung von 80% !!! Diese Überschreitung der Versiegelung sollte nur in Einzelfällen zulässig sein und nur durch eine 
Befreiung (§31 BauGB) von Festsetzungen. 
 
Beängstigend in Rastede ist durch die Verdichtung auch die bauliche Verstädterung, erkennbar an Häusern ohne Charakter 
und Gesicht. Die Situationen der vollen Ausschöpfung baulicher Verdichtungen vermehren sich in Rastede deutlich, 
insbesondere in der Verdichtungszone 1 und an der Oldenburger Straße. Nichts ist deshalb wichtiger als „Grundstücke mit 
(noch) ökologischen Nischen", und das „Aufenthaltsgefühl, den Wohlfühl-Charakter (das Ambiente) unseres Ortes" zu erhalten 
und zu fördern. Wer mit einer in Jahrhunderten gewachsenen Ortssilhouette oder historischen Gebäuden punkten kann, wie 
wir in Rastede, hat es immer einfacher. 
 
In Abwägung zur Verdichtung stehen daher städtebauliche Werte an erster Stelle, wie die Erhaltung der Aufenthalts- und 
Wohnqualität. Diese Qualität ist nur erreichbar durch begrenzte bauliche Verdichtungen (höhere statt höchste) einschließlich 
Gestaltungsvorschriften. 
 
Durch eine Innenverdichtung, wie im Sachstandbericht dargelegt, mit Staffelgeschossbauten in der Zone 1 und 2, wird unser 
städtebauliches Ortsmilieu im Ortskern Rastede um seine Wirkung gebracht. Staffelgeschosse tauchen bereits vermehrt auf, 
streuselähnlich verteilt, wie bereits im nördlichen Teil der Oldenburger Str. und im südlichem Teil neben „Hof von Oldenburg" 
(dort noch dazu betont durch Materialwechsel) Dort entstanden Gebäude in einfachster Form, zudem ohne Rücksicht auf 
Sichtbeziehungen zu historischen Gebäuden und Flächen (Schloß /Schloßpark). Verdichtung dort bedeutete auch eine starke 
Versiegelung des Bodens, Einfahrten in Tiefgaragen, Bereitstellung von oberirdischen Stellplätzen. Sie wurden ideenlos 
zusammengestellt durch betonierte Flächen und ohne raumbildende Bäume. Die Chance für Vorzeigebauten (Beispiel Neubau 
Oldenburger Str. 218), die den Ortskern, auf diesem Filetstück in Rastede, hätten prägen können, wurde grundlegend vertan. 
Wir Rasteder erwarten daher nicht nur Aussagen und Zielvorstellungen zur Verdichtung unseres Ortskerns, sondern 
insbesondere auch Aussagen zum Ortsbild und Zielvorstellungen zur Gestaltung unseres Ortskerns. Von besonderer 
Bedeutung ist deshalb, nach meiner Beurteilung, die Frage zur Zulässigkeit von Staffelgeschossbauten. Im Ortskern ist eine 
Dachflächenlandschaft vorhanden, sie ist prägend und gehört zur Identität es Ortes. Positive Äußerungen zu 
Staffelgeschossbauten sind kaum bekannt, negative jedoch umso mehr. 



22 
 

  
Rastede darf sich keine weiteren negativen Beispiele im Ortskern erlauben. Diese Gefahr ist allgemein groß bei 
Staffelgeschossbauten. Auch die 2010 als exklusives Wohngebiet angebotenen Eigentumswohnungen in Stadtvillen auf dem 
ehemaligen Gelände der Schloßgärtnerei, ebenfalls mit Staffelgeschossen, sind Exoten geblieben. Sie wirken befremdend und 
stark dominierend, insbesondere unmittelbar neben dem Palais mit Palaisgarten. Auch die Staffelgeschossbauten auf der 
südlichen Seite der Mühlenstraße sind, aus meiner Sicht, nicht überzeugend. Durch Hervorhebung der Staffelgeschosse durch 
Putzbauten wirken sie ebenfalls befremdend. Dieses Gestaltungsprinzip ist zu simpel. Die Mühlenstraße fällt ohnehin auf der 
nördlichen Seite negativ auf durch Neubauten in einer ungeordneten Vielfalt an Baumaterial und unterschiedlichen 
Dachformen, u.a. Flachdächer und Staffelgeschosse 
 
Zusätzlich zur vollständigen Absage zu Staffelgeschossen in der Zone 1 im Hauptort Rastede und im Zentralen 
Versorgungsbereich halte ich gleichzeitig städtebauliche Gestaltungsregeln für unerlässlich. Als Möglichkeiten bieten sich 
insbesondere Regelungen zur Traufhöhe und Dachneigung an. Beispiel in einer Bandbreite von 2,8 bis 3,4 und 5,7 bis 6,2 und 
Dachneigungen in einer Bandbreite von 35 bis 55 Grad. Diese gestalterischen Festlegungen sind nur MindestRegelungen. 
Wo erforderlich sollten auch Gebäudebreiten an der Straßenseite auf 10 bis 15 m begrenzt werden. 
 
Ich rege auch an, Hinweise zur Gestaltung in dem alten Bebauungsplan Nr.60 zu durchforsten. Dieser (noch gültige?) 
Bebauungsplan Nr. 60 für die Oldenburger Straße, vom Marktplatz bis Schloßstraße, von 1990 hat sich umfassend mit dem 
Ortsbild der Oldenburger Straße auseinandergesetzt. Es wurden bereits frühzeitig Festsetzungen von Traufhöhen und 
sichtbaren Dachneigungen, gepaart mit Festsetzung von Firsthöhen, für unerlässlich gehalten. Im Weiteren wurden auch 
typische Elemente für die Gestaltung der Fassade und der Fenster dargelegt mit entsprechenden Festsetzungen. Wenn man 
die heutige bauliche Entwicklung an der Oldenburger Straße seit 1990 betrachtet, sind Zweifel zulässig, ob dieser B. Plan noch 
Beachtung findet oder gefunden hat. 
 
3. Bedenken und Anregungen / Hinweise zur Abgrenzung der Zone 1 und 2 im Detail 
(a) zur „Abgrenzung der Zone 1:Beidseitig der Oldenburger Straße angrenzend an den „Zentralen Versorgungsbereich - 
nördlicher Teil". Zielkonzeption, Ausschnitt Nr.1 (Seite 33). Die Straße Auf der Raade ist im nordöstlichen Teil mit ihren 
angrenzenden Grundstücken der Zone 2 (blau) zuzuordnen (d.h. 
Vollgeschosse II, keine Staffelgeschosse) sowie die gegenüberliegenden südwestlichen Grundstücke ebenfalls angrenzend an 
der Straße Auf der Raade) der Zone 3 (grün). Diese Änderung entspricht den vorhandenen Gebäuden und dem vorhandenen 
Bebauungsplan 6 II f. 
 
(b) Eine Korrektur der Abgrenzung der Zone 1, mittlerer Teil; Zielkonzeption, Ausschnitt Nr.2 (Seite 34 und 38) rege ich 
ebenfalls an für die östlich liegenden Grundstücke an der Anton-Günther-Straße und Peterstraße. Diese sollten der 
Verdichtungszone 2 zugeordnet werden. Die noch überwiegend vorhandene alte Baustruktur in Anton-Günther-Str. und 
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Peterstraße, mit ihren Gebäuden teils aus der Gründerzeit und mit ihren besonderen Straßenprofilen, sollten mit ihrer noch 
„typischen Ausstrahlung Alt Rastede" - speziell in der Straße An der Bleiche vorhanden - erhalten bleiben. Diese 
Straßenbereiche sind prägend für den Ort Rastede. Gebäude mit Staffelgeschossen sollten auch hier ausgeschlossen werden. 
Gestalterische Festsetzungen zu Traufhöhen (in Bandbreiten) und Dachneigungen (in Bandbreiten) sind in Zone 2 ebenfalls 
erforderlich. Zudem sollte hier auch die Breite der Gebäude entlang der Straße begrenzt werden, Beispiel auf 10 bis 15 m. 
Diese noch überwiegend vorhandene Situation gehört ebenfalls zum Erkennungsmerkmal von Rastede. 
 
(c ) Für das größere Nachverdichtungspotenzial an der Kleibroker Straße mit den vorhandenen Abrissflächen (Blatt 52) rege 
ich einen städtebaulichen Ideen-Wettbewerb unter Beteiligung namhafter Architekten an, der überzeugende Vorschläge für die 
bauliche Randzone zur Freifläche Marktplatz erwarten lässt. Dieser Wettbewerb sollte im Zielkonzept fixiert werden, eventuell 
mit Vorgaben. Beispiel: Zulassung einer höheren Geschosszahl (vier bis fünf für ein Wohngebäude mit geschäftlicher Nutzung 
in den unteren Geschossen), punktuell in der nordöstlichen Randzone, speziell im Eckbereich Kleibroker Straße / 
Baumgartenstraße. 
 
Diese Ecke strahlte mit „Spritzenhaus und Schlauchturm", bereits seinerzeit eine große Wirkung aus. Gleichzeitig sollte dieser 
Teil, durch einen speziell gestalteten Fuß-und Radweg besser an den „Zentralen Versorgungbereich Oldenburger Straße" 
angebunden werden. 
 
Der Marktplatz, in seiner dreieckigen Form ein Markenzeichen des Ortes, sollte in der baulichen Nutzung insgesamt reduziert 
und im Zielkonzept fixiert werden. Beispiel: als „große unbebaute Freifläche für vielfältige Nutzungen" (wie bisher als 
Wochenmarkt, für sonstige offene Veranstaltungen und für öffentliche Parkflächen, ggfs auch Tiefgaragen). Eine Rückkehr der 
Herbst- und Frühlingsmärkte ist denkbar, um den Kögel-Willms-Platz zu entlasten und ihn nur speziell einzusetzen, Beispiel 
beim Lichterfest. 
 
4. Grundsätzliches Zielkonzept 
Die allgemeine Herausforderung zu mehr Verdichtung, nach den Zielen der Bundesregierung speziell durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung, ist abzuwägen gegen die Erhaltung und Förderung unserer städtebaulichen Struktur in Rastede. Eine große 
Herausforderung stellen hierbei Staffelgeschossbauten dar, sie sollten in Zone 1 und Zone 2 (= spezielle Abgrenzung eines 
Ortskerns im Hauptort Rastede) sowie im „Zentralen Bereich der Versorgung / Zentraler Ortskern" grundsätzlich nicht 
zugelassen werden. Sie haben auch nur eine geringe Bedeutung bei der Forderung nach mehr Wohnraum, da in der Regel im 
Staffelgeschoss Luxus-Wohnraum angeboten wird und kein mehr an preiswertem Wohnraum. 
 
Eine Zulässigkeit von Staffelgeschossen (auch lesbar in der Presse als Bedienung der Kundschaft) wird jedoch tief eingreifen 
in die im Ortskern vorhandene bauliche und städtebauliche Struktur einer Dachflächenlandschaft. Diese ist nicht nur historisch 
gewachsen, sie stellt auch laut BauGB „erhaltenswerte Ortsteile, Bauten, Straßen und Plätze von geschichtlicher, 
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künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung dar". Diese Merkmale zu erhalten, weiter zu entwickeln, sie zu akzentuieren 
durch Gestaltungsregeln, ist für Rastede (über)lebenswichtig. 
 
Bei der baulichen Verdichtung im Innenbereich haben natürlich die Erhaltung und Gestaltung unserer Grünflächen ein starkes 
Gewicht. Hierfür ist ebenfalls dringend eine Bestandsaufnahme erforderlich mit Darlegung von großen und kleinen 
Zielkonzepten. Große Zielkonzepte, Beispiel: zur geologischen Besonderheit des Ortes mit Geest - Geestrand - 
Niederungsmoor und zu unserer typischen Landschaft mit parallel ausgerichteten Bäken in Richtung Geestrandtief I Jade. 
Wichtige Bäken sollten „sichtbar" gemacht werden durch begleitende Wanderwege, wie Moorbäke/ Kleibroker Bäke im 
Stellmoor und Hankhauser Bäke im Park und Goelen (vom Hirschtor durch den Park und weiter zum Göhlen bis zum 
Geestrandtief). Kleine Zielkonzepte könnten zu Details wie „Grünnischen in unseren Gängen" dargelegt werden. Beispiel: beim 
Elektrizitätsweg, Töpkensgang, Wächtersgang, Kleine Gasse und Uhlhorns Gang die Torsituation gestalterisch durch 
gemeinsame Grundideen betonen und hervorheben, beispielsweise durch einheitliche Torpfosten. Besondere Zielkonzepte 
zum Grün, die typisch Rastede darstellen, könnten die Zielkonzepte zur (Nach)verdichtung im Innenbereich unterstützen und, 
soweit möglich, bei Bebauungsplänen und Bauanträgen einfließen. 
 

Bürger 15 
 

Hiermit möchten wir der Gemeinde Rastede unsere Anmerkungen zum Konzept zur verträglichen Nachverdichtung 
übermitteln. 
 
Wir haben am 4. Februar den Informationsabend der Gemeinde in der Aula der KGS besucht, sind also mit dem Thema 
aufgrund Ihrer Vorträge sowie eigener Recherchen und Erfahrungen vertraut. Zuerst einmal möchten wir den positiven Aspekt 
unterstreichen, dass die Gemeinde Rastede das Thema der Nachverdichtung jetzt analytisch angeht – und somit vermeiden 
will, dass sich Bausünden der Vergangenheit und Gegenwart wiederholen. Einmal errichtete architektonische Schandflecke 
bleiben schließlich über Jahrzehnte bestehen. Die damit verbundenen Beeinträchtigungen der betroffenen Anlieger ebenfalls. 
Umso wichtiger ist es jetzt, sehr genau hinzusehen und die guten Ansätze der Gemeinde in Bezug auf dieses Thema zu 
optimieren. 
 
Allgemeine Betrachtung 
Unser zentraler Kritikpunkt am vorliegenden Konzept ist die Tatsache, dass die anteilige Bebauung der Grundstücksflächen 
nicht berücksichtigt wurde. Dies ist ein Kardinalproblem. Denn die unverhältnismäßige Ausnutzung der kompletten 
Grundstücksfläche bei Neubauten sollte vermieden werden. Bauteppiche müssen eingehalten werden, neue Bauteppiche 
dürfen nicht zu weit in die Grundstücke hineinreichen, Hintergrundbebauung sollte sehr sensibel betrachtet werden. Denn: 
Durch die ansonsten damit verbundene Zerstörung der vorhandenen Siedlungsstrukturen wird die Wohn- und damit 
letztendlich Lebensqualität massiv beeinträchtig.  
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Wichtig zudem: Es sollte nicht mehr zugelassen werden, dass komplette Grundstücke durch die Bebauung inklusive 
Pflasterung keine oder fast keine Grünflächen mehr aufweisen (siehe z.B. Mühlenstraße 23, Schützenhofstraße 6, 
Mühlenstraße 25 und Oldenburger Straße 209 und 211). Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist dabei auch der 
Naturschutz, speziell das viel diskutierte Bienensterben und die Abnahme des Vogelbestandes. 
 
Fakt ist: Das Konzept zur verträglichen Nachverdichtung sollte kein Freifahrtschein für Investoren sein, in bestehende 
Wohngebiete Mehrfamilienhäuser zu bauen, ohne dabei Rücksicht auf Nachbarhäuser und Nachbargärten zu nehmen. Dies ist 
bereits zu oft geschehen. Hier muss die Gemeinde ihre Kontrollfunktion bzw. die Einzelfallprüfung wahrnehmen. An dieser 
Stelle gibt es zudem eine weitere Schwäche des vorliegenden Konzeptes: Eine bereits bestehende mehrgeschossige 
Bebauung in Einfamilienhaus-Gebieten – zumal, wenn schlecht ausgeführt – darf nicht zur Klassifizierung des Bereiches als 
Blau oder Rot führen. Denn damit würden neue Fehler durch alte Bausünden legitimiert werden! 
 
Persönliche Betrachtung 
In unserem speziellen Fall wohnen wir in der Diedrich-Freels-Straße [X]. Ein Haus in einem typischen Wohngebiet im Kernort 
aus den 50er Jahren. Zu unserem Karree (siehe Anlage Liegenschaftskarte) aus Diedrich-Freels-Straße, An der Bleiche und 
Sophienstraße gehören lauter Einfamilienhäuser mit großen, zur Mitte hin angelegten Gärten. Ein typisches Beispiel für 
eingeschossige Rasteder Siedlungsgeschichte der 50er Jahre inklusive denkmalgeschützter Backsteinhäuser. Eine 
schützenswerte Siedlung hinter dem Rathaus mit funktionierenden Strukturen und einer hohen Lebensqualität, die Rastede 
auszeichnet. Eine Lebensqualität, die nicht nur in den grün ausgewiesenen Zonen der Neubaugebiete für neue Bürger der 
Gemeinde gewährleistet werden sollte, sondern ebenso – langfristig – für die seit Jahren in der Gemeinde lebenden 
Menschen. 
 
Fest steht: Grundstücke wie unseres und die unserer Nachbarn sind ein gefundenes Fressen für jeden Investor. Deren 
Szenario: Die alten Häuser abreißen und durch Wohnblöcke ersetzen. Immerhin: In unserem Fall – da blaue Zone – „nur“ 
zweigeschossig. Aber für zwei, drei oder vier Gebäude wäre Platz. Damit würde die Struktur der seit fast 70 Jahren 
bestehenden Siedlungsmatrix zerstört werden. Unser Beispiel ist dabei nur eines von vielen in der Gemeinde; in zahlreichen 
Straßenzügen ist dies bereits traurige Realität. 
 
An dieser Stelle eine Anmerkung zur blauen Zone im beschriebenen Bereich: Dort wird die Bebauung als 1- bis 2-geschossig 
ausgewiesen; das ist aber falsch, da es im gesamten Bereich nur ein sehr altes, denkmalgeschütztes Gebäude mit zwei 
Stockwerken gibt (An der Bleiche 12). Abschließend auf den Punkt gebracht: Auch in den Zonen Blau und Rot dürfen nicht die 
kompletten Grundstücke bebaut und versiegelt werden. Eine verträgliche Nachverdichtung bedeutet auch, die bestehenden 
Siedlungsstrukturen zu erhalten und mit dem Thema der Hintergrundbebauung sensibel umzugehen. Mehrgeschossige 
Neubauten als Hintergrundbebauung in Wohngebieten mit Einfamilienhäusern zuzulassen, sollte nicht ohne Einzelfallprüfung 
und Anhörung der Nachbarn zugelassen werden. 
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Bürger 16 
 

Wie Ihnen bekannt ist, haben die Bewohner im Bereich Ollerkamp, am 19.11.1998 eine Änderung des Bebauungsplanes auf 
eingeschossige Bauweise beantragt. Selbiges wurde auf Wunsch der Anwohner auch geändert, und von den damaligen 
Politikern natürlich befürwortet. (siehe Anlage des Antrages) Nun soll dieser Bebauungsplan geändert werden. Wir, die 
Grundstückseigentümer im Bereich Ollerkamp wünschen in keinster Weise eine Änderung des Bebauungsplanes auf eine jetzt 
plötzlich 2-vollgeschossige Bauweise. Wir plädieren daher auf unseren Gebietserhaltungsanspruch, und Vertrauensschutz. 
 
Lt. Fa. NWP Planungsgesellschaft mbH ist eine Verdichtung und Änderung auf eine 2 vollgeschossige Bauweise nicht an allen 
Standorten sinnvoll und verträglich. Wenn diese Firma das Gebiet Ollerkamp Augenschein genommen hat, so hätte man 
diesen Bereich in Zone 3 einstufen müssen. Eine 2 vollgeschossige Bauweise fügt sich nicht in die bestehende Umgebung 
(Ollerkamp) ein. 
 
Das können Sie bereits daran erkennen, wenn Sie in den Ollerkamp von der Ladestraße aus hineinfahren. Sie sehen dort 
ausschließlich nur Einfamilienhäuser. Hier sind 2 vollgeschossige Häuser, mit der vorhandenen jetzigen Struktur, völlig 
unverträglich. Wir weisen auch noch einmal auf den NWZ Artikel vom 09.12.2017 hin, wo bei einer Bürgerumfrage fast 70 % 
befürworten, dass auf Einfamilienhausgrundstücken keine Mehrfamilienhäuser bzw. 2 vollgeschossige Gebäude/Häuser 
entstehen dürfen. 
 
Ein Negativbeispiel können sie sich bereits am Ollerkamp 20 a-e ansehen. Obwohl hier eine eingeschossige Bauweise 
vorgeschrieben ist, hat man hier durch diverse bauliche Tricksereien, zwei Wohneinheiten mit 2 vollgeschossigen Gebäuden 
erstellt. Obwohl eine Aufenthaltsnutzung im Spitzboden unzulässig ist (Baugenehmigung vom 07.12.2017 Aktenzeichen B 
1707/2017 / unter Hinweise 5) sind hier bereits 1-2 bewohnbare Zimmer mit Giebel,- und Dachfenster fertiggestellt bzw. 
integriert worden. Der Spitzboden wird also bewohnt werden, und es wird gegen die Baugenehmigung verstoßen. Eine 
zusätzliche Beantragung des Bauherrn, eine unbebaubare Fläche (Grünzone) zu bebauen, wurde seitens der Gemeinde nicht 
befürwortet und im Jahre 2018 zu Recht abgelehnt. 
  
Hier ist der Bedarf einer Anpassung wie in der Bürgerinformation vom 04.02.2019 beschrieben wurde, bezüglich 
dieser/unserer Stellungnahme unbedingt erforderlich. 
 
Die Lebensqualität der langjährigen Bewohner am Ollerkamp sinkt durch die Möglichkeit einer 1-geschossigen Bauweise 
rapide. (siehe auch diverse Leserbriefe und Berichte von Rasteder Bürgern in der NWZ) 
Wir, die Bewohner im Bereich Ollerkamp, beantragen für die in der Anlage gelb gekennzeichneten Bereiche, wie bisher die 

- eingeschossige Bauweise mit einer Traufhöhe von max. 3,50 Meter und Begrenzung 
der Gebäudehöhe (Zone 3) und Ausschluss von Staffelgeschossen, sowie Mehrfamilienhäusern. 
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- die weitere Gültigkeit, Beibehaltung der unbebaubaren Flächen. (,,Grünzonen") (siehe Bebauungsplan mit den grün 
gekennzeichneten unbebaubaren Flächen) (,,Grünzonen") 

 
Alles andere wäre für uns Bürger der Gemeinde Rastede, und der Bewohner am Ollerkamp, ein sehr tiefer Einschnitt in die 
bisherige Lebensqualität. Auch wir als Bewohner des Ollerkamps, haben einen Gebietserhaltungsanspruch, und 
Vertrauensschutz. 
 
Wir hoffen, dass diese Angelegenheit in unserem Sinne entschieden wird, und bitten um Nachricht. 



28 
 

 

 



29 
 

 

 



30 
 

Bürger 17 
 

Mit hoher Neugier habe ich die Pläne zum Nachverdichtungskonzept verfolgt. Als Eigentümer des Grundstückes Hinter den 
Linden [X] in Wahnbek interessieren uns insbesondere die Bebauungsmöglichkeiten an der Feldstr. bzw. der Butjadinger 
Strasse. 
 
Positiv haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Bebauungsmöglichkeiten an der Butjadinger Straße grundsätzlich der 
Zone 2 zugeordnet werden. Glücklicher wären wir allerdings, wenn sich die Möglichkeiten zur Bebauung stärker an der 
vorhandenen Bebauung orientieren würden. Im Bereich der Einmündung Feldstr. herrscht derzeit eine 1-1,5 geschossige 
Bauweise vor, die den Charakter der Siedlung mit typischer Einfamilienhausbebauung prägt. 
 
Eine Nachverdichtung mit z. b. Mehrfamilienhäusern in 2-geschossiger oder gar 2,5 geschossiger Bauweise würde den 
Charakter der Siedlung nachhaltig verändern. 
 
Zumal ohnehin durch das geplante Neubaugebiet an der Feldstraße die Möglichkeit besteht entsprechenden Wohnraum zu 
schaffen, dies den potenziellen Interessenten aber in gemischter Bauweise (EFH, MFH, Reihenhäuser etc) anzubieten. Für 
uns als junge Familie ist die Ursprünglichkeit der Siedlung ein Argument zum Bau eines neuen Hauses gewesen. Wir möchten 
darum bitten im Nachverdichtungskonzept zu berücksichtigen, dass dieser Charakter erhalten bleibt. 
 
Am Beispiel der wenig koordinierten Nachverdichtung in der Stadt Oldenburg zeigt, wie über eine zu hohe Anzahl an 
Mehrfamilienhäusern der Charakter einer schönen Stadt zerstört wird. Eine uniforme Bebauung mit MFH verändert das ganze 
Stadtbild. Der geschaffene Wohnraum wird langfristig lediglich der Gewinnerzielung der projektierenden Investoren dienen. 
Langfristig wird der geschaffene Wohnraum aufgrund der demografischen Gegebenheiten nicht benötigt werden. Es wird 
teilweise am Bedarf vorbeigebaut. 
 
Für ihre Kommune besteht die Möglichkeit den Charakter der insbesondere für Familien sehr lebenswerten Ortschaften zu 
erhalten und nicht zu zerstören. 
 

Bürger 18 
 

Eine gewünschte hohe Nachverdichtung wie z.B. im Kernbereich rechts und links der Oldenburger Straße mit einer Auflage 
von 140 m2 Grundstückanteil pro Einheit zu koppeln, ist kontraproduktiv. Um eine Wirtschaftlichkeit für Investoren und 
Bauunternehmer herzustellen, müssen Grundstücke maximal ausgereizt werden. 
 
Das neue Verdichtungskonzept hat zur Folge, dass am Bedarf vorbei gebaut werden muss. Das Ziel, die Gebäudekörper zu 
verkleinern, wird durch die Einheitenbegrenzung nicht erreicht, da die Bauzahlen um die Wirtschaftlichkeit zu erreichen, 
ausgereizt werden müssen (aufgrund von steigenden Grundstücks- und Baukosten). 
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Das Resultat ist, es werden nur extrem große Wohnungen von über 100 m2 entstehen, welche durch Ihre Größe entsprechend 
teuer verkauft werden müssen. Nach unserer letzten Marktanalyse ist die Nachfrage im Kerngebiet Rastede folgendermaßen 
einzuschätzen: 
 
Von 100 potenziellen Wohnungskäufern suchen 30 % Kleinstraumwohnungen unter 50 m², 50% Wohnungen zwischen 50-80 
m² und nur 20 % Wohnungen ab 80 m² und größer. Kein Investor kann jetzt nach dem Verdichtungskonzept bedarfsgerecht 
bauen. Am Bedarf angelehnt, müsste der Investor jetzt auf einem Grundstück von min. 700 m² eine 40 m² , zwei 60 m², eine 
80 m² und eine 120 m² Wohnung erstellen. 
 
Das Verdichtungskonzept hat zur Folge, dass in diesem Beispiel 5 Wohnungen entstehen würden mit maximaler Ausnutzung 
der Bebauungszahlen, demnach Wohnungen von über 100 m² (Sofern man ein Grundstück von 700 m² bekommt, in der Regel 
eher 500 m² - 600 m²). 
 
Die meisten Grundstücke, auf denen in fast allen Fällen ein Altgebäude steht, die akquiriert werden können, haben eine Größe 
von ca. 500 - 600 m². Diese Grundstücke würden so gut wie wegfallen, da hier gemäß Grundstücksanteil 140 m² nur noch 3 
Einheiten erstellt werden könnten. Diese Wohnungen wären wiederum extrem groß (ca. 136 m² Wohnfläche) um 
Erstellungskosten und Grundstückskosten zu kompensieren. Diese Konstellation wäre für Investoren und auch Endkunden 
nicht mehr interessant und es würde keinen wirtschaftlichen Sinn mehr ergeben diese Objekte anzukaufen und zu bebauen. 
Ein Lösungsvorschlag wäre z.B. um die Interessen möglichst vieler Parteien zu berücksichtigen, die Wohneinheitenquote nach 
Grundstücksgröße zu staffeln. 
 
Z.B. bei Grundstücken bis 600 m²- 650 m² eine Wohneinheitenbegrenzung von ca. max. 100 m² je Wohneinheit. In 
Kerngebieten mit höchstmöglicher Verdichtung ist wie z.B. in Vechta gar keine Vorgaben der Anzahl der Wohneinheiten. Den 
umliegenden Nachbarn eines zu bebauenden Grundstückes geht es in erster Linie um den Baukörper auf den sie in Ihrer 
Nachbarschaft schauen, nicht auf die Anzahl der Wohnungen. 
 

Bürger 19 
 
 

Unsere Mandantin ist unter anderem Eigentümerin des Grundstücks Sophienstraße [X], 26180 Rastede. Das Grundstück ist 
derzeit mit dem ehemaligen Firmengebäude unserer Mandantin bebaut. Dieses soll abgerissen und neu bebaut werden. 
Insoweit ist ein Antragsverfahren [X] beim Landkreis Ammerland anhängig. Familie [X] bewohnt das Grundstück Anton-
Günther-Straße [X], 26180 Rastede privat selbst. 
 
Im Rahmen eines Konzepts zur Steuerung einer verträglichen Nachverdichtung sind Dichtezonen definiert und abgegrenzt 
worden, die insbesondere auch den Bebauungsplan Nr. 6 g Rastede 1/11 Ortskern betreffen. Die Grundstücke unserer 
Mandantin sind darin der Zone II mit überwiegender Einfamilienhausbebauung zugeordnet worden. Dies ergebe sich bereits 
aus der überwiegenden Bebauung mit Einfamilienwohnhäusern. 
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II. Rechtliche Würdigung 
Namens und im Auftrag sowie unter Bezugnahme auf die in der Anlage beigefügte Vollmacht des von uns vertretenen 
Einwenders nehmen wir zu den Planunterlagen der Gemeinde Rastede, Bebauungsplan Nr. 6 g „Rastede 1/11 Ortskern" wie 
folgt Stellung: 
- Das Ziel der Planung und der Anlass sind im Ergebnis unter Berücksichtigung der privaten Belange verfehlt und 
abwägungsfehlerhaft, da es an der Erforderlichkeit der Planung fehlt. 
- Der Planer und Vorhabenträger ist von falschen tatsächlichen Voraussetzungen, insbesondere hinsichtlich der 
Bestandsbebauung ausgegangen. 
- Die ordnungsgemäße Prüfung der planrelevanten Belange, insbesondere der privaten Belange und deren Abwägung 
vor dem Hintergrund der Eigentümerinteressen wurden verkannt. 
- Im Ergebnis liegt eine Eigentumsverletzung vor. 
 
Hinsichtlich der Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften weisen der Einwender und der Unterzeichner darauf hin, 
dass die Bekanntmachungen der Gemeinde Rastede hinsichtlich des Konzepts zu einer verträglichen Nachverdichtung, 
insbesondere in Bezug auf den Bebauungsplan Nr. 6 g und der Auslegung vom 05.02.2019 bis 04.03.2019 mit 
Einwendungsmöglichkeiten insoweit möglicherweise formell rechtswidrig sind, da die Anforderungen an die Begründung der 
Planungsänderungen möglicherweise nicht erfüllt sind. Vorgestellt und zum Download bereit sind lediglich die Präsentation 
vom 04.02.2019und der Erläuterungsbericht. Eine formale Begründung liegt damit nicht vor. 
  
1. Ziel und Erforderlichkeit der Planung 
 
Das Planungsziel und der Planungsanlass der Gemeinde Rastede zur verträglichen Nachverdichtung ist im Ergebnis 
abwägungsfehlerhaft und unter Berücksichtigung der privaten Belange nicht tragfähig. Insbesondere Alternativplanungen hin 
sichtlich der Zoneneinteilung sind nicht erfolgt. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 6 g „Rastede 1/11 Ortskern" liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor, der mit seinen 
weitreichenden Festsetzungen insbesondere dem Sparsamkeitsgrundsatz gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB Rechnung trägt. 
 
Das vorliegende Konzept einer verträglichen Nachverdichtung schränkt das Maß der baulichen Nutzung hingegen hochgradig 
ein. Im vorhandenen Plangebiet 6 g wird dadurch eine Nachverdichtung überobligatorisch eingeschränkt, weshalb angesichts 
des dauerhaft bestehenden Bedarfs an Bauflächen in anderen Plangebieten Bodenversiegelungen über das notwendige Maß 
hinaus durchgeführt werden müssen. Zum vermeintlichen Schutz einer innerörtlichen Besiedelung muss in neuen 
Plangebieten der Sparsamkeitsgrundsatz verletzt werden. 
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2. Falsche tatsächliche Voraussetzungen 
 
Die zukünftig im Konzept einer Nachverdichtung vorgesehene Festsetzung und Aufteilung in Gebiete der Zonen 1 - 3 ist 
fehlerhaft erfolgt. 
 
Im Wege der Abwägung stehen nicht überwindbare Mängel bei der Feststellung der vorhandenen Bebauung sowie 
Abwägungsmängel die offensichtlich auf das Abwägungsergebnis von Einfluss geworden sind, dem Nachverdichtungskonzept 
entgegen. Namentlich die Einordnung des Plangebiets 6 g in ein Gebiet mit über wiegender Einfamilienhausbebauung ist 
fehlerhaft. Diese falschen tatsächlichen Voraussetzungen wurden verkannt. Sowohl das Planungsbüro als auch die Gemeinde 
Rastede gehen von fehlerhaften Gebäudehöhen und Nutzungsarten der Bestandsbebauung aus. 
 
Im Nachverdichtungskonzept ist die Bestandbebauung insbesondere im Bereich der Sophienstraße östlich des Rathauses, der 
Diedrich-Freels-Straße im Bereich nördlich des Rathauses, rund um die Raiffeisenbank sowie der Bereich der Anton Günther-
Straße mit der östlichen Begrenzung durch den Elektrizitätsweg sowie im nördlichen Bereich durch die Oldenburger Straße 
falsch bewertet worden. 
 
Nicht ersichtlich ist, warum das Teilgebiet zwischen der Anton-Günther-Straße und dem Elektrizitätsweg der Zone 1 
zugeordnet worden ist, nicht aber das Gebiet zwischen Sophienstraße und Anton-Günther-Straße südlich der Diedrich-Freels 
Straße bis zur Stichstraße im Bereich der Hausnummern Sophienstraße 18 a bis zur Peterstraße. - In diesem Bereich sieht 
das Nachverdichtungskonzept richtigerweise eine Mehrfamilienhausbebauung vor. 
 
Das Teilgebiet zwischen Diedrich-Freels-Straße und Raiffeisenstraße rund um die Raiffeisenbank ist richtigerweise als 
Teilgebiet mit Mehrfamilienhäusern bezeichnet. Allerdings geht die Gemeinde von einer fehlerhaften Höhe des Gebäudes 
Raiffeisenstraße 1 (Raiffeisenbank} aus. Diese beträgt tatsächlich 12,64 m, die Gemeinde ist bisher von 11,51 m 
ausgegangen. Die Gebäudehöhe Sophienstraße 14 beträgt rund 11m, die des Gebäudes Anton-Günter-Sir. 17 11,50 m. Damit 
steht die beabsichtigte Begrenzung der Traufhöhen auf 6,50 m im deutlichen Widerspruch zur Bestandsbebauung. Dies zieht 
die Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Schutz des Eigentums nach sich. 
 
Das Gebäude Anton-Günther-Straße 21, Rats-Apotheke, wird im Erdgeschoss durch die Apotheke genutzt. Im ersten 
Obergeschoss befinden sich zusätzlich ein Ruheraum der Apotheke sowie ein Kosmetikstudio. Das Gebäude ist damit nicht 
einem Einfamilienhaus vergleichbar. 
 
Auf dem Grundstück Anton-Günther-Straße 19 befinden sich sieben Wohneinheiten. Es handelt sich damit um ein 
Mehrfamilienhaus. 
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Die Gebäude Anton-Günther-Straße 13, 13 a, 15, 15 a und 7 werden jeweils von mehreren Familien genutzt. Dem 
Erscheinungsbild nach handelt es sich überwiegend um Doppelhäuser. Diese Gebäude entsprechen nicht einer typischen 
Einfamilienhausbebauung. 
  
Bei den Gebäuden Peterstraße 17 b, Sophienstraße 18 b, c, und d handelt es sich um Mehrfamilienhäuser. Dieses Teilgebiet 
ist richtig als Gebiet mit Mehrfamilienhausbebauung gekennzeichnet. 
 
Das Grundstück Sophienstraße 24 wird einerseits gewerblich durch das Ingenieurbüro Heimsch GmbH, andererseits als 
Privatwohnung genutzt. Das Gebäude entspricht ebenfalls nicht der typischen Einfamilienhausbebauung. 
 
Bei dem Gebäude Sophienstraße 28 handelt es sich um eine größere Gewerbeanlage. Das Grundstück Diedrich-Freels-
Straße 32 wird ebenfalls durch mehrere Parteien genutzt. Es entspricht nicht einer typischen Einfamilienhausbebauung. 
 
Das dargelegte Teilgebiet zwischen Stichstraße Sophienstraße 18 a ff. bis Peterstraße, Sophienstraße, Anton-Günther-Straße 
und Raiffeisenstraße entspricht von der Bestandbebauung daher im Wesentlichen dem Teilgebiet zwischen Anton Günther-
Straße, Elektrizitätsweg und Oldenburger Straße. Dennoch sind beide Teilgebiete unterschiedlichen Zonen zugeordnet. 
Letzteres Teilgebiet ist der Zone 1 mit hoher Verdichtung zugeordnet das zuvor dargestellte Teilgebiet zwischen 
Sophienstraße und Anton-Günther-Straße trotz gleicher Bebauungsart der Zone 2 mit niedriger Verdichtung. Diese Bewertung 
ist fehlerhaft. Geradezu offensichtlich ist diese Fehlbewertung angesichts der Einteilung der rechten und linken Seite der 
Anton-Günther-Straße in zwei unterschiedliche Zonen. Hier scheint das am Ende der Anton-Günther-Straße u.a. auf dem 
Grundstück Hausnummer 28 genehmigte Bauvorhaben eines auswärtigen Bauträgers die Zonierung zum Nachteil der Eigen 
tümer im Teilgebiet auf der anderen Straßenseite beeinflusst zu haben. 
 
3. Vereinbarung mit höherrangigem Recht 
 
Das vorliegende Konzept zu einer verträglichen Nachverdichtung verstößt gegen höherrangiges Recht, insbesondere gegen 
Artikel 14 Abs. 1 GG. 
 
Der betroffene Grundeigentümer ist insoweit rechtlich geschützt als das Abwägungsgebot drittschützende Wirkungen hat. 
Innerhalb des vorliegenden Konzepts ist das Abwägungsgebot jedoch nicht fehlerfrei berücksichtigt worden. 
 
Gemäß der Entscheidung Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 21.03.2002 - 4 CN 14.00 liegt eigentumsrechtlicher 
Drittschutz vor, wenn planbedingte Beeinträchtigungen von nicht geringfügiger Art vorliegen, die in einem adäquat kausalen 
Zusammenhang mit der Planung stehen. Dies ist vorliegend der Fall. Die Zuordnung der Grundstücke unserer Mandantin zur 
Zone 2 schränkt die Bebaubarkeit der Grundstücke erheblich ein. Das Maß der baulichen Nutzung für das Grundstück 
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Sophienstraße [X] wird im Ergebnis um 30% reduziert. Dieser Wert ist mehr als geringfügig. Folglich ist das Nutzungsinteresse 
der Eigentümer bebauter Grundstücke innerhalb der Planung zu beachten und die Gemeinde muss prüfen, ob die 
Nutzungsinteressen der Eigentümer bebauter Grundstücke, die den mit der Planung verfolgten Zielen zuwider laufen, so 
gewichtet sind, dass sie im Rahmen der übrigen Belange vorgehen. Dies ist aus der vorliegenden Planung und Erläuterung 
nicht ersichtlich. Eine entsprechende Abwägung ist nicht erfolgt. 
 
Das Nachverdichtungskonzept schränkt die Entwicklung des vorbezeichneten Teilgebiets zwischen Sophienstraße und Anton-
Günther-Straße erheblich ein, bietet nicht die Möglichkeit der Entwicklung einer schonenden Bodennutzung, sondern dient 
dem Bestandsschutz eines fehlerhaft ermittelten Status quo. Damit bedarf es einer grundlegenden Korrektur der 
beabsichtigten Zonierung. 
 

Bürger 20 
 

Im Folgenden möchten wir als Einwohner von Wahnbek (Ahornstr. [X]) und Hausbesitzer in Rastede (Stettiner Str. [X]) eine 
Stellungnahme zum Konzept zur verträglichen Nachverdichtung in der Gemeinde Rastede abgeben. 
 
Wahnbek 
Im Ortsteil Wahnbek wurde die einzige im Ort vorhandene kleine Grünfläche als Fläche mit größerem Verdichtungspotential 
identifiziert. Aus ökologischer Sicht und auch hinsichtlich des großen Flächenverbrauches sollte zwar die Nutzung von freien 
Flächen innerhalb einer Ortschaft genutzt werden, allerdings sollte dies nicht zur Folge haben, dass die letzten noch 
öffentlichen Grünflächen innerhalb der Ortschaft verschwinden. Wahnbek ist geprägt durch Siedlungszüge ohne Grünflächen 
und Gehölze. Lediglich in der ersten Hälfte der Schulstraße begleitet ein Grünzug mit älteren Bäumen die Straße.  
 
In den meisten Wohngebieten sind lediglich hauptsächlich Reste der alten Wallhecken als Grün- bzw. Gehölzstrukturen 
vorhanden. Öffentliche Grünflächen gibt es kaum bzw. gar nicht. In die Auswahl von geeigneten Flächen für die 
Nachverdichtung sollte dieser Aspekt mit einfließen und überdacht werden, ob dieser Bereich wirklich für eine 
Nachverdichtung genutzt werden soll. Zumal die Grünfläche im Kreuzungsbereich von zwei der verkehrsstärksten Straßen der 
Ortschaft liegt und keine besonders hohe Wohnqualität besitzen würde. 
 
Rastede 
Im Hauptort Rastede sind kaum Flächen mit größerem Verdichtungspotential identifiziert worden. Große Bedeutung kommt 
damit der Nachverdichtung auf Hintergrundstücken zu. In einigen Bereichen des Ortes ist dies bereits in der Vergangenheit 
möglich gewesen und auch geschehen. Allerdings gibt es noch Bereiche in diesen dafür großes Potential bestehet (bspw. 
Wohngebiete westlich der Bahnstrecke). Somit kommt der Prüfung der rechtskräftigen Bebauungspläne eine wichtige 
Bedeutung zu. Die Grundstücke in den alten Wohngebieten haben oftmals Größen von 800 qm und mehr. Also häufig doppelt 
so groß wie Grundstücke für Einfamilienhäuser, die in den heutigen neuen Baugebieten in der Regel zur Verfügung stehen.  
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Eine Hintergrundbebauung in diesen Bereichen sollte über Änderungen der Bebauungspläne geprüft und ermöglicht werden, 
allerdings nicht zu jedem Preis. Das heißt im Rahmen der Änderungen von Bebauungsplänen muss das erste Ziel die 
verträgliche Nachverdichtung sein. Beispielsweise wäre um den Charakter der Wohngebiete zu erhalten eine eingeschossige 
Bauweise und eine Begrenzung der Grundfläche auf den Hintergrundstücken denkbar. Hervorzuheben hierbei ist, dass die 
Änderung der Bebauungspläne nicht zu einer Hintergrundbebauung zwingt. Eine Änderung des Bebauungsplanes ermöglicht 
diese lediglich. 
 
Für die Hintergrundbebauung bietet sich vor allem die im Konzept identifizierte Zone 3 an. Wobei die maximal zulässige 
Wohnungsdichte mit maximal zwei Wohneinheiten je Einzelhaus/ DHH; je angefangene 600/ 300 qm GS 1 WE EH/ DHH 
überdacht werden sollte, da dies eine verträgliche Nachverdichtung über Hintergrundbebauung in diesen Gebieten größtenteils 
verhindern dürfte, da nach diesen Kriterien nur ein Einzelhaus je 600 qm Grundstücksfläche ermöglichen würde. Durch 
Anpassung dieses Kriteriums auf beispielswiese ein Einzelhaus je 400 qm würde der Nachverdichtung in dieser Zone Raum 
gegeben werden. 
 
Um schonend mit dem Schutzgut Fläche umzugehen und die Heranziehung weiterer Flächen im Außenbereich, wie es derzeit 
bspw. Am Göhlen geschieht, auf ein notwendiges Minimum beschränken zu können, ist eine verträgliche Nachverdichtung 
auch unter Ermöglichung der Bebauung von Hintergrundstücken überall wo möglich unerlässlich. 
Somit sollte die Nachverdichtung auf Hintergrundstücken ebenso wie die Verdichtung auf weiteren zur Verfügung stehenden 
Flächen priorisiert werden. 
 

Bürger 21 
 

Wir wohnen bereits seit 2005 in diesem wundervollen Ort Rastede und sind sehr froh darüber, ein Haus am Hirschtorweg 
gekauft zu haben, bei dem es KEINE Hintergrundbebauung bis zur Hausnummer 17 gibt (bis jetzt). Dies war für uns ein 
wichtiges Argument zum Hauskauf. 
 
Wir haben einen tollen Garten angelegt, in dem wir Vogelhäuser aufgestellt haben, mit den Kindern Insektenhotels gebastelt 
haben, wo Flora und Fauna noch Platz zum Überleben haben. Jedes Jahr kommt der Specht. Aus dem kleinen Graben der 
Nachbarn (Nr. [X]) hüpfen die Frösche über unseren Rasen. Sollte eine Hintergrundbebauung nun möglich werden, würde die 
Flora und Fauna kaum noch Lebensraum haben. Die Enge würde uns persönlich sehr einschränken. Wir würden es nicht 
begrüßen, wenn uns die Nachbarn im Garten auf den Tisch gucken könnten. Wir würden dann auch kein Licht mehr im Garten 
haben, sondern nur noch Schatten. Außerdem würden wir dann auch nur noch auf Wandflächen schauen und nicht mehr in 
die freie Natur.  
 
Außerdem lieben wir den alten Siedlungscharakter! Deshalb kam ein Neubau in einer Neubausiedlung für uns auch nicht in 
Frage. Es ist uns auch wichtig, dass keine zweigeschossigen Häuser gebaut werden. Ebenso bitten wir darum, keine 
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Staffelgeschosse zuzulassen, da sonst kaum noch Licht in unseren Garten kommen würde. Bitte bedenken Sie die Einhaltung 
der Geschosshöhe und der Dachformen. 
 
Diese sollten unbedingt an die vorhandene Wohnstruktur angepasst werden. Bis jetzt leben und wohnen wir hier immer noch 
sehr gerne und würden uns freuen auch weiterhin hier gerne wohnen zu bleiben. 
 

Bürger 22 
 

Leben in Rastede ist ein Stück Lebensqualität. Damit dies auch so bleibt sollte bei der Nachverdichtung der bestehenden 
Siedlungen Einiges beachtet werden. Wir wohnen im Hirschtorweg und waren bereits entsetzt, was hier in den letzten 20 
Jahren bei der Nachverdichtung gebaut wurde. Viel zu große Häuser, auch zweigeschossig mit zwei Wohneinheiten (Beispiel 
Hirschtorweg 25, Stichstraße von der Südender Straße Doppelhaus angrenzend an Hirschtorweg 19 etc.). 
 
Viele Grundstücke haben zwar einen großen Garten nach hinten raus, liegen aber in der Straßenfront sehr eng aneinander. 
Wenn jetzt auf dem Nachbargrundstück große Häuser auf den Hintergrundstücken, ggf. mit Staffelgeschoss, gebaut werden, 
ist die Lebensqualität der Nachbarn doch stark eingeschränkt: Weniger Licht, weniger Sonne, dafür im Winter nur noch 
Schatten auf dem eigenen Grundstück. Statt auf Sträucher und Bäume guckt man auf hohe Häuserwände. Der eigene Garten, 
bisher ein Ort zum Rückzug mit Privatsphäre, wird von Anderen einsehbar. Der Charme der Siedlung schwindet und damit 
auch ein Stück Lebensqualität.  
 
Nachverdichtung ist bestimmt notwendig, um der Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden, aber bitte nicht zu Lasten der 
Bürger, die hier seit vielen Jahren leben. Firsthöhe und Dachfläche sollten unbedingt an die vorhandene Wohnstruktur 
angepasst werden und deren Umsetzung sollte dann auch kontrolliert werden, wenn es an die Bebauung geht. Auch sollte der 
prozentuale Anteil der bebaubaren Fläche unter 50% bleiben. Auch wir möchten schließlich noch grün zwischen unseren 
Häusern. Bei der Hintergrundbebauung sollte auch der Schattenwurf an angrenzende Grundstücke beachtet werden. 
 
Auf das Neubaugebiet Südlich Schlosspark IV gab es über 200 Bewerbungen auf nur wenige Grundstücke. Auch wenn die 
Gemeinde die Regelungen für die Bebauung hinsichtlich Firsthöhe, Dachform und Gesamtgröße beschränkt, wird es immer 
noch genügend Interessenten geben. Wir hoffen, dass die Entscheidungsträger Verständnis für unsere Sorgen haben. Wir 
bitten diese sich immer vorzustellen, dass sie selbst betroffen wären. 
 

Bürger 23 
 
 
 

Für die Raiffeisenstraße [X] möchten wir die zwei-geschossige Bauweise beantragen. 
Mehrfamilienhäuser in der Nachbarschaft sind jedoch von uns nicht erwünscht. 
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Bürger 24 
 

Im Rahmen der Planungsbeteiligung und als Anwohner der Schloßstraße [X] möchte ich darauf hinweisen, dass bei 
zukünftigen Planungen für Grundstücke der Schloßstraße insbesondere die Regelungen des Denkmalschutzes besondere 
Berücksichtigung finden müssen. 
 
Zur Erhaltung des Gemeindesbildes ist meiner Meinung immer eine Einzelfallprüfung erforderlich, wenn ein Bauvorhaben 
unmittelbar angrenzt an ein Grundstück mit denkmalgeschützter Bebauung. Auch ist anzudenken, ob hier Auflagen erteilt 
werden, um den Baustil des Vorhabens an die Umgebung anzupassen. Als Beispiel sei hier der Neubau von Herrn Dr. Brüning 
in der Oldenburger Straße erwähnt. Dieser Stil passt ausgezeichnet in die historische Landschaft des Schlosses und des 
Prinzenpalais. Auch die Sichtachse der Schloßstraße sollte immer eine besondere Rolle bei der zukünftigen Bebauung 
spielen. 
 

Bürger 25 
 

Mit Interesse habe ich die aktuelle Debatte um die verträgliche städtische Nachverdichtung verfolgt, da mein Mann und ich 
selber auf der Suche nach einer Bestandsimmobilie bzw. einem Baugrundstück in der Residenzstadt sind. 
 
Aktuell sind wir in Oldenburg wohnhaft, da wir aber beide als Zahnärzte tätig sind, pendeln wir täglich zu unseren 
Arbeitsplätzen in die Praxis nach Rastede bzw. Varel. Für unsere weitere berufliche und familiäre Planung, stand ziemlich 
schnell fest, dass Rastede unser neuer Lebensmittelpunkt werden soll, aber durch den aktuell sehr angespannten 
Immobilienmarkt, treten wir, wie so viele andere, auf der Stelle. 
 
Nun könnte man meinen, das geplante Konzept zur Schaffung weiteren Wohnraums sollte gerade bei uns verzweifelt 
Suchenden neue Hoffnungen wecken. Dem kann ich aber leider nur eingeschränkt zustimmen! 
 
Grundsätzlich finde ich die Idee, nicht genutzte städtische Grundstücke zur Bebauung freizugeben, sehr sinnvoll und 
begrüßenswert (wenn dadurch das Bild von bestehenden Siedlungsgebieten nicht zerstört wird). 
 
Jedoch befürchte ich einen ähnlichen Trend, wie ich ihn momentan auch in Oldenburg fast täglich zu Gesicht bekomme: ältere 
Wohnhäuser werden abgerissen, damit namenhafte Wohnungsbaugesellschaften mehrstöckige Mehrfamilienhäuser darauf 
errichten können und Hintergrundstücke werden in zweiter, dritter oder vierter Reihe bebaut. Sicherlich schafft dies Wohnraum 
und mit Sicherheit bringt es vielen Leuten viel Geld, die Frage ist aber, ob diese Maßnahme auf lange Sicht einer Stadt nicht 
mehr schaden, als das sie nutzen? Denn wer möchte wirklich einen schattenspendenden Betonriesen neben seinem Haus 
stehen haben oder seinen gerade mal 50qm großen Garten mit der Auffahrt des Nachbarn teilen? 
 
In einem kürzlich erschienen Leserbrief der NWZ hieß es sinngemäß, dass das Oldenburger Stadtbild nicht durch den Krieg 
zerstört wurde, sondern durch die im Moment stattfindenden, teilweise sehr kurzsichtigen Bauplanungen. 
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Ich möchte mit diesen Zeilen keinen absolute Kontraposition zum geplanten Konzept einnehmen, sondern lediglich meine 
Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass die Gemeinde Rastede weiterhin der Ort auf der Landkarte bleibt, in dem der Traum 
vom Eigenheim mit schönem Garten in harmonischer Siedlung noch Realität sein kann - vielleicht aber eben nicht für alle von 
uns. 
 

Bürger 26 
 

Wir begrüßen, dass sich die Gemeinde Rastede mit dem Thema einer verträglichen Nachverdichtung beschäftigt. Das kommt 
zum einen der Forderung aus § 1a (2) BauGB entgegen, wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden soll und zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten 
der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenverdichtung genutzt sowie Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzt werden sollen. Eine 
Nachverdichtung versucht aber auch, die Ziele des Kabinettsbeschlusses vom 7.11.2007 über die Nationale Strategie zur 
biologischen Vielfalt zu berücksichtigen. Danach soll u. a. die Flächeninanspruchnahme auf die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, die Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung gelenkt werden – bestenfalls durch ein 
Verhältnis von Innenentwicklung zu Außenentwicklung von insgesamt 3:1. Flächensparendes Bauen trägt außerdem zu einer 
Verbesserung des Klimaschutzes bei. 
 
Es ist auch nachvollziehbar, dass die Gemeinde mit dem vorgelegten Konzept eine mögliche Nachverdichtung steuern 
möchte, um das Ortsbild von Rastede nicht zu schädigen. Das Konzept orientiert sich stark am Bestand und konzentriert sich 
auf die bauliche Substanz. Teilweise sind bei den Flächen mit Nachverdichtungspotenzial jedoch auch Grünflächen dabei, die 
nicht gesondert dargestellt werden. Es versteht sich von selbst, dass eine – gewünschte – innerörtliche Nachverdichtung auch 
mit dem Verlust von Grünflächen einhergehen kann. Grünflächen sind jedoch gerade auch im Siedlungsbereich wichtige 
Flächen mit lufthygienischer Bedeutung und Flächen, die Tieren und Pflanzen auch im Siedlungsbereich noch Lebensraum 
bieten und eine Vernetzung mit der Umgebung herstellen können. Sie wirken beruhigend auf Menschen und lassen Kinder und 
Jugendliche in gewissem Umfang Natur erleben. Wenn bei der Innenverdichtung Grünflächen verloren gehen, ist es umso 
wichtiger, dass die verbleibenden, unversiegelten Flächen unversiegelt bleiben und ökologisch aufgewertet werden. Wenn also 
zukünftig Bebauungspläne zum Ziele der Innenverdichtung aufgestellt oder verändert werden, und dabei nicht nur eine 
Aufstockung von Gebäuden festgelegt wird, sondern auch Grünflächen durch die Bebauung von Hintergrundstücken o. ä. 
verloren gehen, sollte in den Bebauungsplänen verpflichtend verankert werden, dass eine Schotterung von Gärten nicht 
zulässig ist. 
 
Vorsorglich machen wir jetzt schon darauf aufmerksam, dass für zukünftige Bebauungspläne zum Zwecke der 
Innenverdichtung, bei denen Grünflächen in Anspruch genommen werden, sinngemäß folgende Formulierungen bei den 
grünordnerischen Festsetzungen als „Textliche Festsetzung“ aufzunehmen sind: 
 
Unter „Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB“: 
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Es wird festgesetzt, dass die nicht überbauten Grundstücksflächen mit standortheimischen und standortgerechten Pflanzen zu 
begrünen und gärtnerisch zu gestalten sind. Unter „Festsetzung gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 und 2 NBauO“: Die 
nicht baulich genutzten Freiflächen der Baugrundstücke sind zwingend zu begrünen und als unversiegelte Vegetationsflächen 
gärtnerisch zu gestalten. Die Anlage von Kies-, Schotter- oder Steinschüttungen ist unzulässig. Einfriedungen mit Gabionen o. 
ä. sind unzulässig.  
 
Begründung: 
§ 1a Abs. 2 BauGB schreibt vor, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll und das Maß 
der Bodenversiegelung auf das Notwendige zu begrenzen ist. Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB sind die Belange des 
Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. § 9 Abs. 1 Satz 1 NBauO 
schreibt vor, dass die nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken so herzurichten und zu unterhalten sind, dass sie nicht 
verunstaltet wirken und auch ihre Umgebung nicht verunstalten. In § 9 Abs. 2 NBauO heißt es weiter, dass die nicht 
überbauten Flächen der Baugrundstücke Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung 
erforderlich sind. Gärten, die mehr oder weniger vollständig mit Schotter, Kies oder Steinen zugeschüttet sind, stellen keine 
Grünflächen dar und können diesen nicht zugeordnet werden. Die Steinschüttungen können nicht als „zulässige Nutzung“ im 
Sinne von § 9 Abs. 2 NBauO interpretiert werden, weil sie zum einen dem Verunstaltungsverbot des § 9 Abs. 1 Satz 1 NBauO 
widersprechen, aber auch dem Gebot von § 1a Abs. 2 BauGB, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen und 
das Maß der Bodenversiegelung auf das Notwendige zu begrenzen. Im Umkehrschluss wird der rechtlich geforderte Anteil 
unbebauter Flächen verringert. Die Versiegelung mit Schotter, Kies oder Steinen stellt einen Eingriff im Sinne des 
Naturschutzrechts dar. Für mit Schotter, Kies oder Steinen zugeschüttete Bereiche wäre § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB anwendbar, 
wonach die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen 
sind. Folgerichtig müsste die Fläche solcherart gestalteter Gärten in vollem Umfang (mindestens 1:1) durch 
Kompensationsmaßnahmen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Das zeigt sich an den Auswirkungen, die nachfolgend 
stichwortartig angerissen werden. 
Mehr oder weniger vollständig mit Schotter, Kies oder Steinen zugeschüttete Gärten 

 schaden der biologischen Vielfalt, weil sie den vorhandenen Raum für Pflanzen und Tiere vollständig vernichten und 
danach kein oder nur geringer Raum für Pflanzen und Tiere vorhanden ist 

 fördern das Insekten- und Vogelsterben, weil die Tiere dort keine Nahrung finden können 
 belasten das Kleinklima durch Beförderung der Hitzebildung im Sommer 
 führen zu Bodenverdichtung und Vernichtung von Bodenleben sowie zu stofflichen Veränderungen im Boden, wenn 

das Material nicht aus der Gegend stammt 
 lassen Regenwasser schlecht versickern oder gar nicht versickern, wenn die Steinschüttungen auf Folien liegen 
 beeinträchtigen das Landschaftsbild 
 entsprechen nicht der Baukultur im Ammerland 
 bringen standortfremdes Material in die Gärten 



41 
 

 fördern Schäden durch Gesteinsabbau an anderer Stelle und unnötigen Ressourcenverbrauch 
 schaden der Umwelt durch unnötige Transporte (Steinmaterial stammt oftmals aus China oder Indien). 

Aus diesem Grund muss in Bebauungsplänen für neue Wohngebiete die Gartengestaltung mit Gabionen, Schotter, Split oder 
Kies ausgeschlossen werden. Das sollte auch für die Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen zum Zwecke der 
Innenverdichtung gelten, bei denen Grünflächen in Anspruch genommen werden. 
 

Bürger 27 Als Eigentümer des Grundstücks Raiffeisenstraße [X] rege ich an, das Grundstück nicht der blauen Zone, sondern der roten 
Zone zuzuordnen. Das Grundstück befindet sich zwischen der Alten Molkerei, welche in 3-geschossiger Bauweise errichtet 
wurde, und dem Gewerbegebiet Finkenstraße (derzeit: ALDI), auf dem eine zweigeschossige Bauweise mit Staffelgeschoss 
zulässig ist. 
Aus städtebaulicher Sicht würde sich insoweit eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen zuzüglich Staffelgeschoss auch auf 
meinem Grundstück einfügen. 
 

Bürger 28 
 

Aus meiner Sicht ist das o. g. ,,Konzept zur verträglichen Nachverdichtung" noch in mehreren Bereichen zu überarbeiten bzw. 
zu verbessern. Bevor ich dazu komme, eine Frage vorweg. 
 
Warum wurden in den Plänen mit den Darstellungen der Verdichtungskonzepte unter anderem die Bereiche, die zurzeit noch 
auf Grundlage eines rechtskräftigen Bebauungsplanes mit zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss bebaut werden 
dürfen und zukünftig der Zone 2 (blau) zugeordnet werden sollen, nicht auch mit einer grünen Pünktelung für eine 
„Rücknahme von Baurechten" versehen? Hieran hätten die jeweiligen Grundstückseigentümer in diesen Bereichen dann 
jedenfalls sofort erkennen können, dass auch für ihr Grundstück eine „Verschlechterung" für eine zukünftige Bebauung 
eintreten wird. Da viele Bürger die Bebauungspläne und auch die Darstellung der Verdichtungskonzepte nicht „lesen" können, 
wäre dieses auf jeden Fall ein wichtiger optischer Hinweis gewesen. Der sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall nachgeholt 
werden. 
 
Weiterhin bin ich der Meinung, dass man sich bei der Einstufung in die einzelnen Bauverdichtungszonen in verschiedenen 
Bereichen nicht intensiv genug mit der vorhandenen Bebauung auseinandergesetzt hat. 
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Beispielhaft sei hier der Bereich 
Bahnhofstraße, Thoradestraße 
und Wilhelmstraße genannt. 
Während in der Thoradestraße 
auf der Straßenseite zur KGS in 
Richtung Schloßstraße fast 
ausschließlich Einfamilienhäuser 
stehen, soll dieser Bereich 
zukünftig der Zone 1 (rot) 
zugeordnet werden. Der Bereich 
Ecke Bahnhofstraße/ 
Wilhelmstraße - ebenfalls auf 
den Straßenseiten zur KGS - wo 
zwei Mehrfamilienhäuser jeweils 
mit zwei Vollgeschossen und mit 
ausgebauten Dachgeschossen 
stehen, soll aber zukünftig der 
Zone 2 (blau) zugeordnet 
werden. Siehe Anlagen! 
 
Eine genau umgekehrte 
Einstufung wäre für diese 
Bereiche aus meiner Sicht 
richtig. Gerade für den 
Ortskernbereich von Rastede an 
den Hauptverkehrsstraßen sehe ich hier planerischen Nachholbedarf. 
 
Zu den einzelnen Verdichtungszonen habe ich folgende Anmerkungen: 
 
Zone 1 {rote Zone) 
Ein Staffelgeschoss auf der dritten Ebene nur zulassen zu wollen, wenn dieses mit allen Gebäudeseiten um mindestens 2,00 
m zur äußeren Traufkante des darunter liegenden Geschosses eingerückt wird, ist aus meiner Sicht unsinnig. Was will man 
auf der Nordseite eines Gebäudes mit einer 2,00 m breiten Dachterrasse? Hier, wie auch in anderen Gebäudebereichen, sollte 
auch die Möglichkeit zugelassen werden, mit dem Staffelgeschoss bündig mit der Außenwand des darunterliegenden 
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Geschosses abzuschließen (z.B. im Treppenhausbereich). Der Gestaltungsspielraum von Bauherrn und Architekten sollte hier 
nicht zu sehr eingeschränkt werden. 
Mit der Vorgabe „1 Wohneinheit je 140 m2 Baugrundstück" besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass Wohngebäude - wenn 
es die GRZ- und GFZ-Zahlen zulassen, tendenziell wohl eher mit größeren Wohnungen geplant werden, was dann 
wahrscheinlich eher am Bedarf vorbei geht. 
 
Zone 2 (blaue Zone) 
Wohnungen im Dachgeschoss (Satteldachgebäude) sollten immer zugelassen werden. Leerstehende „Spitzböden" kann sich 
heute kein Bauherr leisten und die Tendenz wird aus meiner Sicht dann eher in Richtung Flachdachgebäude gehen. Ob die 
dann für das Ortsbild schöner anzusehen sind, wage ich zu bezweifeln. 
Die vorgeschlagene Traufhöhe von 6,50 m erscheint mir zu gering. Sie sollte eher bei 7,00 m bzw. 7,50 m angesiedelt werden. 
 
Zone 3 {grüne Zone) 
Eine Begrenzung der Traufhöhe auf 4,00 m sollte hier ebenfalls überdacht werden. Eine Zulassung von 4,50 m oder 5,00 m 
wäre da aus meiner Sicht eher angebracht. Der Ausschluss von Staffel geschossen sollte ebenfalls kein Thema sein. 
 
In vielen Bereichen der im „Konzept zur verträglichen Nachverdichtung" beschriebenen Definitionen zu den Verdichtungszonen 
werden Einzelfallprüfungen angekündigt. Das ist, um auch einmal begründbare Abweichungen zuzulassen, zu begrüßen. Wer 
aber wird diese Einzelfallprüfungen durchführen? Die Verwaltung oder die Politik? Mit was für einem Zeitfenster muss ein 
Bauherr rechnen bis so eine Einzelfallprüfung abgeschlossen ist? 
 
Grundsätzlich ist aus meiner Sicht anzumerken, dass durch dieses „Konzept zur verträglichen Nachverdichtung" eine moderne 
und zeitgemäße Architektur, wozu eben auch Gebäude mit einem entsprechenden Staffelgeschoss gehören, jetzt in vielen 
Bereichen unserer Gemeinde eher verhindert wird. 
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  Thoradestr. 
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   Thoradestr. 
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  Bahnhofstr. 
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  Wilhelmstr./ Bahnhofstr. 
 

Bürger 29 
 

In der Paradiesstraße bin ich Eigentümer der Parzellen [X] und [X]. Bisher ist an dieser Straße eine 2-geschossige Bebauung 
zugelassen. Das Haus No. 13 wurde auf der Parzelle [X] in 2-geschossiger Bauweise erstellt. 
 
Wenn nun eine Änderung zu einer 1-geschossigen Bauweise für die Grundstücke an der Paradiesstraße vorgesehen ist, 
würde das auch die bisher unbebaute Parzelle [X] betreffen. Wie aus den diesem Schreiben beigefügten Unterlagen 
ersichtlich, liegt die Parzelle [X] um eine Geschosshöhe tiefer als die übrigen Grundstücke an der Paradiesstraße. Teilweise 
trifft das auch für die Parzelle [X] zu. 
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Um zu verhindern, dass ein Haus in der Parzelle [X] in einem „Loch“ liegt, möchte ich darum bitten, für diese Parzelle die 2-
geschossige Bauweise beizubehalten. 
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Bürger 30 
 

Ich bin nicht damit einverstanden, dass die Grundstücke an der Eichendorffstr. 3 in einer blauen statt in einer grünen Zone 
einbezogen sind. Bei einer zwei- bzw. mehrstöckigen Bebauung des Grundstücks Eichendorffstr. 3 wird mir als westl. 
angrenzenden Nachbarin die Vormittagssonne genommen. Es wird unweigerlich zu einer Wertminderung meines Hauses 
kommen. Schon durch das vor etwa 30 Jahren gebaute große Mehrfamilienhaus Oldenburger Str. 278 wird mir die 
Abendsonne ab ca. 17.00 Uhr genommen. 
Die ca. 100-jährige Buchenhecke (östl.-nördl. und südliche Einfassung meines Grundstückes) ist eine Grenzeinrichtung/ 
Einfriedung. Dies hat lt. Herrn Rechtsanwalt Weißmann vom Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V. Bestandsschutz 
nach § 921 BGB. 
 

Bürger 31 
 

Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich kurz auf die Entstehungsgeschichte unserer Dörfer Wahnbek und 
Ipwege eingehen. 
 
Nachdem sich schon zur Zeit des Rasteder Klosters mehrere Hausleute am Geestrand in Wahnbek und Ipwege angesiedelt 
hatten, werden in Wahnbek die ersten drei Köterstellen (die Köter sind ein neuer Kleinbauernstand) noch in der Grafenzeit, in 
der Mehrzahl aber erst in der Dänenzeit (1667 – 1773) angesetzt. (Die Grafenzeit endete mit dem Tod Graf Anton Günthers.) 
Die Köterstellen in Ipwege werden erst von der Dänenzeit an begründet. Alle frühen Köterstellen wurden an der heutigen 
Butjadinger Straße angesiedelt, seit Menschengedenken die Wegeverbindung von Oldenburg in die Wesermarsch. 
Im Zusammenhang mit der derzeitigen Planung soll hier vorwiegend die Besiedlung der Butjadinger Straße ab Schulstraße 
betrachtet werden. 
 
Die Wahnbeker Köterhäuser wurden ab 1621 (Butjadinger Straße 79), 1653 (Hausnummer 71) und 1654 (Nr. 59) errichtet, bei 
Nr. 71 die heute noch bestehende Durchfahrtsscheune, die als Wohnhaus dient. 
In Ipwege wurden die ältesten Köterstellen, alle an der Butjadinger Straße, wie folgt angesetzt: 1701 (Hausnummer 86, vor 
wenigen Jahren leider durch Neubau ersetzt), 1736 Stellmacherei und Ipweger Krug (Nr. 102) und 1745 (Nr. 117). 
 
Die Köterhäuser wurden alle als Niederdeutsche Hallenhäuser in Zweiständerbauweise errichtet, fünf von ihnen tragen noch 
heute ein Reithdach, die Durchfahrtscheune mitgezählt. Fast alle Häuser liegen erstaunlicherweise parallel zur Straße. Diese 
Häuser, die sich geradezu in die Landschaft ducken, haben hier die Siedlungsstruktur über Jahrhunderte geprägt und bis 
heute den dörflichen Charakter bewahrt. Diese Bauten, die die bäuerliche Vergangenheit unseres Dorfes bis heute bezeugen, 
sind mit ihren archaisch wirkenden Reithdächern ein hohes Kulturgut, deren Besitzer bereit sind, immer wieder viel Geld in 
deren Erhalt zu investieren, um sie für die Zukunft zu bewahren. Diese Häuser, zum Teil Baudenkmäler, verlangen 
Rücksichtnahme von der umliegenden Bebauung, die vor allem seit dem 2. Weltkrieg entstanden ist. 
 
Bis auf wenige „Ausreißer“ haben sich die Neubauten eingefügt, auch wenn der Bebauungsplan vom 2. 8. 1971 eine 
wesentlich massivere Bauweise zulässt. So sind punktuell lediglich zwei 2-geschossige Häuser, ein Reihenhaus und ein 
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Mehrfamilienhaus an diesem Abschnitt der Butjadinger Straße entstanden. Der BBPl für diesen Bereich lässt eine 1-
geschossige Bauweise mit Flachdach, Sattel- oder Walmdach mit einer Neigung bis zu 55 Grad und eine 2- und sogar 3-
geschossige Bauweise und Satteldächer mit einer Neigung von 20 – 30 Grad zu. 
 
Nahezu alle Häuser sind also nur eingeschossig und giebelständig zur Straße errichtet worden. Von mehreren 
eingeschossigen Flachdachbungalows, die sich leidlich ins Gesamtbild einfügen, sind nur noch zwei im alten Zustand erhalten, 
die anderen sind seit vielen Jahren mit einem Spitzdach ergänzt worden. 
 
Nur am nördlichen Ende stört ein Neubau, direkt neben dem Baudenkmal Butjadinger Straße 117 errichtet, das dörfliche 
Erscheinungsbild erheblich, da er keinerlei Beziehung zu seiner gebauten Umgebung hat. Hier ist nach dem alten BBPl von 
1971 zulässiger eingeschossiger Bau mit Flachdach erstellt worden, der aber mit seinem Staffelgeschoss wie ein 
zweigeschossiges Haus wirkt. 
 
Nicht zuletzt an diesem Beispiel lässt sich eine Rücknahme des Baurechts begründen. Wie oben dargestellt, ist dieses Gebiet 
(die blaue Zone im Plan) beiderseits der Butjadinger Straße eingeschossig bebaut, demgemäß sollte das Baurecht reduziert 
werden. Die blaue Zone sollte grün werden. Allein die Firsthöhe bei zweigeschossiger Bauweise überragen die uralte 
Bausubstanz erheblich. 
 
Auf keinen Fall sollten Staffelgeschosse zugelassen werden. Satteldächer sollten mit einer Neigung von 35 – 55 Grad 
vorgeschrieben und mit Traufhöhen festgesetzt werden. Nur so ist sichergestellt, dass die vorhandene dörfliche Struktur 
erhalten und die bäuerliche Vergangenheit auch in Zukunft erfahrbar sein wird. 
 
Bei Neufassung des Bebauungsplans sollte unbedingt auch festgesetzt werden, dass die um sich greifende Versiegelung der 
Vorgärten durch Schotteranlagen Einhalt geboten wird. Die „Schottergärten“ halten inzwischen Einzug in die Bestandsgärten. 
Die Grünfläche Butjadinger Straße/Ecke Schulstraße, der ein „größeres Verdichtungspotenzial“ zugemutet wird, muss 
unbedingt erhalten bleiben. (Vor 30 Jahren schon sollte hier verdichtet werden; als damaliges Ratsmitglied habe ich erfolgreich 
dagegen gekämpft.) 
 
Die Grünfläche Butjadinger Straße/Ecke Schulstraße, der ein „größeres Verdichtungspotenzial“ zugemutet wird, muss aus 
städtebaulichen Gründen unbedingt erhalten bleiben. (Vor 30 Jahren schon sollte hier verdichtet werden; als damaliges 
Ratsmitglied habe ich erfolgreich dagegen gekämpft.) 
 

Bürger 32 
 

Folgende Anregung gebe ich in Abstimmung mit meiner Mutter [X]  ab, die Eigentümerin von unbebauten Flächen in der 
Schwalbenstraße und in der Finkenstraße ist: 
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Das unbebaute Grundstück in der Finkenstraße eignet sich nach Errichtung der Lärmschutzwand an der Bahnlinie ebenfalls 
für eine Wohnbebauung – vorzugsweise durch Reihenhäuser. Dies wurde durch den Lärmgutachter der Deutschen Bahn AG 
bestätigt. Deshalb sollte hier eine Umwandlung von eingeschränkter gewerblicher Nutzung zu einem Mischgebiet erfolgen, 
zumal sich auf der gegenüber liegenden Straßenseite ausschließlich Wohnhäuser befinden. Einer Verdichtung im Bereich der 
Schwalbenstraße kann nur zugestimmt werden, wenn die Erschließung von Norden, d.h. nicht von der Schwalbenstraße aus 
erfolgt. 
 

Bürger 33 
 

Es ist sicherlich sinnvoll, daß man sich Gedanken darüber macht, wie Baulücken geschlossen werden können. Allerdings sind 
in den vergangenen Jahren von der Gemeinde Rastede Bebauungspläne aufgestellt worden, die heute nicht mehr gelten bzw. 
geändert werden sollen, so z.B. in der Mühlenstrasse, Rastede. Wir als Anlieger in der Mühlenstrasse [X] sind davon sehr 
stark betroffen. 
 
Wir haben unsere Wohnungen gekauft, weil der heute noch gültige Bebauungsplan aussagt (Hintergrundstücke von Haus-Nr 7 
+ 9), daß gegenüber der ehemaligen Sägerei Brötje, wo inzwischen auch 4 Wohnblocks stehen, Parkplätze vorgesehen sind. 
Nach den uns am 4. Februar vorgestellten Plänen ist dort eine Bebauung mit Staffelgeschosswohnungen vorgesehen, wobei 
der Bebauungsplan geändert werden soll. Für die Anlieger wird somit die Wohnqualität erheblich gemindert. Sollte der 
Bebauungsplan geändert werden, kündigen wir jetzt schon vorsorglich an, daß wir Einspruch einlegen werden. Damit für uns 
als betroffene Anlieger Licht und Sonne erhalten bleiben, könnten wir es noch akzeptieren, wenn der Bebauungsplan 
dahingehend geändert wird, daß nur Satteldachhäuser oder Walmdachbungalows gebaut werden dürfen. 
 
Was uns stark interessieren würde, ob es ein Entwässerungskonzept gibt? Durch die weitere starke Bebauung werden 
zusätzlich große Flächen versiegelt. Zu befürchten ist, daß wir als Anlieger Probleme bei Starkregen bekommen, denn 
irgendwo muß das Wasser hin. Vorstellen können wir uns nicht, daß der vorhandene Regenwasser kanal die Mengen 
aufnehmen kann; hier wird es mit Sicherheit Konflikte geben. 
  
Gerne hätten wir auch gewußt, ob bei dieser dichten Wohnbebauung der Klima schutz berücksichtigt wurde'? Die Heizungen 
und der zunehmende Verkehr, auch bedingt durch das Bebauungsgebiet '"Göhlen" , sind bestimmt nicht zum Vorteil für 
Umwelt und Natur! 
 
Als Anlieger haben wir vor einiger Zeit beantragt, in der Mühlenstrasse eine Halteverbotszone einzurichten, zumindest auf 
einer Seite, was leider abgelehnt wurde. Die Strasse wird häufig so dicht geparkt, daß man bei Ver lassen der Grundstücke 
die Strasse nicht oder kaum einsehen kann. 
Auf Fahrzeuge, die die Mühlenstrasse mit überhöhter Geschwindigkeit befahren, kann häufig nicht so schnell reagiert werden. 
Es ist daher ein Wunder, daß es hier noch nicht zu Unfällen gekommen ist. Eine Alternative wäre evtl.,daß die Mühlenstrasse 
bis zur Schützenhofstrasse 30 km/h - Zone wird. 
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Ein weiteres Problem ist, wenn man aus Richtung Hahn-Lehmden kommt, links in die Mühlenstrasse abzubiegen. Dieses 
Problem wird noch größer, wenn das Baugebiet „Göhlen" bebaut wird, bzw. ausgebaut ist. Sinnvoll wäre es, hier eine 
Einfädelungsspur einzurichten, zumindest aber die Ampel so zu schalten, daß die Linksabbieger ohne Probleme in die 
Mühlenstrassse fahren können. Dadurch würden die Staus in der Oldenburger Strasse auch weniger werden. 
 

Bürger 34 
 

Zu dem Entwurf des Konzeptes für „verträglichen Nachverdichtung“ im Hauptort Rastede möchte ich folgende Anregungen 
und Bedenken einbringen: Ich bin Eigentümer des Grundstückes Kleibroker Str. [X]. Für die benachbarten an der Kleibroker 
Straße belegenen Grundstücke bis zur Oldenburger Straße weist der Entwurf eine größtmögliche Verdichtung aus, mithin eine 
2 geschossige Bebauung zzgl. Staffelgeschoss sowie eine Mehrfamilienhausbebauung mit 1 WE pro 140 m2 
Grundstücksfläche. Diese Ausnutzung ist m.E. unverhältnismäßig. 
 
Die Grundstücke an der Kleibroker Straße und die in zweiter Reihe bzw. in den Nebenstraßen gelegene Bebauung ist durch 
Einfamilienhäuser und in Einzelfällen Zweifamilienhäuser geprägt. Lediglich das Eckgrundstück Baumgartenstraße ist mit 
einem Mehrfamilienhaus bebaut. Das Eckgrundstück Kleibroker Str./Graf Huno Straße ist vor ca. 15 Jahren mit einer 
verträglichen 1 ½ geschossigen Reihenhausbebauung bebaut worden. Ebenso die an der Wohnstraße belegene Bebauung. 
Der derzeitige BPlan an der Kleibroker Straße sieht im Bereich bis zur Windmühlenstraße eine max. 2 geschossige Bebauung 
vor. Eine nachbarverträgliche Beschränkung erfährt diese durch die Festsetzung auf max. 2 WE pro Grundstück. Diese 
Beschränkungen sollten meiner Meinung nach weiterhin Gültigkeit behalten, um dem Charakter der umgebenden Bebauung 
zu entsprechen. 
 
Das Nachbargrundstück Kleibroker Str. 16 soll seit 2-3 Jahren neu bebaut werden. Bisherige Planungen einer max. 
Ausnutzung scheiterten offensichtlich an den Bebauungsplanfestsetzungen. Eine Reihenhausbebauung oder 
Doppelhausbebauung schien dem Investor nicht wirtschaftlich (genug). Bei der Veräußerung des Grundstücks haben die 
bisherigen Eigentümer (Fam. Peters) bewusst eine Firsthöhenbeschränkung von 8,50 m bei einem Neubauvorhaben mit dem 
Invetor zu ihrem eigenen und zum Nachbarschutz vereinbart. Eine Mehrfamilienhausnutzung hatten sie für sich akzeptiert, 
allerdings nur in einer eingeschränkten Ausnutzung. Mit der von Ihnen vorgestellten Planung würden über die privatrechtlich 
beschränkten Ausnutzung hinaus ungewollte Möglichkeiten geschaffen. Eine Nachbarverträglichkeit würde meines Erachtens 
in Frage gestellt. 
 
Eine Bebauung mit 2 Geschossen und Staffelgeschoss mit 6 – 8 WE wäre zudem nachbarunverträglich. Hier wäre aus meiner 
Sicht eher eine Reihen- oder Doppelhausbebauung einfügen. Auch damit könnten auf dem ca. 900 m2 großen Grundstück 4 
WE geschaffen werden. Ich bitte diese Einwendungen bei den Beratungen aufzunehmen. 
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Bürger 35 
 

In Ergänzung zu meinen o. a. Schreiben möchte ich auf das heute veröffentlichte Ergebnis des GEWOS Institut für Stadt-, 
Regional- und Wohnforschung GmbH hinweisen, wonach in Rastede in den nächsten Jahren 1.550 Neubauten, davon 230 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern fehlen.  
Rd. 10 % der fehlenden Wohnungen könnten m. E. durch eine Nachverdichtung auf meinem Grundstück, Fabrikweg [X] in 
Rastede geschaffen werden. Bedingt durch das große Gebäude des benachbarten Baumarktes, in dem Wohnen bereits zu 
lässig ist, würde sich eine Mehrfamilienhausbebauung harmonisch in das Gesamtbild des Be bauungsplans 70 einfügen. Die 
Problematik, dass Mehrfamilienhäuser als störend in gewachsenen Siedlungen empfunden werden, würde sich hier nicht 
ergeben. 
 
Die fußläufige Erreichbarkeit von Nahversorgung (Aldi und Rewe werden gerade neu gebaut) und öffentlichem Nahverkehr 
(Fußweg zum Bahnhof 6 Minuten) machen diesen Standort beson ders auch für ältere Personen (Stichwort: Betreutes 
Wohnen) sehr interessant. Ich bitte, diese Überlegungen bei Ihren künftigen Planungen mit einzubeziehen. 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

M i t t e i l u n g s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2019/135 
freigegeben am 12.06.2019 

 
Stab Datum: 04.06.2019 
Sachbearbeiter/in: G.Röben  
 

Haushalt 2018 - Über- und außerplanmäßige Ausgaben über 5.000 
Euro 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
N 24.06.2019 Verwaltungsausschuss 
Ö 25.06.2019 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat nimmt Kenntnis von den in der Anlage aufgeführten über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben im Ergebnis- und Finanzhaushalt in Höhe von jeweils über 5.000 
Euro. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
In der Anlage sind die für das Haushaltsjahr 2018 seit dem 05.11.2018 angefallenen 
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von jeweils 
über 5.000 Euro aufgeführt. 
 
Bei den über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Ergebnis- und Finanzhaushalt 
war eine Deckung der Beträge innerhalb des Haushalts 2018 über andere Budgets 
(Minderaufwendungen oder Mehrerträge, Minderauszahlungen oder Mehreinzahlun-
gen) gewährleistet. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Siehe Sach- und Rechtslage. 
 
 
Anlagen: 
 
Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018 
seit dem 05.11.2018 in Höhe von jeweils über 5.000 Euro.  
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Hinweis zur Anlage: 
 
In der Aufstellung sind auch Beträge unter 5.000 Euro enthalten. Die Wertgrenze von 
5.000 Euro bezieht sich nicht auf die einzelne Mittelverschiebung, sondern auf die 
Höhe der Überschreitung im jeweiligen Budget. Die in der Anlage aufgeführten Mit-
telverschiebungen sind also ggf. vorangegangenen überplanmäßigen Ausgaben hin-
zuzurechnen, woraus sich im Ergebnis eine Überschreitung von über 5.000 Euro er-
geben hat. 
 
 
 



Lfd. 
Nr. Datum Teil-

haushalt
Produkt/

Kostenstelle Bezeichnung Budget - Bezeichnung Budget - 
Schlüssel Betrag Begründung für die Mittelverschiebung

1 19.11.2018 TH6_01 9538110002;
9538110001

Pumpwerke;
Klärwerk

Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ 
Niederschlagswasser, Toiletten 610200GD       23.000,00 € 

Die Telefongebühren bei den Pumpwerken sind aufgrund von 
diversen Umstellungen bei den Telefonanschlüssen ca. 2.000 € 
höher ausgefallen als bei der Haushaltsplanung angenommen.  
Auch die eingeplanten Gelder für die Bewirtschaftungskosten 
(Strom) bei der Kläranlage sind aufgrund von höheren 
Verbräuchen nicht mehr im Rahmen. Hier werden zusätzlich 
noch 21.000 € benötigt. 

2 26.11.2018;
19.12.2018 TH5_01 P1.05.01.312400;

P1.05.01.312100

Arbeitslosengeld II (ohne KdU);
Leistungen für Unterkunft und 
Heizung

Grundsicherung, Arbeitssuchende 510200GD       86.266,16 € 

Die Erstattungen von Sozialleistungsträgern fallen höher aus 
als erwartet, so dass der Ansatz für die Weiterleitung dieser 
Erstattungsbeträge an den LK Ammerland überschritten wird. 
Hier mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

3 30.11.2018 TH4_01 9121810001 Gebäude Feldbreite - KGS Liegenschaften, Gebäude und 
Grundstücke 410000GD         4.283,17 € 

Im Rahmen der Ausstattung der KGS mit neuen Beamern 
wurden auch die veralterten technischen Anschlüsse im 
Gebäude Feldbreite erneuert. Die hierdurch entstandenen 
Mehrkosten wurden überplanmäßig bereitgestellt.

4 03.12.2018 TH3_02 P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 
Umlagen Finanzwirtschaft 320100GD     360.000,00 € 

2018 hat die Gemeinde Rastede höhere 
Gewerbesteuereinnahmen erhalten als ursprünglich geplant. 
Entsprechend muss eine höhere Gewerbesteuerumlage 
abgeführt werden. Für das 4. Quartal 2018 sind hierführ 
360.000 € überplanmäßig bereitzustellen.
Siehe auch lfd. Nr. 21.

5 11.12.2018;
20.12.2018 TH3_01 P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen Personal und Organisation 310000GD       30.930,00 € 

Im Produkt "Organisation und Einrichtung" mussten für den 
Ausgleich verschiedener Rechnungen im Bereich der Sach- 
und Dienstleistungen (u. a. für steuerliche Beratungsleistungen, 
Kosten für Anzeigen und Anschaffung von Büro- und 
Geschäftsausstattungen) zusätzliche Haushaltsmittel 
bereitgestellt werden.
Siehe auch lfd. Nr. 13.

6 13.12.2018 TH6_01 P1.06.00.547000 ÖPNV
Straßen und Brücken, 
Straßenreinigung, 
Straßenbeleuchtung, ÖPNV

610400GD       35.700,00 € 

Für den Bau der Bushaltestellen an der B211 war eine 
Kreuzungsvereinbarung mit der niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich, die 
die Kostenübernahme für die in der Straßenbaulast des Landes 
verbleibenden Flächen regelt. Die bei der Landesbehörde 
entstehenden Mehrkosten für die Unterhaltung wurden in 2018 
abgelöst. Für die Ablösung mussten entsprechende 
Haushaltsmittel überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

7 14.12.2018 TH3_01 P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen Personal und Organisation 310000GD       46.100,00 € 
Aufgrund gestiegener Personalkosten (u. a. durch die 
Stundenaufstockung einer Mitarbeiterin) mussten im Budget 
weitere Mittel bereitgestellt werden.

8 17.12.2018 TH5_011 9365100000 Kindergarten Loy Kindergarten Loy 511101GD       27.244,63 € 

Aufgrund des vermehrten Einsatzes von Springerkräften sind 
erhöhte Personalkosten entstanden. Daher mussten 
zusätzliche Haushaltsmittel für diese Kosten bereitgestellt 
werden. 

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Verschiebung von Mitteln innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

kobbe
Textfeld
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Lfd. 
Nr. Datum Teil-

haushalt
Produkt/

Kostenstelle Bezeichnung Budget - Bezeichnung Budget - 
Schlüssel Betrag Begründung für die Mittelverschiebung

9 17.12.2018 TH4_01 9911600050 Personalkosten Liegenschaften, Gebäude und 
Grundstücke 410000GD       58.594,84 € 

Aufgrund gestiegener Personalkosten (u. a. durch die 
Übernahme des Hausmeisters beim Palais), mussten im 
Budget zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

10 19.12.2018 TH5_01 P1.05.01.312900 Verwaltung der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende Grundsicherung, Arbeitssuchende 510200GD       28.455,29 € 

Aufgrund höherer Eingruppierungen von Mitarbeitern im 
Bereich Sozialamt entstanden höhere Personalkosten als 
veranschlagt.

11 19.12.2018;
08.01.2019 TH4_01 9121800001 KGS Liegenschaften, Gebäude und 

Grundstücke 410000GD       85.000,00 € 

Für noch ausstehende Rechnungen im Bereich der 
Gebäudereinigung, der Energieabrechnung und der 
allgemeinen Bauunterhaltung wurden noch zusätzliche Mittel 
benötigt. 

12 07.01.2019;
23.01.2019 TH5_021 P1.05.02.218000.003 KGS (Schulbudget) Gesamtschule 521020GD         6.753,87 € Die im Ansatz 2018 nicht berücksichtigten Kosten für die Miete 

der Kopierer mussten überplanmäßig bereitgestellt werden.

13 14.01.2019 TH3_01 P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen Personal und Organisation 310000GD         5.300,00 € 

Für noch im Januar 2019 eingegangene Rechnungen 
(Zuordnung zum Haushaltsjahr 2018) mussten weitere Mittel 
zur Verfügung gestellt werden.
Siehe auch lfd. Nr. 5.

14 15.01.2019 TH6_01 P1.06.00.541100.001 Gemeindestraßen
Straßen und Brücken, 
Straßenreinigung, 
Straßenbeleuchtung, ÖPNV

610400BH       78.732,22 € 

Im Bereich der Gemeindestraßen bestand ein höherer Bedarf 
an laufenden Unterhaltsmaßnahmen als für 2018 veranschlagt. 
Die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel wurden 
überplanmäßig bereitgestellt.
Siehe auch lfd. Nr. 16 und 19.

15 16.01.2019 TH6_01 9538110001 Klärwerk Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ 
Niederschlagswasser, Toiletten 610200GD       22.846,81 € 

Es musste eine größere Menge Klärschlamm zwischengelagert 
werden, als ursprünglich geplant. Dadurch sind höhere Kosten 
entstanden.

16 24.01.2019 TH6_01 P1.06.00.541100.001 Gemeindestraßen
Straßen und Brücken, 
Straßenreinigung, 
Straßenbeleuchtung, ÖPNV

610400BH         6.525,89 € 

Im Bereich der Gemeindestraßen bestand ein höherer Bedarf 
an laufenden Unterhaltsmaßnahmen als für 2018 veranschlagt. 
Die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel wurden 
überplanmäßig bereitgestellt.
Siehe auch lfd. Nr. 14 und 19.

17 24.01.2019 TH6_01 P1.06.00.366200 Kinderspielplätze Kinderspielplätze 610000BH       11.251,83 € 
Im Bereich der Kinderspielplätze entstand ein höherer 
Arbeitsaufwand durch den Bauhhof als ursprünglich geplant, 
wodurch entsprechende Mehrkosten entstanden sind.

18 24.01.2019;
30.01.2019 TH6_01 9538110001 Klärwerk Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ 

Niederschlagswasser, Toiletten 610200GD       12.983,04 € 

Aufgrund des gestiegenen Stromverbrauchs fallen weitere 
Bewirtschaftungskosten an, die ebenfalls überplanmäßig 
bereitgestellt werden mussten.
Siehe auch lfd. Nr. 1.

19 24.01.2019;
30.01.2019 TH6_01 P1.06.00.541100.001 Gemeindestraßen

Straßen und Brücken, 
Straßenreinigung, 
Straßenbeleuchtung, ÖPNV

610400GD       14.843,39 € 

Im Bereich der Gemeindestraßen bestand ein höherer Bedarf 
an laufenden Unterhaltsmaßnahmen als für 2018 veranschlagt. 
Die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel wurden 
überplanmäßig bereitgestellt.
Siehe auch lfd. Nr. 14 und 16.

20 28.01.2019 TH5_02 9126100001 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr Feuerwehren 520050GD       29.426,23 € 

Die im Januar 2019 zu zahlende Umlage zur Feuerwehr-
Unfallkasse für 2018 ist noch dem Haushaltsjahr 2018 
zuzuordnen. Hierfür waren keine Mittel eingeplant, so dass 
diese überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.



Lfd. 
Nr. Datum Teil-

haushalt
Produkt/

Kostenstelle Bezeichnung Budget - Bezeichnung Budget - 
Schlüssel Betrag Begründung für die Mittelverschiebung

21 30.01.2019 TH3_02 P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 
Umlagen Finanzwirtschaft 320100GD       36.376,18 € 

2018 hat die Gemeinde Rastede höhere 
Gewerbesteuereinnahmen erhalten als ursprünglich geplant. 
Entsprechend muss eine höhere Gewerbesteuerumlage 
abgeführt werden. Für 2018 erfolgte noch eine Nachzahlung  i. 
H. v. 37.544 €. Die erforderlichen Mittel mussten 
überplanmäßig bereitgestellt werden.
Siehe auch lfd. Nr. 4.

22 08.02.2019 TH4_01 9121800001 KGS Liegenschaften, Gebäude und 
Grundstücke 410000GD       59.656,46 € 

Verschiedene im Januar 2019 eingegangene Rechnungen 
waren noch dem Haushaltsjahr 2018 zuzuordnen (Zeitpunkt 
der Lieferung/Leistung in 2018). Zum Ausgleich der 
Rechnungen mussten weitere Haushaltsmittel zur Verfügung 
gestellt werden.

23 01.04.2019 TH4_01 9911600050 Personalkosten Liegenschaften, Gebäude und 
Grundstücke 410000KG         8.109,65 € 

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten waren für die 
Buchung der erforderlichen Überstunden- und 
Urlaubsrückstellungen zum 31.12.2018 entsprechende 
Mittelverschiebungen im Haushalt erforderlich.



Lfd. 
Nr. Datum Teil-

haushalt IPSP-Element Bezeichnung Budget - Bezeichnung Budget - 
Schlüssel Betrag Begründung für die Mittelverschiebung

1 05.11.2018 IH4_01 I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen - Ankauf BPl. 100 Im Göhlen - Ankauf I1015030 21.200,00 €      

Die Haushaltsmittel für die Erschließungsmaßnahmen wurden 
vorrangig für den Bereich Straßenbau angemeldet. Der Anteil 
für die Geländeaufhöhung der Baulandflächen ist aber den 
Ankaufskosten zuzuordnen, so dass die Mittel entsprechend 
verschoben werden mussten.

2 19.11.2018 IH6_01 I1.084906.500 Anpflanzung Kompensationsfläche 
Ligusterweg, Naturschutz

Anpflanzung Kompensationsfläche 
Ligusterweg, Naturschutz I1084906 6.777,58 €        

Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung für 2018 war noch nicht 
erkennbar, dass die Maßnahme erforderlich wurde. Daher 
mussten außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden.

3 28.11.2018;
13.12.2018 IH6_01 I1.066058.500;

I1.072011.500

Straßenausbau Voßbarg, 
Schmutzwasserkanal;
Straßenausbau Voßbarg - 
Regenwasserkanal

Straßenausbau Voßbarg, 
Schmutzwasserkanal;
Straßenausbau Voßbarg - 
Regenwasserkanal

I1066058;
I1072011 234.819,23 €    

Durch die notwendig gewordene Entsorgung von 
kontaminierten Material sowie von zusätzlich erteilten Auflagen 
seitens der Verkehrsbehörde (Aufstellung einer Ampel an der 
Raiffeisenstraße) sind bei der Straßenausbaumaßnahme 
Voßbarg Mehrkosten entstanden. 

4 30.11.2018 IH5_021 I1.041229.500 Neuanlage Schulhof, Grundschule  
Kleibrok

Neuanlage Schulhof, Grundschule  
Kleibrok I1041229 46.500,00 €      Bei der Neuanlage des Schulhofes wurde außerplanmäßig ein 

Basketballfeld samt Ballfangzaun und Pflasterung errichtet.

5 30.11.2018 IH5_021 I1.040218.500
Sonnenschutzanlage Obergeschoss 
Verwaltung, Grundschule Hahn-
Lehmden

Sonnenschutzanlage Obergeschoss 
Verwaltung, Grundschule Hahn-
Lehmden

I1040218 6.302,66 €        

Seitens der Schulleitung wurde vermehrt auf die prekäre Lage 
bzgl. eines erforderlichen Sonnenschutzes hingewiesen. Um 
sicherzustellen, dass der notwendige Sonnenschutz vor Beginn 
der nächsten Hitzeperiode einsatzbereit ist, wurde 
verwaltungsseitig entschieden, mit der Umsetzung der 
Maßnahme noch in 2018 zu beginnen. Daher mussten 
außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden.

6 03.12.2018;
17.12.2019 IH5_021 I1.045294.500 Sanierung Lüftungsanlage, KGS 

Wilhelmstraße
Sanierung Lüftungsanlage, KGS 
Wilhelmstraße I1045294 156.000,00 €    

Aufgrund des Einsetzens von Brandschutzklappen, dem 
Austausch von Lüftungskanälen in einzelnen Brandabschnitten 
und weiteren erforderlichen Arbeiten sind bei der Sanierung der 
Lüftungsanlage an der KGS Wilhelmstraße insgesamt 
Mehrkosten entstanden. 

7 11.12.2018 IH3_03 I1.003031.525 2018 Zuschuss Schmutzwasser-
Beitrag Gewerbegebiete

2018 Zuschuss Schmutzwasser-
Beitrag Gewerbegebiete I1003031 10.197,46 €      

Im Rahmen der Abwicklung eines Grundstückskaufvertrages 
fiel der Kaufpreis aufgrund des Vermessungsergebnisses 
höher aus. In Folge fällt auch der Zuschuss für den 
Schmutzwasserbeitrag im Rahmen der Wirtschaftsförderung 
höher aus. Hierfür mussten weitere Mittel überplanmäßig 
bereitgestellt werden.

8 13.12.2018 IH6_01 I1.077068.500 BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, 
Straße

BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, 
Straße I1077068 4.127,81 €        

Für die weitere Planung des BPlan 111 Am Dorfplatz mussten 
außerplanmäßige Bodenuntersuchungen durchgeführt werden, 
um eine Aussage über die Entwässerungsmöglichkeiten treffen 
zu können. Hierdurch sind weitere Kosten entstanden.

9 17.12.2018 IH5_021 I1.041227.500 Anbau Klassenräume und Mensa, 
Grundschule Kleibrok

Anbau Klassenräume und Mensa, 
Grundschule Kleibrok I1041227 27.000,00 €      

Aufgrund von unvorhersehbarem Mehraufwand bzgl. der 
Anschlussproblematik im Bereich Elektroarbeiten im Altbau 
sind planerisch entsprechend höhere Kosten angefallen. 

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)



Lfd. 
Nr. Datum Teil-

haushalt IPSP-Element Bezeichnung Budget - Bezeichnung Budget - 
Schlüssel Betrag Begründung für die Mittelverschiebung

10 19.12.2018 IH6_01 I1.066075.500 2018 Schmutzwasser-
Grundstücksanschlüsse (Stutzen)

2018 Schmutzwasser-
Grundstücksanschlüsse (Stutzen) I1066075       17.140,15 € 

Es erfolgten mehr Grundstücksanschlüsse an den 
Schmutzwasserkanal als kalkuliert, so dass für die zusätzlichen 
Kosten weitere Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt 
werden mussten.

11 19.12.2018 IH6_01 I1.071993.500 2018 Regenwasser-
Grundstücksanschlüsse (Stutzen)

2018 Regenwasser-
Grundstücksanschlüsse (Stutzen) I1071993         6.928,71 € 

Es erfolgten mehr Grundstücksanschlüsse an den 
Regenwasserkanal als kalkuliert, so dass für die zusätzlichen 
Kosten weitere Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt 
werden mussten.

12 20.12.2018 IH6_02 I1.085958.510 Grashopper, Bauhof Grashopper, Bauhof I1085958       22.900,00 € 

Durch die Minderausgaben bei der Anschaffung des 
Laubgebläses und den Wegfall der Anschaffung des 
Böschungsmähers stehen genügend Haushaltsmittel für eine 
frühere Anschaffung des Grashoppers zur Verfügung. Die 
Mittel wurden entsprechend verschoben.

13 27.12.2018 IH5_011 I1.031301.520 Darlehn Moorwichtel e.V. Darlehn Moorwichtel e.V. I1031301       28.758,00 € 

Zinsloses Darlehn an Moorwichtel e.V. zur "Vorfinanzierung" 
des Kreiszuschusses laut VA-Beschluss vom 04.09.2018 
(Vorlage 2018/178). Die Mittel mussten außerplanmäßig 
bereitgestellt werden.

14 14.01.2019 IH4_01 I1.015033.510 BPl. 109 Südlich Schlosspark IV - 
Ankauf

BPl. 109 Südlich Schlosspark IV - 
Ankauf I1015033         8.000,00 € 

Die Kosten für die Vermessung der Grundstücke sind dem 
Investitionshaushalt zuzuordnen. Entsprechende 
Haushaltsmittel mussten im investiven Bereich zur Verfügung 
gestellt werden.

15 14.01.2019 IH4_01 I1.015034.510 BPl. 104 B Nethener 
Weg/Feldrosenweg - Ankauf

BPl. 104 B Nethener 
Weg/Feldrosenweg - Ankauf I1015034       13.000,00 € 

Die Kosten für die Vermessung der Grundstücke sind dem 
Investitionshaushalt zuzuordnen. Entsprechende 
Haushaltsmittel mussten im investiven Bereich zur Verfügung 
gestellt werden.

16 25.01.2019 IH6_01 I1.084908.500 Feuchtbiotop BPl. 98, Naturschutz Feuchtbiotop BPl. 98, Naturschutz I1084908 28.000,00 €      

Für die Bebaubarkeit einer Gewerbefläche muss ein Biotop 
umgelegt werden. Haushaltsmittel wurden für 2020 eingeplant. 
Für die aktuelle baureife Herstellung der Gewerbeflächen 
musste mit der Maßnahme bereits in 2018 begonnen werden. 
Für die Fortführung der Maßnahme wurden außerplanmäßig 
weitere Mittel bereitgestellt.
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Der Rat nimmt Kenntnis von den in der Anlage aufgeführten über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben im Ergebnis- und Finanzhaushalt in Höhe von jeweils unter 
5.000 Euro. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
In der Anlage sind die für das Haushaltsjahr 2018 angefallenen über- und außer-
planmäßigen Ausgaben in Höhe von jeweils unter 5.000 Euro aufgeführt. 
 
Bei den über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Ergebnis- und Finanzhaushalt 
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Siehe Sach- und Rechtslage. 
 
 
Anlagen: 
 
Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018 in 
Höhe von jeweils unter 5.000 Euro. 
 
 
 



Lfd. 
Nr. Datum Teil-

haushalt
Produkt/

Kostenstelle Bezeichnung Budget - Bezeichnung Budget - 
Schlüssel Betrag Begründung für die Mittelverschiebung

1 30.08.2018 TH5_011

9365910000;
9365920000;
9365940000;
9365960000

Diakonisches Werk Hahn-Lehmden;
Diakonisches Werk Wahnbek;
Spielkreis Rastede-Nord;
Krippe Rastede

Förderung anderer Kindertagesstätten 511120GD       3.650,00 € 

2 30.08.2018 TH6_01 9538130003 Regenwasserrückhaltebecken Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ 
Niederschlagswasser, Toiletten 610200GD       3.500,00 € 

3 19.11.2018 TH5_01 P1.05.01.111240 Beirat für Senioren und Behinderte Beirat für Senioren und Behinderte 510000GD          437,54 € 
Aufgrund der höher ausgefallenen Teilnehmerzahl sind für das 
Seniorenfrühstück insgesamt höhere Aufwendungen 
entstanden. 

4 26.11.2018 TH3_01 P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen Personal und Organisation 310000GD          641,12 € 
Für die kurzfristige Beschaffung von vier Stehtischen für das 
Rathaus (z.B. für Empfänge im Ratssaal) sind entsprechende 
Mittel bereitzustellen. 

5 30.11.2018 TH3_01 P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen Personal und Organisation 310000GD       1.250,00 € Für ein Büro im Rathaus mussten kurzfristig neue Schränke 
beschafft werden. 

6 17.12.2018 TH5_021 P1.05.02.221000.002 Förderschule Förderschule 521040GD       1.500,00 € 
Aufgrund höherer erforderlicher Ausgaben im Bereich der Sach- 
und Dienstleistunegn mussten im Budget der Förderschule 
weitere Haushaltsmittel bereitgestellt werden. 

7 07.01.2019;
14.01.2019 TH5_021 P1.05.02.221000.002 Förderschule Förderschule 521040GD          200,01 € 

Im Budget der Förderschule mussten aufgrund höherer 
Fahrtkosten (u.a. Fahrten zum Schwimmbad) zusätzliche Mittel 
bereitgestellt werden. 

8 01.04.2019 TH5_011 9365303000 KiGa Waldkindergarten KiGa Waldkindergarten 511104KG          870,33 € 
9 01.04.2019 TH5_021 P1.05.02.218000.001 Gebäude Wilhelmstr. Gesamtschulen 521020KG          460,08 € 

10 01.04.2019 TH6_01 P1.06.00.511000 Räumliche Planung, 
Entwicklungsmaßnahmen

Räumliche Planung, 
Entwicklungsmaßnahmen 610100KG       4.103,15 € 

11 01.04.2019 TH6_01 9538110050 Personalkosten SW Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ 
Niederschlagswasser, Toiletten 610200KG       2.317,90 € 

12 01.04.2019 TH6_01 P1.06.00.541100.001 Gemeindestraßen
Straßen u. Brücken, 
Straßenreinigung, -beleuchtung, 
ÖPNV

610400KG          727,41 € 

Aufträge, die der Bauhof bisher an Fremdfirmen vergeben hat, 
sollen aufgrund einer Neustruktuierung zukünftig durch das 
Rathaus vergeben werden. Die hierfür beim Bauhof 
eingeplanten Mittel sind auf die entsprechenden 
Kostenstellen/Produkte (Budgets) zu verschieben. 

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten waren für die 
Buchung der erforderlichen Überstunden- und 
Urlaubsrückstellungen zum 31.12.2018 entsprechende 
Mittelverschiebungen im Haushalt erforderlich.

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Verschiebung von Mitteln innerhalb des Ergebnishaushaltes (unter 5.000 €)

kobbe
Textfeld
Anlage 1 zu Vorlage 2019/136



Lfd. 
Nr. Datum Teil-

haushalt I-PSP-Element Bezeichnung Budget - Bezeichnung Budget - 
Schlüssel Betrag Begründung für die Mittelverschiebung

1 11.04.2018 IH3_03 I1.003031.525 2018 Zuschuss Schmutzwasser-
Beitrag Gewerbegebiete

2018 Zuschuss Schmutzwasser-
Beitrag Gewerbegebiete I1003031 4.854,88 €      

Es sind mehr Zuschüsse an Gewerbeunternehmen für den 
Schmutzwasseranschluss angefallen als geplant, wodurch 
zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden mussten.

2 23.04.2018 IH5_023 I1.057003.500 Umbau Gebäude, Sportplatz 
Mühlenstr.

Umbau Gebäude, Sportplatz 
Mühlenstr. I1057003       1.299,25 € 

Für eine unvorhersehbare Umbaumaßnahme am Gebäude des 
Sportplatzes Mühlenstraße mussten entsprechende 
Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.

3 20.06.2018 IH4_01 I1.015035.510 BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße - 
Ankauf

BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße - 
Ankauf I1015035          366,25 € 

Die Mittel werden für die Zahlung der Notarkosten im Rahmen 
des Ankaufs von Bauerwartungsland BPlan 111 benötigt. Die 
Rechnung ist vom Notar erst in 2018 eingereicht worden, die 
Mittel waren jedoch für 2017 eingeplant. 

4 12.07.2018 IH6_01 I1.066116.500 Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk I1066116          236,05 € 

Das Ingenieur-Büro hat die Kosten für die Prüfung der 
statischen Unterlagen zum Neubau des Kreidedosiersystems 
versehentlich nicht in der Kostenschätzung berücksichtigt. Für 
die angefallenen Kosten mussten noch zusätzliche Mittel 
bereitgestellt werden.

5 23.08.2018 IH6_01 I1.072039.500;
I1.066133.500

BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, 
Regenwasserkanal;
BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, 
Schmutzwasserkanal

BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, 
Regenwasserkanal;
BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, 
Schmutzwasserkanal

I1072039;
I1066133       4.624,78 € 

In der ursprünglichen Planung wurde von einem kleineren 
Neubaugebiet ausgegangen. Bei der Angebotseinholung wurde 
jedoch auch die Fläche des Dorfplatzes einbezogen. 
Demzufolge sind die Baukosten und das Ing.-Honorar 
gestiegen, so dass weitere Mittel bereitgestellt werden mussten.

6 29.08.2018 IH6_01 I1.083908.510 2016 Ankauf Kompensationsflächen, 
Öffentliches Grün

2016 Ankauf Kompensationsflächen, 
Öffentliches Grün I1083908       1.323,72 € 

Aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Kostensteigerungen 
reichen die übertragenen Haushaltsmittel für die vertragliche 
Abwicklung im Rahmen des Ankaufs der Kompensationsfläche 
nicht aus. Es mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

7 03.09.2018 IH6_01 I1.066116.500 Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk I1066116       1.795,52 € 

Für die Überwachung und automatische Einstellung des pH-
Wertes im Belebungsbecken wird ein Kreidesilo mit 
Dosiereinheit benötigt. Entgegen der ursprünglichen Planung 
musste die Sohlplatte für den Silo aus höherwertigem Beton 
hergestellt werden. 

8 03.09.2018 IH6_01 I1.066445.500 Erneuerung Kunststoffkettenräumer, 
Klärwerk

Erneuerung Kunststoffkettenräumer, 
Klärwerk I1066445       3.231,78 € 

Für die abgängige Räumerbrücke in einem Nachklärbecken der 
Kläranlage wurde ein effizienteres Kettenräumersystem 
eingebaut. Die ursprüngliche Planung und Kostenschätzung 
wurden ausgeführt, ohne einen erforderlichen Steuerschrank zu 
berücksichtigen. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel 
mussten überplanmäßig bereitgestellt werden.

9 03.09.2018 TH5_023 I1.061213.500 Energentische Sanierung Flachdach, 
Sporthalle Kleibrok

Energentische Sanierung Flachdach, 
Sporthalle Kleibrok I1061213          108,39 € 

Die Rechnung für die Dachabdichtungsarbeiten im Rahmen der 
erforderlichen Blitzschutzarbeiten an der Sporthalle Kleibrok ist 
aufgrund unvorhergesehener Arbeiten höher ausgefallen als 
eingeplant, so dass die fehlenden Mittel zusätzlich bereitgestellt 
werden mussten.

10 10.09.2018 TH4_01 I1.015035.510 BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße - 
Ankauf

BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße - 
Ankauf I1015035          574,48 € 

Die Haushaltsmittel für den Ankauf der Flächen des BPl. 111 
wurden seinerzeit beim BPl. 104 b angemeldet und mussten der 
korrekten Maßnahme zugeordnet werden.

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (unter 5.000 €)



Lfd. 
Nr. Datum Teil-

haushalt I-PSP-Element Bezeichnung Budget - Bezeichnung Budget - 
Schlüssel Betrag Begründung für die Mittelverschiebung

11 18.09.2018 TH5_021 I1.046254.510 Zaunanlage Teilstück Feldbreite, KGS 
Feldbreite

Zaunanlage Teilstück Feldbreite, KGS 
Feldbreite I1046254       3.261,58 € 

Aufgrund von unvorhersehbaren zusätzlichen Schäden am 
Zaun (Sturmschäden) musste ein weiteres Teilstück erneuert 
werden.

12 26.09.2018 IH6_01 I1.066147.510 Telefonanlage, Klärwerk Telefonanlage, Klärwerk I1066147       2.170,56 € 

Die Telekom stellt derzeit die alten analogen Telefonanschlüsse 
auf digitale Anschlüsse um. In dem Zuge wurden die alten 
"analogen" Verträge gekündigt. Wie sich herausgestellt hat, 
kann die vorhandene Telefonanlage nicht auf einen digitalen 
Anschluss umgestellt werden. Für die erforderliche 
Ersatzbeschaffung einer modernen Telefonanlage mussten 
entsprechende Mittel bereitgestellt werden.

13 26.09.2018 IH6_01 I1.066148.510 Satorius Feuchtemessgerät, Klärwerk Satorius Feuchtemessgerät, Klärwerk I1066148       1.648,15 € 

Für die Analyse des Trockensubstanzgehaltes im Klärschlamm 
wurde ein praxisgerechtes Feuchtemessgerät angeschafft. Die 
Kosten hierfür sind höher ausgefallen als eingeplant, so dass 
zusätzliche Mittel bereitgestellt werden mussten.

14 29.10.2018 TH5_021 I1.043223.500 Sanierung Lüftungsanlage, 
Grundschule Loy

Sanierung Lüftungsanlage, 
Grundschule Loy I1043223          786,62 € 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Lüftungsanlage sind 
durch zusätzlich erforderliche Arbeiten im Bereich der 
Brandschutzklappen zusätzliche Kosten entstanden, die 
überplanmäßig bereitgestellt wurden.

15 05.11.2018 IH6_01 I1.066147.510 Telefonanlage, Klärwerk Telefonanlage, Klärwerk I1066147          780,02 € 

Für die neue Telefonanlage musste eine defekte DECT-
Sendereinheit getauscht und installiert werden. Hierfür sind 
zusätzliche Kosten angefallen, die überplanmäßig bereitgestellt 
wurden.

16 05.11.2018 IH6_01 I1.066075.500 2018 Schmutzwasser-
Grundstücksanschlüsse (Stutzen)

2018 Schmutzwasser-
Grundstücksanschlüsse (Stutzen) I1066075       2.081,60 € 

Es erfolgten mehr Grundstücksanschlüsse an den 
Schmutzwasserkanal als kalkuliert, so dass für die zusätzlichen 
Kosten weitere Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt 
werden mussten.

17 28.11.2018 IH6_01 I1.066138.500;
I1.077074.500

Ehem. SpPl. Ollenweg - 
Schmutzwasserkanal;
Ehem. SpPl. Ollenweg - Straße

Ehem. SpPl. Ollenweg - 
Schmutzwasserkanal;
Ehem. SpPl. Ollenweg - Straße

I1066138;
I1077074       1.345,43 € 

Aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse und der hohen 
Verdichtung der vorhandenen Infrastruktur mussten nicht 
vorhersehbare Mehrarbeiten durchgeführt werden, die zu 
entsprechenden höheren Kosten geführt haben.

18 11.12.2018 IH6_01 I1.077050.510 Tausch-Ausgabe Straßenfläche 
Liethe, Straßen

Tausch-Ausgabe Straßenfläche 
Liethe, Straßen I1077050       4.580,95 € 

Für die korrekte Verbuchung des Tauschgeschäftes (kein 
Geldfluss) mussten entsprechende Haushaltsmittel verschoben 
werden.

19 17.12.2018 IH6_02 I1.085947.510 Fangbox für Kubota-Schlepper, 
Bauhof

Fangbox für Kubota-Schlepper, 
Bauhof I1085947       3.007,50 € Aufgrund des unvorhergesehenen Abgangs des Altgerätes 

musste eine neue Fangbox für den Kubota angeschafft werden. 

20 19.12.2018 IH6_01 I1.072033.500;
I1.066123.500

BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., 
Regenwasserkanal;
BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., 
Schmutzwasserkanal

BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., 
Regenwasserkanal;
BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., 
Schmutzwasserkanal

I1072033;
I1066123       2.055,40 € 

Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme musste mehr 
Mutterboden ausgekoffert werden als ursprünglich eingeplant. 
Hierdurch sind zusätzliche Kosten angefallen.

21 19.12.2018 IH6_01 I1.066115.500 Erneuerung Kunststoffkettenräumer, 
Klärwerk

Erneuerung Kunststoffkettenräumer, 
Klärwerk I1066115            60,72 € 

(Siehe auch Begründung zur lfd. Nr. 8.)
Zum Ausgleich der Schlussrechnung mussten weitere Mittel 
überplanmäßig bereitgestellt werden.

22 19.12.2018 IH6_01 I1.084908.500 Feuchtbiotop BPl. 98, Naturschutz Feuchtbiotop BPl. 98, Naturschutz I1084908 952,00 €        

Für die Bebaubarkeit einer Gewerbefläche muss ein Biotop 
umgelegt werden. Haushaltsmittel wurden für 2020 eingeplant. 
Für die aktuelle baureife Herstellung der Gewerbeflächen muss 
die Maßnahme bereits vorher durchgeführt und die Mittel 
außerplanmäßig bereitgestellt werden.



Lfd. 
Nr. Datum Teil-

haushalt I-PSP-Element Bezeichnung Budget - Bezeichnung Budget - 
Schlüssel Betrag Begründung für die Mittelverschiebung

23 19.12.2018 IH6_01 I1.084907.500 Kompensationsfläche für BPl. 111, 
Naturschutz

Kompensationsfläche für BPl. 111, 
Naturschutz I1084907 300,00 €        

Für die Waldentnahme im Rahmen des BPl. 111 ist an anderer 
Stelle ein Ausgleich vorzunehmen. Haushaltsmittel sind erst für 
2020 vorgesehen. Gemäß Entscheidung des Landkreises muss 
die Aufforstung jedoch vorgezogen werden. Hierfür sind in 2018 
erste Kosten angefallen, wofür außerplanmäßig Mittel 
bereitgestellt werden mussten. Die Maßnahme wird 2019 
fortgesetzt.

24 07.01.2019 IH4_01 I1.015057.510 Herstellung Baugrundstück Auf der 
Raade, Grunderwerb

Herstellung Baugrundstück Auf der 
Raade, Grunderwerb I1015057       2.380,00 € 

Auf dem Baugrundstück "Auf der Raade" (ehemaliger 
Spielplatz) wurden asbesthaltige Platten gefunden, die vor dem 
Verkauf des Grundstücks fachgerecht entsorgt werden 
mussten. Hierdurch sind weitere Kosten entstanden.

25 15.01.2019 IH5_023 I1.056024.510 Umbau Kassenanlage Hallenbad Umbau Kassenanlage Hallenbad I1056024       2.956,26 € 

Der Auftrag für den Umbau der Kassenanlage wurde noch um 
zwei Positionen erweitert. Hierbei wurde die Kassenanlage mit 
einem Terminal für die Zahlung mit EC-Karten ergänzt. Hierfür 
mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2019/140 
freigegeben am 12.06.2019 

 
Stab Datum: 07.06.2019 
Sachbearbeiter/in: Kannwischer, Daniela  
 

Zuwendungen des Jahres 2018 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
N 24.06.2019 Verwaltungsausschuss 
Ö 25.06.2019 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die in der Anlage aufgeführten Zuwendungen werden angenommen und für den för-
derungsfähigen Zweck verwendet. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
2018 sind die in der anliegenden Liste aufgeführten Zuwendungen in Form von 
zweckgebundenen Geld- und Sachspenden bei der Gemeinde Rastede eingegan-
gen. 
 
Über die Annahme und Vermittlung von Zuwendungen ab einer Wertgrenze in Höhe 
von über 100 Euro entscheidet gemäß § 111 Abs. 7 Satz 3 Niedersächsisches 
Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 Kommunalhaus-
halts- und -kassenverordnung der Rat. Sind von einem Zuwendungsgeber mehrere 
Zuwendungen in einem Jahr geleistet worden, ist ab summenmäßiger Überschrei-
tung der Wertgrenze ebenfalls der Rat für die Annahme der Zuwendung zuständig. In 
der Auflistung handelt es sich um alle Spenden, bei denen pro Spender die Spen-
densumme von 100 Euro überschritten wurde. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Für den Erhalt der Zuwendungen mussten/müssen keine eigenen finanziellen Mittel 
eingesetzt werden. 
 
 
Anlagen: 
 
Zuwendungen des Jahres 2018 



Zuwendungen des Jahres 2018 Anlage 1 zu Vorlage 2019/140

Annahme und Vermittlung von Zuwendungen über 100,00 € pro Spender

Einrichtung / Außenstelle Datum der 

Zuwendung

Zuwendungsart Zuwendungswert Zuwendungsgeber 

Vor-und Nachnahme / Firmenname

Zuwendungszweck/ Sachspende Gesamtwert pro 

Spender  

Grundschule Kleibrok 01.04.2018 Sachspende 1.880,20 €               Baskets Oldenburg GmbH & Co. KG

Basketballkorbanlage (im Rahmen einer 

Nutzungsvereinbarung) 1.880,20 €         

Freibad Rastede 01.08.2018 Sachspende 683,24 €                  Birger Böning Spielgerät Wackeltier "blauer Elefant"

Kinderspielplätze 01.08.2018 Sachspende 683,24 €                  Birger Böning Spielgerät Wackeltier "blauer Elefant"

Ortsfeuerwehr Hahn 23.11.2018 Geldspende 1.884,89 €               BÜFA Composite Systems GmbH & Co. KG

Feuerwehr Hahn, Förderung des 

Feuerschutzes 1.884,89 €         

KiGa Voßbarg 26.01.2018 Sachspende 502,21 €                  Förderverein "Vossies" e.V. Turnmatten

KiGa Voßbarg 08.02.2018 Sachspende 62,20 €                    Förderverein "Vossies" e.V. Magnetwände

KiGa Voßbarg 29.03.2018 Sachspende 30,00 €                    Förderverein "Vossies" e.V. Kinderbett

KiGa Voßbarg 20.06.2018 Sachspende 100,00 €                  Förderverein "Vossies" e.V. Sofa

KiGa Voßbarg 04.12.2018 Sachspende 240,00 €                  Förderverein "Vossies" e.V. Busfahrt zum Theater

KiGa Feldbreite 27.09.2018 Sachspende 223,53 €                  Förderverein Feldmäuse e.V. Bücher 223,53 €            

KiGa Mühlenstraße 05.02.2018 Sachspende 95,22 €                    Förderverein Kindergarten Mühlenstraße e.V. Schleichtiere

KiGa Mühlenstraße 08.02.2018 Sachspende 59,95 €                    Förderverein Kindergarten Mühlenstraße e.V. CD "Boombox"

KiGa Mühlenstraße 21.09.2018 Sachspende 257,95 €                  Förderverein Kindergarten Mühlenstraße e.V.

Zubehör für Holzpferd: Sattelset, 

Futtereimer, Pferdeäppel

KiGa Mühlenstraße 12.10.2018 Sachspende 370,00 €                  Förderverein Kindergarten Mühlenstraße e.V. Bausteine "Spinifex Cluster"

KiGa Mühlenstraße 05.12.2018 Sachspende 735,48 €                  Förderverein Kindergarten Mühlenstraße e.V.

Spielfahrzeuge "Easy Rider" und 

"Doppeltaxi"

Grundschule Leuchtenburg 01.04.2018 Sachspende 705,67 €                  Freundeskreis der GS Leuchtenburg e.V. Spielgerät Balancierbalken, 2 Stück 705,67 €            

Grundschule Wahnbek 17.02.2018 Sachspende 52,84 €                    Freundeskreis der GS Wahnbek Buchstützen für Schulbücherei

Grundschule Wahnbek 11.09.2018 Sachspende 91,00 €                    Freundeskreis der GS Wahnbek Spielsachen für Betreuung

Grundschule Wahnbek 14.09.2018 Sachspende 42,00 €                    Freundeskreis der GS Wahnbek Rückgabebox für Schülerbücherei

Grundschule Wahnbek 17.10.2018 Sachspende 281,96 €                  Freundeskreis der GS Wahnbek Bücher für Schulbücherei

Grundschule Wahnbek 01.11.2018 Sachspende 334,41 €                  Freundeskreis der GS Wahnbek Bücher für Schulbücherei

Grundschule Wahnbek 12.11.2018 Sachspende 451,70 €                  Freundeskreis der GS Wahnbek Gehör-Schutz für Kinder, 45 Stück

1.366,48 €         

934,41 €            

1.518,60 €         

1.253,91 €         
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Einrichtung / Außenstelle Datum der 

Zuwendung

Zuwendungsart Zuwendungswert Zuwendungsgeber 

Vor-und Nachnahme / Firmenname

Zuwendungszweck/ Sachspende Gesamtwert pro 

Spender  

Grundschule Feldbreite 16.05.2018 Sachspende 1.584,00 €               Gertrud-Klessny-Kunde-Stiftung Rhythmik-Klassensets, 12 Stück 1.584,00 €         

KiGa Loy 02.01.2018 Sachspende 409,97 €                  Kiga Freunde Loy e.V. Spielfahrzeuge, 2 Stück

KiGa Loy 06.02.2018 Sachspende 429,24 €                  Kiga Freunde Loy e.V. Kaufladen

KiGa Loy 11.06.2018 Sachspende 765,13 €                  Kiga Freunde Loy e.V. Rollenrutschbahn für Bewegungsraum

KiGa Loy 18.10.2018 Sachspende 60,00 €                    Kiga Freunde Loy e.V. Eintritt für Musikveranstaltung 

KiGa Loy 08.11.2018 Sachspende 175,00 €                  Kiga Freunde Loy e.V. Busfahrt zur Kibum

KiGa Loy 28.11.2018 Sachspende 90,53 €                    Kiga Freunde Loy e.V. Ritter-Set + Schmucksteine

KiGa Loy 29.11.2018 Sachspende 448,16 €                  Kiga Freunde Loy e.V.

versch. Spielzeug: u.a. Springpferdchen, 

Figuren- u. Fahrzeug- Sortimente

KiGa Loy 30.11.2018 Sachspende 44,05 €                    Kiga Freunde Loy e.V. Figuren-Set "Märchenwelt"

KiGa Loy 17.12.2018 Sachspende 89,18 €                    Kiga Freunde Loy e.V.

Puppentragekorb, Spielküchen-Zubehör 

aus Holz, Puzzle

KiGa Loy 19.12.2018 Sachspende 156,02 €                  Kiga Freunde Loy e.V. Ritterburg

Grundschule Hahn-Lehmden 10.08.2018 Sachspende 2.000,00 €               Landesamt für Steuern Niedersachsen Notebooks (gebraucht), 25 Stück 2.000,00 €         

Ortsfeuerwehr Hahn 29.01.2018 Geldspende 500,00 €                  Landessparkasse zu Oldenburg

Zeltboden für Jugendfeuerwehr Hahn 

(Zweckbindung) 500,00 €            

KiGa Waldkindergarten 03.07.2018 Geldspende 700,00 €                  Lauftreff Rastede e.V.

Regenschutz / Planen für den 

Außenbereich (Zweckbindung) 700,00 €            

Ortsfeuerwehr Hahn 16.11.2018 Geldspende 500,00 €                  Thorsten Menke

Feuerwehr Hahn, Förderung des 

Feuerschutzes 500,00 €            

Grundschule Kleibrok 14.05.2018 Sachspende 2.500,00 €               Werner Lesemann

Büromöbel (gebraucht): u.a. Tische, 

Stühle, Tresen, Schränke, uvm.

Grundschule Kleibrok 05.12.2018 Sachspende 250,00 €                  Werner Lesemann PC, Laserdrucker, PC-Tisch (gebraucht)

20.468,97 €             

2.750,00 €         

2.667,28 €         
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